
Beilage Nr. 20/1999 

MA 58 - 27 34/98 

ENTWURF 

Gesetz, mit dem die Wiener Landarbeitsordnung 1990 geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Wiener Landarbeitsordnung 1990, LGBl. für Wien Nr. 33, zu­

letzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 39/1995, wird 

wie folgt geändert: 

1. § 3 lautet: 

"§ 3. (1) Von diesem Gesetz sind unbeschadet des Abs. 3 die 

familieneigenen Dienstnehmer ausgenommen. 

(2) Familieneigene Dienstnehmer sind: 

1. der Ehegatte, 

2. die Kinder und Kindeskinder, 

3. die Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, 

4. die Eltern und Großeltern 

des Dienstgebers, wenn sie mit ihm in Hausgemeinschaft leben und 

in seinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb hauptberuflich 

in einem Dienstverhältnis beschäftigt sind. 

(3) Auf familieneigene Dienstnehmer (Abs. 2) sind die§§ 13, 

73 bis 93d, 107 bis 108 und die Abschnitte 5 und 6 anzuwenden. 

Abweichend davon sind die§§ 90 bis 93d auf familieneigene 

Dienstnehmer nicht anzuwenden, wenn der Dienstgeber keine son­

stigen Dienstnehmer beschäftigt." 
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2. Nach§ 38 werden folgende§§ 38a bis 38c samt Überschriften 

eingefügt: 

''Verhalten bei Gefahr 

§ 38a. (1) Dienstnehmer, die bei ernster und unmittelbarer 

Gefahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verlassen, 

dürfen deswegen nicht benachteiligt werden, insbesondere hin­

sichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Ver­

setzung. Das Gleiche gilt, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer 

Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden technischen Mittel 

selbst Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr treffen, wenn sie die 

sonst zuständigen Personen nicht erreichen, es sei denn, ihre 

Handlungsweise war grob fahrlässig. 

(2) Wird ein Dienstnehmer wegen eines Verhaltens gemäß Abs. 1 

gekündigt oder entlassen, kann er diese Kündigung oder Entlas­

sung binnen zwei Wochen nach Zugang der Kündigung oder Entlas­

sung bei Gericht anfechten. Gibt das Gericht der Anfechtung 

statt, so ist die Kündigung oder Entlassung rechtsunwirksam. 

Schutzmaßnahmen für Sicherheitsvertrauenspersonen, 

Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner 

§ 38b. (1) Sicherheitsvertrauenspersonen und Dienstnehmer, die 

als Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner oder als deren Fach­

oder Hilfspersonal beschäftigt sind, dürfen vom Dienstgeber we­

gen der Ausübung dieser Tätigkeit, insbesondere hinsichtlich des 

Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Versetzung nicht 

benachteiligt werden. 

(2) Wird ein in Abs. 1 genannter Dienstnehmer, der nicht dem 

Kündigungsschutz nach§ 211 Abs. 3 Z 1 lit. i unterliegt, gekün­

digt oder entlassen, so kann er diese Kündigung oder Entlassung 

binnen zwei Wochen nach Zugang der Kündigung oder Entlassung bei 

Gericht anfechten, wenn sie wegen seiner Tätigkeit für die Si­

cherheit und den Gesundheitsschutz der Dienstnehmer erfolgt ist. 

Gibt das Gericht der Anfechtung statt, so ist die Kündigung oder 

Entlassung rechtsunwirksam. 
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(3) Der Dienstgeber hat vor jeder Kündigung einer Sicherheits­

vertrauensperson die gesetzliche Interessenvertretung der 

Dienstnehmer oder mangels einer solchen, die zuständige Berufs­

vereinigung nachweislich zu verständigen; bei einer Entlassung 

hat er diese Verständigung unverzüglich vorzunehmen. Ist keine 

rechtzeitige Verständigung der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Dienstnehmer oder mangels einer solchen, der zuständigen Be­

rufsvereinigung durch den Dienstgeber erfolgt, so verlängert 

sich die Anfechtungsfrist nach Abs. 2 oder§ 211 für die Sicher­

heitsvertrauensperson um den Zeitraum der verspäteten Verständi­

gung, längstens jedoch auf ein Monat ab Zugang der Kündigung 

oder Entlassung. Die Rechte des Betriebsrates werden durch diese 

Verständigungspflicht des Dienstgebers nicht berührt. 

Kontrollmaßnahmen 

§ 38c. (1) Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen 

und technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist 

unzulässig, es sei denn, diese Maßnahmen werden durch eine Be­

triebsvereinbarung im Sinne des§ 200 Abs. 1 Z 3 geregelt oder 

erfolgen in Betrieben, in denen kein Betriebsrat eingerichtet 

ist, mit Zustimmung des Dienstnehmers. 

(2) Die Zustimmung des Dienstnehmers kann, sofern keine 

schriftliche Vereinbarung mit dem Dienstgeber über deren Dauer 

vorliegt, jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist schriftlich 

gekündigt werden." 

3. § 56 samt Überschrift lautet: 

"Tages- und Wochenarbeitszeit 

§ 56. ( 1) Tagesarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eines 

ununterbrochenen Zeitraumes von 24 Stunden, Wochenarbeitszeit 

ist die Arbeitszeit innerhalb des Zeitraumes von Montag bis ein­

schließlich Sonntag. 

(2) Die regelmäßige Wochenarbeitszeit darf 40 Stunden, für 

Dienstnehmer mit freier Station, die mit dem Dienstgeber in 



Hausgemeinschaft leben, 42 

im Folgenden nicht anderes 

(3) Die Tagesarbeitszeit 
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Stunden nicht überschreiten, soweit 

bestimmt wird. 
, 

darf neun Stunden nicht überschrei-

ten, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird. 

(4) Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass die Tagesarbeits­

zeit bei regelmäßiger Verteilung der gesamten Wochenarbytszeit 

auf vier zusammenhängende Tage auf zehn Stunden ausgedehnt wird. 

(5) Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Um­

fang Arbeitsbereitschaft fällt, kann die regelmäßige Wochenar­

beitszeit durch Kollektivvertrag auf höchstens 60 Stunden, die 

Tagesarbeitszeit auf höchstens zwölf Stunden verlängert werden. 

§ 58 ist nicht anzuwenden." 

4. Nach§ 56 wird folgender§ 56a samt Überschrift eingefügt: 

"Durchrechnung der Arbeitszeit 

§ 56a. (1) Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass in einzel­

nen Wochen eines Durchrechnungszeitraumes von bis zu 52 Wochen 

die regelmäßige Wochenarbeitszeit 

1. bei einem Durchrechnungszeitraum von bis zu acht Wochen auf 

höchstens 50 Stunden, 

2. bei einem längeren Durchrechnungszeitraum auf höchstens 

48 stunden 

ausgedehnt wird, wenn sie innerhalb dieses Zeitraumes im Durch­

schnitt die in§ 56 Abs. 2 festgelegte regelmäßige Wochenar­

beitszeit nicht überschreitet. Der Kollektivvertrag kann einen 

längeren Durchrechnungszeitraum unter der Bedingung zulassen, 

dass der zur Erreichung der durchschnittlichen regelmäßigen Wo­

chenarbeitszeit erforderliche Zeitausgleich jedenfalls in mehr­

wöchigen zusammenhängenden Zeiträumen verbraucht wird. Der Kol­

lektivvertrag kann eine Übertragung von Zeitguthaben in den 

nächsten Durchrechnungszeitraum zulassen. 

(2) Der Kollektivvertrag kann zu Regelungen gemäß Abs. 1 er­

mächtigen 

1. die Betriebsvereinbarung, 
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2. die Einzelvereinbarung zwischen Dienstnehmer und Dienstge­

ber in Betrieben mit weniger als fünf dauernd beschäftigten 

Dienstnehmern. Diese Vereinbarung bedarf der Schriftform. 

(3) Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass die Tagesarbeits­

zeit bei 

1. Durchrechnung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit mit einem 

Durchrechnungszeitraum von bis zu 52 Wochen, wenn der Zeit­

ausgleich in mehrtägigen zusammenhängenden Zeiträumen ver­

braucht wird, 

2. Durchrechnung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit mit einem 

Durchrechnungszeitraum von mehr als 52 Wochen, wenn der 

Zeitausgleich in mehrwöchigen zusammenhängenden Zeiträumen 

verbraucht wird, 

auf zehn Stunden ausgedehnt wird." 

5. § 57 lautet: 

§ 57. (1) Während der Arbeitsspitzen darf die regelmäßige 

Wochenarbeitszeit in der Landwirtschaft um drei Stunden verlän­

gert werden; sie ist in der arbeitsschwachen Zeit so zu verkür­

zen, dass die im§ 56 Abs. 2 festgelegte regelmäßige Wochenar­

beitszeit im Jahresdurchschnitt nicht überschritten wird. 

(2) Die Verteilung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit auf die 

Zeiten der Arbeitsspitzen kann durch Kollektivvertrag bestimmt 

werden. Für den Fall, dass eine kollektivvertragliche Regelung 

fehlt oder für bestimmte Dienstverhältnisse keine Geltung hat, 

kann die im Abs. 1 vorgesehene Verlängerung der Wochenarbeits­

zeit während eines Zeitraumes von höchstens 13 Wochenvorgenom­

men werden, wobei jedoch die Verlängerung an einem Tag zwei 

Stunden nicht überschreiten darf. In einem solchen Fall ist die 

Wochenarbeitszeit ebenfalls innerhalb von 13 Wochen im gleichen 

Ausmaß zu verkürzen. 

( 3) Abs. 1 und 2 gelten nicht in den Fällen des § 56a." 
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6. Nach § 57 werden folgende §§ 57a bis 57c samt Oberschriften 

eingefügt: 

"Gleitende Arbeitszeit 

§ 57a. (1) Gleitende Arbeitszeit liegt vor, wenn der Dienst­

nehmer innerhalb eines vereinbarten zeitlichen Rahmens Beginn 

und Ende seiner Tagesarbeitszeit selbst bestimmen kann. 

(2) Die gleitende Arbeitszeit muss durch Betriebsvereinbarung, 

in Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist, durch 

schriftliche Vereinbarung geregelt werden (Gleitzeitverein­

barung) . 

(3) Die Gleitzeitvereinbarung hat zu enthalten: 

1. die Dauer der Gleitzeitperiode, 

2. den Gleitzeitrahmen, 

3. das Höchstausmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von 

Zeitguthaben und Zeitschulden in die nächste Gleitzeit­

periode und 

4. Dauer und Lage der fiktiven Tagesarbeitszeit. 

(4) Der Kollektivvertrag kann eine Verlängerung der Tagesar­

beitszeit bis auf zehn Stunden zulassen oder die Betriebsverein­

barung zur Verlängerung ermächtigen. Bei gleitender Arbeitszeit 

darf die Wochenarbeitszeit innerhalb der Gleitzeitperiode die 

regelmäßige Wochenarbeitszeit gemäß§ 56 Abs. 2 im Durchschnitt 

nur insoweit überschreiten, als Übertragungsmöglichkeiten von 

Zeitguthaben nach der Gleitzeitvereinbarung vorgesehen sind. 

§ 57b. Die auf Grund ihres Dienstverhältnisses neben ihrer üb­

rigen Tätigkeit auch mit Viehpflege, Melkung oder mit regelmä­

ßigen Verrichtungen im Haushalt beschäftigten Dienstnehmer haben 

diese Arbeiten und die üblichen Früh- und Abendarbeiten auch ü­

ber die Wochenarbeitszeit (§§ 56 bis 57a) hinaus bis zu einem 

Ausmaß von sechs Stunden wöchentlich zu verrichten. Hiefür ge­

bührt ihnen ein Freizeitausgleich im Verhältnis 1:1 innerhalb 

eines Monates. Über dieses Ausmaß hinaus geleistete Arbeiten un­

terliegen dem§ 58. 
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Arbeitszeit bei Schichtarbeit 

§ 57c. Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist ein Schichtplan zu 

erstellen. Die regelmäßige Wochenarbeitszeit darf 

1. innerhalb des Schichtturnusses oder 

2. bei Durchrechnung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit gemäß 

§ 56a innerhalb des Durchrechnungszeitraumes 

im Durchschnitt die nach § 56 Abs. 2 zulässige Dauer nicht über­

schreiten. " 

7. § 58 samt Überschrift lautet: 

"Überstundenarbeit 

§ 58. (1) Oberstundenarbeit liegt vor, wenn 

1. die Grenzen der nach den§§ 56 bis 57c zulässigen regelmä­

ßigen Wochenarbeitszeit oder 

2. die Grenzen der nach den§§ 56 bis 57c zulässigen Tagesar­

beitszeit überschritten werden, die sich aus einer zulässi­

gen Verteilung der Wochenarbeitszeit auf die einzelnen Ar­

beitstage ergibt. 

(2) Soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, dürfen 

1. an einem Wochentag höchstens zwei, 

2. an einem sonst arbeitsfreien Werktag höchstens acht, 

3. insgesamt in einer Arbeitswoche höchstens zwölf 

Überstunden geleistet werden. Die in§ 58a festgelegten Höchst­

grenzen der Wochenarbeitszeit dürfen jedoch nicht überschritten 

werden. 

(3) Besteht eine Arbeitszeiteinteilung nach§ 57 Abs. 1, 

dürfen während der Zeit der Arbeitsspitzen durch höchstens 

13 Wochen innerhalb des Kalenderjahres 

1. an einem Wochentag höchstens drei, 

2. an einem sonst arbeitsfreien Werktag höchstens neun, 

3. insgesamt in einer Arbeitswoche höchstens 15 

Überstunden geleistet werden. Die in § 58a Abs. 2 festgelegte 

durchschnittliche Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit darf jedoch 

nicht überschritten werden. 
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(4) Ist eine Arbeitszeiteinteilung nach § 57 Abs. 1 zulässig, 

machen aber landwirtschaftliche Betriebe davon keinen Gebrauch, 

dürfen während der Zeit der Arbeitsspitzen durch höchstens 

13 Wochen innerhalb des Kalenderjahres 

1. an einem Wochentag höchstens vier, 

2. an einem sonst arbeitsfreien Werktag höchstens zehn, 

3. insgesamt in einer Arbeitswoche höchstens 18 

Oberstunden geleistet werden. Die in§ 58a Abs. 2 festgelegte 

durchschnittliche Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit darf jedoch 

nicht überschritten werden. 

(5) Die Leistung von Überstunden über die normale Arbeitszeit 

darf nicht verweigert werden, wenn außergewöhnliche Umstände, 

wie drohende Wetterschläge und sonstige Elementarereignisse, 

ferner Gefahren für das Vieh oder drohendes Verderben der Pro­

dukte sowie Gefährdung des Waldbestandes eine Verlängerung der 

Arbeitszeit dringend notwendig machen. 

(6) Am Ende einer Gleitzeitperiode bestehende Zeitguthaben, 

die nach einer Gleitzeitvereinbarung in die nächste Gleitzeit­

periode übertragen werden können, gelten nicht als Überstunden." 

8. Nach§ 58 wird folgender§ 58a samt Überschrift eingefügt: 

"Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit 

§ 58a. (1) Die Wochenarbeitszeit darf einschließlich Ober­

stunden 52 Stunden nicht überschreiten. Dies gilt nicht für 

Arbeitszeitverlängerungen gemäß§ 58 Abs. 3 oder 4. Diese 

Höchstgrenze darf auch beim zusammentreffen einer anderen Ver­

teilung der wöchentlichen Arbeitszeit mit Arbeitszeitverlänge­

rungen keinesfalls überschritten werden. 

(2) Die Wochenarbeitszeit darf einschließlich Überstunden in 

einem Zeitraum von vier Monaten im Durchschnitt 48 Stunden nicht 

überschreiten. 

(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 darf bei Verlängerung der 

Arbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft gemäß§ 56 Abs. 5 die Wo­

chenarbeitszeit 60 Stunden nicht überschreiten." 
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9. § 59 samt Überschrift lautet: 

"Mindestruhezeit 

§ 59. (1) Dem Dienstnehmer gebührt auch in der arbeitsreichen 

Zeit eine ununterbrochene Nachtruhe von mindestens elf Stunden 

innerhalb 24 Stunden. 

(2) Als Nachtruhezeit gilt in der Regel die Zeit zwischen 

19 Uhr und 5 Uhr. 

(3) Die Nachtruhe kann ausnahmsweise aus den im§ 58 Abs. 5 

angeführten Gründen verkürzt werden. Die Verkürzung hat jedoch 

durch eine entsprechend längere Ruhezeit während der nächstfol­

genden drei Tage ihren Ausgleich zu finden." 

10. § 61 Abs. 1 erster und zweiter Satz lauten: 

"§ 61. ( 1) Die Sonntage sowie die Feiertage gemäß dem Feier­

tagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, in der Fassung des Gesetzes 

BGBl. Nr. 144/1983, sind gesetzliche Ruhetage. Als Feiertage 

gelten somit folgende Tage:" 

11. Nach§ 61 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Verrichtet ein Dienstnehmer gemäß Abs. 2 bis 4 zulässige 

Arbeiten oder wird die Sonn- und Feiertagsruhe gemäß diesen 

Bestimmungen verkürzt, ist sicherzustellen, dass dem Dienstneh­

mer innerhalb eines jeden Zeitraumes von sieben Tagen eine 

durchgehende Mindestruhezeit von 24 Stunden gewahrt bleibt." 

12. Dem§ 62 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a angefügt: 

"(2a) Für die Berechnung des Grundlohnes und des Zuschlages 

für Überstunden ist für Lehrlinge ab Vollendung des 18. Lebens­

jahres der niedrigste im Betrieb vereinbarte Facharbeiterlohn 

bzw. Angestelltengehalt heranzuziehen." 
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13. Dem§ 64 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Urlaubsanspruch wird durch Zeiten, in denen kein Anspruch 

auf Entgelt besteht, nicht verkürzt, sofern nicht gesetzlich 

ausdrücklich anderes bestimmt wird." 

14. Dem§ 71 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Ist zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses der 

Dienstnehmer an der Dienstleistung verhindert, ohne dass der 

Anspruch auf das Entgelt zur Gänze fortbesteht, so ist bei Be­

rechnung der Urlaubsentschädigung das ungeschmälerte Entgelt 

zugrunde zu legen, das zum Beendigungszeitpunkt bei Entfall der 

Dienstverhinderung zugestanden wäre." 

15. Dem§ 72 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei Berechnung der Urlaubsabfindung ist § 71 Abs. 1 letzter 

Satz sinngemäß anzuwenden." 

16. Die§§ 73 bis 80 samt Überschriften lauten: 

"Allgemeine Pflichten der Dienstgeber 

§ 73. (1) Dienstgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz der Dienstnehmer in Bezug auf alle Aspekte, 

die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Die Kosten dafür dürfen 

nicht zu Lasten der Dienstnehmer gehen. Dienstgeber haben die 

zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit er­

forderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen 

zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur 

Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organisa­

tion und der erforderlichen Mittel. 

(2) Dienstgeber haben sich unter Berücksichtigung der beste­

henden Gefahren über den neuesten Stand der Technik und der 

Erkenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung entsprechend 

zu informieren. 
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(3) Dienstgeber sind verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen 

und Anweisungen zu ermöglichen, dass die Dienstnehmer bei ern­

ster, unmittelbarer und nicht vermeidbarer Gefahr 

1. ihre Tätigkeit einstellen, 

2. sich durch sofortiges Verlassen des Arbeitsplatzes in Si­

cherheit bringen und 

3. außer in begründeten Ausnahmefällen ihre Arbeit nicht wie­

der aufnehmen, solange eine ernste und unmittelbare Gefahr 

besteht. 

(4) Dienstgeber haben durch Anweisungen und sonstige geeignete 

Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Dienstnehmer bei ernster und 

unmittelbarer Gefahr für die eigene Sicherheit oder für die 

Sicherheit anderer Personen in der Lage sind, selbst die erfor­

derlichen Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung der Gefahr 

zu treffen, wenn sie die zuständigen Vorgesetzten oder die sonst 

zuständigen Personen nicht erreichen. Bei diesen Vorkehrungen 

sind die Kenntnisse der Dienstnehmer und die ihnen zur Verfügung 

stehenden technischen Mittel zu berücksichtigen. 

(5) Dienstgeber haben für eine geeignete Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnung zu sorgen, wenn Gefahren für 

Sicherheit oder Gesundheit der Dienstnehmer nicht durch sonstige 

technische und organisatorische Maßnahmen vermieden oder ausrei­

chend begrenzt werden können. 

(6) Die Landesregierung hat durch Verordnung Mindestvorschrif­

ten für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am 

Arbeitsplatz, insbesondere über die Form, Art und Anbringung der 

Sicherheitszeichen, die Kennzeichnung von Behältern, Rohrleitun­

gen, Ausrüstungen zur Brandbekämpfung und ersten Hilfe, Hinder­

nissen, Gefahrenstellen und Fahrspuren sowie für Leucht-, 

Schall- und Handzeichen und die verbale Kommunikation, zu 

erlassen. 

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, 

Festlegung von Maßnahmen 

§ 74. ( 1) Dienstgeber sind verpflichtet, die für die Sicher­

heit und Gesundheit der Dienstnehmer bestehenden Gefahren zu 
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ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind insbesondere zu berück­

sichtigen: 

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte, 

2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln, 

3. die Verwendung von Arbeitsstoffen, 

4 . die Gestaltung der Arbeitsplätze, 

5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und 

deren Zusammenwirken und 

6. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Dienstnehmer. 

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sind auch 

besonders gefährdete oder schutzbedürftige Dienstnehmer zu be­

rücksichtigen. 

(3) Der Dienstgeber hat über Abs. 1 hinaus bei der Beschäfti­

gung von Dienstnehmerinnen für Arbeitsplätze, an denen Frauen 

beschäftigt werden, die Gefahren für die Sicherheit und Gesund­

heit von werdenden und stillenden Müttern und ihre Auswirkungen 

auf die Schwangerschaft oder das Stillen zu ermitteln und zu 

beurteilen. 

(4) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren nach 

Abs. 3 sind insbesondere Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung 

auf und Belastung für werdende bzw. stillende Mütter durch 

1. Lärm, Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen; 

2. Bewegen schwerer Lasten von Hand, das eine Gefährdung 

insbesondere des Bewegungs- und Stützapparates mit sich 

bringt; 

3. ionisierende und nichtionisierende Strahlung; 

4. extreme Kälte und Hitze; 

5. Bewegungen und Körperhaltungen, geistige und körperliche 

Ermüdung und sonstige mit der Tätigkeit der Dienstnehmerin 

verbundene körperliche Belastungen; 

6. biologische Arbeitsstoffe im Sinne des§ 87a Abs. 5 Z 2 

bis 4, soweit bekannt ist, dass diese Stoffe oder die im 

Fall einer durch sie hervorgerufenen Schädigung anzuwenden­

den therapeutischen Maßnahmen die Gesundheit der werdenden 

Mutter oder des werdenden Kindes gefährden; 

7. gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe gemäß§ 87a Abs. 4 und 
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8. Arbeiten, bei denen die Dienstnehmerinnen polyzyklischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen ausgesetzt _sind, die in 

Steinkohlenruß, Steinkohlenteer oder Steinkohlenpech vor­

handen sind, 

zu berücksichtigen. 

(5) Der Dienstgeber hat weiters vor Beginn der Beschäftigung 

und bei jeder bedeutenden Änderung der Arbeitsbedingungen die 

für die Sicherheit und Gesundheit der Jugendlichen sowie für die 

Sittlichkeit bestehenden Gefahren zu ermitteln. Dabei sind ins­

besondere zu berücksichtigen: 

1. Die Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte und des 

Arbeitsplatzes; 

2. die Gestaltung, die Auswahl und der Einsatz von Arbeitsmit­

teln; 

3. die Verwendung von Arbeitsstoffen; 

4. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und der Arbeitsvorgänge 

und deren Zusammenwirken und 

5. Körperkraft, Alter und Stand der Ausbildung und der Unter­

weisung der Jugendlichen. 

(6) Auf Grundlage der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

gemäß den Abs. 1 bis 5 sind die durchzuführenden Maßnahmen zur 

Gefahrenverhütung sowie die gemäß den§§ 94 und 107a Abs. 6 zu 

ergreifenden Maßnahmen festzulegen. Dabei sind auch Vorkehrungen 

für absehbare Betriebsstörungen und für Not- und Rettungsmaßnah­

men zu treffen. Diese Maßnahmen müssen in alle Tätigkeiten und 

auf allen Führungsebenen einbezogen werden. Schmutzmaßnahmen 

müssen, soweit wie möglich, auch bei menschlichem Fehlverhalten 

wirksam sein. 

(7) Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist erforder­

lichenfalls zu überprüfen und sich ändernden Gegebenheiten anzu­

passen. Die festgelegten Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu 

überprüfen und erforderlichenfalls ist eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen anzustreben. 

(8) Eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine Anpassung im 

Sinne des Abs. 7 hat insbesondere zu erfolgen: 

1. nach Unfällen, 
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2. bei Auftreten von Erkrankungen, wenn der begründete Ver­

dacht besteht, dass sie arbeitsbedingt sind, 

3. bei sonstigen Umständen oder Ereignissen, die auf eine Ge­

fahr für Sicherheit oder Gesundheit der Dienstnehmer 

schließen lassen, 

4. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Ar­

beitsverfahren, 

5. bei neuen Erkenntnissen im Sinne des§ 73 Abs. 2 und 

6. auf begründetes Verlangen der Land- und Forstwirtschafts­

inspektion. 

(9) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der 

Festlegung der Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete 

Fachleute heranzuziehen. Mit der Ermittlung und Beurteilung der 

Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedi­

ziner (Präventivdienste) beauftragt werden. 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 

§ 75. (1) Dienstgeber sind verpflichtet, in einer der Anzahl 

der Beschäftigten und den Gefahren entsprechenden Weise die 

Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, die 

durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung sowie die gemäß 

§ 94 und 107a Abs. 6 zu ergreifenden Maßnahmen schriftlich fest­

zuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente). Soweit 

dies aus Gründen der Gefahrenverhütung erforderlich ist, ist 

diese Dokumentation arbeitsplatzbezogen vorzunehmen. 

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Vorschrif­

ten über die Form, den Inhalt, die Überprüfung und Anpassung der 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente zu erlassen, wobei 

die Art der Tätigkeiten und die Größe des Unternehmens bzw. der 

Arbeitsstätte oder auswärtigen Arbeitsstelle zu berücksichtigen 

sind. 

Einsatz der Dienstnehmer 

§ 76. (1) Dienstgeber haben bei der Übertragung von Aufgaben 

an Dienstnehmer deren Eignung in Bezug auf Sicherheit und Ge-
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sundheit zu berücksichtigen. Dabei ist insbesondere auf Konsti­

tution und Körperkräfte, Alter und Qualifikation Rücksicht zu 

nehmen. 

(2) Dienstgeber haben durch geeignete Maßnahmen dafür zu sor­

gen, dass nur jene Dienstnehmer Zugang zu Bereichen mit erhebli­

chen oder spezifischen Gefahren haben, die zuvor ausreichende 

Anweisungen erhalten haben. 

(3) Dienstnehmer, von denen dem Dienstgeber bekannt ist, dass 

sie an körperlichen Schwächen oder an Gebrechen in einem Maß 

leiden, dass sie dadurch bei bestimmten Arbeiten einer besonde­

ren Gefahr ausgesetzt wären oder andere Dienstnehmer gefährden 

könnten, dürfen mit Arbeiten dieser Art nicht beschäftigt wer­

den. Dies gilt insbesondere für Anfallsleiden, Krämpfe, zei twei­

lige Bewusstseinstrübungen, Beeinträchtigungen des Seh- oder 

Hörvermögens und schwere Depressionszustände. 

(4) Bei Beschäftigung von behinderten Dienstnehmern ist auf 

deren körperlichen und geistigen Zustand jede mögliche Rücksicht 

zu nehmen. Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat ihre Be­

schäftigung mit Arbeiten, die auf Grund ihres körperlichen oder 

geistigen Zustandes eine Gefahr bewirken können, durch Bescheid 

zu untersagen oder von bestimmten Bedingungen abhängig zu ma­

chen. 

Grundsätze der Gefahrenverhütung 

§ 77. ( 1) Unter Gefahrenverhütung sind sämtliche Regelungen 

und Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder Verringerung 

arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen sind. 

(2) Dienstgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, 

Arbeitsplätze und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwen­

dung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, beim Einsatz der 

Dienstnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz der Dienstneh­

mer folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung umzu­

setzen: 

1. Vermeidung von Risiken; 

2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 

3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 
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4. Berücksichtigung des Faktors "Mensch" bei der Arbeit, ins­

besondere bei der Gestaltung von Arbei tsplät_zen sowie bei 

der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- und Fertigungs­

verfahren, vor allem im Hinblick auf eine Erleichterung bei 

eintöniger Arbeit und bei maschinenbestimmtem Arbeitsrhyth­

mus sowie auf eine Abschwächung ihrer gesundheitsschädigen­

den Auswirkungen; 

5. Berücksichtigung des Standes der Technik; 

6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 

7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten 

Verknüpfung von Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedin­

gungen, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf 

den Arbeitsplatz; 

8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem 

Gefahrenschutz; 

9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Dienstnehmer. 

Koordination 

§ 78. (1) Werden in einer Arbeitsstätte oder einer auswärtigen 

Arbeitsstelle Dienstnehmer mehrerer Dienstgeber beschäftigt, so 

haben die betroffenen Dienstgeber bei der Durchführung der Si­

cherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. 

Sie haben insbesondere 

1. ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Gefahrenverhütung zu 

koordinieren und 

2. einander sowie ihre jeweiligen Dienstnehmer und den Be­

triebsrat über die Gefahren zu informieren. 

(2) Werden in einer Arbeitsstätte Dienstnehmer beschäftigt, 

die nicht in einem Dienstverhältnis zu den für diese Arbeits­

stätte verantwortlichen Dienstgebern stehen (betriebsfremde 

Dienstnehmer), so sind die für diese Arbeitsstätte verantwortli­

chen Dienstgeber verpflichtet, 

1. erforderlichenfalls für die Information der betriebsfremden 

Dienstnehmer über die in der Arbeitsstätte bestehenden Ge­

fahren und für eine entsprechende Unterweisung zu sorgen, 
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2. deren Dienstgebern im erforderlichen Ausmaß Zugang zu den 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten zu gewähren, 

3. die für die betriebsfremden Dienstnehmer erforderlichen 

Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit deren Dienstgebern 

festzulegen und 

4. für die Durchführung der zu ihrem Schutz in der Arbeits­

stätte erforderlichen Maßnahmen zu sorgen. 

(3) Durch Abs. 2 wird die Verantwortlichkeit der einzelnen 

Dienstgeber für die Einhaltung der Dienstnehmerschutzvorschrif­

ten hinsichtlich ihrer Dienstnehmer nicht eingeschränkt. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht bei einer Überlassung im 

Sinne des§ 79. 

Überlassung 

§ 79. { 1) Eine Überlassung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 

wenn Dienstnehmer Dritten zur Verfügung gestellt werden, um für 

sie und unter deren Kontrolle zu arbeiten. Überlasser ist, wer 

als Dienstgeber Dienstnehmer zur Arbeitsleistung an Dritte ver­

pflichtet. Beschäftiger ist, wer diese Dienstnehmer zur Arbeits­

leistung einsetzt. 

{ 2) Für die Dauer der überlassung gelten die Beschäftiger als 

Dienstgeber im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Beschäftiger sind verpflichtet, vor der Überlassung 

1. die überlasser über die für die Tätigkeit erforderliche 

Eignung und die erforderlichen Fachkenntnisse sowie über 

die besonderen Merkmale des zu besetzenden Arbeitsplatzes 

zu informieren, 

2. sie über die für den zu besetzenden Arbeitsplatz oder die 

vorgesehene Tätigkeit erforderliche gesundheitliche Eignung 

zu informieren, 

3. ihnen im erforderlichen Ausmaß Zugang zu den Sicherheits­

und Gesundheitsschutzdokumenten zu gewähren. 

(4) überlasser sind verpflichtet, die Dienstnehmer vor einer 

Überlassung über die Gefahren, denen sie auf dem zu besetzenden 

Arbeitsplatz ausgesetzt sein können, über die für den Arbeits­

platz oder die Tätigkeit erforderliche Eignung oder die erfor-
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derlichen Fachkenntnisse sowie über die Notwendigkeit von Eig­

nungs- und Folgeuntersuchungen zu informieren. 

(5) Eine Überlassung zu Tätigkeiten, für die Eignungs- und 

Folgeuntersuchungen vorgeschrieben sind, darf nur erfolgen, wenn 

diese Untersuchungen durchgeführt wurden und keine gesundheitli­

che Nichteignung vorliegt. Die Beschäftiger sind verpflichtet, 

sich nachweislich davon zu überzeugen, dass die Untersuchungen 

durchgeführt wurden und keine gesundheitliche Nichteignung vor­

liegt. Die entsprechenden Dienstgeberpflichten sind von den 

Oberlassern zu erfüllen, die Beschäftiger haben ihnen die erfor­

derlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 80. (1) In jedem Betrieb im Sinne des§ 137 oder in jeder 

gleichgestellten Arbeitsstätte im Sinne des§ 138, in dem/der 

dauernd mindestens zehn Dienstnehmer beschäftigt werden, ist 

eine Sicherheitsvertrauensperson zu bestellen. In Betrieben oder 

gleichgestellten Arbeitsstätten mit einem dauernden Beschäftig­

tenstand von mehr als 50 Dienstnehmern sind zwei Sicherheitsver­

trauenspersonen zu bestellen. Für jede Sicherheitsvertrauensper­

son ist nach Möglichkeit ein Vertreter zu bestellen. 

(2) Bei Betrieben oder gleichgestellten Arbeitsstätten, in 

denen auf Grund ihrer Eigenart oder der räumlichen Ausdehnung 

oder bei Vorliegen gefährlicher Arbeitsvorgänge eine besondere 

Gefährdung der Dienstnehmer besteht, kann der Magistrat nach 

Anhörung der Land- und Forstwirtschaftsinspektion dem Dienstge­

ber auch bei einer geringeren Anzahl von Beschäftigten die Be­

stellung weiterer Sicherheitsvertrauenspersonen auftragen. 

(3) In Betrieben oder gleichgestellten Arbeitsstätten, in 

denen regelmäßig nicht mehr als 50 Dienstnehmer beschäftigt 

werden, kann ein Betriebsratsmitglied die Aufgaben einer 

Sicherheitsvertrauensperson übernehmen. 

(4) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind vom Dienstgeber mit 

Zustimmung des Betriebsrates auf die Dauer von vier Jahren zu 

bestellen. Diese Bestellung hat binnen acht Wochen nach Ablauf 

der vorangegangenen Funktionsperiode zu erfolgen. Dies gilt auch 
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für die Übernahme der Aufgaben durch ein Betriebsratsmitglied 

gemäß Abs. 3. Falls kein Betriebsrat errichtet ist, sind alle 

Dienstnehmer über die beabsichtigte Bestellung schriftlich zu 

informieren. Wenn mindestens ein Drittel der Dienstnehmer binnen 

vier Wochen gegen die beabsichtigte Bestellung schriftlich Ein­

wände erhebt, muss eine andere Person bestellt werden. 

( 5) Eine vorzeitige Abberufung von Sicherhei tsvertrauensperso­

nen hat auf Verlangen des Betriebsrates, falls kein Betriebsrat 

errichtet ist, auf Verlangen von mindestens einem Drittel der 

Dienstnehmer zu erfolgen. 

( 6) Wenn während der Funktionsperiode eine Sicherheitsvertrau­

ensperson vorzeitig abberufen wird, die Funktion zurücklegt oder 

wenn ihr Dienstverhältnis beendet wird, hat binnen acht Wochen 

eine Nachbesetzung zu erfolgen. Gleiches gilt, wenn eine Sicher­

heitsvertrauensperson mehr als acht Wochen lang an der Ausübung 

ihrer Aufgaben verhindert ist. Die Nachbesetzung hat für den 

Rest der Funktionsperiode der übrigen Sicherheitsvertrauensper­

sonen zu erfolgen. 

(7) Wenn alle für einen Betrieb bzw. eine Arbeitsstätte be­

stellten Sicherheitsvertrauenspersonen während der Funktions­

periode vorzeitig abberufen werden, ihre Funktion zurücklegen 

oder ihr Dienstverhältnis beendet wird, hat eine Neubestellung 

nach Abs. 4 zu erfolgen. 

(8) Wurden Sicherheitsvertrauenspersonen für einen Betrieb 

bzw. eine Arbeitsstätte, wo kein Betriebsrat errichtet ist, be­

stellt und wird während ihrer Funktionsperiode ein Betriebsrat 

gewählt, so hat eine Neubestellung nach Abs. 4 zu erfolgen, wenn 

es der Betriebsrat verlangt. 

(9) Als Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen nur Dienstnehmer 

bestellt werden, die die für ihre Aufgaben notwendigen persönli­

chen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Die notwendigen 

fachlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn eine Sicherheits­

vertrauensperson eine Ausbildung auf dem Gebiet des Dienstneh­

merschutzes im Ausmaß von mindestens 24 Unterrichtseinheiten ab­

solviert hat. Eine Unterrichtseinheit muss mindestens 50 Minuten 

umfassen. 
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(10) Sicherheitsvertrauenspersonen, die vor ihrer Bestellung 

keine Ausbildung nach Abs. 9 absolviert haben, is.t innerhalb des 

ersten Jahres der Funktionsperiode Gelegenheit zu geben, die für 

ihre Tätigkeit erforderlichen Fachkenntnisse durch eine solche 

Ausbildung zu erwerben. Dies gilt auch für Betriebsratsmitglie­

der, die nach Abs. 3 die Aufgaben einer Sicherheitsvertrauens­

person übernehmen. 

(11) Dienstgeber haben sicherzustellen, dass den Sicherheits­

vertrauenspersonen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli­

che Zeit unter Anrechnung auf ihre Arbeitszeit zur Verfügung 

steht. Dienstgeber haben den Sicherheitsvertrauenspersonen unter 

Bedachtnahme auf die betrieblichen Belange Gelegenheit zu geben, 

die für ihre Tätigkeit erforderlichen näheren Fachkenntnisse zu 

erwerben und zu erweitern. Den Sicherheitsvertrauenspersonen 

sind die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Behelfe 

und Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Sicherheitsvertrauens­

personen sind angemessen zu unterweisen. 

(12) Dienstgeber sind verpflichtet die Namen der Sicherheits­

vertrauenspersonen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion 

schriftlich mitzuteilen. Die Land- und Forstwirtschaftsinspek­

tion hat diese Mitteilung der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Dienstnehmer oder mangels einer solchen, der zuständigen Be­

rufsvereinigung zur Kenntnis zu bringen. Die Mitteilung an die 

Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat zu enthalten: 

1. die Namen der Sicherheitsvertrauenspersonen, 

2. den Wirkungsbereich und Dienstort der einzelnen Sicher­

heitsvertrauenspersonen, 

3. den Beginn und das Ende der Funktionsperiode, 

4. die Unterschrift des Dienstgebers oder der sonst für die 

Einhaltung der Dienstnehmerschutzvorschriften verantwortli­

chen Person. 

(13) Alle im Wirkungsbereich ·der Sicherheitsvertrauenspersonen 

beschäftigten Dienstnehmer sind über die Bestellung der Sicher­

heitsvertrauenspersonen zu informieren. Die Information hat die 

im Abs. 12 vorgesehenen Angaben zu enthalten. Diese Information 

kann auch durch einen Aushang der Mitteilung an die Land- und 
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Forstwirtschaftsinspektion an einer für alle Dienstnehmer leicht 

zugänglichen Stelle erfolgen. 

(14) Die Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen berührt 

nicht die Verantwortlichkeit des Dienstgebers für die Einhaltung 

der Dienstnehmerschutzvorschriften. Den Sicherheitsvertrauens­

personen kann die Verantwortlichkeit für die Einhaltung von 

Dienstnehmerschutzvorschriften nicht rechtswirksam übertragen 

werden.§ 82 gilt auch für Sicherheitsvertrauenspersonen." 

17. Nach§ 80 wird folgender§ 80a samt Oberschrift eingefügt: 

"Auf gaben und Beteiligung der Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 80a. (1) Die Sicherheitsvertrauenspersonen haben in allen 

Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

1. die Dienstnehmer zu informieren, zu beraten und zu unter­

stützen, 

2. den Betriebsrat zu informieren, zu beraten und zu unter­

stützen und mit ihm zusammenzuarbeiten, 

3. in Abstimmung mit dem Betriebsrat die Interessen der 

Dienstnehmer gegenüber den Dienstgebern, den zuständigen 

Behörden und sonstigen Stellen zu vertreten, 

4. die Dienstgeber bei der Durchführung des Dienstnehmerschut­

zes zu beraten, 

5. auf das Vorhandensein der entsprechenden Einrichtungen und 

Vorkehrungen zu achten und die Dienstgeber über bestehende 

Mängel zu informieren, 

6. auf die Anwendung der gebotenen Schutzmaßnahmen zu achten, 

7. mit den Sicherheitsfachkräften und den Arbeitsmedizinern 

zusammenzuarbeiten. 

(2) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind bei Ausübung ihrer 

nach diesem Gesetz geregelten Aufgaben an keinerlei Weisungen 

gebunden. 

(3) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind berechtigt, in al­

len Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei den 

Dienstgebern sowie bei den dafür zuständigen Stellen die notwen­

digen Maßnahmen zu verlangen, Vorschläge für die Verbesserung 
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der Arbeitsbedingungen zu erstatten und die Beseitigung von Män­

geln zu verlangen. 

(4) Dienstgeber sind verpflichtet, die Sicherheitsvertrauens­

personen in allen Angelegenheiten der Sicherheit und des Ge­

sundheitsschutzes anzuhören. 

(5) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind vor der Bestellung 

und Abberufung von Sicherheitsfachkräften, von Arbeitsmedizinern 

sowie von für die erste Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuie­

rung zuständigen Personen zu informieren. Die beabsichtigte 

Bestellung oder Abberufung ist mit den Sicherheitsvertrauensper­

sonen zu beraten, außer wenn ein Betriebsrat errichtet ist. 

(6) Wenn kein Betriebsrat errichtet ist, sind die Dienstgeber 

verpflichtet, die Sicherheitsvertrauenspersonen 

1. bei der Planung und Einführung neuer Technologien zu den 

Auswirkungen zu hören, die die Auswahl der Arbeitsmittel 

oder Arbeitsstoffe, die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

und die Einwirkung der Umwelt auf den Arbeitsplatz für die 

Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer haben, 

2. bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung zu betei­

ligen und 

3. bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der 

Festlegung der Maßnahmen sowie bei der Planung und Organi­

sation der Unterweisung zu beteiligen. 

(7) Dienstgeber sind verpflichtet, Sicherheitsvertrauens­

personen 

1. Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten 

sowie zu den Aufzeichnungen und Berichten über Arbeitsun­

fälle zu gewähren; 

2. folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen: 

a) die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse gemäß§ 73 

Abs. 2, 

b) die Ergebnisse von Messungen betreffend gefährliche 

Arbeitsstoffe und Lärm sowie sonstiger Messungen und 

Untersuchungen, die mit dem Dienstnehmerschutz im Zu­

sammenhang stehen, und 

c) die Aufzeichnungen betreffend Arbeitsstoffe und Lärm; 
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3. über Grenzwertüberschreitungen sowie deren Ursachen und 

über die getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu informieren 

und 

4. über Auflagen, Verschreibungen und Bewilligungen auf dem 

Gebiet des Dienstnehmerschutzes zu informieren." 

18. § 81 samt Oberschrift lautet: 

"Information 

§ 81. (1) Dienstgeber sind verpflichtet, für eine ausreichende 

Information der Dienstnehmer über die Gefahren für Sicherheit 

und Gesundheit sowie über die Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu 

sorgen. Diese Information muss die Dienstnehmer in die Lage ver­

setzen, durch eine angemessene Mitwirkung zu überprüfen, ob die 

erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Diese Informa­

tion muss während der Arbeitszeit erfolgen. 

(2) Die Information muss vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. 

Sie muss regelmäßig wiederholt werden, insbesondere wenn dies 

auf Grund sich ändernder betrieblicher Gegebenheiten erforder­

lich ist, weiters bei Änderung der maßgeblichen Dienstnehmer­

schutzvorschriften und bei neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. 

(3) Dienstgeber sind verpflichtet, alle Dienstnehmer, die 

einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sein können, 

unverzüglich über diese Gefahr und die getroffenen oder zu tref­

fenden Schutzmaßnahmen zu informieren. 

(4) Die Information muss in verständlicher Form erfolgen. Bei 

Dienstnehmern, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mäch­

tig sind, hat die Information in ihrer Muttersprache oder in 

einer sonstigen für sie verständlichen Sprache zu erfolgen. 

Dienstgeber haben sich zu vergewissern, dass die Dienstnehmer 

die Informationen verstanden haben. 

(5) Den Dienstnehmern sind erforderlichenfalls zur Information 

geeignete Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Abs. 4 zweiter 

und dritter Satz gilt auch für diese Unterlagen. Bedienungsan­

leitungen betreffend Arbeitsmittel sowie Beipacktexte, Ge-
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brauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter betreffend Ar­

beitsstoffe sind den betroffenen Dienstnehmern jedenfalls zur 

Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen sind erforderlichenfalls 

am Arbeitsplatz auszuhängen. 

(6) Dienstgeber sind weiters verpflichtet, alle Dienstnehme­

rinnen über die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der 

Gefahren gemäß § 74 Abs. 3 sowie über die gemäß § 94 zu ergrei­

fenden Maßnahmen zu unterrichten. 

(7) Bei Arbeitsaufnahme sind Jugendliche über die im Betrieb 

bestehenden Gefahren und über die zur Abwendung dieser Gefahren 

getroffenen Maßnahmen sowie Einrichtungen und deren Benützung zu 

unterrichten. Bei Jugendlichen im Sinne des§ 108 Abs. 6a sind 

auch die gesetzlichen Vertreter zu unterrichten. 

(8) Die Information der einzelnen Dienstnehmer gemäß Abs. 1 

kann entfallen, wenn Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind 

oder ein Betriebsrat errichtet ist, diese entsprechend infor­

miert wurden und eine Information dieser Personen zur wirksamen 

Gefahrenverhütung ausreicht. Die Information der einzelnen 

Dienstnehmerin gemäß Abs. 6 kann entfallen, wenn der Betriebsrat 

über die Ergebnisse und Maßnahmen unterrichtet wurde. 

(9) Wenn weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind 

noch ein Betriebsrat errichtet ist, sind alle Dienstnehmer in 

allen im§ 80a Abs. 7 angeführten Angelegenheiten zu informie­

ren. Es sind ihnen die dort angeführten Unterlagen zur Verfügung 

zu stellen." 

19. Nach§ 81 werden folgende§§ Bla und Blb samt Überschrif­

ten eingefügt: 

"Anhörung und Beteiligung 

§ Bla. (1) Dienstgeber sind verpflichtet, die Dienstnehmer in 

allen Fragen betreffend die Sicherheit und die Gesundheit am 

Arbeitsplatz anzuhören. 

(2) Wenn weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind 

noch ein Betriebsrat errichtet ist, sind alle Dienstnehmer in 
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allen im§ 80a Abs. 5 und 6 angeführten Angelegenheiten anzuhö­

ren und zu beteiligen. 

Unterweisung 

§ Slb. (1} Dienstgeber sind verpflichtet, für eine ausreichen­

de Unterweisung der Dienstnehmer über Sicherheit und Gesund­

heitsschutz zu sorgen. Die Unterweisung muss während der Ar­

beitszeit und nachweislich erfolgen. Für die Unterweisung sind 

erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. 

(2) Die Unterweisung muss in regelmäßigen Abständen, mindes­

tens aber einmal jährlich, erfolgen. Eine Unterweisung muss je­

denfalls erfolgen 

1. vor Aufnahme der Tätigkeit, 

2. bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenberei-

ches, 

3. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 

4. bei Einführung neuer Arbeitsstoffe, 

5. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 

6. nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall 

geführt hätten, sofern dies zur Verhütung weiterer Unfälle 

nützlich erscheint. 

(3) Die Unterweisung muss auf den Arbeitsplatz und den Aufga­

benbereich des Dienstnehmers ausgerichtet sein. Sie muss an die 

Entwicklung der Gefahrenmomente und an die Entstehung neuer Ge­

fahren angepasst sein. Die Unterweisung muss auch die bei abseh­

baren Betriebsstörungen zu treffenden Maßnahmen umfassen. 

(4) Die Unterweisung muss dem Erfahrungsstand der Dienstnehmer 

angepasst sein und in verständlicher Form erfolgen. Bei Dienst­

nehmern, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig 

sind, hat die Unterweisung in ihrer Muttersprache oder in einer 

sonstigen für sie verständlichen Sprache zu erfolgen. Dienstge­

ber haben sich zu vergewissern, dass die Dienstnehmer die Unter­

weisung verstanden haben. 

(5) Die Unterweisung kann auch schriftlich erfolgen. Erforder­

lichenfalls sind den Dienstnehmern schriftliche Betriebsanwei­

sungen und sonstige Anweisungen zur Verfügung zu stellen. Diese 



26 

Anweisungen sind erforderlichenfalls am Arbeitsplatz auszuhän­

gen. Abs. 4 zweiter und dritter Satz gilt auch für schriftliche 

Anweisungen." 

20. Die§§ 82 bis 85 samt Überschriften lauten: 

"Pflichten der Dienstnehmer 

§ 82. ( 1) Dienstnehmer haben die zum Schutz des Lebens, der 

Gesundheit und der Sittlichkeit nach diesem Gesetz, den hiezu 

erlassenen Verordnungen sowie behördlichen Vorschreibungen gebo­

tenen Schutzmaßnahmen anzuwenden, und zwar gemäß ihrer Unterwei­

sung und den Anweisungen des Dienstgebers. Sie haben sich so zu 

verhalten, dass eine Gefährdung soweit als möglich vermieden 

wird. 

(2) Dienstnehmer sind verpflichtet, gemäß ihrer Unterweisung 

und den Anweisungen des Dienstgebers die Arbeitsmittel ordnungs­

gemäß zu benutzen und die ihnen zur Verfügung gestellte, diesem 

Gesetz entsprechende persönliche Schutzausrüstung zweckentspre­

chend zu benutzen. 

(3) Dienstnehmer dürfen Schutzvorrichtungen nicht entfernen, 

außer Betrieb setzen, willkürlich verändern oder umstellen, 

soweit dies nicht aus arbeitstechnischen Gründen, insbesondere 

zur Durchführung von Einstellungs-, Reparatur- oder Wartungsar­

beiten, unbedingt notwendig ist. Sie sind verpflichtet, gemäß 

ihrer Unterweisung und den Anweisungen des Dienstgebers die 

Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß zu benutzen. 

( 4) Dienstnehmer dürfen sich nicht durch Alkohol, Arzneimittel 

oder Suchtgift in einen Zustand versetzen, in dem sie sich oder 

andere Personen gefährden können. 

(5) Dienstnehmer haben jeden Arbeitsunfall, jedes Ereignis, 

das beinahe zu einem Unfall geführt hätte, und jede von ihnen 

festgestellte ernste und unmittelbare Gefahr für Sicherheit oder 

Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten 

Defekt unverzüglich den zuständigen Vorgesetzten oder den sonst 

dafür zuständigen Personen zu melden. 
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(6) Wenn sie bei unmittelbarer erheblicher Gefahr die zustän­

digen vorgesetzten oder die sonst zuständigen Pe~sonen nicht 

erreichen können, sind Dienstnehmer verpflichtet, nach Maßgabe 

der Festlegungen in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku­

menten, ihrer Information und Unterweisung sowie der zur Verfü­

gung stehenden technischen Mittel selbst die ihnen zumutbaren 

unbedingt notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die anderen 

Dienstnehmer zu warnen und Nachteile für Leben oder Gesundheit 

abzuwenden. 

(7) Dienstnehmer haben gemeinsam mit dem Dienstgeber, den 

Sicherheitsvertrauenspersonen und den Präventivdiensten darauf 

hinzuwirken, dass die zum Schutz der Dienstnehmer vorgesehenen 

Maßnahmen eingehalten werden und dass die Dienstgeber gewähr­

leisten, dass das Arbeitsumfeld und die Arbeitsbedingungen si­

cher sind und keine Gefahren für Sicherheit und Gesundheit auf­

weisen. 

(8) Die Pflichten der Dienstnehmer in Fragen der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes berühren nicht die Verantwortlich­

keit des Dienstgebers für die Einhaltung der Dienstnehmerschutz­

vorschriften. 

Aufzeichnungen und Berichte über Arbeitsunfälle 

§ 83. (1) Dienstgeber haben Aufzeichnungen zu führen über 

1. alle tödlichen Arbeitsunfälle, 

2. alle Arbeitsunfälle, die eine Verletzung eines Dienst­

nehmers mit einem Arbeitsausfall von mehr als drei Kalen­

dertagen zur Folge haben, und 

3. alle Ereignisse, die beinahe zu einem tödlichen oder schwe­

ren Arbeitsunfall geführt hätten und die gemäß§ 82 Abs. 5 

gemeldet wurden. 

(2) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 1 sind mindestens fünf Jahre 

aufzubewahren. 

(3) Dienstgeber sind verpflichtet, auf Verlangen der Land- und 

Forstwirtschaftsinspektion Berichte über bestimmte Arbeitsunfäl­

le zu erstellen und dieser zu übermitteln. 
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Instandhaltung, Reinigung, Prüfung 

§ 84. ( 1) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass die Arbeits­

stätten einschließlich der Sanitär- und Sozialeinrichtungen, die 

elektrischen Anlagen, Arbeitsmittel und Gegenstände der persön­

lichen Schutzausrüstung sowie die Einrichtungen zur Brandmeldung 

oder -bekämpfung, zur Erste-Hilfe-Leistung und zur Rettung aus 

Gefahr ordnungsgemäß instand gehalten und gereinigt werden. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für Verkehrswege im Betrieb, wobei 

der jeweiligen besonderen Beschaffenheit der Wege hinsichtlich 

der Sicherheitserfordernisse Rechnung zu tragen ist. 

(3) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass Anlagen und Ein­

richtungen im Sinne des Abs. 1, Wohnräume und Unterkünfte sowie 

sonstige Einrichtungen oder Gegenstände für den Schutz der 

Dienstnehmer unbeschadet besonderer Prüfungen nach§ 86d Abs. 1 

bis 3 und Bewertungen nach§ 88j Abs. 5 und 6 in regelmäßigen 

Zeitabständen ihrer Eigenart entsprechend durch geeignete, fach­

kundige Personen nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 

überprüft werden und festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt 

werden. Weiters ist eine solche Prüfung sowie eine besondere 

Prüfung nach den angeführten Bestimmungen zusätzlich dann vor­

nehmen zu lassen, wenn begründete Zweifel darüber bestehen, ob 

sich die im ersten Satz genannten Baulichkeiten, Einrichtungen, 

Mittel oder Gegenstände in ordnungsgemäßem Zustand befinden. 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten 

§ 85. (1) Arbeitsstätten sind 

1. alle Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen sowie Teile 

von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen, in denen Ar­

beitsplätze eingerichtet sind oder eingerichtet werden sol­

len oder zu denen Dienstnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zu­

gang haben (Arbeitsstätten in Gebäuden), sowie 

2. alle Orte auf einem Betriebsgelände, zu denen Dienstnehmer 

im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten im 

Freien) . 
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(2) Auf Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören, _aber außerhalb 

seiner bebauten Fläche liegen, sind die Abs. 3 bis 7 und die 

§§ 85a bis 85 i und§ 85k nicht anzuwenden. 

(3) Dienstgeber sind verpflichtet, Arbeitsstätten entsprechend 

den Vorschriften dieses Gesetzes sowie den dazu erlassenen Ver­

ordnungen und entsprechend den für sie geltenden behördlichen 

Vorschreibungen einzurichten und zu betreiben. 

(4) Befinden sich in einer Arbeitsstätte Gefahrenbereiche, in 

denen Absturzgefahr für die Dienstnehmer oder die Gefahr des 

Herabfallens von Gegenständen besteht, so müssen diese Bereiche 

nach Möglichkeit mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die unbe­

fugte Dienstnehmer am Betreten dieser Bereiche hindern. Dies 

gilt auch für sonstige Bereiche, in denen besondere Gefahren be­

stehen, insbesondere durch elektrische Spannung, nichtionisie­

rende Strahlung oder durch Lärm oder sonstige physikalische Ein­

wirkungen. Gefahrenbereiche müssen gut sichtbar und dauerhaft 

gekennzeichnet sein. 

(5) Elektrische Anlagen müssen so geplant und installiert 

sein, dass von ihnen keine Brand- oder Explosionsgefahr ausgeht 

und dass Dienstnehmer bei direktem oder indirektem Kontakt ange­

messen vor Unfallgefahren geschützt sind. 

(6) Lagerungen sind in einer Weise vorzunehmen, dass Gefahren 

für Sicherheit oder Gesundheit der Dienstnehmer nach Möglichkeit 

vermieden werden, wobei insbesondere die Beschaffenheit und die 

allfällige besondere Gefährlichkeit der gelagerten Gegenstände 

zu berücksichtigen sind. 

(7) Arbeitsstätten, in denen Dienstnehmer bei Ausfall der 

künstlichen Beleuchtung in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt 

sind, müssen mit einer ausreichenden Sicherheitsbeleucntung aus­

gestattet sein." 

• 
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21. Nach § 85 werden folgende §§ 85a bis 851 samt Oberschrif­

ten eingefügt: 

"Arbeitsstätten in Gebäuden 

§ 85a. (1) Arbeitsstätten in Gebäuden müssen eine der Nut­

zungsart entsprechende Konstruktion und Festigkeit aufweisen. 

(2) Arbeitsstätten in Gebäuden müssen möglichst ausreichend 

Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicher­

heit und dem Gesundheitsschutz der Dienstnehmer angemessene 

künstliche Beleuchtung ausgestattet sein. 

(3) Ausgänge und Verkehrswege einschließlich der Stiegen müs­

sen so angelegt und beschaffen sein, dass sie je nach ihrem Be­

stimmungszweck leicht und sicher begangen oder befahren werden 

können. Anzahl, Anordnung, Abmessungen und Beschaffenheit der 

Ausgänge, der Verkehrswege, der Türen und der Tore müssen der 

Art, der Nutzung und der Lage der Räume entsprechen. Ausgänge, 

Verkehrswege, Türen und Tore müssen so angelegt sein, dass in 

der Nähe beschäftigte Dienstnehmer nicht gefährdet werden kön­

nen. 

(4) Es muss dafür vorgesorgt werden, dass alle Arbeitsplätze 

bei Gefahr von den Dienstnehmern schnell und sicher verlassen 

werden können. Anzahl, Anordnung, Abmessungen und Beschaffenheit 

der Fluchtwege und der Notausgänge müssen der höchstmöglichen 

Anzahl der darauf angewiesenen Personen sowie der Nutzung, der 

Einrichtung und den Abmessungen der Arbeitsstätte angemessen 

sein. Die Verkehrswege zu Fluchtwegen und Notausgängen sowie die 

Fluchtwege und Notausgänge selbst müssen freigehalten werden, 

damit sie jederzeit benutzt werden können. Fluchtwege und Not­

ausgänge müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Arbeitsstätten in Gebäuden sind gegebenenfalls behinder­

tengerecht zu gestalten. Dies gilt insbesondere für Ausgänge, 

Verkehrswege, Türen und Tore und sanitäre Vorkehrungen, die von 

behinderten Dienstnehmern benutzt werden. 

(6) Wird ein Gebäude nur zum Teil für Arbeitsstätten genutzt, 

gilt Abs. 3 nur für jene Ausgänge, Verkehrswege, Türen und Tore, 

die von den Dienstnehmern benützt werden. 
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Verkehr in den Betrieben 

§ 85b. (1) Der Verkehr innerhalb der Arbeitsstätten ist mit 

entsprechender Umsicht so abzuwickeln, dass ein möglichst wirk­

samer Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer 

gewährleistet wird. Die der Verkehrssicherheit dienenden Vor­

schriften, insbesondere die Abschnitte I. bis IX. der Straßen­

verkehrsordnung 1960-StVO 1960, BGBl. Nr. 159, in der Fassung 

des Gesetzes BGBl. I Nr. 145/1998, sind sinngemäß anzuwenden, 

soweit nicht durch zwingende betriebliche Notwendigkeiten eine 

Abweichung geboten erscheint. Solche Abweichungen sind in der 

Arbeitsstätte oder auf der Arbeitsstätte im Freien entsprechend 

bekannt zu machen. Für Fahrzeuge gelten die grundsätzlichen An­

forderungen des§ 86 Abs. 3. 

(2) Zum Lenken motorisch angetriebener Fahrzeuge dürfen nur 

solche Dienstnehmer herangezogen werden, die die hiefür not­

wendige Eignung und Ausbildung nachweisen. 

Arbeitsräume 

§ 85c. (1) Arbeitsräume sind jene Räume, in denen mindestens 

ein ständiger Arbeitsplatz eingerichtet ist. 

(2) Arbeitsräume müssen für den Aufenthalt von Menschen geeig­

net sein und unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und Ar­

beitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes des Lebens und 

der Gesundheit der Dienstnehmer entsprechen. 

(3) In Arbeitsräumen muss unter Berücksichtigung der Arbeits­

vorgänge und der körperlichen Belastung der Dienstnehmer ausrei­

chend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und 

müssen raumklimatische Verhältnisse herrschen, die dem menschli­

Organismus angemessen sind. 

(4) Bei der Konstruktion und Einrichtung der Arbeitsräume ist 

dafür zu sorgen, dass Lärm, elektrostatische Aufladung, üble 

Gerüche, Erschütterungen, schädliche Strahlungen, Nässe und 

Feuchtigkeit nach Möglichkeit vermieden werden. 

(5) Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und Höhe 

sowie einen ausreic nenden Luftraum aufweisen, sodass die Dienst-
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nehmer ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit 

und ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können. 

(6) Soweit die Zweckbestimmung der Räume und die Art der Ar­

beitsvorgänge dies zulassen, müssen Arbeitsräume ausreichend na­

türlich belichtet sein und eine Sichtverbindung mit dem Freien 

aufweisen. Bei der Anordnung der Arbeitsplätze ist auf die Lage 

der Belichtungsflächen und der Sichtverbindung Bedacht zu neh­

men. 

(7) Arbeitsräume müssen erforderlichenfalls während der Ar­

beitszeit unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge entspre­

chend künstlich beleuchtet sein. 

( 8) Die Fußböden der Arbeitsräume dürfen keine Unebenheiten, 

Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen. Sie müssen befe­

stigt, tri ttsicher und rutschfest sein. Sie müssen im Berei eh 

der ortsgebundenen Arbeitsplätze eine ausreichende Wärmeisolie­

rung aufweisen, sofern dies nicht aus arbeitstechnischen Gründen 

ausgeschlossen ist. 

Sonstige Betriebsräume 

§ 85d. (1) Sonstige Betriebsräume sind jene Räume, in denen 

zwar kein ständiger Arbeitsplatz eingerichtet ist, aber vorüber­

gehend Arbeiten verrichtet werden. 

(2) Sonstige Betriebsräume müssen für den Aufenthalt von Men­

schen geeignet sein und unter Berücksichtigung der Arbeits­

vorgänge und Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes 

des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer entsprechen. 

(3) Soweit dies die Nutzung und die Zweckbestimmung der Räume 

zulassen, muss in sonstigen Betriebsräumen unter Berücksichti­

gung der Arbeitsvorgänge und der körperlichen Belastung der 

Dienstnehmer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft 

vorhanden sein und müssen raumklimatische Verhältnisse herr­

schen, die dem menschlichen Organismus angemessen sind. 

( 4) Sonstige Betriebsräume müssen erforderlichenfalls während 

der Zeit, in der Arbeiten durchgeführt werden, unter Berücksich­

tigung der Arbeitsvorgänge entsprechend künstlich beleuchtet 

sein. 
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(5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume dürfen keine Un­

ebenheiten, Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen. Soweit 

dies die Nutzung und Zweckbestimmung der Räume zulassen, müssen 

die Fußböden befestigt, trittsicher und rutschfest sein. 

Arbeitsstätten im Freien 

§ 85e. (1) Arbeitsstätten im Freien müssen während der Ar­

beitszeit ausreichend künstlich beleuchtet werden, wenn das 

Tageslicht nicht ausreicht. 

(2) Auf Arbeitsstätten im Freien sind geeignete Maßnahmen zu 

treffen, damit die Dienstnehmer bei Gefahr rasch ihren Arbeits­

platz verlassen können und ihnen rasch Hilfe geleistet werden 

kann. 

(3) Verkehrswege und sonstige Stellen oder Einrichtungen im 

Freien, die von den Dienstnehmern im Rahmen ihrer Tätigkeit be­

nutzt oder betreten werden müssen, sind so zu gestalten und zu 

erhalten, dass sie je nach ihrem Bestimmungszweck sicher began­

gen oder befahren werden können und dass in der Nähe beschäftig­

te Dienstnehmer nicht gefährdet werden. 

Brandschutz und Explosionsschutzmaßnahmen 

§ 85f. (1) Dienstgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, 

um das Entstehen eines Brandes und im Fall eines Brandes eine 

Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer zu 

vermeiden. Sie müssen geeignete Maßnahmen treffen, die zur 

Brandbekämpfung und Evakuierung der Dienstnehmer erforderlich 

sind. 

(2) Bei der Festlegung der Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß 

Abs. 1 sind insbesondere die Art der Arbeitsvorgänge und Ar­

beitsverfahren, die Arbeitsstoffe und Arbeitsweise, allfällige 

Lagerungen und der Umfang und die Lage des Betriebes sowie die 

größtmögliche Anzahl der anwesenden Personen zu berücksichtigen, 

um das Entstehen von Bränden oder Explosionen und eine damit im 

Zusammenhang stehende Gefährdung des Lebens und der Gesundheit 
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der Dienstnehmer möglichst zu vermeiden. Erforderlichenfalls 

müssen Arbeitsstätten mit Blitzschutzanlagen versehen sein. 

(3) Der Dienstgeber hat Vorkehrungen für eine Alarmierung und 

den Einsatz der Feuerwehr, erforderlichenfalls durch Brandmelder 

und Alarmanlagen, zu treffen. Der Dienstgeber hat erforder­

lichenfalls Personen zu bestellen, die für die Brandbekämpfung 

und Evakuierung der Dienstnehmer zuständig sind. 

(4) Es müssen ausreichende und geeignete Feuerlöschmittel, 

-geräte und -anlagen vorhanden sein. Diese müssen den anerkann­

ten Regeln der Technik, insoweit diese auch dem Schutz des Le­

bens und der Gesundheit der Dienstnehmer dienen, entsprechen. 

Sie müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Mit 

der Handhabung der Feuerlöschgeräte muss eine für wirksame 

Brandschutzmaßnahmen ausreichende Zahl von Dienstnehmern ver­

traut sein. Wenn es wegen der besonderen Verhältnisse für einen 

wirksamen Schutz der Dienstnehmer erforderlich ist, hat der Ma­

gistrat die Aufstellung einer besonders ausgebildeten und ent­

sprechend ausgerüsteten Brandschutzgruppe vorzuschreiben. 

(5) Die Mittel, Anlagen und Geräte gemäß Abs. 4 sind nachweis­

lich mindestens alle zwei Jahre durch geeignete fachkundige Per­

sonen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. In regel­

mäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, sind Ein­

satzübungen durchzuführen. 

Vorsorge für Erste-Hilfe-Leistung 

§ 85g. (1) Dienstgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, 

damit Dienstnehmern bei Verletzungen oder plötzlichen Erkrankun­

gen erste Hilfe geleistet werden kann. 

(2) Es müssen ausreichende und geeignete Mittel und Einrich­

tungen für die erste Hilfe samt Anleitungen vorhanden sein. Die 

Aufbewahrungsstellen der für die erste Hilfe notwendigen Mittel 

und Einrichtungen müssen gut erreichbar sein sowie gut sichtbar 

und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(3) Werden in einer Arbeitsstätte von einem Dienstgeber regel­

mäßig mindestens fünf Dienstnehmer beschäftigt, sind in ausrei­

chender Anzahl Personen zu bestellen, die für die erste Hilfe 
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zuständig sind. Diese Personen müssen über eine ausreichende 

Ausbildung für die erste Hilfe verfügen. Es ist dafür zu sorgen, 

dass während der Betriebszeit entsprechend der Anzahl der in der 

Arbeitsstätte anwesenden Dienstnehmer für die erste Hilfe zu­

ständige Personen in ausreichender Anzahl anwesend sind. 

(4) Für die erste Hilfe müssen Sanitätsräume vorgesehen sein, 

wenn in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als 250 Dienstnehmer 

beschäftigt werden oder wenn es wegen der besonderen Verhältnis­

se für eine rasche und wirksame erste Hilfe erforderlich ist. 

Sanitätsräume müssen mit den erforderlichen Einrichtungen und 

Mitteln ausgestattet und leicht zugänglich sein. Sie müssen gut 

sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß Abs. 1 bis 4 sind die 

Art der Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren, die Art und Menge 

der vorhandenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrichtungen 

und Arbeitsmittel, das Unfallrisiko, die Lage, Abmessungen und 

Nutzung der Arbeitsstätte sowie die Anzahl der in der Arbeits­

stätte beschäftigten Dienstnehmer zu berücksichtigen. 

(6) Bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer nach Abs. 3 

und 4 sind familieneigene Dienstnehmer (§ 3 Abs. 2) einzurech­

nen. 

sanitäre Vorkehrungen in Arbeitsstätten 

§ 85h. (1) Den Dienstnehmern sind in ausreichender Anzahl ge­

eignete Waschgelegenheiten mit hygienisch einwandfreiem, flie­

ßendem und nach Möglichkeit warmem Wasser, Reinigungsmittel so­

wie geeignete Mittel zum Abtrocknen zur Verfügung zu stellen. 

Waschräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn 

1. von einem Dienstgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig 

mehr als zwölf Dienstnehmer beschäftigt werden, oder 

2. die Art der Arbeitsvorgänge, hygienische oder gesundheitli­

che Gründe dies erfordern. 

(2) Sind nach Abs. 1 Waschräume einzurichten, so hat eine 

Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, wenn jedem Geschlecht min­

destens fünf Dienstnehmer angehören. Sind gemeinsame Waschge­

legenheiten und Waschräume für Dienstnehmer und Dienstnehmer-
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innen eingerichtet, ist eine nach Geschlecht getrennte Benutzung 

sicherzustellen. 

(3) Den Dienstnehmern sind in der Nähe der Arbeitsplätze, der 

Aufenthaltsräume, der Umkleideräume und der Waschgelegenheiten 

oder Waschräume in ausreichender Anzahl geeignete Toiletten zur 

Verfügung zu stellen. In Vorräumen von Toiletten muss eine 

Waschgelegenheit vorhanden sein, sofern sich nicht in unmittel­

barer Nähe der Toiletten eine Waschgelegenheit befindet. Werden 

in einer Arbeitsstätte regelmäßig mindestens fünf Dienstnehmer 

und mindestens fünf Dienstnehmerinnen beschäftigt, so hat bei 

den Toiletten eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen. 

(4) Jedem Dienstnehmer ist ein versperrbarer Kleiderkasten 

oder eine sonstige geeignete versperrbare Einrichtung zur Aufbe­

wahrung der Privatkleidung und Arbeitskleidung sowie sonstiger 

Gegenstände, die üblicherweise zur Arbeitsstätte mitgenommen 

werden, zur Verfügung zu stellen. Erforderlichenfalls ist dafür 

vorzusorgen, dass die Straßenkleidung von der Arbeits- und 

Schutzkleidung getrennt verwahrt werden kann. Den Dienstnehmern 

sind geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1. in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Dienstneh­

mer beschäftigt werden, die bei ihrer Tätigkeit besondere 

Arbeitskleidung oder Schutzkleidung tragen, oder 

2. aus hygienischen, gesundheitlichen oder sittlichen Gründen 

gesonderte Umkleideräume erforderlich sind. 

(5) Sind nach Abs. 4 Umkleideräume einzurichten, so hat eine 

Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, wenn jedem Geschlecht min­

destens fünf Dienstnehmer angehören. Sind gemeinsame Umkleide­

räume für Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen eingerichtet, ist 

eine nach Geschlecht getrennte Benutzung sicherzustellen. 

(6) Waschräume müssen in der Nähe der Arbeitsplätze gelegen 

sein, soweit nicht gesonderte Waschgelegenheiten in der Nähe der 

Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Waschräume und Umkleideräume 

müssen untereinander leicht erreichbar sein. 

(7) Waschräume, Toiletten und Umkleideräume müssen entspre­

chend ihrer Zweckbestimmung und der Anzahl der Dienstnehmer be­

messen und ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen 
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entsprechen, eine angemessene Raumtemperatur aufweisen sowie 

ausreichend be- und entlüftet, belichtet oder be~euchtet sein. 

(8) Der Verpflichtung zur Einrichtung von Waschräumen, Toilet­

ten und Umkleideräumen kann auch in der Weise entsprochen wer­

den, dass mehrere Dienstgeber gemeinsam für ihre Dienstnehmer 

Waschräume, Toiletten und Umkleideräume zur Verfügung stellen. 

In diesem Fall müssen die Waschräume, Toiletten und Umkleideräu­

me hinsichtlicher ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer Bemessung und 

ihrer Ausstattung den Anforderungen nach Abs. 1 bis 7 unter 

Zugrundelegung der Gesamtzahl aller Dienstnehmer entsprechen. 

(9) Den Dienstnehmern ist Trinkwasser oder ein anderes gesund­

heitlich einwandfreies, alkolholfreies Getränk zur Verfügung zu 

stellen. 

(10) Bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer nach 

Abs. 1, 2, 3 und 4 sind familieneigene Dienstnehmer (§ 3 

Abs. 2) einzurechnen. 

Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten 

§ 85i. (1) Den Dienstnehmern sind für den Aufenthalt während 

der Arbeitspausen geeignete Aufenthaltsräume zur Verfügung zu 

stellen, wenn 

1. Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern, insbe­

sondere wegen der Art der ausgeübten Tätigkeit, der Verwen­

dung gefährlicher Arbeitsstoffe, der Lärmeinwirkung, Er­

schütterungen oder sonstigen gesundheitsgefährdenden Ein­

wirkungen sowie bei längerdauernden Arbeiten im Freien, 

oder 

2. ein Dienstgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als 

zwölf Dienstnehmer beschäftigt. 

(2) Wenn Dienstnehmer in Büroräumen oder ähnlichen Räumen be­

schäftigt sind, die gleichwertige Voraussetzungen für eine Erho­

lung während der Arbeitspausen wie Aufenthaltsräume bieten, sind 

keine eigenen Aufenthaltsräume erforderlich. 

(3) Den Dienstnehmern sind in den Aufenthaltsräumen, wenn sol­

che nicht bestehen, an sonstigen geeigneten Plätzen, Sitzge­

legenheiten mit Rückenlehne und Tische in ausreichender Anzahl 
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zur Einnahme der Mahlzeiten sowie Einrichtungen zum Wärmen und 

zum Kühlen von mitgebrachten Speisen und Getränken zur Verfügung 

zu stellen. 

(4) Für jene Dienstnehmer, in deren Arbeitszeit regelmäßig und 

in erheblichem Umfang Zeiten der Arbeitsbereitschaft fallen, 

sind geeignete Bereitschaftsräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1. sie sich während der Zeiten der Arbeitsbereitschaft nicht 

in Aufenthaltsräumen oder anderen geeigneten Räumen aufhal­

ten dürfen und 

2. Gesundheits- oder Sicherheitsgründe die Einrichtung von 

Bereitschaftsräumen erfordern. 

(5) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume müssen leicht er­

reichbar sein. 

( 6) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume müssen entspre­

chend ihrer Zweckbestimmung und der Anzahl der Dienstnehmer be­

messen und ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen 

entsprechen, angemessene raumklimatische Verhältnisse aufweisen, 

ausreichend be- und entlüftet, belichtet oder beleuchtet und ge­

gen Lärm, Erschütterungen und sonstige gesundheitsgefährdende 

Einwirkungen geschützt sein. 

(7) Der Verpflichtung, Aufenthaltsräume zur Verfügung zu stel­

len, kann auch in der Weise entsprochen werden, dass mehrere 

Dienstgeber gemeinsam für ihre Dienstnehmer Aufenthaltsräume zur 

Verfügung stellen. In diesem Fall müssen die Aufenthaltsräume 

hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer Bemessung und ihrer 

Ausstattung den Anforderungen nach Abs. 1, 2, 4, und 5 unter 

Zugrundelegung der Gesamtzahl aller Dienstnehmer entsprechen. 

(8) Bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer nach Abs. 1 

sind familieneigene Dienstnehmer (§ 3 Abs. 2) einzurechnen. 

Wohnräume und Unterkünfte 

§ 85j. (1) Räume, die den Dienstnehmern vom Dienstgeber zu 

Wohnzwecken oder zur Nächtigung zur Verfügung gestellt werden, 

müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung bemessen und ausge­

stattet sein, den hygienischen Anforderungen entsprechen, ange­

messene raumklimatische Verhältnisse aufweisen, ausreichend be-
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und entlüftet, belichtet und beleuchtbar sein. Den Dienstnehmern 

müssen geeignete Duschen, Waschgelegenheiten, Toiletten und den 

hygienischen Anforderungen entsprechendes Trinkwasser zur Verfü­

gung stehen. 

(2) Dienstnehmern, die auf Arbeitsstellen beschäftigt werden, 

die so entlegen sind, dass sie in deren Umgebung keine Räume er­

halten können, die gemäß Abs. 1 für Wohnzwecke geeignet sind, 

müssen feste Unterkünfte oder andere geeignete Einrichtungen zur 

Verfügung stehen. Unterkünfte sind an erfahrungsgemäß sicheren 

Orten mit ebensolchen Zugängen zu errichten; sie müssen den An­

forderungen des Abs. 1 entsprechen. Für andere geeignete Ein­

richtungen gilt dies sinngemäß. Unterkünfte müssen dem Verwen­

dungszweck gemäß eingerichtet und ausgestattet sein. Für das Zu­

bereiten und Wärmen von Speisen sowie für das Trocknen nasser 

Kleidung müssen im Unterkunftsbereich geeignete Einrichtungen 

zur Verfügung stehen. 

(3) In jeder Unterkunft muss bei Verletzungen oder plötzlichen 

Erkrankungen erste Hilfe geleistet werden können; § 85g gilt 

sinngemäß. 

(4) Abs. 1 bis 3 gilt nicht für Werks- und Dienstwohnungen. 

Nichtraucherschutz 

§ 85k. (1) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass Nichtrau­

cher vor den Einwirkungen von Tabakrauch am Arbeitsplatz ge­

schützt sind, soweit dies nach der Art des Betriebes möglich 

ist. 

(2) Wenn aus betrieblichen Gründen Raucher und Nichtraucher 

gemeinsam in einem Büroraum oder einem vergleichbaren Raumar­

beiten müssen, der nur durch Betriebsangehörige genutzt wird, 

ist das Rauchen am Arbeitsplatz verboten, sofern die Nichtrau­

cher nicht durch eine verstärkte Be- und Entlüftung des Raumes 

vor der Einwirkung von Tabakrauch ausreichend geschützt werden 

können. 

(3) Durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen 

ist dafür zu sorgen, dass in den Aufenthaltsräumen Nichtraucher 

vor den Einwirkungen von Tabakrauch geschützt sind. 
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( 4) In Sanitätsräumen und Umkleideräumen ist das Rauchen ver­

boten. 

Verordnungen über Arbeitsstätten 

§ 851. ( 1) Die Landesregierung hat in Durchführung der §§ 8 5 

bis 85k nähere Vorschriften unter Bedachtnahme auf einen größt­

möglichen Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer 

durch Verordnung zu erlassen. 

(2) Abs. 1 betrifft insbesondere: 

1. die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsstätten in 

Gebäuden, 

2. die Ausrüstungen zur Brandbekämpfung und die Bestellung 

von für Brandbekämpfung und Evakuierung zuständigen 

Personen, 

3. die Vorkehrungen und Ausrüstungen zur ersten Hilfe und 

4. die Bereitschaftsräume." 

22. § 86 samt Überschrift lautet: 

"Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsmittel 

§ 86. (1) Arbeitsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind alle 

Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte und Anlagen, die zur Be­

nutzung durch Dienstnehmer vorgesehen sind. Zu den Arbeitsmit­

teln gehören insbesondere auch Beförderungsmittel zur Beförde­

rung von Gütern, Aufzüge, Leitern, Gerüste, Dampfkessel, Druck­

behälter, Feuerungsanlagen, Behälter, Silos, Förderleitungen, 

kraftbetriebene Türen und Tore sowie Hub-, Kipp- und Rolltore. 

(2) Die Benutzung von Arbeitsmitteln sind alle ein Arbeits­

mittel betreffenden Tätigkeiten wie In- und Außerbetriebnahme, 

Gebrauch, Transport, Instandsetzung, Umbau, Instandhaltung, War­

tung und Reinigung. 

(3) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel ent­

sprechend den Vorschriften dieses Gesetzes sowie den dazu erlas­

senen Verordnungen beschaffen sind, aufgestellt, gesichert, er­

halten und benutzt werden. 
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(4) Dienstgeber dürfen nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung 

stellen, die 

1. für die jeweilige Arbeit in Bezug auf Sicherheit und Ge­

sundheitsschutz geeignet sind oder zweckentsprechend ange­

passt werden und 

2. hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen 

den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits­

oder Gesundheitsanforderungen entsprechen. 

(5) Werden von Dienstgebern Arbeitsmittel erworben, die nach 

den für sie geltenden Rechtsvorschriften gekennzeichnet sind, 

können Dienstgeber, die über keine anderen Erkenntnisse verfü­

gen, davon ausgehen, dass diese Arbeitsmittel hinsichtlich Kon­

struktion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen den für sie im Zeit­

punkt des Inverkehrbringens geltenden Rechtsvorschriften über 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen. 

(6) Dienstgeber haben bei der Auswahl der einzusetzenden Ar­

beitsmittel die besonderen Bedingungen und Eigenschaften der Ar­

beit sowie die am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren für die Si­

cherheit und Gesundheit der Dienstnehmer und die Gefahren, die 

aus der Benutzung erwachsen können, zu berücksichtigen. Bei der 

Benutzung ist auf die arbeitsphysiologischen und ergonomischen 

Erkenntnisse soweit Bedacht zu nehmen, als dies der Schutz der 

Dienstnehmer erfordert. Es dürfen nur Arbeitsmittel eingesetzt 

werden, die nach dem Stand der Technik die Sicherheit und Ge­

sundheit der Dienstnehmer so gering als möglich gefährden. 

(7) Sofern es nicht möglich ist, die Sicherheit und den Ge­

sundheitsschutz der Dienstnehmer bei der Benutzung eines Ar­

beitsmittels in vollem Umfang zu gewährleisten, haben Dienst­

geber geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Gefahren weitest­

gehend zu verringern sowie erforderlichenfalls Not- und Ret­

tungsmaßnahmen festzulegen. Insbesondere haben Dienstgeber auch 

dafür Sorge zu tragen, dass Dienstnehmer die Zeit und Möglich­

keit haben, sich den mit der In- und Außerbetriebnahme des Ar­

beitsmittels verbundenen Gefahren rasch zu entziehen." 
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23. Nach § 86 werden folgende §§ 86a bis 86f samt Oberschrif­

ten eingefügt: 

"Aufstellung von Arbeitsmitteln 

§ 86a. ( 1) Als Aufstellung im Sinne dieser Bestimmung gilt das 

Montieren, Installieren, Aufbauen und Anordnen von Arbeitsmi t­

teln. 

(2) Dienstgeber haben bei der Aufstellung von Arbeitsmitteln 

die besonderen Bedingungen und Eigenschaften der Arbeitsmittel 

und der Arbeit sowie die am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren 

für Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer und die Gefahren, 

die aus der Benutzung der Arbeitsmittel erwachsen können, zu be­

rücksichtigen. Bei der Aufstellung von Arbeitsmitteln ist insbe­

sondere darauf zu achten, dass 

1. ausreichend Raum zwischen ihren mobilen Bauteilen und 

festen oder mobilen Bauteilen in ihrer Umgebung vorhanden 

ist, 

2. alle verwendeten oder erzeugten Energien und Stoffe sicher 

zugeführt und entfernt werden können, 

3. Dienstnehmern ausreichend Platz für die sichere Benutzung 

der Arbeitsmittel zur Verfügung steht und 

4. Arbeitsmittel nur dann aufgestellt werden, wenn die zuläs­

sige Beanspruchung tragender Bauteile nicht überschritten 

ist. 

(3) Im Freien aufgestellte Arbeitsmittel sind erforderlichen­

falls durch Vorrichtungen oder andere entsprechende Maßnahmen 

gegen Blitzschlag und Witterungseinflüsse zu schützen. 

( 4) Werden Arbeitsmittel unter oder in der Nähe von elektri­

schen Freileitungen aufgestellt oder benutzt, sind geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um jegliches Gefahr bringendes Annähern 

der Dienstnehmer und der Arbeitsmittel an diese Leitungen sowie 

Stromschlag durch diese Leitungen zu verhindern. 

(5) Arbeitsmittel und ihre Teile müssen durch Befestigung oder 

durch andere Maßnahmen stabilisiert werden, sofern dies für die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Dienstnehmer erf order­

lich ist. 
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(6) Dienstgeber haben geeignete Maßnahmen zu treffen, damit 

Kleidung oder Körperteile der die Arbeitsmittel benutzenden 

Dienstnehmer nicht erfasst werden. 

(7) Die Arbeits- und Wartungsbereiche der Arbeitsmittel müssen 

entsprechend der Benutzung ausreichend belichtet oder beleuchtet 

sein. 

Benutzung von Arbeitsmitteln 

§ 86b. (1) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass bei der Be­

nutzung von Arbeitsmitteln folgende Grundsätze eingehalten wer­

den: 

1. Arbeitsmittel dürfen nur für Arbeitsvorgänge und unter Be­

dingungen benutzt werden, für die sie geeignet sind und für 

die sie nach den Angaben der Hersteller oder Inverkehr­

bringer vorgesehen sind. 

2. Bei der Benutzung von Arbeitsmitteln sind die für sie gel­

tenden Bedienungsanleitungen der Hersteller oder Inverkehr­

bringer sowie die für sie geltenden elektrotechnischen Vor­

schriften einzuhalten. 

3. Arbeitsmittel dürfen nur mit den für die verschiedenen Ver­

wendungszwecke vorgesehenen Schutz- und Sicherheitsvor­

richtungen benutzt werden. 

4. Die Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen sind bestimmungs­

gemäß zu verwenden. 

5. Arbeitsmittel dürfen nicht benutzt werden, wenn Beschädi­

gungen festzustellen sind, die die Sicherheit beeinträchti­

gen können, oder die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen 

nicht funktionsfähig sind. 

(2) Die Benutzung von Arbeitsmitteln, die oder deren Einsatz­

bedingungen in einem größeren Umfang verändert wurden, als dies 

von den Herstellern oder Inverkehrbringern vorgesehen ist, ist 

nur zulässig, wenn eine Risikoanalyse durchgeführt wurde und die 

erforderlichen Maßnahmen getroffen sind. 
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(3) Dienstgeber haben durch entsprechende Informationen, An­

weisungen und sonstige geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass 

1. Dienstnehmer vor Benutzung der Arbeitsmittel prüfen, ob 

diese offenkundige Mängel aufweisen, 

2. Dienstnehmer sich bei Inbetriebnahme der Arbeitsmittel ver­

gewissern, dass sie sich selbst und andere Dienstnehmer 

nicht in Gefahr bringen und 

3. Dienstnehmer, die sich bei der Benutzung eines Arbeitsmit­

tels ablösen, festgestellte Unregelmäßigkeiten bei der Ab­

lösung verständlich bekannt geben. 

(4) Eine kombinierte Benutzung von Arbeitsmitteln, die nicht 

von den Herstellern oder Inverkehrbringern vorgesehen ist, ist 

nur zulässig, wenn 

1. die Verträglichkeit der Arbeitsmittel gewährleistet ist, 

2. eine Risikoanalyse durchgeführt wurde und 

3. sie auf den in der Risikoanalyse festgelegten Bereich be­

schränkt wird und erforderlichenfalls zusätzliche Ein­

schränkungen und Maßnahmen auf Grund der Risikoanalyse ge­

troffen sind. 

(5) Außer Betrieb genommene Arbeitsmittel müssen mit den für 

sie vorgesehenen Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen versehen 

sein. Andernfalls sind diese Arbeitsmittel zu demontieren, unzu­

gänglich oder durch Abnahme und Entfernung wesentlicher Bauele­

mente oder durch sonstige geeignete Maßnahmen funktionsunfähig 

zu machen . Erforderlichenfalls sind zusätzliche Schutzmaßnahmen 

zu treffen. 

Gefährliche Arbeitsmittel 

§ 86c. (1) Gefährliche Arbeitsmittel sind Arbeitsmittel, deren 

Benutzung mit einer möglichen spezifischen Gefährdung der 

Dienstnehmer verbunden ist oder deren Benutzung auf Grund ihres 

Konzeptes besondere Gefahren mit sich bringt. 

(2) Dienstgeber haben geeignete Maßnahmen zu treffen, damit 

1. die Benutzung gefährlicher Arbeitsmittel nur durch eigens 

hiezu beauftragte Dienstnehmer erfolgt und 
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2. Instandsetzungs-, Umbau-, Instandhaltungs-, Reinigungs- und 

Wartungsarbeiten nur von eigens hiezu befugten, speziell 

unterwiesenen Personen durchgeführt werden. 

Prüfung von Arbeitsmitteln 

§ 86d. (1) Wenn es auf Grund der Art oder der Einsatzbedingun­

gen für die Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit der 

Dienstnehmer erforderlich ist, müssen Arbeitsmittel vor der 

erstmaligen Inbetriebnahme, nach dem Aufbau an jedem neuen Ein­

satzort sowie nach größeren Instandsetzungen und wesentlichen 

Änderungen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand, ihre korrekte Mon­

tage und ihre Stabilität überprüft werden (Abnahmeprüfungen). 

Dies gilt insbesondere für Krane, Aufzüge, Hebebühnen sowie be­

stimmte Zentrifugen und Hub- und Kipptore. 

(2) Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen durchzuführen 

sind, sind darüber hinaus in regelmäßigen Abständen auf ihren 

ordnungsgemäßen Zustand besonders zu überprüfen (wiederkehrende 

Prüfungen). Wiederkehrende Prüfungen sind weiters durchzuführen 

bei Arbeitsmitteln, die Belastungen und Einwirkungen ausgesetzt 

sind, durch die sie derart geschädigt werden können, dass da­

durch entstehende Mängel des Arbeitsmittels zu gefährlichen Si­

tuationen für die Dienstnehmer führen können. 

(3) Arbeitsmittel, bei denen wiederkehrende Prüfungen durchzu­

führen sind, sind außerdem nach außergewöhnlichen Ereignissen, 

die schädigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmit­

tels haben können, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. 

(4) Abnahmeprüfungen, wiederkehrende Prüfungen und Prüfungen 

nach außergewöhnlichen Ereignissen dürfen nur durch geeignete 

fachkundige Personen durchgeführt werden. 

(5) Für Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen oder wieder­

kehrende Prüfungen durchzuführen sind, ist durch eine geeignete 

fachkundige Person auf der Grundlage einer Risikoanalyse und 

nach Maßgabe der vorgesehenen Einsatzbedingungen ein Plan für 
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die Prüfung des Arbeitsmittels zu erstellen. Der Prüfplan hat zu 

enthalten: 

1. die Art, die Methode und die Häufigkeit der Prüfung, 

2. Kriterien zur Bewertung der Prüfung und die daraus zu zie­

henden Schlussfolgerungen, 

3. Ereignisse, die eine außerordentliche Prüfung erforder lieh 

machen und 

4. die Geltungsdauer des Prüfplans im Zusammenhang mit den 

Einsatzbedingungen des Arbeitsmittels. 

( 6) Die Ergebnisse der Prüfung sind von der Person, die die 

Prüfung durchgeführt hat, schriftlich festzuhalten. Diese Auf­

zeichnungen sind von den Dienstgebern bis zum Ausscheiden des 

Arbeitsmittels aufzubewahren. Am Einsatzort des Arbeitsmittels 

müssen Aufzeichnungen oder Kopien über die letzte Abnahmeprüfung 

und über die wiederkehrenden Prüfungen vorhanden sein. 

(7) Arbeitsmittel dürfen nur benutzt werden, wenn die für sie 

erforderlichen Abnahmeprüfungen, wiederkehrenden Prüfungen und 

Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen durchgeführt wur­

den. Werden bei der Prüfung Mängel des Arbeitsmittels festge­

stellt, darf das Arbeitsmittel erst nach der Mängelbehebung be­

nutzt werden. 

( 8) Werden bei einer wiederkehrenden Prüfung Mängel des Ar­

beitsmittels festgestellt, darf das Arbeitsmittel abweichend von 

Abs. 7 auch vor Mängelbehebung wieder benutzt werden, wenn 

1. die Person, die die Prüfung durchgeführt hat, im Prüfbefund 

schriftlich festhält, dass das Arbeitsmittel bereits vor 

Mängelbehebung wieder benutzt werden darf und 

2. die betroffenen Dienstnehmer über die Mängel des Arbeits­

mittels informiert wurden. 

Wartung von Arbeitsmitteln 

§ 86e. ( 1) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass Arbei tsmi t­

tel während der gesamten Dauer der Benutzung durch entsprechende 

Wartung in einem Zustand gehalten werden, der den für sie gel­

tenden Rechtsvorschriften entspricht. Bei der Wartung sind die 
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Anleitungen der Hersteller oder Inverkehrbringer zu berücksich­

tigen. 

(2) Bei Arbeitsmitteln mit Wartungsbuch sind die Eintragungen 

stets auf dem neuesten Stand zu halten. 

Verordnungen über Arbeitsmittel 

§ 86f. (1) Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 86 

bis 86e durch Verordnung näher zu regeln: 

1. Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Arbeitsmittel 

sowie die erforderlichen Übergangsregelungen für bereits in 

Verwendung stehende Arbeitsmittel, 

2. eine Liste der gefährlichen Arbeitsmittel, 

3. die Art und die Zeitabstände der Prüfung von Arbeits­

mitteln. 

(2) Die Landesregierung kann unter Berücksichtigung der Gefah­

ren für die Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer und unter 

Bedachtnahme auf Rechtsvorschriften über das Inverkehrbringen 

sowie auf internationale übereinkommen durch Verordnung Arbeits­

mittel bezeichnen, für die ein Wartungsbuch zu führen ist." 

24. § 87 samt Oberschrift lautet: 

"Arbeitsstoffe 

§ 87. Arbeitsstoffe im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe, 

Zubereitungen sowie biologischen und chemischen Agenzien, die 

bei der Arbeit verwendet werden. Als "Verwenden" gilt auch das 

Gewinnen, Erzeugen, Anfallen, Entstehen, Gebrauchen, Verbrau­

chen, Bearbeiten, Verarbeiten, Abfüllen, Umfüllen, Mischen, Be­

seitigen, Lagern, Aufbewahren, Bereithalten zur Verwendung und 

das innerbetriebliche Befördern." 
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25. Nach § 87 werden folgende §§ 87a bis 87i samt Überschrif­

ten eingefügt: 

"Gefährliche Arbeitsstoffe 

§ 87a. (1) Gefährliche Arbeitsstoffe sind explosionsgefährli­

che, brandgefährliche und gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe 

sowie biologische Arbeitsstoffe, sofern nicht die Ermittlung und 

Beurteilung gemäß§ 87b ergeben hat, dass es sich um einen bio­

logischen Arbeitsstoff der Risikogruppe 1 ohne erkennbares 

Gesundheitsrisiko für die Dienstnehmer handelt. 

(2) Explosionsgefährliche Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, 

die, ohne gasförmig zu sein, auch ohne Beteiligung von Luft­

sauerstoff exotherm und unter schneller Entwicklung von Gasen 

reagieren können und die unter festgelegten Prüfbedingungen de­

tonieren, schnell deflagieren oder beim Erhitzen unter teil­

weisem Einschluss explodieren. 

(3) Brandgefährliche Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, die 

brandfördernde, hochentzündliche, leicht entzündliche oder ent­

zündliche Eigenschaften aufweisen. 

(4) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, 

die 

1. sehr giftige, giftige, mindergiftige, ätzende, reizende, 

krebserzeugende, erbgutverändernde oder chronisch schädi­

gende oder 

2. fortpflanzungsgefährdende, sensibilisierende, fibrogene, 

radioaktive oder biologisch inerte Eigenschaften aufweisen. 

(5) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, ein­

schließlich genetisch veränderter Mikroorganismen, Zellkulturen 

und Humanendoparasiten, die Infektionen, Allergien oder toxische 

Wirkungen hervorrufen könnten. Entsprechend den von ihnen ausge­

henden Infektionsrisiken gilt folgende Unterteilung in vier Ri­

sikogruppen: 

1. Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 1 sind Stoffe, 

bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen 

eine Krankheit verursachen. 
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2. Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 sind Stoffe, 

die eine Krankheit beim Menschen hervorrufe~ können und 

eine Gefahr für Dienstnehmer darstellen könnten. Eine 

Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist unwahr­

scheinlich, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist 

normalerweise möglich. 

3. Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 sind Stoffe, 

die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und 

eine ernste Gefahr für die Dienstnehmer darstellen können. 

Die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann beste­

hen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder 

Behandlung möglich. 

4. Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 4 sind Stoffe, 

die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und 

eine ernste Gefahr für Dienstnehmer darstellen. Die Gefahr 

einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen 

groß, normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Be­

handlung nicht möglich. 

(6) Für die im Abs. 3 und Abs. 4 Z 1 genannten Eigenschaften 

gelten die entsprechenden Begriffsbestimmungen des Chemikalien­

gesetzes 1996 - ChemG 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der Fassung 

des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/1997. 

(7) Für die im Abs. 4 Z 2 genannten Eigenschaften gelten fol­

gende Begriffsbestimmungen: 

Arbeitsstoffe gelten als 

1. "fortpflanzungsgefährdend", wenn sie durch Einatmung, Ein­

nahme oder Aufnahme durch die Haut nicht vererbbare Schäden 

der Nachkommenschaft hervorrufen oder deren Häufigkeit er­

höhen oder eine Beeinträchtigung der männlichen oder weib­

lichen Fortpflanzungsfunktionen oder Fortpflanzungsfä­

higkeit zur Folge haben können; 

2. "sensibilisierend", wenn sie durch Einatmung oder durch 

Aufnahme durch die Haut eine Überempfindlichkeitsreaktion 

hervorrufen können, sodass bei künftiger Exposition gegen­

über dem Arbeitsstoff charakteristische Störungen auftre­

ten; 
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3. "fibrogen", wenn sie als Schwebstoffe durch Einatmen mit 

Bindegewebsbildung einhergehende Erkrankung~n der Lunge 

verursachen können; 

4. "radioaktiv", wenn sie zufolge spontaner Kernprozesse ioni­

sierende Strahlen aussenden; 

5. "biologisch inert", wenn sie als Stäube weder giftig noch 

fibrogen wirken und keine spezifischen Krankheitserschei­

nungen hervorrufen, jedoch eine Beeinträchtigung von Funk­

tionen der Atmungsorgane verursachen können. 

Ermittlung und Beurteilung von Arbeitsstoffen 

§ 87b. ( 1) Dienstgeber müssen sich im Rahmen der Ermittlung 

und Beurteilung der Gefahren hinsichtlich aller Arbeitsstoffe 

vergewissern, ob es sich um gefährliche Arbeitsstoffe handelt. 

(2) Dienstgeber müssen die Eigenschaften der Arbeitsstoffe er­

mitteln und gefährliche Arbeitsstoffe nach ihren Eigenschaften 

gemäß§ 87a einstufen. 

(3) Dienstgeber müssen die Gefahren beurteilen, die mit dem 

Vorhandensein der Arbeitsstoffe verbunden sein könnten. Sie müs­

sen dazu insbesondere die Angaben der Hersteller oder Impor­

teure, praktische Erfahrungen, Prüfergebnisse und wissenschaft­

liche Erkenntnisse heranziehen. Im Zweifel müssen sie Auskünfte 

der Hersteller oder Importeure einholen. 

( 4) Werden Arbeitsstoffe von Dienstgebern erworben, gilt für 

die Ermittlung und Einstufung gemäß Abs. 2 Folgendes: 

1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach den Bestimmungen 

des Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der 

Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/1997, oder des Pflan­

zenschutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, gekennzeich­

net ist, können Dienstgeber, die über keine anderen Er­

kenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass die Angaben die­

ser Kennzeichnung hinsichtlich der im Chemikaliengesetz 

1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der Fassung des Gesetzes 

BGBl. I Nr. 112/1997, bzw. im Pflanzenschutzmittelgesetz 

1997, BGBl. I Nr. 60, angeführten gefährlichen Eigen­

schaften zutreffend und vollständig sind. 
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2. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach den Bestim­

mungen des Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, 

in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/1997, oder des 

Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, gekenn­

zeichnet ist, können Dienstgeber, die über keine anderen 

Erkenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass der Arbeits­

stoff der Kennzeichnungspflicht nach den Bestimmungen des 

Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der Fas­

sung des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/1997, oder des Pflanzen­

schutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, nicht unter­

liegt. 

(5) Dienstgeber müssen in regelmäßigen Zeitabständen Art, Aus­

maß und Dauer der Einwirkung von gesundheitsgefährdenden und 

biologischen Arbeitsstoffen im Sinne des§ 87a Abs. 1 auf die 

Dienstnehmer ermitteln, wobei gegebenenfalls die Gesamtwirkung 

von mehreren gefährlichen Arbeitsstoffen sowie sonstige risiko­

erhöhende Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen sind. 

Diese Ermittlung ist zusätzlich auch bei Änderung der Bedingun­

gen und bei Auftreten von Gesundheitsbeschwerden, die arbeitsbe­

dingt sein können, vorzunehmen. 

(6) Dienstgeber müssen in regelmäßigen Zeitabständen ermit­

teln, ob explosionsgefährliche oder brandgefährliche Arbeits­

stoffe in einer für die Sicherheit der Dienstnehmer gefährlichen 

Konzentration vorliegen, wobei gegebenenfalls die Gesamtwirkung 

von mehreren gefährlichen Arbeitsstoffen sowie sonstige risiko­

erhöhende Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen sind. 

Diese Ermittlung ist zusätzlich auch bei Änderung der Bedingun­

gen vorzunehmen. 

Ersatz und Verbot von gefährlichen Arbeitsstoffen 

§ 87c. (1) Krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungs­

gefährdende und biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2, 3 

oder 4 dürfen nicht verwendet werden, wenn ein gleichwertiges 

Arbeitsergebnis erreicht werden kann 

1. mit nicht gefährlichen Arbeitsstoffen oder, sofern dies 

nicht möglich ist, 
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2. mit Arbeitsstoffen, die weniger gefährliche Eigenschaften 

aufweisen. 

(2) Mit besond~ren Gefahren verbundene Verfahren bei der Ver­

wendung von in Abs. 1 genannten Arbeitsstoffen dürfen nicht an­

gewendet werden, wenn durch Anwendung eines anderen Verfahrens, 

bei dem die von der Verwendung des Arbeitsstoffes ausgehenden 

Gefahren verringert werden können, ein gleichwertiges Arbeitser­

gebnis erzielt werden kann. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten auch für die im Abs. 1 und 2 nicht ge­

nannten gefährlichen Arbeitsstoffe, sofern der damit verbundene 

Aufwand vertretbar ist. 

(4) Im Zweifelsfall entscheidet der Magistrat auf Antrag der 

Land- und Forstwirtschaftsinspektion oder des Dienstgebers, ob 

die Verwendung eines bestimmten Arbeitsstoffes oder die Anwen­

dung eines bestimmten Arbeitsverfahrens nach Abs. 1 oder 2 zu­

lässig ist, wobei der jeweilige Stand der Technik und die je­

weils aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichti­

gen sind. 

(5) Die beabsichtigte Verwendung von krebserzeugenden, erbgut­

verändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Arbeitsstoffen ist 

der Land- und Forstwirtschaftschaftsinspektion schriftlich zu 

melden. 

(6) Die erstmalige Verwendung biologischer Arbeitsstoffe der 

Risikogruppen 2, 3 oder 4 ist der Land- und Forstwirtschaftsin­

spektion mindestens 30 Tage vor dem Beginn der Arbeiten schrift­

lich zu melden. Nach Ablauf dieser Frist können Dienstgeber da­

von ausgehen, dass die Verwendung zulässig ist, solange sie über 

keine anderen Erkenntnisse verfügen. Wenn an den Arbeitsprozes­

sen oder Arbeitsverfahren wesentliche Änderungen vorgenommen 

werden, die für die Sicherheit oder Gesundheit am Arbeitsplatz 

von Bedeutung sind und auf Grund deren die Meldung überholt ist, 

hat eine neue Meldung zu erfolgen. 

(7) Auf Verlangen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion ha­

ben Dienstgeber schriftlich darzulegen, aus welchen Gründen ein 

im Abs. 1 angeführter Arbeitsstoff verwendet wird und unter Vor­

lage von Unterlagen über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu 

begründen, warum ein Ersatz im Sinne der Abs. 1 oder 2 nicht 
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möglich ist. Wird diese Begründung nicht erbracht, hat der Magi­

strat auf Antrag der Land- und Forstwirtschaftsi~spektion die 

Beschäftigung von Dienstnehmern an Arbeitsplätzen, an denen der 

gefährliche Arbeitsstoff verwendet wird, mit Bescheid zu unter­

sagen. 

Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 

§ 87d. (1) Krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungs­

gefährdende und biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2, 3 

oder 4 dürfen, wenn es nach der Art der Arbeit und dem Stand der 

Technik möglich ist, nur in geschlossenen Systemen verwendet 

werden. 

(2) Stehen gefährliche Arbeitsstoffe in Verwendung, haben 

Dienstgeber Maßnahmen zur Gefahrenverhütung in folgender Rang­

ordnung zu treffen: 

1. Die Menge der vorhandenen gefährlichen Arbeitsstoffe ist 

auf das nach der Art der Arbeit unbedingt erforderliche 

Ausmaß zu beschränken. 

2. Die Anzahl der Dienstnehmer, die der Einwirkung von gefähr­

lichen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein 

könnten, ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu be­

schränken. 

3. Die Dauer und die Intensität der möglichen Einwirkung von 

gefährlichen Arbeitsstoffen auf Dienstnehmer sind auf das 

unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken. 

4. Die Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge sind, soweit dies 

technisch möglich ist, so zu gestalten, dass die Dienstneh­

mer nicht mit den gefährlichen Arbeitsstoffen in Kontakt 

kommen können und gefährliche Gase, Dämpfe oder Schwebstof­

fe nicht frei werden können. 

5. Kann durch diese Maßnahmen nicht verhindert werden, dass 

gefährliche Gase, Dämpfe oder Schwebstoffe frei werden, so 

sind diese an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle voll­

ständig zu erfassen und anschließend ohne Gefahr für die 

Dienstnehmer zu beseitigen, soweit dies nach dem Stand der 

Technik möglich ist. 
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6. Ist eine solche vollständige Erfassung nicht möglich, sind 

zusätzlich zu den Maßnahmen gemäß Z 5 die de_m Stand der 

Technik entsprechenden Lüftungsmaßnahmen zu treffen. 

7. Kann trotz Vornahme der Maßnahmen gemäß Z 1 bis 6 kein aus­

reichender Schutz der Dienstnehmer erreicht werden, haben 

Dienstgeber dafür zu sorgen, dass erforderlichenfalls ent­

sprechende persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden. 

(3) Bei bestimmten Tätigkeiten wie z.B. Wartungs- oder Rei­

nigungsarbeiten, bei denen die Möglichkeit einer beträchtlichen 

Erhöhung der Exposition der Dienstnehmer oder eine Oberschrei...;. 

tung eines Grenzwertes im Sinne des § 87f Abs. 1 oder 2 vorher­

zusehen ist, müssen Dienstgeber 

1. jede Möglichkeit weiterer technischer Vorbeugungsmaßnahmen 

zur Begrenzung der Exposition ausschöpfen, 

2. Maßnahmen festlegen, die erforderlich sind, um die Dauer 

der Exposition der Dienstnehmer auf das unbedingt notwendi­

ge Mindestmaß zu verkürzen, 

3. dafür sorgen, dass die Dienstnehmer während dieser Tätig­

keiten die entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen 

verwenden, und 

4. dafür sorgen, dass mit diesen Arbeiten nur die dafür unbe­

dingt notwendige Anzahl von Dienstnehmern beschäftigt wird. 

(4) Bei der Verwendung biologischer Arbeitsstoffe müssen 

Dienstgeber die dem jeweiligen Gesundheitsrisiko entsprechenden 

Sicherheitsvorkehrungen treffen. Erforderlichenfalls sind den 

Dienstnehmern wirksame Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. 

Kennzeichnung, Verpackung und Lagerung 

§ 87e. ( 1) Soweit die Art des Arbeitsstoffes oder die Art des 

Arbeitsvorganges dem nicht entgegenstehen, müssen Dienstgeber 

dafür sorgen, dass gefährliche Arbeitsstoffe so verpackt sind, 

dass bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung keine 

Gefahr für Leben oder Gesundheit der Dienstnehmer herbeigeführt 

werden kann. 

(2) Dienstgeber müssen dafür sorgen, dass gefährliche Arbeits­

stoffe entsprechend ihren Eigenschaften mit Angaben über die 
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möglichen Gefahren, die mit ihrer Einwirkung verbunden sind, so­

wie über notwendige Sicherheitsmaßnahmen gut sichtbar gekenn­

zeichnet sind, soweit die Art des Arbeitsstoffes oder die Art 

des Arbeitsvorganges dem nicht entgegenstehen. In Betrieben, in 

denen solche Stoffe gelagert werden, dürfen diese nur in Behält­

nissen verwahrt werden, die so zu bezeichnen sind, dass dadurch 

die Dienstnehmer auf die Gefährlichkeit des Inhaltes aufmerksam 

gemacht werden; beim Füllen von Behältnissen ist darauf beson­

ders zu achten. Die Kennzeichnung ist nach Möglichkeit auf der 

Verpackung anzubringen, ansonsten in Form eines Beipacktextes 

beizugeben. Soweit eine Kennzeichnung nach anderen Rechtsvor­

schriften auch den Erfordernissen des Dienstnehmerschutzes ent­

spricht, ist eine weitere Kennzeichnung nicht erforderlich. 

(3) Bei der Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen müssen 

Dienstgeber dafür sorgen, dass alle auf Grund der jeweiligen ge­

fährlichen Eigenschaften dieser Stoffe gebotenen Schutzmaßnahmen 

getroffen werden und vorhersehbare Gefahren für die Dienstnehmer 

vermieden werden. 

(4) Dienstgeber müssen dafür sorgen, dass unbefugte Dienstneh­

mer zu Bereichen, in denen krebserzeugende, erbgutverändernde, 

fortpflanzungsgefährdende oder biologische Arbeitsstoffe der Ri­

sikogruppen 2, 3 oder 4 in Verwendung stehen, keinen Zugang ha­

ben. Diese Bereiche sind nach Möglichkeit mit Vorrichtungen aus­

zustatten, die unbefugte Dienstnehmer am Betreten dieser Berei­

che hindern und müssen gut sichtbar gekennzeichnet sein. 

(5) Gefährliche Arbeitsstoffe, die nicht gemäß Abs. 2 gekenn­

zeichnet sind, dürfen nicht verwendet werden. 

Grenzwerte 

§ 87f. (1) Der MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) 

ist der Mittelwert in einem bestimmten Beurteilungszeitraum, der 

die höchstzulässige Konzentration eines Arbeitsstoffes als Gas, 

Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz angibt, die 

nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

auch bei wiederholter und langfristiger Exposition im allge-
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meinen die Gesundheit von Dienstnehmern nicht beeinträchtigt und 

diese nicht unangemessen belästigt. 

(2) Der TRK-Wert (Technische Richtkonzentration) ist der Mit­

telwert in einem bestimmten Beurteilungszeitraum, der jene Kon­

zentration eines gefährlichen Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder 

Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz angibt, die nach dem 

Stand der Technik erreicht werden kann und die als Anhalt für 

die zu treffenden Schutzmaßnahmen und die messtechnische Überwa­

chung am Arbeitsplatz heranzuziehen ist. TRK-Werte sind nur für 

solche gefährlichen Arbeitsstoffe festzusetzen, für die nach dem 

jeweiligen Stand der Wissenschaft keine toxikologisch-arbeitsme­

dizinisch begründeten MAK-Werte aufgestellt werden können. 

(3) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein MAK-Wert festgelegt 

ist, in Verwendung, müssen Dienstgeber dafür sorgen, dass dieser 

Wert nicht überschritten wird. Dienstgeber haben anzustreben, 

dass dieser Wert stets möglichst weit unterschritten wird. 

(4) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein TRK-Wert festgelegt 

ist, in Verwendung, müssen Dienstgeber dafür sorgen, dass dieser 

Wert stets möglichst weit unterschritten wird. 

(5) Stehen gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, für die ein 

MAK-Wert oder TRK-Wert festgelegt ist, in Verwendung, müssen die 

Dienstgeber Maßnahmen festlegen, die im Fall von Grenzwertüber­

schreitungen infolge von Zwischenfällen zu treffen sind. 

(6) Bei Grenzwertüberschreitungen auf Grund von Zwischenfällen 

müssen die Dienstgeber weiters dafür sorgen, dass, solange die 

Grenzwertüberschreitung nicht beseitigt ist, 

1. nur die für Reparaturen und sonstige notwendige Arbeiten 

benötigten Dienstnehmer beschäftigt werden, 

2. die Dauer der Exposition für diese Dienstnehmer auf das un­

bedingt notwendige Ausmaß beschränkt ist und 

3. diese Dienstnehmer während ihrer Tätigkeit die entsprechen­

den persönlichen Schutzausrüstungen verwenden. 

(7) Steht ein gesundheitsgefährdender Arbeitsstoff in Verwen­

dung, für den kein MAK-Wert oder TRK-Wert festgelegt ist, müssen 

Dienstgeber dafür sorgen, dass die Konzentration dieses Arbeits­

stoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeits­

platz stets so gering wie möglich ist. 
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Messungen 

§ 87g. (1) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein MAK-Wert fest­

gelegt ist, in Verwendung oder ist das Auftreten eines solchen 

Arbeitsstoffes nicht sicher auszuschließen, müssen Dienstgeber 

in regelmäßigen Zeitabständen Messungen durchführen oder durch­

führen lassen. 

(2) steht ein explosionsgefährlicher oder brandgefährlicher 

Arbeitsstoff in Verwendung und kann auf Grund der Ermittlung und 

Beurteilung der Gefahren nicht ausgeschlossen werden, dass eine 

für die Sicherheit der Dienstnehmer gefährliche Konzentration 

solcher Arbeitsstoffe vorliegt, sind Messungen durchzuführen 

oder durchführen zu lassen. 

(3) Messungen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die 

über die notwendige Fachkunde und die notwendigen Einrichtungen 

verfügen. 

(4) Bei Messungen gemäß Abs. 1 muss das Messverfahren dem zu 

messenden Arbeitsstoff, dessen Grenzwert und der Atmosphäre am 

Arbeitsplatz angepasst sein. Das Messverfahren muss zu einem für 

die Exposition der Dienstnehmer repräsentativen Messergebnis 

führen, das die Konzentration des zu messenden Arbeitsstoffes 

eindeutig in der Einheit und der Größenordnung des Grenzwertes 

wiedergibt. 

(5) Bei Messungen gemäß Abs. 2 muss das Messverfahren dem zu 

messenden Arbeitsstoff, der zu erwartenden für die Sicherheit 

der Dienstnehmer gefährlichen Konzentration und der Atmosphäre 

im Gefahrenbereich angepasst sein und zu einem für die Kon­

zentration repräsentativen Messergebnis führen. 

(6) Ergibt eine Messung gemäß Abs. 1, dass der Grenzwert eines 

Arbeitsstoffes nicht überschritten wird, so ist die Messung in 

angemessenen Zeitabständen zu wiederholen. Je näher die gemesse­

ne Konzentration am Grenzwert liegt, umso kürzer haben diese 

Zeitabstände zu sein. Ergeben wiederholte Messungen die langfri­

stige Einhaltung des Grenzwertes, können die Messungen in länge­

ren Zeitabständen vorgenommen werden, sofern keine Änderung der 

Arbeitsbedingungen eingetreten ist, die zu einer höheren Exposi­

tion der Dienstnehmer führen könnte. 
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(7) Ergibt eine Messung gemäß Abs. 1 die Überschreitung eines 

Grenzwertes, hat der Dienstgeber unverzüglich die_ Ursachen fest­

zustellen und Abhilfemaßnahmen zu treffen. Sodann ist eine neu­

erliche Messung vorzunehmen. 

(8) Ergibt eine Messung gemäß Abs. 2, dass eine für die Si­

cherheit der Dienstnehmer gefährliche Konzentration eines explo­

sionsgefährlichen oder brandgefährlichen Arbeitsstoffes vor­

liegt, hat der Dienstgeber unverzüglich die Ursachen festzustel­

len und Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

Verzeichnis der Dienstnehmer 

§ 87h. (1) Stehen krebserzeugende, erbgutverändernde, fort­

pflanzungsgefährdende oder biologische Arbeitsstoffe der Risiko­

gruppen 3 oder 4 in Verwendung, müssen die Dienstgeber ein Ver­

zeichnis jener Dienstnehmer führen, die der Einwirkung dieser 

Arbeitsstoffe ausgesetzt sind. 

(2) Dieses Verzeichnis muss für jeden betroffenen Dienstnehmer 

insbesondere folgende Angaben enthalten: 

1. Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 

2. Bezeichnung der Arbeitsstoffe, 

3. Art der Gefährdung, 

4. Art und Dauer der Tätigkeit, 

5. Datum und Ergebnis von Messungen im Arbeitsbereich, soweit 

vorhanden, 

6. Angaben zur Exposition, und 

7. Unfälle und Zwischenfälle im Zusammenhang mit diesen 

Arbeitsstoffen. 

( 3) Die Verzeichnisse sind stets auf dem aktuellen Stand zu 

halten und jedenfalls bis zum Ende der Exposition aufzubewahren. 

Nach Ende der Exposition sind sie dem zuständigen Träger der Un­

fallversicherung zu übermitteln. 

( 4) Dienstgeber müssen unbeschadet der §§ 81 und 81a j edern 

Dienstnehmer zu den ihn persönlich betreffenden Angaben des Ver­

zeichnisses Zugang gewähren und auf Verlangen Kopien davon aus­

zuhändigen. 



59 

Verordnungen über Arbeitsstoffe 

§ 87i. (1) Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 87 

bis 87h durch Verordnung näher zu regeln: 

1. die Zuordnung der biologischen Arbeitsstoffe zu den Risiko­

gruppen 1 bis 4, 

2. die Meldung von gefährlichen Arbeitsstoffen, 

3. die Kennzeichnung von Arbeitsstoffen sowie deren Verpackung 

und Lagerung, 

4. Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen mit ge­

fährlichen Arbeitsstoffen, 

5. die Grenzwerte, 

6. nähere Bestimmungen über 

a) Anforderungen an Fachkunde und Einrichtungen jener Per­

sonen, die Messungen durchführen dürfen, 

b) Messverfahren, Verfahren der Probenahme, Auswahl der 

Messorte, Auswertung der Messungen und Bewertung der 

Messergebnisse, 

c) Zeitabstände der Messungen. 

(2) Die Landesregierung kann mit Verordnung anordnen, dass 

§ 87c Abs. 1 und 2 (Verbot von Stoffen oder Verfahren), Abs. 5 

(Meldung der Verwendung an die Land- und Forstwirtschaftsinspek­

tion), Abs. 7 (Begründung für die Verwendung), § 87d Abs. 1 

(Verwendung im geschlossenen System), § 87e Abs. 4 (Zugang zu 

Gefahrenbereichen) und§ 87h (Verzeichnis der Dienstnehmer) auch 

für gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe anzuwenden sind, die 

andere gefährliche Eigenschaften als die in der jeweiligen Be­

stimmung genannten aufweisen, wenn dies unter Bedachtnahme auf 

arbeitsmedizinische Erkenntnisse, auf den jeweiligen Stand der 

Technik oder auf internationale Abkommen erforderlich ist." 

26. § 88 samt Überschrift lautet: 

"Allgemeine Regelungen über Arbeitsvorgänge 

§ 88. (1) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass Arbeitsvor­

gänge so vorbereitet, gestaltet und durchgeführt werden, dass 
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ein wirksamer Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienst­

nehmer erreicht wird. Dementsprechend sind vorn Dienstgeber die 

hiefür notwendigen und geeigneten Einrichtungen und Mittel zur 

Verfügung zu stellen. Auch ist von ihm die Arbeitsweise im Be­

trieb in diesem Sinne einzurichten. 

(2) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, dass Belastungen 

durch Monotonie, einseitige Belastung sowie Belastungen durch 

taktgebundene Arbeiten und Zeitdruck möglichst gering gehalten 

und ihre gesundheitsschädigenden Auswirkungen abgeschwächt wer­

den. 

(3) Arbeitsvorgänge sind, wenn dies nach der Art der Tätigkei­

ten möglich ist, so zu gestalten, dass die Arbeit ganz oder 

teilweise im Sitzen verrichtet werden kann." 

27. Nach§ 88 werden folgende§§ 88a bis 881 samt überschrif­

ten eingefügt: 

"Allgemeine Anforderungen an Arbeitsplätze 

§ 88a. ( 1) Arbeitsplatz im Sinne dieses Gesetzes ist der räum­

liche Bereich, in dem sich Dienstnehmer bei der von ihnen auszu­

übenden Tätigkeit aufhalten. 

(2) Arbeitsplätze müssen unter Bedachtnahme auf die Arbeits­

vorgänge und Arbeitsbedingungen so eingerichtet und beschaffen 

sein und so erhalten werden, dass die Dienstnehmer möglichst 

ohne Gefahr für ihre Sicherheit und Gesundheit ihre Arbeit ver­

richten können. Hiebei ist auch auf die arbeitsphysiologischen 

und ergonomischen Erkenntnisse Bedacht zu nehmen. 

(3) Arbeitsplätze müssen so beschaffen sein, dass sie nicht 

einstürzen, umkippen, einsinken, abrutschen oder ihre Lage auf 

andere Weise ungewollt verändern. 

(4) Arbeitsplätze und Zugänge zu den Arbeitsplätzen müssen er­

forderlichenfalls mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz 

oder herabfallende Gegenstände versehen sein. 

(5) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so be­

messen sein, dass sich die Dienstnehmer bei ihrer Tätigkeit un­

gehindert bewegen können. Ist dies aus arbeitsplatztechnischen 
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Gründen nicht möglich, so muss den Dienstnehmern erforderlichen­

falls in der Nähe des Arbeitsplatzes eine andere ausreichend 

große Bewegungsfläche zur Verfügung stehen. 

(6) Kann die Arbeit ganz oder teilweise im Sitzen verrichtet 

werden, sind den Dienstnehmern geeignete Sitzgelegenheiten zur 

Verfügung zu stellen. Den Dienstnehmern sind geeignete Arbeits­

tische, Werkbänke oder sonstige Einrichtungen zur Verfügung zu 

stellen, soweit deren Verwendung nach der Art der Tätigkeit mög­

lich ist. 

(7) An Arbeitsplätzen mit erhöhter Unfallgefahr sowie an abge­

legenen Arbeitsplätzen darf ein Dienstnehmer nur allein beschäf­

tigt werden, wenn eine wirksame Überwachung sichergestellt ist. 

(8) Im Freien und in nicht allseits umschlossenen Räumen dür­

fen ständige Arbeitsplätze nur eingerichtet werden, wenn dies 

wegen der Art der Tätigkeiten oder aus sonstigen wichtigen be­

trieblichen Gründen erforderlich ist. Bei Arbeitsplätzen in 

nicht allseits umschlossenen Räumen sowie bei ortsgebundenen Ar­

beitsplätzen im Freien ist dafür zu sorgen, dass die Dienstneh­

mer durch geeignete Einrichtungen gegen Witterungseinflüsse so­

weit als möglich geschützt sind. Bei Arbeitsplätzen im Freien 

ist dafür zu sorgen, dass die Dienstnehmer nicht ausgleiten oder 

abstürzen können. 

(9) Für Verkaufsstände im Freien gilt abweichend von Abs. 8 

Folgendes: 

1. An Verkaufsständen im Freien dürfen Dienstnehmer nur be­

schäftigt werden, wenn sie gegen Witterungseinflüsse, 

schädliche Zugluft, Einwirkungen durch Lärm, Erschütterun­

gen und Abgase von Kraftfahrzeugen ausreichend geschützt 

sind. 

2. An Verkaufsständen im Freien, die organisatorisch und räum­

lich im Zusammenhang mit Verkaufsläden oder sonstigen Be­

triebsgebäuden stehen, dürfen Dienstnehmer außerdem nur be­

schäftigt werden, wenn die Außentemperatur am Verkaufsstand 

mehr als +16° C beträgt. 
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Fachkenntnisse und besondere Aufsicht 

§ 88b. (1) zu Arbeiten, die mit einer besonderen Gefahr für 

die damit Beschäftigten oder für andere Dienstnehmer verbunden 

sind, dürfen nur Dienstnehmer herangezogen werden, die 

1. hiefür geistig und körperlich geeignet sind, 

2. über einen Nachweis der erforderlichen Fachkenntnisse ver­

fügen und 

3. über die erforderliche Berufserfahrung verfügen. 

(2) Abs. 1 gilt für das Führen von bestimmten Kranen und Stap­

lern, die Durchführung von Sprengarbeiten sowie sonstige Arbei­

ten mit vergleichbarem Risiko. 

(3) Mit der Durchführung von Sprengarbeiten dürfen darüber 

hinaus nur Dienstnehmer beschäftigt werden, die verlässlich 

sind. 

(4) Wenn es für eine sichere Durchführung der Arbeiten erfor­

derlich ist, hat die Organisation und Vorbereitung durch Perso­

nen zu erfolgen, die hiefür geeignet sind und die erforderlichen 

Fachkenntnisse nachweisen. Dies gilt für Vorbereitungs- und 

Organisationsarbeiten betreffend besonders gefährliche Arbeiten 

unter Spannung sowie sonstige Arbeiten, für die hinsichtlich der 

Vorbereitung und Organisation vergleichbare Anforderungen beste­

hen. 

(5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit verbundenen 

Gefahren oder die spezifischen Arbeitsbedingungen erforderlich 

ist, dürfen Arbeiten nur unter Aufsicht einer geeigneten Person 

durchgeführt werden. Arbeiten, die hinsichtlich der Gefahren 

oder der Arbeitsbedingungen mit Bauarbeiten vergleichbar sind, 

dürfen nur unter Aufsicht von Personen durchgeführt werden, die 

hiefür geeignet sind und die erforderlichen Fachkenntnisse nach­

weisen. 

(6) Abs. 2 bis 5 gelten auch für den Dienstgeber, soweit dies 

zur Vermeidung einer Gefahr für die Sicherheit oder die Gesund­

heit der Dienstnehmer erforderlich ist. 

(7) Dienstgeber haben ein Verzeichnis jener Dienstnehmer zu 

führen, die Tätigkeiten im Sinne der Abs. 2 bis 5 durchführen. 

Dieses Verzeichnis muss auch Angaben über den Nachweis der Fach-
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kenntnisse enthalten. Das Verzeichnis ist stets auf dem aktuel­

len Stand zu halten. 

Nachweis der Fachkenntnisse 

§ 88c. (1) Der Nachweis der Fachkenntnisse gemäß§ 88b ist 

durch ein Zeugnis einer hiefür in Betracht kommenden Unter­

richtsanstalt oder durch ein Zeugnis einer anderen Einrichtung 

zu erbringen, die hiezu vom Bundesminister für Arbeit, Gesund­

heit und soziales nach den§§ 63 Abs. 2 oder 113 des Arbeitneh­

merinnenschutzgesetzes - ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, in der Fas­

sung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, oder, wenn diese Einrich­

tung oder deren Betreiber der Aufsicht der Verkehrs-Arbeitsins­

pektion unterliegt, vom Bundesminister für Wissenschaft und Ver­

kehr, ermächtigt wurde. 

(2) Der Nachweis der Fachkenntnisse gemäß§ 88b wird durch 

Zeugnisse anderer als der im I s. 1 angeführten Stellen, insbe­

sondere auch durch ausländische Zeugnisse, erbracht, sofern 

diese gemäß§ 113 Abs. 2 und 3 des Arbeitnehmerinnenschutz­

gesetzes - ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, in der Fassung des 

Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, anerkannt wurden. 

(3) Der Nachweis der Fachkenntnisse ist vom Magistrat zu ent­

ziehen, wenn die betreffende Person zur Durchführung der betref­

fenden Arbeiten geistig oder körperlich nicht mehr geeignet ist. 

Gleiches gilt, wenn auf Grund besonderer Vorkommnisse, z.B. 

eines Fehlverhaltens, das zu einem Unfall geführt hat, eine 

sichere Durchführung der Arbeiten durch die betreffende Person 

nicht mehr gewährleistet ist. Der Entzug des Nachweises ist dem 

Dienstgeber, der Land- und Forstwirtschaftsinspektion sowie 

jener Unterrichtsanstalt oder Einrichtung, die den Nachweis aus­

gestellt hat, bekannt zu geben. 

(4) Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat Umstände, die 

zur Entziehung des Nachweises der Fachkenntnisse führen könnten, 

dem Magistrat zur Kenntnis zu bringen. Werden dem Dienstgeber 

Umstände bekannt, die zur Entziehung des Nachweises der Fach­

kenntnisse führen könnten, hat er dies der Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion zu melden. 
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Handhabung von Lasten 

§ 88d. (1) Als manuelle Handhabung im Sinne dieser Bestimmung 

gilt jede Beförderung oder das Abstützen einer Last durch 

Dienstnehmer, insbesondere das Heben, Absetzen, Schieben, Zie­

hen, Tragen und Bewegen einer Last, wenn dies auf Grund der 

Merkmale der Last oder ungünstiger ergonomischer Bedingungen für 

die Dienstnehmer eine Gefährdung, insbesondere des Bewegungs­

und Stützapparates, mit sich bringt. 

(2) Dienstgeber haben geeignete organisatorische Maßnahmen zu 

treffen oder geeignete Mittel einzusetzen, um zu vermeiden, dass 

Dienstnehmer Lasten manuell handhaben müssen. Lässt es sich 

nicht vermeiden, dass Dienstnehmer Lasten manuell handhaben müs­

sen, so hat der Dienstgeber die geeigneten organisatorischen 

Maßnahmen zu treffen, die geeigneten Mittel einzusetzen oder ge­

eignete Mittel den Dienstnehmern zur Verfügung zu stellen, um 

die Gefährdung bei der manuellen Handhabung der Lasten gering zu 

halten. 

(3) Der Dienstgeber hat im Rahmen der Ermittlung und Beurtei­

lung der Gefahren insbesondere die Merkmale der Last, den erfor­

derlichen körperlichen Kraftaufwand, die Merkmale der Arbeitsum­

gebung und die Erfordernisse der Aufgabe zu berücksichtigen. Der 

Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass es bei den Dienstnehmern 

nicht zu einer Gefährdung des Bewegungs- und Stützapparates, 

insbesondere der Lendenwirbelsäule, kommt oder dass solche Ge­

fährdungen gering gehalten werden, indem sie unter Berücksichti­

gung der Merkmale der Arbeitsumgebung und der Erfordernisse der 

Aufgabe geeignete Maßnahmen treffen. 

(4) Dienstnehmer dürfen mit der manuellen Handhabung von La­

sten nur beschäftigt werden, wenn sie dafür körperlich geeignet 

sind und über ausreichende Kenntnisse und eine ausreichende Un­

terweisung verfügen. 

(5) Dienstnehmer, die mit der manuellen Handhabung von Lasten 

beschäftigt werden, müssen Angaben über die damit verbundene Ge­

fährdung des Bewegungs- und Stützapparates sowie nach Möglich­

keit auch genaue Angaben über das Gewicht und die sonstigen 

Merkmale der Lasten erhalten. Die Dienstnehmer müssen genaue An-
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weisungen über die sachgemäße Handhabung von Lasten und Angaben 

über die bestehenden Gefahren bei unsachgemäßer ~andhabung er­

halten. 

Lärm 

§ 88e. (1) Dienstgeber haben unter Berücksichtigung des Stan­

des der Technik die Arbeitsvorgänge und die Arbeitsplätze ent­

sprechend zu gestalten und alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, 

damit die Lärmeinwirkung auf das niedrigste in der Praxis ver­

tretbare Niveau gesenkt wird. Unter Berücksichtigung des techni­

schen Fortschrittes und der verfügbaren Maßnahmen ist auf eine 

Verringerung des Lärms, möglichst direkt an der Entstehungs­

quelle, hinzuwirken. 

(2) Im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist 

auch zu ermitteln, ob die Dienstnehmer einer Lärmgefährdung aus­

gesetzt sein könnten. Wenn eine solche Gefährdung nicht aus­

geschlossen werden kann, ist der Lärm zu messen. Bei der Messung 

ist gegebenenfalls auch Impulslärm zu berücksichtigen. Diese Er­

mittlung und Messung ist in regelmäßigen Zeitabständen sowie bei 

Änderung der Arbeitsbedingungen zu wiederholen. 

(3) Die Ermittlung und Messung ist unter der Verantwortung der 

Dienstgeber fachkundig zu planen und durchzuführen. Das Messver­

fahren muss zu einem für die Exposition der Dienstnehmer reprä­

sentativen Ergebnis führen. 

(4) Je nach Ausmaß der Lärmeinwirkung sind die erforderlichen 

Maßnahmen zur Verringerung und Beseitigung der Gefahren zu tref­

fen. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere: 

1. Die Dienstnehmer sind über die möglichen Gefahren der Lärm­

einwirkung und die zur Verringerung dieser Gefahren ge­

troffenen Maßnahmen zu informieren und zu unterweisen. 

2. Den Dienstnehmern sind geeignete Gehörschutzmittel zur Ver­

fügung zu stellen. 

3. Die Dienstnehmer haben die Gehörschutzmittel zu benutzen. 

4. Die Lärmbereiche sind zu kennzeichnen und abzugrenzen. Der 

Zugang zu diesen Bereichen ist zu beschränken. 
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5. Die Gründe für die Lärmeinwirkung sind zu ermitteln. Es ist 

ein Programm technischer Maßnahmen und Maßnahmen der Ar­

beitsgestaltung zur Herabsetzung der Lärmeinwirkung festzu­

legen und durchzuführen. 

6. Es ist ein Verzeichnis jener Dienstnehmer zu führen, die 

der Lärmeinwirkung ausgesetzt sind. § 87h Abs. 2 bis 4 gilt 

sinngemäß. 

Sonstige Einwirkungen und Belastungen 

§ 88f. (1) Dienstgeber haben unter Berücksichtigung des Stan­

des der Technik die Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze so zu 

gestalten und alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, dass das 

Ausmaß von Erschütterungen, die auf den menschlichen Körper 

übertragen werden, möglichst gering gehalten wird. Gleiches gilt 

auch für andere physikalische Einwirkungen. 

( 2) Dienstgeber haben die Arbeitsvorgänge und Ar bei tsplä t ze 

entsprechend zu gestalten und alle geeigneten Maßnahmen zu tref­

fen, damit die Einwirkungen durch blendendes Licht, Wärmes trah­

lung, Zugluft, üblen Geruch, Hitze, Kälte, Nässe, Feuchtigkeit 

oder vergleichbare Umwelteinflüsse auf die Dienstnehmer mög­

lichst gering gehalten werden. 

(3) Lassen sich gesundheitsgefährdende Erschütterungen oder 

sonstige besondere Belastungen nicht durch andere Maßnahmen ver­

meiden oder auf ein vertretbares Ausmaß verringern, so sind zur 

Verringerung der Belastungen oder zum Ausgleich geeignete orga­

nisatorische Maßnahmen zu treffen, wie eine Beschränkung der Be­

schäftigungsdauer, Arbeitsunterbrechungen oder die Einhaltung 

von Erholzeiten. Dies gilt für Arbeiten, die mit besonderen phy­

sischen Belastungen verbunden sind sowie für Arbeiten unter ver­

gleichbaren Belastungen, wie besonders belastenden klimatischen 

Bedingungen, z.B. Arbeiten in Kühlräumen. 

Bildschirrnarbeitsplätze 

§ 88g. (1) Bildschirmgerät im Sinne dieser Bestimmung ist eine 

Baueinheit mit einem Bildschirm zur Darstellung alphanumerischer 



67 

Zeichen oder zur Grafikdarstellung, ungeachtet des Darstellungs­

verfahrens. Bildschirmarbeitsplätze im Sinne dieser Bestimmung 

sind Arbeitsplätze, bei denen das Bildschirmgerät und die Daten­

eingabetastatur oder sonstige Steuerungseinheiten sowie gegebe­

nenfalls ein Informationsträger eine funktionale Einheit bilden. 

(2) Dienstgeber sind verpflichtet, Bildschirmarbeitsplätze 

ergonomisch zu gestalten. Es dürfen nur Bildschirmgeräte, Einga­

be- oder Datenerfassungsvorrichtungen sowie Zusatzgeräte verwen­

det werden, die dem Stand der Technik und den ergonomischen An­

forderungen entsprechen. Es sind geeignete Arbeitstische bzw. 

Arbeitsflächen und Sitzgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. 

(3) Bildschirmarbeitsplätze sind so zu bemessen und einzurich­

ten, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um wechselnde Ar­

beitshaltungen und -bewegungen zu ermöglichen. Es ist für eine 

geeignete Beleuchtung und dafür zu sorgen, dass eine Reflexion 

und eine Blendung vermieden werden. 

(4) Auf tragbare Datenverarbeitungsgeräte sind die Abs. 2 

und 3 anzuwenden, wenn die Datenverarbeitungsgeräte regelmäßig 

am Arbeitsplatz eingesetzt werden. 

(5) Bei den nachstehend angeführten Einrichtungen bzw. Geräten 

sind die nach der Art oder Zweckbestimmung der Einrichtung oder 

der Art der Arbeitsvorgänge erforderlichen Abweichungen von 

Abs. 2 und 3 zulässig: 

1. Fahrer- und Bedienungsstände von Fahrzeugen und Maschinen, 

2. Datenverarbeitungsanlagen an Bord eines Verkehrsmittels, 

3. Datenverarbeitungsanlagen, die hauptsächlich zur Benutzung 

durch die Öffentlichkeit bestimmt sind, 

4. Rechenmaschinen, Registrierkassen und Geräte mit einer 

kleinen Daten- oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur 

direkten Benutzung des Gerätes erforderlich sind, und 

5. Display-Schreibmaschinen. 

(6) Abs. 1, 2 mit Ausnahme des letzten Satzes und 4 gelten 

auch für die vom Dienstgeber den Dienstnehmern zur Erbringung 

von Arbeitsleistungen außerhalb der Arbeitsstätte zur Verfügung 

gestellten Bildschirmgeräte, Eingabe- oder Datenerfassungsvor­

richtungen sowie Zusatzgeräte, Arbeitstische bzw. Arbeitsflächen 

und Sitzgelegenheiten. 
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Besondere Maßnahmen bei Bildschirmarbeit 

§ 88h. (1) Im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefah­

ren ist auch auf die mögliche Beeinträchtigung des Sehvermögens 

sowie auf physische und psychische Belastungen besonders Bedacht 

zu nehmen. Auf Grundlage dieser Ermittlung und Beurteilung sind 

zweckdienliche Maßnahmen zur Ausschaltung der festgestellten Ge­

fahren zu treffen, wobei das allfällige Zusammenwirken der fest­

gestellten Gefahren zu berücksichtigen ist. 

(2) Bei der Konzipierung, Auswahl, Einführung und Änderung der 

Software sowie bei der Gestaltung von Tätigkeiten, bei denen 

Bildschirmgeräte zum Einsatz kommen, haben die Dienstgeber fol­

gende Faktoren zu berücksichtigen: 

1. Die Software muss der auszuführenden Tätigkeit angepasst 

sein. 

2. Die Software muss benutzerfreundlich sein und gegebenen­

falls dem Kenntnis- und Erfahrungsstand der Benutzer ange­

passt werden können. 

3. Die Systeme müssen den Dienstnehmern Angaben über die je­

weiligen Abläufe bieten. 

4. Die Systeme müssen die Information in einem Format und in 

einem Tempo anzeigen, das den Benutzern angepasst ist. 

5. Die Grundsätze der Ergonomie sind insbesondere auf die Ver­

arbeitung von Informationen durch den Menschen anzuwenden. 

(3) Bei Beschäftigung von Dienstnehmern, die bei einem nicht 

unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit ein Bildschirmgerät 

benutzen, gilt Folgendes: 

1. Die Dienstgeber haben die Tätigkeit so zu organisieren, 

dass die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmäßig 

durch Pausen oder durch andere Tätigkeiten unterbrochen 

wird, die die Belastung durch Bildschirmarbeit verringern. 

2. Die Dienstnehmer haben das Recht auf eine Untersuchung der 

Augen und des Sehvermögens, und zwar vor Aufnahme der Tä­

tigkeit, sowie anschließend in regelmäßigen Abständen und 

weiters bei Auftreten von Sehbeschwerden, die auf die Bild­

schirmarbeit zurückgeführt werden können. 
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3. Die Dienstnehmer haben das Recht auf eine augenärztliche 

Untersuchung, wenn sich dies auf Grund der Ergebnisse der 

Untersuchung nach Z 2 als erforderlich erweist. 

4. Den Dienstnehmern sind spezielle Sehhilfen zur Verfügung zu 

stellen, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen nach z 2 

und 3 ergeben, dass diese notwendig sind. 

(4) Maßnahmen nach Abs. 3 Z 2 bis 4 dürfen in keinem Fall zu 

einer finanziellen Mehrbelastung der Dienstnehmer führen. 

(5) Auf tragbare Datenverarbeitungsgeräte, die nicht regel­

mäßig am Arbeitsplatz eingesetzt werden, ist Abs. 2 nicht anzu­

wenden. 

(6) Auf die in§ 88g Abs. 5 angeführten Einrichtungen bzw. 

Geräte ist Abs. 2 nur anzuwenden, soweit die Art oder Zweckbe­

stimmung der Einrichtung oder die Art der Arbeitsvorgänge dem 

nicht entgegenstehen. 

(7) Abs. 2 gilt auch für Bildschirmarbeit außerhalb der Ar­

beitsstätte. 

Persönliche Schutzausrüstung 

§ 88i. (1) Als persönliche Schutzausrüstung gilt jede Aus­

rüstung, die dazu bestimmt ist, von den Dienstnehmern benutzt 

oder getragen zu werden, um sich gegen eine Gefahr für ihre 

Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit zu schützen, sowie 

jede mit demselben Ziel verwendete Zusatzausrüstung. 

(2) Den Dienstnehmern ist die für ihren persönlichen Schutz 

notwendige und hiefür geeignete Schutzausrüstung vom Dienstgeber 

kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn für sie bei ihrer be­

ruflichen Tätigkeit trotz entsprechender anderer Schutzmaßnahmen 

ein ausreichender Schutz des Lebens oder der Gesundheit nicht 

erreicht wird. Eine derartige Schutzausrüstung ist auch dann 

kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn entsprechende andere 

Schutzmaßnahmen nicht durchführbar sind. 

(3) Die Dienstnehmer sind verpflichtet, die persönlichen 

Schutzausrüstungen zu benutzen. Die Dienstgeber haben die Ein­

haltung dieser Vorschrift zu überwachen und dürfen Übertretungen 

durch die Dienstnehmer nicht dulden. 
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(4) Persönliche Schutzausrüstungen dürfen, außer in besonderen 

Ausnahmefällen, nur für jene Zwecke und unter j en_en Bedingungen 

eingesetzt werden, für die sie nach den Angaben des Herstel.lers 

oder des Inverkehrbringers bestimmt sind. 

(5) Persönliche Schutzausrüstungen müssen für den persönl.ichen 

Gebrauch durch einen Dienstnehmer bestimmt sein. Erfordern die 

Umstände eine Benutzung durch verschiedene Personen, so sind 

entsprechende Maßnahmen zu treffen, damit sich dadurch für die 

verschiedenen Benutzer keine Gesundheits- und Hygieneprobleme 

ergeben. 

( 6) Dienstgeber haben durch geeignete Lagerung und ausreichen­

de Reinigungs-, Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen ein 

gutes Funktionieren der persönlichen Schutzausrüstung und ein­

wandfreie hygienische Bedingungen zu gewährleisten. Dabei sind 

insbesondere die Verwenderinformationen der Hersteller und In­

verkehrbringer zu berücksichtigen. 

Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung 

§ 88j. ( 1) Dienstgeber dürfen nur solche persönliche Schutz­

ausrüstungen zur Verfügung stellen, die 

1. hinsichtlich ihrer Konzeption und Konstruktion den für das 

Inverkehrbringen geltenden Sicherheits- , und Gesundheitsan­

forderungen entsprechen, 

2. Schutz gegenüber den zu verhütenden Gefahren bieten, ohne 

selbst eine größere Gefahr mit sich zu bringen, 

3. für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet 

sind, 

4. den ergonomischen Anforderungen und den gesundheitlichen 

Erfordernissen des Dienstnehmers Rechnung tragen sowie 

5. dem Träger, allenfalls nach erforderlicher Anpassung, pas­

sen. 

( 2) zu den Bedingungen im Sinne des Abs. 1 Z 3 zählen die 

Dauer ihres Einsatzes, das Risiko, die Häufigkeit der Exposition 

gegenüber diesem Risiko, die spezifischen Merkmale des Arbeits­

platzes der einzelnen Dienstnehmer und die Leistungswerte der 

persönlichen Schutzausrüstung. 
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(3) Werden von Dienstgebern persönliche Schutzausrüstungen 

erworben, die nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften 

gekennzeichnet sind, können Dienstgeber, die über keine anderen 

Erkenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass diese persönlichen 

Schutzausrüstungen hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer 

Schutzmaßnahmen den für sie im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 

geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits- und Gesundheits­

anforderungen entsprechen. 

(4) Machen verschiedene Gefahren den gleichzeitigen Einsatz 

mehrerer persönlicher Schutzausrüstungen notwendig, so müssen 

diese Ausrüstungen aufeinander abgestimmt und muss ihre Schutz­

wirkung gegenüber den betreffenden Gefahren gewährleistet sein. 

(5) Vor der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung müssen 

die Dienstgeber eine Bewertung der von ihnen vorgesehenen per­

sönlichen Schutzausrüstung vornehmen, um festzustellen, ob sie 

den in Abs. 1, 2 und 4 genannten Anforderungen entspricht. Die 

Bewertung hat zu umfassen: 

1. die Untersuchung und Abwägung derjenigen Gefahren, die an­

derweitig nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden 

können, 

2. die Definition der Eigenschaften, die persönliche Schutz­

ausrüstungen aufweisen müssen, damit sie einen Schutz ge­

genüber diesen Gefahren bieten, wobei eventuelle Gefahren­

quellen, die die persönliche Schutzausrüstung selbst dar­

stellen oder bewirken kann, zu berücksichtigen sind, und 

3. die Bewertung der Eigenschaften der entsprechenden verfüg­

baren persönlichen Schutzausrüstungen im Vergleich mit den 

unter Z 2 genannten Eigenschaften. 

(6) Die Bewertung ist bei Änderung der für die Bewertung maß­

geblichen Kriterien zu wiederholen. Dienstgeber sind verpflich­

tet, diese Bewertung sowie die Grundlagen für die Bewertung der 

Land- und Forstwirtschaftsinspektion auf Verlangen zur Verfügung 

zu stellen. 
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Arbeitskleidung 

§ 88k. ( 1) Die Arbeitskleidung muss den Erfordernissen der be­

ruflichen Tätigkeit der Dienstnehmer entsprechen und vor al.lem 

so beschaffen sein, dass durch die Kleidung eine zusätzliche Ge­

fährdung des Lebens und der Gesundheit nicht bewirkt wird. 

(2) Wenn die Art der Tätigkeit zum Schutz der Dienstnehmer 

eine bestimmte Arbeitskleidung erfordert oder wenn die Arbeits­

kleidung durch gesundheitsgefährdende oder Ekel erregende Ar­

beitsstoffe verunreinigt wird, sind die Dienstgeber verpflich­

tet, auf ihre Kosten den Dienstnehmern geeignete Arbeitskleidung 

zur Verfügung zu stellen und für eine ausreichende Reinigung 

dieser Arbeitskleidung zu sorgen. 

Verordnungen 

über Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 

§ 881. Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 88 bis 

88k durch Verordnung näher zu regeln: 

1. jene Tätigkeiten, für die ein Nachweis der Fachkenntnisse 

erforderlich ist, 

2. Grenzwerte für die Handhabung von Lasten, sobald gesicherte 

wissenschaftliche Erkenntnisse oder Normen für die Festle­

gung solcher Grenzwerte vorliegen, 

3. die Ermittlungen und Messungen betreffend Lärm sowie die 

Grenzwerte (Auslöseschwellen) für die Schutzmaßnahmen nach 

§ 88e Abs. 4, 

4. für sonstige physikalische Einwirkungen Grenzwerte 

(Auslöseschwellen), sobald gesicherte wissenschaftliche Er­

kenntnisse oder Normen für die Festlegung solcher Werte 

vorliegen, auf das Ausmaß dieser Einwirkungen abgestimmte 

geeignete Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung der 

Gefahren sowie die Ermittlungen und Messungen betreffend 

diese physikalischen Einwirkungen, 

5. die Tätigkeiten und Bedingungen, bei denen bestimmte per­

sönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen sind, 

sowie die Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen, 
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6. die Tätigkeiten und Bedingungen, bei denen Arbeitskleidung 

zur Verfügung gestellt werden muss." 

28. § 89 samt Oberschrift lautet: 

"Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

§ 89. (1) Mit Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Berufs­

krankheit besteht, und bei denen einer arbeitsmedizinischen Un­

tersuchung im Hinblick auf die spezifische mit dieser Tätig­

keit verbundene Gesundheitsgefährdung prophylaktische Bedeutung 

zukommt, dürfen Dienstnehmer nur beschäftigt werden, wenn 

1. vor Aufnahme der Tätigkeit eine solche Untersuchung durch­

geführt wurde (Eignungsuntersuchung) und 

2. bei Fortdauer der Tätigkeit solche Untersuchungen in regel­

mäßigen Zeitabständen durchgeführt werden (Folgeunter­

suchungen) . 

(2) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere Tätig­

keiten, bei denen Dienstnehmer einer der nachstehenden Einwir­

kungen ausgesetzt sind, wobei bei Fortdauer der Tätigkeit in den 

angeführten Zeitabständen Folgeuntersuchungen durchzuführen sind 

1. Organische Phosphorverbindungen (sechs Monate oder Ende der 

Saison) ; 

2. Quecksilber und seine Verbindungen {sechs Monate); 

3. Benzol, Toluol, Xylol, (sechs Monate); 

4. Halogenkohlenwasserstoffe (sechs Monate); 

5. Pech und Ruß mit hohem Anteil policyclischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen (zwei Jahre); 

6. Quarzhaltiger Staub (zwei Jahre). 

(3) Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 

1. wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemäß§ 74 

ergibt, dass die Arbeitsstoffe gemäß Abs. 2 in einer Appa­

ratur so verwendet werden, dass während des normalen Ar­

beitsvorganges kein Entweichen in den Arbeitsraum möglich 

ist oder 
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2. wenn Dienstnehmer mit Tätigkeiten, bei denen sie einer Ein­

wirkung gemäß Abs. 2 ausgesetzt sind, nicht _mehr als eine 

Stunde pro Arbeitstag beschäftigt werden. 

(4) Abs. 1 gilt weiters für Tätigkeiten, bei denen häufiger 

und länger andauernd Atemschutzgeräte (Filter- oder Behälterge­

räte) getragen werden müssen und für Tätigkeiten unter Einwir­

kung von den Organismus besonders belastender Hitze." 

29. Nach§ 89 werden folgende§§ 89a bis 89i samt Überschrif­

ten eingefügt: 

"Untersuchungen bei Lärmeinwirkung 

§ 89a. Mit Tätigkeiten, die mit gesundheitsgefährdender 

Lärmeinwirkung verbunden sind, dürfen Dienstnehmer nur beschäf­

tigt werden, wenn vor Aufnahme der Tätigkeit eine arbeitsmedizi­

nische Untersuchung der Hörfähigkeit durchgeführt wurde. Dienst­

geber haben dafür zu sorgen, dass Dienstnehmer, die einer ge­

sundheitsgefährdenden Lärmeinwirkung ausgesetzt sind, sich in 

regelmäßigen Abständen einer arbeitsmedizinischen Untersuchung 

der Hörfähigkeit unterziehen. 

Sonstige besondere Untersuchungen 

§ 89b. (1) Wenn im Hinblick auf die spezifische mit einer Tä­

tigkeit verbundene Gesundheitsgefährdung nach arbeitsmedizini­

schen Erkenntnissen oder nach dem jeweiligen Stand der Technik 

besondere ärztliche Untersuchungen geboten erscheinen, müssen 

Dienstgeber dafür sorgen, dass Dienstnehmer, die eine solche Tä­

tigkeit ausüben oder ausüben sollen, sich auf eigenen Wunsch vor 

Aufnahme dieser Tätigkeit sowie bei Fortdauer der Tätigkeit in 

regelmäßigen Zeitabständen einer solchen besonderen Untersuchung 

unterziehen können. 

(2) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind solche, bei denen 

Dienstnehmer 

1. besonderen physikalischen Einwirkungen ausgesetzt sind oder 
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2. den Einwirkungen gefährlicher Arbeitsstoffe ausgesetzt sind 

oder 

3. besonders belastenden Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind 

oder 

4. bei deren Ausübung durch gesundheitlich nicht geeignete 

Dienstnehmer eine besondere Gefahr für diese selbst oder 

für andere Personen entstehen kann. 

(3) Gelangt der Land- und Forstwirtschaftsinspektion zur 

Kenntnis, dass bei einem Dienstnehmer eine Erkrankung aufgetre­

ten ist, die auf eine Tätigkeit im Sinne des Abs. 2 zurückzufüh­

ren sein könnte, so kann sie die Vornahme von besonderen Unter­

suchungen auch hinsichtlich anderer Dienstnehmer empfehlen, die 

mit derartigen Tätigkeiten beschäftigt werden. 

Durchführung von Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

§ 89c. Die untersuchenden Ärzte haben bei Durchführung von 

Eignungs- und Folgeuntersuchungen nach folgenden Grundsätzen 

vorzugehen: 

1. Die Untersuchungen sind nach einheitlichen Richtlinien 

durchzuführen und zu beurteilen. 

2. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in einem Befund 

festzuhalten. 

3. Es hat eine Beurteilung zu erfolgen ("geeignet", "nicht 

geeignet") . 

4. Wenn die Beurteilung auf "geeignet" lautet, aber eine Ver­

kürzung des Zeitabstandes bis zur Folgeuntersuchung geboten 

erscheint, ist in die Beurteilung der Zeitabstand bis zur 

vorzeitigen Folgeuntersuchung aufzunehmen. 

5. Der Befund ist dem Dienstnehmer auf Verlangen zu erläutern. 

Durchführung von Untersuchungen bei Lärmeinwirkung 

und sonstigen besonderen Untersuchungen 

§ 89d. Die untersuchenden Ärzte haben bei der Durchführung von 

wiederkehrenden Untersuchungen der Hörfähigkeit und bei sonsti­

gen besonderen Untersuchungen wie folgt vorzugehen: 
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1. Sofern für die Durchführung von solchen Untersuchungen ein­

heitliche Richtlinien erlassen wurden, sind _die Untersu­

chungen nach diesen Richtlinien durchzuführen. 

2. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in einem Befund 

festzuhalten. 

3. Der Befund ist dem Dienstnehmer auf Verlangen zu erläutern. 

Ermächtigung der Ärzte 

§ 89e. Untersuchungen nach den§§ 89, 89a und 89b sind von den 

hiezu vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und soziales ge­

mäß§ 56 des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes - AschG, BGBl. 

Nr. 450/1994, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, 

ermächtigten Ärzten durchzuführen und zu beurteilen. 

Überprüfung der Beurteilung 

§ 89f. (1) Das Ergebnis der Untersuchungen nach den§§ 89, 89a 

und 89b ist der Land- und Forstwirtschaftsinspektion, dem 

Dienstnehmer und dem Dienstgeber zu übermitteln. Wird bei einer 

Untersuchung gemäß§ 89 die gesundheitliche Nichteignung festge­

stellt, so darf der Dienstnehmer mit dieser Tätigkeit nicht mehr 

beschäftigt werden. Die Aufhebung des Beschäftigungsverbotes er­

folgt, wenn auf Grund einer Folgeuntersuchung durch den Arzt 

festgestellt wird, dass die gesundheitliche Eignung für die be­

treffende Tätigkeit wieder gegeben ist. 

(2) Der Dienstgeber und der Dienstnehmer können bei der Land­

und Forstwirtschaftsinspektion eine Überprüfung der Ergebnisse 

der Eignungs- oder Folgeuntersuchung beantragen. Die Land- und 

Forstwirtschaftsinspektion hat eine Überprüfung durch geeignete 

sachverständige Ärzte vornehmen zu lassen. Führt die Überprüfung 

zu einem anders lautenden Ergebnis, ist dies dem untersuchenden 

Arzt, dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer mitzuteilen. Auf An­

trag der Land- und Forstwirtschaftsinspektion kann der Magistrat 

feststellen, ob die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen. 
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Kosten der Untersuchungen 

§ 89g. (1) Die Kosten von Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

sowie von wiederkehrenden Untersuchungen der Hörfähigkeit sind 

vom Dienstgeber zu tragen. 

(2) Die Kosten von sonstigen besonderen Untersuchungen hat der 

Dienstgeber zu tragen, soweit sie nicht auf Kosten eines Versi­

cherungsträgers erfolgen. 

(3) Sofern es sich jedoch um Dienstnehmer handelt, bei denen 

infolge der Art der Einwirkung die Gefahr besteht, dass sie an 

einer Berufskrankheit im Sinne des§ 177 des Allgemeinen Sozial­

versicherungsgesetzes - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung 

des Gesetzes BGBl. I Nr. 68/1999, erkranken, hat der Dienstgeber 

gegenüber dem zuständigen Träger der Unfallversicherung Anspruch 

auf Ersatz der Kosten dieser ärztlichen Untersuchungen. Dies 

gilt auch für Eignungsuntersuchungen, die unmittelbar vor Auf­

nahme einer Tätigkeit durchgeführt werden, die die Unfallversi­

cherungspflicht auslöst. 

Pflichten der Dienstgeber 

§ 89h. (1) Dienstgeber müssen den untersuchenden Ärzten Zugang 

zu den Arbeitsplätzen der zu untersuchenden Dienstnehmer sowie 

zu allen für die Durchführung oder Beurteilung notwendigen In­

formationen, wie zum Beispiel zu Messergebnissen, gewähren. 

(2) Werden Eignungs- und Folgeuntersuchungen, wiederkehrende 

Untersuchungen der Hörfähigkeit sowie sonstige besondere Unter­

suchungen während der betrieblichen Arbeitszeit durchgeführt, 

müssen Dienstgeber den Dienstnehmern die erforderliche Freizeit 

unter Fortzahlung des Entgelts gewähren. 

(3) In den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten sind 

jene Bereiche anzuführen, in denen Dienstnehmer mit Tätigkeiten 

beschäftigt werden, die Eignungs- und Folgeuntersuchungen erfor­

derlich machen. 
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(4) Dienstgeber müssen über jeden Dienstnehmer, für den Eig­

nungs- oder Folgeuntersuchungen erforderlich sind, Aufzeich­

nungen führen, die Folgendes zu enthalten haben: 

1. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Anschrift, 

2. Art der Tätigkeit, die die Untersuchungspflicht begründet, 

3. Datum der Aufnahme dieser Tätigkeit, 

4. Datum der Beendigung dieser Tätigkeit, 

5. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes, 

6. Datum jeder Untersuchung. 

(5) Den Aufzeichnungen sind alle Beurteilungen der untersu­

chenden Ärzte über die gesundheitliche Eignung sowie allfällige 

Bescheide der Land- und Forstwirtschaftsinspektion anzuschlie­

ßen. 

(6) Die Unterlagen gemäß Abs. 4 und 5 sind aufzubewahren, bis 

der Dienstnehmer aus dem Betrieb ausscheidet. Sodann sind sie 

dem zuständigen Träger der Unfallversicherung zu übermitteln. 

Dieser hat die Unterlagen mindestens 40 Jahre aufzubewahren. 

(7) Dienstgeber müssen unbeschadet der§§ 81 und 81a jedem 

Dienstnehmer zu den ihn persönlich betreffenden Aufzeichnungen 

und Unterlagen Zugang gewähren und auf Verlangen Kopien davon 

aushändigen. 

Verordnungen über die Gesundheitsüberwachung 

§ 89i. Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 89 bis 

89h durch Verordnung näher zu regeln: 

1. weitere Tätigkeiten, die Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

(§ 89) erforderlich machen, sowie die Tätigkeiten, bei de­

nen sonstige besondere Untersuchungen(§ 89b) geboten sind, 

2. die Zeitabstände, in denen Folgeuntersuchungen, wiederkeh­

rende Untersuchungen der Hörfähigkeit sowie sonstige beson­

dere Untersuchungen durchzuführen sind, 

3. Richtlinien über die Durchführung von Untersuchungen, wobei 

insbesondere festzulegen ist, welche speziellen Untersu­

chungen und Untersuchungsverfahren nach dem jeweiligen 

Stand der Arbeitsmedizin zur Feststellung der gesundheitli­

chen Eignung von Dienstnehmern für bestimmte Tätigkeiten in 
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Betracht kommen, nach welchen arbeitsmedizinischen Kriteri­

en die Untersuchungsergebnisse zu beurteile~ sowie welche 

biologischen Grenzwerte gegebenenfalls zu beachten sind." 

30. § 90 samt Oberschrift lautet: 

"Bestellung von Sicherheitsfachkräften 

§ 90. (1) Dienstgeber haben Sicherheitsfachkräfte zu bestel­

len. Diese Verpflichtung wird grundsätzlich durch Beschäftigung 

von Sicherheitsfachkräften im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

(betriebseigene Sicherheitsfachkräfte) erfüllt. Reichen die in-

nerbetrieblichen Möglichkeiten nicht aus, um den Aufgaben der 

Sicherheitsfachkräfte nach diesem Gesetz nachzukommen, kann die­

se Verpflichtung auch durch Inanspruchnahme externer Sicher­

heitsfachkräfte oder durch Inanspruchnahme eines sicherheits­

technischen Zentrums im Sinne des§ 75 des Arbeitnehmerinnen­

schutzgesetzes - ASchG, BGB!. Nr. 450/1994, in der Fassung des 

Gesetzts BGBl. I Nr. 70/1999, erfüllt werden. 

(2) Als Sicherheitsfachkräfte dürfen nur Personen bestellt 

werden, die die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß§ 90a nach­

weisen. 

(3) Sicherheitsfachkräfte sind bei Anwendung ihrer Fachkunde 

weisungsfrei. 

(4) Dienstgeber sind verpflichtet, den Sicherheitsfachkräften 

das für die Durchführung ihrer Aufgaben notwendige Hilfspersonal 

sowie die erforderlichen Räume, Ausstattung und Mittel zur Ver­

fügung zu stellen. 

(5) Bei Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums 

entfällt die Verpflichtung der Dienstgeber zur Beistellung des 

Hilfspersonals, der Ausstattung und der Mittel. Bei Inanspruch­

nahme externer Sicherheitsfachkräfte entfällt diese Verpflich­

tung der Dienstgeber insoweit, als die externen Sicherheitsfach­

kräfte nachweislich das erforderliche Hilfspersonal, die erfor­

derliche Ausstattung und die erforderlichen Mittel beistellen." 
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31. Nach § 90 wird folgender § 90a samt Überschrift eingefügt: 

"Fachkenntnisse der Sicherheitsfachkräfte 

§ 90a. Die erforderlichen Fachkenntnisse sind durch ein Zeug­

nis über den erfolgreichen Abschluss einer nach§ 74 Abs. 1 

und 2 des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes - ASchG, BGBl. 

Nr. 450/1994, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, 

vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales anerkann­

ten Fachausbildung oder durch den Abschluss einer gleichwertigen 

Ausbildung im Ausland nachzuweisen." 

32. § 91 samt Überschrift lautet: 

"Aufgaben, Information und Beiziehung 

der Sicherheitsfachkräfte 

§ 91. (1) Sicherheitsfachkräfte haben die Aufgabe, die Dienst­

geber, die Dienstnehmer, die Sicherheitsvertrauenspersonen und 

den Betriebsrat auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der 

menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und die Dienstge­

ber bei der Erfüllung ihrer Pflichten auf diesen Gebieten zu un­

terstützen. Die Sicherheitsfachkräfte sind in allen Fragen der 

Arbeitssicherheit einschließlich der Unfallverhütung hinzuzuzie­

hen, insbesondere bei der Planung von Arbeitsstätten und bei der 

Beschaffung und Änderung von Arbeitsmitteln oder Arbeitsverfah­

ren. 

(2) Dienstgeber haben den Sicherheitsfachkräften alle zur Er­

füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und Unter­

lagen zur Verfügung zu stellen, insbesondere betreffend die Si­

cherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und 

Berichte über Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen be­

treffend gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen 

für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz maßgeblichen Mes­

sungen und Untersuchungen. Die Sicherheitsfachkräfte sind geson­

dert zu informieren, wenn Dienstnehmer aufgenommen werden oder 
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wenn Dienstnehmer auf Grund einer Überlassung beschäftigt wer­

den, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Dienstgeber haben die Sicherheitsfachkräfte und erforder­

lichenfalls weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen: 

1. in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der 

Unfallverhütung, 

2. bei der Planung von Arbeitsstätten, 

3. bei der Beschaffung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 

4. bei der Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 

bei der Einführung von Arbeitsstoffen, 

5. bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen Schutzaus­

rüstungen, 

6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und son­

stigen ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, 

insbesondere der Gestaltung der Arbeitsplätze und des Ar­

beitsablaufes, 

7. bei der Organisation des Brandschutzes und von Maßnahmen 

zur Evakuierung, 

8. bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, 

9. bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung und 

10. bei der Organisation der Unterweisung und bei der Erstel­

lung von Betriebsanweisungen. 

(4) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass die Sicherheits­

fachkräfte 

1. den Dienstnehmern, den Sicherheitsvertrauenspersonen und 

dem Betriebsrat auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte 

erteilen, 

2. die Dienstnehmer und die Sicherheitsvertrauenspersonen be­

raten, und 

3. den Betriebsrat auf Verlangen beraten." 
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33. Nach § 91 werden folgende §§ 91a und 91b samt Oberschrif­

ten eingefügt: 

"Mindesteinsatzzeit der Sicherheitsfachkräfte 

§ 91a. (1) Sicherheitsfachkräfte sind in dem zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderlichen Ausmaß, mindestens aber im Ausmaß 

der Mindesteinsatzzeit, zu beschäftigen, sofern § 91b nicht an­

deres bestimmt. 

(2) Die Mindesteinsatzzeit richtet sich nach der Anzahl der 

Dienstnehmer, die in einer Arbeitsstätte von einem Dienstgeber 

beschäftigt werden. Die auf auswärtigen Arbeitsstellen beschäf­

tigten Dienstnehmer sind einzurechnen. Teilzeitbeschäftigte 

Dienstnehmer sind bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer 

entsprechend dem Umfang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzu­

rechnen. In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder 

Dienstnehmerzahl richtet sich die Mindesteinsatzzeit nach der 

vorhersehbaren durchschnittlichen Dienstnehmerzahl pro Jahr. 

(3) Die Mindesteinsatzzeit beträgt je nach der Anzahl der 

Dienstnehmer pro Kalenderjahr: 

Anzahl der Dienstnehmer: 

11 bis 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 
16 bis 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 
21 bis 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 
26 bis 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 
31 bis 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 
41 bis 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 
51 bis 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 
61 bis 70 . . . . . . . . . . . . . . . 
71 bis 80 . . . . . . . . . . . . . . . . 
81 bis 90 . . . . . . . . . . . . . . . . 
91 bis 100 . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Stunden: 

13 

18 

23 

28 

36 

46 

56 

66 

76 

86 

96 

In Arbeitsstätten mit über 100 Dienstnehmern beträgt die Min­

desteinsatzzeit pro Dienstnehmer und Kalenderjahr eine stunde. 
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(4) Die jährliche Mindesteinsatzzeit ist unter Berücksichti­

gung der betrieblichen Verhältnisse aufzuteilen. _Jeder Teil muss 

mindestens vier Stunden betragen. Auf jedes Kalendervierteljahr 

muss mindestens ein Achtel der jährlichen Mindesteinsatzzeit 

entfallen. In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder 

Dienstnehmerzahl kann vom letzten Satz abgewichen werden. 

(5) In die Mindesteinsatzzeit darf nur die für folgende Tätig­

keiten aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

1. die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angele­

genheiten gemäß§ 91 Abs. 3, 

2. die Beratung der Dienstnehmer, der Sicherheitsvertrauens­

personen und des Betriebsrates in Angelegenheiten der Ar­

beitssicherheit und der menschengerechten Arbeitsgestal­

tung, 

3. die Besichtigung der Arbeitsstätten und auswärtigen Ar­

beitsstellen sowie die Teilnahme an Besichtigungen durch 

die Land- und Forstwirtschaftsinspektion, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von Arbeitsun­

fällen und arbeitsbedingten Erkrankungen sowie die Auswer­

tung dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

5. die Überprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurtei­

lung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen gemäß§ 74 

Abs. 7 und 8 samt Anpassung der Sicherheits- und Gesund­

heitsschutzdokumente, 

6. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 15 % der Min­

desteinsatzzeit pro Kalenderjahr, 

7. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Un­

tersuchungen sowie die Erstellung von Berichten und Pro­

grammen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der Ar­

beitsgestaltung und 

8. die Koordination der Tätigkeit mehrerer Sicherheitsfach­

kräfte. 
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Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 

Betreuung von Kleinbetrieben 

§ 91b. (1) Dienstgeber können selbst einen Teil der Aufgaben 

der Sicherheitsfachkräfte wahrnehmen, wenn 

1. sie regelmäßig weniger als 25 Dienstnehmer beschäftigen, 

2. sie die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß§ 90a nachwei­

sen, 

3. sie eine externe Sicherheitsfachkraft oder ein sicherheits­

technisches Zentrum im Ausmaß von mindestens der halben 

Mindesteinsatzzeit nach§ 91a Abs. 3 in Anspruch nehmen und 

4. dies im Hinblick auf die Art der Tätigkeit und die beste­

henden Gefahren vertretbar ist. 

(2) Dienstgeber können selbst zur Gänze die Aufgaben der 

Sicherheitsfachkräfte wahrnehmen, wenn 

1. sie regelmäßig weniger als 25 Dienstnehmer beschäftigen, 

2. sie die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß§ 90a nachwei­

sen, und 

3. dies im Hinblick auf die Art der Tätigkeit und die beste­

henden Gefahren vertretbar ist. 

(3) Werden in einer Arbeitsstätte regelmäßig sechs bis zehn 

Dienstnehmer beschäftigt, so muss nachweislich mindestens zwei­

mal im Kalenderjahr eine gemeinsame Begehung durch eine Sicher­

heitsfachkraft und einen Arbeitsmediziner erfolgen. Dienstgeber 

haben dafür zu sorgen, dass bei dieser Begehung alle Dienstneh­

mer anwesend sind, soweit sie nicht durch Urlaub, Krankenstand 

oder sonstige wichtige persönliche Gründe oder zwingende be­

triebliche Gründe verhindert sind. 

(4) Für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis zu fünf 

Dienstnehmer beschäftigt werden, haben externe Sicherheitsfach­

kräfte und Arbeitsmediziner eine gemeinsame Begehung zur Ermitt­

lung und Beurteilung im Sinne des§ 74 vorzunehmen und dann un­

ter Berücksichtigung der festgestellten Gefahren festzulegen, in 

welchen Zeitabständen künftig gemeinsame Begehungen erforderlich 

sind. Diese Zeitabstände sind in die Sicherheits- und Gesund­

heitsschutzdokumente aufzunehmen. Sobald sich die der Ermittlung 
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und Beurteilung zugrundeliegenden Gegebenheiten ändern, hat aber 

jedenfalls eine neuerliche gemeinsame Begehung zu erfolgen." 

34. § 92 samt Oberschrift lautet: 

"Bestellung von Arbeitsmedizinern 

§ 92. (1) Dienstgeber haben Arbeitsmediziner zu bestellen. 

Diese Verpflichtung wird grundsätzlich durch Beschäftigung 

von geeigneten Ärzten im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

(betriebseigene Arbeitsmediziner) erfüllt. Reichen die inner-

betrieblichen Möglichkeiten nicht aus, um den Aufgaben der 

Arbeitsmediziner nach diesem Gesetz nachzukommen, kann diese 

Verpflichtung auch durch Inanspruchnahme externer Arbeitsmedi­

ziner oder durch Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zen­

trums im Sinne des§ 80 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes -

ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, in der Fassung des Gesetzes, BGBl. I 

Nr. 70/1999, erfüllt werden. 

(2) Dienstgeber sind verpflichtet, den Arbeitsmedizinern das 

für die Durchführung ihrer Aufgaben notwendige Hilfspersonal so­

wie die erforderlichen Räume, Ausstattung und Mittel zur Ver­

fügung zu stellen. Stellen externe Sicherheitsfachkräfte oder 

sicherheitstechnische Zentren das Hilfspersonal, Ausstattung und 

Mittel zur Verfügung, entfällt die Verpflichtung des Dienst­

gebers zu deren Bereitstellung." 

35. Nach§ 92 werden folgende§§ 92a und 92b samt Überschrif­

ten eingefügt: 

"Aufgaben, Information und Beiziehung 

der Arbeitsmediziner 

§ 92a. (1) Arbeitsmediziner haben die Aufgabe, die Dienstge­

ber, die Dienstnehmer, die Sicherheitsvertrauenspersonen und den 

Betriebsrat auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes, der auf die 

Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung und der men­

schengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und die Dienstgeber 
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bei der Erfüllung ihrer Pflichten auf diesen Gebieten zu unter­

stützen. Arbeitsmediziner sind in Fragen der Erh~l tung und För­

derung der Gesundheit am Arbeitsplatz hinzuzuziehen, insbesonde­

re bei der Planung von Arbeitsstätten und bei der Beschaffung 

und Änderung von Arbeitsmitteln oder Arbeitsverfahren. 

(2) Dienstgeber haben den Arbeitsmedizinern alle zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen, insbesondere betreffend die Sicherheits­

und Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und Berichte über 

Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen betreffend gefähr­

liche Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen für die Sicher­

heit und den Gesundheitsschutz maßgeblichen Messungen und Unter­

suchungen. Arbeitsmediziner sind gesondert zu informieren, wenn 

Dienstnehmer aufgenommen werden, oder wenn Dienstnehmer auf 

Grund einer Oberlassung beschäftigt werden, soweit dies zur Er­

füllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Dienstgeber haben die Arbeitsmediziner und erforderlichen­

falls weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen: 

1. in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit 

am Arbeitsplatz, 

2. bei der Planung von Arbeitsstätten, 

3. bei der Beschaffung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 

4. bei der Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 

der Einführung von Arbeitsstoffen, 

5. bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen Schutz aus-

rüstungen, 

6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und 

sonstigen ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, 

insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit- und 

Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze und des 

Arbeitsablaufes, 

7. bei der Organisation der ersten Hilfe, 

8. in Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung 

und Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozess, 

9. bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, 

10. bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung, 
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11. bei der Organisation der Unterweisung und bei der Erstel­

lung von Betriebsanweisungen. 

(4) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmedizi­

ner 

1. den Dienstnehmern, den Sicherheitsvertrauenspersonen und 

dem Betriebsrat auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte 

erteilen, soweit dem nicht die ärztliche Verschwiegenheits­

pflicht entgegensteht, 

2. die Dienstnehmer und die Sicherheitsvertrauenspersonen be­

raten, und 

3. den Betriebsrat auf Verlangen beraten. 

(5) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass alle Dienstnehmer 

sich auf Wunsch einer regelmäßigen geeigneten Oberwachung der 

Gesundheit je nach den Gefahren für ihre Sicherheit und Gesund­

heit am Arbeitsplatz durch die Arbeitsmediziner unterziehen kön­

nen. Die Regelungen über besondere Eignungs- und Folgeunter­

suchungen bleiben unberührt. 

Mindesteinsatzzeit der Arbeitsmediziner 

§ 92b. (1) Arbeitsmediziner sind in dem zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Ausmaß, mindestens aber im Ausmaß der 

Mindesteinsatzzeit, zu beschäftigen sofern§ 91b nicht anderes 

bestimmt. 

(2) Die Mindesteinsatzzeit richtet sich nach der Anzahl der 

Dienstnehmer, die von einem Dienstgeber in einer Arbeitsstätte 

beschäftigt werden. Die auf auswärtigen Arbeitsstellen beschäf­

tigten Dienstnehmer sind einzurechnen. Teilzeitbeschäftigte 

Dienstnehmer sind bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer 

entsprechend dem Umfang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzu­

rechnen. In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder 

Dienstnehmerzahl richtet sich die Mindesteinsatzzeit nach der 

vorhersehbaren durchschnittlichen Dienstnehmerzahl pro Jahr. 
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(3) Die Mindesteinsatzzeit beträgt je nach der Anzahl der 

Dienstnehmer pro Kalenderjahr: 

Anzahl der Dienstnehmer: Stunden: 

11 bis 15 . . . . . . . . . . 
16 bis 20 . . . . . . . . . . 
21 bis 25 . . . . . . . . . . 
26 bis 30 . . . . . . . . . . 
31 bis 40 . . . . . . . . . . 
41 bis 50 . . . . . . . . . . 
51 bis 60 . . . . . . . . . . 
61 bis 70 . . . . . . . . . . 
71 bis 80 . . . . . . . . . . 
81 bis 90 . . . . . . . . . . 
91 bis 100 . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

9 

12 

15 

19 

24 

30 

37 

44 

50 

57 

64 

In Arbeitsstätten mit über 100 Dienstnehmern beträgt die Min­

desteinsatzzeit pro Dienstnehmer und Kalenderjahr 40 Minuten. 

(4) Die jährliche Mindesteinsatzzeit ist unter Berücksichti­

gung der betrieblichen Verhältnisse aufzuteilen. Jeder Teil muss 

mindestens drei Stunden betragen. Auf jedes Kalendervierteljahr 

muss mindestens ein Achtel der jährlichen Mindesteinsatzzeit 

entfallen. In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder 

Dienstnehmerzahl kann vom letzten Satz abgewichen werden. 

(5) In die Mindesteinsatzzeit darf nur die für folgende Tätig­

keiten aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

1. die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angele­

genheiten gemäß§ 92a Abs. 3, 

2. die Beratung der Dienstnehmer, der Sicherheitsvertrauens­

personen und des Betriebsrates in Angelegenheiten des Ge­

sundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen 

Gesundheitsförderung und der menschengerechten Arbeits­

gestaltung, 

3. die Besichtigung der Arbeitsstätten und auswärtigen Ar­

beitsstellen sowie die Teilnahme an Besichtigungen durch 

die Land- und Forstwirtschaftsinspektion, 
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4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von arbeitsbe­

dingten Erkrankungen und Gesundheitsgefahre~ sowie die Aus­

wertung dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

5. die Oberprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurtei­

lung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen gemäß§ 74 

Abs. 7 und 8 samt Anpassung der Sicherheits- und Gesund­

heitsschutzdokumente, 

6. die arbeitsmedizinische Untersuchung von Dienstnehmern bis 

zum Höchstausmaß von 20 % der Mindesteinsatzzeit, 

7. die Durchführung von Schutzimpfungen, die mit der Tätigkeit 

der Dienstnehmer im Zusammenhang stehen, 

8. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 15 % der Min­

desteinsatzzeit pro Kalenderjahr, 

9. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Un­

tersuchungen sowie die Erstellung von Berichten und Pro­

grammen auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes und der Ge­

sundheitsförderung und 

10. die Koordination der Tätigkeit mehrerer Arbeitsmediziner." 

36. § 93 samt Oberschrift lautet: 

"Gemeinsame Bestimmungen für Sicherheitsfach­

kräfte und Arbeitsmediziner 

§ 93. (1) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für Sicher­

heitsfachkräfte und Arbeitsmediziner gleichermaßen. Sicherheits­

fachkräfte und Arbeitsmediziner werden im Folgenden als Präven­

tivfachkräfte bezeichnet. 

(2) Dienstgeber haben der Land- und Forstwirtschaftsinspektion 

Namen und Einsatzzeit der Präventivfachkräfte mitzuteilen. 

(3) Die Bestellung von Präventivfachkräften hat jeweils für 

eine Arbeitsstätte samt allen dazugehörigen auswärtigen Arbeits­

stellen zu erfolgen. übersteigt die Mindesteinsatzzeit die be­

triebliche Normalarbeitszeit, sind weitere Präventivfachkräfte 

in der zur Erfüllung der Mindesteinsatzzeit erforderlichen An­

zahl zu bestellen. Wenn die Einsatzzeit die betriebliche Normal­

arbeitszeit nicht übersteigt, darf sie auf mehrere Präventiv-



90 

fachkräfte aufgeteilt werden, wenn dies aus organisatorischen 

oder fachlichen Gründen zweckmäßig ist. 

(4) Abs. 3 gilt auch bei Inanspruchnahme eines Zentrums. Wer­

den mehrere betriebseigene Sicherheitsfachkräfte bestellt, ist 

einer von ihnen die Leitung zu übertragen. Gleiches gilt bei Be­

stellung mehrerer betriebseigener Arbeitsmediziner. Bei Be­

stellung mehrerer Präventivfachkräfte und bei Inanspruchnahme 

eines Zentrums neben betriebseigenen oder externen Präventiv­

fachkräften ist für deren Zusammenarbeit und Koordination zu 

sorgen. 

(5) Betriebseigene Präventivfachkräfte bzw. deren Leitung sind 

unmittelbar dem Dienstgeber oder der für die Einhaltung der 

Dienstnehmerschutzvorschriften sonst verwaltungsstrafrechtlich 

verantwortlichen Person zu unterstellen. 

(6) Dienstgeber haben den betriebseigenen Präventivfachkräften 

Gelegenheit zu geben, die für ihre Tätigkeit erforderlichen 

Fachkenntnisse zu erweitern. 

(7) Die Bestellung von Präventivfachkräften enthebt die 

Dienstgeber nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die Einhal­

tung der Dienstnehmerschutzvorschriften. Den Präventivfachkräf­

ten kann die Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Dienst­

nehmerschutzvorschriften nicht rechtswirksam übertragen werden." 

37. Nach§ 93 werden folgende§§ 93a bis 93e samt Überschrif­

ten eingefügt: 

"Aufzeichnungen und Berichte 

§ 93a. ( 1) Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die 

geleistete Einsatzzeit und die nach diesem Gesetz durchgeführten 

Tätigkeiten zu führen, insbesondere auch über die von ihnen 

durchgeführten Besichtigungen und Untersuchungen sowie deren Er­

gebnisse. Den Organen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion 

ist auf Verlangen Einsicht in diese Unterlagen zu gewähren. 

(2) Die Präventivfachkräfte haben dem Dienstgeber jährlich 

einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt Vor­

schlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen. Der 
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Dienstgeber hat diesen Bericht den Sicherheitsvertrauenspersonen 

zu übermitteln. Wenn keine Sicherheitsvertrauenspersonen be-

st , llt sind, ist dieser Bericht an geeigneter Stelle zur Ein­

sichtnahme durch die Dienstnehmer aufzulegen. Der Land- und 

Forstwirtschaftsinspektion hat der Dienstgeber auf Verlangen 

eine Ausfertigung dieses Berichtes zu übermitteln. 

(3) sicherheitstechnische Zentren und arbeitsmedizinische 

Zentren sind verpflichtet, der Land- und Forstwirtschaftsinspek­

tion auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen 

1. wer als Sicherheitsfachkraft bzw. als Arbeitsmediziner vom 

Zentrum beschäftigt wird, 

2. welche Arbeitsstätten und auswärtige Arbeitsstellen vom 

Zentrum betreut werden, und 

3. welche Einsatzzeit in diesen Arbeitsstätten und auswärtigen 

Arbeitsstellen geleistet wird. 

Zusammenarbeit 

§ 93b. (1) Präventivfachkräfte und der Betriebsrat haben zu­

sammenzuarbeiten. 

(2) Die Präventivfachkräfte haben gemeinsame Besichtigungen 

der Arbeitsstätten durchzuführen. 

(3) Die Präventivfachkräfte haben bei gemeinsamen Besichti­

gungen gemäß Abs. 2 die zuständigen Sicherheitsvertrauensper­

sonen und den Betriebsrat beizuziehen. 

Meldung von Missständen 

§ 93c. (1) Präventivfachkräfte haben die bei Erfüllung ihrer 

Aufgaben festgestellten Missstände auf dem Gebiet der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes dem Dienstgeber oder der sonst für 

die Einhaltung der Dienstnehmerschutzvorschriften verantwortli­

chen Person sowie dem Betriebsrat mitzuteilen. 

(2) Stellen Präventivfachkräfte bei Erfüllung ihrer Aufgaben 

eine ernste und unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesund­

heit der Dienstnehmer fest, so haben sie unverzüglich die be­

troffenen Dienstnehmer und den Dienstgeber oder die für die Ein-
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haltung der Dienstnehmerschutzvorschriften sonst verantwort 

liehen Personen sowie den Betriebsrat zu informieren und Maßnah­

men zur Beseitigung der Gefahr vorzuschlagen. 

(3) Präventivfachkräfte haben das Recht, sich an die Land- und 

Forstwirtschaftsinspektion zu wenden, wenn sie der Auffassung 

sind, dass die vom Dienstgeber getroffenen Maßnahmen und bereit­

gestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem sie 

erfolglos vom Dienstgeber eine Beseitigung dieser Missstände 

verlangt haben. 

Abberufung 

§ 93d. (1) Wenn nach Auffassung der Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion eine Präventivfachkraft die ihr nach diesem 

Gesetz übertragenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt, hat 

die Land- und Forstwirtschaftsinspektion vor Erstattung einer 

Strafanzeige wegen Übertretungen gemäß§ 237 diese Beanstan­

dungen dem Dienstgeber schriftlich mitzuteilen. 

(2) Der Dienstgeber hat im Fall einer Mitteilung nach Abs. 1 

gegenüber der Land- und Forstwirtschaftsinspektion binnen vier 

Wochen zu den Beanstandungen schriftlich Stellung zu nehmen. 

Verordnungen über Präventivdienste 

§ 93e. (1) Die Landesregierung kann durch Verordnung abweichend 

von§ 91a Abs. 3 für Arbeitsstätten, in denen besonders hohe Un­

fallgefahren bestehen, höhere Mindesteinsatzzeiten der Sicher­

heitsfachkräfte und für Arbeitsstätten, in denen geringe Unfall­

gefahren bestehen, niedrigere Mindesteinsatzzeiten festlegen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung abweichend von 

§ 92b Abs. 3 für Arbeitsstätten, in denen besonders hohe Gesund­

heitsgefahren bestehen, und für Arbeitsstätten, in denen regel­

mäßig Nachtarbeit geleistet wird, höhere Mindesteinsatzzeiten 

der Arbeitsmediziner festlegen, sowie für Arbeitsstätten, in 

denen geringe Gesundheitsgefahren bestehen, sobald gesicherte 
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Erkenntnisse für entsprechend den Gesundheitsgefahren differen­

zierte Mindesteinsatzzeiten vorliegen, niedriger~ Mindestein­

satzzeiten festlegen. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung zulassen, dass 

die Gesamteinsatzzeit der Präventivfachkräfte abweichend von 

§§ 91a und 92b auf Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner 

aufgeteilt wird, wenn dies unter Bedachtnahme auf die bestehen­

den Gefahren für Sicherheit und Gesundheit für eine sachgerechte 

Betreuung zielführend ist." 

38. § 94 samt Oberschrift lautet: 

"Mutterschutz 

§ 94. (1) Ergibt die Beurteilung gemäß§ 74 Abs. 3 Gefahren 

für die Sicherheit oder Gesundheit von werdenden oder stillenden 

Müttern oder mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Schwan­

gerschaft oder das Stillen, so hat der Dienstgeber diese Gefah­

ren und Auswirkungen durch Änderung der Beschäftigung auszu­

schließen. 

(2) Ist eine Änderung der Arbeitsbedingungen aus objektiven 

Gründen nicht möglich oder dem Dienstgeber oder der Dienstnehme­

rin nicht zumutbar, so ist die Dienstnehmerin auf einem anderen 

Arbeitsplatz zu beschäftigen. Besteht kein geeigneter Arbeits­

platz, so ist die Dienstnehmerin von der Arbeit freizustellen." 

39. Vor§ 95 entfällt die Überschrift. 

40. Dem§ 95 Abs. 6 werden folgende Sätze angefügt: 

"Eine Abschrift der Meldung an die Land- und Forstwirtschafts­

inspektion ist der Dienstnehmerin vom Dienstgeber zu übergeben. 

Ist in einem Betrieb eine eigene betriebsärztliche Betreuung 

eingerichtet, so hat der Dienstgeber auch den Leiter derbe­

triebsärztlichen Betreuung über die Schwangerschaft einer 

Dienstnehmerin zu informieren." 
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41. Nach § 95 Abs. 6 werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

"(7) Oberlasser gemäß § 79 Abs. 1 sind darüber hinaus ver­

pflichtet, der Land- und Forstwirtschaftsinspektion den Wechsel 

des Beschäftigers einer schwangeren Dienstnehmerin oder die Tat­

sache des häufigen kurzfristigen Wechsels anzuzeigen. 

(8) Ist die werdende Mutter durch notwendige schwangerschafts­

bedingte Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere solche nach der 

Mutter-Kind-Pass-Verordnung, BGBl. II Nr. 24/1997, in der Fas­

sung der Verordnung BGBl. II Nr. 345/1998, die außerhalb der Ar­

beitszeit nicht möglich oder nicht zumutbar sind, an der Dienst­

leistung verhindert, hat sie Anspruch auf Fortzahlung des Ent­

gelts." 

42. § 96 lautet: 

"§ 96. ( 1) Werdende Mütter dürfen keinesfalls mit schweren 

körperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten oder in Arbeitsverfahren 

beschäftigt werden, die nach Art des Arbeitsvorganges oder der 

verwendeten Arbeitsstoffe oder -geräte für ihren Organismus oder 

für das werdende Kind schädlich sind. 

(2) Als Arbeiten im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere anzuse­

hen: 

1. Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Ge­

wicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 1 O kg Gewicht 

ohne mechanische Hilfsmittel von Hand gehoben oder regelmä­

ßig Lasten von mehr als 8 kg Gewicht oder gelegentlich Las­

ten von mehr als 15 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel 

von Hand bewegt oder befördert werden; wenn größere Lasten 

mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder beför­

dert werden, darf die körperliche Beanspruchung nicht grö­

ßer sein als bei vorstehend angeführten Arbeiten; 

2. Arbeiten, die von werdenden Müttern überwiegend im Stehen 

verrichtet werden müssen, sowie Arbeiten, die diesen in ih­

rer statischen Belastung gleichkommen, es sei denn, dass 

Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausruhen benützt werden kön­

nen; nach Ablauf der 20. Schwangerschaftswoche alle de rar-
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tigen Arbeiten, sofern sie länger als vier Stunden verrich­

tet werden, auch dann, wenn Sitzgelegenheiten zum kurzen 

Ausruhen benützt werden können; 

3. Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufserkrankung im 

Sinne des§ 177 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset­

zes - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des Gesetzes 

BGBl. I Nr. 68/1999, gegeben ist; 

4. Arbeiten, bei denen werdende Mütter gesundheitsgefährdenden 

biologischen Stoffen (wie Toxoplasma und dem Rötelvirus) -

sofern die Dienstnehmerinnen nicht ausreichend immunisiert 

sind-, chemischen Stoffen (wie Blei und Bleiderivaten), -

soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom menschli­

chen Körper absorbiert werden-, oder gesundheitsgefähr­

denden Strahlen, Staub, Gasen oder Dämpfen oder von Hitze, 

Kälte, Nässe oder Überdruck ausgesetzt sind; 

S. die Bedienung von Geräten und Maschinen aller Art, sofern 

damit eine hohe Fußbeanspruchung verbunden ist; 

6. die Bedienung von Geräten und Maschinen mit Fußantrieb, so-

fern damit eine hohe Fußbeanspruchung verbunden ist; 

7. die Beschäftigung auf Beförderungsmitteln; 

8. das Schälen von Holz mit Handmessern; 

9. Akkordarbeiten, akkordähnliche Arbeiten, Fließarbeiten mit 

vorgeschriebenem Arbeitstempo, leistungsbezogene Prämienar­

beiten und sonstige Arbeiten, bei denen durch gesteigertes 

Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann, wie 

beispielsweise Arbeiten, für die Entgelt gebührt, das auf 

Arbeits{Persönlichkeits)bewertungsverfahren, statistischen 

Verfahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren 

oder ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruht, wenn die 

damit verbundene durchschnittliche Arbeitsleistung die 

Kräfte der werdenden Mutter übersteigt. Nach Ablauf der 

20. Schwangerschaftswoche sind Akkordarbeiten, akkordähnli­

che Arbeiten, leistungsbezogene Prämienarbeiten sowie 

Fließarbeiten mit vorgeschriebenem Arbeitstempo jedenfalls 

untersagt; Arbeiten, für die Entgelt gebührt, das auf Ar­

beits{Persönlichkeits)bewertungsverfahren, statistischen 

Verfahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren 
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oder ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruht, können im 

Einzelfall von der Land- und Forstwirtschaftsinspektion un­

tersagt werden; 

10. Arbeiten, die von werdenden Müttern ständig im Sitzen ver­

richtet werden müssen, es sei denn, dass ihnen Gelegenheit 

zu kurzen Unterbrechungen ihrer Arbeit gegeben wird; 

11. die Pflege von Tieren, die an einer auf Menschenübertrag­

baren Tierseuche, insbesondere an Maul- und Klauenseuche, 

Milzbrand, Rotz, Pockenseuche der Schafe, Wutkrankheit, 

Rotlauf der Schweine oder äußerlich erkennbarer Tuberkulose 

der Rinder erkrankt sind. 

(3) Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt wer­

den, bei denen sie mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft beson­

deren Unfallsgefahren ausgesetzt sind. 

(4) Im Zweifelsfall entscheidet die Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemäß den 

Abs. 1 bis 3 fällt. 

(5) Werdende Mütter dürfen mit Arbeiten, 

1. bei denen sie sich häufig übermäßig strecken oder beugen 

oder bei denen sie häufig hocken oder sich gebückt halten 

müssen, sowie 

2. bei denen der Körper übermäßigen Erschütterungen oder 

3. bei denen die Dienstnehmerin sie besonders belästigenden 

Gerüchen oder besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt 

ist, 

nicht beschäftigt werden, wenn die Land- und Forstwirtschaftsin­

spektion auf Antrag der Dienstnehmerin oder von Amts wegen ent­

scheidet, dass diese Arbeiten für den Organismus der werdenden 

Mutter oder für das werdende Kind schädlich sind und im Fall der 

Z 3 dies auch von einem Gutachten eines Amtsarztes bestätigt 

wird. 

(6) Werdende Mütter, die selbst nicht rauchen, dürfen, soweit 

es die Art des Betriebes gestattet, nicht an Arbeitsplätzen be­

schäftigt werden, bei denen sie der Einwirkung von Tabakrauch 

ausgesetzt werden. Wenn eine räumliche Trennung nicht möglich 

ist, hat der Dienstgeber durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge 

zu tragen, dass andere Dienstnehmer, die im selben Raum wie die 
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werdende Mutter beschäftigt sind, diese nicht der Einwirkung von 

Tabakrauch aussetzen." 

43. Nach§ 96 wird folgender§ 96a eingefügt: 

"§ 96a. (1) Stillende Mütter haben bei Wiederantritt des 

Dienstes dem Dienstgeber Mitteilung zu machen, dass sie stillen 

und auf Verlangen des Dienstgebers eine Bestätigung eines Arztes 

oder einer Mutterberatungsstelle vorzulegen. 

(2) Stillende Mütter dürfen keinesfalls mit Arbeiten oder in 

Arbeitsverfahren gemäß§ 96 Abs. 2 Z 1, 3, 4, 9 und 11 beschäf­

tigt werden. 

(3) Im Zweifelsfall entscheidet die Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemäß Abs. 2 

fällt. 

(4) Die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber mitzuteilen, wenn 

sie nicht mehr stillt." 

44. § 97 Abs. 4 lautet: 

"(4) über die Abs. 1 bis 3 hinaus kann der Magistrat für eine 

Dienstnehmerin, die nach dem Zeugnis eines Amtsarztes in den 

ersten Monaten nach ihrer Entbindung nicht voll leistungsfähig 

ist, dem Dienstgeber die zum Schutz der Gesundheit der Dienst­

nehmerin notwendigen Maßnahmen auftragen." 

45. § 97 Abs. 5 entfällt. 

46. Nach§ 98 wird folgender§ 98a samt Überschrift eingefügt: 

"Ruhemöglichkeit 

§ 98a. (1) Werdenden und stillenden Müttern ist es zu ermög­

lichen, sich unter geeigneten Bedingungen hinzulegen und auszu­

ruhen. 
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(2) Abs. 1 gilt nicht für die Beschäftigung von werdenden und 

stillenden Müttern außerhalb von Betriebsgebäude~ und sonstigen 

ortsgebundenen Anlagen. " 

47. § 102 Abs. 1 und 2 lauten: 

"§ 102. ( 1) Macht die Anwendung der §§ 94, 96, 96a, 97 Abs. 4 

oder des § 98 Abs. 1, soweit § 102a Abs. 3 des Landarbeitsgeset­

zes 1984, BGBl. Nr. 287, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I 

Nr. 101/1998, nicht anderes bestimmt, eine Änderung der Beschäf­

tigung im Betrieb erforderlich, so hat die Dienstnehmerin An­

spruch auf ein Entgelt, das dem Durchschnittsverdienst gleich­

kommt, den sie während der letzten 13 Wochen des Dienstverhält­

nisses vor dieser Änderung bezogen hat. Fallen in den Zeitraum 

von 13 Wochen Zeiten, während deren die Dienstnehmerin infolge 

Erkrankung oder Kurzarbeit nicht das volle Entgelt bezogen hat, 

so verlängert sich der Zeitraum von 13 Wochen um diese Zeiten; 

diese Zeiten bleiben bei der Berechnung des Durchschnittsver­

dienstes außer Betracht. Die vorstehende Regelung gilt auch für 

den Fall einer Beschäftigung gemäß § 95 Abs. 2 oder, wenn sich 

durch die Änderung der Beschäftigung der Dienstnehmerin eine 

Verkürzung der Arbeitszeit ergibt, mit der Maßgabe, dass der Be­

rechnung des Entgelts die Arbeitszeit zugrunde zu legen ist, die 

für die Dienstnehmerin ohne Änderung der Beschäftigung gelten 

würde. Bei Saisonarbeit mit Akkord- oder Prämienentlohnung ist 

der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen nur für die 

Zeit wei terzugewähren, während der solche Arbeiten im Betrieb 

verrichtet werden; für die übrige Zeit ist das Entgelt wei terzu­

gewähren, das die Dienstnehmerin ohne Vorliegen der Schwanger­

schaft erhalten hätte. 

(2) Dienstnehmerinnen, die gemäß § 95 Abs. 3 nicht beschäf­

tigt werden dürfen, und Dienstnehmerinnen, für die auf Grund der 

§§ 94, 96, 96a, 97 Abs. 4 oder des § 98 Abs. 1 keine Beschäf­

tigungsmöglichkeit im Betrieb besteht, haben Anspruch auf ein 

Entgelt, für dessen Berechnung Abs. 1 sinngemäß anzuwenden ist." 
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48. § 103 Abs. 5 lautet: 

"(5) Die §§ 100, 101 und 104 sowie die Abs. 1 bis 4 und 6 

bis 9 sind auf Dienstnehmerinnen, die 

1. allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, welches das zwei­

te Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an Kindes statt an­

genommen haben (Adoptivmütter); 

2. in der Absicht, ein Kind an Kindes statt anzunehmen, dieses 

in unentgeltliche Pflege genommen haben, mit dem Kind im 

selben Haushalt leben und es überwiegend selbst pflegen 

(Pflegemütter), 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden, 

wenn sie einen Karenzurlaub im Sinne des Abs. 1 in Anspruch 

nehmen wollen. An Stelle der Bekanntgabe der Schwangerschaft 

(§ 100 Abs. 2) tritt die Mitteilung von der Annahme eines Kindes 

an Kindes statt oder von der behördlichen Verständigung über die 

Zusage der Übergabe und der Erklärung über die beabsichtigte 

Übernahme eines Kindes in Pflege; in beiden Fällen muss mit der 

Mitteilung das Verlangen auf Gewährung eines Karenzurlaubes ver­

bunden sein. An Stelle des in Abs. 1 erster Halbsatz festge­

legten Zeitpunktes ist Adoptivmüttern der Karenzurlaub ab dem 

Tag der Annahme an Kindes statt, Pflegemüttern ab dem Tag der 

Übernahme in Pflege bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 

Kindes zu gewähren." 

49. § 105 lautet: 

"§ 105. Für die Durchführung der in den §§ 96 Abs. 4 und 96a 

Abs. 3 der Land- und Forstwirtschaftsinspektion übertragenen 

Aufgaben und Befugnisse gilt Abschnitt 5." 

50. § 107 samt Überschrift lautet: 

"Schutz der Jugendlichen 

§ 107. (1) Jugendliche im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, 

die nicht als Kinder im Sinne des§ 108 Abs. 6 und 6a gelten, 
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bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Abweichend davon gilt 

§ 107a Abs. 2 auch für Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr voll­

endet haben. 

(2) Die regelmäßige Wochenarbeitszeit der Jugendlichen darf 

40 Stunden, die Tagesarbeitszeit acht Stunden nicht über­

schreiten. § 57 Abs. 1 und 2 gilt sinngemäß. 

(3) Werden Jugendliche von mehreren Dienstgebern beschäftigt, 

so darf die Gesamtdauer der einzelnen Beschäftigungen zusammen­

gerechnet die in Abs. 2 vorgesehenen Höchstgrenzen der Arbeits­

zeit nicht überschreiten. 

(4) Für Personen unter 15 Jahren, die im Rahmen eines Pflicht­

oder Ferialpraktikums beschäftigt werden (§ 108 Abs. 6a Z 2 

und 3), gilt Abs. 2 mit der Abweichung, dass während der Haupt­

ferien und schulfreier Zeiten von mindestens einer Woche, die 

tägliche Arbeitszeit sieben Stunden und die Wochenarbeitszeit 

35 Stunden nicht überschreiten darf. In dieser Zeit ist eine ab­

weichende Verteilung der Arbeitszeit gemäß§ 57 nicht zulässig. 

Beträgt die Unterrichtszeit an einem Schultag mindestens sieben 

Stunden, ist eine Beschäftigung nicht mehr zulässig. Beträgt die 

Unterrichtszeit weniger als sieben Stunden, darf die im Betrieb 

zu verbringende Zeit zwei Stunden nicht überschreiten. 

(5) Während jedes Zeitraumes von 24 Stunden ist 

1. Personen unter 15 Jahren (§ 108 Abs. 6a) eine ununterbro­

chene Ruhezeit von mindestens 14 Stunden zu gewähren; 

2. den übrigen Jugendlichen eine ununterbrochene Ruhezeit von 

mindestens zwölf Stunden zu gewähren. 

Für Jugendliche, die mit der Viehpflege und Melkung (Stall­

arbeit) beschäftigt sind, kann die Ruhezeit ab Vollendung des 

16. Lebensjahres auf zehn Stunden verkürzt werden, sofern inner­

halb von drei Wochen eine Ruhezeit oder Wochenfreizeit entspre­

chend verlängert wird. 

(6) § 60 gilt mit der Maßgabe, dass eine Arbeitspause zusam­

menhängend mindestens 30 Minuten zu betragen hat. Die Arbeits­

pause ist spätestens nach sechs Stunden zu gewähren. 

(7) Jugendliche dürfen in der Zeit zwischen 19 Uhr und 5 Uhr 

nicht beschäftigt und zur Überstundenarbeit (§ 58) nicht heran­

gezogen werden. 
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(8) Personen unter 15 Jahren (§ 108 Abs. 6a) dürfen vor sechs 

Uhr nicht zur Arbeit herangezogen werden. Die übrigen Jugendli­

chen dürfen zu regelmäßiger Arbeit vor sechs Uhr nur herangezo­

gen werden, wenn vor Aufnahme dieser Arbeiten und danach in 

jährlichen Abständen eine Untersuchung gemäß§ 89b Abs. 1 durch­

geführt wurde. 

(9) Jugendliche dürfen an Samstagen und Sonntagen nicht be­

schäftigt werden. Für Jugendliche, die in Betrieben gemäß § 5 

Abs. 4 erster Satz beschäftigt werden, hat die Wochenfreizeit am 

Samstag spätestens um 13 Uhr zu beginnen. Bei Beschäftigung am 

Samstag dürfen diese Jugendlichen am Montag in der darauffolgen­

den Kalenderwoche nicht beschäftigt werden. Ist der Montag Be­

rufsschultag, ist eine Beschäftigung dieser Jugendlichen am 

Samstag nicht zulässig. 

(10) Während der Arbeitsspitzen muss die Wochenfreizeit minde­

stens 41 aufeinander folgende Stunden, in die der Sonntag zu 

fallen hat, betragen. Arbeiten während der Wochenfreizeit und 

an Feiertagen sind nur in besonders dringlichen Fällen(§ 61 

Abs. 4) zulässig. 

(11) Jugendliche, die während der Wochenfreizeit (Abs. 10) be­

schäftigt werden, haben in der folgenden Woche unter Fortzahlung 

des Entgelts Anspruch auf Freizeit in folgendem Ausmaß: 

1. Bei einer Beschäftigung am Samstag im Ausmaß der geleiste­

ten Arbeit; 

2. bei einer Beschäftigung am Sonntag im doppelten Ausmaß der 

geleisteten Arbeit; 

3. bei einer Beschäftigung während der Wochenfreizeit am 

Samstag und am Sonntag eine ununterbrochene Wochenfreizeit 

von 48 Stunden. 

Jedes zweite Wochenende muss arbeitsfrei bleiben. Eine Beschäf­

tigung während der Wochenfreizeit ist an höchstens 15 Wochen­

enden im Kalenderjahr erlaubt." 

51. § 107a lautet: 

"§ 107a. ( 1) Bei der Beschäftigung Jugendlicher ist auf ihre 

Gesundheit und körperliche Entwicklung besonders Rücksicht zu 
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nehmen; der Dienstgeber oder dessen Bevollmächtigte sind ver­

pflichtet, jene Maßnahmen zur Wahrung der Sittli~hkeit zu tref­

fen, die durch Alter und Geschlecht der beschäftigten Jugendli­

chen geboten sind. 

(2) Die Beschäftigung Jugendlicher mit Arbeiten, 

1. die objektiv ihre physische oder psychische Leistungsfähig­

keit übersteigen; 

2. die eine schädliche Einwirkung von giftigen, krebserregen­

den, erbgutverändernden, fruchtschädigenden oder in sonsti­

ger Weise den Menschen chronisch schädigenden Stoffen mit 

sich bringen; 

3. die eine schädliche Einwirkung von Strahlen mit sich brin­

gen; 

4. die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen 

ist, dass junge Menschen sie wegen mangelnden Sicherheits­

bewusstseins oder wegen mangelnder Erfahrung oder Ausbil­

dung nicht erkennen oder nicht abwenden können oder 

5. bei denen die Gesundheit durch extreme Kälte, Hitze, durch 

Lärm oder Erschütterungen gefährdet wird, 

ist verboten. Die Landesregierung hat durch Verordnungen die Ar­

beiten und Verfahren näher zu bezeichnen, die durch physikali­

sche, chemische oder biologische Einwirkungen oder auf Grund 

ihrer Beschaffenheit geeignet sind, die in Z 1 bis 5 genannten 

spezifischen Gefahren für Jugendliche mit sich zu bringen. In 

der Verordnung können auch die Arbeiten festgelegt werden, wel­

che wegen der damit verbundenen Gefahren für die Sicherheit, Ge­

sundheit oder Sittlichkeit für Jugendliche nur unter besonderen 

Bedingungen zulässig sind. 

(3) Unabhängig von Vorschriften im Sinne des Abs. 2 kann die 

Land- und Forstwirtschaftsinspektion im Einzelfall die Beschäf­

tigung Jugendlicher mit gefährlichen Arbeiten mit Bescheid un­

tersagen oder von Bedingungen abhängig machen. 

(4) Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, dürfen nicht zu Akkordarbeiten, akkordähnlichen Arbeiten, 

leistungsbezogenen Prämienarbei ten und sonstigen Arbeiten, bei 

denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt 

erzielt werden kann, herangezogen werden. Jugendliche ab dem 
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vollendeten 16. Lebensjahr dürfen zu Ausbildungszwecken unter 

Aufsicht fallweise bei den im ersten Satz genann1:en Tätigkeiten 

mitarbeiten, jedoch darf sich ihre Entlohnung nicht nach ihrer 

erbrachten Leistung richten. 

(5) Der Dienstgeber ist verpflichtet, den Jugendlichen die 

für die Durchführung der Jugendlichenuntersuchung gemäß§ 132a 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes - ASVG, BGBl. 

Nr. 189/1955, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 179/1999, 

erforderliche Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts zu gewäh­

ren. 

(6) Ergibt die Beurteilung gemäß§ 74 Abs. 5 eine Gefahr für 

die Sicherheit des Jugendlichen, so hat der Dienstgeber unbe­

schadet der Regelungen über die Sicherheit und den Gesundheits­

schutz dafür Sorge zu tragen, dass in jährlichen Abständen eine 

Untersuchung gemäß§ 132a des Allgemeinen Sozialversicherungsge­

setzes - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des Gesetzes 

BGBl. I Nr. 179/1999, stattfindet. 

(7) Außerhalb des Betriebes dürfen Jugendliche nicht zur Be­

förderung höherer Geld- oder Sachwerte unter eigener Verantwor­

tung herangezogen werden." 

52. § 108 Abs. 3 lautet: 

"(3) Als Kinderarbeit gilt nicht die Beschäftigung von Kindern 

ausschließlich zum Zweck des Unterrichts oder der Erziehung und 

die Beschäftigung eigener Kinder mit leichten, wenn auch regel­

mäßigen Leistungen von geringer Dauer im Haushalt. Eigene Kin­

der, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, dürfen mit leichten 

und vereinzelten Arbeiten in Betrieben, in denen ausschließlich 

Mitglieder der Familie des Betri~bsinhabers beschäftigt sind, 

beschäftigt werden." 

53. Dem§ 108 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Kinder, die gemäß Abs. 3 zweiter Satz beschäftigt werden dür­

fen, dürfen an Schultagen und an schulfreien Tagen nicht mehr 

als zwei Stunden in Anspruch genommen werden, wobei die Gesamt-
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zahl der dem Schulunterricht und den leichten Arbeiten gewidme­

ten Stunden keinesfalls mehr als sieben Stunden ~etragen darf. 

Nach Schluss des Unterrichts und bei geteiltem Unterricht nach 

Schluss jeden Unterrichtsabschnittes ist ohne Anrechnung auf die 

für den Schulweg aufgewendete Zeit eine Stunde arbeitsfrei zu 

halten, es sei denn, dass es sich ausschließlich um eine Be­

schäftigung mit einem Botengang handelt. Eine Beschäftigung zwi­

schen 19 Uhr und 6 Uhr ist nicht erlaubt." 

54. § 108 Abs. 6 lautet: 

"(6) Kinder im Sinne dieses Gesetzes sind Minderjährige 

1. bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres oder 

2. bis zur späteren Beendigung der Schulpflicht." 

55. Nach§ 108 Abs. 6 wird folgender Abs. 6a eingefügt: 

"(6a) Für Minderjährige (Abs. 6 z 1), die die Schulpflicht be-

endet haben und 

1. in einem Lehrverhältnis oder 

2. im Rahmen eines Ferialpraktikums oder 

3. im Rahmen eines Pflichtpraktikums 

beschäftigt werden, gelten die Bestimmungen für Jugendliche." 

56. § 113 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Ober Berufungen gegen Bescheide der Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion nach diesem Gesetz entscheidet die Landesre­

gierung." 

57. Im § 159 Abs. 3 wird das Wort "Präsenzdienstes" durch den 

Ausdruck "Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes" er­

setzt. 
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58. Nach§ 196 wird folgender§ 196a samt Überschrift einge­

fügt: 

"Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

§ 196a. (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat in allen 

Angelegenheiten der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

rechtzeitig anzuhören und mit ihm darüber zu beraten. Der Be­

triebsinhaber ist insbesondere verpflichtet, 

1. den Betriebsrat bei der Planung und Einführung neuer Tech­

nologien zu den Auswirkungen zu hören, die die Auswahl der 

Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe, die Gestaltung der Ar­

beitsbedingungen und die Einwirkung der Umwelt auf den Ar­

beitsplatz für die Sicherheit und Gesundheit der Dienst­

nehmer haben, 

2. den Betriebsrat bei der Auswahl der persönlichen Schutzaus­

rüstung zu beteiligen, 

3. den Betriebsrat bei der Ermittlung und Beurteilung der Ge­

fahren und der Festlegung der Maßnahmen sowie bei der Pla­

nung und Organisation der Unterweisung zu beteiligen. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, 

1. dem Betriebsrat Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheits­

schutzdokumenten sowie zu den Aufzeichnungen und Berichten 

über Arbeitsunfälle zu gewähren, 

2. dem Betriebsrat die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse 

auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung zur Verfügung zu stel­

len, 

3. dem Betriebsrat die Ergebnisse von Messungen und Untersu­

chungen betreffend gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm sowie 

die Ergebnisse sonstiger Messungen und Untersuchungen, die 

mit dem Dienstnehmerschutz in Zusammenhang stehen, zur Ver­

fügung zu stellen, 

4. dem Betriebsrat die Aufzeichnungen betreffend Arbeitsstoffe 

und Lärm zur Verfügung zu stellen, 

5. den Betriebsrat über Grenzwertüberschreitungen sowie deren 

Ursachen und über die getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu 

informieren, und 
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6. den Betriebsrat über Auflagen, Vorschreibungen und Bewilli­

gungen auf dem Gebiet des Dienstnehmerschutzes zu informie­

ren. 

(3) Der Betriebsinhaber hat mit dem Betriebsrat über die beab­

sichtigte Bestellung oder Abberufung von Sicherheitsfachkräften, 

Arbeitsmedizinern sowie von Personen zu beraten, die für die 

erste Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständig sind. 

Der Betriebsrat kann zu den Beratungen die Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion beiziehen. Eine ohne Beratung mit dem Be­

triebsrat vorgenommene Bestellung von Sicherheitsfachkräften und 

Arbeitsmedizinern ist rechtsunwirksam. 

(4) Der Betriebsrat kann seine Befugnisse nach Abs. 1 Z 1 

bis 3 an die im Betrieb bestellten Sicherheitsvertrauenspersonen 

delegieren. Für die Beschlussfassung gilt § 1 72. Der Beschluss 

ist den Sicherheitsvertrauenspersonen sowie dem Betriebsinhaber 

unverzüglich mitzuteilen und wird erst mit deren Verständigung 

rechtswirksam." 

59. § 211 Abs. 3 Z 1 lit. g lautet: 

11 g) wegen der bevorstehenden Einberufung zum Präsenz- oder 

Ausbildungsdienst oder Zuweisung zum Zivildienst (§ 3 

des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes 1991 - APSG, BGBl. 

Nr. 683, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 0/1998);" 

60. § 211 Abs. 3 Z 1 lit. i lautet: 

11 i) wegen seiner Tätigkeit als Sicherheitsvertrauensperson, 

Sicherheitsfachkraft oder Arbeitsmediziner oder als Fach­

oder Hilfspersonal von Sicherheitsfachkräften oder 

Arbeitsmedizinern," 

61. § 217 Abs. 2 z 5 lautet: 

11 5. soweit die Interessen aller im Betriebsausschuss vertre­

tenen Dienstnehmergruppen betroffen sind 
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a) Oberwachung der Einhaltung der die Dienstnehmer betref-

fenden Vorschriften (§ 193); 

b) Recht auf Intervention (§ 194); 

c) allgemeines Informationsrecht (§ 195); 

d) Mitwirkung in Angelegenheiten der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes (§ 196a); 

e) Mitwirkung an betriebs- und unternehmenseigenen Schu­

lungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen 

(§§ 198 und 199) ." 

62. § 217 Abs. 4 z 2 lautet: 

"2. soweit sie nicht nur die Interessen der Dienstnehmerschaft 

eines Betriebes berühren 

a) Recht auf Intervention (§ 194); 

b) allgemeines Informationsrecht (§ 195); 

c) Beratungsrecht (§ 196); 

d) Mitwirkung in Angelegenheiten der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes (§ 196a); 

e) Mitwirkung an betriebs- und unternehmenseigenen 

Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen 

(§§ 198 und 199); 

f) wirtschaftliche Informations- und Interventionsrechte 

(§ 214); 

g) Mitwirkung bei Betriebsänderungen (§ 215) " 

63. Im§ 236a wird folgender Abs. la eingefügt: 

"(la) Ist bei gleitender Arbeitszeit vereinbart, dass die Ar­

beitszeitaufzeichnungen vom Dienstnehmer zu führen sind, so hat 

der Dienstgeber den Dienstnehmer zur ordentlichen Führung der 

Aufzeichnungen anzuleiten. Nach Ende der Gleitzeitperiode hat 

der Dienstgeber sich diese Aufzeichnungen aushändigen zu lassen 

und zu kontrollieren. Werden die Aufzeichnungen vorn Dienstgeber 

durch Zeiterfassungssystem geführt, so ist dem Dienstnehmer nach 
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Ende der Gleitzeitperiode auf Verlangen eine Abschrift der Ar­

beitszeitaufzeichnungen zu übermitteln, andernfalls ist ihm Ein­

sicht zu gewähren." 

64. § 236a Abs. 2 Z 9 lautet: 

"9. Angaben über die Beschäftigung während der Wochenfrei zeit 

(§ 107 Abs. 9 und 10) und die hiefür gewährten Frei­

zeiten." 

65. § 237 Abs. 1 lautet: 

"(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist, sofern die 

Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe un­

terliegt, mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 S zu bestrafen, 

1. wer als Dienstgeber oder dessen Bevollmächtigter 

a) den§§ 56 bis 61, 70, 73 Abs. 3, 4, und 5, 74 Abs. 1 

bis 8, 75 Abs. 1, 76, 78 Abs. 1 und 2, 79 Abs. 3 bis 5, 

80 Abs. 1 und 4 bis 13, 80a Abs. 4 bis 7, 81 bis 81b, 83 

Abs. 1 z 1 und 2 sowie Abs. 3, 84, 85 Abs. 3 bis 7, 85a 

Abs. 1 bis 5, 85b, 85c Abs. 2 bis 8, 85d Abs. 2 bis 5, 

85e, 85f Abs. 1 bis 5, 85g Abs. 1 bis 4, 85h, 85i Abs. 1 

bis 7, 85j Abs. 1 bis 3, 85k Abs. 1 und 3, 86 Abs. 3 

bis 7, 86a Abs. 2 bis 7, 86b, 86c Abs. 2, 86d, 86e, 87b 

Abs. 1 bis 3 sowie 5 und 6, 87c Abs. 1, 2 sowie 5 bis 7, 

87d, 87e, 87f Abs. 3 bis 7, 87g Abs. 1, 2 sowie 7 und 8, 

87h, 88, 88a Abs. 2 bis 9, 88b Abs. 1, 3, 5 und 8, 88c 

Abs. 4, 88d Abs. 2 bis 5, 88e, 88f, 88g Abs. 2 und 3, 

88h Abs. 1 bis 4, 88i Abs. 2 bis 6, 88j Abs. 1 sowie 4 

bis 6, 88k, 89 Abs. 1, 89a, 89b Abs. 1, 89f Abs. 1, 89h, 

90 Abs. 1, 2 und 4, 91 Abs. 2, 3 und 4, 91a Abs. 1, 92 

Abs. 1 und 2, 92a Abs. 2 bis 5, 92b Abs. 1, 93 Abs. 2 

und 6, 93a Abs. 1 und 2, 93b, 93d Abs. 2, 94, 95 Abs. 1, 

3, 6 und 7, 96 Abs. 1 und 3, 96a Abs. 2, 97 Abs. 1 bis 

3, 98, 98a, 99, 107 Abs. 2 bis 11, 107a Abs. 1 sowie 4 

bis 7, 107b, 108 Abs. 1, 3 und 5, 128 Abs. 2, 236, 236a 

und 236b, 
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b) den §§ 2 bis 29, 30 Abs. 1 bis 8 und 32 bis 55 der auf 

Gesetzesstufe stehenden Land- und forstw~rtschaftli­

chen Dienstnehmerschutzverordnung, LGBl. für Wien 

Nr. 10/1970, in der Fassung des Gesetzes LGBl. für Wien 

Nr. 24/1982 und des Art. III dieses Gesetzes, 

c) den mit§ 2 der auf Gesetzesstufe stehenden Verordnung 

der Wiener Landesregierung über die Sicherheitskenn­

zeichnung an land- und forstwirtschaft- liehen Arbeits­

plätzen, LGBl. für Wien Nr. 28/1993, für verbindlich er­

klärten ÖNORMEN oder 

d) den in Verordnungen oder Bescheiden, welche auf Grund 

dieses Gesetzes erlassen wurden, enthaltenen Geboten und 

Verboten 

zuwiderhandelt; 

2. wer die Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in 

Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Erfüllung ihrer 

Aufgaben vereitelt, insbesondere wer als Dienstgeber oder 

dessen Bevollmächtigter den sich aus den Befugnissen dieser 

Organe gemäß den§§ 110 Abs. 3, 111, 112 Abs. 3 ergebenden 

Verpflichtungen nicht nachkommt; 

3. wer als Dienstnehmer trotz Aufklärung und nachweislich 

schriftlicher Aufforderung durch den Dienstgeber oder des­

sen Bevollmächtigten § 82 Abs. 1 bis 5 zuwiderhandelt." 

66. Dem§ 237 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 tritt im Abs. 1 an die 

Stelle des Ausdrucks "15. 000 S" der Ausdruck "1. 050 Euro", im 

Abs. 2 an die Stelle des Ausdrucks "7.500 S" der Ausdruck 

"525 Euro" und im Abs. 3 an die Stelle des Ausdrucks "30.000 S" 

der Ausdruck "2.100 Euro"." 



110 

67. Nach§ 239 werden folgender 14. Abschnitt samt Oberschrift 

sowie folgender§ 240 angefügt: 

"14. BEZUGNAHME AUF RICHTLINIEN 

§ 240. Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Eu­

ropäischen Union umgesetzt: 

1. Richtlinie 78/610/EWG zur Angleichung der Rechts- und Ver­

waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Schutz der 

Gesundheit von Arbeitnehmern, die Vinylchloridmonomer ausge­

setzt sind, ABl. Nr. L 197 vorn 22.7.1978, S. 12; 

2. Richtlinie 80/1107 /EWG zum Schutz der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische 

Arbeitsstoffe bei der Arbeit, ABl. Nr. L 328 vom 3.12.1980, 

S. 8, geändert durch die Richtlinie 88/642/EWG, ABl. Nr. 

L 356 vorn 24.12.1988, S. 74; 

3. 391 L 0322: Richtlinie 91/322/EWG zur Festsetzung von Richt­

grenzwerten zur Durchführung der Richtlinie 8 0/1107/EWG über 

den Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemi­

sche, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der 

Arbeit, ABl. Nr. L 177 vom 5.7.1991, S. 22; 

4. 396 L 0094: Richtlinie 96/94/EG zur Festsetzung einer zwei­

ten Liste von Richtgrenzwerten in Anwendung der Richtlinie 

80/ 1107 /EWG zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung 

durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe 

bei der Arbeit, ABl. Nr. L 338 vom 28.12.1996, s 86; 

5. Richtlinie 82/ 605/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdungen durch metallisches Blei und seine Ionenverbin­

dungen am Arbeitsplatz (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des 

Artikels 8 der Richtlinie 80/1107/EWG), ABl. Nr. L 247 vom 

23.8.1982, s. 12; 
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6. Richtlinie 83/477/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz ( Zwe~ te Einzelricht­

linie im Sinne des Artikels 8 der Richtlinie 80/1107 /EWG), 

ABl. Nr. L 263 vom 24.9.1983, S. 25, geändert durch die 

Richtlinie 91/382/EWG, ABl. Nr. L 206 vom 29.7.1991, S. 16; 

7. 386 L 0188: Richtlinie 86/188/EWG über den Schutz der Ar­

beitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz 

(Dritte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 8 der Richt­

linie 80/1107 /EWG), ABl. Nr. L 137 vom 24. Mai 1986, S. 28; 

8. Richtlinie 88/364/EWG zum Schutz der Arbeitnehmer durch ein 

Verbot bestimmter Arbeitsstoffe und/oder Arbeitsverfahren 

(Vierte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 8 der Richt­

linie 80/1107/EWG), ABl. Nr. L 179 vom 9.7.1988, S. 44; 

9. Richtlinie 89/391/EWG über die Durchführung von Maßnahmen 

zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

der Arbeitnehmer bei der Arbeit, ABl. Nr. L 183 vom 

29.6.1989, s. 1; 

10. Richtlinie 89/654/EWG über Mindestvorschriften für Sicher­

heit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzel­

richtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 

89/391/EWG), ABl. Nr. L 393 vom 30.12.1989, S. 1; 

11. Richtlinie 89/655/EWG über Mindestvorschriften für Sicher­

heit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln 

durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie 

im sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), 

ABl. Nr. L 393 vom 30.12.1989, S. 13, geändert durch die 

Richtlinie 95/63/EG, ABl. Nr. L 335 vom 30.12.1995, S. 28; 
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12. Richtlinie 89/656/EWG über Mindestvorschriften für Sicher­

heit und Gesundheitsschutz bei Benutzung per~önlicher 

Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte 

Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richt­

linie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 393 vom 30.12.1989, S. 18; 

13. Richtlinie 90/269/EWG über Mindestvorschriften bezüglich der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen 

Handhabung von Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere 

eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich bringt 

(Vierte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 156 vom 21.6.1990, S. 9; 

14. Richtlinie 90/270/EWG über Mindestvorschriften bezüglich der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an 

Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne des Ar­

tikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 156 

vom 21.6.1990, S. 14; 

15. Richtlinie 90/394/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch Karzinogene bei der Arbeit (Sechste Einzel­

richtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 

89/391/EWG), ABl. Nr. L 196 vom 26.7.1990, S. 1, geändert 

durch die Richtlinie 97/42/EG, ABl. Nr. L 179 vom 8.7.1997, 

s. 4; 

16. Richtlinie 90/679/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

(Siebente Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 

der Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1990, 

S. 1, geändert durch die Richtlinie 93/88/EWG, ABl. Nr. 

L 268 vom 29.10.1993, S. 71, geändert durch die Richtlinie 

95/30/EG, ABl. Nr. L 155 vom 6.7.1995, S. 41, angepasst 

durch die Richtlinie 97/59/EG, ABl. Nr. L 282 vom 

15.10.1997, S. 33, angepasst durch die Richtlinie 97/65/EG, 

ABl. Nr. L 335 vom 6.12.1997, s. 17; 
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17. Richtlinie 92/58/EWG über Mindestvorschriften für die Si­

cherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzei~hnung am Ar­

beitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 

Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 245 vom 

26.8.1992, s. 23; 

18. Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 

schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 

Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (Zehnte Einzelrichtlinie 

im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), 

ABl. Nr. L 348 vom 28.11.1992, S. 1; 

19. Richtlinie 91/383/EWG zur Ergänzung der Maßnahmen zur Ver­

besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Ar­

beitnehmern mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leih­

arbeitsverhältnis, ABl. Nr. L 206 vom 29.7.1991, S. 19; 

20. Richtlinie 93/104/EG über bestimmte Aspekte der Arbeitszeit­

gestaltung, ABl. Nr. L 307 vom 13.12.1993, S. 18; 

21. Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz, ABl. 

Nr. L 216 vom 20.8.1994, S. 12. 

Artikel II 

(1) Dieses Gesetz tritt, soweit im Folgenden nicht anderes be­

stimmt wird, mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung in Kraft. 

(2) Für Arbeitsstätten, in denen ein Dienstgeber regelmäßig 

bis zu 100 Dienstnehmer beschäftigt, muss die Umsetzung der 

Durchführung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und die 

Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung und die Erstel­

lung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente nach Maß­

gabe der folgenden Bestimmungen fertiggestellt sein: 

1. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 51 bis 100 Dienst­

nehmer beschäftigt sind, mit 1. Juli 2000, 
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2. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig elf bis 50 Dienst­

nehmer beschäftigt sind, mit 1. Jänner 2001, 

3. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis zu zehn Dienst-

nehmer beschäftigt sind, mit 1. Jänner 2002. 

Familieneigene Dienstnehmer sind bei der Berechnung der Dienst­

nehmeranzahl erst in der letzten Phase gemäß Z 3 zu berücksich­

tigen. 

(3) Für Arbeitsstätten, in denen ein Dienstgeber regelmäßig 

bis zu 100 Dienstnehmer beschäftigt, tritt die Verpflichtung zur 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften sowie von Arbeitsmedizi­

nern nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in Kraft 

1. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 51 bis 100 Dienst­

nehmer beschäftigt sind, mit 1. Juli 2000, 

2. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig elf bis 50 Dienst­

nehmer beschäftigt sind, mit 1. Jänner 2001, 

3. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis zu zehn Dienst-

nehmer beschäftigt sind, mit 1. Jänner 2002. 

Familieneigene Dienstnehmer sind bei der Berechnung der Dienst­

nehmeranzahl erst in der letzten Phase gemäß Z 3 zu berücksich­

tigen. 

Artikel III 

(1) Art. II der Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1982, LGBl. 

für Wien Nr. 24, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung die­

ses Gesetzes außer Kraft. 

(2) Die Land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmerschutz­

verordnung, LGBl. für Wien Nr. 10/1970, in der Fassung des Ge­

setzes LGBl. für Wien Nr. 24/1982, bleibt bis zur Erlassung von 

Verordnungen nach den§§ 851, 86f, 87i und 881 der Wiener 

Landarbeitsordnung 1990, LGBl. für Wien Nr. 33, in der Fassung 

des Art. I dieses Gesetzes, als Landesgesetz in Geltung, soweit 

ihr nicht Bestimmungen des zitierten Gesetzes entgegenstehen. 

Ihr§ 56 entfällt. 

(3) Treten Bestimmungen der land- und forstwirtschaftlichen 

Dienstnehmerschutzverordnung LGBl. für Wien Nr. 10/1970, in der 
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Fassung des Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 24/1982, wegen der Er­

lassung einer Verordnung gemäß Abs. 2 außer Kraf1=, so ist dies 

in der betreffenden Verordnung festzustellen. 

(4) Die Verordnung der Wiener Landesregierung über die Sicher­

heitskennzeichnung an land- und forstwirtschaftlichen Arbeits­

plätzen, LGBl. für Wien Nr. 28/1993, bleibt bis zur Erlassung 

einer Verordnung nach§ 73 Abs. 6 der Wiener Landarbeitsordnung 

1990, LGBl. für Wien Nr. 33, in der Fassung des Art. I dieses 

Gesetzes, als Landesgesetz in Geltung. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 



ZU Beilage Nr. 20/1999 

MA 58 - 2734/98 

Vorblatt 

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Wiener Landarbeitsord­

nung 1990 geändert wird 

Problem und Ziel: 

Das Bundesgesetz über die Ausbildung von Frauen im Bundesheer­

GAFB, BGBl. I Nr. 30/1998, hat ab dem 1. Jänner 1998 Frauen den 

freiwilligen Zugang zum Bundesheer eröffnet und enthält in die­

sem Zusammenhang zwecks Gleichstellung des Ausbildungsdienstes 

mit dem Präsenz- oder Zivildienst im Landarbeitsgesetz 1984, 

BGBl. Nr. 287, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 514/1994, in seinem Artikel 24 Änderungen der im Land­

arbeitsgesetz 1984 für die Regelung des Arbeitsrechtes in der 

Land- und Forstwirtschaft aufgestellten Grundsätze. 

Eine weitere Änderung der im Landarbeitsgesetz 1984 für die 

Regelung des Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft 

aufgestellten Grundsätze hat der Bundesgesetzgeber im Hinblick 

auf den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union mit dem 

Gesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird, 

BGBl. I Nr. 101/1998, vorgenommen. Damit wurden für die land­

und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer die technischen Arbeit­

nehmerschutzrichtlinien, die Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG, 

die Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG und die Jugendarbeitsschutz­

richtlinie 94/33/EG der Europäischen Union umgesetzt. Für die 

Arbeitnehmer außerhalb des Geltungsbereiches des Landarbeitsge­

setzes 1984 ist die Umsetzung dieser EU-Richtlinien weitgehend 

mit dem Arbeitnehmerinnenschutzgesetz-ASchG BGBl. Nr. 450/1994, 

in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, dem Arbeits­

vertragsrechts-Anpassungsgesetz-AVRAG, BGBl. Nr. 459/1993, in 

der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 139/1999, dem Mutterschutz­

gesetz 1979-MSchG, BGBl. Nr. 221, in der Fassung des Gesetzes 
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BGBl. I Nr. 70/1999, dem Arbeitsverfassungsgesetz-ArbVG, BGBl. 

Nr. 22/1974, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 69/1998, 

dem Arbeitszeitgesetz-AZG, BGBl. Nr. 461/1969, in der Fassung 

des Gesetzes BGBl. I Nr. 88/1999, sowie dem Kinder- und Jugend­

lichenbeschäftigungsgesetz 1987-KJBG, BGBl. Nr. 599, in der Fas­

sung des Gesetzes BGBl. I Nr. 126/1997, erfolgt. 

Eine weitere Zielvorgabe dieses Grundsatzgesetzes war die An­

gleichung der Rechtstellung der land- und forstwirtschaftlichen 

Dienstnehmer an die der Arbeitnehmer, die dem Urlaubsgesetz­

UrlG, BGBl. Nr. 390/1976, in der Fassung des Gesetzes BGBl. 

Nr. 832/1995 und dem AZG unterliegen. 

Es ist somit die Wiener Landarbeitsordnung 1990, LGBl. für Wien 

Nr. 33, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien 

Nr. 39/1995, als Landesausführungsgesetz entsprechend anzu­

passen. 

Inhalt: 

Mit dem vorliegenden Entwurf werden die erforderlichen Ausfüh­

rungsregelungen getroffen. 

Die grundlegenden Anforderungen auf dem Gebiet der Sicherhe~t 

und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz werden unter f<p:- ~!:-k.­

sichtigung der EU-Richtlinien und des geltenden Rechtes - ~ ... . : ~ 

dieses mit den EU-Vorschriften vereinbar ist - im Abschr;:•~ .;_ 

Arbeitsschutz der Wiener Landarbeitsordnung 1990 gerege:~. 

Wesentlichen erfolgt die Umsetzung der Arbeitnehmersch~~::. · ·­

linien nach dem Vorbild des ASchG und die der Muttersch~~ :: . · ·­

linie 92/85/EWG nach dem Vorbild der Novellen zum MSchG, :· : . 

Nr. 434/1995 und BGBl. I Nr. 9/1997. Die Umsetzung der ,1:! •. • · -

vertrags- und betriebsverfassungsrechtlichen Vorgaben ::• : 

bei tnehmerschutzr ichtlinien erfolgt analog den Novel 1 (·:. . 

AVRAG, BGB!. Nr. 450/1994 und BGBl. I Nr. 9/1997, und:.-

BGBl. Nr. 450/1994. 

Die Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG und die Jugendarbe:· 

richtlinie 94/33/EG werden analog der AZG-Novelle, BGBl. 
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Nr. 46/1997, und der KJBG-Novelle BGBl. I Nr. 79/1997, umge­

setzt. 

Die mit den AZG-Novellen BGBl. Nr. 446/1994 und BGBl. I 

Nr. 46/1997 eingeführten flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten 

in der Arbeitszeit (Gleitzeit; Durchrechnungsmodelle) werden 

- soweit sie für die Land- und Forstwirtschaft relevant sind -

ebenfalls in den Abschnitt 4. Arbeitsschutz der Wiener Land­

arbeitsordnung 1990 aufgenommen. 

Alternativen: 

Keine, zumal die unter "Problem und Ziel" angeführten EU-Richt­

linien zwingend umzusetzen sind. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort 

Wien: 

Für die land- und forstwirtschaftlichen Dienstgeber sind nicht 

unbeträchtliche Kosten durch die Einführung der Evaluierungs­

pflichten, die vermehrte Beteiligung der Dienstnehmer und ihrer 

Vertreter, die Heranziehung von Präventivfachkräften sowie die 

Aufzeichnungspflichten zu erwarten. 

Im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen für die 

Dienstgeber darf nicht außer Acht gelassen werden, dass jede 

Verbesserung auf dem Gebiet des vorbeugenden Dienstnehmerschut­

zes einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Arbeitsunfällen 

und berufsbedingten Erkrankungen bildet. Arbeitsunfälle, Berufs­

krankheiten und sonstige arbeitsbedingte Erkrankungen verursa­

chen enorme Kosten für die Betriebe und für die Sozialversiche­

rungsträger. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Was die Kostenfrage anlangt, ist festzuhalten, dass, wie vom 

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in den 

Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage der Novelle zum 

Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. I Nr. 101/1998, festgestellt wur-
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de, die Umsetzung der gegenständlichen EU-Richtlinien der Land­
und Forstwirtschaftsinspektion einen gewissen zusätzlichen Auf­

wand im Rahmen der Vollziehung, vor allem im Hinblick auf die 

Beratungstätigkeit, bringen wird. In diesem Zusammenhang ist 
auch auf Art. 4 der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG zu verweisen, 
der die Mitgliedstaaten verpflichtet, für eine angemessene 
Kontrolle und Oberwachung zu sorgen. 

Da jedoch gleichzeitig die Zahl der zu kontrollierenden Betriebe 
im Zuge der allgemeinen Strukturanpassung im Bereich der Land­
wirtschaft jährlich abnimmt, wird nach bisherigen Einschätzungen 

dieser zusätzliche Aufwand durch die Kontrollorgane, welche 
neben ihrer Kontrolltätigkeit auch umfangreiche Aufgaben als 

agrartechnische Amtssachverständige wahrzunehmen haben, im Rah­
men des normalen Dienstbetriebes zu bewältigen sein. Zusätzliche 
finanzielle Ausgaben, einschließlich zusätzlicher Personalko­
sten, für das Land Wien sind daher durch das gegenständliche 
Vorhaben nicht zu erwarten. In Betracht zu ziehen wäre jedoch, 

dass nach Inkrafttreten der neuen Regelungen gegebenenfalls eine 

Schulung der Kontrollorgane (in Abstimmung mit den LFI-Organen 
der anderen Bundesländer) im Hinblick auf die neuen zusätzlichen 
Aufgaben (z.B. Beratungstätigkeit bei der Arbeitsplatzevaluie­
rung) notwendig sein wird. 

EU-Konformität: 

Ist gegeben. 



zu Beilage Nr. 20/1999 

MA 58 - 2734/98 

Erläuternde Bemerkungen 

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Wiener Landarbeits­

ordnung 1990 geändert wird 

Das Bundesgesetz über die Ausbildung von Frauen im Bundesheer -

GAFB, BGBl. I Nr. 30/1998, hat ab dem 1. Jänner 1998 auch Frauen 

den freiwilligen Zugang zum Bundesheer eröffnet. Der Ausbil­

dungsdienst für Soldatinnen dauert maximal zwölf Monate und ist 

rechtlich ein "Ausbildungsverhältnis sui generis". Da Frauen im 

Ausbildungsdienst grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten 

haben wie präsenzdienstleistende Wehrpflichtige, hat der Bundes­

gesetzgeber im Artikel 24 des obenzitierten Gesetzes diesem 

Umstand durch eine entsprechende Änderung der im Landarbeitsge­

setz 1984, BGBl. Nr. 287, zuletzt geändert durch das Gesetz 

BGBl. Nr. 514/1994, für die Regelung des Arbeitsrechtes in der 

Land- und Forstwirtschaft aufgestellten Grundsätze Rechnung ge­

tragen. Zusätzlich hat aus gleichheitsrechtlichen Überlegungen 

auch die Leistung des Zivildienstes Berücksichtigung gefunden. 

Was die Teilnahme Österreichs am Europäischen Wirtschaftsraum 

und seinen Beitritt zur Europäischen Union betrifft, ist anzu­

merken, dass das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR-Abkommen) samt Beilagen, BGBl. Nr. 903/1993, in seinem An­

hang XVIII - (Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 

Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von Männern und Frauen) un­

ter dem Titel Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

zahlreiche Richtlinien enthält, welche auf die Sicherheit und 

den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer ganz allgemein abzielen 

und somit auch die Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft 

betreffen. 
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Im Hinblick darauf hat der Bundesgesetzgeber mit dem Gesetz, 

mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird, BGBl. I 

Nr. 101/1998, die für die Regelung des Arbeitsrechtes in der 

Land- und Forstwirtschaft angestellten Grundsätze nochmals geän­

dert. Dieses Gesetz dient der Umsetzung der nachfolgend ange­

führten Richtlinien bzw. deren Grundsätze im Bereich des techni­

schen Dienstnehmerschutzes für land- und forstwirtschaftliche 

Dienstnehmer, soweit die Regelungen der Richtlinien für die 

Land- und Forstwirtschaft von praktischer Bedeutung sind: 

1. 378 L 0610: Richtlinie 78/610/EWG des Rates vorn 29. Juni 

1978 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über den Schutz der Gesundheit von Ar­

beitnehmern, die Vinylchloridmonomer ausgesetzt sind (ABl. 

Nr. L 197 vom 22.7.1978, S. 12); 

2. 380 L 1107: Richtlinie 80/1107/EWG des Rates vom 27. Novem­

ber 1980 zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung 

durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe 

bei der Arbeit, (ABl. Nr. L 328 vom 3.12.1980, S. 8); 

3. 388 L 0642: Richtlinie 88/642/EWG des Rates vorn 16. Dezember 

1988 zur Änderung der Richtlinie 80/1107/EWG zum Schutz der 

Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikali­

sche und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. 

Nr. L 356 vom 24.12.1988, S. 74); 

4. 391 L 0322: Richtlinie 91/322/EWG der Kommission vom 29. Mai 

1991 zur Festsetzung von Richtgrenzwerten zur Durchführung 

der Richtlinie 80/1107/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer 

vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und biolo­

gische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. Nr. L 177 vorn 

5.7.1991, s. 22); 

5. 396 L 0094: Richtlinie 96/94/EG der Kommission vom 18. De­

zember 1996 zur Festsetzung einer zweiten Liste von Richt-
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grenzwerten in Anwendung der Richtlinie 80/1107/EWG des 

Rates zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 

chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei 

der Arbeit (ABl. Nr. L 338 vom 28.12.1996, S 86); 

6. 382 L 0605: Richtlinie 82/605/EWG des Rates vom 28. Juli 

1982 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdungen 

durch metallisches Blei und seine Ionenverbindungen am Ar­

beitsplatz (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 8 

der Richtlinie 80/1107/EWG), (ABl. Nr. L 247 vom 23.8.1982, 

s. 12); 

7. 383 L 0477: Richtlinie 83/477/EWG des Rates vom 19. Septem­

ber 1983 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 

durch Asbest am Arbeitsplatz (Zweite Einzelrichtlinie im 

Sinne des Artikels 8 der Richtlinie 80/1107 /EWG), (ABl. 

Nr. L 263 vom 24.9.1983, s. 25); 

8. 391 L 0382: Richtlinie 91/382/EWG des Rates vom 25. Juni 

1991 zur Änderung der Richtlinie 83/477/EWG über den Sch~~z 

der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbe: ~ ~­

platz (ABl. Nr. L 206 vom 29.7.1991, S. 16); 

9 . 386 L 0188: Richtlinie 86/188/EWG des Rates vom 12. ~~ -'. •-, 

über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung d · • 

am Arbeitsplatz (Dritte Einzelrichtlinie im Sinne d <· '. 

kels 8 der Richtlinie 80/1107/EWG), (ABl. Nr. L 1r .. -

2 4 • Mai 19 8 6, S . 2 8) ; 

10. 388 L 0364: Richtlinie 88/364/EWG des Rates vom 9. ·_ . 

zum Schutz der Arbeitnehmer durch ein Verbot best ~:-.- · • 

beitsstoffe und/oder Arbeitsverfahren (Vierte Ei~ : • . 

nie im Sinne des Artikels 8 der Richtlinie 80/ll C-

(ABl. Nr. L 179 vom 9.7.1988, S. 44); 

11. 389 L 0391: Richtlinie 89/391 / EWG des Rates vom 1: . 

1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbes ~• 
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der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer 

bei der Arbeit (ABl. Nr. L 183 vom 29.6.1989, S. l); 

12. 389 L 0654: Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 

1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesund­

heitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im 

Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), 

(ABl. Nr. L 393 vom 30.12.1989, S. 1); 

13. 389 L 0655: Richtlinie 89/655/EWG des Rates vom 30. November 

1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesund­

heitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeit­

nehmer bei der Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne 

des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), (ABl. 

Nr. L 393 vom 30.12.1989, S. 13); 

14. 395 L 0063: Richtlinie 95/63/EG des Rates vom 5. Dezember 

1995 zur Änderung der Richtlinie 89/655/EWG über Mindestvor­

schriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung 

von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. 

Nr. L 335 vom 30.12.1995, S. 28); 

15. 389 L 0656: Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom 30. November 

1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesund­

heitsschutz bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen 

durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte Einzelrichtlinie 

im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), 

(ABl. Nr. L 393 vom 30.12.1989, S. 18); 

16. 390 L 0269: Richtlinie 90/269/EWG des Rates vorn 29. Mai 1990 

über Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung von Lasten, 

die für die Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung der 

Lendenwirbelsäule mit sich bringt (Vierte Einzelrichtlinie 

im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), 

(ABl. Nr. L 156 vom 21.6.1990, S. 9); 
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17. 390 L 0270: Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 

über Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten 

(Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG), (ABl. Nr. L 156 vom 21.6.1990, 

s. 14); 

18. 390 L 0394: Richtlinie 90/394/EWG des Rates vom 28. Juni 

1990 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 

Karzinogene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im 

Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), 

(ABl. Nr. L 196 vorn 26.7.1990, S. 1); 

19. 397 L 0042: Richtlinie 97 / 42/EG des Rates vom 27. Juni 1997 

zur ersten Änderung der Richtlinie 90/394/EWG über den 

Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene 

bei der Arbeit (ABl. Nr. L 179 vorn 8.7.1997, s. 4); 

20. 390 L 0679: Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 29. November 

1990 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 

biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebente Einzel­

richtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 

89/391/EWG), (ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1990, S. 1); 

21. 393 L 0088: Richtlinie 93/88/EWG des Rates vom 12. Oktober 

1993 zur Änderung der Richtlinie 90/679/EWG über den Schutz 

der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeits­

stoffe bei der Arbeit (ABl. Nr. L 268 vom 29.10.1993, 

s. 71); 

22. 395 L 0030:Richtlinie 95/30/EG der Kommission vorn 30. Juni 

1995 zur Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG des Rates über 

den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologi­

sche Arbeitsstoffe bei der Arbeit an den technischen Fort­

schritt (ABl. Nr. L 155 vom 6.7.1995, S. 41); 
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23. 397 L 0059: Richtlinie 97 / 59/EG der Kommission vom 7. Okto­

ber 1997 zur Anpassung der Richtlinie 90/ 679/EWG des Rates 

über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch bio­

logische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. Nr. L 282 vom 

15.10.1997, s. 33); 

24. 397 L 0065: Richtlinie 97 / 65/EG der Kommission vom 2 6. No­

vember 1997 zur dritten Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG 

des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 

durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit an den tech­

nischen Fortschritt (ABl. Nr. L 335 vom 6.12.1997, S. 17); 

25. 392 L 0058: Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 

über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Ge­

sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzel­

richtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 

89/391/EWG), (ABl. Nr. L 245 vorn 26.8.1992, S. 23); 

26. 392 L 0085: Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 

1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren 

Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitneh­

merinnen am Arbeitsplatz (Zehnte Einzelrichtlinie im Sinne 

des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), (ABl. 

Nr. L 348 vorn 28.11.1992, S. 1); 

27. 391 L 0383: Richtlinie 91/383/EWG des Rates vorn 25. Juni 

1991 zur Ergänzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Si­

cherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit 

befristetem Arbeisverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis 

(ABl. Nr. L 206 vom 29.7.1991, S. 19); 

28. 393 L 0104: Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 

1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. 

Nr. L 307 vom 13.12.1993, s. 18); 
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29. 394 L 0033: Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 

über den Jugendarbeitsschutz (ABl. Nr. L 216 vom 20.8.1994, 

s. 12}. 

Auch wurde vom Bundesgesetzgeber in dieser Novelle schon auf 

eine neue, chemische Arbeitsstoffe betreffende Richtlinie, wel­

che von den Mitgliedstaaten bis 5.5.2001 umzusetzen ist, Bedacht 

genommen. Es handelt sich dabei um folgende: 

398 L 0024: Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum 

Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Vier­

zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG), (ABl. Nr. L 131 vom 5.5.1998, S. 11}. 

Vorbeugender Dienstnehmerschutz darf sich nicht darauf beschrän­

ken, Arbeitsplätze im technischen Sinn sicher zu gestalten, er 

muss vielmehr die Beschäftigten vor allen arbeitsbedingten Ge­

sundheitsgefahren schützen. Die angeführten Richtlinien zum 

Dienstnehmerschutz gehen von einem umfassenden Verständnis des 

Dienstnehmerschutzes aus und berücksichtigen insbesondere auch 

Fragen der Arbeitsorganisation, der physischen Belastungen und 

des Einflusses der Umwelt auf den Arbeitsplatz. 

Die Dienstnehmerschutzvorschriften müssen den geänderten Anfor­

derungen angepasst werden, insbesondere neue Belastungen und 

neue Technologien berücksichtigen, alle Aspekte eines umfassen­

den Gesundheitsschutzes bei der Arbeit einbeziehen und die 

Grundlage für eine aktive betriebliche Gesundheitsförderung und 

für geeignete betriebliche Strukturen zur Umsetzung der Grund­

sätze der Gefahrenverhütung schaffen. Die Arbeitnehmerschutz­

richtlinien gehen von einer umfassenden Verpflichtung der 

Dienstgeber auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheits­

schutzes aus. Die Verantwortung für sichere und gesunde Arbeits­

bedingungen liegt bei den Dienstgebern. Zu ihren Pflichtenge­

hört auch die Bereitstellung der erforderlichen Organisation und 

der erforderlichen Mittel. 
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Zentraler Ansatzpunkt für Sicherheit und Gesundheitsschutz ist 

die betriebliche Ebene. Die öffentlichrechtlichen Dienstnehmer­

schutzvorschriften müssen die Rahmenbedingungen und die Mindest­

anforderungen für die Schutzmaßnahmen vorgeben, die Umsetzung 

und die Anpassung an die konkreten betrieblichen Verhältnisse 

muss aber unter der Verantwortung der Dienstgeber auf betriebli­

cher Ebene erfolgen. 

Die Novelle zum Landarbeitsgesetz 1984 BGB!. I Nr. 101/1998, 

geht, - in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Richtlinien -

von einer stärkeren Eigenverantwortlichkeit der Dienstgeber und 

von ihrer Verpflichtung zur Eigeninitiative und zur Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen aus. Ausgangspunkt für die Umsetzung auf 

betrieblicher Ebene ist die systematische Erfassung und Auswer­

tung der Belastungsdaten. Auf Grundlage dieser Ermittlung und 

Beurteilung sind Schutzmaßnahmen festzulegen und Programme zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu entwickeln. Dieses Kon­

zept soll die Entwicklung individueller Lösungen ermöglichen, 

die auf die konkrete betriebliche Situation abstellen und d1e an 

den jeweiligen Stand der Technik und der einschlägigen Erke~nt­

nisse angepasst sind. 

Die Dienstgeber sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben~-~,· -

mend auf die Beratung und Unterstützung durch innerbetr :f ~ . 

oder externe Fachleute angewiesen. Diesem Grundsatz ent.~~ :• 

legt die Richtlinie 89/391/EWG die Verpflichtung der D:<: 

zur Bestellung von Arbeitnehmern mit besonderer Funkti:: 

Sicherheit und beim Gesundheitsschutz oder zur Beiziet~:. 

ner Personen oder Dienste fest (siehe dazu die Regelu~~· · 

Präventivdienste). 

Von zentraler Bedeutung für Sicherheit und Gesundheitr 

betrieblicher Ebene ist die Einbeziehung der Dienstne~.:­

besondere bei der Erfassung der Belastungen und der C:- • · 

der Dienstnehmerschutzvorschriften in konkrete betriet„ 

nahmen und Programme. Die Richtlinie 8 9/ 391/EWG betont : . -

wendigkeit, den Dialog und die ausgewogene Zusammenarbe.· 
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reich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz 

zwischen den Dienstgebern und den Dienstnehmern bzw. ihren Ver­

tretern durch geeignete Verfahren und Instrumente auszuweiten. 

Damit die Dienstnehmer ihrer wichtigen Funktion auf dem Gebiet 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes nachkommen können, 

müssen sie umfassend informiert und unterwiesen werden. 

Von besonderer Bedeutung ist außerdem die Zusammenarbeit aller 

mit Sicherheits- und Gesundheitsschutzaufgaben auf betrieblicher 

Ebene betrauter Personen und ihre Kooperation mit den Dienstneh­

mern oder den Belegschaftsorganen. 

Vorbild für die Umsetzung der Arbeitnehmerschutzrichtlinien mit 

der Novelle zum Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. I Nr. 101/1998, 

war das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz - ASchG, BGBl. Nr. 450/ 

1994, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999. Den um­

fangreichen Detailregelungen der Richtlinien wird im ASchG mit 

Durchführungsverordnungen zu den Bereichen Arbeitsstätten, Ar­

beitsmittel, Arbeitsstoffe, biologische Arbeitsstoffe, Arbeits­

vorgänge und Arbeitsplätze, Gesundheitsüberwachung, Sicherheits­

und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Nachweis von Fachkenntnis­

sen, Bildschirmarbeit, Grenzwerte und Präventivdienste entspro­

chen, wobei folgende Verordnungen bereits erlassen wurden: 

1. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und soziales über 

die Fachausbildung von Sicherheitsfachkräften (SFK-VO), 

BGBl. Nr. 277/1995; 

2. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angele­

genheiten und des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

über die Lagerung von Druckgaspackungen in gewerblichen 

Betriebsanlagen 1995, BGBl. Nr. 666; 

3. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und soziales, mit 

der Vorschriften zum Schutz der Sicherheit und der Gesund­

heit von Arbeitnehrnerinnen vor Gefahren durch den elektri­

schen Strom erlassen werden und mit der die Bauarbeiter­

schutzverordnung geändert wird (Elektroschutzverordnung 

1995 - ESV 1995), BGBl. Nr. 706; 
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4. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und soziales 

über die Sicherheitsvertauenspersonen (SVP-VO), BGBl. 

Nr. 172/1996; 

5. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über 

arbeitsmedizinische Zentren (AMZ-VO), BGBl. Nr. 441/1996, 

geändert durch BGBl. II Nr. 441/1998; 

6. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angele­

genheiten und des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

über die Sicherheit von Aufzügen (Aufzüge-Sicherheits­

verordnung 1996 - ASV 1996), BGBl. Nr. 780; 

7. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und soziales über 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (DOK-VO), BGBl. 

Nr. 478/1996, geändert durch BGBl. II Nr. 53/1997; 

8. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und soziales über 

die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ), BGBl. 

Nr. 27/1997; 

9. Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und 

soziales über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn­

zeichnung (Kennzeichnungsverordnung - KennV), BGBl. II 

Nr. 101/1997; 

10. Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und 

soziales über den Schutz der Arbeitnehmer/innen bei Bild­

schirmarbeit (Bildschirmarbeitsverordnung - BS-V), BGBl. II 

Nr. 124/1998); 

11. Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales über den Schutz der Arbeitnehmer/innen gegen Ge­

fährdung durch biologische Arbeitsstoffe (Verordnung biolo­

gische Arbeitsstoffe - VbA), BGBl. II Nr. 237/1998; 

12. Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und 

soziales, mit der Anforderungen an Arbeitsstätten und an Ge­

bäuden auf Baustellen festgelegt und die Bauarbeiterschutz­

verordnung geändert wird (Arbeitsstättenverordnung - AStV), 

BGBl. II Nr. 368/1998; 

13. Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales, des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen­

heiten und des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr 
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über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendli­

che (KJBG-VO), BGBl. II Nr. 436/1998; 

14. Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und 

soziales über sicherheitstechnische Zentren (STZ-VO), 

BGBl. II Nr. 450/1998. 

Auch gilt die Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), BGBl. 

Nr. 340/1994, in der Fassung BGBl. II Nr. 368/1998 gemäß§ 118 

Abs. 3 ASchG als Verordnung zum ASchG. 

Die alten Verordnungen wurden im ASchG im Gesetzesrang überge­

leitet und sind wirksam, bis neue Verordnungen erlassen werden. 

Die Leitsätze der Richtlinien wurden mit der obenzitierten No­

velle zum Landarbeitsgesetz 1984 als Grundsätze übernommen; die 

Umsetzung der Detailregelungen der Richtlinien, insbesondere 

der Anhänge, wird, wie im ASchG vorgesehen, mit Durchführungs­

verordnungen erfolgen. Dabei werden die Verordnungen zum ASchG 

teilweise als Vorbild dienen können. 

Die in den Arbeitnehmerschutzrichtlinien enthaltenen arbeitsver­

trags- und betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen wurden mit 

der gegenständlichen Novelle zum Landarbeitsgesetz 1984 nach 

Vorbild der Novellen zum Arbeitsvertragsrechts-Anpassungs­

gesetz - AVRAG BGBl. Nr. 450/1994 und BGBl. I Nr. 9/1997 und der 

Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz - ArbVG BGBl. Nr. 450/1994 

umgesetzt. 

Dabei handelt es sich insbesondere um Bestimmungen über 

- Benachteiligungsverbote für Dienstnehmer, die bei unmittelba­

rer Gefahr ihren Arbeitsplatz verlassen, 

- Benachteiligungsverbote für Dienstnehmer mit besonderen Funk­

tionen bei Sicherheit und Gesundheitsschutz, 

- Informations- und Anhörungsrechte der Dienstnehmer bzw. der 

Dienstnehmervertreter. 
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vorgesehen ist die Einführung von Benachteiligungsverboten, Kün­

digungs- und Entlassungsschutz, Präzisierung und Determinierung 

von Informations- und Beratungsrechten des Betriebsrates im Zu­

sammenhang mit dem Arbeitsschutz und Zustimmung der Dienstnehmer 

bei der Verwendung von Kontrollmaßnahmen, sofern keine ent­

sprechende Betriebsvereinbarung besteht. 

Nach dem Vorbild der Novelle zum Mutterschutzgesetz 1979 - MSchG 

BGBl. Nr. 434/1995 wurden in Umsetzung der Richtlinie 92/85/EWG 

(Mutterschutzrichtlinie) bzw. des Anhanges I Z 17 und Anhanges 

II z 12 der Arbeitsstättenrichtlinie 89/654/EWG, vor allem fol­

gende Regelungen getroffen: 

- Evaluierungspflichten für Arbeitsplätze, die von Frauen be­

setzt werden, hinsichtlich Gefahren für Schwangere und stil­

lende Mütter, 

- Freistellungsanspruch für Vorsorgeuntersuchungen, 

- Einführung der Verpflichtung des Dienstgebers, schwangeren 

Frauen und stillenden Müttern das Hinlegen und Ausruhen unter 

geeigneten Bedingungen zu ermöglichen. 

Der gesamte Abschnitt über die Arbeitszeit wurde übersichtlicher 

gestaltet. Die Gleitzeitbestimmungen der Novelle zum Arbeits­

zeitgesetz - AZG BGBl. Nr. 446/1994 wurden zur Einführung weite­

rer Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitszeitrecht nachvollzogen. 

Die Durchrechnungsmöglichkeiten für die regelmäßige Wochenar­

beitszeit wurden analog der AZG-Novelle BGBl. I Nr. 46/1997 er­

weitert. Die Richtlinie 93/104/EWG über bestimmte Aspekte der 

Arbeitszeitgestaltung wurde hinsichtlich der Höchstgrenzen der 

Wochenarbeitszeit und der Ruhezeit umgesetzt. 

Die Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz erforderte 

Änderungen auch im Bereich des Landarbeitsgesetzes 1984, insbe­

sondere durch Anhebung des Mindestalters für die Zulassung zur 

Beschäftigung, Änderungen bei der Durchrechnung der Arbeitszeit 

sowie bei der täglichen Ruhezeit, Verlängerung der Wochenruhe 

und Einführung einer Evaluierungspflicht für den Dienstgeber. 

Diese Änderungen wurden mit der Novelle zum Landarbeitsgesetz 
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1984 BGBl. I Nr. 101/1998 nach dem Vorbild der Novelle zum 

Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz - KJBG BGBl. I 

Nr. 79/1997 vorgenommen. 

Mit der Novelle zum Urlaubsgesetz im Rahmen des Sozialrechtsän­

derungsgesetz, BGBl. Nr. 832/1995, erfolgte in Reaktion auf die 

Rechtsprechung des OGH eine ausdrückliche gesetzliche Klarstel­

lung, dass entgeltfortzahlungsfreie Dienstverhinderungszeiten zu 

keiner Aliquotierung des Urlaubsanspruches führen. Dies wurde 

mit der obenzitierten Novelle zum Landarbeitsgesetz 1984 auch 

für die Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft nachvollzogen. 

Mit dem gegenständlichen Entwurf werden zu den mit den Novellen 

zum Landarbeitsgesetz 1984 BGBl. I Nr. 30/1998 und BGBl. I 

Nr. 101/1998 aufgestellten Grundsatzbestimmungen die notwendigen 

Ausführungsregelungen getroffen. Der Entwurf dient somit insbe­

sondere der Umsetzung der eingangs zitierten Richtlinien bzw. 

deren Grundsätze im Bereich des technischen Dienstnehmerschutzes 

für land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer in Wien, soweit 

die Regelungen dieser Richtlinien für die Land- und Forstwirt­

schaft von Bedeutung sind. 

Im Einzelnen ist zum gegenständlichen Entwurf Folgendes zu be­

merken: 

Zu Art. I Z 1 (§ 3) 

Es erfolgt eine ausdrückliche Klarstellung, dass familieneigene 

Arbeitskräfte grundsätzlich nur dann der Wiener Landarbeitsord­

nung 1990 unterliegen, wenn es sich um Dienstnehmer handelt. 

Nach der alten Formulierung konnte davon ausgegangen werden, 

dass familieneigene Arbeitskräfte auch dann der Wiener Landar­

beitsordnung 1990 grundsätzlich unterliegen, wenn sie beispiels­

weise auf Grund familienrechtlicher Beistandspflichten beschäf­

tigt wurden (vgl. auch VfSlg 7932). 
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Für die im Abs. 2 angeführten Familienangehörigen gilt die Wie­

ner Landarbeitsordnung 1990 nunmehr nur dann, wenn sie Dienst­

nehmer sind, nicht jedoch, wenn sie beispielsweise auf Grund fa­

milienrechtlicher Beistandspflichten im Betrieb beschäftigt 

sind. Diese Dienstnehmer sind {wie bisher) von den dienstver­

tragsrechtlichen, mutterschutz- und arbeitszeitrechtlichen Be­

stimmungen der Wiener Landarbeitsordnung 1990 ausgenommen, wenn 

sie hauptberuflich im Betrieb beschäftigt werden und in Haus­

gemeinschaft leben. In diesen Fällen wird das Verhältnis zum 

Dienstgeber trotz Vorliegens eines Dienstverhältnisses als so 

eng erachtet, dass die Ausnahme der Personen von den dienstver­

tragsrechtlichen Bestimmungen der Wiener Landarbeitsordnung 1990 

gerechtfertigt ist. Dienstnehmereigenschaft ist jedenfalls dann 

gegeben, wenn ein Dienstvertrag abgeschlossen wird. Wird kein 

schriftlicher Dienstvertrag abgeschlossen, ist beispielsweise 

die Ausstellung des Dienstscheines (§ 7 leg. cit.) als Indiz für 

das Vorliegen eines Dienstverhältnisses zu werten. Bei der Beur­

teilung ist immer auf den Einzelfall abzustellen, wobei als we­

sentliches Charakteristikum die Weisungsgebundenheit des Dienst­

nehmers anzusehen ist. 

Die Ausnahme der Betriebe, die nur familieneigene Dienstnehmer 

beschäftigen, von den Bestimmungen über Präventivdienste im 

Abs. 3 berücksichtigt die besondere Betriebsstruktur in der 

Land- und Forstwirtschaft, in der vor allem kleine Betriebe oft 

ausschließlich Familienangehörige beschäftigen. 

Zu Art. I Z 2 (§§ 38a bis 38c): 

Zu§ 38a: 

§ 38a regelt ein Benachteiligungsverbot von Dienstnehmern, die 

bei Gefahr ihren Arbeitsplatz verlassen oder Maßnahmen ergrei­

fen, um eine Gefahr abzuwehren. Diese Bestimmung setzt Art. 8 

Abs. 4 der Richtlinie 89/391/EWG um, wonach einem Arbeitnehmer, 

der bei ernster und unmittelbarer Gefahr seinen Arbeitsplatz 

oder einen gefährlichen Bereich verlässt, kein Nachteil entste-
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hen darf und er gegen alle Benachteiligungen und ungerechtfer­

tigten Folgen entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvor­

schriften geschützt werden muss. 

Um diese Forderung zu erfüllen, wurde ein Benachteiligungsverbot 

der Dienstnehmer, die bei Gefahr den Arbeitsplatz verlassen, 

festgeschrieben. Kündigungen oder Entlassungen, die entgegen 

?iesem gesetzlichen Verbot ausgesprochen werden, können bei 

Gericht angefochten werden. Die Anfechtungsregelung wurde jener 

des§ 8 AVRAG nachgebildet; die Anfechtungsfrist wurde analog zu 

§ 211 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 mit zwei Wochen festge­

setzt. 

Nach Art. 8 Abs. 5 der Richtlinie 89/391/EWG ist ein Benachtei­

ligungsverbot auch für Dienstnehmer vorzusehen, die bei ernster 

und unmittelbarer Gefahr für die eigene Sicherheit bzw. die 

Sicherheit anderer Personen unter Berücksichtigung ihrer Kennt­

nisse und technischen Mittel Maßnahmen treffen, um der Gefahr 

auszuweichen. Das Benachteiligungsverbot sowie der Kündigungs­

und Entlassungsschutz sind dann nicht gegeben, wenn die Dienst­

nehmer bei der Gefahrenbekämpfung grob fahrlässig gehandelt ha­

ben. 

Zu§ 38b: 

§ 38b regelt entsprechend Art. 11 der Richtlinie 89/391 EWG das 

Benachteiligungsverbot für Dienstnehmervertreter mit einer be­

sonderen Funktion bezüglich der Sicherheit und des Gesundheits­

schutzes der Dienstnehmer. Nach Art. 3 lit. c dieser Richtlinie 

sind dies jene Personen, die gemäß den nationalen Rechtsvor­

schriften ausgewählt oder benannt wurden, um die Dienstnehmer in 

Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zu vertreten. 

Dabei handelt es sich um Sicherheitsvertrauenspersonen. Im AVRAG 

erfolgte die Umsetzung mit§ 9. 

Art. 11 Abs. 4 der Richtlinie 89/391/EWG sieht vor, dass Dienst­

nehmervertretern mit besonderer Funktion bei der Sicherheit und 
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beim Gesundheitsschutz durch ihre Schutztätigkeiten und ihre Tä­

tigkeiten zur Verhütung von berufsbedingten Gefahren keine 

Nachteile entstehen dürfen. Ihr Art. 7 Abs. 2 sieht ein entspre­

chendes Benachteiligungsverbot für die mit Schutzmaßnahmen und 

Maßnahmen zur Gefahrenverhütung beauftragten Dienstnehmer vor. 

Dabei handelt es sich um Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner 

sowie deren Fach- oder Hilfspersonal. 

Nachdem diese Personen auch in Betrieben zu bestellen sind, in 

denen keine Betriebsräte zu errichten sind, ist es erforderlich, 

einen Kündigungs- und Entlassungsschutz auch außerhalb des Kün­

digungs- und Entlassungsschutzes der§§ 211 und 212 der Wiener 

Landarbeitsordnung 1990 vorzusehen. Der besondere Kündigungs­

schutz, wie er z.B. nach dem MschG besteht, bleibt davon unbe­

rührt. 

Die im Abs. 3 vorgesehene Meldung von Kündigungen und Entlassun­

gen von Sicherheitsvertrauenspersonen an die zuständige Inter­

essenvertretung der Dienstnehmer oder mangels einer solchen, der 

zuständigen Berufsvereinigung soll die Rechtsstellung dieser 

Personen in Bezug auf die Durchsetzung ihrer Rechte verbessern. 

Die Bestimmung erfolgt in Anpassung an die Novelle zum AVRAG, 

BGBl. I Nr. 9/1997. 

Zu§ 38c: 

§ 38c setzt die Bestimmung des Anhanges Pkt. 3 lit. b der Richt­

linie 90/270/EWG über die Mindestvorschriften bezüglich Sicher­

heits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten 

um, orientiert sich aber an§ 200 Abs. 1 Z 3 der Wiener Landar­

beitsordnung 1990 (vgl. § 10 AVRAG). 

Kontrollmaßnahmen, welche die Menschenwürde berühren, dürfen 

auch nach geltendem Recht nur mit Zustimmung des Betriebsrates 

eingeführt und verwendet werden (§ 200 Abs. 1 Z 3 leg. cit.). 

Wenn kein Betriebsrat besteht, bedarf die Einführung und die 

Verwendung solcher Kontrollmaßnahmen nunmehr der Zustimmung der 
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einzelnen Dienstnehmer. Eine einmal erteilte Zustimmung kann vom 

Dienstnehmer jederzeit widerrufen werden, wenn nicht schriftlich 

festgelegt wurde, für wie lange die Zustimmung erteilt wird. Je­

de verdeckte Kontrollmaßnahme, insbesondere solche zur quali­

tativen oder quantitativen Kontrolle der Arbeitsleistungen an 

Bildschirmgeräten, ist als Maßnahme anzusehen, die die Menschen­

würde berührt. 

Zu Art. I Z 3 (§ 56): 

Abs. 1 entspricht§ 56 Abs. 2 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 

in ihrer derzeit geltenden Fassung. Zur besseren Systematik wirq 

die Definition der Tages- und Wochenarbeitszeit den übrigen Be­

stimmungen vorangestellt. 

Abs. 2 entspricht zum Teil§ 56 Abs. 1 der Wiener Landarbeits­

ordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung. 

Abs. 3 begrenzt erstmals die Tagesarbeitszeit mit neun Stunden; 

die Tageshöchstgrenze beträgt neun Stunden plus die gemäß Z 7 

(§ 58) des Entwurfes erlaubten Überstunden pro Werktag. 

Abs. 4 sieht eine kollektivvertragliche Ausdehnung der Tages­

arbeitszeit auf zehn Stunden bei der Vier-Tage-Woche analog§ 4 

Abs. 7 Z 1 AZG vor. 

Abs. 5 sieht als absolute Tagesarbeitszeitgrenze zwölf Stunden 

vor; zusätzliche Überstunden sind nicht erlaubt. 

Zu Art. I Z 4 (§ 56a): 

Mit dieser Bestimmung werden analog zu§ 4 AZG Durchrechnungs­

regelungen auf Kollektivvertragsbasis mit Weitergabemöglichkeit 

an die Betriebsvereinbarung vorgesehen. 

Abs. 1 entspricht§ 4 Abs. 6 AZG, der letzte Satz § 4 Abs. 8 

AZG. 
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Abs. 2 entspricht weitgehend§ 4 Abs. 9 Z 1 AZG. 

Abs. 3 entspricht§ 4 Abs. 7 Z 2 und 3 AZG. Besteht keine kol­

lektivvertragliche Ausdehnung der Tagesarbeitszeit auf zehn 

stunden, darf die Tagesarbeitszeit gemäß Z 3 (§ 56 Abs. 3) des 

Entwurfes neun Stunden nicht überschreiten. 

Zu Art. I Z 5 (§ 57): 

Abs. 1 entspricht zum Teil§ 57 Abs. 1 der Wiener Landarbeits­

ordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung. 

Abs. 2 entspricht§ 57 Abs. 2 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 

in ihrer derzeit geltenden Fassung. 

Zu Art. I Z 6 (§§ 57a bis 57c): 

Zu§ 57a: 

Die Regelung der Gleitzeit wurde nach dem Vorbild der AZG-Novel­

le, BGBl. Nr. 446/1994 (§ 4b) für die land- und forstwirtschaft­

liche Dienstnehmer übernommen. In der Praxis kommen in der Land­

und Forstwirtschaft in größeren Betrieben Gleitzeitsysteme vor, 

die nunmehr einer gesetzlichen Grundlage zugeführt werden. 

Gleitzeit liegt dann vor, wenn der Dienstnehmer innerhalb eines 

vereinbarten zeitlichen Rahmens Beginn und Ende seiner Tagesar­

beitszeit selbst bestimmt, und kann durch Betriebsvereinbarung 

bzw. in Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, durch 

schriftliche Einzelvereinbarung zwischen dem Dienstgeber und dem 

Dienstnehmer eingeführt werden (Abs. 1 und 2). 

Die Dauer der Gleitzeitperiode, der Gleitzeitrahmen, das Höchst­

ausmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben 

und Zeitschulden in die nächste Gleitzeitperiode und Dauer und 

Lage der fiktiven Arbeitszeit müssen vereinbart werden (Abs. 3). 
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Der Gleitzeitrahmen ist die Zeitspanne zwischen dem frühestmög­

lichen Arbeitsbeginn und dem spätestmöglichen Arbeitsende eines 

Tages. Arbeitsleistungen außerhalb dieses Rahmens sind nicht Be­

standteil der ausgehandelten Gleitzeitvereinbarung. Die Ober­

tragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben und Zeitschulden in die 

nächste Gleitzeitperiode sind nur gültig, wenn sie einschließ­

lich eines Höchstausmaßes derartiger Obertragungsmöglichkeiten 

ausdrücklich vereinbart worden sind. 

Unter fiktiver Arbeitszeit ist ein Zeitrahmen zu verstehen, der 

angibt, wann die tägliche Arbeitszeit beginnen und enden würde, 

wenn der Dienstnehmer nicht gleiten könnte, sondern sich an 

starre Arbeitszeiten zu halten hätte. Erforderlich ist die Defi­

nition einer fiktiven Normalarbeitszeit, um im Fall einer 

Dienstverhinderung bestimmen zu können, welcher Anteil der 

Dienstverhinderung in die Arbeitszeit des betroffenen Dienstneh­

mers fällt. Wird beispielsweise die fiktive Arbeitszeit zwischen 

8.00 Uhr und 16.00 Uhr angesetzt und ein Dienstnehmer ist zwi­

schen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr an der Dienstleistung verhindert, 

so ist die Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr als Arbeitszeit 

auf dem Gleitzeitkonto zu verbuchen. Darüber hinausgehende Zeit 

ist in die Freizeit einzurechnen. 

Die Wochenarbeitszeit darf innerhalb der Gleitzeitperiode 

40 Stunden im Durchschnitt nur insoweit überschreiten, als Über­

tragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben in die nächste Gleitzeit­

periode vereinbart wurden (Abs. 4). 

Zu§ 57b: 

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen§ 58 Abs. 4 der 

Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fas­

sung. 
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Zu§ 57c: 

Diese Bestimmung entspricht weitgehend§ 56 Abs. 3 der Wiener 

Landarbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung, wo­

bei analog zu§ 4a Abs. 1 AZG Kombinationen von Schichtarbeit 

mit Durchrechnungsmodellen berücksichtigt werden (Z 2). 

Zu Art. I Z 7 (§ 58): 

Diese Bestimmung wurde übersichtlicher gestaltet und an den mo­

dernen Sprachgebrauch angepasst. Weiters wird zur Klarstellung 

ausdrücklich in den jeweiligen Bestimmungen auf die Wochenar­

beitszeitgrenzen hingewiesen. 

Im Abs. 6 wird geregelt, dass Zeitguthaben, die am Ende einer 

Gleitzeitperiode bestehen und nach einer Gleitzeitvereinbarung 

in die nächste Gleitzeitperiode übertragen werden können, nicht 

als Überstunden gelten (vgl.§ 6 Abs. la AZG). 

Zu Art. I Z 8 (§ 58a): 

Abs. 1 legt eine absolute Höchstgrenze für die Wochenarbeitszeit 

in einzelnen Wochen fest, wobei aber auch die Begrenzung mit 

48 Stunden zu beachten ist. Nicht erlaubt ist beispielsweise, 

dass 4 Monate hindurch in jeder Woche bis zu 52 Stunden gearbei­

tet wird. Diese Höchstgrenze gilt nicht bei Jahresdurchrechnun­

gen gemäß Z 5 (§ 57) des Entwurfes, sodass in einzelnen Wochen 

länger als 52 Stunden gearbeitet werden kann, wobei aber die 

Begrenzung auf durchschnittlich 48 Stunden gemäß Abs. 2 jeden­

falls zu beachten ist. 

Abs. 2 entspricht Art. 6 der Richtlinie 93/104/EG (Arbeitszeit­

richtlinie), der eine Begrenzung der durchschnittlichen Wochen­

arbeitszeit mit 48 Stunden vorsieht. Der Durchrechnungszeitraum 

wurde gemäß Art. 16 Z 2 dieser Richtlinie mit vier Monaten fest­

gelegt. 
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Nach dieser Bestimmung kann in einzelnen Wochen des viermonati­

gen Durchrechnungszeitraumes die Arbeitszeit inklusive Oberstun­

den über 48 Stunden hinaus (gemäß Abs. 1 bis maximal 52 Stunden) 

gearbeitet werden, wenn in anderen Wochen auf 48 Stunden ausge­

glichen wird, also dementsprechend weniger Stunden gearbeitet 

werden. 

Zu Art. I Z 9 (§ 59): 

Abs. 1 sieht abweichend vom bisher geltenden Recht eine Mindest­

ruhezeit von mindestens 11 Stunden innerhalb 24 Stunden während 

der Nachtzeit vor. Damit wird Art. 3 Arbeitszeitrichtlinie umge­

setzt, wonach ein Anspruch auf eine Ruhezeit von 11 Stunden be­

steht. 

Abs. 2 entspricht§ 59 Abs. 3 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 

in ihrer derzeit geltenden Fassung. 

Zu Art. I Z 10 und 11 (§ 61 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 6): 

In den Einleitungssatz des Abs. 1 wird nunmehr ein Verweis a..;. !" 

das Feiertagsruhegesetz 1957 aufgenommen. 

Mit Abs. 6 wird ausdrücklich klargestellt, dass die wöc~.•· ~ • . . ~-f.• 

Mindestruhezeit nach der Arbeitszeitrichtlinie beachtet .... 

muss, deren Art. 5 besagt, dass die Mitgliedstaaten dir-• 

derlichen Maßnahmen treffen, damit jedem Arbeitnehmer t: 

Siebentageszeitraum eine kontinuierliche Mindestruheze:· 

24 Stunden zuzüglich der täglichen Ruhezeit von elf St_· 

mäß Art. 3 gewährt wird. Wenn objektive, technische 

beitsorganisatorische Umstände dies rechtfertigen, 

Mindestruhezeit von 24 Stunden gewählt werden. 

zu Art. I Z 12 (§ 62 Abs. 2a): 

Diese Bestimmung entspricht§ 1 Abs. la Z 1 KJBG. 

0 .., ... .... . 

ka:.· · 
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zu Art. I Z 13, 14 und 15 (§ 64 Abs. 2, § 71 Abs. 1, § 72 Abs. 1 

jeweils letzter Satz): 

Der oberste Gerichtshof hat im Jahr 1994 in Fällen von beendeten 

Arbeitsverhältnissen entschieden, dass aus entgeltfortzahlungs­

freien Dienstzeiten ein Urlaubsanspruch nicht abzuleiten sei 

(OHG vom 25.4.1994, 9 Ob A 38/94; 31.8.1994, 8 Ob A 268/94; 

27.10.1994, 8 Ob A 279/94). Mit der Novelle zum Urlaubsgesetz im 

Rahmen des Sozialrechtsänderungsgesetzes, BGBl. Nr. 832/1995, 

wurde klargestellt, dass bei entgeltfreien Dienstzeiten keine 

Aliquotierung des Urlaubsanspruches erfolgt. 

Die Rechtslage der Landarbeitnehmer wird durch die angeführten 

Bestimmungen an die der dem Urlaubsgesetz unterliegenden Dienst­

nehmer angepasst (vgl.§§ 2 Abs. 2, 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des 

Urlaubsgesetzes). 

Zu§ 64 Abs. 2 letzter Satz: 

Der OHG hat sich zur Begründung auf eine Analogie zu§ 15 Abs. 3 

MSchG oder§ 9 Abs. 1 und 2 des Arbeitsplatzsicherungsgesetzes 

(APSG) u.a. gestützt, die eine Aliquotierung des Urlaubsanspru­

ches bei Karenzurlaub bzw. bei Präsenzdienstzeiten vorsehen. 

Dort, wo der Gesetzgeber Anlas gesehen hat, vom Grundprinzip ab­

zuweichen, lagen sachliche Gründe für die jeweilige Ausnahme­

regelungen vor, die aber nicht beliebig analogiefähig sind. 

In langen Krankenständen, bei denen die jüngere OGH-Judikatur 

eine Urlaubskürzung hauptsächlich annahm, liegen hingegen anders 

geartete Verhältnisse vor: der Dienstnehmer ist nicht Herr sei­

ner Zeit, sondern ist verpflichtet, alles für die Genesung zu 

tun. Bettlägerigkeit, weit gehende Einschränkung, das Haus zu 

verlassen, sind neben allen Leidenszuständen, die die Krankheit 

selbst verursacht, mit dem Erholungszweck des Urlaubes nicht 

vereinbar. Vielmehr ist davon auszugehen, dass nach einer langen 

Zeit des Krankenstandes - die ja meist mit schwerer Krankheit 
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verbunden ist - das Erholungsbedürfnis besonders groß ist. Wo 

der Gesetzgeber aus bestimmten Erwägungen eine Urlaubskürzung 

- wie etwa nach dem APSG - für sozialpolitisch verträglich hält, 

hat er dies ausdrücklich festgestellt. 

Die angeführte Judikatur des OGH erging nicht zur Wiener Landar­

beitsordnung 1990. Bei einer allfälligen Befassung des OGH in 

dieser Angelegenheit könnte aber bei fehlender Klarstellung im 

Sinne des vorliegenden Entwurfes darauf geschlossen werden, dass 

der Gesetzgeber die Aliquotierung des Urlaubsanspruches für 

Land- und Forstarbeiter bei längeren Krankenständen beabsichtigt 

hat (vgl. auch das Urteil des ASG Wien 23 Cga 309/96w vom 

17. März 1997 in ARD 4877/13/97). Diese Rechtslage würde zu 

einer sachlich nicht rechtfertigbaren Ungleichbehandlung der Ar­

beiter im Bereich der Land- und Forstwirtschaft nicht nur gegen­

über den übrigen Arbeitern, sondern auch gegenüber den Ange­

stellten in der Land- und Forstwirtschaft führen. 

Zu§ 71 Abs. 1 letzter Satz und§ 72 Abs. 1 letzter Satz: 

Konnte der Urlaub wegen Beendigung des Dienstverhältnisses wäh­

rend des Krankenstandes nicht in natura verbraucht werden, soll 

auch die finanzielle Abgeltung des nicht konsumierten Urlaubs 

(in Form der Urlaubsentschädigung und -abfindung) durch die Zeit 

des Krankenstandes nicht geschmälert werden. 

Zu Art. I Z 16 (§§ 73 bis 80): 

Zu§ 73: 

Diese Bestimmung fasst jene grundlegenden Pflichten der Dienst­

geber zusammen, die allgemein für die Beschäftigung von Dienst­

nehmern gelten (vgl. auch§ 3 ASchG}. 

Abs. 1 entspricht wörtlich Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG sowie weitgehend§ 74 Abs. 1 der Wiener 

Landarbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung. Die 
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Regelung über die Kosten entspricht Art. 6 Abs. 5 der Richtlinie 

89/391/EWG, welcher vorsieht, dass die Kosten für die Sicher­

heits-, Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen auf keinen Fall 

zu Lasten der Arbeitnehmer gehen dürfen. 

Abs. 2 verpflichtet die Dienstgeber, sich über den neuesten 

Stand der Technik und der Erkenntnisse auf dem Gebiet der Ar­

beitsgestaltung zu informieren. Die Richtlinie 89/391/EWG sieht 

dazu in der Präambel vor, dass die Arbeitgeber verpflichtet 

sind, sich unter Berücksichtigung der in ihrem Unternehmen be­

stehenden Risiken über den neuesten Stand der Technik und der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Gestaltung 

von Arbeitsplätzen zu informieren und diese Kenntnisse an die 

Arbeitnehmervertreter, die im Rahmen dieser Richtlinie Mitbe­

stimmungsrechte ausüben, weiterzugeben, um eine bessere Sicher­

heit und einen besseren Gesundheitsschutz der Dienstnehmer ge­

währleisten zu können. 

Abs. 3 und 4 entsprechen weitgehend wörtlich Art. 8 Abs. 3 

lit. b und c sowie Art. 8 Abs. 5 der Richtlinie 89/391/EWG. In 

diesem Zusammenhang ist auch auf Z 2 {§ 38a) des Entwurfes zu 

verweisen. 

Abs. 5 und 6 dienen der Umsetzung der Richtlinie 92/58/EWG über 

Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheits­

schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz. 

Diese Richtlinie schreibt eine Kennzeichnung vor, wenn Risiken 

nicht durch entsprechende Präventivmaßnahmen ausgeschaltet wer­

den können (Art. 3 Abs. 1). Ob Präventivmaßnahmen notwendig 

sind, ergibt sich aus der Evaluierung gemäß Z 16 (§ 77) des Ent­

wurfes. Die auf den Straßen anwendbare Kennzeichnung ist inner­

halb der Unternehmen zu verwenden (Art. 3 Abs. 2). Gekennzeich­

net müssen beispielsweise Behälter, Rohrleitungen sowie Material 

zur Brandbekämpfung werden. In den Anhängen werden die Kennzei­

chnungstypen und die Verwendungsbedingungen angeführt. Die Mit­

gliedstaaten können unter Berücksichtigung der Art der Tätig-
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keiten und/oder der Größe der Unternehmen die Unternehmenskate­

gorien festlegen, die die in der Richtlinie vorgesehenen Leucht­

bzw. Schallzeichen ersetzen können (Art. 9). 

Nähere Regelungen über die Sicherheits- und Gesundheitsschutz­

kennzeichnung sind schon jetzt in der Verordnung der Wiener 

Landesregierung über die Sicherheitskennzeichnung an land-

und forstwirtschaftlichen Arbeitsplätzen, LGBl. für Wien 

Nr. 28/1993, mit welcher die durch die obenzitierte Richtlinie 

neugefasste und durch diese aufgehobene Richtlinie 77/576/EWG 

des Rates vom 25. Juli 1977 zur Angleichung der Rechts- und Ver­

waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Sicherheits­

kennzeichnung am Arbeitsplatz umgesetzt wurde, enthalten. Da 

allerdings mit der gegenständlichen Verordnung die Anhänge I 

bis IX der Richtlinie 92/58/EWG noch nicht vollständig umgesetzt 

wurden, wird eine neue Verordnung der Wiener Landesregierung 

über die Sicherheitskennzeichnung an land- und forstwirtschaft­

lichen Arbeitsplätzen zu erlassen sein. 

Als Vorbild hiefür wird die Kennzeichnungsverordnung (KennV), 

BGBl. II Nr. 101/1997, dienen, die auf Grund der§ 3 Abs. 7 und 

§ 20 Abs. 2 ASchG erlassen wurde. 

Zu§ 74: 

Diese Regelungen stellen für den Bereich des Dienstnehmerschut­

zes eine grundlegende Neuerung gegenüber dem geltenden Recht 

dar. Sie sind im Zusammenhang mit dem im allgemeinen Teil der 

Erläuternden Bemerkungen dargestellten Grundkonzept der ein­

schlägigen Richtlinien zu sehen. Evaluierungspflichten der 

Dienstgeber ergeben sich aus den Arbeitnehmerschutzrichtlinien, 

der Richtlinie 92/85/EWG (Mutterschutzrichtlinie) und der Richt­

linie 94/33/EG (Jugendarbeitsschutzrichtlinie). 

Abs. 1 regelt die allgemeine Evaluierungspflicht entsprechend 

Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 89/391/EWG, welche eine Beurteilung 

von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer, 
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u.a. bei der Auswahl von Arbeitsmitteln, chemischen Stoffen und 

Zubereitungen und bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen vor­

sieht. Diese Verpflichtung zur Ermittlung und Beurteilung wird 

in einer Reihe von Einzelrichtlinien konkretisiert (z.B. in den 

Richtlinien 89/656/EWG, 90/394/EWG und 90/679/EWG). In der 

Richtlinie 90/270/EWG (Bildschirmarbeit) ist z.B. vorgesehen, 

dass der Arbeitgeber verpflicht ist, eine Analyse der Arbeits­

plätze durchzuführen, um die Sicherheits- und Gesundheitsbedin­

gungen zu beurteilen, die dort für die beschäftigten Arbeitneh­

mer vorliegen; dies gilt insbesondere für die mögliche Gefähr­

dung des Sehvermögens sowie für körperliche Probleme und psychi­

sche Belastungen. Evaluierungspflichten enthalten auch die 

Richtlinien auf dem Gebiet der Verwendung von Arbeitsstoffen 

(z.B. die Richtlinien 80/1107/EWG sowie 86/188/EWG (Lärm). Im 

ASchG wird die Evaluierung im§ 4, im MSchG in den§§ 2a und 2b, 

und im KJBG im§ 23 geregelt. 

Abs. 2 dient der Umsetzung des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 

89/391/EWG, welcher bestimmt, dass der Arbeitgeber über eine Er­

mittlung und Beurteilung der am Arbeitsplatz bestehenden Ge­

fahren auch hinsichtlich der besonders gefährdeten Arbeit~~~-­

mergruppen verfügen muss. Zu den besonders gefährdeten Art•.~­

nehmergruppen in diesem Sinne zählen schwangere und sti l: , .. ~. ;• 

Dienstnehmerinnen, Jugendliche und Behinderte. Abs. 2 ve :-- ; ~ .. 

tet zu einer generellen Berücksichtigung besonders gefä:.: 

bzw. schutzbedürftiger Personen bei der Ermittlung und~• 

lung in der Weise, dass z.B. festgestellt wird, ob sie~:• 

te Arbeitsplätze bzw. Arbeitsvorgänge für die Beschäft~~- ­

Schwangeren oder Jugendlichen überhaupt eignen. 

Abs. 3 sieht vor, dass der Dienstgeber bei der Bescha:·. · 

von Dienstnehmerinnen über die nach Abs. 1 und 2 vorg,.·. • · 

Pflichten hinaus für Arbeitsplätze, an denen Frauen t~: 

werden, die Gefahren für die Sicherheit und Gesundhe:~ 

denden und stillenden Müttern und ihre Auswirkungen ä~'. 

Schwangerschaft oder das Stillen zu ermitteln und zu tt .: · 

hat. Der erste Satz entspricht§ 2a Abs. 1 MSchG. Mit G.• 

. . -
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stimmung wird Art. 4 Abs. 1 der Mutterschutzrichtlinie umge­

setzt, wonach für jede Tätigkeit, bei der das Risiko einer Ein­

wirkung oder Belastung durch Agenzien, Verfahren und Arbeitsbe­

dingungen besteht, Art, Intensität und Dauer dieser Belastungen 

für schwangere und stillende Mütter zu beurteilen sind, damit 

alle Risiken für Sicherheit und Gesundheit sowie alle Auswirkun­

gen auf Schwangerschaft oder die Situation der stillenden Mütter 

abgeschätzt werden können. 

Diese Evaluierung ist nicht erst vorzunehmen, wenn ein Arbeits­

platz durch eine schwangere oder stillende Dienstnehmerin be­

setzt wird. Es kann auch nicht darauf abgestellt werden, ob 

Frauen in einem bestimmten Alter beschäftigt werden. Es wird die 

Verpflichtung zur Evaluierung vorgesehen, sobald eine Dienstneh­

merin an einem bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt wird. 

Abs. 4 legt die zu berücksichtigenden Einwirkungen und Belastun­

gen in Umsetzung von Anhang I zur Mutterschutzrichtlinie fest. 

Demnach sind bei der Evaluierung insbesondere Art, Ausmaß und 

Dauer der Einwirkung auf und Belastung für werdende bzw. stil­

lende Mütter zu beachten, die durch Stöße, Erschütterungen oder 

Bewegungen, Bewegen schwerer Lasten von Hand, Lärm, extreme Käl­

te und Hitze, Bewegungen und Körperhaltungen, geistige und kör­

perliche Ermüdung und sonstige mit der Tätigkeit der Dienst­

nehmerin verbundene körperliche Belastungen, gesundheitsgefähr­

dende Arbeitsstoffe und Verfahren zur Herstellung von Auramin, 

Arbeiten, bei denen die Arbeitnehmerin Staub, Rauch oder Nebel 

beim Rösten ausgesetzt ist, entstehen können. Dieser Anhang wur­

de für die Dienstnehmerinnen außerhalb der Land- und Forstwirt­

schaft in§ 2a MSchG umgesetzt und ist Abs. 4 dieser Bestimmung 

entsprechend nachgebildet. Ausgenommen wurden allerdings Verfah­

ren, die im land- und forstwirtschaftlichen Bereich nicht von 

Relevanz sind. Dies betrifft die Herstellung von Auramin (einem 

Dialrylmethanfarbstoff), die elektrolytische Raffination von 

Nickelmatte und die Herstellung von Isopropylalkohol (einem ein­

wertigen Kohlenwasserstoffalkohol). 
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Abs. 5 setzt Art. 6 Abs. 2 der Jugendarbeitsschutzrichtlinie um, 

der spezielle Evaluierungspflichten bei der Beschäftigung von 

Jugendlichen vorsieht. So legt dieser Artikel fest, dass der Ar­

beitgeber die Maßnahmen auf Grund einer Beurteilung der für die 

jungen Menschen mit ihrer Beschäftigung verbundenen Gefährdungen 

trifft. Die Beurteilung erfolgt vor Beginn der Beschäftigung und 

bei jeder bedeutenden Änderung und bezieht sich insbesondere auf 

die 

- Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte und des Arbeits­

platzes, 

- Art, Grad, Dauer von Einwirkungen, 

- Gestaltung und Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von 

Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Um­

gang damit. 

Zu beachten ist, dass die spezielle Evaluierung gemäß Abs. 5 

neben der allgemeinen Evaluierung nach Abs. 1 vorzunehmen ist. 

Abs. 5 wurde§ 23 KJBG nachgebildet. 

Abs. 6 verpflichtet die Dienstgeber ausgehend von den Ergebnis­

sen der Evaluierung zur Festlegung der Maßnahmen zur Gefahren­

verhütung. Art. 6 Abs. 3 lit. a und Art. 9 Abs. 1 lit. b der 

Richtlinie 89/391/EWG, die festlegen, dass der Arbeitgeber die 

durchzuführenden Schutzmaßnahmen und, falls notwendig, die zu 

verwendenden Schutzmittel festlegen muss, werden umgesetzt. 

Die gemäß der Richtlinie 89/391/EWG zu ergreifenden Maßnahmen 

werden in den jeweiligen Einzelrichtlinien festgelegt. Der 

Dienstgeber hat die Grundsätze der Gefahrenverhütung nach Z 16 

(§ 77) des Entwurfes und die bei den Bestimmungen zur Verringe-

rung der einzelnen Einwirkungen ergangenen Vorschriften zu be­

achten (vgl. etwa die Z 26 (§ 88) und Z 27 (88a bis 88k) des 

Entwurfes. 

Ergeben die speziellen Evaluierungen nach Abs. 3 und 5 spezifi­

sche Gefährdungen für Frauen bzw. Jugendliche, so sind spezielle 
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Schutzmaßnahmen zu treffen, die sich aus der Mutterschutz- bzw. 

Jugendarbeitsschutzrichtlinie ergeben. 

Art. 5 der Mutterschutzrichtlinie sieht vor, dass der Arbeitge­

ber bei Feststellung von Gefährdungen bei der Evaluierung durch 

Umgestaltung der Arbeitsbedingungen und/oder Arbeitszeiten aus­

zuschließen hat, dass die Arbeitnehmerin dieser Gefährdung aus­

gesetzt ist. Ist eine Umgestaltung nicht möglich oder nicht zu­

mutbar, ist ein Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen. Ist dieser 

nicht möglich oder nicht zumutbar, so ist die Arbeitnehmerin zu 

beurlauben. Diese Bestimmung wird mit Z 3 (§ 94) des Entwurfes 

umgesetzt. Wenn die Evaluierung ergibt, dass Gefährdungen vor­

liegen, müssen die Maßnahmen, die getroffen werden, um die Ge­

fährdung auszuschließen, in die Sicherheits- und Gesundheits­

schutzdokumente aufgenommen werden. 

Art. 6 Abs. 2 der Jugendarbeitsschutzrichtlinie sieht vor, dass 

wenn die Beurteilung ergibt, dass eine Gefahr für die Sicher­

heit, die körperliche oder geistige Gesundheit oder die Entwick­

lung der jungen Menschen besteht, sicherzustellen ist, dass un­

beschadet der Richtlinie 89/391/EWG in regelmäßigen Zeitab­

ständen kostenlos eine angemessene Bewertung und Überwachung des 

Gesundheitszustandes der jungen Menschen erfolgt. Diese kann Be­

standteil eines nationalen Gesundheitssystems sein. Die Umset­

zung dieser Bestimmung erfolgt mit Z 51 (§ 107a Abs. 6) des Ent­

wurfes . 

Die Schutzmaßnahmen, die für Jugendliche festzulegen sind, wenn 

die Evaluierung eine Gefährdung ergeben hat, muss der Dienstge­

ber unter Beachtung von Z 51 (§ 107a Abs. 6) des Entwurfes kon­

kret festlegen und in die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo­

kumente aufnehmen. 

Die Vorsorge für absehbare Betriebsstörungen umfasst insbesonde­

re auch Maßnahmen zur Evakuierung und die Festlegung der Schutz­

und Rettungsausrüstung. 
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Die Abs. 7 und 8 verpflichten zur Überprüfung und Aktualisierung 

der Ermittlung und Beurteilung und der Festlegung der Schutz­

maßnahmen z.B. nach Unfällen oder bei Änderungen, Einführung 

neuer Arbeitsmittel usw. Die Ermittlung und Beurteilung der Ge­

fahren und die Festlegung der Schutzmaßnahmen ist von zentraler 

Bedeutung für den Dienstnehmerschutz. Diese Instrumente des be­

trieblichen Dienstnehmerschutzes wären aber wertlos, wenn sie 

nicht auf dem letzten Stand gehalten werden. In diesem Zusammen­

hang ist auf Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/391 zu verweisen, 

wonach der Arbeitgeber darauf achten muss, dass diese Maßnahmen 

den sich ändernden Gegebenheiten angepasst werden und eine Ver­

besserung der bestehenden Arbeitsbedingungen anstreben muss. Die 

Aktualisierungspflicht ergibt sich auch aus Einzelrichtlinien 

wie z.B. der Richtlinie 90/679/EWG. 

Die Verpflichtung zur Aktualisierung oder Ergänzung auf begrün­

detes Verlangen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion stellt 

eine notwendige Begleitmaßnahme zu der im Allgemeinen Teil der 

Erläuternden Bemerkungen dargestellten Ausweitung der betriebli­

chen Autonomie dar. 

Nach Abs. 9 steht es den Dienstgebern frei, die Ermittlung und 

Beurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen selbst vorzuneh­

men, sofern sie über die notwendige Fachkunde verfügen oder die 

Präventivdienste oder geeignete Dienstnehmer bzw. externe Fach­

leute damit zu beauftragen. 

Zu§ 75: 

Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und die Festlegung 

von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung sind zu dokumentieren. Die 

Richtlinie 89/391/EWG spricht im Zusammenhang mit der Ermittlung 

und Beurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen von "Dokumen­

ten". Der Begriff "Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument" 

wird analog§ 5 ASchG gewählt. Nach Art. 10 Abs. 3 der Richt­

linie 89/391/EWG haben die Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zu 

treffen, damit die "Arbeitnehmer mit besonderer Funktion" oder 
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die "Arbeitnehmervertreter mit besonderer Funktion" zu diesen 

Dokumenten Zugang haben. Die Dokumentation muss nicht generell 

arbeitsplatzbezogen erfolgen, sondern nur dann, wenn dies aus 

Gründen der Gefahrenverhütung erforderlich ist. 

Nach Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 89/391/EWG haben die Mitglied­

staaten unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der 

Größe der Unternehmen die Pflichten der verschiedenen Unterneh­

menskategorien betreffend die Erstellung dieser Dokumente fest­

zulegen. Es ist daher eine Differenzierung bezüglich Inhalt und 

Umfang der Dokumente zulässig, nicht aber eine generelle Aus­

nahme von der Erstellung der Dokumente. 

Abs. 2 sieht eine sachgebildete Verordnungsermächtigung für die 

nähere Regelung betreffend Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo­

kumente vor. Als Vorbild für diese Verordnung wird die mit BGBl. 

Nr. 478/1996 erlassene Verordnung über Sicherheits- und Gesund­

heitsschutzdokumente (DOK-VO), welche mit BGBl. II Nr. 53/1997 

geändert wurde, dienen. Diese sieht für Kleinbetriebe Erleichte­

rungen bei der Dokumentationspflicht vor, wenn keine Gefährdun­

gen festgestellt wurden. 

Zu§ 76: 

Die Abs. 1 und 2 entsprechen wörtlich Art. 6 Abs. 3 lit. = 

der Richtlinie 89/391/EWG und§ 6 Abs. 1 und 2 ASchG. :,: 

Dienstgeber hat hinsichtlich der Qualifikation (Abs. l 

spielsweise darauf Rücksicht zu nehmen, ob der Nachwe.:.. ~ : , -

sonderer Fachkenntnisse erforderlich ist (vgl. auch Z :, 

Abs. 1) des Entwurfes). 

Der erste Satz im Abs. 3 entspricht weitgehend§ 80 ~l '.. 

Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit gelte~. : 

sung und§ 6 Abs. 3 ASchG erster Satz; der letzte Sat: 

spricht§ 6 Abs. 5 ASchG. Damit wird auch Anhang I Z: 

hang II Z 15 der Richtlinie 89/654/EWG, wonach Arbeit~ !· 

gegebenenfalls behindertengerecht zu gestalten sind un~ 



32 

insbesondere für Arbeitsplätze, an denen Behinderte unmittelbar 

tätig sind, gilt, berücksichtigt. 

Es kann nicht auf den Begriff der "begünstigten Behinderten" 

nach dem Behinderteneinstellungsgesetz abgestellt werden, da 

dieser kein sachgerechtes Kriterium für Schutzmaßnahmen im Sinne 

des vorliegenden Entwurfes darstellt. So können bestimmte Krank­

heiten (z.B. Diabetes, Asthma und sonstige Lungenfunktionser­

krankungen) bestimmte besondere Schutzmaßnahmen erforderlich ma­

chen bzw. bewirken, dass die betroffenen Dienstnehmer zu be­

stimmten Tätigkeiten nicht eingesetzt werden dürfen, obwohl kei­

ne mindestens 50 %ige Minderung der Erwerbsfähigkeit vorliegt. 

Gleiches gilt z.B. für Dienstnehmer, denen Gliedmaßen fehlen, 

auch wenn dies nach sozialrechtlichen Vorschriften nur eine Min­

derung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 50 % darstellt. 

Zu§ 77: 

Abs. 1 entspricht wörtlich der Definition von "Gefahrenverhü­

tung" im Art. 3 li t. d der Richtlinie 89/391/EWG und § 2 Abs. 7 

ASchG. 

Abs. 2 entspricht wörtlich Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 

89/391/EWG und§ 7 AschG. Eine Konkretisierung dieser Grundsätze 

erfolgt durch die dazu ergangenen Einzelrichtlinien, z.B. für 

den Umgang mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen, für die 

Bildschirmarbeit usw. Nähere Regelungen zu den Grundsätzen der 

Gefahrenverhütung für bestimmte Bereiche werden in einzelnen Be-

stimmungen dieses Entwurfes getroffen (z.B. zu den Arbeits-

stätten in z 21 (§§ 85a bis 85k) des Entwurfes; zu den Arbeits-

mitteln in z 23 (§§ 86a bis 86e) des Entwurfes; zu den Arbeits-

stoffen in z 25 (§§ 87a bis 87h) des Entwurfes; zu den Arbeits-

vorgängen und Arbeitsplätzen in Z 26 (§ 88) und Z 27 (§§ 88a bis 

88k) des Entwurfes. Die Grundsätze der Gefahrenverhütung sind 

von den Dienstgebern zu berücksichtigen. Die Einhaltung dieser 

Bestimmung ist nicht sanktionierbar. Zum Begriff "Stand der 

Technik" wird auf § 2 Abs. 7 ASchG und § 71a der Gewerbeordnung 
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1994 verwiesen. Unter diesem Begriff ist der auf einschlägigen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand von 

Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen zu verstehen, deren 

Funktionstüchtigkeit erprobt oder erwiesen ist. 

Zu§ 78: 

Abs. 1 entspricht Art. 6 Abs. 4 der Richtlinie 89/391/EWG, wo­

nach unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Richtlinie die 

Arbeitgeber für den Fall, dass an einem Arbeitsplatz Arbeitneh­

mer mehrerer Unternehmen anwesend sind, bei der Durchführung der 

Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsschutzbestimmungen zusam­

menarbeiten, je nach Art der Tätigkeiten beim Gefahrenschutz und 

bei der Verhütung berufsbedingter Gefahren ihre Tätigkeiten ko­

ordinieren und sich gegenseitig sowie ihre jeweiligen Arbeitneh­

mer bzw. deren Vertreter über diese Gefahren informieren müssen 

und wörtlich§ 8 ASchG. 

Abs. 2 setzt Art. 10 und 12 Abs. 2 der Richtlinie 89/391/EWG um. 

Art. 12 Abs. 2 sieht vor, dass der Arbeitgeber sich vergewissern 

muss, dass Arbeitnehmer außerbetrieblicher Firmen, die in seinem 

Unternehmen bzw. Betrieb zum Einsatz kommen, angemessene Anwei­

sungen hinsichtlich der Sicherheits- und Gesundheitsrisiken wäh­

rend ihrer Tätigkeit in seinem Unternehmen oder Betrieb erhalten 

haben. 

Abs. 2 z 1 regelt die Information und Unterweisung der betriebs­

fremden Dienstnehmer.§ 8 Abs. 2 Z 1 ASchG in der Fassung der 

Novelle BGBl. I Nr. 9/1997 wird berücksichtigt, wonach der 

Dienstgeber nur insoweit verpflichtet werden kann, als es sich 

um der eigenen Sphäre zuzuordnende Gefahren handelt. 

Abs. 2 z 2 entspricht Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 89/391/EWG, 

wonach die Arbeitgeber der hinzugezogenen außerbetrieblichen Un­

ternehmen angemessene Informationen erhalten müssen, die für die 

betreffenden Arbeitnehmer bestimmt sind. Die für eine Ar­

beitsstätte verantwortlichen Dienstgeber werden ergänzend zur 
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Informationspflicht nach Abs. 1 verpflichtet, im erforderlichen 

Ausmaß Zugang zu den Dokumenten betreffend die Ermittlung und 

Beurteilung der Gefahren und die Festlegung der Maßnahmen zu ge­

währen. 

Abs. 2 z 3 verpflichtet zur gemeinsamen Festlegung der Schutz­

maßnahmen, weil einerseits zu den notwendigen Schutzmaßnahmen 

auch konkrete Vorkehrungen in der Arbeitsstätte gehören, die von 

den Dienstgebern der betriebsfremden Dienstnehmer nicht getrof­

fen werden können, und andererseits die für die Arbeitsstätte 

verantwortlichen Dienstgeber häufig bei Einsatz betriebsfrernder 

Dienstnehmer die Arbeitsabläufe, die verwendeten Arbeitsmittel, 

die verwendeten Arbeitsstoffe usw. nicht ausreichend kennen oder 

beurteilen können und daher auch nicht allein die notwendigen 

Schutzmaßnahmen treffen können. Ein wirksamer Schutz derbe­

triebsfremden Dienstnehmer kann daher nur im Zusammenwirken der 

Beteiligten gewährleistet werden. 

Abs. 2 Z 4 verpflichtet die für die Arbeitsstätte verantwortli­

chen Dienstgeber, für die Durchführung jener Maßnahmen zu sor­

gen, die in ihrer Arbeitsstätte zu treffen sind. 

Abs. 3 stellt klar, dass die Verantwortlichkeit der Dienstgeber 

durch die in Abs. 1 und 2 festgelegten Koordinations- und Infor­

mationspflichten nicht eingeschränkt wird. Dies entspricht den 

Grundsätzen der Richtlinie 89/391/EWG, wonach weder die Heran­

ziehung außerbetrieblicher Fachleute noch die Pflichten der Ar­

beitnehmer die Verantwortung der Arbeitgeber berühren. 

Abs. 4 stellt klar, dass die Abs. 1 bis 3 nicht für die Überlas­

sung von Dienstnehmern gelten. Bei Beschäftigung von überlasse­

nen Dienstnehmern sind für die Dauer der Überlassung die Be­

schäftiger als Dienstgeber im Sinne der Z 20 (§ 82) des Ent­

wurfes anzusehen. Es liegt somit keine Beschäftigung von "be­

triebsfremden'' Dienstnehmern vor. Für die Dauer der Überlassung 

treffen daher die Pflichten hinsichtlich des Dienstnehmerschut­

zes nicht die Überlasser. 
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Zu§ 79: 

Mit dieser Bestimmung wird die Richtlinie 91/383/EWG zur Ergän­

zung der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Ge­

sundheitsschutzes von Arbeitnehmern mit befristetem Arbeitsver­

hältnis oder Leiharbeitsverhältnis umgesetzt. Ziel dieser Richt­

linie ist sicherzustellen, dass auch überlassene Arbeitnehmer im 

Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

das gleiche Schutzniveau wie die anderen Arbeitnehmer des ent­

leihenden Unternehmers genießen. Im ASchG erfolgt die Umsetzung 

mit§ 9. 

Im Abs. 1 erfolgt eine Definition der Überlassung im Sinne des 

Art. 1 der Richtlinie 91/383/EWG. Danach gilt die Richtlinie für 

Leiharbeitsverhältnisse zwischen einem Leiharbeitsunternehmen 

als Arbeitgeber einerseits und einem Arbeitnehmer andererseits, 

wobei letzterer zur Verfügung gestellt wird, um für und unter 

der Kontrolle eines entleihenden Unternehmens und/oder einer 

entleihenden Einrichtung zu arbeiten. 

Abs. 2 normiert, dass für die Dauer der Überlassung die Beschäf­

tiger als Dienstgeber im Sinne der dienstnehmerschutzrechtlichen 

Vorschriften gelten. 

Abs. 3 setzt Art. 7 der Richtlinie 91/383/EWG und Art. 10 Abs. 2 

der Richtlinie 89/391/EWG um. 

Abs. 4 entspricht Art. 3 der Richtlinie 91/383/EWG. 

Abs. 5 berücksichtigt die besonderen Erfordernisse bei Überlas­

sung von Dienstnehmern zu Tätigkeiten, für die Eignungs- und 

Folgeuntersuchungen erforderlich sind. Es wird eine Pflicht des 

überlassers normiert, wonach eine Überlassung zu Tätigkeiten, 

für die Eignungs- und Folgeuntersuchungen vorgeschrieben sind, 

nur erfolgen darf, wenn diese Untersuchungen durchgeführt wurden 

und keine gesundheitliche Nichteignung vorliegt. Vor allem bei 
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kurzfristiger Überlassung wäre es nicht praktikabel, wenn die 

jeweiligen Beschäftiger für die Durchführung der Untersuchungen 

sorgen und die entsprechenden Aufzeichnungen führen und aufbe­

wahren müssen, zumal die Beschäftiger nicht über die Ergebnisse 

der vorangegangenen Untersuchungen verfügen. Den praktischen Er­

fordernissen wird durch eine entsprechende Verpflichtung der 

überlasser besser entsprochen. Beschäftiger müssen sich aber 

nachweislich vergewissern, dass die Untersuchungen durchgeführt 

wurden. Außerdem müssen den Überlassern notwendige Informationen 

und Unterlagen zur Verfügung stehen, damit diese ihren Pflichten 

im Zusammenhang mit besonderen Untersuchungen nachkommen können. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf Art. 5 der Richtlinie 

91/383/EWG zu verweisen, wonach die Mitgliedstaaten verbieten 

können, dass Leiharbeitnehmer zu Tätigkeiten eingesetzt werden, 

für die nach den einzelstaatlichen Vorschriften eine besondere 

ärztliche Überwachung vorgesehen ist. Der vorliegende Entwurf 

macht von dieser Ermächtigung nicht Gebrauch, da davon auszu­

gehen ist, dass bei Einhaltung der im Abs. 5 geregelten beson­

deren Pflichten ein ausreichender Schutz der Dienstnehmer ge­

währleistet werden kann. 

Zu § 8 0: 

Die Richtlinie 89/391/EWG sieht "Arbeitnehmervertreter :- . · • · , ~ 

besonderen Funktion bei der Sicherheit und beim Gesund:., . · 

schutz" vor und definiert diese als "jede Person, die J•~ 

nationalen Rechtsvorschriften bzw. Praktiken gewählt, ~-

oder benannt wurde, um die Arbeitnehmer in Fragen der -

und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der h::• 

vertreten" (Art. 3 li t. c) . In zahlreichen Bestimrnungc 

schlägigen Richtlinien sind Informations- und Mitwirk _· 

vorgesehen, die entweder den "Arbeitnehmervertretern:- .· 

derer Funktion" oder den Arbeitnehmern zustehen. Sow E: . ' 

solchen Arbeitnehmervertreter mit besonderer Funktio~ : • 

ist bei der Umsetzung der betreffenden Richtlinien je...-, . . 

Mitwirkung und Beteiligung aller Dienstnehmer vorzuset0: . . 
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Da sich die Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen in 

zahlreichen Betrieben bewährt hat, werden im Entwurf Sicher­

heitsvertrauenspersonen als solche "Dienstnehmervertreter mit 

besonderer Funktion" vorgesehen, die aber auch Beratungs- und 

Unterstützungspflichten gegenüber dem Dienstgeber haben. Die 

Sicherheitsvertrauenspersonen unterstehen nicht den Präventiv­

diensten, es besteht aber eine - gegenseitige - Verpflichtung 

zur Zusammenarbeit. 

Das Benachteiligungsverbot der Sicherheitsvertrauenspersonen 

gemäß Art. 11 Abs. 4 der Richtlinie 89/391/EWG wird in Z 2 

(§ 38b) des Entwurfes vorgesehen. 

Bei Betrieben bzw. Arbeitsstätten mit bis zu zehn Beschäftigten 

erscheint eine Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen we­

der erforderlich noch zweckmäßig, weil bei so kleinen Arbeits­

stätten eine entsprechende Mitwirkung und Beteiligung aller 

Dienstnehmer ohne Schwierigkeiten möglich ist (Abs. 1). Diese 

Bestimmung entspricht§ 90 Abs. 1 der Wiener Landarbeitsordnung 

1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung und§ 10 Abs. 1 ASchG. 

In größeren Betrieben erscheint eine entsprechende Beteiligung 

und Mitwirkung aller Dienstnehmer weder zweckmäßig noch praxis­

gerecht, sodass in Betrieben, in denen mehr als zehn Dienstneh­

mer regelmäßig beschäftigt werden, Sicherheitsvertrauenspersonen 

zu bestellen sind. 

Die Mindestanzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen wird im 

Abs. 1 unter Berücksichtigung der Anzahl der Dienstnehmer wie 

nach geltendem Recht (§ 90 Abs. 1 der Wiener Landarbeitsordnung 

1990) festgelegt. Ebenso wird im Abs. 3 vorgesehen, dass in Be­

trieben, in denen nicht mehr als 50 Dienstnehmer regelmäßig 

beschäftigt werden, ein Betriebsratsmitglied die Aufgaben der 

Sicherheitsvertrauensperson übernehmen kann. 
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Gemäß Abs. 4 bedarf die Bestellung wie nach geltendem Recht 

{§ 90 Abs. 3 der Wiener Landarbeitsordnung 1990) der Zustimmung 

des Betriebsrates. Sind keine Belegschaftsorgane eingerichtet, 

haben die Dienstnehmer bei der Bestellung und Abberufung {Abs.5) 

der Sicherheitsvertrauenspersonen ein Mitwirkungsrecht, weil 

eine einseitige Bestellung durch die Dienstgeber mit der Funk­

tion der Sicherheitsvertrauenspersonen als Dienstnehmervertreter 

nicht vereinbar wäre. Eine Wahl der Sicherheitsvertrauensperso­

nen durch die Dienstnehmer wird aber wegen des damit verbundenen 

hohen administrativen Aufwandes nicht vorgesehen. 

Die Dauer der Funktionsperiode der Sicherheitsvertrauenspersonen 

wird im Abs. 4, wie im§ 10 Abs. 5 ASchG, mit vier Jahren fest­

gesetzt. 

Abs. 6 und Abs. 7 entsprechen§ 4 Abs. 1 und 2 der Verordnung 

des Bundesministers für Arbeit und soziales über die Sicher­

heitsvertrauenspersonen (SVP-VO), BGBl. Nr. 172/1996. 

Wenn für einen Betrieb/eine Arbeitsstätte mehrere Sicherheits­

vertrauenspersonen bestellt sind und eine Sicherheitsvertrauens­

person während der Funktionsperiode aus dem Betrieb/der Arbeits­

stätte, für die sie bestellt ist, ausscheidet oder sie vorzeitig 

abberufen wird oder sie ihre Funktion zurücklegt, ist eine neue 

Sicherheitsvertrauensperson für den Rest der Funktionsperiode zu 

bestellen. Eine Nachbesetzung/Neubestellung für vier Jahre wäre 

nicht zielführend, weil ein unterschiedliches Auslaufen der 

Funktionsperiode für die einzelnen Sicherheitsvertrauenspersonen 

für die Betriebe schwer zu administrieren ist. Wenn alle für den 

Betrieb/die Arbeitsstätte bestellten Sicherheitsvertrauens­

personen ausscheiden oder vorzeitig abberufen werden, hat eine 

Neubestellung für vier Jahre zu erfolgen. 

Abs. 8 entspricht§ 7 Abs. 4 SVP-VO. 

Im Abs. 9 wird in Angleichung an§ 4 Abs. 2 SVP-VO vorgesehen, 

dass als Sicherheitsvertrauenspersonen nur Dienstnehmer bestellt 
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werden dürfen, die die für ihre Aufgaben notwendigen persönli­

chen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Die notwendigen 

fachlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn eine Sicherheits­

vertrauensperson eine Ausbildung auf dem Gebiet des Dienstneh­

merschutzes im Ausmaß von mindestens 24 Unterrichtseinheiten ab­

solviert hat, wobei eine Unterrichtseinheit mindestens 50 Minu­

ten umfassen muss. 

Abs. 10 entspricht§ 4 Abs. 3 und 4 SVP-VO. 

Abs. 11 entspricht Art. 11 Abs. 5 der Richtlinie 89/391/EWG, 

wonach der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Arbeitnehmer­

vertretern mit einer besonderen Funktion bei der Sicherheit und 

beim Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer eine ausreichende Ar­

beitsbefreiung ohne Lohnausfall zu gewähren und ihnen die erfor­

derlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, um ihnen die Wahrneh­

mung der sich aus dieser Richtlinie ergebenden Rechte und Aufga­

ben zu ermöglichen sowie Art. 12 Abs. 3 und 5 dieser Richtlinie, 

welcher vorsieht, dass Arbeitnehmervertreter mit einer besonde­

ren Funktion bei der Sicherheit und beim Gesundheitsschutz der 

Arbeitnehmer Anspruch auf eine angemessene Unterweisung, die 

während der Arbeitszeit oder entsprechend den nationalen Prakti­

ken entweder innerhalb oder außerhalb des Unternehmens erfolgen 

muss, haben. Im ASchG erfolgte die Umsetzung mit§ 10 Abs. 7. 

Abs. 12 normiert, dass Dienstgeber die Namen der Sicherheits­

vertrauenspersonen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion 

schriftlich mitzuteilen haben und dass diese Mitteilung der zu­

ständigen Interessenvertretung der Dienstnehmer oder mangels 

einer solchen, der zuständigen Berufsvereinigung zur Kenntnis zu 

bringen ist. Diese Regelung entspricht§ 10 Abs. 8 ASchG. Auch 

wird nach dem Vorbild von§ 9 Abs. 1 SVP-VO der Inhalt dieser 

Mitteilung näher geregelt. 

Abs. 13 entspricht§ 9 Abs. 3 SVP-VO. 
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Abs. 14 verwirklicht den wesentlichen Grundsatz der Richtlinie 

89/391/EWG, dass für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvor­

schriften der Arbeitgeber verantwortlich ist (vgl. § 10 Abs. 9 

ASchG). Die Verantwortlichkeit kann auch nicht auf die Dienst­

nehmervertreter mit besonderer Funktion übertragen werden. Dazu 

ist auch auf Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 89/391/EWG zu ver­

weisen. 

Zu Art. I Z 17 (§ 80a): 

zu den Aufgaben ist auf die in den Erläuternden Bemerkungen zu 

z 16 (§ 80) angeführten Grundsätze sowie auf Art. 3 lit. c der 

Richtlinie 89/391/EWG zu verweisen. 

Abs. 1 entspricht§ 11 Abs. 1 ASchG und umschreibt die Aufgaben 

der Sicherheitsvertrauenspersonen allgemein bzw. regelt die Zu­

sammenarbeit mit dem Betriebsrat und den Präventivdiensten (vgl. 

auch§ 90 Abs. 2 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ihrer 

derzeit geltenden Fassung). 

Die Weisungsfreiheit gemäß Abs. 2 entspricht§ 219 Abs. 2 der 

Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fas­

sung und besteht nur im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Si­

cherheitsvertrauensperson. Sie berührt daher nicht das Recht der 

Dienstgeber zur Erteilung von Weisungen z.B. auf dem Gebiet der 

Arbeitszeit und der betrieblichen Ordnungsvorschriften. 

Zu den Abs. 3 bis 7 ist auf Art. 6, Art. 10 Abs. 3, Art. 11 

Abs. 2 und 3 sowie Art. 12 Abs. 6 der Richtlinie 89/391/EWG zu 

verweisen. Die gegenständlichen Bestimmungen entsprechen§ 11 

Abs. 3 bis 7 ASchG. Lediglich im Abs. 5 entfällt der Hinweis auf 

die Mitwirkung eines allfälligen Arbeitnehmerschutzausschusses, 

zumal von der im§ 94e des Grundsatzgesetzes enthaltenen Er­

mächtigung betreffend die Einrichtung von Arbeitnehmerschutz­

ausschüssen mangels entsprechend großer Betriebe (mit über 

100 Dienstnehmern) im Land Wien kein Gebrauch gemacht wurde. Die 

Anhörungs- und Beteiligungsrechte nach Abs. 6 stehen den Sicher-
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heitsvertrauenspersonen subsidiär zu, wenn kein Betriebsrat er­

richtet ist. 

Zu Art. I Z 18 (§ 81): 

Es wurde eine Regelung entsprechend§ 12 ASchG sowie§ 2a Abs. 5 

MSchG getroffen. 

Grundsätzlich wird zwischen Information ( "Unterrichtung" in den 

Richtlinien) und Unterweisung unterschieden. Während die Unter­

weisung vor allem verhaltensbezogene Anweisungen zu beinhalten 

hat bzw. zum Teil als "Schulung" zu verstehen ist, die auf den 

konkreten Arbeitsplatz bzw. den konkreten Aufgabenbereich der 

Dienstnehmer abstellt, soll die Information darüber hinausgehen­

des Wissen vermitteln, um die Dienstnehmer in die Lage zu ver­

setzen, ihre Mitwirkungsrechte auszuüben, ihre Pflichten zu er­

füllen und auf eine Fortentwicklung des Dienstnehmerschutzes auf 

betrieblicher Ebene hinzuwirken. 

Die allgemeinen Pflichten betreffend die Information (Unter­

richtung) sind in Art. 10 der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG des 

Rates geregelt. Auch die hiezu ergangenen Einzelrichtlinien 

enthalten Informationspflichten, z.B. Art. 7 der Richtlinie 

89/654/EWG, Art. 6 der Richtlinie 89/655/EWG, Art. 7 der Richt­

linie 89/656/EWG, Art. 6 der Richtlinie 9O/269/EWG, Art. 6 der 

Richtlinie 9O/27O/EWG, Art. 11 und 12 der Richtlinie 90/394/EWG, 

Art. 9 und 10 der Richtlinie 9O/679/EWG, Art. 7 der Richtlinie 

92/58/EWG und Art. 7 der Richtlinie 91/383/EWG. 

Der Entwurf enthält die allgemeinen Grundsätze betreffend die 

Information im Sinne der Rahmenrichtlinie. Konkrete Durchfüh­

rungsbestimmungen unter Berücksichtigung der Informationspflich­

ten der Einzelrichtlinien sollen, wie nach dem ASchG, durch Ver­

ordnung getroffen werden. Dabei wird auch besonders darauf zu 

achten sein, dass einzelne Richtlinien auf jeden Fall - unabhän­

gig vom Bestehen eines Betriebsrates - die Information der ein­

zelnen Dienstnehmer verlangen. 
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Abs. 1 entspricht der Richtlinie 89/391/EWG, insbesondere 

Art. 10, und enthält die grundsätzliche Verpflichtung der 

Dienstgeber, für eine ausreichende Information der Dienstnehmer 

zu sorgen. 

Abs. 2 stellt unter Berücksichtigung der oben angeführten Grund­

sätze klar, dass eine einmalige Information der Dienstnehmer, 

z.B. vor Aufnahme der Tätigkeit, nicht ausreicht, sondern zur 

Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes die 

Dienstnehmer über aktuelle Informationen verfügen müssen, und 

daher gegebenenfalls ergänzende bzw. neuerliche Informationen 

notwendig sind (vgl.§ 12 Abs. 2 ASchG). 

Abs. 3 entspricht Art. 8 Abs. 3 lit. a der Richtlinie 89/391/EWG 

und§ 12 Abs. 3 ASchG. 

Abs. 4 berücksichtigt die Erfahrungen der Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion, wonach häufig die den Dienstnehmern zur Ver­

fügung gestellten Informationen wenig praktischen Wert haben, 

weil sie für sie aus sprachlichen oder sonstigen Gründen unver­

ständlich sind (vgl.§ 12 Abs. 4 ASchG). 

Abs. 5 geht davon aus, dass auf manchen Gebieten eine mündliche 

Information nicht ausreicht oder nicht zweckmäßig ist, sondern 

geeignete Unterlagen erforderlich sind. Die Aushändigung von 

Betriebsanleitungen, Beipacktexten und Sicherheitsdatenblättern 

an die Dienstnehmer kann einen wertvollen Beitrag zur Verbesse­

rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes darstellen und 

hat sich in zahlreichen Betrieben bereits bewährt (vgl.§ 12 

Abs. 5 ASchG). 

Abs. 6 setzt Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 92/85/EWG (Mutter­

schutzrichtlinie) um, wonach alle Arbeitnehmerinnen über Ergeb­

nisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie über die 

zu ergreifenden Maßnahmen zu unterrichten sind. Dies hat unbe­

schadet des Art. 10 der Richtlinie 89/391/EWG zu erfolgen (vgl. 
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auch§ 2a Abs. 5 2. Halbsatz MSchG). Die Rechte der betriebli­

chen Interessenvertretungsorgane im Zusammenhang mit der Evalu­

ierung der Arbeitsplätze werden in Z 58 (§ 196a) des Entwurfes 

geregelt. 

Abs. 7 entspricht Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 94/33/EWG 

(Jugendarbeitsschutzrichtlinie). Dieser sieht vor, dass der Ar­

beitgeber die jungen Menschen über mögliche Gefahren sowie über 

alle zu ihrer Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz getroffenen 

Maßnahmen unterrichtet und ferner die gesetzlichen und Vertre­

ter der Kinder über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer 

Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz getroffenen Maßnahmen un­

terrichtet. 

Abs. 8 schafft die Grundlage dafür, bestimmte Informations­

pflichten durch eine Information der Dienstnehmervertreter zu 

erfüllen, ohne dass es einer Information der einzelnen Dienst­

nehmer bedarf. Inwieweit eine Information der Dienstnehmerver­

treter ausreicht, ist unter Bedachtnahme auf die oben angeführ­

ten Bestimmungen der Richtlinien in den Durchführungsverordnun­

gen bei den einzelnen Informationspflichten festzulegen. Der 

zweite Satz entspricht iVm Z 20 (§ 83 Abs. 3 zweiter Satz) des 

Entwurfes Art. 4 Abs. 2 der Mutterschutzrichtlinie sowie§ 2a 

Abs. 5 zweiter Halbsatz MSchG. 

Abs. 9 legt fest, dass alle Dienstnehmer in allen in Z 17 (§ 80a 

Abs. 7) des Entwurfes angeführten Angelegenheiten zu informieren 

sind, wenn weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind 

noch ein Betriebsrat errichtet wurde. 

Zu Art. I Z 19 (§§ 81a und 81b): 

Zu§ Bla: 

Abs. 1 regelt die Anhörung der Dienstnehmer entsprechend Art. 11 

Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG. Dieser bestimmt, dass die Ar­

beitgeber die Arbeitnehmer bzw. deren Vertreter anhören und de-
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ren Beteiligung bei allen Fragen betreffend die Sicherheit und 

die Gesundheit am Arbeitsplatz ermöglichen. Dies beinhaltet: 

- die Anhörung der Arbeitnehmer; 

- das Recht der Arbeitnehmer bzw. ihrer Vertreter, Vorschläge zu 

unterbreiten; 

- die ausgewogene Beteiligung nach den nationalen Rechtsvor­

schriften bzw. Praktiken. 

Da die Richtlinie vorsieht, dass "die Arbeitnehmer" anzuhören 

sind, kann das Anhörungsrecht nicht nur subsidiär für den Fall 

vorgesehen werden, dass keine Dienstnehmervertreter (Sicher­

heitsvertrauenspersonen, Belegschaftsorgane) bestellt sind. 

Abs. 2 regelt hingegen ein subsidiäres Anhörungs- bzw. Beteili­

gungsrecht aller Dienstnehmer in den Fällen, in denen weder 

Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, noch ein Betriebs­

rat errichtet ist. Dies gilt gemäß Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 

89/391/EWG beispielsweise für die Benennung von Sicherheitsfach­

kräften, von Arbeitsmedizinern sowie von für die erste Hilfe zu­

ständigen Personen. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Arbeit­

nehmer bzw. die Arbeitnehmervertreter mit einer besonderen Funk­

tion bei der Sicherheit und beim Gesundheitsschutz der Arbeit­

nehmer in ausgewogener Weise nach den nationalen Rechtsvor­

schriften bzw. Praktiken beteiligt oder im Voraus vom Arbeit­

geber gehört werden: 

a) zu jeder Aktion, die wesentliche Auswirkungen auf Sicherheit 

und Gesundheit haben kann; 

b) zu der Benennung der Arbeitnehmer gemäß Art. 7 Abs. 1 und 

Art. 8 Abs. 2 sowie zu den Maßnahmen gemäß Art. 7 Abs. 1; 

c) zu den Informationen gemäß Art. 9 Abs. 1 und Art. 10; 

d) zur etwaigen Hinzuziehung außerbetrieblicher Fachleute 

(Personen oder Dienste) gemäß Art. 7 Abs. 3; 

e) zur Planung und Organisation der in Art. 12 vorgesehenen Un­

terweisung. 
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Die Anhörungsrechte der Sicherheitsvertrauenspersonen sind in 

z 17 (§ 80a) des Entwurfes geregelt, die Anhörungsrechte der Be­

legschaftsorgane im Abschnitt 8 "Betriebsverfassung" der Wiener 

Landarbeitsordnung 1990. 

Besondere Vorschriften über die subsidiäre Beteiligung und den 

Zugang zu Unterlagen enthalten auch Art. 6 Abs. 3 lit. b der 

Richtlinie 89/391/EWG sowie eine Reihe von Einzelrichtlinien, 

wie z.B. Art. 8 der Richtlinie 89/654/EWG, Art. 8 der Richtlinie 

89/655/EWG sowie Art. 2 Abs. 5 und Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 

82/605/EWG. 

Zu § 81b: 

Eine ausreichende und verständliche Unterweisung stellt ebenso 

wie die Information der Dienstnehmer eine wesentliche Grundlage 

für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz dar. Die 

allgemeinen Pflichten betreffend die Unterweisung sind in 

Art. 12 der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG geregelt. Die dazu er­

gangenen Einzelrichtlinien enthalten zahlreiche Unterweisungs­

pflichten, wie z.B. Art. 7 der Richtlinie 89/655/EWG, Art. 6 der 

Richtlinie 90/269/EWG, Art. 6 der Richtlinie 90/270/EWG, Art. 11 

der Richtlinie 90/394/EWG, Art. 9 der Richtlinie 90/679/EWG, 

Art. 7 der Richtlinie 92/58/EWG (der in diesem Zusammenhang 

eine "angemessene Schulung" verlangt) , Art. 4 der Richtlinie 

91/383/EWG und weiters Art. 1 der Richtlinie 88/364/EWG. 

Zur Unterweisung über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar­

beitsplatz liegt eine Broschüre der EU-Kommission vor, die sich 

auch mit den Lernzielen und Lehrmethoden befasst (herausgegeben 

1992, ISBN 92-82 6-457 5-4) . 

Abs. 1, 2 und 3 entsprechen Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 

89/391/EWG, der verlangt, dass die Unterweisung des Arbeitneh­

mers "eigens auf seinen Arbeitsplatz oder seinen Aufgabenbereich 

ausgerichtet ist", und dass die Unterweisung an die Entwicklung 

der Gefahrenmomente und an die Entwicklung neuer Gefahren ange-
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passt ist. Klargestellt wird, dass bei der Unterweisung auch auf 

absehbare Betriebsstörungen Bedacht zu nehmen ist, insbesondere 

auch im Hinblick auf die in z 16 (§ 73 Abs. 4 und 5) des Ent­

wurfes vorgesehenen Pflichten der Dienstgeber und die in Z 20 

(§ 82 Abs. 6) des Entwurfes vorgesehenen Pflichten der Dienst­

nehmer. Auch wird in Entsprechung von Art. 12 dieser Richtlinie, 

der eine regelmäßige Wiederholung der Unterweisung verlangt, wie 

im§ 14 Abs. 2 ASchG, eine jährliche Unterweisung vorgesehen. 

Abs. 4 verankert den allgemein anerkannten Grundsatz, dass die 

Unterweisung dem Erfahrungsstand der Dienstnehmer angepasst sein 

muss und in verständlicher Form erfolgen muss. Mängel bei der 

Unterweisung haben sich wiederholt bei der Beschäftigung von 

Dienstnehmern gezeigt, die der deutsche Sprache nicht ausreich­

end mächtig sind. Die Unterweisung in der Muttersprache oder 

einer sonst für sie verständlichen Sprache soll gewährleisten, 

dass gefährliche Missverständnisse auf Grund nicht ausreichender 

Sprachkenntnisse ausgeschlossen werden. 

Abs. 5 entspricht Art 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG und 

der in zahlreichen Betrieben bereits geübten Praxis. 

Zu Art. I Z 20 (§§ 82 bis 85): 

Zu§ 82: 

§ 89 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit gelten­

den Fassung wird weitgehend unter Anpassung an die Richtlinien­

bestimmungen nach dem Vorbild des§ 15 ASchG übernommen. 

Abs. 1 bis Abs. 5 entsprechen Art. 13 der Richtlinie 89/391/EWG, 

der die "Pflichten des Arbeitnehmers" normiert; auf Art. 10 Abs. 

2 der Richtlinie 90/679/EWG ist zu verweisen. Danach haben die 

Arbeitnehmer jeden Unfall oder Zwischenfall bei Arbeiten mit ei­

nem biologischen Arbeitsstoff unverzüglich ... zu melden. 

Abs. 6 setzt Art. 8 Abs. 3 und 5 der Richtlinie 89/391/EWG um. 
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Art. 8 Abs. 3 der zitierten Richtlinie verlangt, dass der Ar­

beitgeber 

alle Arbeitnehmer, die einer ernsten und unmittelbaren Gefahr 

ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig über 

diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden Schutzmaß­

nahmen unterrichten muss; 

- Maßnahmen treffen und Anweisungen erteilen muss, um den Ar­

beitnehmern bei ernster, unmittelbarer und nicht vermeidbarer 

Gefahr zu ermöglichen, ihre Tätigkeit einzustellen bzw. sich 

durch sofortiges Verlassen des Arbeitsplatzes in Sicherheit zu 

bringen; 

- außer in begründeten Ausnahmefällen die Arbeitnehmer nicht 

auffordern darf, ihre Tätigkeit in einer Arbeitssituation wie­

der aufzunehmen, in der eine ernste und unmittelbare Gefahr 

fortbesteht. 

Art. 8 Abs. 5 der zitierten Richtlinie sieht vor, dass der Ar­

beitgeber dafür Sorge trägt, dass jeder Arbeitnehmer, wenn er 

den zuständigen Vorgesetzten nicht erreichen kann, in der Lage 

ist, bei ernster und unmittelbarer Gefahr für die eigene Sicher­

heit bzw. die Sicherheit anderer Personen unter Berücksichtigung 

seiner Kenntnisse und technischen Mittel die geeigneten Maß­

nahmen zu treffen, um die Folgen einer solchen Gefahr zu ver­

meiden. 

Gemäß z 16 (§ 73 Abs. 4) des Entwurfes müssen Dienstgeber Vor­

sorge treffen, damit Dienstnehmer in Gefahrensituationen selbst 

Abwehrmaßnahmen treffen können, wenn die Vorgesetzten oder sonst 

Zuständigen nicht erreichbar sind. Bei ernster und unmittelbarer 

Gefahr müssen Dienstnehmer selbst tätig werden, wenn 

- der zuständige Vorgesetzte oder die sonst zuständige Person 

nicht erreichbar ist; 

- die Vorgangsweise für solche Fälle bereits bei Festlegung der 

Schutzmaßnahmen festgelegt wurde; 
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- die Dienstnehmer vorher über die Gefahr und die zu treffenden 

Maßnahmen informiert wurden; 

- ihnen die notwendigen technischen Mittel zur Verfügung stehen 

und 

- ihnen die notwendigen Maßnahmen zumutbar sind, sie also da­

durch insbesondere nicht einer ernsten zusätzlichen Gefahr 

ausgesetzt werden. 

Abs. 7 entspricht Art. 12 Abs. 2 lit. e und f der Richtlinie 

89/391/EWG. 

Abs. 8 entspricht Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 89/391/EWG, wo­

nach die Pflichten der Arbeitnehmer in Fragen der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz den Grundsatz der Ver­

antwortung des Arbeitgebers nicht berühren. 

Zu§ 83: 

Die Bestimmung entspricht Art. 9 Abs . 1 lit. c und d der Richt­

linie 89/391/EWG mit der Maßgabe, dass bei der Aufzeichnung auch 

bestimmte "Beinaheunfälle" nach dem Vorbild des § 16 ASchG er­

fasst werden, sofern sie von den Dienstnehmern gemeldet werden, 

wobei aber für eine Verletzung dieser Aufzeichnungspflicht keine 

Sanktion gelten soll, sie also von den Strafbestimmungen ausge­

nommen sind. 

Art. 9 Abs. 1 lit. c und d der zitierten Richtlinie sehen vor, 

dass der Arbeitgeber eine Liste der Arbeitsunfälle, die einen 

Arbeitsunfall von mehr als drei Arbeitstagen für den Arbeitneh­

mer zur Folge hatte, führen und für die zuständige Behörde im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften bzw. Praktiken 

Berichte über die Arbeitsunfälle ausarbeiten muss, die die bei 

ihm beschäftigten Arbeitnehmer erlitten haben. 

Der Aufzeichnungspflicht betreffend Arbeitsunfälle kann auch 

durch die Aufbewahrung eines Durchschlages der an den Unfallver­

sicherungsträger erstatteten Meldung entsprochen werden. Diese 
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Aufzeichnungen sind von den Dienstgebern zu führen, wobei ent­

sprechend § 16 Abs. 2 ASchG festgelegt wird, dass die Aufzeich­

nungen mindestens 5 Jahre aufzubewahren sind (Abs. 2). Arbeit­

geber sind weiters nach den Bestimmungen der Richtlinie 

89/391/EWG verpflichtet, den Sicherheitsvertrauenspersonen und 

Betriebsräten sowie den Präventivdiensten Zugang zu den Auf­

zeichnungen und Berichten über Arbeitsunfälle zu gewähren 

(umgesetzt mit Z 17 (§ 80a Abs. 7), Z 31 (§ 90a Abs. 2), Z 33 

(§ 91a Abs. 2) und Z 58 (§ 196a Abs. 2) des Entwurfes. 

Abs. 3 sieht vor, dass die Dienstgeber auf Verlangen der Land­

und Forstwirtschaftsinspektion Berichte über bestimmte Arbeits­

unfälle zu erstellen und dieser zu übermitteln haben. Diese Re­

gelung zielt nicht auf allgemeine Berichte über das Unfallge­

schehen ab, sondern auf einen Bericht zu einem konkreten Unfall, 

wenn z.B. auf Grund der Unfallmeldung der Ablauf und die Ursache 

des Unfalles sowie die getroffenen oder zu treffenden Maßnahmen 

nicht klar sind (vgl.§ 16 Abs. 3 ASchG). 

Zu§ 84: 

Eine der Grundvoraussetzungen für die Gewährleistung der S:. c!".er­

heit und des Gesundheitsschutzes der Dienstnehmer ist die crd­

nungsgemäße Instandhaltung und Reinigung sowie die regel~a~:~~ 

Wartung und Oberprüfung der Arbeitsstätten, der verwende~ t• :- J- • -

beitsmittel, der persönlichen Schutzausrüstungen sowie dr: f • -

richtungen zur Brandbekämpfung und erste Hilfe etc. Die ..-•. · • : ,-~. 

Anforderungen an den Zustand der Arbeitsstätten, Arbeit~:-.· ·, . 

etc. werden in den folgenden Bestimmungen festgelegt. 

Diese Bestimmung übernimmt weitgehend § 87 der Wiener : ,, · : · 

bei tsordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung t;:.: , · • 

spricht Art. 6 der Richtlinie 89/654/EWG (Arbeitsstät~1::. 

linie) . 
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zu§ 85: 

Mit der gegenständlichen Bestimmung und mit Z 21 (§§ 85a 

bis 851) des Entwurfes werden jene Anforderungen zusammenge­

fasst, die für die Beschäftigung von Dienstnehmern in Arbeits­

stätten gelten. 

Dies betrifft vor allem Anforderungen hinsichtlich der Konstruk­

tion, Beschaffenheit und Ausstattung, die in der Regel bereits 

bei der Planung und Errichtung von Betriebsanlagen oder sonsti­

gen Arbeitsstätten berücksichtigt werden müssen. Diese Regelun­

gen gelten grundsätzlich unabhängig von der Art der Arbeitsvor­

gänge und Arbeitsverfahren, von der Art der eingesetzten Ar­

beitsmittel und Arbeitsstoffe usw. Regelungen über Arbeitsmit­

tel, Arbeitsstoffe etc. werden mit Z 22 (§ 86), Z 23 (§§ 86a 

bis 86f), z 24 (§ 87) und z 25 (§§ 87a bis 87i) des Entwurfes 

festgelegt. 

Die Arbeitsstättenbestimmungen enthalten vor allem die Umsetzung 

der Richtlinie 89/654/EWG. Die in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Mindestanforderungen werden durch die geltenden Dienstnehmer­

schutzbestimmungen großteils erfüllt. 

Weit gehendes Vorbild für die Regelungen ist der 2. Abschnitt 

des ASchG. Detailregelungen sollen - wie im ASchG - durch eine 

geplante Arbeitsstättenverordnung erfolgen. Wie im ASchG ist 

vorgesehen, dass in dieser Verordnung auch Abweichungen von den 

im Entwurf festgelegten Anforderungen geregelt werden können, 

wenn dies aus wichtigen Gründen erforderlich ist und Sicherheit 

und Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleistet sind. Bis zum In­

krafttreten dieser Verordnung gelten die arbeitsstättenbezogenen 

Bestimmungen der Land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer­

schutzverordnung, LGBl. für Wien Nr. 10/1970, in der Fassung des 

Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 24/1982, weiter. 

Die Richtlinie 89/654/EWG regelt im Anhang I Mindestanforderun­

gen für Arbeitsstätten, die erstmalig nach dem 31. Dezember 1992 
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genutzt werden. Im Anhang II werden Mindestanforderungen für Ar­

beitsstätten geregelt, die bereits vor dem 1. Jänner 1993 ge­

nutzt wurden. Werden in alten Arbeitsstätten nach dem 31. De­

zember 1992 Änderungen, Erweiterungen und/oder Umgestaltungen 

vorgenommen, so haben nach Art. 5 der Richtlinie die Dienstgeber 

die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit diese Änderungen, 

Erweiterungen und/oder Umgestaltungen mit den Mindestvorschrif­

ten des Anhanges I übereinstimmen. 

Entsprechend den Grundsätzen der Richtlinie 89/654/EWG wird in 

inhaltlicher Hinsicht zwischen Arbeitstätten in Gebäuden und Ar­

beitsstätten im Freien unterschieden. Bei den Regelungen über 

Arbeitsstätten in Gebäuden wird wiederum - entsprechend dem gel­

tenden Recht - zwischen Arbeitsräumen und sonstigen Betriebs­

räumen unterschieden. 

Die Definition der Arbeitsstätten im Abs. 1 entspricht Art. 2 

der Richtlinie 89/654/EWG, wobei zur besseren Verständlichkeit 

bereits in der Definition eine Unterscheidung zwischen Arbeits­

stätten in Gebäuden und Arbeitsstätten im Freien vorgesehen und 

der in Österreich gebräuchlichere Begriff "Betriebsgelände" ver­

wendet wird. 

Abs. 2 macht von der Ausnahmemöglichkeit gemäß Art. 2 lit. e der 

Richtlinie 89/654/EWG Gebrauch und nimmt Felder, Wälder und 

sonstige Flächen, die zu einem land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieb gehören, aber außerhalb seiner bebauten Fläche liegen, 

weitgehend von den Bestimmungen über die Arbeitsstätten aus. 

Abs. 3 (Gefahrenbereiche) entspricht Anhang I Z 12.5 und Anhang 

II Z 10 der Richtlinie 89/654/EWG. Die Kennzeichnung soll unter 

Bedachtnahme auf die Richtlinie 92/58/EWG über die Sicherheits­

und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung durch Verordnung ge­

regelt werden. 
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Abs. 4 (elektrische Anlagen) entspricht Anhang I Z 3 und Anhang 

II z 3 der Richtlinie 89/654/EWG. Zu Abs. 4 ist auch auf die 

elektrotechnischen Vorschriften zu verweisen. 

Abs. 7 regelt die Sicherheitsbeleuchtung entsprechend Anhang I 

z 4. 7 und z 8.3 und Anhang II z 4. 7 und Z 8.2 der Richtlinie 

89/ 654/EWG. 

Zu Art. I Z 21 (§§ 85a bis 851): 

zu§ BSa: 

Abs. 1 entspricht Anhang I Z 2 und Anhang II Z 2 der Richtlinie 

89/654/EWG. 

Abs. 2 (natürliche Belichtung und künstliche Beleuchtung) ent­

sprechen Anhang I Z 8.1 und Anhang II Z 8.1 der Richtlinie 

89/654/EWG. 

Abs. 3 (Ausgänge und Verkehrswege) entspricht Anhang I Z 12.1 

der Richtlinie 89/654/EWG. 

Abs. 4 (Fluchtwege und Notausgänge) entspricht Art. 6 und An­

hang I z 4.1 bis 4.3 und Z 4.5 und Z 11.7 sowie Anhang II Z 4.1 

bis 4.3 und 4.5 der Richtlinie 89/654/EWG. Die Kennzeichnung 

wird unter Berücksichtigung der Richtlinie 92/58/EWG durch Ver­

ordnung zu regeln sein. 

Abs. S entspricht Anhang I Z 20 und Anhang II Z 15 der Richt­

linie 89/654/EWG. Diese Bestimmungen sehen vor, dass die Ar­

beitsstätten gegebenenfalls behindertengerecht zu gestalten 

sind. Dies gilt insbesondere für Türen, Verbindungswege, Trep­

pen, Duschen, Waschgelegenheiten und Toiletten, die von Behin­

derten benutzt werden, sowie für Arbeitsplätze, an denen Behin­

derte unmittelbar tätig sind. Die in der Richtlinie verwendeten 

Begriffe wurden den im Entwurf verwendeten Begriffen angepasst. 

Ob und welche Anforderungen sich daraus ergeben, hängt davon ab, 
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ob und in welchen Bereichen Behinderte tätig sind, außerdem von 

der Art ihrer Behinderung. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, dass die 

Bauordnungen der Länder (mit Ausnahme des Burgenlandes) Regelun­

gen über die behindertengerechte Gestaltung von Baulichkeiten 

enthalten. So sieht z.B. die Wiener Bauordnung vor, dass bei 

Montagehallen, Lagerhallen, Werkstätten in Industriebauten u.ä. 

vorsorge zu treffen ist, dass sie für körperbehinderte Menschen 

gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Bau­

liche Maßnahmen für körperbehinderte und alte Menschen sind in 

der ÖNORM B 1600 geregelt. Die behindertengerechte Gestaltung 

der Arbeitsstätten ist durch Verordnung näher zu regeln. 

Abs. 6 dient der Klarstellung hinsichtlich jener Gebäude, die 

nur zum Teil für betriebliche Zwecke genützt werden, wie Gebäu­

de, in denen sowohl Büros als auch Wohnungen untergebracht sind. 

Ausgänge, Verkehrswege, Türen und Tore, die von den Dienstneh­

mern in solchen Gebäuden benützt werden, sind den Arbeitsstätten 

in Gebäuden im Sinne des§ 85 Abs. 1 Z 1 des Entwurfes zuzurech­

nen (Teile von Gebäuden zu denen die Dienstnehmer im Rahmen 

ihrer Arbeit Zugang haben), sodass Abs. 3 anzuwenden ist. 

Zu§ 85b: 

Während§ 85a des Entwurfes die Gestaltung der Verkehrswege be­

trifft, legt§ 85b notwendige Maßnahmen zur Abwicklung des Ver­

kehrs innerhalb der Betriebe fest. Diese Bestimmung entspricht 

weitgehend§ 20 Abs. 4 ASchG. 

Zu§ 85c: 

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/654/EWG und der Allge­

meinen Arbeitnehmerschutzverordnung wird zwischen Arbeitsräumen 
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und sonstigen Betriebsräumen unterschieden, da für Arbeitsräume 

strengere Regelungen gelten sollen. 

§ 85c entspricht weitgehend dem ASchG. 

Abs. 1 enthält eine Definition der Arbeitsräume, wobei entspre­

chend dem geltenden Recht auf die Einrichtung ständiger Arbeits­

plätze abgestellt wird. 

Abs. 2 entspricht§ 22 Abs. 2 ASchG. 

Abs. 3 entspricht Anhang I Z 6.1 und 7.1 sowie Anhang II Z 6 und 

7.1 der Richtlinie 89/654/EWG. 

Abs. 4 regelt Anforderungen, die beim Bau und bei der Gestaltung 

der Arbeitsräume sowie der Aufstellung von Maschinen etc. zu be­

rücksichtigen sind, nicht hingegen die Gestaltung der Arbeits­

vorgänge. 

Abs. 5 entspricht dem Anhang I Z 15.1 der Richtlinie 89/654/EWG. 

Abs. 6 entspricht Anhang I Z 8.1. und Anhang II Z 8.1 der Richt­

linie 89/654/EWG, die verlangt, dass die Arbeitsstätten moq­

lichst ausreichend Tageslicht erhalten müssen. Diese Regelu~7 

entspricht§ 22 Abs. 6 ASchG und legt fest, dass bei der A.r.~rj­

nung der Arbeitsplätze auf die Lage der Belichtungsflächer. ~r.:: 

Sichtverbindung Bedacht zu nehmen ist. Damit soll die Grur. ·"! ~ a ;e 

für eine flexiblere, den Interessen des Dienstnehmerschu~:~~ 

besser entsprechende Regelung geschaffen werden, die nicht r.~r 

auf die Bodenfläche des Raumes abstellt, sondern auf da J..: -

bei tsbereiche Bedacht nimmt. Aufrecht bleibt die Bedac~. ~ ~--' ".:- ,, 

auf die Zweckbestimmung der Räume, die einer natürliche~. F·• •. :.­

tung entgegenstehen kann. 
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Zu § 85d: 

Für sonstige Betriebsräume werden weniger strenge Anforderungen 

vorgesehen, dies entspricht auch dem geltenden Recht. 

Zu § 85e: 

Entsprechend Anhang I Z 21, Anhang II z 16 und 17 der Richtlinie 

89/ 654/EWG werden in Abs. 1 bis 3 Sonderregelungen für Arbeits­

stätten im Freien vorgesehen. 

Zu§ 85f: 

Diese Bestimmung entspricht weitgehend§ 25 ASchG. 

Abs. 1 entspricht Art. 8 der Richtlinie 89/391/EWG. 

Die im Abs. 2 angeführten Kriterien entsprechen Art. 8 Abs • 1 

der Richtlinie 89/391/EWG sowie Anhang I z 5.1 und Anhang II 

Z 5.1 der Richtlinie 89/654/EWG. 

Abs. 3 zweiter Satz stellt - eine Neuerung gegenüber dem gelten­

den Recht dar - und entspricht Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 

89/391/EWG. Die Richtlinie schreibt die Bestellung solcher Per­

sonen - ähnlich wie die Bestellung von Ersthelfern - nicht nur 

für Arbeitsstätten mit besonderen Gefahren vor. Die Bestellung 

von Personen, die für den Brandschutz und die Evakuierung zu­

ständig sind, wird durch Verordnung näher zu regeln sein. 

Abs. 4 entspricht Anhang I Z 5.1 und 5.2 sowie Anhang II Z 5.1 

und 5.2 der Richtlinie 89/654/EWG. 

Zu§ 85g: 

Diese Bestimmungen entsprechen Art. 8 Abs. 1 und 2 der Richt­

linie 89/391/EWG, Anhang I Z 19 und Anhang II Z 14 der Richt­

linie 89/654/EWG. 
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zur Bestellung von Personen für die Leistung der ersten Hilfe 

ist anzumerken, dass die Anzahl der zu bestellenden Personen 

(unter Berücksichtigung der Zahl der Beschäftigten und der Be­

triebsart) künftig in der Arbeitsstättenverordnung geregelt wer-

den soll. Gleiches gilt für die notwendigen Kenntnisse bzw. die 

notwendige Ausbildung. Es ist Sache der Dienstgeber, dafür zu 

sorgen, dass erforderlichenfalls geeignete Personen bestellt 

werden und haben Dienstgeber gegebenenfalls auch auf ihre Kosten 

für eine Ausbildung zu sorgen. 

Zu den Sanitätsräumen (Abs. 4) ist darauf zu verweisen, dass die 

Richtlinie 89/654/EWG als Kriterien die Größe der Räumlichkei­

ten, die Art der dort ausgeübten Tätigkeiten und die Unfall­

häufigkeit anführt. 

Abs. 4 sieht sowohl die Einrichtung von Sanitätsräumen in Ar­

beitsstätten, bei denen es wegen der besonderen Verhältnisse 

(Gefährlichkeit der Tätigkeiten, Unfallhäufigkeit} geboten er­

scheint, unabhängig von der Beschäftigtenzahl, als auch eine 

Verpflichtung zur Einrichtung von Sanitätsräumen für Betriebe 

mit mehr als 250 Beschäftigten - unabhängig von der Art der Tä­

tigkeiten und der Art des Betriebes - vor. 

Abs. 6 dient der Klarstellung und entspricht§ 84 Abs. 5 der 

Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fas­

sung. 

Zu§ 85h: 

Die Abs. 1 bis 6 entsprechen Anhang I Z 18 und Anhang II Z 13 

der Richtlinie 89/654/EWG und Art. 8 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 

lit. b und c der Richtlinie 90/679/EWG. 

Die Regelungen entsprechen weitgehend§ 85 der Wiener Land­

arbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung. Abwei­

chend vom geltenden Recht wird für Waschgelegenheiten bzw. 
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Waschräume nicht verlangt, dass sie "in geeigneter Lage" zur 

Verfügung stehen müssen, sondern in der Nähe der Arbeitsplätze. 

Die Verpflichtung zur Einrichtung von Umkleide- und Waschräumen 

wird nunmehr generell ab zwölf Dienstnehmern vorgesehen bzw. 

wenn hygienische, gesundheitliche Gründe oder die Art der Ar­

beitsvorgänge dies erfordern. Die geltende Rechtslage schreibt 

bereits das Erfordernis von eigenen Wasch- und Umkleideräumen 

"in größeren Betrieben" vor. 

Abs. 8 regelt gemeinsame sanitäre Einrichtungen für die Dienst­

nehmer mehrerer Dienstgeber. Eine solche gemeinsame Einrichtung 

kann durchaus im Interesse des Dienstnehmerschutzes gelegen 

sein, unter der Voraussetzung, dass diese Einrichtungen in der 

Nähe der Arbeitsplätze liegen und dass bei der Anzahl, der Be­

messung, der Trennung nach Geschlecht etc. die Gesamtzahl aller 

Arbeitnehmer zugrundegelegt wird. 

Abs. 9 entspricht weitgehend dem geltenden Recht. 

Zu§ 85i: 

Diese Bestimmungen entsprechen Anhang I Z 16 und Anhang II Z 11 

der Richtlinie 89/654/EWG. 

Der Entwurf sieht abgesehen von§ 85i Abs. 1 Z 1 Aufenthalts­

räume generell ab zwölf Dienstnehmern vor. Weiters sind Bereit­

schaftsräume für Dienstnehmer vorgesehen, in deren Arbeitszeit 

regelmäßig Zeiten der Arbeitsbereitschaft fallen, entsprechend 

der Richtlinie 89/654/EWG, wobei die Verpflichtung zur Bereit­

stellung von Bereitschaftsräumen durch Verordnung zu konkreti­

sieren sein wird. Für die gemeinsame Einrichtung von Aufent­

haltsräumen gilt dasselbe wie zur gemeinsamen Einrichtung von 

Sanitärräumen gemäß§ 85h Abs. 8 des Entwurfes. 
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Zu§ 85j: 

Diese Regelung entspricht§ 86 der Wiener Landarbeitsordnung 

1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung und wurde zur besseren 

Verständlichkeit überarbeitet. 

Zu§ 85k: 

Diese Bestinunung entspricht§ 30 ASchG. Die Arbeitsstätten­

richtlinie 89/654/EWG sieht einen Nichtraucherschutz für Pausen­

räume und Bereitschaftsräume (Anhang I Z 16.3 und 4 sowie Anhang 

II Z 11.3) vor. 

Der vorliegende Entwurf enthält im Abs. 1 die allgemeine Ver­

pflichtung der Dienstgeber, Nichtraucher/innen vor den Einwir­

kungen von Tabakrauch zu schützen. Diese Regelung stellt darauf 

ab, ob und wie weit ein solcher Schutz nach der Art des Betrie­

bes möglich ist. 

Wenn aus betrieblichen Gründen ein Arbeitsraum von Rauchern und 

Nichtrauchern benützt werden muss, gilt gemäß Abs. 2 grundsätz­

lich ein Rauchverbot. Dies kann aber nur für Arbeitsräume gel­

ten, die nur von Betriebsangehörigen benutzt werden, nicht hin­

gegen in Räumen, in denen die Kunden rauchen. Im vorliegenden 

Entwurf können nur den Dienstgebern sowie den Dienstnehmern 

Pflichten auferlegt werden, ein allfälliges generelles Rauch­

verbot kann nicht im Dienstnehmerschutzrecht geregelt werden. 

Außerdem soll diese Regelung entsprechend den Ergebnissen der 

Verhandlungen mit den Interessenvertretungen nur dann gelten, 

wenn die Nichtraucher nicht durch eine verstärkte Be- und Ent­

lüftung des Raumes ausreichend geschützt werden können. 

Der Nichtraucherschutz in Aufenthaltsräumen und Bereitschafts­

räumen entspricht der Richtlinie 89/654/EWG. Das generelle 

Rauchverbot für Sanitätsräume und Umkleideräume wird aus gesund­

heitlichen und hygienischen Gründen vorgesehen. 
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Zu§ 851: 

Diese Bestimmung listet jene Regelungen der §§ 85 bis 85k auf, 

zu denen jedenfalls eine Konkretisierung durch Verordnung erfor­

derlich ist. 

Dass darüber hinaus auch zur Durchführung anderer Regelungen 

dieses Entwurfes Verordnungen erlassen werden können, ergibt 

sich aus Art. 18 Abs. 2 B-VG und bedarf keiner zusätzlichen kon­

kreten Ermächtigung. 

Zu Art. I Z 22 ( § 8 6) : 

Im Gegensatz zur etwas unsystematischen Verwendung der Begriffe 

Betriebseinrichtungen, mechanische Einrichtungen und Betriebs­

mittel wird nunmehr im Abs. 1 entsprechend der Richtlinie 

89/655/EWG von einer sehr umfassenden, einheitlichen Definition 

der Arbeitsmittel ausgegangen. 

Die Definition der "Benutzung von Arbeitsmitteln" im Abs. 2 wird 

§ 33 Abs. 1 ASchG nachgebildet und entspricht Art. 2 lit. b der 

Richtlinie 89/655/EWG. Nach dieser Definition sind unter Be­

nutzung von Arbeitsmitteln alle Tätigkeiten zu verstehen, d~e 

ein Arbeitsmittel betreffen. Die Aufzählung derartiger Tat~?­

keiten ist lediglich beispielhaft. 

Abs. 3 dient der Klarstellung, dass diese Bestimmungen !: : ... •· : • •· 

dazu erlassenen Verordnungen die Dienstgeber verpflichte~. 

Abs. 4 z 1 entspricht Art. 3 Abs. 1, erster Satz der R: :· ~. ~ . • •· 

89/655/EWG. 

Rechtsvorschriften über Sicherheitsanforderungen hins: : :· · 

lieh Konstruktion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen ir:-. : . · · 

Abs. 4 z 2 regeln u. a. die nach § 71 der Gewerbeordnun':i : · 

GewO 1994 erlassenen bzw. zu erlassenden Verordnungen , : . :·. , , 

Maschinen-Sicherheitsverordnung) und elektrotechnische~: : -
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schriften (z.B. die nach dem Elektrotechnikgesetz 1992 erlassene 

Niederspannungsgeräteverordnung 1993). 

Art. 4 Abs. 1 lit. a der Richtlinie 89/655/EWG bestimmt, dass 

Dienstgeber "sich Arbeitsmittel zu beschaffen bzw. zu benutzen 

haben", die, sofern sie Dienstnehmer erstmalig nach dem 31. De­

zember 1992 zur Verfügung gestellt werden, den Bestimmungen al­

ler geltenden einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien entsprechen 

bzw., wenn keine andere Gemeinschaftsrichtlinie anwendbar ist 

oder wenn andere Gemeinschaftsrichtlinien nur teilweise an­

wendbar sind, den Mindestvorschriften des Anhanges zur Richt­

linie entsprechen. Nach Art. 4 Abs. 1 lit. b der Richtlinie müs­

sen Arbeitsmittel, die Dienstnehmern am 31. Dezember 1992 be­

reits zur Verfügung stehen, - mit einer Obergangsfrist - den 

Mindestanforderungen im Sinne des Anhangs zu der Richtlinie ent­

sprechen. 

Die technischen Harmonisierungsrichtlinien der EU sehen Konfor­

mitätsprüfungen bzw. -erklärungen sowie in bestimmten Fällen 

eine Prüfung und Zertifizierung von Maschinen und Geräten vor. 

Gemäß§ 71 GewO 1994 ist das Inverkehrbringen und Ausstellen von 

Maschinen, Geräten, Ausrüstungen oder deren Teilen und Zubehör, 

die Gefahren für das Leben oder die Gesundheit der Benützer her­

beiführen können, nur zulässig, wenn eine Obereinstimmungserklä­

rung oder eine Genehmigung des Bundesministers für wirtschaft­

liche Angelegenheiten vorliegt. Durch die Obereinstimmungserklä­

rung haben Hersteller bzw. Inverkehrbringer festzustellen, dass 

die Maschine, das Gerät etc. den auf sie zutreffenden Bestimmun­

gen einer Verordnung gemäß§ 71 GewO 1994 (z.B. der Maschinen­

sicherheitsverordnung) und gegebenenfalls den auf sie zutreffen­

den Bestimmungen einschlägiger Normen oder einem genehmigten 

Muster entspricht. Für bestimmte Maschinen, Geräte etc. wird 

durch diese Verordnungen ein besonderes Übereinstimmungsverfah­

ren vorgesehen, z.B. eine Baumusterprüfung. 

Grundlage für die Übereinstimmungserklärung ist eine vom Her­

steller bzw. Inverkehrbringer erstellte technische Dokumentation 
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und allenfalls eine Prüfbescheinigung einer zugelassenen Stelle 

(z.B. Baumusterbescheinigung). Vor dem Inverkehrbringen ist das 

Vorliegen einer Obereinstimmungserklärung oder einer Genehmigung 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten durch 

Anbringen eines Zeichens oder einer Plakette an der Maschine 

(CE-Zeichen) nachzuweisen. Diese gewerberechtlichen Regelungen 

gelten auch für Personen bzw. Einrichtungen, die grundsätzlich 

vom Geltungsbereich der GewO 1994 ausgenommen sind, und zwar 

auch dann, wenn die Maschinen, Geräte etc. für den Gebrauch im 

eigenen Betrieb erzeugt, zusammengefügt oder eingeführt werden 

(§ 2 Abs. 14 GewO 1994). 

Durch Verordnung sollen Sicherheits- und Gesundheitsanforderun­

gen für Arbeitsmittel und die erforderlichen Übergangsanforde­

rungen für Arbeitsmittel, die bereits in Verwendung stehen, ge­

regelt werden. Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung sollen 

für Arbeitsmittel, für die Verordnungen gemäß§ 71 GewO 1994 

oder sonstige Herstellervorschriften (z.B. die Niederspannungs­

geräteverordnung 1993) keine Anwendung finden, jene Bestimmungen 

weitergelten (§§ 3ff der Land- und forstwirtschaftlichen Dienst­

nehmerschutzverordnung), die Sicherheitsanforderungen für Ar­

beitsmittel regeln, soweit diese auch der Sicherheit und dem Ge­

sundheitsschutz der Dienstnehmer dienen. In diesem Zusammenhang 

ist anzumerken, dass aufgrund des Konzeptes der Richtlinie 

89/655/EWG (subsidiäre Sicherheits- und Gesundheitsanforderun­

gen) eine Anpassung z.B. erfolgen muss, wenn die einschlägigen 

Verordnungen zur GewO 1994 geändert werden bzw. neue Verord­

nungen erlassen werden, wobei jeweils in der Arbeitsmittelver­

ordnung auf die bereits in Verwendung stehenden Arbeitsmittel 

Bedacht zu nehmen ist, auf die neue gewerberechtliche Regelungen 

naturgemäß nicht anwendbar sein können. 

Abs. 5 stellt klar, dass Dienstgeber dann, wenn sie mit CE-Zei­

chen gekennzeichnete Arbeitsmittel erwerben, sich grundsätzlich 

darauf verlassen können, dass diese Arbeitsmittel den gewerbe­

rechtlichen Sicherheitsanforderungen, die für sie im Zeitpunkt 

des Inverkehrbringens gegolten haben, entsprechen. 
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Durch entsprechende Wartung haben Dienstgeber dafür zu sorgen, 

dass Arbeitsmittel während der gesamten Dauer der Benutzung in 

einem Zustand gehalten werden, der den für sie geltenden Rechts­

vorschriften entspricht. 

Sind Arbeitsmittel nicht gekennzeichnet, dürfen Dienstgeber sie 

nur dann zur Verfügung stellen, wenn sie den Anforderungen des 

Abs. 4 Z 2 entsprechen. 

Abs. 6 über die Auswahl von Arbeitsmitteln entspricht Art. 3 

Abs. 1 der Richtlinie 89/655/EWG und im Wesentlichen§ 33 Abs. 5 

ASchG. Nach Abs. 6 dürfen weiters nur solche Arbeitsmittel ein­

gesetzt werden, die nach dem Stand der Technik die Sicherheit 

und Gesundheit der Arbeitnehmer so gering als möglich gefährden. 

Abs. 7 regelt entsprechend Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 

89/655/EWG jene Fälle, in denen es nach dem Stand der Technik 

nicht möglich ist, Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer 

bei der Benutzung eines Arbeitsmittels in vollem Umfang zu ge­

währleisten. Bei einem für Sicherheit und Gesundheit verbleiben­

den Restrisiko haben Dienstgeber auf Grundlage der in den 

§§ 73ff normierten Pflichten die Gefahren zu ermitteln und Maß­

nahmen festzulegen, dieses Risiko durch zusätzliche Maßnahmen 

weitestgehend zu minimieren. Es ist davon auszugehen, dass in 

diesen Fällen bei der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren 

und Festlegung von Schutzmaßnahmen jedenfalls geeignete Fach­

leute heranzuziehen sind. Eine grundlegende Maßnahme ist nach 

Anhang I Z 2.1 der Richtlinie 89/655/EWG, dafür Vorsorge zu 
treffen, dass Dienstnehmer Zeit und Möglichkeit haben, sich den 

mit In- und Außerbetriebnahme von Arbeitsmitteln verbundenen Ge­

fahren rasch zu entziehen. Erforderlichenfalls haben Dienstgeber 

im Vorhinein Not- und Rettungsmaßnahmen festzulegen. 
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Zu Art. I Z 23 (§§ 86a bis 86f): 

Zu§ 86a: 

Diese Regelungen entsprechen weitgehend den im Anhang des Ergän­

zungsvorschlags angeführten Mindestvorschriften über die Benut­

zung von Arbeitsmitteln, soweit sie die Aufstellung von Arbeits­

mitteln betreffen. 

Abs. 1 definiert die Aufstellung und dient der Klarstellung. 

Abs. 2 legt im Sinne von Art. 4 des Ergänzungsvorschlags fest, 

welche grundsätzlichen Bedingungen und Gefahren Dienstgeber im 

Rahmen ihrer allgemeinen Pflichten, Gefahren zu ermitteln und 

Maßnahmen festzulegen, bei der Aufstellung von Arbeitsmitteln zu 

berücksichtigen haben. 

Abs. 2 Z 1 über Schutzabstände entspricht dem Anhang des Ergän­

zungsvorschlags. 

Abs. 2 z 2 über das sichere Zuführen und Entfernen von Energien 

und Stoffen entspricht ebenfalls dem Anhang des Ergänzungsvor­

schlags. 

Abs. 2 Z 3 regelt, dass Arbeitsmittel so aufgestellt werden müs­

sen, dass Dienstnehmern ausreichend Platz für eine sichere Be­

nutzung zur Verfügung steht. 

Abs. 3, wonach im Freien aufgestellte Arbeitsmittel gegen Blitz­

schlag und Witterungseinflüssen zu schützen sind, entspricht 

ebenfalls dem Anhang des Ergänzungsvorschlags. 

Abs. 4 über den Schutz der Dienstnehmer vor einer Gefährdung 

durch elektrische Freileitungen entspricht dem Anhang des Ergän­

zungsvorschlags. 
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Abs. 5 regelt die Stabilisierung von Arbeitsmitteln und ihren 

Teilen entsprechend dem Anhang Z 2.6 der Richtlinie 89/655/EWG. 

Die Stabilisierung nach dieser Bestimmung erfasst auch das si­

chere Verankern von Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln. 

Nach Abs. 6 müssen Arbeitsmittel so aufgestellt und gesichert 

werden, dass Kleidung und Körperteile der Dienstnehmer nicht er­

fasst werden. Derartige Schutzmaßnahmen können etwa eine Ver­

kleidung oder Verdeckung der Arbeitsmittel oder das Einhalten 

entsprechender Schutzzonen darstellen. Diese Bestimmung ent­

spricht dem Anhang des Ergänzungsvorschlags. 

Abs. 7 über die Belichtung bzw. Beleuchtung der Arbeits- und 

Wartungsbereiche entspricht dem Anhang Z 2.9. der Richtlinie 

89/655/EWG. 

Zu§ 86b: 

Abs. 1 verpflichtet Dienstgeber, dafür zu sorgen, dass bei der 

Benutzung von Arbeitsmitteln Grundsätze eingehalten werden, die 

weitgehend dem Anhang des Ergänzungsvorschlags entnommen sind 

und dem geltenden Recht entsprechen. 

Abs. 1 Z 1 (bestimmungsgemäße Benutzung) entspricht dem A:'.~.a:-. 7 

des Ergänzungsvorschlags und dem Anhang Z 2 .12. der Rich~: :. :-. ;. ,. 

89/655/EWG. 

Nach Abs. 1 Z 2 sind bei der Benutzung die Bedienungsar.:•·:~ ~ ~. ;.-,:-, 

der Hersteller (bzw. Inverkehrbringer) und die elektro~t· -~.~ 

sehen Vorschriften einzuhalten. Bedienungsanleitungen ~: ~- : . F·. 

Betriebsanleitungen nach den Vorschriften über das Inve:•• · 

bringen von Maschinen nach der Gewo 1994. 

Abs. 1 z 3 und 4 über Schutz- und Sicherhei tsvorrichtt;:. :• · 

spricht dem Anhang des Ergänzungsvorschlags. 
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Abs. 1 z 5 entspricht als Grundsatz für die Erprobung von Ar­

beitsmitteln bereits dem Anhang des Ergänzungsvorschlags. 

Abs. 2 regelt entsprechend dem Anhang des Ergänzungsvorschlags, 

dass vor wesentlichen Änderungen eines Arbeitsmittels oder des­

sen Einsatzbedingungen neben den allgemeinen Pflichten der 

Dienstgeber, Gefahren zu ermitteln und Maßnahmen festzulegen, 

zusätzlich eine besondere Risikoanalyse durchzuführen ist. Auf 

Grund des Ergebnisses der Risikoanalyse sind erforderlichenfalls 

für den Schutz. der Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer 

besondere Maßnahmen zu treffen. Allenfalls treffen Dienstgeber 

nach den Inverkehrbringervorschriften GewO 1994 und der dazu er­

lassenen Verordnungen Pflichten der Hersteller. 

Abs. 3 regelt Pflichten der Dienstgeber im Zusammenhang mit der 

Benutzung von Arbeitsmitteln durch Dienstnehmer entsprechend dem 

Anhang des Ergänzungsvorschlags. 

Abs. 4 über die kombinierte Benutzung von Arbeitsmitteln ent­

spricht dem Anhang des Ergänzungsvorschlags. Auf Grundeinerbe­

sonderen Risikoanalyse ist der Einsatzbereich einzuschränken und 

erforderlichenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der 

Dienstnehmer zu treffen. 

Abs. 5 entspricht dem Anhang des Ergänzungsvorschlags. Auch bei 

funktionsunfähigen Arbeitsmitteln kann sich die Notwendigkeit 

besonderer Sicherungsmaßnahmen ergeben. 

Zu§ 86c: 

Diese Regelungen entsprechen Art. 5 und 7 der Richtlinie 

89/655/EWG und Art. 2 und 6 des Ergänzungsvorschlags. Danach 

müssen mit der Benutzung gefährlicher Arbeitsmittel Dienstnehmer 

beauftragt werden, die eine angemessene und spezifische Ausbil­

dung u.a. auch über die Gefahren, die diese Benutzung mit sich 

bringen erhalten haben. Mit der Benutzung bestimmter Arbeitsmit­

tel dürfen auch nach geltendem Recht nur Dienstnehmer mit beson-
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deren Fachkenntnissen beauftragt werden (z.B. Krane). Mit In­

standsetzungs-, Umbau-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an 

gefährlichen Arbeitsmitteln beauftragte Personen müssen zur 

Durchführung dieser Arbeiten zusätzlich befugt sein. Vorausset­

zung für die Befugnis zur Durchführung dieser Arbeiten ist, dass 

diese Personen neben der allgemeinen Information und Unterwei­

sung die erforderliche spezifische Ausbildung (eine angemessene 

Spezialunterweisung) erhalten haben. 

Diese Regelungen bedürfen einer Konkretisierung durch eine Liste 

gefährlicher Arbeitsmittel unter Bedachtnahme auf die einschlä­

gigen Richtlinien. 

Zu§ 86d: 

Die Regelungen über die Prüfung von Arbeitsmitteln entsprechen 

Art. 5 und dem Anhang des Ergänzungsvorschlags, wonach bei be­

stimmten Arbeitsmitteln durch geeignete fachkundige Personen 

Abnahmeprüfungen, wiederkehrenden Prüfungen und Prüfungen nach 

außergewöhnlichen Ereignissen durchgeführt werden müssen. 

Abnahmeprüfung ist die Oberprüfung des gesamten, für die Benut­

zung durch Dienstnehmer bereitgestellten Arbeitsmittels unter 

Berücksichtigung der Umgebung des Arbeitsmittels und seiner 

Einsatzbedingungen. Außergewöhnliche Ereignisse, nach denen Prü­

fungen durchgeführt werden müssen sind nach Art. 1 Abs. 1 des 

Ergänzungsvorschlags z.B. längere Zeiträume, in denen das Ar­

beitsmittel nicht benutzt wurde, und Unfälle. Arbeitsmittel, für 

die Abnahmeprüfungen und Arbeitsmittel, für die wiederkehrende 

Prüfungen erforderlich sind sowie die Zeitabstände zwischen den 

wiederkehrenden Prüfungen werden durch Verordnung festgelegt 

werden. 

Abs. 5 legt fest, dass von geeigneten fachkundigen Personen nach 

Durchführung einer Risikoanalyse und unter Berücksichtigung der 

für das Arbeitsmittel vorgesehenen Einsatzbedingungen ein Prüf-
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plan zu erstellen ist, der entsprechend Art. 5 Abs. 2 des Ergän­

zungsvorschlags bestimmte Mindestangaben enthalten muss. 

Geeignete fachkundige Personen, die Prüfungen durchführen und 

Prüfpläne erstellen, können sowohl physische als auch juristi­

sche Personen sein. Kriterien für die erforderliche Fachkunde 

werden durch Verordnung geregelt werden. Jedenfalls werden aber 

die Voraussetzungen nach dem Anhang des Ergänzungsvorschlags 

vorliegen müssen: berufliche Qualifikation, praktische Erfahrun­

gen, Kenntnisse der anzuwendenden Rechtsvorschriften, Kenntnisse 

über die durchzuführenden Prüfungen und die Beurteilung der Er­

gebnisse sowie über erforderlichenfalls zu treffende Maßnahmen, 

ausreichende Unabhängigkeit insbesondere hinsichtlich der Ver­

antwortung für den Betrieb des Arbeitsmittels. 

Nach Abs. 6 sind Prüfergebnisse schriftlich festzuhalten und bis 

zum Ausscheiden des Arbeitsmittels aufzubewahren. Aufzeichnungen 

über wiederkehrende Prüfungen und die letzte Abnahmeprüfung müs­

sen jedenfalls (auch) entweder im Original oder in Kopie am Ein­

satzort des Arbeitsmittels vorhanden sein. 

Abs. 7: Werden bei den Prüfungen Mängel des Arbeitsmittels fest­

gestellt, so darf dieses grundsätzlich erst wieder nach Behebung 

der Mängel benutzt werden. 

Abs. 8 regelt abweichend zu Abs. 7, unter welchen Voraussetzun­

gen ein Arbeitsmittel, an dem bei einer wiederkehrenden Prüfung 

Mängel festgestellt wurden, bereits vor Mängelbehebung wieder 

benutzt werden darf. Die Person, die die Prüfung durchgeführt 

hat, muss im Prüfbefund schriftlich festgehalten haben, dass das 

Arbeitsmittel auch schon vor Mängelbehebung wieder benutzt wer­

den darf. Weiters müssen jene Dienstnehmer, die das Arbeitsmit­

tel benutzen, vor Benutzung über die Mängel des Arbeitsmittels 

informiert worden sein. 
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Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Gesetz sollen 

jene Bestimmungen des geltenden Rechts, die Abnahmeprüfungen, 

etc. regeln weiterhin in Kraft bleiben. 

Zu§ 86e: 

Diese Regelungen entsprechen Art. 4 Abs. 2 und dem Anhang Z 2.13 

der Richtlinie 89/655/EWG. Durch Verordnung soll geregelt wer­

den, für welche Arbeitsmittel Wartungsbücher zu führen sind. 

Zu§ 86f: 

Diese Bestimmung listet jene Regelungen der§§ 86 bis 86f auf, 

zu denen jedenfalls eine Konkretisierung durch Verordnung erfor­

derlich ist. Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu§ 851 hin­

gewiesen. 

Zu Art. I Z 24 (§ 87): 

Die Rahmenrichtlinie 80/1107/EWG des Rates zum Schutz der Ar­

beitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und 

biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit und die dazu ergangenen 

Einzelrichtlinien enthalten Regelungen für den Umgang mit ge­

fährlichen Arbeitsstoffen. Weiters sehen die als Einzelricht­

linien zur Rahmenrichtlinie 89/381/EWG ergangenen Vorschriften 

Schutzmaßnahmen bei Arbeiten mit Karzinogenen (Richtlinie 

90/394/EWG) und mit biologischen Arbeitsstoffen (Richtlinie 

90/679/EWG) vor. 

Zu den chemischen Arbeitsstoffen liegt nunmehr eine neue Richt­

linie vor. Es handelt sich um die Richtlinie 98/24/EG des Rates 

zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor 

der Gefährdung durch chemische Arbeitstoffe bei der Arbeit 

(vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 

der Richtlinie 89/391/EWG), welche von den Mitgliedstaaten bis 

5.5.2001 umzusetzen ist und die Rahmenrichtlinie 80/1107/EWG und 

mehrere dazu ergangene Einzelrichtlinien mit diesem Datum erset-
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zen wird. Die Karzinogene-Richtlinie, die Asbest-Richtlinie und 

die Vinylchloridmonomer-Richtline werden aber weiter aufrecht 

bleiben wie auch die Richtlinie betreffend biologische Arbeits­

stoffe. 

Die neue Richtlinie betreffend chemische Arbeitsstoffe liefert 

spezielle Vorschriften für eine Anleitung zur Anwendung der Rah­

menrichtlinie und macht sie dadurch etwas praktikabler. Bei der 

Umsetzung der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG für den Bereich der 

Arbeitsstoffe erscheint es daher sinnvoll, auch schon auf diese 

neue Richtlinie betreffend chemische Arbeitsstoffe Bedacht zu 

nehmen, um insbesondere die Grundlage zu schaffen, bei der ge­

planten Arbeitsstoffverordnung auf diese reagieren zu können. 

Nach den Begriffsbestimmungen der Richtlinie 80/11O7/EWG (Art. 2 

lit. a) gilt als Arbeitsstoff jedes während der Arbeit vorhande­

ne chemische, physikalische oder biologische Agens, das als ge­

sundheitsschädigend beurteilt wird. Die Begriffsbestimmung des 

vorliegenden Entwurfes folgt dem insofern, als chemische Stoffe 

und Zubereitungen und biologische Agenzien einbezogen werden, 

während die Einbeziehung von physikalischen Agenzien, wie etwa 

auch Lärm, als "Arbeitsstoff" nach österreichischem Sprachge­

brauch nicht in Betracht kommen kann (vgl.§ 2 Abs. 6 AschG). 

Der vorliegende Entwurf stellt nicht auf jedes "Vorhandensein" 

von Stoffen bzw. Agenzien bei der Arbeit ab, sondern auf das 

"Verwenden", das im Sinne eines jeden mit der Arbeit im Zusam­

menhang stehenden Umganges zu verstehen ist (vgl. ebenfalls 

§ 2 Abs. 6 AschG). 

Zu Art. I Z 25 (§§ 87a bis 87i): 

Zu§ 87a: 

Die mit Abs. 1 der gegenständlichen Bestimmung vorgenommene Ein­

teilung der gefährlichen Arbeitsstoffe in explosionsgefähr­

liche, brandgefährliche und gesundheitsgefährdende folgt dem 
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System des§ 40 Abs. 1 ASchG, die Einteilung der einzelnen 

Eigenschaften folgt dem System des Chemikaliengesetzes 1996 -

ChemG 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der geltenden Fassung, unter 

Ergänzung der gefährlichen Eigenschaften von biologischen Agen­

zien, wobei deren Definition und Einteilung in vier Risikogrup­

pen der Richtlinie 90/679/EWG entspricht. 

Abs. 2 nennt jene Eigenschaften, nach denen Arbeitsstoffe als 

explosionsgefährlich, Abs. 3 jene Eigenschaften, nach denen Ar­

beitsstoffe als brandgefährlich und Abs. 4 jene Eigenschaften, 

nach denen Arbeitsstoffe als gesundheitsgefährdend zu beurteilen 

sind. Die Abs. 3 und 4wurden nach dem Vorbild des§ 40 Abs. 2 

und 3 ASchG gestaltet. 

Die im Abs. 5 enthaltene Definition der biologischen Arbeits­

stoffe sowie deren Einteilung in vier Risikogruppen ist Art. 2 

der Richtlinie 90/679/EWG des Rates entnommen und entspricht 

§ 40 Abs. 4 ASchG. 

Soweit Legaldefinitionen der in Abs. 3 und 4 Z 1 genannten 

Eigenschaften bereits dem Rechtsbestand (ChemG 1996) angehören, 

wird im Abs. 6 darauf verwiesen (vgl.§ 40 Abs. 5 ASchG). 

Abs. 7 enthält Begriffsbestimmungen für jene Eigenschaften, die 

im ChemG 1996 nicht verankert sind, wobei die Definitionen 

"fortpflanzungsgefährdend" und "sensibilisierend" der 7. Ände­

rung zur Richtlinie 67/548/EWG durch die Richtlinie 92/32/EWG 

und§ 40 Abs. 6 Z 1 und 2 ASchG und die Definitionen "fibrogen", 

"radioaktiv" und "biologisch inert" § 4 0 Abs. 6 Z 3, 4 und 6 

ASchG entsprechen. 

Zu§ 87b: 

Der Richtlinie 98/24/EWG des Rates betreffend chemische Arbeits­

stoffe betont die zentrale Bedeutung der Ermittlung und Bewer­

tung der Gefahren im Zusammenhang mit Arbeitsstoffen. Hiezu 

wird ausgeführt, dass die Richtlinie für sämtliche chemischen 
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Arbeitsstoffe gilt, ohne im Voraus zu beurteilen, ob sie gefähr­

lich sind oder nicht. Dies ist insofern wichtig, als auch chemi­

sche Arbeitsstoffe, die als unschädlich gelten, im Zusammenwir­

ken mit anderen Chemikalien gefährlich werden oder eine Gefahr 

vergrößern können. Chemische Arbeitsstoffe, die normalerweise im 

täglichen Leben nicht als gefährlich gelten, können jedoch dann 

gefährlich sein, wenn sie in größeren Mengen am Arbeitsplatz 

Verwendung finden. Die Bewertung muss sich auf sämtliche chemi­

schen Arbeitstoffe erstrecken, die tatsächlich oder möglicher­

weise verwendet werden. 

Die zitierte Richtlinie sieht die Verpflichtung der Arbeitgeber 

vor, zu gewährleisten, dass sämtliche Sicherheitsvorkehrungen 

bei der Arbeit sich auf eine ordnungsgemäße Risikobewertung 

stützen, die von der Art der Verwendung der chemischen Arbeits­

stoffe ausgeht, und dass die Schutzmaßnahmen die Merkmale des 

jeweiligen Arbeitsplatzes, die Tätigkeit, die Umstände und jedes 

spezifische Risiko in Rechnung stellen. 

Die im Abs. 1 normierte grundsätzliche Verpflichtung der Dienst­

geber im Rahmen der Evaluierung zu prüfen, ob die verwendeten 

Arbeitsstoffe gefährliche Eigenschaften aufweisen, entspricht 

§ 41 Abs. 1 ASchG und damit der Gefahrstoffverordnung der BRD 

(§ 16 Abs. 1). Dies ist notwendige Voraussetzung für die in den 

folgenden Bestimmungen normierten Schutzmaßnahmen. 

Nach Abs. 2 müssen die Eigenschaften der Arbeitsstoffe ermittelt 

und gefährliche Arbeitsstoffe nach den Eigenschaften eingestuft 

werden. zur Beurteilung der Gefahren gemäß Abs. 3 sind die An­

gaben der Hersteller oder Importeure zu beachten. 

Arbeitsstoffe, die dem ChemG 1996 oder dem Pflanzenschutzmittel­

gesetz 1997, BGBl. I Nr. 60, unterliegen und die der Dienstgeber 

erwirbt, müssen gemäß den Bestimmungen des ChemG 1996 bzw. des 

Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997 bereits von den Herstellern 

oder Importeuren entsprechend ihren gefährlichen Eigenschaften 

gekennzeichnet sein. Abs. 4 stellt klar, dass sich Dienstgeber 
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grundsätzlich auf diese Angaben verlassen können, dies ent­

spricht der deutschen Gefahrstoffverordnung. Diese Angaben kön­

nen Grundlage für die Ermittlung und Beurteilung sein, diese 

aber nicht ersetzen. Die zitierte Richtlinie geht ebenfalls 

davon aus, dass bestimmte Kennzeichnungs- und Sicherheits­

anweisungen der Hersteller die Grundlage für den Hauptteil der 

vorgeschriebenen Bewertung bilden können, verlangt aber darüber 

hinaus eine Bewertung der Art und Weise, in der die Gefahren der 

chemischen Arbeitsstoffe mit anderen Aspekten des Arbeitsplatzes 

und der Verwendungsverfahren in Wechselwirkung treten. 

Arbeitsstoffe, die nicht in Verkehr gesetzt werden bzw. für die 

nicht das ChemG 1996 bzw. das Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 

gilt, sind jedoch nicht nach diesen Bestimmungen eingestuft und 

gekennzeichnet. Hinsichtlich solcher Arbeitsstoffe sollen gemäß 

Abs. 2 die Ermittlung und Einstufung der gefährlichen Eigen­

schaften, ebenfalls wie in der deutschen Gefahrstoffverordnung, 

durch die Dienstgeber erfolgen. Das Gleiche gilt hinsichtlich 

der Ermittlung und Einstufung jener gefährlichen Eigenschaften 

die im ChemG 1996 bzw. im Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 nicht 

genannt sind. 

Abs. 3, 5 und 6 stellen spezielle, auf die Verwendung von ge­

fährlichen Arbeitsstoffen abgestellte Vorschriften zusätzlich zu 

den allgemein normierten Pflichten der Dienstgeber, Gefahren zu 

ermitteln und Maßnahmen festzulegen, dar und dienen der Umset­

zung von Art. 4 Abs. 4 lit. a der Rahmenrichtlinie 80/1107/EWG 

in der Fassung der Richtlinie 88/642/EWG, von Art. 3 Abs. 2 und 

3 der Richtlinie 90/394/EWG und von Art. 3 Abs. 2 und 3 der 

Richtlinie 90/679/EWG. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung 

sind vom Dienstgeber die Maßnahmen festzulegen, die notwendig 

sind, um die mit den jeweiligen gefährlichen Arbeitsstoffen ver­

bundenen Gefahren zu vermeiden oder abzuwehren. 
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Zu§ 87c: 

Abs. 1 entspricht§ 42 ASchG sowie Art. 5 der Richtlinie 

90/679/EWG (biologische Arbeitsstoffe) und Art. 5 der Richtlinie 

90/394/EWG (Karzinogene). Es dürfen somit krebserzeugende, erb­

gutverändernde, fortpflanzungsgefährdende und biologische Ar­

beitsstoffe der Risikogruppen 2, 3 oder 4 nicht verwendet wer­

den, wenn ein gleichwertiges Arbeitsergebnis durch Verwendung 

nicht gefährlicher Arbeitsstoffe oder Arbeitsstoffe, die weniger 

gefährliche Eigenschaften aufweisen, erreicht wird. Bei Verwen­

dung anderer gefährlicher Arbeitsstoffe gilt diese Maßnahme nur 

dann, wenn der damit verbundene Aufwand vertretbar ist. Ist die 

Verwendung der oben angeführten Arbeitsstoffe erlaubt (wenn z.B. 

ein Ersatz nicht möglich ist, weil dadurch kein gleichwertiges 

Arbeitsergebnis erreicht werden kann) so dürfen diese, wenn es 

nach Art der Arbeit und dem Stand der Technik möglich ist, nur 

in geschlossenen Systemen verwendet werden. 

Zu Abs. 1 bis 3 ist auch auf die Richtlinie 88/364/EWG, Art. 4 

der Richtlinie 90/394/EWG sowie Art. 5 der Richtlinie 90/679/EWG 

zu verweisen. 

Abs. 4 wurde§ 42 Abs. 4 ASchG nachgebildet und sieht im Einzel­

fall ein Feststellungsverfahren vor, ob ein bestimmter Arbeits­

stoff bzw. ein bestimmtes Arbeitsverfahren ex lege verboten ist. 

Abs. 5 und 6 sehen eine Meldepflicht für besonders gesundheits­

gefährdende Arbeitsstoffe vor. Zur Meldepflicht ist auch auf 

Art. 6 der Richtlinie 90/394/EWG und Art. 4 lit. b der Richt­

linie 88/364/EWG zu verweisen. Die Regelung über die Meldung von 

biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 2, 3 oder 4 ent­

spricht Art. 13 der Richtlinie 90/679/EWG. Abs. 5 zweiter Satz 

dient der Klarstellung. 

Für besonders gefährliche Arbeitsstoffe sieht Abs. 7 entspre­

chend Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 90/394/EWG weiters vor, 



74 

dass auf verlangen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion die 

Gründe für ihre Verwendung darzulegen sind. 

Zu§ 87d: 

Wird festgestellt, dass Gefahren geben sind, hat der Dienstgeber 

zur Vermeidung oder Verringerung der Gefahr konkrete Schutzmaß­

nahmen festzulegen, wobei entsprechend§ 43 ASchG ein "Katalog" 

der in Frage kommenden Schutzmaßnahmen erstellt wird. Art. 6 der 

Richtlinie 90/679/EWG (biologische Arbeitsstoffe) legt eine Rei­

he von Maßnahmen zur Verringerung der Risiken beim Umgang mit 

biologischen Arbeitsstoffen fest, ebenso sieht Art. 5 der Richt­

linie 90/394/EWG (Karzinogene) Maßnahmen zur Verringerung oder 

Vermeidung einer Exposition vor. 

Abs. 1 sieht vor, dass Arbeitsstoffe mit besonders gefährlichen 

Eigenschaften - soweit dies technisch möglich ist - nur im ge­

schlossenen System verwendet werden dürfen. 

Abs. 2 gilt für alle gefährlichen Arbeitsstoffe und ist daher 

auch auf die im Abs. 1 genannten Arbeitsstoffe anzuwenden, wenn 

deren Verwendung im geschlossenen System technisch nicht möglich 

sein sollte. Dabei werden die zu treffenden Schutzmaßnahmen klar 

formuliert und ihre Reihenfolge bzw. die Prioritäten zum Aus­

druck gebracht. Dies entspricht Art. 4 der Rahmenrichtlinie 

80/1107/EWG sowie Art. 6 der Richtlinie 90/679/EWG und Art. 5 

der Richtlinie 90/394/EWG. Die genannten Schutzmaßnahmen müssen 

in der Rangordnung der Z 1 bis 6 gesetzt werden. Die jeweils 

rangniedrigere Maßnahme kann nur Platz greifen, wenn die jeweils 

ranghöhere Maßnahme technisch nicht durchführbar ist oder nicht 

zur Vermeidung von Expositionen führt. Persönliche Schutzausrü­

stungen können demgemäss - entsprechend dem Grundsatz, dass kol­

lektivem Gefahrenschutz Vorrang vor individuellem Gefahrenschutz 

zukommt - niemals eine Alternative zu den in Z 1 bis 5 genannten 

technischen und organisatorischen Maßnahmen darstellen, sondern 

bleiben bloß die letzte Möglichkeit, wenn alle anderen Maßnahmen 

nicht ausreichen. Zu den Schutzmaßnahmen ist auch auf Art. 8 
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Abs. 2 der Richtlinie 82/605/EWG und Art. 6 der Richtlinie 

83/477/EWG zu verweisen. 

Abs. 3 entspricht Art. 8 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 4 lit. k der 

Richtlinie 90/394/EWG, soll sich aber nicht nur auf Karzinogene 

beschränken. Hiezu sind auch Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 

83/ 4 77 /EWG, Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 82/ 605/EWG und Art. 7 

der Richtlinie 78/610/EWG zu erwähnen. 

Abs. 4 dient der Umsetzung von Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 

90/679/EWG, nähere Regelungen zur Umsetzung des Anhanges V der 

genannten Richtlinie werden im Verordnungsweg getroffen werden. 

Zu§ 87e: 

Die gegenständlichen Bestimmungen wurden nach dem Vorbild des 

§ 44 ASchG gestaltet. Das ChemG 1996 (§ 17 Abs. 3 und§ 18) 

enthält Vorschriften über die Verpackung und Kennzeichnung ge­

fährlicher Stoffe, die in Verkehr gesetzt werden. 

Abs. 1 und 2 sehen - wie au.eh § 23 der deutschen Gefahrstof f­

verordnung - diese Erfordernisse auch für das innerbetriebliche 

Verwenden vor. Die Kennzeichnungspflicht bedarf näherer Bestim­

mungen, welche, wie auch im ASchG, im Verordnungsweg getroffen 

werden. In dieser Verordnung wird auch zu regeln sein, inwieweit 

anderen Rechtsvorschriften (z.B. Transportvorschriften) ent­

sprechende Kennzeichnungen ausreichen. 

Auch wird in dieser Verordnung die Kennzeichnung gefährlicher 

Arbeitsstoffe näher zu regeln sein. Kennzeichnungspflichten 

sieht die Kennzeichnungsrichtlinie 92/58/EWG vor (vgl. Anhang II 

Z 3.2, der Gefahrenkennzeichnungen für explosions-, feuergefähr­

liche Stoffe etc. enthält). 

Abs. 4 entspricht Art. 5 Abs. 4 lit. j und Art 8 Abs. 2 der 

Richtlinie 90/394/EWG sowie Art. 16 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 

90/679/EWG. 



76 

Abs. s ist zum Schutz der Dienstnehmer notwendig und entspricht 

der Richtlinie 98/24/EG. 

zu§ 87f: 

sowohl die Richtlinie 80/1107/EWG bzw. die Ergänzungen zu dieser 

Richtlinie als auch die Richtlinie 98/24/EG des Rates betreffend 

chemische Arbeitsstoffe sehen Grenzwerte (bzw. auch Arbeits­

platzreferenzwerte) vor. Die Richtlinie 98/24/EG weist darauf 

hin, dass das Verzeichnis der Grenzwerte zu gegebener Zeit er­

weitert werden kann. 

Die gegenständlichen Bestimmungen wurden nach dem Vorbild des 

§ 45 ASchG gestaltet. 

Abs. 1 und 2 dienen der Umsetzung von Art. 4 Abs. 4 Z 4 lit. b 

der Rahmenrichtlinie 80/1107/EWG in der Fassung der Richtlinie 

88/642/EWG, wonach die Einzelstaaten Grenzwerte festzulegen ha­

ben und bildet damit die Grundlage für eine Verordnung, mit der 

MAI<- und TRK-Werte festzulegen sind. 

Abs. 5 dient der Umsetzung von Art. 4 Z 13 der Rahmenrichtlinie 

80/1107/EWG, Abs. 6 der Umsetzung von Art. 7 der Richtlinie 

90/394/EWG. 

Abs. 7 enthält die allgemeine Anordnung, gefährliche Konzentra­

tionen auch dann möglichst gering zu halten, wenn für einenge­

fährlichen Arbeitsstoff kein Grenzwert besteht. 

Zu§ 87g: 

Art. 4 Abs. 4 Z 4 lit. b der Rahmenrichtlinie 80/1107/EWG in der 

Fassung der Richtlinie 88/642/EWG verpflichtet die Einzelstaaten 

nicht nur zur Festlegung von Grenzwerten, sondern auch zur Rege­

lung der Probenahme, der Messung und der Beurteilung der Ergeb­

nisse. Hinsichtlich chemischer Arbeitsstoffe müssen Probenahme, 
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Messung und Bewertung der Ergebnisse nach der in Anhang IIa die­

ser Richtlinie vorgegeben Referenzmethode oder nach einer zu 
gleichwertigen Ergebnissen führenden Methode erfolgen. Die ge­

genständliche Bestimmung, welche§ 46 ASchG nachgebildet ist, 

dient der Umsetzung dieser Bestimmungen. 

Abs. 1 entspricht Punkt B.l.a des Anhangs IIa der Richtlinie 

88/642/EWG und ergibt sich aus der allgemeinen Ermittlungs­

pflicht des Dienstgebers. 

Zu Abs. 2, 5 und 8 ist auf den Anhang der Richtlinie 92/104/EWG 

zu verweisen. 

Abs. 3 entspricht Punkt B.2. des oben zitierten Anhangs. 

Abs. 4 umfasst die Anforderungen nach Punkt B.3. und Abs. 6 

Punkt B.1. e und f des oben zitierten Anhangs. 

Abs. 7 dient der Umsetzung von Art. 4 Abs. 4 lit. c der Rahmen­

richtlinie 80/1107/EWG in der Fassung der Richtlinie 88/642/EWG. 

Die Bestimmungen über Messungen bedürfen einer Konkretisier~nQ 

und wird diese - wie auch im ASchG vorgesehen - mit der tr:as­

sung einer entsprechenden Durchführungsverordnung erfolgr~. 

Zu§ 87h: 

Die gegenständlichen Bestimmungen wurden nach dem Vorb 1: : : •· · 
§ 47 ASchG gestaltet. 

Die im Abs. 1 verankerte Verpflichtung zur Führung von , . '. · . -

neuesten Stand zu haltenden Listen jener Dienstnehmer, : . • 

fährlichen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind bzw. von Ve:;,. 

sen über die Belastungswerte entspricht Art. 4 Abs. 12 :• : 

menrichtlinie 80/1107/EWG. Die Einzelrichtlinien 83/47 - : ~ 
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90/394/EWG und 90/679/EWG bestimmen, welche Angaben diese Ver­

zeichnisse jeweils zu enthalten haben; dies wurde im Abs. 2 be­

rücksichtigt. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die neue Richtlinie 98/24/EG 

des Rates betreffend chemische Arbeitsstoffe zu verweisen, nach 

der sicherzustellen ist, dass für alle Arbeitnehmer, die einer 

Gesundheitsüberwachung unterliegen, eine persönliche Gesund­

heitsakte geführt und auf dem letzten Stand gehalten wird. Dies 

betrifft Arbeitnehmer, die Einwirkungen von sensibilisierenden 

Arbeitsstoffen sowie von weiteren Stoffen, die in der Anlage zu 

dieser Richtlinien aufgeführt sind, ausgesetzt sind. Diese per­

sönliche Gesundheitsakte muss eine Zusammenfassung der Ergebnis­

se der durchgeführten Gesundheitsüberwachung und der für die Ex­

position der Person repräsentativen Oberwachungsdaten enthalten. 

Im vorliegenden Entwurf werden die Aufzeichnungspflichten im Zu­

sammenhang mit der Gesundheitsüberwachung mit Z 29 (§ 89h), die 

Aufzeichnungspflichten betreffend die Exposition allerdings mit 

der gegenständlichen Bestimmung festgelegt. 

Für beide Aufzeichnungen gelten Vorschriften über die Aufbewah­

rung (Abs. 3). Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie 83/477/EWG, Art. 15 

der Richtlinie 90/394/EWG und Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 

90/679/EWG sehen die Aufbewahrung dieser Verzeichnisse für zehn 

bis 40 Jahre ab Ende der Exposition vor. Die Richtlinie 98/24/EG 

sieht eine Aufbewahrung für 40 Jahre ab dem Datum des letzten 

Eintrags vor. Die Aufbewahrung nach Ende der Exposition erfolgt 

durch den zuständigen Träger der Unfallversicherung. 

Diese Regelung erscheint - auch im Sinne der Zielsetzungen der 

Richtlinien - am zweckmäßigsten. So kann z.B. bei einem Arbeits­

platzwechsel eine Übergabe der personenbezogenen Aufzeichnungen 

an die neuen Dienstgeber aus Gründen des Datenschutzes nicht in 

Betracht kommen, es ist aber sicherzustellen, dass gegebenen­

falls die einen Dienstnehmer betreffenden Aufzeichnungen über 

ihre Tätigkeit bei verschiedenen Dienstgebern den Behörden und 
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auch den betroffenen Dienstnehmern zugänglich sind. Es kommt 

daher nur eine zentrale Aufbewahrung durch eine Stelle in Be­

tracht, deren räumlicher Wirkungsbereich sich auf das ganze Bun­

desgebiet erstreckt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass für 

die Aufbewahrung nur eine Einrichtung in Betracht kommt, für die 

besondere Verschwiegenheitspflichten bestehen. Dies trifft auf 

die Unfallversicherungsträger zu. 

Der im Abs. 4 normierte Zugang der Dienstnehmer zu diesen Ver­
zeichnissen ist im Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 83/477/EWG, 

Art. 12 lit. d und e der Richtlinie 90/394/EWG sowie Art. 11 

Abs. 3 der Richtlinie 90/679/EWG und auch in der Richtlinie 

98/24/EG vorgesehen. 

Zu§ 87i: 

Hier wird auf die Erläuternden Bemerkungen zu den vorstehenden 

Bestimmungen verwiesen. Abs. 2 bietet u.a. die Grundlage für das 

Verbot von bestimmten Arbeitsstoffen und Arbeitsverfahren durch 

Verordnung und ist zur Umsetzung der Richtlinie 88/364/EWG und 

insbesondere im Hinblick auf die Richtlinie 98/24/EG des Rates 

betreffend chemische Arbeitsstoffe und im Hinblick auf die einem 

ständigen Wandel unterliegenden Erkenntnisse und Regelungen 

betreffend die Einstufung und Ersetzbarkeit von Arbeitsstoffen 

erforderlich. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuwei­

sen, dass die einschlägigen Richtlinien für derartige Anpassun­

gen ein besonderes Verfahren vorsehen, nach dem die Anpassungen 

nicht durch den Rat erfolgen, sondern durch die Kommission. 

Zu Art. I Z 26 und Z 27 (§§ 88 bis 881): 

Zu§ 88: 

Die Regelungen über Arbeitsvorgänge fassen in Ausführung des 

§ 91 Abs. 1 und 2 des Landarbeitsgesetzes 1984 jene Anforde­

rungen zusammen, die für die Gestaltung der Arbeitsvorgänge 

- innerhalb und außerhalb von Arbeitsstätten - gelten, soweit 
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es sich nicht um die Verwendung von Arbeitsmitteln oder von Ar­

beitsstoffen handelt. Für Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe gelten 

die entsprechenden Bestimmungen. Vorbild ist der 6. Abschnitt 

des ASchG, insbesondere § 60. 

Aufbauend auf der Regelung des bisherigen § 78 Wr. LAO 1990 wird 

überdies auf Art. 6 der Richtlinie 89/391/EWG Bedacht genommen. 

In den §§ 88a bis 881 werden besondere Regelungen über Arbeits­

plätze sowie bestimmte Arbeitsvorgänge (Handhabung von Lasten, 

Arbeiten am Bildschirm, mit Lärm verbundene Arbeiten, sonstige 

Einwirkungen im Sinne physikalischer Agenzien) entsprechend den 

Einzelrichtlinien zur Richtlinie 89/391/EWG vorgesehen. 

Zu§ 88a: 

Um die entsprechende Beurteilung der Arbeitsplätze und Arbeits­

vorgänge (§ 74) vornehmen und bei Gefährdung entsprechende 

Schutzmaßnahmen festlegen zu können, ist es erforderlich, kon­

krete Pflichten über die Gestaltung der Arbeitsplätze aufzuneh­

men. 

Abs. 1 enthält in Anlehnung an§ 2 Abs. 4 ASchG eine Legaldefi­

nition für den Begriff "Arbeitsplatz". 

In den weiteren Absätzen werden die Regelungen betreffend Ar­

beitsplätze, die bisher im§ 78 Wr. LAO 1990 enthalten waren, 

erheblich ausgebaut, wobei bei der Umsetzung der Richtlinien 

89/654/EWG, 92/57/EWG und 92/104/EWG der§ 61 ASchG als Vorbild 

dient. Die Regelungen der Richtlinie 92/57/EWG, welche an sich 

nur zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen zum Ge­

genstand haben, erscheinen aber auch für die auswärtigen Ar­

beitsstellen in der Land- und Forstwirtschaft sinnvoll und wur­

den daher ebenfalls übernommen. 

Abs. 5 entspricht Anhang I Z 15.2 der Richtlinie 89/654/EWG und 

Anhang IV Teil A Z 12 der Richtlinie 92/57/EWG. Besondere Rege-
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lungen über die Gestaltung von Arbeitsplätzen enthalten insbe­

sondere Anhang IV Teil B Abschnitt II der Richtlinie 92/57/EWG 

sowie der Anhang der Richtlinie 92/104/EWG. 

Abs. 7 ist auch dann erfüllt, wenn die Oberwachung durch Ausfüh­

ren der Arbeiten in Sichtweite einer anderen Person, durch Be­

aufsichtigung der Arbeitnehmer durch Kontrollgänge in kurzen 

Zeitabständen oder durch Personenüberwachungsanlagen erfolgt 

werden kann. (vgl. auch§ 57 Abs. 3 AAV). 

Zu Abs. 9 ist darauf hinzuweisen, dass Verkaufsstände auch unter 

die Regelungen der§§ 85ff über Arbeitsstätten fallen können, 

wenn sie der Definition der Arbeitsstätten entsprechen, weil sie 

sich z.B. auf dem Betriebsgelände befinden oder weil es sich 

nicht um offene Verkaufsstände handelt, sondern um bauliche An­

lagen. Im Zusammenhang mit solchen Verkaufsständen ist darauf 

hinzuweisen, dass nach dem vorliegenden Entwurf durch Verordnung 

Ausnahmen und Abweichungen geregelt werden können, diese Rege­

lung könnte insbesondere für kurzfristig genutzte Verkaufsstände 

zum Tragen kommen. Abs. 9 trifft Regelungen für jene Verkaufs­

stände, die keine Arbeitsstätten im Sinne der§§ 85ff sind. 

Zu§ 88b: 

Im§ 78 Abs. 5 und 6 Wr. LAO 1990 wurden schon bisher für ge­

wisse Tätigkeiten besondere Kenntnisse und Erfahrungen oder der 

Nachweis von Fachkenntnissen oder eine fachkundige Aufsicht ge­

fordert. 

Regelungen über besondere Fachkenntnisse oder eine besondere 

Aufsicht sind auch in einzelnen Richtlinien vorgesehen, insbe­

sondere die Richtlinien 92/57/EWG und 92/104/EWG. Der Vorschlag 

für eine Richtlinie betreffend chemische Arbeitsstoffe verlangt 

die Aufsicht bzw. Überwachung durch Fachkräfte, die über die da­

zu notwendigen Fachkenntnisse verfügen, und zum Teil auch eine 

besondere Fachkunde für die Durchführung von Arbeiten. 
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Der vorliegende Entwurf berücksichtigt die geltenden Regelungen 

über besondere Kenntnisse und Erfahrungen sowie eine besondere 

Aufsicht und entspricht weitgehend§ 62 ASchG, wobei nunmehr 

eine systematische Trennung der unterschiedlichen Tatbestände 

(Fachkenntnisse für die Durchführung; Fachkenntnisse für die 

Vorbereitung und Organisation; besondere Aufsicht; Fachkenntnis­

se für die Aufsichtsperson) erfolgt und eine Grundlage für eine 

Erweiterung der Anwendungsfälle geschaffen wird, insbesondere im 

Hinblick auf die oben angeführten Richtlinien. 

Abs. 1 und 2 betrifft jene Fälle, in denen für die Durchführung 

der Arbeiten besondere Anforderungen gelten: geistige und kör­

perliche Eignung, Berufserfahrung und Nachweis der Fachkenntnis­

se. Berufserfahrung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Erfah­

rung durch Ausübung der Tätigkeit, für die ein Nachweis der 

Fachkenntnisse notwendig ist, sondern ist im Sinne von betrieb­

lichen Erfahrungen zu verstehen. Jene Tätigkeiten, für die ein 

solcher Nachweis im Anwendungsbereich des ASchG bereits erfor­

derlich ist und auch für den Bereich der Land- und Forstwirt­

schaft sinnvoll erscheint, werden demonstrativ aufgezählt. In 

diesem Zusammenhang ist auch auf Anhang IV Teil B Abschnitt II 

der Richtlinie 92/57/EWG zu verweisen, der für die Bedienur.g von 

Hebezeugen, Fahrzeugen, Erdbaumaschinen, Förderzeugen, Anlo'H•r., 

Maschinen und Ausrüstungen besonders geschulte Dienstneh:;f:r v· r­

schreibt. weiters ist auf Art. 3 lit. c und auf z 5 des k.~. ,,:-. ~t-s 

der Richtlinie 92/104/EWG zu verweisen, wonach Aufbewahr,_;:.-;. 

Transport und Verwendung von Sprengstoffen und Zündmi t tf:': ~- ~ .. 

von fachkundigen Personen ausgeführt werden dürfen. 

Abs. 3 verlangt für Sprengarbeiten zusätzlich die Verld!'.~. ·• -

keit, dies entspricht der Sprengarbeitenverordnung, BGf: . 

Nr. 77 /1954. Zur Prüfung der Verlässlichkeit sind beso~ .. :. :­

Regelungen vorgesehen. 

Abs. 4 betrifft jene Fälle, in denen besondere Anforder-___'. :• · 

nicht für die Durchführung der Arbeiten gelten, sondern:.: 

Organisation und Vorbereitung. Abs. 4 kann erst mit Inkrc1 ! · ~ ~. -
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ten einer Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse wirk­

sam werden, soweit ein Nachweis der Fachkenntnisse nicht nach 

bundesrechtlichen Vorschriften bereits nach geltendem Recht 

vorgesehen ist (z.B. für Arbeiten unter Spannung: BGBl. 

Nr. 10/84} • 

Abs. 5 erster Satz betrifft Arbeiten, für die eine besondere 

Aufsicht erforderlich ist, ohne dass ein spezieller Nachweis der 

Fachkenntnisse verlangt wird. Der zweite Satz betrifft jene Fäl­

le, in denen ein Nachweis der Fachkenntnisse für die Auf­

sichtsperson erforderlich ist, wie dies nach geltendem Recht be­

reits bei bestimmten Arbeiten der Fall ist (siehe die obigen 

Ausführungen). Im Zusammenhang mit der Aufsicht ist auch auf 

Z 1.3. des Anhanges zur Richtlinie 92/104/EWG zu verweisen, nach 

der die Dienstnehmer von Personen zu beaufsichtigen sind, die 

nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Praktiken 

über die für diese Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten und Quali­

fikationen verfügen. 

zu§ 88c: 

Diese Bestimmung betrifft den Nachweis der Fachkenntnisse und 

entspricht weitgehend dem§ 63 ASchG, wobei auch die Möglichkeit 

einer Entziehung durch den Magistrat vorgesehen ist. 

Die Ermächtigung der in Betracht kommenden Unterrichtsanstalten 

und Ausbildungseinrichtungen sowie die Anerkennung ausländischer 

Zeugnisse werden landesgesetzlich nicht geregelt. Stattdessen 

verweist Abs. 1 diesbezüglich auf bundesrechtliche Regelungen, 

insbesondere auf die§§ 63 Abs. 2 und 113 ASchG. 

Zu§ 88d: 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung der Richtlinie 90/269/EWG 

- wie auch im§ 64 Abs. 1 ASchG wird nicht nur auf eine Gefähr­

dung der Lendenwirbelsäule abgestellt, sondern auf die Gefähr­

dung des Bewegungs- und Stützapparates. 
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In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass nach 

der Statistik des Hauptverbandes der österreichischen Sozialver­

sicherungsträger an der Spitze der Neuzugänge an Invalidi­

täts(Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeits)pensionen die Krankheiten 

des Bewegungs- und Stützapparates, des Skelettes und der Muskeln 

stehen (1990: 40 %) • Eine verstärkte Vorbeugung durch entspre­

chende Gestaltung der Arbeitsvorgänge muss daher ein vordring­

liches Anliegen darstellen. 

Abs. 1 entspricht - mit der oben genannten Abweichung - dem 

Art. 2 der Richtlinie 90/269/EWG, Abs. 2 entspricht dem Art. 3, 

Abs. 3 dem Art. 4 lit. a und b und dem Art. 3 Abs. 2 dieser 

Richtlinie. Abs. 4 entspricht Anhang II i.V.m. Art. 5 der 

Richtlinie 90/269/EWG i.V.m. Art. 6, 14 und 15 der Richtlinie 

89/391/EWG. Abs. 5 entspricht Art. 6 der Richtlinie 90/269/EWG. 

Zu den Grenzlasten ist auf die Verordnungsermächtigung des 

§ 881 z 2 des Entwurfes zu verweisen. 

Zu§ 88e: 

Die Regelung dient der Umsetzung der Grundsätze der Richtlinie 

86/188/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 

durch Lärm am Arbeitsplatz nach dem Vorbild des§ 65 ASchG. Zu 

berücksichtigen sind insgesamt auch die Auswirkungen der Richt­

linie 89/391/EWG (Ermittlung und Beurteilung der Gefahren - vgl. 

§ 74) • 

Nach wie vor sind insbesondere folgende grundsätzliche Ausfüh­

rungen der Richtlinie 86/188/EWG aktuell: An vielen Arbeits­

plätzen ist ein hoher Lärmpegel festzustellen. Gesundheit und 

Sicherheit zahlreicher Arbeiter sind dadurch potentiell gefähr­

det. Eine Verringerung der Lärmexposition soll insbesondere der 

Gefahr eines lärrnbedingten Gehörverlustes entgegenwirken. Die 

Herabsetzung des Lärmpegels während der Arbeit ist effizienter 

zu erreichen, wenn bereits bei der Planung von Anlagen Präven-
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tivmaßnahmen getroffen werden und wenn weniger lärmintensive Ma­

terialien, Arbeitsverfahren und -methoden gewählt werden. Die 

Expositionsminderung muss vornehmlich an der Lärmquelle anset­

zen. Die Expositionsminderung an der Lärmquelle ist durch Be­

reitstellung und Verwendung von individuellen Gehörschutzmitteln 

zu ergänzen, wenn die Belastung nicht in vertretbarer Weise 

durch andere Mittel vermieden werden kann. 

Es liegt der Vorschlag für eine Richtlinie betreffend physikali­

sche Einwirkungen vor, der auch umfangreiche Lärmregelungen vor­

sieht. In diesem Entwurf wird insbesondere ausgeführt: Der der­

zeitige wissenschaftliche Kenntnisstand über die gesundheit­

lichen Folgen physikalischer Einwirkungen erlaubt nicht, exakte, 

jegliche Gesundheitsgefährdung erfassende Expositionsgrenzen 

festzulegen, insbesondere was die extraauralen Lärmwirkungen an­

geht. 

Im Hinblick auf diesen Richtlinienvorschlag, der u.a. verschie­

dene Grenzwerte bzw. Auslöseschwellen regelt, die strenger sind 

als die Werte der Richtlinie 86/188/EWG, werden im vorliegenden 

Entwurf die Grenzwerte bzw. Schwellenwerte für die einzelnen 

Maßnahmen nicht festgelegt. Es werden die in der Richtlinie 

86/188/EWG und im Richtlinienvorschlag angeführten abgestuften 

Maßnahmen übernommen (siehe Abs. 4). In einer Verordnung gemäß 

§ 881 Z 3 des Entwurfes wären dann für die einzelnen Maßnahmen 

die entsprechenden Auslöseschwellen unter Bedachtnahme auf das 

geltende Recht und die jeweils geltenden Richtlinien festzu­

legen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die 

Grenzwerte bzw. Auslöseschwellen derzeit in Diskussion stehen, 

und dass im Zusammenhang mit der Festlegung von Grenzwerten auch 

Mess- und Bewertungsvorschriften die ebenfalls einer Diskussion 

und einem Wandel unterliegen, notwendig sind. 

Dass die Minderung des Lärms am Arbeitsplatz ein vordringliches 

Anliegen darstellen muss, zeigt auch der Umstand, dass durch 

Lärm verursachte Schwerhörigkeit an der Spitze der anerkannten 
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Berufskrankheiten steht (1991: 1.796 Fälle der Anerkennung einer 

Berufskrankheit, davon 782 Fälle lärmbedingter Schwerhörigkeit). 

In Obereinstimmung mit der Richtlinie bzw. dem Richtlinien­

vorschlag werden im vorliegenden Entwurf sowohl allgemeine 

Schutzpflichten als auch spezielle, abgestufte Schutzmaßnahmen 

in Abhängigkeit von der Lärmexposition festgelegt. 

zu Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 86/188/EWG ist auf gewerberecht­

liche Vorschriften zu verweisen, insbesondere auf die Maschinen­

Sicherheitsverordnung. 

Zu§ 88f: 

Diese Bestimmung regelt nach dem Vorbild des§ 66 ASchG jene 

Einwirkungen und Belastungen, die nicht durch die Regelungen 

über Arbeitsstoffe und über Lärm erfasst werden. 

Nach Art. 6 der Richtlinie 89/391/EWG sind sämtliche Einwir­

kungen am Arbeitsplatz und bei Arbeitsvorgängen hinsichtlich Ge­

sundheitsgefährdungen zu überprüfen und bestimmte Einflüsse aus­

zuschalten bzw. zu verringern. 

Abs. 1 regelt insbesondere Einwirkungen durch Erschütterungen. 

Zu den übrigen physikalischen Einwirkungen ist auf den Richt­

linienvorschlag betreffend physikalische Einwirkungen der um­

fangreiche Regelungen für Vibrationen, optische Strahlung und 

elektrische und magnetische Felder und Wellen festlegt, zu ver­

weisen. 

Abs. 2 betrifft sonstige nachteilige Einwirkungen. 

Abs. 3 trifft für jene Fälle Vorsorge, in denen nachteiligen 

Einwirkungen nicht durch Schutzmaßnahmen oder durch eine ent­

sprechende Gestaltung der Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze be­

gegnet werden kann oder trotz technischer Maßnahmen keine Ver­

ringerung der Belastungen auf ein vertretbares Maß möglich ist. 
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Zu den §§ 88g und 88h: 

Diese Bestimmungen beinhalten in Ausführung des§ 91a des Land­

arbeitsgesetzes 1984 die Umsetzung der Richtlinie 9O/270/EWG und 

entsprechen weitgehend den§§ 67 und 68 ASchG. Die Definitionen 

im§ 88h Abs. 1 berücksichtigen die Begriffsbestimmungen des 

Art. 2 der Richtlinie 90/270/EWG. Die Definitionen nach der 

ÖNORM A 2611 können nur berücksichtigt werden, soweit sie keine 

unzulässige Einschränkung der Richtlinie bewirken. Besonders ist 

darauf hinzuweisen, dass die Definition nicht dem Nacht-Schwer­

arbeitsgesetz entspricht, weil das NSchG eine unzulässige Ein­

schränkung gegenüber der Richtlinie bewirken würde und es dar­

über hinaus auf Grund des Regelungszweckes im vorliegenden Ent­

wurf nicht darauf ankommen kann, ob die Bildschirmarbeit als be­

sonders erschwerende Arbeitsbedingung anzusehen ist. 

§ 88g Abs. 2 und 3 entsprechen dem Anhang der Richtlinie 

90/270/EWG. Im Zusammenhang mit der Gestaltung von Bildschirm­

arbeitsplätzen ist vor allem auf einschlägige Normen und son­

stige anerkannte Regelungen Bedacht zu nehmen. Abs. 4 und 5 ent­

sprechen Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie mit der Maßgabe, dass auf 

den in der Praxis auch in der Land- und Forstwirtschaft zuneh­

mend anzutreffenden Einsatz von tragbaren Datenverarbeitung5-

anlagen am Arbeitsplatz durch eine teilweise Anwendung der 

Schutzvorschriften Rechnung getragen wird. 

§ 88h Abs. 1 entspricht Art. 3 der Richtlinie 90/27 0/EW:::;. ; .. : · 

entspricht dem Anhang der Richtlinie. Abs. 3 fasst jene f•p !" • ~ :"" -

mungen zusammen, die auf die Beschäftigung von Dienstne:-.:-'": ~ .. 

Sinne der Definition nach Art. 2 der Richtlinie 90/270 / r~ - .1: -

stellen. Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf:.•· 

nehmer, die nur bei einem unwesentlichen Teil ihrer Art, . • , 

Bildschirmgerät benutzen. 

Z 1 entspricht Art. 7 der Richtlinie. Z 2 und 3 entsprc.:.• 

Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie. Es handelt sich dab,. · 

um Eignungsuntersuchungen und Folgeuntersuchungen im Sir.:.,_ :• : 
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§§ 89ff des Entwurfes. Es besteht daher keine Untersuchungs­

pflicht, sonde.rn nur ein Recht der Dienstnehmer. 

z 4 entspricht Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie. 

Abs. 4 entspricht Art. 9 Abs. 4 der Richtlinie. In Obereinstim­

mung mit Art. 9 Abs. 5 der Richtlinie wird aber nicht ausge­

schlossen, dass die Kosten der Untersuchungen nicht von den 

Dienstgebern, sondern vom Versicherungsträger getragen werden. 

In Abs. 5 und 6 wird klargestellt, dass die Verpflichtung zur 

-Ermittlung und Bewertung der Gefahren auch für jene Einrichtun­

gen bzw. Geräte gilt, auf die die übrigen Abs. nicht oder nur 

zum Teil anzuwenden sind. 

Zu den§§ 88i bis 88k: 

Diese Bestimmungen beinhalten die Umsetzung der Richtlinie 

89/656/EWG. Sie entsprechen im Wesentlichen den§§ 69 bis 71 

ASchG. Entsprechend Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie sollen durch 

eine Verordnung nach diesem Gesetz (§ 881 Z 5 und 6) die Bedin­

gungen, unter denen bestimmte persönliche Schutzausrüstungen und 

Arbeitskleidung zur Verfügung zu stellen sind, sowie die Benut­

zung von persönlichen Schutzausrüstungen näher geregelt werden. 

Eine Verpflichtung zur Beistellung und Reinigung der Arbeits­

kleidung ist z.B. in der Richtlinie 82/605/EWG (Schutz vor Blei) 

vorgesehen. 

Zu§ 881: 

Diese Bestimmung listet jene Regelungen über Arbeitsvorgänge und 

Arbeitsplätze der§§ 88 bis 88k auf, zu denen jedenfalls eine 

Konkretisierung durch Verordnung erforderlich ist. 

Dass darüber hinaus auch zur Durchführung anderer Regelungen 

dieses Entwurfes Verordnungen erlassen werden können, ergibt 
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sich aus Art. 18 Abs. 2 B-VG und bedarf keiner zusätzlichen kon­

kreten Ermächtigung. 

Zu Art. I Z 28 und Z 29 (§§ 89 bis 89i): 

Die Richtlinien räumen der Präventivmedizin und der Gesundheits­

überwachung am Arbeitsplatz einen hohen Stellenwert ein. Dabei 

gehen sie von Eignungs- und wiederkehrenden Untersuchungen aus; 

es konnte daher weitgehend das bisher bestehende System der 

geltenden Landarbeitsordnung beibehalten werden. So sieht die 

Richtlinie 80/1107/EWG für bestimmte Einwirkungen vor, dass die 

Arbeitnehmer in regelmäßigen Abständen ärztlich überwacht werden 

müssen (Art. 5). 

Die Richtlinie 90/394/EWG (Karzinogene) sieht vor, dass eine 

geeignete Gesundheitsüberwachung vor der Exposition und später 

in regelmäßigen Abständen zu ermöglichen ist. Nach der Richt­

linie 90/679/EWG (biologische Arbeitsstoffe) ist eine geeignete 

Oberwachung der Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Im 

Anhang zu dieser Richtlinie sind praktische Empfehlungen für die 

Gesundheitsüberwachung vorgesehen. Manche Richtlinien sehen 

keine verpflichtende Gesundheitsüberwachung, sondern nur die 

Möglichkeit bzw. den Anspruch der Dienstnehmer vor, sich 

bestimmten Untersuchungen unterziehen zu können (z.B. Richt­

linie 86/188/EWG - Lärm). Es sind daher auch für solche Unter­

suchungen Regelungen zu treffen. 

Zu§ 89: 

Abs. 1 entspricht weitgehend§ 80 Abs. 1 der Wiener Land­

arbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung. Mit be­

stimmten Tätigkeiten dürfen Dienstnehmer nur beschäftigt werden, 

wenn sie den entsprechenden Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

unterzogen worden sind. 

Diese verpflichtenden Untersuchungen sind nur vorgesehen, wenn 

ihnen eine prophylaktische Bedeutung zukommt. Eine Eignungs-



90 

untersuchung vor Aufnahme der Tätigkeit hat dann prophylaktische 

Bedeutung im Sinne der Verhütung von Berufskrankheiten, wenn 

sie die Feststellung jener gesundheitlichen Gegebenheiten er­

möglicht, die das individuelle Risiko erhöht, eine bestimmte 

Berufskrankheit zu erleiden oder die im Falle einer bestimmten 

Berufskrankheit den Verlauf derselben ungünstig beeinflussen 

oder eine Funktionsminderung infolge der Erkrankung erhöhen 

würde. 

Diese Bestimmung entspricht§ 49 Abs. 1 ASchG. Die Tätigkeiten, 

die Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich machen, wer­

den im Bereich des ASchG mit der Verordnung über die Gesund­

heitsüberwachung (VGÜ), BGBl. II Nr. 27/1997, festgelegt. 

Im Abs. 2 werden diejenigen Tätigkeiten, die eine Eignungs- bzw. 

Folgeuntersuchung notwendig machen, ausdrücklich angeführt. Dies 

erfolgt durch Obernahme der Regelung des§ 92 Abs. 2 LAG. 

Abs. 3 legt fest, dass keine Eignungs- bzw. Folgeuntersuchungen 

bei Einwirkung der in Abs. 2 angeführten Stoffe stattfinden müs­

sen, wenn die Arbeitsstoffe in einer Apparatur so verwendet wer­

den, dass während des normalen Arbeitsvorganges kein Entweichen 

in den Arbeitsraum möglich ist, oder auch wenn Arbeitnehmer mit 

Tätigkeiten, bei denen sie einer Einwirkung ausgesetzt sind, 

nicht mehr als eine Stunde pro Tag beschäftigt werden. 

Im Abs. 4 werden in Übereinstimmung mit§ 49 Abs. 2 ASchG weite­

re Tätigkeiten, für die Eignungs- und Folgeuntersuchungen ver­

pflichtend vorgeschrieben sind, normiert. Darüber hinaus ist 

auch die Verordnungsermächtigung des§ 89i Z 1 des Entwurfes zu 

beachten. 

Zu§ 89a: 

In Übereinstimmung mit§ 50 ASchG werden auch für Einwirkungen 

durch Lärm verpflichtende Eignungs- und Folgeuntersuchungen vor-
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gesehen, wohingegen die Richtlinie nur freiwillige Untersu­

chungen vorsieht. 

Die wiederkehrenden Untersuchungen werden in der Art geregelt, 

dass die Dienstgeber dafür zu sorgen haben, dass diese Untersu­

chungen durchgeführt werden. Eine (verpflichtende) wiederkehren­

de Untersuchung der Hörfähigkeit soll aber nicht zu einem Be­

schäftigungsverbot führen. Der Entwurf sieht daher bezüglich der 

Durchführung und der Vorgangsweise dieselben Regelungen vor wie 

für die sonstigen besonderen Untersuchungen (vgl. § 89f). 

Die Richtlinie 86/188/EWG sieht eine besondere Gesundheitsüber­

wachung ab 85 dB(A) vor, der Richtlinienentwurf betreffend phy­

sikalische Einwirkungen eine besondere Gesundheitsüberwachung ab 

80 dB (Al • Durch Verordnung gemäß § 89i Z 2 des Entwurfes soll 

unter Bedachtnahme auf die jeweils geltenden Richtlinien gere­

gelt werden, ab welcher Lärmbelastung verpflichtende Eignungs­

untersuchungen und wiederkehrende Untersuchungen vorzusehen 

sind. 

Zu§ 89b: 

Abs. 1 und 2 berücksichtigen die oben dargelegten freiwilligen 

Untersuchungen nach den bezughabenden Richtlinien. Diese Rege­

lung bedarf einer entsprechenden Durchführungsverordnung (vgl. 

§ 89i z 1) und bildet die Grundlage auch für den Fall, dass 

Richtlinien für bestimmte gefährliche Tätigkeiten besondere Un­

tersuchungen verlangen. Ähnliches gilt für die Untersuchungen 

bei Nachtarbeit entsprechend Artikel 9 der Arbei tszei t-Richt­

linie, 93/104/EWG. Weiters können solche besonderen Untersu­

chungen im Zusammenhang mit physikalischen Einwirkungen sowie im 

Zusammenhang mit chemischen Arbeitsstoffen notwendig werden, so­

weit es sich nicht um Einwirkungen handelt, für die wegen der 

prophylaktischen Bedeutung verpflichtende Eignungs- und wieder­

kehrende Untersuchungen notwendig sind. 
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Abs. 3 entspricht Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 90/ 679/EWG sowie 

dem Richtlinienentwurf betreffend physikalische Einwirkungen und 

dem Richtlinienentwurf betreffend chemische Arbeitsstoffe. 

zu den §§ 89c bis 89e: 

Die Bestimmungen der§§ 89c und 89d fassen in Anlehnung an die 

§§ 52 und 55 ASchG jene Grundsätze zusammen, nach denen die un­

tersuchenden Arzte bei Eignungs- und Folgeuntersuchungen, bei 

Untersuchungen bei Lärmeinwirkung sowie bei sonstigen Untersu­

chungen vorzugehen haben. Im Gegensatz zu den Regelungen des 

ASchG ist eine Befundvorlage an die Land- und Forstwirtschafts­

inspektion nicht erforderlich. 

§ 89e verweist hinsichtlich der Ermächtigung der Ärzte auf die 

entsprechende Regelung des§ 56 Abs. 7 ASchG. 

Zu§ 89f: 

Im Gegensatz zu den Regelungen der§§ 53 und 54 ASchG erscheint 

für den Anwendungsbereich der Wr. LAO 1990 ein aufwendiges be­

hördliches Verfahren zur Erlassung eines Beschäftigungsverb2 ~es 

entbehrlich. Ein solches Verbot, das im übrigen nur für E:q­

nungs- und Folgeuntersuchungen, nicht aber auch für Unter~ ~ :- ~. -~~.­

gen nach den§§ 89a und 89b des Entwurfes vorgesehen ist, ~= 
vielmehr bereits direkt auf Grund der Beurteilung durch d ~r 

tersuchenden Ärzte wirksam werden. Auch die Aufhebung d e' ~ F· • -

schäftigungsverbotes erfolgt ohne Bescheid der Land- un: f : - ~ ­

wirtschaftsinspektion. 

Zu§ 89g: 

Die Regelung folgt weitgehend dem§ 57 ASchG und umfa~:· 

Eignungsuntersuchungen vor Beginn des Dienstverhältnis r • · 

die Tätigkeit erst aufgenommen werden darf, nachdem di e:. 

nungsuntersuchung durchgeführt wurde, sind Untersuchung•: 

Beginn des Dienstverhältnisses durchaus üblich und ziel! ~:. : , 
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Zu§ 89h: 

Die Regelung orientiert sich an jener des§ 58 ASchG. Die im 

Abs. 1 vorgesehene Verpflichtung, Ärzten den Zugang zu den Ar­

beitsplätzen und allen notwendigen Informationen zu gewähren, 

entspricht Art. 12 der Richtlinie 82/605/EWG. 

Zu§ 89i: 

Für die Verordnungsermächtigungen für den Bereich der Gesund­

heitsüberwachung gilt das zu§ 881 Ausgeführte. Überdies darf 

auf die Erläuterungen zu den§§ 89 bis 89b verwiesen werden. 

Zu Art. I Z 30 bis Z 37 (§§ 90 bis 93e): 

Der Entwurf geht bei der Regelung der Präventivdienste von der 

Oberlegung aus, dass 

- funktionierende innerbetriebliche Einrichtungen auf dem Gebiet 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes verbunden mit einer 

stärkeren Einbindung der Dienstnehmer einen besonders wichti­

gen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen darstel­

len; 

innerbetriebliche Strukturen für eine Information und eine 

Auseinandersetzung über Fragen der Sicherheit und des Gesund­

heitsschutzes notwendig sind; 

- auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes die 

Dienstgeber in gleicher Weise wie auf anderen Gebieten ent­

sprechende Fachleute benötigen; 

- die Wirksamkeit und die Akzeptanz der sicherheitstechnischen 

und arbeitsmedizinischen Betreuung vor allem durch eine stär­

kere Einbindung in den innerbetrieblichen Informations- und 

Entscheidungsprozess verbessert werden kann; 
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- die Verantwortung für eine funktionierende sicherheitstechni­

sche und arbeitsmedizinische Betreuung bei den Dienstgebern 

liegt; 

- sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung nicht 

als Hilfsorgan der Dienstgeber zur Überwachung der Einhaltung 

der Dienstnehmerschutzvorschriften eingesetzt werden sollen, 

sondern zur Beratung in Fragen der Sicherheit und der Gesund­

heit sowie Ausarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen; 

Der Entwurf legt folgende Grundsätze fest: 

- sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung für 

alle Dienstnehmer; 

- besondere Regelungen zur Berücksichtigung der Situation der 

Kleinbetriebe; 

- sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung sind 

der Dienstgebersphäre zuzurechnen, Interessenkollisionen sind 

zu vermeiden; 

- Unterscheidung zwischen interner und externer Betreuung, wobei 

für die externen Personen und Dienste besondere Anforderungen 

gelten; 

- Fach- und Hilfspersonal, Ausstattung und Mittel können durch 

die externen Personen und Dienste beigestellt werden; 

- inhaltliche Bestimmung der Tätigkeit der sicherheitstechni­

schen und arbeitsmedizinischen Betreuung einerseits durch die 

Verpflichtung der Dienstgeber, in bestimmten Angelegenheiten 

diese Personen und Dienste beizuziehen, andererseits durch 

Festlegung von "einsatzzeitrelevanten" Tätigkeiten; 
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- Aufzeichnungs- und Berichtspflichten zur Kontrolle der Tätig­

keiten und als Grundlage für die Information der Dienstnehmer; 

- die innerbetrieblichen Institutionen haben zusammenzuarbeiten. 

zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung 

ist auch auf folgende Ausführungen im Koalitionsübereinkommen zu 

verweisen: "Vor allem ist aber eine möglichst flächendeckende 

arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung sicher­

zustellen." 

Die Verpflichtung zur Einrichtung einer sicherheitstechnischen 

und arbeitsmedizinischen Betreuung soll für Klein- und Mittelbe­

triebe stufenweise wirksam werden, weil für eine flächendeckende 

sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung derzeit 

nicht genug ausgebildete Fachleute zur Verfügung stehen. 

Im Zusammenhang mit den Präventivdiensten ist auch darauf zu 

verweisen, dass vor allem auch im Hinblick auf die zunehmende 

Bedeutung von psychischen Belastungen und Fragen der Arbeits­

organisation die Beiziehung von Gesundheits-, Arbeits-, Be­

triebs- und Organisationspsychologen als Fachpersonal im Rahmen 

der Präventivdienste und zur Beratung der Dienstgeber in Be­

tracht kommt. 

Die Verpflichtung zur Bestellung von Sicherheitsfachkräften und 

Arbeitsmedizinern wird schrittweise in Kraft gesetzt. 

Zu§ 90: 

Art. 7 der Richtlinie 89/391/EWG schreibt unabhängig von der Be­

schäftigtenzahl vor, dass die Dienstgeber grundsätzlich Dienst­

nehmer mit einer besonderen Funktion bei der Sicherheit und beim 

Gesundheitsschutz bestellen müssen. Nur für den Fall, dass die 

innerbetrieblichen Möglichkeiten nicht ausreichen, können exter­

ne Personen oder externe Dienste herangezogen werden. 
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Demgegenüber geht§ 73 ASchG davon aus, dass der Dienstgeber 

grundsätzlich die Wahlmöglichkeit hat, ob er betriebseigene Si­

cherheitsfachkräfte oder externe Sicherheitsfachkräfte oder ein 

sicherheitstechnisches Zentrum heranziehen will. 

Der gegenständliche Entwurf übernimmt die Regelung des Art. 7 

der Richtlinie 89/391/EWG, zumal wegen der genannten Bestimmung 

des ASchG derzeit ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Öster­

reich anhängig ist. Die Heranziehung externer Personen und Dien­

ste wird somit in aller Regel nur in Arbeitsstätten mit sehr ge­

ringem Beschäftigtenstand eine zulässige Lösung darstellen. 

Die in Abs. 3 geforderte Unabhängigkeit bei der Ausübung der 

Fachkunde stellt eine Grundvoraussetzung für eine wirksame si­

cherheitstechnische Betreuung dar. Diese Regelung entspricht 

§ 73 ASchG. 

Für die sicherheitstechnische Betreuung sind personelle und 

fachliche Mittel erforderlich, die gemäß Abs. 4 grundsätzlich 

von den Dienstgebern zur Verfügung zu stellen sind. Diese Ver­

pflichtung entspricht Art. 7 Abs. 5 der Richtlinie 89/391/EWG. 

Diese Verpflichtung entfällt gemäß Abs. 5, wenn das sicher­

heitstechnische Zentrum oder die externen Sicherheitsfachkräfte 

das notwendige Hilfspersonal und Ausstattung zur Verfügung stel­

len. 

Zu§ 90a: 

Entsprechend Artikel 7 Abs. 8 der Richtlinie 89/391/EWG ist zu 

regeln, welche Fähigkeiten und Eignungen für die Sicherheits­

fachkräfte erforderlich sind. Eine eigene Regelung für den An­

wendungsbereich der Wr. LAO 1990 erscheint allerdings entbehr­

lich, weshalb ein bloßer Verweis auf die entsprechende Regelung 

des§ 74 Abs. 1 und 2 ASchG (Nachweis einer vom Bundesminister 

für Arbeit, Gesundheit und soziales anerkannten Fachausbildung} 

als zureichend angesehen werden kann. 
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zu§ 91: 

Aufgabe der Sicherheitsfachkräfte ist, die Dienstgeber, Dienst­

nehmer, Sicherheitsvertrauenspersonen und den Betriebsrat zu be­

raten und die Dienstgeber bei der Erfüllung ihrer Pflichten auf 

diesen Gebieten zu unterstützen. Der vorliegende Entwurf geht 

davon aus, dass die Dienstgeber auf dem Gebiet der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes in gleicher Weise wie auf anderen 

Gebieten entsprechende Fachleute benötigen. Die Verantwortung 

für eine funktionierende, sicherheitstechnische und arbeits­

medizinische Betreuung liegt nach wie vor bei den Dienstgebern. 

Es können Sicherheitsfachkräfte nicht als Hilfsorgane der 

Dienstgeber zur Oberwachung der Einhaltung der Dienstnehmer­

schutzvorschriften eingesetzt werden. Sie üben Beratungstätig­

keit in Fragen der Sicherheit und der Gesundheit aus. 

Betriebsräte und Sicherheitsvertrauenspersonen können zur Unter­

stützung ihrer Tätigkeiten auf dem Gebiet der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes die Sicherheitsfachkräfte ebenso zur Bera­

tung heranziehen. 

In Abs. 1 werden die Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte allge­

mein umschrieben. Sicherheitsfachkräfte sind Fachleute, die Be­

ratungstätigkeiten übernehmen. Die fachkundige Beratung der 

Dienstnehmer und der Belegschaftsorgane soll in gleicher Weise 

wie die Information und Unterweisung dazu beitragen, dass die 

Dienstnehmer in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben auf dem 

Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zu erfüllen 

und auf eine Verbesserung des Arbeitsumfeldes und der Arbeitsbe­

dingungen hinzuwirken (siehe auch Art. 13 Abs. 3 lit. e und f 

der Richtlinie 89/391/EWG). Es ist Sache der Dienstgeber, die 

erforderlichen Voraussetzungen für eine entsprechende Beratung 

der Dienstnehmer durch die Sicherheitsfachkräfte zu schaffen. 

Zur Zusammenarbeit ist auf§ 93b zu verweisen. 

Die Dienstgeber werden in Abs. 3 verpflichtet, die Sicherheits­

fachkräfte in bestimmten Angelegenheiten beizuziehen. Die Auf-
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zählung jener Angelegenheiten, in denen die Sicherheitsfachkräf­

te zu beteiligen sind, entspricht weitgehend dem§ 76 Abs. 3 

ASchG. Im übrigen ist auf die Richtlinie 89/391/EWG, insbeson­

dere Art. 11, zu verweisen. 

Abs. 4 stellt klar, dass es Sache der Dienstgeber ist, dafür zu 

sorgen, dass die Sicherheitsfachkräfte auch ihren Aufgaben ge­

genüber den Dienstnehmern und Belegschaftsorganen nachkommen. 

Diese Bestimmung bewirkt aber keine Erfolgshaftung der Dienst­

geber im Sinne einer Haftung für ausreichende und inhaltliche 

richtige Beratung. 

Zu den§§ 91a und 91b: 

Die Einsatzzeit der Sicherheitsfachkräfte bestimmt sich nach den 

anfallenden Aufgaben, insbesondere auch nach dem Umfang der Be­

fassung mit Angelegenheiten gemäß§ 91 Abs . 3 durch die Dienst­

geber, weiters nach dem Umfang der Inanspruchnahme durch die 

Dienstnehmer, die Sicherheitsvertrauenspersonen und den Be­

triebsrat. Die Regelungen orientieren sich an den§§ 77 und 78 

ASchG, in der bis 31. Dezember 1998 geltenden Fassung. 

Im§ 91a wird daher grundsätzlich entsprechend der im§ 77 ASchG 

getroffenen Regelung für die Tätigkeit der Sicherheitsfachkräfte 

eine Mindesteinsatzzeit vorgesehen. Diese Mindesteinsatzzeit 

stellt die Untergrenze für das zeitliche Ausmaß der sicherheits­

technischen Betreuung dar, auf Grund der in diesem Gesetz fest­

gelegten Aufgaben oder einer darüber hinausgehenden Inanspruch­

nahme der Sicherheitsfachkräfte für sonstige Aufgaben kann sich 

eine höhere Einsatzzeit ergeben. Die Festlegung einer Mindest­

einsatzzeit hat sich in der Praxis bewährt und entspricht auch 

Art. 7 Abs. 3 der Richtlinie 89/391/EWG wonach die "benannten 

Dienstnehmer" über die entsprechende Zeit verfügen müssen, um 

ihren Verpflichtungen nachkommen zu können. 

In Abs. 5 werden jene Tätigkeiten aufgezählt, die in die Min­

desteinsatzzeit einzurechnen sind. Zu diesen einsatzzeitrelevan-
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ten Tätigkeiten der Sicherheitsfachkräfte zählen neben der Bera­

tung und Unterstützung der Dienstgeber vor allem die Beratung 

der Dienstnehmer, der Sicherheitsvertrauenspersonen und des Be­

triebsrates, die Besichtigung der Arbeitsplätze und die Er­

mittlung, Untersuchung und Auswertung der Ursachen von Arbeits­

unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen. 

Im§ 91b sind entsprechend den§§ 78 ASchG und 93 Abs. 4 und 5 

LAG die Regelungen für die sicherheitstechnische und arbeits 

medizinische Betreuung von Arbeitsstätten mit bis zu 25 Dienst­

nehmern zusammengefasst: 

Für Betriebe mit bis zu zehn Dienstnehmern werden statt einer 

Mindesteinsatzzeit gemeinsame Begehungen durch eine Sicherheits­

fachkraft mit einem Arbeitsmediziner vorgesehen. 

Weiters werden die Voraussetzungen geregelt, unter denen die 

Dienstgeber selbst zur Gänze die Aufgaben oder selbst einen Teil 

der Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte wahrnehmen können. 

Zu den§§ 92 bis 92b: 

Für die Verpflichtung zur Bestellung von betriebseigenen oder 

externen Arbeitsmedizinern, die Aufgaben, Informationen und Bei­

ziehung sowie die Mindestarbeitszeit der Arbeitsmediziner gelten 

die Ausführungen zu den§§ 90 bis 91a (Bestellung von Sicher­

heitsfachkräften, Aufgaben, Informationen und Beiziehung sowie 

die Mindestarbeitszeit der Sicherheitsfachkräfte) mit folgenden 

Abweichungen und Ergänzungen: 

Ober die Fachkenntnisse und die Unabhängigkeit der Arbeitsmedi­

ziner sowie deren Verschwiegenheitspflicht werden keine Regelun­

gen getroffen, da ohnehin das Ärztegesetz gilt. 

Die Aufgaben der arbeitsmedizinischen Betreuung liegen auf dem 

Gebiet des Gesundheitsschutzes, der Gesundheitsförderung und der 

menschengerechten Arbeitsgestaltung. Arbeitssicherheit und Un-
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fallverhütung sind hingegen Aufgabe der Sicherheitsfachkräfte. 

Eine Hinzuziehung der Arbeitsmediziner bei Änderungen von 

Arbeitsmitteln u.a. ist nur dann notwendig, wenn damit gravie­

rende Änderungen der bisher bestehenden Arbeitsbedingungen oder 

Arbeitsvorgänge im Zusammenhang mit einer Gesundheitsgefährdung 

verbunden sind und daher nicht schon dann, wenn ein neues Ar­

beitsmittel angeschafft wird. 

zu den für die Mindesteinsatzzeit relevanten Tätigkeiten ist er­

gänzend zu§ 91a zu bemerken: 

Arbeitsmediziner sind nicht zur Auswertung der Unfallursachen 

berufen, wohl aber zur Ermittlung, Untersuchung und Auswertung 

der Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen und Gesundheits­

gefahren. 

Arbeitsmedizinische Untersuchungen und zwar sowohl die ver­

pflichtend vorgeschriebenen besonderen ärztlichen Untersuchungen 

nach diesem Gesetz als auch sonstige arbeitsmedizinische Unter­

suchungen können sowohl von den Arbeitsmedizinern als auch von 

geeigneten bzw. ermächtigten sonstigen Ärzten durchgeführt wer­

den. Derzeit entfällt bei manchen Betrieben mit besonderen Ge­

sundheitsgefahren ein wesentlicher Teil der Mindesteinsatzzeit 

auf solche besonderen Untersuchungen, bei anderen Betrieben mit 

vergleichbarer oder sogar wesentlich geringerer Gefährdung wer­

den hingegen diese Untersuchungen extern durchgeführt bzw. fal­

len keine solchen Untersuchungen an. Die volle Einrechnung der 

Untersuchungszeiten in die Mindesteinsatzzeit ist also nicht 

sachgerecht. Im Entwurf wird daher die Einrechnung der Untersu­

chungszeiten auf 20 % der Mindesteinsatzzeit beschränkt. 

Zu§ 93: 

Diese Bestimmung fasst jene Regelungen zusammen, die für Sicher­

heitsfachkräfte und Arbeitsmediziner gleichermaßen gelten. 
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Die Bestellung von Präventivfachkräften hat gemäß Abs. 3 jeweils 

für die Arbeitsstätte samt den dazugehörigen auswärtigen Ar­

beitsstellen zu erfolgen. Wenn dies auf Grund des Umfanges der 

Tätigkeit notwendig ist, insbesondere weil die Einsatzzeit die 

betriebliche Normalarbeitszeit übersteigt, sind mehrere Sicher­

heitsfachkräfte bzw. Arbeitsmediziner zu bestellen. Darüber 

hinaus kann die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 

Betreuung auf mehrere Personen und Dienste aufgeteilt werden, 

wenn dies aus organisatorischen Gründen zweckmäßig ist, z.B. 

weil mehrere auswärtige Arbeitsstellen mit größerer räumlicher 

Entfernung zu betreuen sind, weil aus fachlichen Gründen Perso­

nen mit besonderen Fachkenntnissen auf verschiedenen Gebieten 

erforderlich sind oder weil zusätzlich zur betriebseigenen 

Sicherheitsfachkraft für bestimmte Aufgaben externe Personen 

oder Dienste herangezogen werden sollen. Wenn allerdings weder 

organisatorische noch fachliche Gründe eine Aufteilung erfor­

dern, darf eine unter der betrieblichen Normalarbeitszeit lie­

gende Mindesteinsatzzeit nicht auf mehrere Sicherheitsfachkräfte 

bzw. mehrere Arbeitsmediziner aufgeteilt werden. 

Diese Regelungen über die Aufteilung der sicherheitstechnischen 

Betreuung auf mehrere Sicherheitsfachkräfte gelten gemäß Abs. 4 

auch bei Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums, 

es muss also auch bei Verpflichtung eines solchen externen 

Dienstes die Betreuung grundsätzlich durch eine bestimmte Person 

erfolgen. Gleiches gilt für die arbeitsmedizinische Betreuung. 

Wenn mehrere Sicherheitsfachkräfte bestellt sind, ist einer von 

ihnen die Leitung zu übertragen und für die Koordination und Zu­

sammenarbeit Sorge zu tragen. Dies gilt auch dann, wenn neben 

einer betriebseigenen Sicherheitsfachkraft externe Personen und 

Dienste herangezogen werden. Gleiches gilt für Arbeitsmediziner. 

Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit entspricht Art. 7 Abs. 6 

der Richtlinie 89/391/EWG. 

Entsprechend§ 83 Abs. 7 ASchG wird in Abs. 5 vorgesehen, dass 

betriebseigene Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner bzw. 
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deren Leitung unmittelbar dem Dienstgeber oder der für den 

Dienstnehmerschutz verwaltungsstrafrechtlich verantwortlichen 

Person zu unterstellen sind. 

Entsprechend Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie 89/391/EWG und 

§ 83 Abs. 9 ASchG wird in Abs. 7 klargestellt, dass die Bestel­

lung von Präventivdiensten die Dienstgeber nicht von ihrer Ver­

antwortlichkeit für die Einhaltung der Dienstnehmerschutzvor­

schriften enthebt. 

Zu§ 93a: 

Eine entsprechende Dokumentation ist Grundvoraussetzung für eine 

funktionierende sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 

Betreuung und erscheint im Übrigen auch im Interesse der Sicher­

heitsfachkräfte und der Arbeitsmediziner, vor allem im Zusammen­

hang mit Haftungsfragen, unerlässlich. Diese Aufzeichnungen sol­

len die für die Vollziehung dieses Gesetzes unerlässliche Kon­

trolle der Tätigkeit der Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedi­

ziner ermöglichen. Das Einsichtsrecht der Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion ist für eine Überwachung der Einhaltung dieses 

Gesetzes notwendig. 

Damit die Dienstgeber ihrer Verpflichtung zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen nachkommen können, benötigen sie auch ent­

sprechende Informationen über die Wahrnehmungen der Sicherheits­

fachkräfte und Arbeitsmediziner. Zu deren Aufgaben gehört auch 

die Erstattung von Verbesserungsvorschlägen auf dem Gebiet der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. 

In diesem Sinne sind die Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedi­

ziner zur Erstellung jährlicher Berichte verpflichtet. Diese Be­

richte sind den Sicherheitsvertrauenspersonen zur Verfügung zu 

stellen bzw. müssen den Dienstnehmern zugänglich sein. Diese Re­

gelung geht von der Überlegung aus, dass eine entsprechende In­

formation der innerbetrieblichen Einrichtungen bzw. der Dienst­

nehmer sowie eine innerbetriebliche Auseinandersetzung mit Fra-
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gen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes Grundvorausset­

zung für einen wirksamen Dienstnehmerschutz und für eine Verbes­

serung der Arbeitsbedingungen sind. Dadurch soll auch dem Grund­

satz der Richtlinie 89/391/EWG entsprochen werden, wonach die 

Dienstnehmer durch eine ausreichende Information in die Lage 

versetzt werden müssen, überprüfen zu können, ob die erforderli­

chen Schutzmaßnahmen getroffen wurden. 

Abs. 3 soll eine Oberwachung der Tätigkeit der Zentren ermögli­

chen. 

Zu§ 93b: 

Diese Bestimmung entspricht§ 85 ASchG und Art. 7 Abs. 6 der 

Richtlinie 89/391/EWG. 

Gemeinsame Besichtigungen der Arbeitsstätten und der Arbeits­

stellen sind für eine funktionierende sicherheitstechnische und 

arbeitsmedizinische Betreuung unerlässlich. Gleiches gilt für 

die Teilnahme der Sicherheitsvertrauenspersonen und des Be­

triebsrates an diesen Besichtigungen. 

Zu§ 93c: 

Erfahrungsgemäß gelangen Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedi­

zinern bei ordnungsgemäßer Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig 

auch Missstände auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesund­

heitsschutzes zur Kenntnis, die häufig den Dienstgebern nicht 

oder nicht ausreichend bekannt sind. Es wird daher eine Melde­

pflicht gegenüber den Dienstgebern bzw. den sonst für die Ein­

haltung der Dienstnehmerschutzvorschriften verantwortlichen Per­

sonen vorgesehen. 

Darüber hinaus werden die Präventivkräfte zu einer unverzügli­

chen Meldung von ernsten und unmittelbaren Gefahren samt der 

Erstattung von Vorschlägen zur Beseitigung der Gefahren ver­

pflichtet, um einerseits die betroffenen Dienstnehmer in die 
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Lage zu versetzen, sich entsprechend in Sicherheit bringen, 

sonstige Sofortmaßnahmen treffen und andererseits die Dienstge­

ber veranlassen bzw. ihnen ermöglichen zu können, ihren Schutz­

pflichten unverzüglich nachzukommen. Durch den vorliegen den 

Entwurf wird aber den Sicherheitsfachkräften und Arbeitsme­

dizinern nicht das Recht eingeräumt, bei Gefahren eine Arbeits­

einstellung zu veranlassen, weil dies mit der Funktion der Si­

cherheitsfachkräfte und der Arbeitsmediziner schwer in Einklang 

zu bringen ist, sich daraus besondere Haftungsfragen ergeben, 

und weil es außerdem den Dienstgebern unbenommen bleibt, den Si­

cherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern solche Rechte ver­

traglich einzuräumen. 

Zu§ 93d: 

Die Regelung über die Abberufung von Präventivfachkräften ent­

spricht jener des§ 87 ASchG für den Fall, dass kein Arbeits­

schutzausschuss besteht. 

Die Regelung des§ 94e LAG betreffend die Einrichtung eines Ar­

beitsschutzausschusses wurde nicht ausgeführt, weil in kleineren 

Arbeitsstätten die erforderliche Information und Koordination 

einfacher zu bewältigen ist, die Dienstgeber daher nicht eines 

eigenen Gremiums zur Unterstützung bedürfen (vgl. die Erläute­

rungen zu§ 88 ASchG) und in Wien auf Grund der geringen Bedeu­

tung der Land- und Forstwirtschaft ohnedies nur Arbeitsstätten 

mit deutlich unter 100 Dienstnehmern bestehen. 

Zu§ 93e: 

Der vorliegende Entwurf regelt in den§§ 91a Abs. 3 und 92b 

Abs. 3 in Übereinstimmung mit den Regelungen des ASchG die Min­

desteinsatzzeit für Arbeitsstätten mit "durchschnittlichen" Ge­

fahren. Durch die Verordnungsermächtigungen der Abs. 1 und 2 

soll die Möglichkeit, höhere Mindesteinsatzzeiten für gefährli­

chere und geringere Mindesteinsatzzeiten für ungefährlichere Tä­

tigkeiten festzulegen, geschaffen werden. Abs. 3 schafft außer-
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dem die Grundlage für eine abweichende Aufteilung der Einsatz­

zeit zwischen den Präventivfachkräften. Dies entspricht auch den 

Zielsetzungen einer umfassenden und interdisziplinären Gefahren­

verhütung. 

Im übrigen ist auf die Erläuterungen zu§ 881 zu verweisen. 

Zu Art. I Z 38 (§ 94) und Z 39 (§ 95): 

Diese Bestimmung entspricht Art. 5 der Mutterschutzrichtlinie 

92/85/EWG sowie§ 2b MSchG. 

Gemäß Art. 5 der Mutterschutzrichtlinie sind bei Vorhandensein 

einer Gefährdung für Sicherheit oder Gesundheit sowie einer mög­

lichen Auswirkung auf die Schwangerschaft oder das Stillen die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um durch eine einstweilige 

Umgestaltung der Arbeitsbedingungen und/oder der Arbeitszeiten 

der betreffenden Arbeitnehmerin die Gefährdung zu vermeiden. 

Diese Umgestal tungsmöglichkei ten werden als "Änderung der Be­

schäftigung" umschrieben. Eine Änderung der Beschäftigung kann 

etwa die Unterbrechung der Arbeit durch zusätzliche Pausen 5eln. 

Art. 5 Abs. 2 der zitierten Richtlinie sieht vor, dass dann, 

wenn die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen und/oder der Ar­

beitszeiten technisch oder sachlich nicht möglich oder au5 GP­

bührend nachgewiesenen Gründen nicht zumutbar ist, der Art f '•:. t JP­

ber die erforderlichen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwf':-~_.._ •. : 

der betreffenden Arbeitnehmerin zu treffen hat. 

Diese Änderungen haben sich, wie nach geltendem Recht, :~ ;. ,· .:-,·~. 

des Dienstvertrages zu bewegen. Objektive Gründe, die de~ r_· :•· -
rung der Arbeitsbedingungen oder einem Arbeitsplatzwect.'. , .. • · · -

gegenstehen, können sich nicht nur aus dem Dienstnehmer : 

recht, sondern auch aus dem Dienstvertragsrecht ergebe~. 

Dienstnehmerin muss daher Änderungen der Arbei tsbeding·.;:. : • 

einen Arbeitsplatzwechsel nicht akzeptieren, wenn dies~ :• 

Dienstzettel enthaltenen Arbeitsbedingungen nicht entsp:• 
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Gemäß Art. 5 Abs. 3 der zitierten Richtlinie ist die Arbeitneh­

merin zu beurlauben, wenn der Arbeitsplatzwechsel technisch 

und/oder sachlich nicht möglich oder aus gebührend nachgewiese­

nen Gründen nicht zumutbar ist. Gemäß Art. 11 der Richtlinie 

steht ihr die Fortzahlung des Arbeitsentgeltes zu. 

Zu Art. I Z 40 (§ 95 Abs. 6): 

Diese Regelungen wurden den beiden letzten Sätzen des§ 3 Abs. 6 

MSchG nachgebildet. 

Zu Art. I Z 41 (§ 95 Abs. 7 und 8): 

Abs. 7 wurde, zumal der Entwurf in seiner Z 16 (§ 79) auch Rege­

lungen betreffend die Oberlassung von Dienstnehmern vorsieht, 

§ 3 Abs. 7 MSchG nachgebildet. 

Die Regelung im Abs. 8 entspricht§ 3 Abs. 8 MSchG und Art. 9 

der Mutterschutzrichtlinie. 

Art. 9 trifft die ausdrückliche Feststellung, dass für durch die 

Schwangerschaft bedingte Untersuchungen die entsprechende Zeit 

unter Entgeltfortzahlung freizugeben ist, wenn diese Untersu­

chungen während der Arbeitszeit stattfinden müssen. Dies gilt 

u.a. für Untersuchungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes. Als 

solche Untersuchungen gelten grundsätzlich alle vom Arzt im Zu­

sammenhang mit der Schwangerschaft für notwendig erachteten und 

in den Mutter-Kind-Pass eingetragenen Untersuchungen, z.B. auch 

eine Fruchtwasseruntersuchung. Sollten jedoch vom Arzt im Zusam­

menhang mit der Schwangerschaft zusätzliche Untersuchungen ange­

ordnet werden, die nicht von der Mutter-Kind-Pass-Verordnung er­

fasst sind, so hat der Dienstgeber die Dienstnehmerin auch für 

diese Vorsorgeuntersuchungen von der Arbeit freizustellen, wenn 

sie außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich oder nicht zumutbar 

sind. Die Anpassung der Wiener Landarbeitsordnung 1990 an diese 

Regelung ist deshalb notwendig, weil sich die Dienstnehmerin ja 
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nicht krankheitsbedingt der ärztlichen Untersuchung unterzieht 

und daher keine Dienstverhinderung im Krankheitsfalle vorliegt. 

Zu Art. I Z 42 (§ 96): 

Im Anhang II Abschnitt Ader Mutterschutzrichtlinie sind Be­

schäftigungsverbote von schwangeren und stillenden Müttern vor­

gesehen. Diese Beschäftigungsverbote sind absolut und betreffen 

physikalische Agenzien (A 1.a), biologische Agenzien (A l.b) und 

chemische Agenzien (A 1.c). Eine EU-konforme Liste der Beschäf­

tigungsverbote enthält§ 4 MSchG, welchem die gegenständlichen 

Bestimmungen großteils nachgebildet sind. 

Zu Art. I Z 43 (§ 96a): 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Schutzbestimmungen für 

Stillende ist, dass Kenntnis des Dienstgebers darüber besteht, 

dass die Dienstnehmerin stillt. Die Dienstnehmerin ist gemäß 

Abs. 1 daher verpflichtet, dem Dienstgeber bekannt zu geben, 

dass sie stillt. Erst mit der Mitteilung kann das Beschäfti­

gungsverbot wirksam werden. Wenn der Dienstgeber es verlangt, 

hat die Mutter eine Bestätigung des sie oder das Kind behandeln­

den Arztes oder einer Mutterberatungsstelle vorzulegen. Bei den 

Mutterberatungsstellen handelt es sich um anerkannte Beratungs­

stellen, deren gesetzliche Grundlage das Wiener Jugendwohl­

fahrtsgesetz 1990 - WrJWG 1990, LGBl. für Wien Nr. 36, in der 

Fassung des Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 5/1994, bildet. 

Abs. 2 entspricht Art. 6 Z 2 der Mutterschutzrichtlinie und§ 4a 

Abs. 2 MSchG und legt unter Berücksichtigung des Anhanges dieser 

Richtlinie Beschäftigungsverbote für stillende Mütter fest. Art. 

6 Z 2 der Mutterschutzrichtlinie sieht vor, dass stillende Müt­

ter in keinem Fall zu Tätigkeiten verpflichtet werden, bei denen 

die Beurteilung ergeben hat, dass das Risiko einer die Sicher­

heit oder Gesundheit gefährdenden Exposition gegenüber den im 

Anhang II Abschnitt B angeführten Agenzien und Arbeitsbedingun­

gen besteht. 
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zu Art. I Z 44 (§ 97 Abs. 4) und z 45 (§ 97 Abs. 5): 

Diese Bestimmung entspricht§ 5 Abs. 4 MSchG. Das bisher zwei­

stufige verfahren (Auftrag der Land- und Forstwirtschaftsinspek­

tion und bei Nichtentsprechung des Auftrages Antrag der Land­

und Forstwirtschaftsinspektion auf Entscheidung durch den 

Magistrat) erscheint zu umständlich. Im Sinne der Verfahrens­

ökonomie wird ausschließlich ein Bescheid des Magistrates vorge­

sehen, der von amtswegen (insbesondere im Falle des Zeugnisses 

eines Amtsarztes) tätig wird. 

zu Art. I Z 4 6 (§ 98a) : 

Diese Bestimmung entspricht Z 17 des Anhanges I bzw. Z 12 des 

Anhanges II der Arbeitsstättenrichtlinie 89/654/EWG. Demgemäß 

werden die Arbeitgeber verpflichtet, schwangeren Frauen und 

stillenden Müttern das Hinlegen und Ausruhen unter geeigneten 

Bedingungen zu ermöglichen. Die Bestimmung entspricht auch§ Ba 

MSchG. Die Einrichtung gesonderter Liegeräume ist nicht erfor­

derlich. Es genügt bei entsprechender Separierung die Schaffung 

einer Liegemöglichkeit in Pausen-, Sozial-, Aufenthalts- und Be­

reitschaftsräumen und anderen geeigneten Räumen. Die Zeit, wäh­

rend der die Dienstnehmerin sich hinlegt, gilt als Arbeitszeit 

und ist daher zu bezahlen; es sei denn, diese Zeit fällt in eine 

unbezahlte Pause. 

Zu Art. I Z 47 (§ 102 Abs. 1 und 2): 

Die Schaffung von Maßnahmen bei Gefährdung nach Z 38 (§ 94) des 

Entwurfes und Beschäftigungsverboten für stillende Mütter nach 

z 43 (§ 96a) des Entwurfes erfordern eine Erweiterung des§ 101 

Abs. 1 und 2 und entsprechen Art. 11 der Mutterschutzrichtlinie. 

Zu Art. I Z 48 (§ 103 Abs. 5): 

Diese Bestimmung entspricht§ 15 Abs. 6 MSchG. 
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Zu Art. I Z 49 (§ 105): 

Die Zitate werden angepasst. 

Zu Art. I Z 50 (§ 107): 

Mit den folgenden . Bestimmungen wird die Jugendarbeitsschutz­

richtlinie 94/33/EWG umgesetzt. Als wesentliche Änderungen 

gegenüber dem bisher geltenden Recht sind die Anhebung des Min­
destalters für die Zulassung zur Beschäftigung, Änderungen bei 

der täglichen Ruhezeit, Verlängerung der Wochenendruhe und die 

Einführung einer Evaluierungspflicht für den Dienstgeber zu 

sehen. 

Gemäß Abs. 1 wird die Definition der Jugendlichen an die Defini­

tion in der KJBG-Novelle, BGBl. I Nr. 79/1997, angepasst. Ju­

gendliche sind Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; 

das Akkordverbot gilt auch für Lehrlinge nach Vollendung des 

18. Lebensjahres. Die Änderung entspricht einer sozialpartner­

schaftlichen Einigung über das "Lehrpaket", das sich zum Ziel 

gesetzt hat, eine verstärkte Attraktivität der Lehre herbei­

zuführen. 

Abs. 2 entspricht Art. 8 Abs. 2 der Jugendarbeitsschutzrichtli­

nie, der vorsieht, dass die Arbeitszeit von Jugendlichen auf 

acht Stunden pro Tag zu begrenzen ist. Es wird davon ausgegan­

gen, dass Z 5 (§ 57) des Entwurfes eine zulässige Abweichung im 

Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Jugendarbeitsschutzrichtlinie dar­

stellt. 

Abs. 3 entspricht Art. 8 Abs. 4 der Jugendarbeitsschutzricht­

linie. 

Abs. 4 entspricht Art. 8 Abs. 1 lit. c der Jugendarbeitsschutz­

richtlinie. 
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Abs. 5 z 1 entspricht Art. 10 Abs. 1 lit. a der Jugendarbeits­

schutzrichtlinie; Z 2 entspricht Art. 10 Abs. 1 lit. b dieser 

Richtlinie. 

Nach Art. 10 Abs. 1 der zitierten Richtlinie ist die tägliche 

Ruhezeit "während jedes Zeitraumes von 24 Stunden" zu gewähren. 

Die tägliche Ruhezeit muss daher innerhalb von 24 Stunden nach 

Beginn der vorangegangenen Tagesarbeitszeit abgeschlossen sein. 

Nach geltendem Recht ist die tägliche Ruhezeit "nach Beendigung 

der Arbeitszeit" zu gewähren. Wird die Arbeitszeit durch längere 

Pausen unterbrochen, kann sich eine Einsatzzeit von mehr als 

12 Stunden ergeben. In diesem Fall kann die Tagesruhezeit nicht 

innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen werden. Die Arbeitszeit 

muss so rechtzeitig beendet werden, dass auch bei einer Arbeits­

zeitunterbrechung durch längere Pausen die Ruhezeit innerhalb 

von 24 Stunden abgeschlossen ist. Bisher war ein späterer Beginn 

am nächsten Tag möglich. Die Verkürzungsmöglichkeit für Jugend­

liche ab Vollendung des 16. Lebensjahres in bestimmten Fällen 

(vgl.§ 107 Abs. 2 zweiter Satz der Wiener Landarbeitsordnung 

1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung) ist als zulässige Ab­

weichung im Sinne von Art. 10 Abs. 4 lit. d (Arbeiten in der 

Landwirtschaft) der Richtlinie anzusehen, wenn den Jugendlichen 

eine angemessene Ausgleichsruhezeit zukommt. 

Abs. 6 entspricht Art. 12 der Jugendarbei tsschutzrichtl ir.: f'. -.:- -

nach Jugendlichen eine zusammenhängende Ruhepause von rr.: r. ::•· • • ,.. ~. ~ 

30 Minuten eingeräumt werden muss. 

Abs. 7 entspricht § 107 Abs. 4 der Wiener Landarbei tsor j:._.:. : 

1990 in ihrer derzeit geltenden Fassung. 

Abs. 8 sieht vor, dass Jugendliche unter 15 Jahren bzi,.·. : , · 

Vollendung der Schulpflicht vor 6 Uhr nicht zur Arbeit '..• : 

zogen werden dürfen. Dies entspricht Art. 9 Abs. 1 lit.: 

Jugendarbeitsschutzrichtlinie, die eine Nachtruhezeit: •.. 

22 Uhr und 6 Uhr vorsieht. In Z 9 (§ 59 Abs. 2) des Ent .... : ~. 
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wird die Nachtzeit definiert als Zeit zwischen 19 Uhr und 5 Uhr. 

Eine Anpassung für diese Jugendlichen ist erforderlich. 

Gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a der Jugendarbeitsschutzrichtlinie 

kann Nachtarbeit in besonderen Tätigkeitsbereichen zugelassen 

werden. Vor Aufnahme einer erlaubten Nachtarbeit und anschlie­

ßend in regelmäßigen Abständen hat gemäß Art. 9 Abs. 3 der Ju­

gendarbeitsschutzrichtlinie eine kostenlose Bewertung des Ge­

sundheitszustandes zu erfolgen. Eine solche hat nur dann nicht 

zu erfolgen, wenn erlaubte Nachtarbeit ausnahmsweise verrichtet 

wird. Die Untersuchung nach Z 29 (§ 89b) des Entwurfes wird als 

ausreichend angesehen, um Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie zu erfül­

len. Während sich der Dienstnehmer einer besonderen Untersuchung 

gemäß z 29 (§ 89b) des Entwurfes auf eigenen Wunsch unterziehen 

kann, ist für Jugendliche eine solche Untersuchung verpflich­

tend. Jugendliche unter 15 Jahren bzw. bis zur Beendigung der 

Schulpflicht können nicht zur Nachtarbeit herangezogen werden. 

Art. 10 Abs. 2 der Jugendarbeitsschutzrichtlinie schreibt vor, 

dass den Jugendlichen in jeder Kalenderwoche nach Möglichkeit 

zwei aufeinander folgende Ruhetage zu gewähren sind. Gemäß 

Abs. 9 sind dies Samstag und Sonntag. 

Die Verkürzungsmöglichkeit im Abs. 10 entspricht Art. 10 Abs. 2 

Unterabs. 2 der zitierten Richtlinie. Wegen der Nichtrück­

schrittsklausel (Art. 16 Richtlinie) darf nur eine Verkürzung 

auf 41 Stunden erfolgen. Arbeitsspitzen (Ernte- und Anbauzeiten) 

werden als "technische oder organisatorische Gründe" im Sinne 

von Art. 10 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie angesehen. 

Es wird davon ausgegangen, dass Arbeiten in besonders dringli­

chen Fällen (§ 61 Abs. 4 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 in 

ihrer derzeit geltenden Fassung) zulässige Abweichungen im Sinne 

des Art. 10 Abs. 4 lit. d der Richtlinie darstellen (Arbeiten in 

der Landwirtschaft). 
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Die von Art. 10 Abs. 4 der Jugendarbeitsschutzrichtlinie gefor­

derten angemessenen Ausgleichsruhezeiten werden durch Abs. 11, 

welcher § 7 Abs. 6 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ihrer 

derzeit geltenden Fassung entspricht, sichergestellt. 

Zu Art. I Z 51 (§ 107a): 

Abs. 1 entspricht im Wesentlichen dem geltenden Recht. 

Bei der Festlegung von Beschäftigungsverboten für Jugendliche 

ist der Anhang zur Jugendarbeitsschutzrichtlinie zu berücksich­

tigen. Damit wird Art. 7 der Richtlinie entsprochen, wonach die 

Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass junge Menschen vor den 

spezifischen Gefahren für die Sicherheit, die Gesundheit und die 

Entwicklung geschützt werden, die aus der mangelnden Erfahrung, 

dem fehlenden Bewusstsein für tatsächliche oder potentielle Ge­

fahren und der noch nicht abgeschlossenen Entwicklung des jungen 

Menschen herrühren. 

Im Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie werden Arbeiten aufgelistet, die 

zu einem Beschäftigungsverbot Jugendlicher führen müssen. Es 

handelt sich um die folgenden: 

Arbeiten, die objektiv die Leistungsfähigkeit übersteigen; 

Arbeiten, die eine schädliche Einwirkung von giftigen, krebs­

erregenden, erbgutverändernden, fruchtschädigenden oder in son­

stiger Weise den Menschen chronisch schädigenden Gefahrstoffen 

mit sich bringen; Arbeiten, die eine schädliche Einwirkung von 

Strahlen mit sich bringen; Arbeiten, die mit Unfallgefahren ver­

bunden sind, von denen anzunehmen ist, dass junge Menschen sie 

wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder wegen mangelnder 

Erfahrung oder Ausbildung nicht erkennen oder abwehren können; 

Arbeiten, bei denen die Gesundheit durch extreme Kälte oder Hit­

ze oder durch Lärm oder Erschütterungen gefährdet wird. Diese 

Arbeiten werden im Abs. 2 als für Jugendliche verboten ange­

führt. 
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zu den Arbeiten mit spezifischen Gefahren gehören die imAb­

schni tt I des Anhanges der zitierten Richtlinie angeführten phy­

sikalischen, chemischen und biologischen Agenzien und die Ver­

fahren und Arbeiten, die im Abschnitt II des Anhanges angeführt 

sind. Im Abschnitt II des Anhanges werden folgende Verfahren und 

Arbeiten angeführt: 

Herstellung und Handhabung von Anlagen, Zündmitteln oder sonsti­

gen Explosionsstoffe enthaltenden Gegenständen; Arbeiten in 

Tierschauen mit wilden oder giftigen Tieren; industrielle 

Schlachtung von Tieren; Arbeiten, die mit der Handhabung von Ge­

räten zur Herstellung, Lagerung oder Inbetriebnahme von Druck­

gas, Flüssiggas oder gelöstem Gas verbunden sind; Arbeiten mit 

Behältern, Becken, Speicherbecken, Ballons oder Korbflaschen, 

die unter Abschnitt I Nummer 3 aufgeführte chemische Agenzien 

enthalten; Arbeiten unter Einsturzgefahr; Arbeiten, die mit Ge­

fahren auf Grund hoher elektrischer Spannungen verbunden sind; 

Arbeiten, deren Takt durch Maschinen bestimmt wird und die nach 

Akkord bezahlt werden. Die übrigen Beschäftigungsverbote werden 

im Verordnungsweg geregelt, soweit die in der Richtlinie ange­

führten Stoffe, Arbeiten und Verfahren von praktischer Bedeutung 

für die Land- und Forstwirtschaft sind bzw. vorkommen. Dabei 

wird die Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales, des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen­

heiten und des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über 

Beschäftigungsverbote- und -beschränkungen für Jugendliche 

(KJBG-VO). BGBl. II Nr. 436/1998, als Vorbild dienen. 

Das Beschäftigungsverbot der Akkordarbeit wird mit Abs. 4 umge­

setzt. 

Abs. 5 setzt Art. 6 Abs. 2 der Jugendarbeitsschutzrichtlinie um, 

der eine in regelmäßigen Zeitabständen kostenlose Bewertung und 

Überwachung des Gesundheitszustandes der Jugendlichen vorsieht, 

wenn die Evaluierung ergibt, dass eine Gefahr für den Jugendli­

chen besteht. Diese Vorschrift wird durch die bereits bestehen­

den Untersuchungen gemäß§ 132a ASVG erfüllt. Der Arbeitgeber 



114 

ist nach der Jugendarbeitsschutzrichtlinie verpflichtet, für 

eine entsprechende Untersuchung zu sorgen und muss daher den 

Jugendlichen anweisen, bei Erhalt einer Vorladung zur Untersu­

chung auch zu dieser zu erscheinen. 

Abs. 6 entspricht dem geltenden Recht. 

zu Art. I Z 52 und z 53 (§ 108 Abs. 3 und Abs. 5): 

Diese Bestimmung entspricht weitgehend dem geltenden Recht. Die 

Ausnahme für leichte Arbeiten wird auf jene Tätigkeiten einge­

schränkt, in denen die Jugendarbeitsschutzrichtlinie eine Aus­

nahme zulässt (vgl. Art. 2 Abs. 2 lit. a und b der Richtlinie); 

die im zweiten Satz erfolgende Einführung einer Altersgrenze ist 

auf Grund der EU-rechtlichen Vorgaben und zur Erfüllung der 

Europäischen Sozialcharta (Art. 7) erforderlich. Nachdem die So­

zialcharta bisher von Österreich in diesem Punkt nicht erfüllt 

wurde, wäre mit einer Verurteilung zu rechnen, falls keine Ände­

rung erfolgt. Darüber hinaus wird auch für Kinder, die mit ver­

einzelten Arbeiten zulässigerweise beschäftigt werden, eine Be­

grenzung der Beschäftigungszeit gefordert. Dieser Forderung wird 

mit Abs. 5 entsprochen (vgl.§ Sa Abs. 3 KJBG). 

Zu Art. I Z 54 (§ 108 Abs. 6): 

Mit dieser Bestimmung werden in Entsprechung von Art. 1 Abs. 1 

und Art. 3 lit. b der Jugendarbeitsschutzrichtlinie Kinder als 

Minderjährige bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres oder bis 

zur Vollendung der Schulpflicht definiert. 

Zu Art. I Z 55 (§ 108 Abs. 6a): 

Gemäß Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 lit. b der Jugendarbeitsschutz­

richtlinie dürfen Minderjährige erst mit Vollendung des 

15. Lebensjahres zur Arbeit zugelassen werden. 
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Art. 1 Abs. 1 fordert weiters, die Beschäftigung erst nach Voll­

endung der Schulpflicht zuzulassen. Bei Kindern mit einem Ge­

burtstag in den Monaten Jänner bis Juni endet die Schulpflicht 

nach Vollendung des 15. Lebensjahres. Zwar können Lehrverhält­

nisse erst nach Vollendung der Schulpflicht angetreten werden, 

für andere Dienstverhältnisse ist jedoch eine ausdrückliche Re­

gelung notwendig. 

Nach Art. 4 Abs. 2 li t. b der zitierten Richtlinie ist eine Aus­

nahme für Minderjährige nach Vollendung des 14. Lebensjahres im 

Rahmen der dualen Ausbildung oder eines Betriebspraktikums mög­

lich. Solche Ausnahmen sind jedoch nur zulässig, sofern diese 

Arbeiten unter den von der zuständigen Behörde geregelten Bedin­

gungen ausgeübt werden. Voraussetzung ist daher eine gesetzliche 

Regelung, die nur in den im Abs. 6a aufgezählten Fällen gegeben 

ist. Ausbildungsverhältnisse, die nur durch Verbandsvorschriften 

geregelt sind und freiwillige Ferialarbeit können daher nicht 

aufgenommen werden. 

Zu Art. I Z 56 (§ 113 Abs. 4 erster Satz): 

Im Hinblick darauf, dass eine Bescheiderlassung durch die Land­

und Forstwirtschaftsinspektion nicht mehr nur im§ 113 Abs. 3 

der Wiener Landarbeitsordnung 1990 vorgesehen ist, sondern a~ ~h 

in anderen Bestimmungen dieses Gesetzes, wurde die gegen~~ ,.1 ~- .! : • -

ehe Bestimmung allgemeiner gefasst. 

Zu Art. I Z 57 (§ 159 Abs. 3) und z 59 (§ 211 Abs. 3 z 1 

lit. g): 

Im § 159 Abs. 3 der Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ü .:-,. :-- :• ~ -

zeit geltenden Fassung wird normiert, dass WahlberechL. ':' • 

u.a. wegen Leistung des Präsenzdienstes an der persönl: : :• · 

Stimmabgabe verhindert sind, das Recht auf briefliche~~.:--

gabe haben. Weiters wird im§ 211 Abs. 3 Z 1 lit. g leg. 

festgelegt, dass die Kündigung bei Gericht angefochten ,,. : 
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kann, wenn sie wegen der bevorstehenden Einberufung des Dienst­

nehmers zum Präsenzdienst erfolgt ist. 

Das Bundesgesetz über die Ausbildung von Frauen im Bundesheer -

GAFB, BGBl. I Nr. 30/1998, hat ab dem 1. Jänner 1998 auch Frauen 

den freiwilligen Zugang zum Bundesheer eröffnet. Der Ausbil­

dungsdienst für Soldatinnen dauert maximal zwölf Monate und ist 

rechtlich ein f!Ausbildungsverhältnis sui generis". Da Frauen im 

Ausbildungsdienst grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten 

haben wie präsenzdienstleistende Wehrpflichtige, wird diesem Um­

stand durch entsprechende Anpassungen der§§ 159 Abs. 3 und 211 

Abs. 3 z 1 lit. g leg. cit. Rechnung getragen. Zusätzlich wird 

aus gleichheitsrechtlichen Überlegungen in beiden Bestimmungen 

auch die Leistung des Zivildienstes berücksichtigt. 

Zu Art. I Z 58 (§ 196a): 

Die gegenständliche Bestimmung enthält eine allgemeine Umschrei­

bung der Informations- und Anhörungspflichten, die sich für den 

Dienstgeber in Arbeitsschutzangelegenheiten im Zusammenhang mit 

den technischen Arbeitnehmerschutzrichtlinien ergeben. Zentrale 

Anknüpfungspunkte sind dabei Art. 10 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 1 

der Richtlinie 89/391/EWG, der vorsieht, dass der Arbeitgeber 

die geeigneten Maßnahmen trifft, damit die Arbeitnehmer bzw. de­

ren Vertreter im Unternehmen bzw. Betrieb gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften bzw. Praktiken, die insbesondere der Unter­

nehmens- bzw. Betriebsgröße Rechnung tragen können, alle erfor­

derlichen Informationen erhalten über die Gefahren für Sicher­

heit und Gesundheit sowie die Schutzmaßnahmen zur Gefahrenverhü­

tung im Unternehmen bzw. im Betrieb im Allgemeinen und für die 

einzelnen Arten von Arbeitsplätze bzw. Arbeitsbereichen und die 

in Anwendung von Art. 8 Abs. 2 ergriffenen Maßnahmen und die Ar­

beitgeber die Arbeitnehmer bzw. deren Vertreter anhören und de­

ren Beteiligung bei allen Fragen betreffend die Sicherheit und 

Gesundheit am Arbeitsplatz ermöglichen: Dies beinhaltet: 

- die Anhörung der Arbeitnehmer, 
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- das Recht der Arbeitnehmer bzw. ihrer Vertreter, Vorschläge zu 

unterbreiten, 

- die ausgewogene Beteiligung nach den nationalen Rechtsvor­

schriften bzw. Praktiken (Art. 11 Abs. 1). 

In Abs. 1 und 2 erfolgt eine Präzisierung der Informations- und 

Interventionsrechte des Betriebsrates in Fragen des Arbeits­

schutzes. Die allgemeinen Informations-, Interventions- und Be­

ratungsrechte bleiben unberührt. Art. 11 Abs. 6 der Richtlinie 

89/391/EWG (Möglichkeit des Betriebsrates, bei der für den 

Dienstnehmerschutz zuständigen Behörde zu intervenieren und an 

Betriebsbesichtigungen teilzunehmen) ist durch das geltende 

Recht bereits erfüllt (vgl.§§ 193 Z 3 und 194 Abs. 1 erster 

Satz der Wiener Landarbeitsordnung 1990 in ihrer derzeit gelten­

den Fassung). 

Zu Art. I Z 60 (§ 211 Abs. 3 Z 1 lit. i): 

Diese Bestimmung entspricht§ 105 Abs. 2 Z 1 lit. g ArbVG und 

setzt Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/391/EWG um. Es wird auch 

das sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Fach- und 

Hilfspersonal in den Kündigungsschutz miteinbezogen, da dies we­

gen der den Sicherheitstechnikern bzw. Arbeitsmedizinern ver­

gleichbaren Position gegenüber dem Dienstgeber, die Interessen­

kollisionen ermöglicht, gerechtfertigt ist. 

Zu Art. I Z 61 und Z 62 (§ 217 Abs. 2 Z 5 und Abs. 4 Z 2): 

Diese Regelungen ergänzen die Kompetenzverteilung zwischen Be­

triebsrat und Zentralbetriebsrat. 

Zu Art. I Z 63 (§ 236a Abs. la): 

Es wird - wie im§ 26 Abs. 2 Abs. 2 AZG - die Möglichkeit vorge­

sehen, dass bei Gleitzeitarbeit die Arbeitszeitaufzeichnungen 

vom Dienstnehmer geführt werden können. 
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zu Art. I Z 64 (§ 236a Abs. 2 Z 9): 

Das Klammerzitat wird angepasst. 

Zu Art. I Z 65 und Z 66 (§ 237 Abs. 1 und 5): 

Die Strafbestimmungen werden an die Änderungen angepasst und in­

soweit modernisiert, als die Verletzung bestimmter vertrags­

rechtlicher Bestimmungen, deren Durchsetzung im Klagsweg er­

folgt, nicht mehr unter Strafe gestellt wird (z.B. Entlassungs­

und Kündigungsschutz von Schwangeren und Müttern, die einen Ka­

renzurlaub oder eine Teilzeitbeschäftigung zur Kinderbetreuung 

in Anspruch nehmen). 

Abs. 5 wurde im Hinblick auf die Euro-Umstellung angefügt. Mit 

Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 werden für je 100 s 7 Euro ge­

setzt. 

Zu Art. I Z 67 (14. Abschnitt mit§ 240): 

Mit dieser Bestimmung wird auf den Umstand, dass die gegenständ­

liche Novelle der Umsetzung der die Sicherheit und den Gesund­

heitsschutz der Arbeitnehmer betreffenden EU-Richtlinien für den 

Bereich der Land- und Forstwirtschaft dient, hingewiesen. 

Zu Art. II: 

Es werden ein unterschiedliches Inkrafttreten für die Verpflich­

tung zur Bestellung von Sicherheitsfachkräften und Umsetzungs­

fristen für die Evaluierungsverpflichtung festgelegt, um die 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebe mit den Betrieben, für 

die das ASchG und das MSchG gelten, weitgehend gleichzustellen. 

Kleinbetrieben werden insofern Erleichterungen eingeräumt, als 

familieneigene Dienstnehmer bei der Ermittlung der Schlüsselzah­

len erst in der letzten Phase der Umsetzung einzubeziehen sind. 
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Zu Art. III: 

Mit Art. I Z 7 der Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1982, LGBl. 

für Wien Nr. 24, wurde ein§ 73 q eingefügt, welcher vorsieht, 

dass die näheren Bestimmungen über den Dienstnehmerschutz durch 

Verordnung der Landesregierung zu treffen sind. Mit Art. II 

Abs. 1 der Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1982 wurde be­

stimmt, dass die Land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer­

schutzverordnung, LGBl. für Wien Nr. 10/1970, bis zur Erlassung 

einer Verordnung nach der obenzitierten Gesetzesbestimmung als 

Landesgesetz in Geltung bleibt. 

Wegen des großen Umfangs der umzusetzenden EU-Richtlinien wird 

nunmehr mit einer einzigen "Dienstnehmerschutzverordnung" nicht 

mehr das Auslangen gefunden werden können. Mit dem gegenständli­

chen Entwurf wurden daher zahlreiche, sehr detaillierte Verord­

nungsermächtigungen geschaffen und wurde die eingangs zitierte, 

sehr allgemein formulierte Verordnungsermächtigung mit Abs. 1 

aufgehoben. 

Im Hinblick darauf wurde mit Art. III Abs. 1 des Entwurfes 

Art. II der Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1992 aufgehoben 

und mit Abs. 2 eine neue Obergangsbestimmung geschaffen, wonach 

die zitierte Verordnung bis zur Erlassung von Verordnungen be­

treffend Arbeitsstätten, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe sowie Ar­

beitsvorgänge und Arbeitsplätze als Landesgesetz weiterhin in 

Geltung bleiben wird. Nach Abs. 3 wird in den Verordnungen 

betreffend Arbeitsstätten, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe sowie 

Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze jeweils festgelegt werden, 

welche Bestimmungen der Wiener land- und forstwirtschaftlichen 

Dienstnehmerschutzverordnung mit ihrer Erlassung außer Kraft 

treten. 

Abs. 4 enthält eine Übergangsbestimmung betreffend die Verord­

nung der Wiener Landesregierung über die Sicherheitskennzeich­

nung an land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsplätzen, LGBl. 
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für Wien Nr. 28/1993. In diesem Zusammenhang wird auch auf die 

Erläuternden Bemerkungen zu Art. I Z 16 (§ 73 des Entwurfes) 

verwiesen. 



zu Beilage Nr. 20/1999 

MA 58 - 2734/98 

T e x t g e g e n ü b e r s t e 1 1 u n g 

E n t w u r f 

Die Wiener Landarbeitsordnung 1990, LGBl. für Wien Nr. 33, zu­

letzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 39/1995, wird 

wie folgt geändert: 

1. § 3 lautet: 

"5 3. ( l J Von diesem Gesetz sind unbeschadet des Abs. 3 die 

familieneigenen Dienstnehmer ausgenorn.~en. 

(21 Familieneigene Dienstnehmer sind: 

l. der E·hegatte, 

2. die Kinder und Kindeskinder, 

3. die Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, 

4. die Eltern und Großeltern 

des Dienstgebers, wenn sie mit ihm in Hausgemeinschaft leben und 

in seinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb hauptberuflich 

in einem Dienstverhältnis beschäftigt sind. 

(3) Auf familieneigene Dienstnehmer (Abs. 2) sind die§§ 13, 

73 bis 93d, 107 bis 108 und die ~~sc~nitte 5 und 6 anzuwenden . 

.t.bweichend davon sind die §§ 90 bis 93d auf farr.ilieneigene 

Dienstnerur.er nicht anzuwenden, we~n der Dienstgeber keine son­

stigen Dienstnehmer beschäftigt." 

G e 1 t e n d e s Re c h t 

1 3. III Von d""""1 Ge><'lz >in<! bo,,.h.Jck -•-
Arhc.•il~rai1e olOSJ:('flOffln'IPn. un . . . ~ ~ Al1't. l dtl• bmili<. .. K"it.tencn 

12) Ak l.>mil~ M,c,il,krMe l!<'IIPn: 
1. der [heg.111i,. 

2. die, Kinrlc,r und Kindc,kinrler 
.1. tlic xhwil'llt"'>f,hne und Sc~l-rlüc:hlc.-r 
◄. die [11.,,n und Grof!cl1e,n • 

~ Oic..om1~. "'"'" !-~ mil ihm in ~t;11~Jtl"fllrinM"h.d1 k.-hc-n unrl in §("tn("ffl 
Llnd- und loßl_witl,ch.,frlichm 11<-trich h•Uf'IIICfußich br-Kh.ihiRI ,ind. . 

i lll Auf ~1md""""ll"'ie A•_l•-;1,kr3'1e (Ah,. !I sind die,§~ IJ. 7◄ hi, 90. q2. IU7 
h' 108. lerne, dK' Ah<chnlllt> S und & ,owic, dic .1uf Grund d,-, ~~ 91 nd 107 
Atx. 2 fflas~n \lt.-rordnunJ.,"C"n ,lnZU\Yl'nclrn. · u "1 



2. Nach S 38 werden folgende SS 38a bis 38c samt Uberschriften 

eingefügt: 

''Verhalten bei Gefahr 

5 38a. (1) Dienstnehmer, die bei ernster und unmittelbarer 

Gefahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verlassen, 

dürfen deswegen nicht benachteiligt werden, insbesondere hin­

sichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Ver­

setzung. Das Gleiche gilt, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer 

Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden technischen Mittel 

selbst Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr treffen, wenn sie die 

sonst zuständigen Personen nicht erreichen, es sei denn, ihre 

Handlungsweise war grob fahrlässig. 

(2) Wird ein Dienstnehmer wegen eines Verhaltens gemäß Abs. l 

gekündigt oder entlassen, kann er diese Kündigung oder Entlas­

sung binnen zwei Wochen nach Zugang der Kündigung oder Entlas­

sung bei Gericht anfechten. Gibt das Gericht der Anfechtung 

statt, so ist die Kündigung oder Entlassung rechtsunwirksam. 

Schutzmaßnahmen für Sicherheitsvertrauenspersonen, 

Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner 

§ 38b. (1) Sicherheitsvertrauenspersonen und Dienstnehmer, die 

als Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner oder als deren Fach­

oder Hilfspersonal beschäftigt sind, dürfen vom Dienstgeber we­

gen der Ausübung dieser Tätigkeit, insbesondere hinsichtlich des 

Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der Versetzung nicht 

benachteiligt werden. 

(2) Wird ein in J\bs. 1 genannter Dienstnehmer, der nicht dem 

Kündigungsschutz nach§ 211 Abs. 3 Z 1 lit. i unterliegt, gekün­

digt oder entlassen, so kann er diese Kündigung oder Entlassung 

binnen zwei Wochen nach Zugang der Kündigung oder Entlassung bei 

Gericht anfechten, wenn sie wegen seiner Tätigkeit für die Si­

cherheit und den Gesundheitsschutz der Dienstnehmer erfolgt ist. 

Gibt das Gericht der Anfechtung statt, so ist die Kündigung oder 

Entlassung rechtsunwirksam . 



(31 Der Dienstgeber hat vor jeder Kündigung einer Sicherheits­

vertrauensperson die gesetzliche Interessenvertretung der 
Dienstnehmer oder mangels einer solchen, die zuständige Berufs­

vereinigung nachweislich zu verständigen; bei einer Entlassung 

hat er diese Verständigung unverzüglich vorzunehmen. Ist keine 
rechtzeitige Verständigung der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Dienstnehmer oder mangels einer solchen, der zuständigen Be­
rufsvereinigung durch den Dienstgeber erfolgt, so verlängert 
sich.die Anfechtungsfrist nach Abs. 2 oder§ 211 für die Sicher­

heitsvertrauensperson um den Zeitraum der verspäteten Verständi­
gung, ltngstens jedoch auf ein Monat ab Zugang der Kündigung 

oder Entlassung. Die Rechte des Betriebsrates werden durch diese 
Verständigungspflicht des Dienstgebers nicht berührt. 

Kontrollmaßnahmen 

S 38c. (11 Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen 

und technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist 

unzulässig, es sei denn, diese Maßnahmen werden durch eine Be­
triebsvereinbarung im Sinne des S 200 Abs. 1 Z 3 geregelt oder 
erfolgen in Betrieben, in denen kein Betriebsrat eingerichtet 

ist, mit Zustimmung des Dienstnehmers. 

(21 Die .Zustimmung des Dienstnehmers kann, sofern keine 
schriftliche Vereinbarung mit dem Dienstgeber über deren Dauer 

vorliegt, jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist schriftlich 
gekündigt werden." 

3. S 56 samt Oberschrift lautet: 

"Tages- und Wochenarbeitszeit 

S 56. 11) Tagesarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eines 

ununterbrochenen Zeitral.ll!les von 24 Stunden, Wochenarbeitszeit 

ist die Arbeitszeit innerhalb des Zeitraumes von Montag bis ein­

schließlich Scnntag. 

12) Die regelmäßige ~ochenarbeitszeit darf 40 Stunden, für 
Dienstnehmer mit freier Station, die mit dem Dienstgeber in 

Arboilsl<il 

t 56. 11) o;,. WÖCMtlllichc, Norm.,la,t,.;1szeit <Mrf • .,,_;, im lol~n nichl 
•ndm!s be.limm1 Wlfd. 40 Slunden nichl üben.chreilftl. 

1_21 Als T •gr,.a~tszeil gih die Arb<ilszeil innerhaolb eiflft ununte<btoch,,nen 
Z~•••umes •0<1 2◄ Slundffl. •ls wc'>chentlicho A,bc,;1,s.zeif gih d„ A,bc,1,.,~it inne,. 
halb des Z~tr•umes von Mon1•g bis einw:hliolll,ch Sonni.g. 

lll B4'i mc,lv,chichttger Al~~- ist ein Schichtplan zu e<slc,llen. lnnc,rhalb 
<IN Schichllurnus_ d•rl die wöcht'fltbche N00Nlarbei1uei< doe nach Abs. l zu~ .. 
""" D•uer mchl uboßc:hn.-itffl. 



Hausgemeinschaft leben, 42 Stunden nicht überschreiten, soweit 

im Folgenden nicht anderes bestimmt wird. 

(3) Die Tagesarbeitszeit darf neun Stunden nicht überschrei­

ten, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird. 

(4) Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass die Tagesarbeits­

zeit bei regelmäßiger Verteilung der gesamten Wochenarbeitszeit 

auf vier zusammenhängende Tage auf zehn Stunden ausgedehnt wird. 

(5) Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Um­

fang Arbeitsbereitschaft fällt, kann die regelmäßige Wochenar­

beitszeit durch Kollektivvertrag auf höchstens 60 Stunden, die 

Tagesarbeitszeit auf höchstens zwölf Stunden verlängert werden. 

§ 58 ist nicht anzuwenden." 

4. Nach§ 56 wird folgender§ 56a samt Uberschrift eingefügt: 

"Durehrechnung der Arbeitszeit 

S 56a. (ll Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass in einzel­

nen Wochen eines Durchrechnungszeitraumes von bis zu 52 Wochen 

die regelmäßige Wochenarbeitszeit 

1. bei einem Durchrechnungszeitraum von bis zu acht Wochen auf 

höchstens 50 stunden, 

2. bei einem längeren Durchrechnungszeitraum auf höchstens 

48 Stunden 

ausgedehnt wird, wenn sie innerhalb dieses Zeitraumes im Durch­

schnitt die in§ 56 Abs. 2 festgelegte regelmäßige Wochenar­

beitszeit nicht überschreitet. Der Kollektivvertrag kann einen 

längeren Durchrechnungszeitraum unter der Bedingung zulassen, 

dass der zur Erreichung der durchschnittlichen regelmäßigen Wo­

chenarbeitszeit erforderliche Zeitausgleich jedenfalls in mehr­

wöchigen zusammenhängenden Zeiträumen verbraucht wird. Der Kol­

lektivvertrag kann eine Ubertragung von Zeitguthaben in den 

nächsten Durchrechnungszeiträum zulassen. 

( 2) Der Kolle,:ti vvertrag känn 21.: Rege 1 ungen gemäß Abs. 1 er­

mächtigen 

1. die Betriebsvereinbarung, 



2. die Einzelvereinbarung zwischen Dienstnehmer und Dienstge­

ber in Betrieben mit weniger als fünf dauernd beschlftigten 

Dienstnehmern. Diese Vereinbarung bedarf der Schriftform. 

131 Der Kollektivvertrag kann zulassen, dass die Tagesarbeits­

zeit bei 
l. Durchrechnung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit mit einem 

Durchrechnungszeitra\1111 von bis zu 52 Wochen, wenn der Zeit­

ausgleich in mehrtägigen zusammenhlngenden Zeiträumen ver­

.braucht wird, 

2, Dufehrechnung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit mit einem 

Durchrechnungszeitra\1111 von mehr als 52 Wochen, wenn der 

Zeitausgleich in mehrwöchigen zusammenhängenden ZeiträU111en 

verbraucht wird, 
auf zehn Stunden ausgedehnt wird." 

S. § Si lautet: 

S Si. !ll Während der Arbeitsspitzen darf die regelmäßige 

Wochenarbeitszeit in der Landwirtschaft um drei Stunden verlän­

gert werden; sie ist in der arbeitsschwachen Zeit so zu verkür­

zen, dass die im S 56 Abs. 2 festgelegte regelmäßige Wochenar­

beitszeit im Jahresdurchschnitt nicht überschritten wird. 

(2) Die ·verteilung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit auf die 

Zeiten der Arbeitsspitzen kann durch Kollektivvertrag bestimmt 

werden. Für den Fall, dass eine kollektivvertragliche Regelung 

fehlt oder für bestimmte Dienstverhältnisse keine Geltung hat, 

kann die im Abs. l vorgesehene Verlängerung der Wochenarbeits­

zeit während eines Zeitraumes von höchstens 13 Wochenvorgenom­

men werden, wobei jedoch die Verlängerung an einem Tag zwei 

Stunden nicht überschreiten darf. In einem solchen Fall ist die 

Wochenarbeitszeit ebenfalls innerhalb von 13 Wochen im gleichen 

Ausmaß zu verkürzen. 

13) Abs. l und 2 gelten nicht in den Fällen des§ 56a." 

da~ ~-a'!',~ ~ t.!!:"::i':'.!~.:t."-:.",cha-lichen Bl'lrirbffl 
sen- und Weidrwirtw:h;ofl und des Obst- und W .'°" Aclce,b,iue, der Wie,. 

=\~•d Hi~~rid>e. wJ_hrffld ct.,, Atbcilsspi:=:::=:m ~ 
., um nu<hSlens eire, Stundor, -,._. _,dN,, . . . . 

w:hwachen Zl!il ""zu -"ürzen, d.6 die im§ S6 lest~::!., der ••beit>­
,,,,.Llrhoitszrtt ""lahredurch.chnitt nicht übenchnc' 1 -~ hentlic/,. No,. 

121 Die Verleilun de, "" ~u • 
• .......,. . L. II wöchenllichen NorrnoLlrbeitszl!il •ul die Zeilen ..,_ 
~-•'P'Czen „nn durch Kollft<tiwert bef .....,. 
eine kollekliwfflr•Rliclw! Regelung loh;•~ 1".""'~~- Für den F•II. d.6 
kei,,., wltung hat, unn die im Abs. 1 •or ur V lfflfflle Otcni111e,hJl1nis.., 
liehen N01mi1Llrbcilszeit wJhl'ffld . -"""" erl.\nfl"'ung der w6chen1-
vorgt'n0,nmffl -den wohei. .......,. Zrilraume von höchilcns I l Wocht-n 
clc,n nichl übonchn,it.,,; ~rf ~h die v„13..,.,~ns.•n........, T•g .,_; S.un­
•rbc.'itszftl chenl•lls innntYlbvon ~~.,:' F•II "' d,c w6chentliche Nomwl-

(J) Ou,ch KollciilM<Ntr•g k.lnn die l<-islq ~~ ~II zu ""'külll'n. 
,,,,.Llrfieilszeil hin.,~dcn . . u, ... ~ """w6chcn11iche NO<• 
1 S s, .. -,L- " Nbcilsberettschah b;s zum Höchil•u.,,,,.g •on 

--~ p,rog,,., -den. 
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6. Nach§ 57 werden folgende§§ 57a bis 57c samt Uberschriften 

eingefügt: 

"Gleitende Arbeitszeit 

S S7a. (ll Gleitende Arbeitszeit liegt vor, wenn der Dienst­

nehmer innerhalb eines vereinbarten zeitlichen Rahmens Beginn 

und Ende seiner Tagesarbeitszeit selbst bestimmen kann. 

(2) Die gleitende Arbeitszeit muss durch Betriebsvereinbarung, 

in Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist, durch 

schriftliche Vereinbarung geregelt werden (Gleitzeitverein­

barung). 

(3) Die Gleitzeitvereinbarung hat zu enthalten: 

l. die Dauer der Gleitzeitperiode, 

2. den Gleitzeitrahmen, 

3. das Höchstausmaß allfälliger Ubertragungsmöglichkeiten von 

Zeitguthaben und Zeitschulden in die nächste Gleitzeit­

periode und 

4 . Dauer und Lage der fiktiven Tagesarbeitszeit. 

(4) Der Kollektivvertrag kann eine Verlängerung der Tagesar­

beitszeit bis auf zehn Stunden zulassen oder die Betriebsverein­

barung zur Verlängerung ermächtigen. Bei gleitender Arbeitszeit 

darf die Wochenarbeitszeit innerhalb der Gleitzeitperiode die 

regelmäßige Wochenarbeitszeit gemäß§ 56 Abs. 2 im Durchschnitt 

nur insoweit überschreiten, als Ubertragungsmöglichkeiten von 

Zeitguthaben nach der Gleitzeitvereinbarung vorgesehen sind. 

S 57b. Die auf Grund ihres Dienstverhältnisses neben ihrer üb­

rigen Tätigkeit auch mit Viehpflege, Melkung oder mit regelmä­

ßigen Verrichtungen im Haushalt beschäftigten Dienstnehmer haben 

diese Arbeiten und die üblichen FrUh- und Abendarbeiten auch ü­

ber die Wochenarbeitszeit (§§ 56 bis 57al hinaus bis zu einem 

Ausmaß von sechs Stunden wöchent l ich : u verrichten. HiefUr ge­

bührt ihnen ein Freize:tausgleich :m Verhaltnis 1:1 innerhalb 

eines Monates. Uber d1eses Ausmaß h:~a~s geleistete Arbeiten un­

terliegen dem§ SE . 
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Arbeitszeit bei Schichtarbeit 

S 57c. Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist ein Schichtplan zu 

erstellen. Die regelmäßige Wochenarbeitszeit darf 

l. innerhalb des Schichtturnusses oder 
2. bei Durchrechnung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit gemäß 

S 56a innerhalb des Durchrechnungszeitraumes 

im Durchschnitt die nach§ 56 Abs. 2 zulässige Dauer nicht über­

schreiten.• 

(', . 

7. S 58 samt Oberschrift lautet: 

"Überstundenarbeit 

S 58. (1) Oberstundenarbeit liegt vor, wenn 

1. die Grenzen der nach den§§ 56 bis 57c zulässigen regelmä­

ßigen Wochenarbeitszeit oder 

2. die Grenzen der nach den§§ 56 bis 57c zulässigen Tagesar­

beitszeit Uberschritten werden, die sich aus einer zulässi­

gen Verteilung der Wochenarbeitszeit auf die einzelnen Ar­

beitstage ergibt. 

(2) Soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, dUrfen 

l. an efnem Wochentag höchstens zwei, 

2. an einem sonst arbeitsfreien Werktag höchstens acht, 

3. insgesamt in einer Arbeitswoche höchstens zwölf 

Uberstunden geleistet werden. Die in§ 58a festgelegten Höchst­

grenzen der Wochenarbeitszeit dürfen jedoch nicht überschritten 

werden. 

(3) Besteht eine Arbeitszeiteinteilung nach§ 57 Abs. l, 

dürfen während der Zeit der Arbeitsspitzen durch höchstens 

13 Wochen innerhalb des Kalenderjahres 

l. an einem Wochentag höchstens drei, 

2. an einem sonst arbeitsfreien Werktag höchstens neun, 

3. insgesamt in einer Arbeitswoche höchstens 15 

Uberstur,den geleis:et werden. Die in § 58a Abs. 2 festgelegte 

durchsc~nittliche Höchstgrenze der ,:ochenarbeitszeit darf jedoch 

nicht Uberschrit:en werden. 

Obers1undenorbril 

1 51.11) Obontundenarbei1 lici;I vor, wenn entweder die Grl!nzm der nach den 
~§ 56 und 57 sowie, rwch Abs. 4 zuw,sigm wöchentlichen NorrMlarbcit>z~it 
od..- der T ases,irbei1u..,;1 überw:hrillen -den. die s.ich auf Crund der ..,..,;~,­
tm Vcrleilung die,er Wochenarbcio,zeil e<Ribl. 

121 -•im§ 57 nichl •nrierl!S bcsliom,I ist, dürfen wn ,;,...,. Dieml""hrnc,r 
•n Pincn1 Wochl'fl11g höchstms ,...,;, •• l'inem ..,.-,.i arb,,;1slrl!ien Werkt,1g höch­
>len> fünf. in,;,_ Arhcii.wochr jedoch nichl mehr als zwölf Oberstunden ~•­
lanRf we,den. 

tll Die leislunR von Ot,,,,.iun<lrn über die nonna~ Arbc,itszeil d.:irf nichl - ­
~ werden, -..n au6ctRcwöhnliche Um.Und,,, wie drohende Wc,tle,­
schla~ und wnsti~ E~1,rcreignis,e, len1ff Gef•h""' lü, das Vic.>h oder 
d~ Verderben dc,r Produkoc sowit ~l.hrdunai des W•ldbestandes ~ 
VrrlJnxcnmR der Arlx,itueil drinllffl(I notwendig rn.>ehrn. 

141 Die auf Grund ih,... Oifflsi-~llnis.., neben ihrer übrigen TJ1i1keit ,uch 
mit Voehpfletic, Mclkun11 ~, mit regel~ßigen Verrichtunllefl im Haushalt 
hrsc~f11g1rn ~tno,hmer dürfen die,, Arbeilen bi• zu ,;,...,.1wsma& von drc,i 
51unden über die wüchc,nolichr Norm•larbeilsz~t hinaus nichl ~- Für 
di<,,e Zeit ~bühn ih-n rin fr,,izeioau,gleich im Veri>Jltnis 1 : 1 innerh;tlb eines 
Mon.11.-,, 11,,r ,uch durch eine bcsonder• durch Kollclttivvrnr•g zu bestimmffldli 
VergülunK •bll"ltohen wrrden unn. 

15) Die üblichen früh- und Abend.irboioen. die zu ~ ""'1ra~&igen Vc,rrich• 
lungcn l.'i~ Di<-n~nchmN"S gehören, gcllen nicht al1 Übt-rsaundcn. 

16) An und Umfans de, üblichen Früt.- und Abendo1r1x,i1m ...,.den durch Kol­
leli.11~rtr~M und, wo ein ~ehe,, nicht bcstehl, durch die Etnigu"3-'kommtuion 
bc!tlimml. 
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(4) Ist eine Arbeitszeiteinteilung nach § 57 Abs. 1 zulässig, 

machen aber landwirtschaftliche Betriebe davon keinen Gebrauch, 

dürfen während der Zeit der Arbeitsspitzen durch höchstens 

13 Wochen innerhalb des Kalenderjahres 

1. an einem Wochentag höchstens vier, 

2. an einem sonst arbeitsfreien Werktag höchstens zehn, 

3. insgesamt in einer Arbeitswoche höchstens 18 

Oberstunden geleistet werden. Die in§ 58a Abs. 2 festgelegte 

durchschnittliche Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit darf jedoch 

nicht überschritten werden. 

(5) Die Leistung von Oberstunden über die normale Arbeitszeit 

darf nicht verweigert werden, wenn außergewöhnliche Umstände, 

wie drohende Wetterschläge und sonstige Elementarereignisse, 

ferner Gefahren für das Vieh oder drohendes Verderben der Pro­

dukte sowie Gefährdung des Waldbestandes eine Verlängerung der 

Arbeitszeit dringend notwendig machen. 

(6) Am Ende einer Gleitzeitperiode bestehende Zeitguthaben, 

die nach einer Gleitzeitvereinbarung in die nächste Gleitzeit­

periode übertragen werden können, gelten nicht als Oberstunden." 

8. Nach§ 58 wird folgender§ 58a samt Oberschrift eingefügt: 

"Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit 

S 58a. (ll Die Wochenarbeitszeit darf einschließlich Ober­

stunden 52 Stunden nicht überschreiten. Dies gilt nicht für 

Arbeitszeitverlängerungen gemäß§ 58 Abs. 3 oder 4. Diese 

Höchstgrenze darf auch beim zusammentreffen einer anderen Ver­

teilung der wöchentlichen Arbeitszeit mit Arbeitszeitverlänge­

rungen keinesfalls überschritten werden. 

(2) Die Wochenarbeitszeit darf einschließlich Uberstunden in 

einem Zeitraum von vier Monaten im Durchschnitt 48 Stunden nicht 

überschreiten. 

(3) Abweichend von Abs. l und 2 darf bei Verlängerung der 

Arbeitszeit bei Arbeitsbereitschaft gerr.äß § 56 Abs. 5 die Wo­

chenarbeitszeit 60 s~~nden nicht ~terschreiten." 



9. S 59 samt Oberschrift lautet: 

"Mindestruhezeit 

5 59. (ll Dem Dienstnehmer gebUhrt auch in der arbeitsreichen 

Zeit eine ununterbrochene Nachtruhe von mindestens elf Stunden 

innerhalb 24 Stunden. 
12) Als Nachtruhezeit gilt in der Regel die Zeit zwischen 

19 Uhr und 5 Uhr. 
(3) Oie Nachtruhe kann ausnahmsweise aus den im S 58 Abs. 5 

c; 
angefUhrten GrUnden verkUrzt werden. Oie VerkUrzung hat jedoch 

durch eine entsprechend längere Ruhezeit während der nächstfol­

genden drei Tage ihren Ausgleich zu finden." 

10. S 61 Abs. l erster und zweiter Satz lauten: 

"5 61. (ll Oie Sonntage sowie die Feiertage gemäß dem Feier­

tagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, in der Fassung des Gesetzes 

BGBl. Nr. 144/1983, sind gesetzliche Ruhetage. Als Feiertage 

gelten somit folgende Tage:" 

11. Nach§ 61 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefUgt: 

"16) Verrichtet ein Dienstnehmer gemäß Abs. 2 bis 4 zulässige 

Arbeiten oder wird die Sonn- und Feiertagsruhe gemäß diesen 

Bestimmungen verkUrzt, ist sicherzustellen, dass dem Dienstneh­

mer innerhalb eines jeden Zeitraumes von sieben Tagen eine 

durchgehende Mindestruhezeit von 24 Stunden gewahrt bleibt." 

12. Dem§ 62 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a angefUgt: 

"(2a J FUr die Berechnung des Grundlohnes und des Zuschlages 

fUr Uberstunden ist f~r Lehrlinge ab Vollendung des 18. Lebens­

jahres der niedrigste im Betrieb vereinbarte Facharbeiterlohn 
bzw. Angeste l lte:-,gehalt herar.zuziehen." 

Mindnlruhmll 

t 59. Cl) Dem Oiensl""'1me, ~ auch in der arbe;ISlrichffl Zril rine ,,,.. 
Unlefbrochenc, N;achtru~ YOn mindestens zehn Slunden inne,halb 24 Slunden. 

12> ~ Nochlruhezeit 111h „ der Reget dit Zoit zwischen 19 Uhr und 5 Uhr. 
m_ Oio N«htn,1~_ bnn auonahn,swenc, ,., den im § S8 an!IC'lülvtc,n Gründen 

=kurzt -den. Oio, Verkürzung h,>t jodod, durch emc, rnt~hend ~ e 
Ruhezl'II w.ihrend der Nehslfolgmden T l8f ihrffl ""5slc!kh r.nc1en IIL" 

l◄J § Sb ilb>. l hleibl w,n den Abs. 2 und J unberührt . zu ' • 

Sonn- und Feierlap,uhe 

161. 111 Oio, Sonntasuowie cfie ~1uind IJl!SdZliche R--~-- •• f 0 
• • 

tage selten lolser,de T1ge: ......... ge. "'' e.., 
1. llnner_(~~hr), 6. J3nMr (HI. l IC6niae>, Oslennoniag. 1. Mai ISIHl5'eicr• 
t.,g), Chrisl, Himmelf,hrt, Pr,ngstmontag. Fronlekhnam. 15. Ausust !Maria 
Himrnell1hrt), 2&. Oktober INationalleierll~. 1. Novembcr (Allc,rheiligenl 
8. O.Zffl11M,r !Maria Empf~ns,,i5), 25. 0.zember !Weihnachten) 26 "-z-'. her {Stephonitag). • • "" .... 

für die Anse/16,iß<'n der evanRefi5chen Kirchen AB und HB, der Ahkitholnchen 
Kirche und der Mothodislenkirche 9ilt •uch der Klrlreitaa at. feienlg. 
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13. Dem§ 64 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Urlaubsanspruch wird durch Zeiten, in denen kein Anspruch 

auf Entgelt besteht, nicht verkürzt, sofern nicht gesetzlich 

ausdrücklich anderes besti111111t wird." 

14. Dem§ 71 Abs. l wird folgender Satz angefügt: 

"Ist ·zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses der 

Dienstnehmer an der Dienstleistung verhindert, ohne dass der ,. 
Anspruch auf das Entgelt zur Gänze fortbesteht, so ist bei Be-

rechnung der Urlaubsentschädigung das ungeschmälerte Entgelt 

zugrunde zu legen, das zum Beendigungszeitpunkt bei Entfall der 

Dienstverhinderung zugestanden wäre.• 

15. Dem§ 72 Abs. l wird folgender Satz angefügt: 

"Bei Berechnung der Urlaubsabfindung ist§ 71 Abs. l letzter 

Satz sinngemäß anzuwenden." 

16. Die§§ 73 bis 80 sarnt Oberschriften lauten: 

"Allgemein• Pflichten der Oienstgeber 

S 73. (l) Dienstgeber sind verpflichtet, für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz der Dienstnehmer in Bezug auf alle Aspekte, 

die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Die Kosten dafür dürfen 

nicht zu Lasten der Dienstnehmer gehen. Dienstgeber haben die 

zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit er­

forderlichen Maßnahznen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen 

zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur 

Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organisa­

tion und der erforderlichen Mittel. 

(2) Dienstgeber haben sich unter Berücksichtigung der beste­

henden Gefat.ren Uber den neuesten Stand der Technik und der 

Erkenntnisse auf dem Gebiet der Arbe:tsgestaltung entsprechend 

zu infcrmieren. 

121 Dor An,pruch ;aul U ...... b enl>l<'hl in don-, M"Chs Monalen des ersaen 
Oienslj.,h,es im _Verh1hnis zu der im Oimsljalv zurüc~ ~. n;ach 
,echs Moanlen III YOller ~- Ab dem~ DienslJatv enblehl der se,.a,.,.. 
Urloubwmpruch mil Beginn des lliensljah,ft. 

t 71. (II Dem Oienslnehmer s,obiih,t eine E~igung in der H6hedes noch 
•UMlehenclen Urloubsentgeks, wenn ms Dionslfflhllanis nach Entslehung cles 
Url;aubwnsp,uches, jedoch vor Verbr;auch des Urloubes endet clu,ch; 

t. Entlnsuns ohne Venchulclen des Dienslnohmers: 
2. beg,ündecen ""'zeili""" Aullri11 des Cliomlnehtnrrs; 
l. Kündigung seilens des ~. _,,, die Küncf"........,risl -,;g.,, als 

die MoN1e betrJgt; 
4. Kündigung seilens des Oienslgebm, """'" die Kiindqiunplrisl minc1os1c,ns 

die Monate betrlgt und der Urlaub wJlnnd der Kündi11unp/,KI nichl -· 
b<auchl -,den l<onnle oder dem Dienslnehmor de, Uli.ub>wrbrauch wJI,. 
lffld der Kündigungslrisl nichl zwnulbar war; 

S. Zeilabl.iul und ei"""'"""mliche Uloung. MM boteits mehr al• cfoe t-Qijic, des 
Urloubsj."'- -..richer> isL 

6. Kündigung -· des Oienslnehmen ab dom ..-._.... OimSli,lhr -
hereic• mehr m • H.11/te des Urloub,j.i- -.!richc,n hl. • 

t 72. III Dem Oiemlnehm,_,r ~hn eine Ablindung. wrnn das C>ieml,,,..,t,,;k, 
nis ..,, Verb<;auch des Urlaubc,s endol und liein Anspru(:h ;au/ Urloubsmlsch.)di-
11""11 bt,siehl. Die Ahllndung bctrliJII I/Jr ;.de Woche ...,;1 lletlinn des UrLluh'i,,1,. 
rt'S, in dem ein Urloub nichl """";auchl wurde, 1/52 ~ Urbuboc,nlßt-'111. 

173. • 

V-lür den Schutt dor Dienslnehmt-r 

1 74. fll In jedfm lk-lrieb mu& m11prechende Vonotll<' lur den Schutz ck-s 
lroem. der Gt,sundheil und der Silllichkotl der o.en..tn<!h......, bei Ausübung ihrer 
bc,rußochen lJlitlkeil und den damit im Zuwmmenh.>ftl! .il'hend<,n Au~thall im · 
Betrieb grtrullPn ..,;n. Oiee Vors<>rRC umr.llt alle Maßnahmen. die der Verhütun~ 
von ben,llich bedinJll,!n Unf.lllm und Erkr1nkun~.,., der o;e,,,1nehmet dienen 
ode, sich ,onst aus den durch die Berufwusübunf\ bcdinfllon hygil-nisctw-n Erfot­
cietni>,en ~ ock?r die durch Aller und Ce,chlc,cht de• Ooon>tnehmcr 1,'t'botc,. 
_, Rücbichlcn ;auf die Sitllichk.,;1 be1,..f/en. Diese,, Vono,14" ent'l)ft'Chend n,iß . 
...., d~ Bctriebc, einlll"ichl"1 ,,,in .,,..;., .,...,1,a1,c,n und ltf'luhn werden. 

(2 l Durch Ma&n.lhmcn im Sinroe des Aln. 1 muS lur .,;..., dem allgemeinen St.,nd 
d,.~ ll'\:hnik und der Medizin, in~ der Artx-il>hyg,ene und ArlJell'PhY• 

· ,ooi011~. ,owie der Ergononue en15pr<chonde Gesi.ltung der Arbei1'vorKJnK• und 
de, Atbeil!obcdingunaen X>"RC getrt1gen und d.,durch e'in unlt"f BetUClr.~hh~un~ 
~ller Um>tJnde bei ums.ichlittCf Verrichlun~ der berußichen Ulii;keil möRhChSI 
wirks,mcr SchulZ dn lri>ens und der C...undheil dcr o;.,,,1,1...i,mer er-h•-~­
dcn. 



(3) Dienstgecer sind verpflichtet, durch geeignete Maßnar.r.:en 

und Anweisungen zu ermöglichen, dass die Dienstnehmer bei ern­

ster, unmittelbarer und nicht vermeidbarer Gefahr 

l. ihre Tätigkeit einstellen, 
2. sich durch sofortiges Verlassen des Arbeitsplatzes in Si­

cherheit bringen und 
3. außer in begründeten Ausnahmefällen ihre Arbeit nicht wie­

der aufnehmen, solange eine ernste und unmittelbare Gefahr 

besteht. 
(4) Dienstgeber haben durch Anweisungen und sonstige geeignete 

Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Dienstnehmer bei ernster und 

unmittelbarer Gefahr !Ur die eigene Sicherheit oder !Ur die 

Sicherheit anderer Personen in der Lage sind, selbst die erfor­

derlichen Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung der Gefahr 

zu treffen, wenn sie die zuständigen Vorgesetzten oder die sonst 

zuständigen Personen nicht erreichen. Bei diesen Vorkehrungen 

sind die Kenntnisse der Dienstnehmer und die ihnen zur Verfügung 

stehenden technischen Mittel zu berücksichtigen. 

(5) Dienstgeber haben !Ur eine geeignete Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnung zu sorgen, wenn Gefahren !Ur 

Sicherheit oder Gesundheit der Dienstnehmer nicht durch sonstige 

technische und organisatorische Maßnah.~en vermieden oder ausrei­

chend begrenzt werden können. 

(6) Die Landesregierung hat durch Verordnung Mindestvorschrif­

ten für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am 

Arbeitsplatz, insbesondere über die Form, Art und Anbringung der 

Sicherheitszeichen, die Kennzeichnung von Behältern, Rohrleitun­

gen, Ausrüstungen zur Brandbekämpfu~g und ersten Hilfe, Hinder­

nissen, Gefahrenstellen und Fahrspuren scwie fCr Leucht-, 

schall- und Handzeichen und die verbale Kor..munikation, zu 

erlassen. 

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, 

Festlegung von Maßnahmen 

S 74. (:) r:e~stgeber sind verpflich:et, die !Jr die Sicher­

heit ..::-.d Gest:::C?-,ei t der Dienstnet-.mer teste:-.e~der. Gefahren zu 

Arbeits,-, -ligt llelriebst.a­
und Arlleiwlollen 

1 75. II l Betriobv.'lumc. in ~ tt.lndig,, Arbe-it..,Uize .;nllfflChtd sind, g,,1. 
k'n .is Arbeitsraume. Arbeitsrlume mu,,en für den Aulffltl-.h von Monsct-t.n 
~ oc,in und unter Sffück,Jchtii!Uf'lldtr Arbe-ilsw,rg,inll'! und «f Arl,.;..i­
dinRunllffl den Erfordemi•"'" de Schutzes de Lebens und Mr Geundhcil der 
Diettll~rnermlpfft'.hen. ~Erfonlomiue sind~ hmwchtrochder 
Au,nw8e, der laJ!e. der U...Chalfenhoil und dt!r Au,gese,,hung dt,r Arbc,itsrlumc 
111,11¼_ei.-bmd. A,bc,;t„,11..,,,., mül-, -.it es ...eh der ZweckbeslinvnunR der 
IU"""' rnc'ltlkh nl, Nllürlich belichtet ..... Die Bc,lichtun1 mu& auwcichend und 
mnitlichll llleichn„Siil win; kann d... • .,. zwinRCflden Gründen nichl erreicht 
wcnlon. müHen dieoe JUumc, mil oiner •usn,ichendc,n und ~en kiiml• 
liehen llclc,uchluffK au1ge>1a11e1 w,,,den. In jedem Amribraum ist un1er Berück• 
sic htiMung der Arbei„vorl!Jngr., und der M,e;1w,edinguf1111"1 für eine! auwichmde 
Zufuhr frische, und Ahfuhr -..nreiniiller nder verdorbener Luft sowie dafür Vu,. 
,orge zu tmlen, daß - •n~ R•umlempo!falur an dm Arbcil,p(Jlzen 
h(,r,1ehl. Be ~r Au,gcstallung«f ArbeiMiumc sind auc:h die-..d1gcnMaiß­
n.1hmcn zum Schutz vor einer die Gesundheit ,ch.\disendcn Einwitkuna durch 
l..irm ucJer Enchünerunll<'" zu 1rdlen. 

12) Somlii!<, Betriebsraume, in denen nur vorübergt,hc,nd gearheill.'I wird, müs­
,cn der•rt bc,,chal~ M!in. odet CS mii>lon IOlche Vorkmungen gt'lroffl'n Wl'f• 

den, d.lß die ArheibbcdiOKUnl!ffl den Erfor«fni,w,n des Schutzes dc,r Oienll• 
~rner enU,pttchen. wobei unlrr ll<riicbichligu"I! der Zweckbnlin,mung des 
Raumes und de. Arbeit•"""ll""l!ft Abs. 1 linnll"fMß ;inzuwendt-n ill. 

13) Abs. 2 ~ 1inn~ß für •114! •ndor,n Arbeitssaellen innerhalb dc,s B,,triebc,s 
wie Holslc,lk,. Acker. Wiese, W•ld, •n ~ >ich die [);ernJnehmcr bei ihr.,; 
hm,ßichen UliMlicit auß„11!en. 

Aus~• und Vnkehrswqe 

1 7i. (11 Ausl!'lnll<-" und Vmehm,.,, .. cinschliel'Jich ""' SliPgc,,1 mu, ..... , " 
•"Ml,jq(l "".d ~h.tllt.-n .,..n, daß •ie l'inon si<;hen,n Vr,k«,hr rrmi,.;lichen. ln1lx, 
sonricre mus!IIC'fl •n Betrit!bsr,iu,nen und -Mt"h,\udcn Ausg.\nRC,~ und V('flu . .flB'""Jl1 
dcrart_an,:t"lc,i;t und el>mso wie Ahschlüs,e von Au,11,\nll"" w lx,1ehilffm >ein 
d.,& dir B<'lnd,sr;iume und ·i;cl>.lude von ck-n Dien .. ~ ra>ch und •ich<• 
..,,i.,.,.,., wcrden_könnrn; hielür ~nd vor •llem Anzahl, AnordnunR und Abm<-s 
!-1.lnJtN't ~, Au,.~1n1,:e und Verkt'hrswt"ge ma6,eef,end. Au~R:inR~ und VNkPhr,­
w,.~ """""" clc!rmaf;en natürlich bolichlet odc,r kün.elich h<-k,ucl11c,1 w;n d.1ß c,i, 
,.-he,er Vrrkl'hr möalich ill. Wenn rs die Erfordernis"" l.'ffleS •iche= V<-.kr:-hr 
w,rlan,;en, ":' auch fflr eine Nolhl"k-uc-htung Sor,te zu tra,:;N1. Au~"inR(' und Vt.•, 
kclvs~ ~nd !iolt.•b, von ,1l&en Vcrkl'hrshinck-rniswn ireb:uh.llll'T'I. 

121 Fur Wrk«,h„w,,~ im lk1riebll.,,.ich im freien Kill Ab,. 1 mil ,..,.,,_,hrnc, de: 
lelllrn~tz„sinnll<'fflo'lß. 

ktriebsH,richlunlffl, sonstiJle mc,chanlsche 
Einrichlungen und lelric,bsminel 

1 77. l l l lletrielneinrichtungen, wio Druckbeh.'111...,. Maschinen, Förderonl•!INl. 
....,..,.,, u~ oonllrge mechaniM:he Einrichlungen. wie! Hub- und Kipplore, Sc,;I. 
ZUJ!". Aulzu11r s.owie 8"1riebsrnin,1, wie Ger~le. Wcrkzeuae. Le;1c,m. Tron1po,e. 
odc,r v.,,.kehrsrnotlel: müs..,., dem Sland der Technik entsprechend der•~ •u•i:e· 
bil~ oder ~~!iol w1tks.arn t,9("MC"hcn w..~n und .u,ch so aufgt."Slcllt und w.-rwe-nctcr 
,....-,den. daß eon n1611lic:h.a wirk...,,,., xhull ck.-. Lebem und der Ge.undl,c,i1 clc-r 
C?tt-n~nrhmer .,,~hl w~d. Bclricl»einrKh1un,ten. sonstige meclwntKhe Ein­
nc:hlunlt(."n und ~ncbimlllel müsw,, hinsichllich ihrer B•~ dt-n ancrk.lnn­
lm k.,..,Cn der Technik, in'°""'" dio,o •uch den, Schulz des Lt'brn, und <k,r 
Ge,undhc,11 ~ Doen.anc,h".'"' dienen. mlSpn,chN>. Von diesen Rc,gc,ln abwt•i­
chendt- Au,Juhrun~n 11nd ic!doch zulissiR. 10lern zumindc.-sl der Rleiche Schutz 
ffre1C_hl W'N'~. 8c-i den (irwich1ung,N1 und M,u~ln und bei deren Verweudun1 ;,r 
.1ul d• t1rbcitsr,hvsiolo11ifoe~ und ftgonomU.Chen [rkrnn1nis1ie toweil fkodach1 
zu nehmm, als d""5- der Schuu: ~ Oien~tnc.-hnlC'f N"forderl. 

(2) ~lriieb!icinrichtun,cen, son~ligttmtchanische Einrichlunßen und ß<1rtl"b1.mil• 
lel, bPi dt......., d"-"S oiluf Grund ihrl"t" Oo1uweise J,tf"botcn fl'o,c:M'inl, wie ~ M.ls.c.ht­
~- Drud.beh.'illt-rn. ttcbf!vornchlunJ;m. Aufzügen, Hub- GC:k"f kippto,m und 
fotdc.-r.lnJ,.~. sind "or ihrer ~Slm.:,I~ lnh<1riebn.lhme- toW~ n.>ch ,:r 6c,; 
ln,1.md)('1lun,::c-n tx.k-r ~!lachen Änderun~ In bt-w>ndc.-rt-r Wc:tW" n.Jc~wri::.=\.~ 
ltt h 111 prufc-n tAbr'l,,"lhmeµrUfun~). 
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ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind insbesondere zu beruck-

sichtigen: 

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte, 

2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln, 

3. die Verwendung von Arbeitsstoffen, 

4. die Gestaltung der Arbeitsplätze, 

5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und 

deren Zusammenwirken und 
6. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Dienstnehmer. 

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sind auch 

besonders gefährdete oder schutzbedurftige Dienstnehmer zu be­

rück.sichtigen. 
(3) Der Dienstgeber hat über Abs. l hinaus bei der Beschäfti­

gung von Dienstnehmerinnen für Arbeitsplätze, an denen Frauen 

beschäftigt werden, die Gefahren für die Sicherheit und Gesund­

heit von werdenden und stillenden Müttern und ihre Auswirkungen 

auf die Schwangerschaft oder das Stillen zu ermitteln und zu 

beurteilen. 
(4) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren nach 

Abs. 3 .sind insbesondere Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung 

auf und Belastung für werdende bzw. stillende Mütter durch 

1. Lärm, Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen; 

2. Bewegen .schwerer Lasten von Hand, das eine Gefährdung 

insbesondere des Bewegungs- und Stützapparates mit sich 

bringt; 
3. ionisierende und nichtionisierende Strahlung; 

4. extreme Kälte und Hitze; 
5. Bewegungen und Körperhaltungen, geistige und körperliche 

Ermüdung und sonstige mit der Tätigkeit der Dienstnehmerin 

verbcndene körperliche Selastcngen; 

6. biologische Arbeitsstoffe im Sinne des§ 67a Abs. 5 Z 2 

bis 4, soweit bekannt is", dass diese Stof~e oder die im 

Fall einer durch sie hervorgeru~enen Schädigung anzuwenden­

den therape..:tischen Maßnahmen d:e Ges..:ndheit der werdenden 

Mutter oder des werdenden K:ndes ge~ährden; 

7. ges..:nd!-.ei tsge:ährdende Arbe: tssto::e gerr.ä5 § 67a J..bs. 4 und 

131 llelrieb,eirvichlu_.. • ..,...,iilemechani,cho, Einrichlunllffl und llelrimwni1-
lcl. wit Tr•ns,10f1minel, Oruckbeh.llk'I, Hebovorrichlunl(ffl, Ma.chinm, Hub­
und kipplOfr, F6<dc,ranl.1Jl(!fl, ck,r..., ordnung,~lle, Zu.r.nd für dm Schurz 
des lel>ms und der ee.unaheil ck,r Oion~nelNnN von -liehe, ll<do.'Ulung 
°"• >ind „ bel1mmlffl Z~•l1'1:inden, fur dcion ,-_g vor •llc.'ffl Art und Ver• 
W<?ndun~ck,r Einrichlunll<'" und ck,r lletriob,mil1c,I n1;16Rebend sind, •uf ihrm or<l­
nunll'g"""'l!cn Zusi.nd in ~ Wei>c durch h;.,/ür in ,xhliche, ~tin,-ichl 
se,,iw,d• ~ nachweislich zu prlilon lwil.-dcrk„h,endc Prüfungen). 

(~I llelril.'b~nrichlun~n • ..,...,;g. mechani,chc, Einrichlunl!ffl ,owic, B,1ric!bo­
n,i11l'I dürfen nur verw,:ndet werdm, -,n die, vorgc,sch<iebenc,n Prüfuni;cn 
durchgclühn wurden. 

151 Al>Nhmeprüfunll"" n.>ch Am. 2 sind von Zivih«hnikem ck-r hil.o/ür in 
Betrachl l<onimenclffl Fachgcl,;cte, lochkundigen Orpncn dt,s Tc,hni>chc,n 
Üb<<w.c~'S, Ames..-,ch-.t,lndi!lffl, Bundes-Vetsuchs- und Prülan­
"•hm IOWie •ndcren autorisierlc,n 1'1üf„tllen durchzuführffl. Wicderkc,hrende 
Prüfungen nach Am. J sind w,n dem im .,...., S.lz ll"fl"Mletl 1Tnonenkrei1 
durchzufühfffl: unlet knx:ksichl~ung de, Art der Belrirlneinrichlungen und der 
Belril.-bsmillcl können diese Prüfu"II"", M>Wl!il nicht t.e.ondet, R«hl1vonchriflen 
•ndl-r.,. belimmen. •uch von >Of1SI 11','eignelen, f;ochkundigm ~ YOrJl(!'­

nornmm ""'"'"· dir ;ouch Belriel>Yn~ixe sein k6nncn. All gfflgnel und 
fachkundi~ lind Penonen •nzu1ehen, wenn sio die für die ~lil!O Prüfung not• 
wmdill'!" Fxhkennrnis,e und Erfahru"11<"' besiuffl und auch dieCiew:ihrfur .;..., 
gl"Wi>,mhaltc Ourchfüh<ung der Prüfung.<arbeilen bic,tffl, 

(&I Über Abnahmeprüfunll"" und wiederk•lvendc, Prüfungen lind emsprc,. 
chendc Vunnrrke zu führen, dir im llclrieb aufzuho,wahren lind. 

Ari>eilswr,-lna<" und Arbrils-rrahren, 
ArbeilHlellon, Ul•fungftl 

t 78. ( 11 Arheit•~~ und Arbci1>YCrlJhfcn müs..,,, ,o vurberc.-iu,1, ~..,.,.,lll't 
und durchRc/ührl _,den, dal& ein ~lichSI wirk"1rn..r Schurz des Lcix'm und 
d<-r Gc>undheil ck,r Dienstnehmer erreich! wird. Dc.-mcnl1pr""hcnd 1ind w,m 

Oic,n.r~ die hiefür not-"<lil!ffl und l!"eill"'-""" (inrichluni:en und Miupl zur 
Verf~ng zu .,.llen; •uch i>I von ihm die? Arbei11weiw im lll'trieb in diesem SinM 
etnzurichtm. 

121 Fur Arbc,itm, hc,i denen mil Slollon um~~"II"" wird OOl'f b,..; dent'n sich 
•us •nMfffl Ur>Khen Einwirkungen ffgebon, durch die d•• Lehm und ~ 
Gesundheil der Oien„nc.-hn"" ,ielährdet wordm, n,ü,...., jene Schuizm.,ßMhmm 
gclrufftan werden, durch die sokhe Einwi,kuntten nlÖJ,CIK:h!l>I vcnntcdcn tNerdcn. 
In llelricbm, in ,lcncn ,olche Sloffc i;cl.J~"" oder _...,,k,t w<'fdcn, dürh,n o­
nur m Oe~bn~snl verw.,hrt werdt-n, dK" so bezeichnet Mnd. daß dadurch d;. 
~nehnrr auf die- CiM.lhrhchlr.Pil <k.-s tnh.lhes aufnK"rk\.ilm KC'ßl.1l'hl wc-rdcn; 
l,ein1 FUllen von ~llniswn isl dilr.iuf bcsondt•rs zu .,c..hlrn. Sowcrl l"lnc kc:-nn­
zeichnun,t n.,<·h .indN-cn Rc..-chtsvorKhrinm auch den Erfordrrni!r-'\C'n ffl."!i, U1ms1-
nNvnc,~hulzt.-s l'tlf"1HK·h1. ßl ci~ Wt"itere Kennzt."lc..·hnung nichl t-rfc,nlcrh<:h. 

OI Wc,nn" der Schulz des Leben, und der G<,sundh,.;1 der Oic,n,i~hmer erfor­
. dcr1, kann die Verwendun8 bcslimmler Arbe-ilsstoffc odc:-, d-e Anwendung 
~llmmtcr A~beitiveorlahrcm unk?BaJ:.I werden. sofern der Arbcit)('rfolR o1uch mit 
an~ Arbcnssl~n oder n.1ch anderen Arbeitsverfahrc.-n mil ~nem an,t(.'flle,s!lot'• 
nc-n Aufw.md rrrc,chl ~rden kann; dcsi;lc-ichcn ist zu be-!.llmmcn, ~lche Stoffe 
z~ ~<k.YI ~Irr ~lcht" Arbcits\'erfahrttt .1nzuwcnden !liind, bei denen c.111.~ 
E.inwirkunfte'n mchl oder nur in e-incm ,Ct"f1ng~ Ausrn.,ß ,auflfcll"fl . 

C41 Dt_.r D,cnsl,ceber ~t ~h vor dc-r Ve~ung ~imn,IC1 Ar001s,toOc orlc, 
-,o, der Anwendung ~hmml<-r A1bt-itsv,erlo1hrt'n mil der Lind- und forslwirl• 
Kho1nsms1,c,k1t0n im EmVt"mc..-hmc:-n zu K-tll'n, wenn~, iaU\ det ZuSilmm~nsetzung 
und der An de:-, Anwt-nüunR von Arbe1l!-SIOriro .ain~hmrn k,1nn, dJß Gefahr für 
ldK"n urui ~unrlhcll dt.-r o~m,tnchmc-r hc.-sll"hl. 



1) 

8. Arbeiten, bei denen die Dienstr.e~~erinnen polyzyklischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen ausgesetzt sind, die in 

Steinkohlenruß, Steinkohlenteer oder Steinkohlenpech vor­

handen sind, 

zu berucksichtigen. 
(5) Der Dienstgeber hat weiters vor Beginn der Beschäftigung 

und bei jeder bedeutenden Änderung der Arbeitsbedingungen die 

!Ur die Sicherheit und Gesundheit der Jugendlichen sowie !Ur die 

Sittlichkeit bestehenden Gefahren zu ermitteln. Dabei sind ins­

besondere zu berUcksichtigen: 
l. Die Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte und des 

Arbeitsplatzes; 
2. die Gestaltung, die Auswahl und der Einsatz von Arbeitsmit­

teln; 
3. die Verwendung von Arbeitsstoffen; 

~- die Gestaltung der Arbeitsverfahren und der Arbeitsvorgänge 

und deren Zusammenwirken und 

5. Körperkraft, Alter und Stand der Ausbildung und der Unter­

weisung der Jugendlichen. 

(6) Auf Grundlage der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

gemäß den Abs. 1 bis 5 sind die durchzuführenden Maßnahmen zur 

GefahrenverhUtung sowie die gemäß den§§ 94 und 107a Abs. 6 zu 

ergreifenden Maßnahmen festzulegen. Dabei sind auch Vorkehrungen 

für absehbare Betriebsstörungen und für Not- und Rettungsmaßnah­

men zu treffen. Diese Maßnahmen müssen in alle Tätigkeiten und 

auf allen Führur.gsebenen einbezogen werden. Schmutzmaßnahmen 

müssen, soweit wie möglich, auch bei menschlichem Fehlverhalten 

wirksam sein. 
(7) Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist erforder­

lichenfalls zu überprüfen und sich ändernden Gegebenheiten anzu­

passen. Die festgelegten Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu 

überprüfen und erforderlichenfalls ist eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen anzustreben. 

(6) Eine Uber~rufung und erforderlichenfalls eine Anpassung im 

Sinne des ;~s. 7 hat insbescr.dere z~ erfclgen: 

1. nach ~~fäl:en, 

151 Zu Jvbrilen, die mil N1el' beonclercn Gefahr für clio, $mil Bew:~higl<-n 
odc,r für •ndm, OienslMhmft \'ftbundcn lind, wie Sc~ und Unkr•utbc,. 
Ump/unparbrit,en, ~hungs,arboilen, Arbeiten in Belwllffn, Silos. 
1,,,uchon- und Sc.-nkgn,bffl, 11.lumQßun,ien, Aut.rbei~ ...,,. Wmd• und Schnft. 
brüchen, HolzbrinaURBffl, ~rbeilen. Arbeiten an ~liehen Toilon _, 
M.J>chinen und lk1riN>winrich1unaen, dürfen nur IOlche Oiemlnehme, hcr•"ll'!­
zogen werdm, die die erlorderliche körperlich< und ,ieisli~ Eignung 10Wie die 
•om Sl.lndpunkl de DienSlnei-.chutz<S nolWendißen fac:hbnnini>le imd 
11<,ru/senahnrnllen für.;,,., liehen, Durchführung die,er Arbfton bowtzen; -
Difflsl...,,,,_ über die g,,forderlen Kenn1nklt und Erl.ahrvnl!ffl noch nichl -• 
fiitlrn, dürfen >ie zu der•rt~n ~ ... m1 noch enlSpfeChende, U~ng 
....,_•n~z_,, werdten. für Arbritm der •niidührten Art ..,..;,, für Arbl!ilm, die 
zu, Vormeidung'"""' der.ortigc,n ~•hr inein<r beslimm1en Wc,nc durchzuführen 
sind, müssen Vffh.lhenwnweisungen t!fteill _.,,; auch rnu6 eine, dor M der 
betrdlenden Arbeit ang......,.,.,..., und in fochlic....,_ Hinsichl ...,._ Allßichl ~--((,JZu lubeilmnach Abs. S, bc,idmcn<SmilRücksichl •u/dic,mk dtenArbeilrn 
w,bundonm Gc,(.-,hren für die, d.vni1 Oesclwfliglen odc,r für andore Oiemlnehmer 
von wesenllicher Bc,deu1ung i>I, d.16 die noiwendiRen fac:hkmnlnissc, für eine, 

sie~ Durchführung dic!M!r Arhei""1 wrliei!Cft, - S-rbc,;lm, Arbeiten miC 
Sellzugl6rderunJl'"nlagen und Sc,;lbrinsungwnlai;,i,n, Führ""" ..,., Heuern!.,. 
m.1,chinen .awie Kränen beslinvnlef Art und Hubslaplftn, rlürlm nur solche 
Oifflslnc,hme, her•nll"Z~ _,den, dio den N.achwei, clio!er Fac:hkc,nn1nisw 
rrbrinl!ffl. Als NM.hwc,io d"""' fac:hk,nntni,"' gill e;n Z<>ußM c,inrr hiefüt in 
lk!trachl kornmmdc.'f'I Un1e<rich1„ns1•h odtr- ""<Wfffl Einrichlu"ll, die, IMI• 
~ wrn M>gi>lr•I ~ auf Grund der gehendrn R«hls-,chriflffl ouf drrn 
Gebiet des Arbritnehmenchuize oom Bund<Sminislcr für M>ziale Vrrw•llimg zur 
Au,.aeHung solcher Z""l!Oi•"' c,rfflkhliBI -den il,&. 

171 Arbri1,pl.\1Ze und ~~hc sind unlrr Bed.-.chlnahme •ul die Arheiis, 
vo,i:an~ und die, Nbc,i1sbediffl!ungon enbjnehend d,en Erlurdc,missm dc,s 
Sc:hutzes dc,s Lehm, und der Gc,sundheil dor Oien!.anehrner zu ges1allen; hic.-1,c,i 
i<I •uch •ul die ;irbei1sphysiologi>chen und "l!onornischen Erktennlnisse Bc,dacht 
zull1NVl'lffl. 

181 Ullt"lfflJlffl wnd in c,inc,, Weise, vorzunohmrn. daß Gt-f•hn,n für Oiensl~­
'""' mo1dichsl W'fmieclt.'f'I w,,rden; in~ mü•wn bc,i der L•Jll'funR und 
Auil-•hru1111 ..,., feuc,,. odc,r e•~•hrlicho,n, giflil!"fl, inlc,kliösc,n odc,r 
slark ~lzenclm Scoflen, die durch dc,ren Eiilom<ha.ften beclinRlen 5,cl,c,rhc,it,vo,; 
kc,hru"II"" ll"frollc,n -nlffl. 0..•rtii;e Stoffe, dürl<.-n nichl über Arbci15pl.\1Zc,n 
und im _h....,Verkehrswt>R('l1, '"'-nichlunl~ Sti<>sen, Rompc,nndetl'Lltt• 
formen Jtcl.111<,n W<'fden. Die L•R<'™Clk'II sind ..,,. .>ul>en zu k<'MZl'ichnten und 
R'.i;t.Yi den ZulriU Unlx.•lu~tfirr zu MChcrn; ,1nclt.'fe Rt"'Chh,vorschrihm über die l•~ 
flfflM ,...,, Scoftt'f'I d-. Art W1.'frk,n hit-dun:h nichl oorührt. 

Verhhr In den ltlrie~ 

1 79, 1 II 0.. innc,rbetriehliche Vrrkc,hr isl mij on1,pn.-chc,ndc, Umoichl .., obzu, 
wickeln, do& ein möglichSI wi<kwme, SchulZ de, L~b.ens und der Gesundhotl der 
Oienslnc,hme, eneichl wil-d. Für Scro&,n ohne 6ffenllichrn Ve,kc,hr sowie, für do,n ..,.,.,;gon Vrrkehr im Bc,trirbsbc,rc,ich, wioHofsiolle, Acker, Wieso, Wald, sind dio 
für dten 6/fontlichr,n Vc,rkehr RC?ilenden Stchtrhoilsvo,schrihm ..,_;1 sinnllffl',IS 
anzuwenden, als diese die Socherhei1 des Vorltohrs bet~len. A-hunR<'ll""" 
den R"N"nlen Beslimmun~n lind zul.lssig, soweit d~ mil Rücbkh1 •ur zwin• 
gendo betrioblichc, NolW1'ndigkoilr,n unbedonRI orfordcrloch isl. !oolcho Abwei, 
chungffi mlßscn im Oelrieb t"nbprecht-nd l,e,kt1nntgeRebcn ~rden. Für hhr­
ZeuRe ~hm die Krund!.\lzlichr,n AnforderunROR des § 77 Ab,. 1. 

121 Zum Ltenken von motorisch onllcirieuenen f•hr zc,ull"" und Albeil""'1!oChi­
non dürien nur Oimsll'll'hmt'f hcr•nicoz~ wc,rd<-n. d,e d._. hi<◄ur no1wcnJ,JI(' 
(i1'nun1t und AusbildunR n.ach~n. lkmtnehrne,,. die zum lpnken von moto­
rl!Ch•n~rK"ix-nen F.1hrz~ und Arbt-itsm.nchinen nicht •uf Grunde-in<."\ Llotl• 
kN.,us~~ im Sin~dcr kr.1flf.lhrrN:hlhchtn Von.chriltc-n lK-rcchtiJ!.I ,md, rlürfc.-n 
zu dhffl T •hgkciten im Betr~i~rKh nur her.an~zu,ct.-n W!'rdt!n, nolChc.k&f11 
~h ~ Oten5,IRclJer dilvon üDNzeul(1 h.ll, d.16 d,e \lor.iu,,r,etzun~M nach dem 
ffWen Satz vo,I~. DPr Dtf'fls.l~~r h.lldrmOtenslr"M!hmcr cbrüber~~schrih­
hc~ 6'-willrs;ung aiuum.tel~. Sob.1ki dem lnffl~l~hiet' Um~.'indc bc~nnl ~r­
CM'n. dit, Z~k-1.iin der' LenkflhiRkl"'il t"lnc."i sok~ 0.<"tlslnfflmer, Pnh.ll°N!'n Lu­
~n. NI"' d~ d.ls Ll"flkt"n ~ nlOlori\ch .ant,t~r-ebf-ll(."n f.lhr1NJJtn oder 
~fl('f Arbc-t1~sch1ne zu un•~sm und nbl'ßt--nl.;)11" d-e 8f'Wilh1untl zu t"ntz~ 
hen . 

111 Die LPnker und die beim Betrieb C,rw, kr.aht.ahrze-uft("\ oder .andcrt>r mo10-
risch ang<"lriebenc.-r Ari>Mlsm.i\Chint.•n ~h.',htt;lc-n 0ll("n1.lnt>limf"f dUrfl•n hK'1.u 
nur in"""'"' solchen Au~m.aß Wf'W'C'n~ ~dr,n. d,:ttl. ih1lf'n dlll" s.ichc,e Führung 
~ Fahrzf'U~ hzw. dK" ~heff' Ourchfuh,un,< 1hre-r l ~11,tkr-11 m~l,ch i!.I. litt"tx"1 
1cJ .luf d!f' Jt'"\N~liRC'O l~nd<'fc-n Um"tdndr, wie Will<"run~,vt'rh.lllni~sc. UM.ch.1f­
k-nhc1t ck.-, f„h,!olrc-ckc und ~!tlig,l:' En,chwt"Ynt!t\C, 8cd.1Ch1 zu nc-hmc-n. 



2. bei Auftreten von Erkrankungen, wenn cer begründete Ver­

dacht besteht, dass sie arbeitsbedingt sind, 
3. bei sonstigen U111ständen oder Ereignissen, die auf eine Ge­

fahr für Sicherheit oder Gesundheit der Dienstnehmer 

schließen lassen, 
4. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Ar-

beitsverfahren, 
S. bei neuen Erkenntnissen im Sinne des S 73 Abs. 2 und 
6. auf begründetes Verlangen der Land- und Forstwirtschafts-

inspektion. 
(9) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der 

Festlegung der Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete 

Fachleute heranzuziehen. Mit der Ermittlung und Beurteilung der 

Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedi­

ziner (Präventivdienste) beauftragt werden. 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokwnente 

S 75. (ll Dienstgeber sind verpflichtet, in einer der Anzahl 

der Beschäftigten und den Gefahren entsprechenden Weise die 

Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, die 
durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung sowie die gemäß 
§ 94 und i07a Abs. 6 zu ergreifenden Maßnahmen schriftlich fest­

zuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku.~ente). Soweit 

dies aus Gründen der Gefahrenverhütung erforderlich ist, ist 

diese Dokumentation arbeitsplatzbezogen vorzunehmen. 
(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Vorschrif­

ten über die Form, den Inhalt, die Oberprüfung und Anpassung der 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente zu erlassen, wobei 

die Art der Tätigkeiten und die Größe des Unternehmens bzw. der 
Arbeitsstätte oder auswärtigen Arbe~tsstelle zu berücksichtigen 

sind. 

Einsatz dar Dienstnehmer 

S 76. (1) Dienstgeber haben bei der Ucertragur.g von Aufgaben 

an Dienstnehmer deren Eignung in Ee:ug auf Sicherheit und Ge-

Cesundhrilliche a.,....g der IMMlnei-t 

t IO.U I Zu Uligkt'iten, bei dmen die, dabei S..Chllfliaten Einwirku.,_ ""'II<'" 
INZI - liOnnffl. ~ mahn,npfll!fnH die Geundheil ZU Kh.\diilrn """'IÜBffl 
dürfen nur IOlche Oimstnehmer hef•••- werdc!n. ct.m, Geundheih.zu'. 
ll•nd eine clerMt~ ~hJfli!lU"11 zu~61. Dies ,iilt füt n,~. ~ dmen 
N>lolite der Art der Einwirkung die Gefahr ~- da& Dienllnehmer •n .,;...,,. 
llfflllwankheil fflt•nken, für U1igkei1on, do.ffll Auwbuns mil bclonde,..,. phy. 
s,,chon e.la11ungcn uni<!< c,nc"-"'"den lledinguni.en Yerbunden isl und für 
lhnliche Tltiiikeitffl. Soweil nach der M der Einwirkung oder 8"la11~ng einer 
lrztlichon Unletsuchunil prophybkli~ Bedeutung zukonvnt, dürfen Oienll­
nrhmer zu den TlliRlceilen erst her•••- bzw. -~ -,dt,n 
nxhdomdu,ch~besondt-rt-lrz11icheU-hungfc!slll<,'Slclllwurde,d•S_,; 
Gesundheit>1u.iand.;,,., cler•niJ!r Uligkeil z.Ußl. 

121 ~ Koolen der .\rzllichcn Unlc.-nuchungrn nach Abs. 1 sind vom Dien ... 
~ zu ., __ Solem es sich jedoch um OicnSlnehmer Nndell, bei ck-nrn 
infolge dcr Art dN Einwirkung die Gcl•hr belohl, daS sie an einer lll'ruhlcr•nkheil 
im Sinr>P dcr ,ozi.J~herunll>ft!Chllichen Vorschriflrn erkr•nk.,,., h.11 der 
Diensl8'1Jer ..,..,,übor dem ztnl.lndigm Trlll"' der Unf.allwtsicherung An•1KUCh 
•uf Erw1z dN Koslen cliescr ~rztlichen Untersuchungen. ~ Ko.lenc,rs;,tz wird 
höcmlt!ns nxh den lx-i dff Veoic""'1maw.,._b 6ffcnllich lledimsll'lcr ~ ­
gellenden Hunoran.llzcr, ,ielc.-isld. 

(JI ~ M der Einwi,kunl!Cfl udff ~unl!l"', bc,; det,m ~rzdichc, Untcr>u• 
chungen nach Abs. 1 duKhzuführen sind, Arl und Umf.ang d.,...,. U•~••suchun­
gm und die ~ndc, zwischen d.,..,., sind dun::h VNu,dnurlll der l,,ndc,s­
,_ung fc!llzulegen. Dariibo,r hinaus kann bei Vorlic!gen •ndc,,~ Einwirkungen 
odere.la51""11ffl, die eine :lrzllichc Untenuchung(lebolenc,ncheinon la,..,.,, die, 
L•ncl- und FOßlwirucNfl>impeldion eiRI! ,olche Unzersuchun1 ano,dncn. Cine 
~hlfliilung unler solchen Einwirk""11"" ode< ~Uni"" is1 nur­
llftlallfl, .is die l.and- und FOISlwinschahlinspektion d.all"S'--n kei"'-'" [inw•nd 
rrhdll. Wwd von dieer jedoch ein Einspruch erhoben, d.lM hat der Oienslgcbl"f 
den belreflonden Dien51-

nehmcr •n einem aßMfffl Arbeit"f>lalZ woilff zu bcschlfti(lffl, soforn dies ck-n, 
Dieml!ll'ber ZUlll"fl'Ull'I Wt'fden kann und der Oiemlneh,,_ damil einvcr ... nden 
ill. Wffln eine -~h.'itligung •n einem.~ Arbeitsplatz nichl mö1tlich 
iSI, ,o kann der Diensl~ dm Dienstnehmer donnoch bis zum Abl•uf der Kiln­
diJIURll'ffl'I zum n.khllm6!;lichen Termin zur bisheriJlc,n Tltigkcit her•nziehen, 
,olcrn sich die l..lnd- und Fors1winschat1,.;,,,pe1<1io<1 dall"II"" nicht _, ,i..., 
akut"" Gri.\hrdung •un Lcl>ffl und Gesundheit des Dienstnehmer> •"'~""'f>'O­
chon h.11. 

141 Unlenuchung,.-n nach Abs. 1 sind von Ätllcn oder Ein,ichlU"II"", die •uf 
Gn,nd drr geltmdfn Kechl,..,,schriftm auf dem Gebiet rtc. Arbeilnehmc,nchut­
lf'S vom Bundnministier für soziale Verwaltung zur Ourchführun,t airb..-it,medizi­
nischer UnlenuchURII"" crmJchligl sind, •orzllRffimcn. le eine Befun<lausf~1i-
11un1 ist von dm die Untcrsuchu"ll durchfiihtrndm Ärzien oder Einrichlungcn 
um•t•uü11lich •k• Land- und Fol'Slwinsch.1h~nspclclion und den zus!Jndrgcn 
Sc>li.llw,,sicheruni;,,lr~ll("ffl zu übcr>enden. Übe, jcr,c Dien.inehmer, •uf die 
Abs. 1 anzuwenden isl, sind Auf,eichnungen zu lühren, in -i,1,i, die Er!ll'bni•~ 
de< Untersuchungen cinzulrag<"R sind; di,,e Jind im llelrirb •ufzuhew•hren. 

151 ,,.,,_, die •n einem ki"Pf'lichon odor l!fflli-, Geh<Khen in ,inom 
Maß leiden, daS •ie enlwedl"f bc,i bcstimmlffl Athfilcn ei""' •ußerßC'W61,nlichen 
Gef•hr • .,._.,. w~ron oder •ndefc getihrden könnten, dürfon zu solchen 
Arl~ton nicht her•n!ll'zoi;rn werdffl. 

Untnweisung der DitMlndmwr 

. t II'. 111_ Die O.....inehmcr mü,,..,,. w, de< enuNlitten Aufnahme de, T ~ligkeil 
am Detrieb tn der sachc.-rffl Durchführuns der Arbcil untrrwiewn werden. In diewm 
zu .. "'""""-"~ sind die Dienwnehmer •uch übe< die im Betrieb bN!chenden 
~ .... ~hren für lt,l,m und Gcsundhcil, iib<.-r die zur Abwendun~ d.,..,, 
Gclahren vorh.1~ Schutzeinrichtungen und die •nz~ndeoden Schulz• 
m.16n.ahmm zu unt~. 

f2~ Oie_ DienslrliPhnl("f sind vor ihre-, rr..tmalilt(!n V~nduna zu Arbeile-n an 
~rll.W'lnlK_hlungcn od(-, Uetriehwndtcln w,wll" vor der enllNlli~ Hc,~nt~• 
h\.lflRzuArueilc.-nn.-tch§ 7A Aln.. 2 odf,, Sü~1d,cArbcit,wetwundihrV~h.al1e-n 
M>WIC übM d~ vurh.1ndcnrn SchuucinrtChtun,;("O ode-r .:anzUW'lYK.lcnMn S<.hU1.l• 
m.1Nl.1hmen in W"t'!.llndhchcr Forn1 zu unlcrwci~. 
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sundheit zu berücksichtigen. Dabei ist insbesondere auf Konsti­

tution und Körperkräfte, Alter und Qualifikation Rücksicht zu 

nehmen. 
(2) Dienstgeber haben durch geeignete Maßnahmen dafür zu sor­

gen, dass nur jene Dienstnehmer Zugang zu Bereichen mit erhebli­

chen oder spezifischen Gefahren haben, die zuvor ausreichende 

Anweisungen erhalten haben. 
(3) Dienstnehmer, von denen dem Dienstgeber bekannt ist, dass 

sie an körperlichen Schwächen oder an Gebrechen in einem Maß 

leiden, . dass sie dadurch bei besti~Jnten Arbeiten einer besonde-
c• 

ren Gefahr ausgesetzt waren oder andere Dienstnehmer gefährden 

könnten, dürfen mit Arbeiten dieser Art nicht beschäftigt wer­

den. Dies gilt insbesondere für Anfallsleiden, Krämpfe, zeitwei­

lige Bewusstseinstrübungen, Beeinträchtigungen des Seh- oder 

Hörvermögens und schwere Depressionszustände. 
(4) Bei Beschäftigung von behinderten Dienstnehmern ist auf 

deren körperlichen und geistigen Zustand jede mögliche Rücksicht 

zu nehmen. Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat ihre Be­

schäftigung mit Arbeiten, die auf Grund ihres körperlichen oder 

geistigen Zustandes eine Gefahr bewirken können, durch Bescheid 

zu untersagen oder von bestimmten Bedingungen abhängig zu ma­

chen. 

Grunds~tza dar Ga!ahranvarhütung 

S 77. (ll Unter Gefahrenverhütung sind sämtliche Regelungen 

und Maßnahmen zu verstehen,. die zur Vermeidung oder Verringerung 

arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen sind. 

(2) Dienstgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, 

Arbeitsplätze und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwen­

dung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, beim Einsatz der 

Dienstnehreer sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz der Dienstneh­

mer folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung umzu­

setzen: 

l. Vermeidung von Risiken; 

2. Abschatz·.rng nicht vermeidbarer Risiken; 

3. Ge!ahrentekö~pfung an der Que!!e; 

IJJ IMoe Unl-llfflllffl (Abs. 1 und 21 sind nach Erfordernis. zumindel 1hr, 
""'111 im K.>k!ncleti,lhr. in dem jc,weik gebolenen Umt.ng zu wio,defhalffl, Ein 
50k:hes Erfordernis iSI ;.denr.Us bei Anderunp im Betrieb. dio, eirw """"CeQh,. 
dung für Leben oder Ceundheil de, Oien>I"""""' '-"orrulen k6nnen, toWie 
r1o1eh UnQllen oder nach En,ignissen. die beinahe zu einem Unlall ~ührt hallen 
und _, dmen der Arbeilß<'b<,r odc,r die IOr die Unlerweisung zull1nd~ l'fflon 
Kennlnis erhaben hat. gegebffl. 

f◄ I Die Unte<Wfflllngen hat de< Dienslaebet durchzurotwn. Der Oienslaet,er 
k.ann die Unterweisungen (Abs. 1 und 21 von Penonen. die in l.chlicher Hinsicht 
fll!C!ianet und ...,,JJßlich sind, wie llelriob.- und Wiruchahsh,iler. l•nclwir1lchaft„ 
meiS1er oder F6,,ter. dutchführen i.s..n. Wenn es lletriobsc,inrichlun(!On. 
lletricbsmil~ oder Atbeits~hn,n erforderlich m,chft\. k- mit der Unter• 
w<.'isung auch Personen. die über besondere Fachlcer>nlnioor -1Üfjen, wie ZMl­
l«hniker, SachwrSl~ndige von ülfendichen land- und lorstwirtKh.>fllichc,,n Lehr• 
und l'rülunJ1>o1nsl.1llen, Ychkundige Org,,ne - LmdwirtKhahsk1mmem oder 
der zUSIJndigen Soziahleni<.hcnmgstrJ(lfl' sowie 8',volJffikhligle der Herllellcr• 
firmen. belr~ul werdt.-n. 

ISI Die Unll?fWeisu"llffl (Abs. 1 und 21 haben in mündlicher oder alk!nl•II• in 
Khrilllicher Form zu erfolgc,n. Bei VeN/ffldung lremdspr.achig<,r l>imSlnc,hmc,r, 
die der dculscherl Sprache nichl hinmchond mkhlig sind, is1 fOr eine .,.rsl.lnd­
liche Unle,wei""'g in derffl L1ndel.'1"achc Soqc<, zu lr•llffl. Ober die Durd,; 
lülvung der Uni.,._;..,"Jll"'I sind Aulzcichnungen zu rühcen. 

l&J Ocr Oien11gcl,c,r muß sich in ~Bneler Weise überzeugen, ob Unll!fWfflun­
lCffl (Abs. 1 und 21 vrn1anden wurden, und hal diese -bcnm/1lls zu wieder· 
holen. Für eine •n- Aufsicht, In~ bei de< er>1m,ligen Durch­
lührun11 der Arbek, ist ~ zu tr,gen. Für den f1D, daß die, Unierw.,;..,,,1 offen. 
sichllich nicht ...,..,ndm wurde, dürlt."1 Dienstnehmer zu de<anigen Arbeilen 
nichl herangez- Wffli<!n. 

171 Eine, Unte<Wfflllng (Am. 1 und 21 ill nicht fflOl'dcrlich, wer,n der Dienllnch­
mcr du,ch ein von einer e..hö<dc ode, cinor hiezu berur«,n,,n S4l'lle 111,JIC'(l'll1.,. 
Zl'Usnis oder eine, Bescheinigung nachweisl, daß er eine k'incr la1iglcci1 im llclriob 
mtsprc,chcnde Ausbildung erh.lllen h.11. 

Schu1uusnntun1, Schutz• und Arbei&s1Jeidun1 

t 12. 111 Oc,n Dien>1nehmcm isl die für ihren penünlichert Schutz nolwendille 
und hielür geeignete Schutza...,....ung und Schu1zkleidun11 vom Oien>lacl>er 
k<»leNO> ZUI Vcrfuxung zu steller,, wenn für.., bei ihrer beruflichen Tllipeil lrOIZ 
o,nl'Pfl'Chende< •ndcrer Schuumal1Nhmc,nein1usr~hencler SchulZ dcl Lebens 
oder de< Gesundheil nicht c,rn..;ch1 wird. Eine derartige Schutnusrüslung und 
xhutzkleidung ist auch dann k"'1ffllm zur Ver/09un11 zu Slellen, wer,n pntsprc,. 
chendt ,ndc,re Schu1,,...ßn.>hmen nicht durchführbar sind. 

(21 Die SchutzausrÜSllfflll und Schulzkleidung h.lt dem SchutuM"Ck und den 
Jnerkannlpn Reßeln de< TKhnik zu entspr..:hen. AusnnlunRSRe&fflSIJndt gerNß 
Abs. t, deren ordnungsll"ffWSer ZUS1.1nd fur den Schutz der DimSlnehmo.~ _, 
-tlicher BedeulU"II isl, wie Alm,,chutz!IC'Jle. SichcrheilS(IÜrlcl oder Siche­
rungsseile, sind in rellt'frn36igen Zeil.lb,tJnden, mindeslens jedoch hal~hrlich 
von einer ""'"3nctm r.chkundi11en l'fflon 1§ 77 Abs. SI auf dielen ZUSland zu 
prü~. Ober diese Oberprülunllffl sind Vormerke zu rühren, die im Belrieb aufzu­
bcw•hrcn ,;nd. 

lJJ Arbeitskleidung muß df'n [r/o,dcrn~,m der beruflichen Uligk~t der Oim,1• 
nc,hmc,r c,nbpr..-chen und 'VO' illern "' he,ch.1ffen !lein. daß durch die Kleidung 
kc,nc zuwtzlid,e C.-llhrdun11 de Lebens und der ~ndheil bewirk! wird. 

BrilndKhutzm,Whmrn 

. t 13. !l J In jedem 8elricl> ,,;nd unlcr Brrücbichli11un11 dt-r Arl d<,r Arbcibvor­
K-l"Rt" und A~1bvt.•rlo1hre-n, <k...- Arbeilnlofft, IOwie der Arbciliwt'ISoE', Jlll.iilhger 
l.aJ:e'fun~t"n IOW9l' des Umf.-tnRCS und dr, l•~dcs Bclricbes ~igncte Vorkchrun• 
Jt(.'"1'1 zu lrdfon, um d.1s Enl„11.."hen eines lho1ndcs und im Fall rinN W>kheo 
Gefährdung des Leben, und dt-r Gc>sundhc,1 der Dienstnehmer moglich>I ,: ':.-7 """"""· . 

IJ) f.~,los,chm111cl, •R(.'riltc unrl -omla~'t'n mll~!oC'n ,Jen anrrk,mntcn A:~ln ,k-r 
lf'Chruli., in5,o•wt~•• dtN,e auch dem Schull des Lebern und der Gnundh(-11 ck-r 
Pi,e,m,lnehnwr d1c•ncm, t.-nl5,prC"C'hen. Mit Of"r t-tandh„hunR tk-r fc,f("flö'-Ch rerolle, 
muß etne fur wuL.§..lnK' Br.1ndw..hulzm.;d!,n.itunen 11u,.,.«schcndc..• Z.11 11 von ;icn\l• 
rl<'hmcrn vrr1r.au1 w:-.n. 
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4• BerUcksichtigur.9 des Faktors "Mensch" bei der Arbeit, ins­

besondere bei der Gestaltung vcn Arbeitsplätzen sowie bei 

der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- und Fertigungs­

verfahren, vor allem im Hinblick auf eine Erleichterung bei 

eintöniger Arbeit und bei maschinenbestirnmtem Arbeitsrhyth­

mus sowie auf eine Abschwächung ihrer gesundheitsschädigen-

den Auswirkungen: 
5. Berucksichtigung des ·standes der Technik; 
6. ·Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 
7. Planung der GefahrenverhUtung mit dem Ziel einer kohärenten 

ve~knUpfung von Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedin­

gungen, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf 

den Arbeitsplatz: 
e. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem 

Gefahrenschutz; 
9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Dienstnehmer. 

Koordination 

s 78. 11) Werden in einer Arbeitsstätte oder einer auswärtigen 

Arbeitsstelle Dienstnehmer mehrerer Dienstgeber beschäftigt, so 

haben die betroffenen Dienstgeber bei der Durchführung der Si­

cherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. 

Sie haben insbesondere 
1. ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der GefahrenverhUtung zu 

koordinieren und 
2. einander sowie ihre jeweiligen Dienstnehmer und den Be­

triebsrat über die Gefahren zu informieren. 
(2) Werden in einer Arbeitsstätte Dienstnehmer beschäftigt, 

die nicht in einem Dienstverhältnis zu den für diese Arbeits­

stätte verantwortlichen Dienstgebern stehen (betriebsfremde 

Dienstnehmer), so sind die für diese Arbeitsstätte verantwortli­

chen Dienstgeber verpflichtet, 
1. erfcrderlichenfalls für die lnfc:mation der tet:iebsfremden 

Dienstnehmer ~be: die in der ~:bei:sstätte bestehenden Ge­

fahre~ und !~reine entsprecte~de ~~te=weisung z~ sorgen, 

v........., rür die Entt-HAle-1.fflt .... 

t IM. III Dm Oieml""hml!rn muß bei Ve,letzu-n oder p&oulichon Erkran­
kun,ien [nie Hil~ ll"leislet werckn k6nnen. Oic hiefür no1-.digen Mine! und 
Einnchlunl!ffl oind unter 8'!,ücklichliguns der M der ~&J"l!I' und 
Albeils-'alven. der ArbeitHlol~ IOWie der Arbeiuweise, der Cir66e des llc!I,._ 
bes und der Zahl der Oien>lnchmer in ~e, Weile beffllzU>lelion. 

(21 In jedem llc!lricb mCiuen rninMslemeino und ab elf Oiemtnehrnc,rn jl,a"l!l!­
,,n_ zehn Dienst...,,.,,_ eir,e ...,;iere Person für Erstc-Hilfe.LC!islunllffl zur 
VcrfüpmK ,tf!hen, die höel'ür NChwcßlich m im Hinblick auf die aU1Zuubende 
Utigkeit auvt'ichendo- AusbildunB erhahffl haben. 

(l) Rft<hl die nach Ahs. 2 sich rriiet,ende ANahl der in E.....,, ttUfr alJSll"bildc­
ten r.r- n;och M Lage des Betriebes und der Unfallgeuhr nichl •u•, k.,nn 
im Einzellall, aher auch für bc,.timmtc, K.ilel!Ori<n von Betr~ ~ E~ 
d;.,,.,r Zahl im fflO<drrlichN> Au,.,,..,g anprdnel _.den. 

(4) In Ud~ mU mindest""s cJft'i Oienotnehmern rnu& wJhrend dC!r Arhrit .. 
zeit mindestens die sich nach Abs. 2 ode< l e,seb<--nde Anzahl von in E.- Hilfe 
au,ac,bildc,ten Prnonen im ~ril-b a""""5ffld ,ein, in allen anderen Betrit-bc,n hin-
8"""" isl die l\n-,heit einer ,olchen "'™-' nur dann c,rlorderlich, _,,,, 
Arbeit,..,.richtu"8"" mit erhöhter Un/•IIBNhr-,omrner, -,den. 

(5) Bei ~hnul'lfl der Anzahl der Oienstnohrnc,r nach der, Abs. 2 bis 4 sind 
familieneigene Arbcitskr~he (~ J Ab.. 2) einzurechlll'tl. 

Trinlcw .. -, Waschgelegenllftten, Aborte, 
Umlilcide- und Aulmtlwlhor~ume 

t 85. II) Den Dicnslnehffl<'ffl müs5en in )IOSUndheillichcr Hinsicht einwand­
flt"ies Trinkwasser, eine ausn.,ichrnde Z.hl von hygier,iseh unl>ed<,nldichc,n 
Waochpl.'iozen mit ßiel!endt,m, einw•ndfteiem W.asw,r sowie entsprechend ""'11"­
"•'•k'le Abort;onl.J)ll'n in auwt'ichender Z.hl und in~ Las,, zur Verfügung 
sll'hen. Eine Möi;lichkeil zur W,1rmwa11C.'fbcreit""11 mu611eBclim sein. 

(2) °'-'" Dicnslnehrnern, die bei ihrrr Arbeit einer besondcr> slarken V~ut• 
zung. der Einwirkung _.,ndheit1schJdliche, Stoffe ~ 1fö6c!n,, Hilze- und 
Staubeinwirkung ausß(5ct.zt sind, sind auch W•rmw•sscr sowie die notwendigen 
Miltel zum Reinillffl und Trocknen, nach Erlordcmis iluch Bade bzw. Brausecin• 
richlungm, zur Vc,rlül!UnB zu ,teilen. 

(l) loden> Dien>tnehmer ist zur Aufbewahrung und zur Sichffung - WeB• 
""~ ..,;...,, Slr•ßm•, Arbeit„ und Schutzkleidung eine l!"eilncte Aufbewah­
run!Pffl(,glichkeit sowie für die von ihm für d;,,, Ve,richtung der Arbeitsleistung mit• 
gchrachlen Gcgen,tJnde und jener S.Chen, die von ihm nach Verkehr„uf!aswng 
und Berufsüblichlcc,it zur Arbrilssl~U• mttger,omn,en ......,dc,n, eine ausreichmd 
wotie, weß(>errbare Einrichtung zur Verfü11UnK zu stt'llen, wobei ,1uch die Arbcits­
bo<li"Kuni:,,n zu i-ücbichtigen sind. 0., Dienslgebcr haftet dem Dicnllnehmer 
für ;.,den durch di<- !oehuldlwfle Vfflelzung ditler Pllicht ""'urYChlen xhildrn. 

(41 In xr66t-ren Betriebffi mü,..,,. eillfflt W•ich- uncl Umldeideriume YOthan­
den sein. Bei llesc~hiBung mlinnlichor und weiblicher Oier>Stnehmer ist hinsieht• 
lieh der EinrichlunR und Bc,nüt,un,; der S.,nttär•nlatl<?" und UmlJeiderliume ouf 
die v.,,,chic-denhc,i1 der Gc,schlt.-chler Rück,ich1 zu nehmen. 

tS I Auf enll<itencn Arbeitsstellen, •n denen Llnl!<"" Zeit ll"•rbeitet wird, ist den 
Rl'IC('lunb'<'n der llb>. t bis ) tunl;ch,t Rechnung zu lraBen, 

(6) Für dffl Aufen1hah wlihrer,d der llrbci1,pauser, im Betrieb und zum Einneh­
mm der M.,hJzcilen bl den DicmJMhmffn rin eigener Raum zur Vrrfü,tunR zu 
,trlk-n. d<,r den Anforderun11en der H111iene und der Gesundheil rler Di~n,tneh­
mcr ~n1,rwcc~n muß. Der R.lum muß lüfl- und hc!izbar sowie- bcleuch1b.u sein 
und i~ mil ~iner •"'"1'C?ichcnden Zahl von Si11gC'~nheitc-n und Tkchen lür d.is 
Einnehmc:n der M.:thlzcilen wwic Einrkhlungen für Ws w.:.rmcn "'i1gebr.1ch1t•r 
S~n auszust.,uen. 

17) Vo< dem IM'lrc,tc,n der Aufenlh•llw.lum,~nd Arb,,d„ und SchulZkk-ide,, die 
durch Riflige oder infrkliöse ~loffe Yl'funreini,cl ~r n,ar üblem Geruch hch.lflct 
s.ind . .Jhzu~n und ~rt ,ufzubt"W•hren. 

fß) FUr OimSll'l(•h~, die im f rcicn Arbeilen wrrichl«.-n. wc..Jchr bei Re,,."t..•n oder 
Schned.111 nkht unlerhroch..-n Yo'f'fdcn kbnncn, je., .außerhollb vnn Aufffllh.th~­
rflunw,n rill(' J.."'r'<"fi;z:nc.-tc Einrt<.hlunJ: zum Tr<Kkncn nas~ Ar~ils&i.lcidung zur VC"f­
fu~uni; ,u "-ldk.•n. 
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2. deren Dienstgebern im erforderlichen Ausmaß Zugang zu den 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten zu gewähren, 

3. die für die betriebsfremden Dienstr.eh.~er erforderlichen 

Schutzmaßnahmen im Einvernehmen rr,i t deren Dienstgebern 

festzulegen und 
4. für die Durchführung der zu ihrem Schutz in der Arbeits­

stätte erforderlichen Maßnahmen zu sorgen. 

(3) Durch Abs. 2 wird die Verantwortlichkeit der einzelnen 

Dienstgeber fUr die Einhaltung der Dienstnehmerschutzvorschrif­

ten hinsichtlich ihrer Dienstnehmer nicht eingeschränkt. 

(4) Die Abs. l bis 3 gelten nicht bei einer Uberlassung im 

Sinne des§ 79. 

Überlassung 

S 79. (lJ Eine Oberlassung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 

wenn Dienstneh.~er Dritten zur Verfügung gestellt werden, um fUr 

sie und unter deren Kontrolle zu arbeiten. Uberlasser ist, wer 

als Dienstgeber Dienstnehmer zur Arbeitsleistung an Dritte ver­

pflichtet. Beschäftiger ist, wer diese Dienstnehmer zur Arbeits­

leistung einsetzt. 

(2) FUr die Dauer der Oberlassung gelten die Beschäftiger als 

Dienstgeber im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Beschäftiger sind verpflichtet, vor der Uberlassung 

1. die Uberlasser Uber die für die Tätigkeit erforderliche 

Eignung und die erforderlichen Fachkenntnisse sowie Uber 

die besonderen Merkmale des zu besetzenden Arbeitsplatzes 

zu in!ormie:-en, 

2. sie über die für den zu besetzenden Arbeitsplatz oder die 

vorgesehene Tätigkeit erforderliche gesundheitliche Eignung 

zu info:::mie:::en, 

3. ihnen im erforderlichen Ausmaß Zugang zu den Sicherheits­

und Ges~nd~e:tsschutzdokumenten z~ ge~atren. 

(4) Cberlasser sind verpflic:itet, die :ienstnehlner vor ei:-.er 

Uberlassung über die Gefahren, denen s:.e cuf dem zu besetzenden 

Arbeitsplatz ausgeseczt sein können, Cter die für den ~rbeits­

plccz oder die 7acigke1t erfcrderl:c~e Ei g:-.u:-.g oder die erfor-

Wohn,_ und Unlmiinflc, 

116.111 Räume,. rii<, Dict"'nt-hnlt'<n fürWuhnzWN:ke o,J.,,. auch nu, zut-• 
ü~ N.\chtigung zur V<-rfüguns Re1cl11-dc,n. n..;....., ck-n für Wohn­
rAu""' m.o6~ Erfordcrni„cn. ~ diee den Schulz dc.-1 Lc,ben,, d,,; 
Gcwndhoit und d<.-, Siltlichkril h<.~r~fffl. und d,n Bestimm~ ~ Wionor 
B.1unrdnun1 für Wohrv.'iun,.. cnl>fl'C!Chm. Sie müs""' in~ lüh-. f,az. 
und belcuchtba, ..,;n, mindc,sten, <.'in ditekl ins f,.;,, führendes femt.,, au'-nc,n 
und mit der ihrem Ve,wc,ndunllflW<'(k ent,p,,chenden Einrichtuns ausg,,siau„ 
,ein. für die Oien.tnehmr,- sind Wa,chpUtz• und Ab<wta,niaiien, dir~ hygieni­
schm Anlo,~ng,,n c,nhprechen min,en. einzurichten. Hygieni,ch ffllWand­
fre-ie, Trinkw.iHer, eine MöMlichkeie zur Warmwö5iC!'f'beTeitung towie C!'i-g'l"l!'ig• 
nete Kochstelle sind zur Vcrfü11ung zu stellen. 
. 12) Oicmt""""1c....n. die auf Arbcüs~lcn besclwtlii;t -~. dir ,o onllosffl 
~- da&"" in dcrm Un1gcbun1 keine R.I"'"" erhallen können. die gern.\& Abs. 1 
f~r Wohnzwecke. gl'cignel >inri. müssc,n feste Unterkünfte oder andere f!C!loißnclc 
Eennchlungt.'f'I. wte \Vohnwa~. zur Veriü,;ung ~rhen. Solche Unlt"'Jkünfle sind 
d.,nn nicht eno,dc,rlich, wenn c-in zumutu.,n,r Anrn.115Chwc,g nkfll ü~hr~tm 
wild od,.~ zur Zurüdlcgung des Weges YOn und zur Arbeitsll<~k! unt<~ Bc,ri,ck­
sichti,:ung cb örtlichen C.'1,'Cbmhc,itcn t'Mlsprochendc, Fah~cnhci1cn zur 
V~rlÜJIUOJI 51~hcn tond ck-r Zri,>ufwand hielür ein für die, 0..,,...nchmc!, zumut-
1,.,..._.. Atrsm.16 nicht ülN,ncht<-ill'1 . 

(J) UnlC!rkünlte IAbs. 21 sind an erlohrung,gemU sichc?ren Orten mit ebemol­
chen Zu~ngt'fl zu errichtftl . S.., minsen tunlichst nahe dc,r Arbeit„tc,lle '"'itm; 
ergibt ,ich bei grüllc,e, Entlc,munK zwischen Unterkunh und Arbeitsllelle ein nicht 
zumutbon,r Anmarscl,-g. to ""'""" für d,n Verkehr zwischen dic,sen. unter 
lle<ücbichtiJ!ung dc,r 611lichen ~tc,n. ont>p,Khende hlvsc,k,genh<itc,n 
~ur Vnfügun,c Slehen. 

141 UnlNkünftc, müs""' dc,n l\nlurdclung,_'fl de Abs. 1 rntsprechen; für •nclere 
IJ""igncte (imichtungl'fl, wie, Wohnwal!ffl, sih c)ie, sinnß<'"W&. Alle Untcrkünflc 
mü,,en dem Vc,rwcnduni;,z_,.;k llffll,i6 einh'ffl<htet und a<1511"'1allet M.'in. für 
d.u Zubereilen und W~rmtm von Si>ci!en sowie für da:, T f'CKknt.'"f'I rwHet' Kleidung 
müssen im Unfrt"kunf1wereich ~gnele Einrichtunge-n zur Vfflüf1un1 s&chen. 
Werden Unte,künfte von c:inc,, wöl!ffen Z..hl von Dienstnc,hmt'fn benützt. n,üs­
""' bc.onder,, J<.1ume m~ ent,prechc,ndc,n Wa,ch- und 11.ldc,- bzw. Br.wsttin­
richluni;en vor~ndcn ~n. 

(51 In jeder Untc,kunh muß bc,i Verletzungen oder plötzlichen Erkrankung<"t 
(™" Hilft, 8f'lei5tc,I ...,r,i..,, könnrn; § IM &ilt '""'i!OffWf!.. Oa,rübe, hinaus i)I dafür 
So,~ zu tr.ogrn. d•ß im ~rf,J•II cin Arzt rasch zur St~lle ..,;,, kann. 

(f»I Werk§.-. uncJ DicnslwohnunJtl'fl gehören nKhl zu den Wohnr~umen im Sin~ 
de• Abs. 1. 

lnstanclMllung. Prülung und Reinigung 

. 1 17. III Bc~rirb,111,b.iude. Bc,1rielwaumlich,citc,n, Beuic,b..,;n,ichtun8en, '°"" 
•lt~e """hani,chc, E1nnchtun11en und lk-tricb,millel, Wohnr.'iunw und Unlcr• 
k.ünfle ~ dire Schutz•us.~ung und sonSli~ EinrichlunRen ~ (Agen5'.'lncle 
fur den Xhu1z Mt Oicn~nehnlef sind in s«'.hc."""'' Zu~ölnd .zu e,hallen. 

111 Ah,. 1 ~ sinnll"ffW6 für Vrrkehr,._, im Betrieb. wol,ei d<• ;..._;Jiit<-n 
~ndere-n ßto5.ch-,ffenhrit der Wege hin!>kh11ich der Sichcrlx-iti.edordcrnt!I-W! 
Rl-chnung zu lragc.-n is.l. 

131 Bc,ricl><Rel>Ju<lc, und •rJumlichk.,;1cn, e,,net,..,inrichtungl'fl und llc,tr;.-1,,. 
~tll~I. Wohnr3ume und Untcrkünflt" snwte die SchulZölus.rü!>lung und sons.li):e 
Einnchlun~en odt-r Gcgcn~Andc- für dt-n Schutz der_ Dittn'-ln<!'hnwr sind un~h.,. 
det besondc-n,r Prüfunltffl nach den§§ 77 Abs. 2und J. 02 Abs. 2 und UJ Abs J 
'"r~~ßigffl Zc:-il•hst.\ndcn ihrt't' Etgenar1ffll'Pfl"C~ durch AttiJ:;ncle, fa~h­
kund,ge ~''"'"". (§ 77_ Abs. 51 nach~loch •uf ihren ordnun"'R~rn.lllc,n 
Zu!-1.lnd z~ ubrt-pru~. Eint"' ,okhe- Prüfung sowie N\e ~ndeft' PrüfunR n.Kh 
<k-n •n~uhr1ffl.Bc-5.ltmmungcn iSI zuW1zlich d„nn vorzunchmt"n, WC'fln bcgrün­
d<,1~ Z~del d.lruh<.-r ~Phen. ob sich dte im Abs. 1 RPn.,nntc,n Objelcte (,nrich-
1unKN1~ M~llel ~nd Gf>t,tenW:inde in ordnun8'-M<'l'1\J~m Zus.••nd hc.-f,nde-~. 

. 1•.1 Fur die Rf'tnh.1hu~g der ßeir~gc-b~ucie, ~ricl»rÄumhchlu:••IM, Rl91,tc:-b"­
t>mr~hlunlt("'l'I und 8"1~icb~111el, Wohnrjumc und Unte-rlcünflf" sowi,c, Ck,., Schulz• 
ilu!-ru\lun,t und 4-0n\llt('e, Einrichlungl•n odt"f Gcgcn~t.lndc für den Xhutz Ck·r 
Dlf'n:i.lnchnll"1' 1:1>I Sor~(" zu tr.1f:{9fl. 
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derlichen Fachkenntnisse sowie Cber die Notwendigkeit vcn Eig­

nungs- und Folgeuntersuchungen zu informieren. 

(5) Eine Oberlassung zu Tätigkeiten, für die Eignungs- und 

Folgeuntersuchungen vorgeschrieben sind, darf nur erfolgen, wenn 

diese Untersuchungen durchgeführt wurden und keine gesundheitli­

che Nichteignung vorliegt. Die Beschäftiger sind verpflichtet, 

sich nachweislich davon zu überzeugen, dass die Untersuchungen 

durchgeführt wurden und keine gesundheitliche Nichteignung vor­

liegt. Die entsprechenden Dienstgeberpflichten sind von den 

Oberlassern zu erfüllen, die Beschäftiger haben ihnen die erfor­

derlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen 

S eo. (ll In jedem Betrieb im Sinne des § 137 oder in jeder 

gleichgestellten Arbeitsstätte im Sinne des§ 138, in dem/der 

dauernd mindestens zehn Dienstnehmer beschäftigt werden, ist 

eine Sicherheitsvertrauensperson zu bestellen. In Betrieben oder 

gleichgestellten Arbeitsstätten mit einem dauernden Beschäftig­

tenstand von mehr als 50 Dienstnehmern sind zwei Sicherheitsver­

trauenspersonen zu bestellen. Für jede Sicherheitsvertrauensper­

son ist nach Möglichkeit ein Vertreter zu bestellen. 

(2) Bei Betrieben oder gleichgestellten Arbeitsstätten, in 

denen auf Grund ihrer Eigenart oder der räumlichen Ausdehnung 

oder bei Vorliegen gefährlicher Arbeitsvorgänge eine besondere 

Gefährdung der Dienstnehmer besteht, kann der Magistrat nach 

Anhörung der Land- und Forstwirtschaftsinspektion dem Dienstge­

ber auch bei einer geringeren Anzahl von Beschäftigten die Be­

stellung weiterer Sicherheitsvertrauenspersonen auftragen. 

(3) In Betrieben oder gleichgestellten ~rbeitsstätten, in 

denen regelmäßig nicht mehr als 50 Dienstnehmer beschäftigt 

werden, kann ein Betriebsratsmitglied die Aufgaben einer 

Sicherheitsvertrauensperson Uberneh~en. 

(4) Die Sicherheitsvertrauensperscnen sind vom Dienstgeber mit 

Zustimmung des Betriebsrates auf die Dauer von vier Jahren zu 

bestellen. Diese Bestellung hat b1nr.en acht ~ochen nach F.blauf 

der vorangegangenen Funktior.s~ericde ~u erfolgen. Dies gilt auch 

rßichlffl der Ditnl .... 

t II. 111 0., DieMlgeMr h.11 •ul teirll? Kosren dalur zu !lOFllffl. cl.s ~ lk-tril'b 
50 rin,irric~ i>I. 50 unlerhaken und 50 sefüM wird. daß die! nol-'iMC Vu,. _ 
IOrllO für den Schurz de< Lebc,ns. der Gesundl!Oil und der Si11lichkc,i1 der Oieml· """°"" noch den in lk-lrachl kCJtM1ftldon Vonchri(i"" ......., dt'n "°" ,,..., 
Bchö,dc, VOIIIO>C~ IINling.._ und Au0.gm ~bm isl. D•rülx.~ hin­
aus t,.:,1 lieh ~ Diffl>1geher.., zu -""hen, daß eine GeQlvdu"!l MS Loben, und 
derGesundheic dc,r Oic!mlnehmer""""!il•h m6glich~ wird. Für Arbc-il„ 
Slellm. an denen der Arbeitgeber nichl ,ebl anwesend isl und an dmcn ,_.; 
oder fflffll' Dien>1nehmer bec"°'hi(ll lind. hal ~- geeislWlm Dien>lnchmN 
zu bftlimmen. der •uf die Durchfühnmg und Einhahung der zu,n Schulz der 
DienSlnchmer nolwendiaffl Maßnahmen zu achlen hal. 

(2) Von den Vonchriflen und den"'°" der Beh6rdevor8(!Khrifflmen Berlint!un­
gm und Aufta(!en abweichend<, Anordnungen in Fallen unmiuclb.lr drohender 
odereingrt,_, C.,Qhrdung des Lebens und ~Gesundhcm ~ Dic!nstnchmN 
lind -~ zul,i,,ig. als dies im ln!erew des SchulZes derwlben ~bnlr,n 
prschc,in1, um die Gef31vdung abzuwr,nden ade, zu beoeitigen. 

(J) 0., Oimslaet,c,r darf ein dc,n im Ab$. 1 a"ll"filllllc,n Vonc:hrillen, 11„din~un­
llffl und Auflagm wideßPN!Chcnde< Verh.1ben ~ CMnSlllffllllC.'F nichl duldm. 
es,.,; denn. es h.:,ndeh lieh um l!itlC! Anordnung im Sinne dc,s Abs. 2. 

141 Der Oicnslaet,c,r hal du lnteresw ~ Oiensrnellfflft •n •Ilm Fra(!en d" · 
Rahmen des lk-lriebes den Scm,iz des Loben, und der CC!lundheit • · "'.;: 
du,ch Ahrr und Gcschlechl der Dieml~,., llfhotenen Schulz ~ ~:hkeil 

"','~~~zu_l6r~und•~hseinV~~n d.lnachrinzurichlcn. 
lx.o/inden dürfen • "' ..eh '"_"'"""' om § 89 Abs. 4 beschriebrnm Zw.nd 
-den. • zur o.,,.....,.,,,ochlung weder herang,,zop,n noch zuaei,l•sen 

(l,J w..,,::, dm, Dieml...,i- nach § 89 Abs. 2 ~ngel •n lk,tric,b,rin,ichrun­=· fflK _ n...:hffl EmnchlUR!lt'ft, lletriobsmillcln ..,...., Gcxc,nSl.iOUl'II r1c,, 
SchutzalßluSl_ung und "°" l<Jfflliilon Einrich1Ut1110f1 oder Geil<,,,Sl,inrlen für den 
Schurz der DienSI....,,_, zur KennrniJ l!cl,rachl, IO h.-,1 .,, -züglich zu.,..,. 
scheidft,. ob und""'"' w,,fchl!fl VorausselZu"llffl weir.rl!l"•rbeitei werde .,_rf 

(7) Werden dem Oien>1 :clM,r E - . n..., , . U _ g rc,,cnn>e zur Kennrni• 11ebro1ehl, die bc,inaht, zu 
~ nlall ll"fuhn ~llen, .., h.-,1 "'nebrn sc,i_ V..,pßichtung •us § 81 Abs. 3 

h•~~ Malln.,hmffl zu l~lcn. dun:h die in Hinlcunh ein ookhc,o (..;.0 ;, ~•-
'"'""' Wffrlen UM. --·o 

lftl Ot-r Dienslgcbe, ha1 die auf Grund diesft Wlelles zu führendt,n vor-rk" 
unrl Awzc,ch'."'"':"'" zu Vl!rWahren und den Ors,~n der bnd- und Fo"1,.;,1. 
schah"""""'11011 ubrr VerlangM urwerzügfoch zur Einsichln;ahrnc, vorzu)qien. 

1'1lic:htm der Dienslnol1mff 

t 8'. < 1 J h,de, Dic!nslnehmer h.11 die zum Schulz de, Lebens und""' Geundl,..;1 
do< Dien.rncl,n...., noch den in lletrachl kom"""1dft, Vunc:hriflcn und behö,d­
lichcn Anordnur,wen gebot._, Schu1zrn.,&o.h01en anzuwmden ,owic, lieh 
~bpttcho,nd zu -hal~ bzw. dic, ihn, im Zusammenh.-,n,: d.1n1il rneill"n 

muni;en zu bclol __ O.,rui,.,, hinaus h.1ben ,ich d,c, Oien>1n.-hn,..,. 50 zu.._~. 
hal~rn. daS l"in<, Gcf.\lvdun11 de,._ leben• und der Gcsundlx-il ..,_;1 al• niöglich 
~ licdcn \IWd. Sil- h.then .alle E.nnchlunl(\.-n, VorrichlunAm und Au!-rü!olUnNc.-n. 
d.., zum S<hutz dcs L.-1:x..,,, und der Geundheil errichret oder lx.-iJ11. .. lcll1 w..•<kn 
den Erlor~ni,,,en des Schulzzweckes ffllsp,echend zu beniilzcn und plk,lich 
zul,chan~n. 

121 Di<, Dim>1.,._.1,.,,.,, haben - h - d-
nisse und Beruf f,; h SK. • k>We'tl IC'S aul Grund ih~r l.aichlKhm kcnnl• 
"°" fkotricmein ~: rungen von ~hnen Vftl.1nR1 "Nerrien k.1nn. vor der ßcnützunit 
tt."fn ~ :~unßen. sonshgcn mechanischffl Einrichtu~Rt"n. Bt'lriebsrnit• 
odc,r ~~~der :~urzai„rüsrung und von oonshRPn (1nrich1u11Ken 
Mef aulw,_,i,en, durch';;~:; nol 1' zu -~wrn._ ob _<k-w ollc,nkundi~ Man­
~nfll"I und auffall.-nde E h(,; -~ Schulz he<,in_rra_chhKt wird. Fe!J~C>t„Ure 
~nsi.;.,.J.,n sind '°II~ ;::,,n~'ffl •n ,olchffl (1nrKhlunJleF1. Mill„ln od.-r 
Ol°"Jin1m1en S1eliP und der Bt.-t . bio Dirensrgc~, oder der von dtesem hiclür 

CJI Dem O,en,i ber . . ree ~rtretunJt zu l'nf4rien. 
8('f'I . · ge fit jPdc-r Arbt-i11unl•II un~züghch zur ke11n1nis zu brin-

in ~~:,~":!.~~: s~~i::.urch Al~~ho!, Medikanlnlft" ock-, SuchlMihc- nithl 
lit,tl<" JtC{.jhrdm. ' m \t<' MC St lxl OC~ .1n0Cre im ßcitieb Hl"Kh.;1'. 



für die Ubernahme der Aufgaben durch ein Betriebsratsmitglied 

gemäß 1.bs. 3. Falls kein Betriebsrat errichtet ist, sind alle 

Dienstnehmer über die beabsichtigte Bestellung schriftlich zu 

informieren. Wenn mindestens ein Drittel der Dienstnehmer binnen 

vier Wochen gegen die beabsichtigte Bestellung schriftlich Ein­

wände erhebt, muss eine andere Person bestellt werden. 

(SJ Eine vorzeitige Abberufung von Sicherheitsvertrauensperso­

nen hat auf Verlangen des Betriebsrates, falls kein Betriebsrat 

errichtet ist, auf Verlangen von mindestens einem Drittel der 

Dienstnehmer zu erfolgen. 
t" •, 

(6) Wenn während der Funktionsperiode eine Sicherheitsvertrau-

ensperson vorzeitig abberufen wird, die Funktion zurücklegt oder 

wenn ihr Dienstverhältnis beendet wird, hat binnen acht Wochen 

eine Nachbesetzung zu erfolgen. Gleiches gilt, wenn eine Sicher­

heitsvertrauensperson mehr als acht Wochen lang an der Ausübung 

ihrer Aufgaben verhindert ist. Die Nachbesetzung hat für den 

Rest der Funktionsperiode der übrigen Sicherheitsvertrauensper­

sonen zu erfolgen. 

(7) Wenn alle für einen Betrieb b~w. eine Arbeitsstätte be­

stellten Sicherheitsvertrauenspersonen während der Funktions­

periode vorzeitig abberufen werden, ihre Funktion zurücklegen 

oder ihr Dienstverhältnis beendet wird, hat eine Neubestellung 

nach Abs. 4 zu erfolgen. 

( 8 J Wurde·n Sicherheitsvertrauenspersonen fUr einen Betrieb 

bzw. eine Arbeitsstätte, wo kein Betriebsrat errichtet ist, be­

stellt und wird während ihrer Funktionsperiode ein Betriebsrat 

gewählt, so hat eine Neubestellung nach ~.bs. 4 zu erfolgen, wenn 

es der Betriebsrat verlangt. 

(9) Als Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen nur Dienstnehmer 

bestellt werden, die die für ihre Aufgaben notwendigen persönli­

chen und fachlichen Vcraussetzungen erfüllen. Die notwendigen 

fachlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn eine Sicherheits­

vertrauensperscn eine Ausbildung auf dem Gebiet des Dienstneh­

merschutzes im Ausmaß von mindestens 24 Unterrichtseinheiten ab­

solvier: hat. E:~e u~:errichtseinhei: =uss mindestens 50 Minuten 

-..::r.fasse:-.. 

Slcherhfflsw,t,......,_ 

§90. tll In jNlen, llctrirl,, in dem dauernd rnindeslen• zehn IMmlnehllll!f 
bechahißt _,c1c,n, mul!. .,;,,._. Sicherhoils""'1rallffllpcnon L\liR sein. In IIC!lricbc.., 
mit einen> d.>u<'fndffl Bcsch.fligtem!•nd _, mehr •ls 50 Oimstncluncrn sind 
z...-i Sicherheits•et1r.1Ul'll..,,._'OOIICft, bc,itinem solchen"°" """1, ab 100 Oicnsl• 

"'-"'"""n drri Sicherheit•-··-- zu bestc,llen. 
121 11<.'i llt'lricl>en, in dc!nen .ouf GNnd ihre< E~rt oder der rJumlic:hon ,.., .. 

dohnunR odor bc,i vort.,. ,:,,QMichet Arbtils-(llln1,~ .,;ne bc!sondeteGeQh,­
dung do, Diomlnehmet bestrhl, kann de< Magi,11.i nach Anhllrung der und- und 
For,twirhc:h.1f1w~tion dc,m Oic!mlK<bor auch bc!i einer .,,in_ bhl w,n 

llesc:h.'lfligton ~ a...tdlun11 - Sic:horhoits\ll!flr.o....,,__ .ouhr•II""• 

131 Sicherheit1'1eflr•_,__ Mnd vom Dienstgeber mit Zullunmung dc,o 
lletriobv11e •uf dll! 0..- """ ~ Jahren zu belellen. Sie h.oben dm Dienst­
l!rl>er bei der Durchfüh"'"I! deo Dierutnehmfflc:huw,,s im lletrid, zu unt.,..ülzen 
und onsbeoncle,e auf das Vorhandensein de< en'-ec'-'den Einrichtunll'n und 
Vorlcffi1Ungen KMW auf dil! Anwendung der gebolenen 5chutzm,oßnahrnt.n zu 
Khlffl und ~züglich ~ t,Ungel dem Dicnstset,e, oc1c,, der ,_.. 
w,n dieem hirfür bellfflmlen Slelle im Betrieb zu rnc,lden. Die Sictoc,,t,.;1...,,. 
tr.....,__,, h.oben dio! Dim>lnehmor zur Mil.Jrbeil in llel.1nsen de Oien11-
""""1enc:hut,.,. •nzu"'ll"fl und dem Diomlgeber <>drr der w,n d;..,.,,,, h«,für 
belimmlffl S1..tle im ~rieb Vonchwgi, für Verbesserunsen mitzuteilen. 

141 Für jede Sicherheits""'1ra.....,,.,.,..,,. ill gleichzeitig """' Oic,nwgcbor mi1 
Zu .. ,mmu"I! deo llt'tricblr.i.,. ~ (,..lzpenon zu ~Jen dil! bei Verhinde. 
""'M der Sichc,ht,;tswttrauc.•,,.pc,,_, don,n Aufi;,oben durchz~füh,c,n h;u. 

_151 Sicherh<,;t,..-r1,auen""""°""" mü,~ im lk-trieb haup1bc,,ußich UliR sein, 
mit der E•lll""'tt dc,r Arbo.,;tsvo'l!,1111!" und der d.>mit """"1ftdmen be,onc1em, 
UnfaN(l\'l•hrc,n '1eflraut <ein, über eimc:hläRill' Fachltenn1ni„e und über die 
~~ze d"5 o_.,.. .. nehmenchulzft lk!lc:htid Wis-.. Bc,i der Au...i-x ihn.., 
1 aloi;ked h.,ben doc, Sic:herhc,;t,'1efl10Ut11!,fJfflOnm mit dc.•n fk-tricbw.i tusom­
menzuarbeilc,n. Sieh.oben an den """'zustindigc,n Sozi.l"""-ichertfflllllr•~und 
"°" dm lleruls-ungc,n ver.onll.oh""" AuYJildun~......, teilzunehmtn, Der 
Oiemt~ NI die, zur Erfülluns dc,r Aufil,,bc,n !Abs. ll c,rlorderlictw, Zeil uni„ 
fottz•hluni( dc1 Enlgelt.,. zu -Jhren. 

l&I 0er Dien118t'I><,, iSI -.pßic:hle1. die Nalllffl der Sic'-1,e;i...,,rauc,n,Pffl<>­
nen und d„ E,._,tzpersonc,n der Land- und For,twirtschaflsin,peltion und rtc,,,, 
z...UndiRt"l 5ozwh,,,nichr,un1111rJ11C< bek.lnnlz"tl~- Durch dil! Utigkc,1 de, 
Sicherhoii.wtt,a""""'""°"" winl die v„an,wonung dc,o D""11tgebc,,s •uf 
Grund diees ee.c,cz.,. nicht berührt. 

NJ-~ llel1.._...._ über dm Dien,t,..,.rner,c:hutz 

At 91 • Die Nhen!n ~immunllffl übOf die in dc,n ~§ 75 bis 90 fest~1c,n 
nfordolungen, Mahhmen und Verpßichlungc,n in IJ,,zug •uf den Sc:hull .i.,. 

Lfflffll und der ~t der Dienllnohn.,, ~ die du,c:h Aller und 
~hl«ht bedin111m Rud..ch1en •uf die Siuhchkeit der Dienslnchmt'I sind 

urch Vffllrdnung der Landewegit,rung zu !reifen. In diesc,, Vffllrdnun1 k6nnon 
"°wohl •llgffl)l'lne Vo,schriftPO als •uch ,olclM, hinsichllic:h einzeJ,,._., Arten "°" 
Arheilffl odc,r A,t,,. .. ,..,,;.,h,en Jl'!froffen -den: .,. könnPO •uc:h d~ al'1!m,ein 
•neruru11en R~Jn de, Technik für ..,,btndlich erkl.1r1 _,den. 

Sicherhrils..,nchriftm grg,n Arbeilsunf.lille 

§ ,2. Maschinen und Geri11e, dil! auf Grund der KCltcnden l(c,ch1>vonchr;ften 
.1ufdt'mGt"bick!fflM.uchinemchu1zesnu,mitbeslimm1enSchu1zvorrich1unRen 
oder •nrieren Sc:hulzmaßn.,hmen zum xhuoz "°" Lr~ und Gc>undheil ihrer 
Benutzer in den inland&hcn Ve-rkl"hr Rf!'hrach1 ~tk!n dürk-n, ~nd milden tn d~. 
~ Kt.-ch1wor1oehrif1en be!.tirnm1en X.hu11vorrich1ung<.-n od«.-, Schu1zn1.1f>n.lhmen 
.mdt-,e, Art zu ~nden. 
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(10) Sicherheitsvertrauenspersonen, die vor ihrer Bestellung 

keine Ausbildung nach Abs. 9 absolviert haben, ist innerhalb des 

ersten Jahres der f\lnktionsperiode Gelegenheit zu geben, die !Ur 

ihre Tätigkeit erforderlichen Fachkenntnisse durch eine solche 

Ausbildung zu erwerben. Dies gilt auch fUr Betriebsratsmitglie­

der, die nach Abs. 3 die Aufgaben einer Sicherheitsvertrauens­

person übernehmen. 
(lll Dienstgeber haben sicherzustellen, dass den Sicherheits­

vertrauenspersonen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli­

che Zei~. unter Anrechnung auf ihre Arbeitszeit zur Verfügung 

steht. Dienstgeber haben den Sicherheitsvertrauenspersonen unter 

Bedachtnahme auf die betrieblichen Belange Gelegenheit zu geben, 

die !Ur ihre Tätigkeit erforderlichen näheren Fachkenntnisse zu 

erwerben und zu erweitern. Den Sicherheitsvertrauenspersonen 

sind die !Ur die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Behelfe 

und Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Sicherheitsvertrauens­

personen sind angemessen zu unterweisen. 

(12) Dienstgeber sind verpflichtet die Namen der Sicherheits­

vertrauenspersonen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion 

schriftlich mitzuteilen. Die Land- und Forstwirtschaftsinspek­

tion hat diese Mitteilung der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Dienstnehmer oder mangels einer solchen, der zuständigen Be­

rufsvereinigung zur Kenntnis zu bringen. Die Mitteilung an die 

Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat zu enthalten: 

l. die Namen der Sicherheitsvertrauenspersonen, 

2. den Wirkungsbereich und Dienstort der einzelnen Sicher­

heitsvertrauenspersonen, 

3. den Beginn und das Ende der Funktionsperiode, 

4. die Unterschrift des Dienstgebers oder der sonst für die 

Einhaltung der Dienstnehmersch~t:vorschriften verantwortli­

chen Person. 

(13) Alle im Wirk~ngsbereich der Sicherheitsvertrauenspersonen 

besch~ftigten Dienstnehrr.er sind über die Eestellung der Sicher­

heitsvertrauenspersonen zu informieren . ~ie Information hat die 

im Abs. 12 vorgesehenen Angaben zu enthalten. ~iese Information 

kann auch durch einen Aushang der Y.:::e:lung an die Land- und 

Schllttdorfr,_ 

t 9J. C 11 In dm 0..1rieben dc,, Land, und fD<>IWirtKlwofl dürim w,it,lict,,, Di<,mf. 
nmmo, °""" Unlffsch~ de.Allen zu,Nochl••~ nichl ......... _,, ...,,dc,n_ 

121 IM ~htruhezc,,t darf nu, ""'ürzl -,c1c,n, wenn ~lm<'fordmlliche 
Umst.incw, - drohend., Wc,11_ersch~. [.._,,1,,-...;w,i,sc. [rltr•nku"ll de,, 
H,11..i_im, ..,_ M>nsl,gc ffheblichc, G<lahn,n, für den Betrieb N..:ht.,rbc,;1 nol• 
wend,g RY<'-. 



(10) Sicherheitsvertrauenspersonen, die vor ihrer Bestellung 

keine Ausbildung nach Abs. 9 absolviert haben, ist innerhalb des 

ersten Jahres der FUnktionsperiode Gelegenheit zu geben, die fUr 

ihre Tätigkeit erforderlichen Fachkenntnisse durch eine solche 

Ausbildung zu erwerben. Dies gilt auch für Betriebsratsmitglie­

der, die nach Abs. 3 die Aufgaben einer Sicherheitsvertrauens­

person übernehmen. 

(ll) Dienstgeber haben sicherzustellen, dass den Sicherheits­

vertrauenspersonen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli­

che Zeit unter Anrechnung auf ihre Arbeitszeit zur Verfügung 

steht. Dienstgeber haben den Sicherheitsvertrauenspersonen unter 

Bedachtnahme auf die betrieblichen Belange Gelegenheit zu geben, 

die für ihre Tätigkeit erforderlichen näheren Fachkenntnisse zu 

erwerben und zu erweitern. Den Sicherheitsvertrauenspersonen 

sind die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Behelfe 

und Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Sicherheitsvertrauens­

personen sind angemessen zu unterweisen. 

(12) Dienstgeber sind verpflichtet die Namen der Sicherheits­

vertrauenspersonen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion 

schriftlich mitzuteilen. Die Land- und Forstwirtschaftsinspek­

tion hat diese Mitteilung der gesetzlichen Interessenvertretung 

der Dienstnehmer oder mangels einer solchen, der zuständigen Be­

rufsvereinigung zur Kenntnis zu bringen. Die Mitteilung an die 

Land- und Forstwirtschaftsinspektion hat zu enthalten: 

l. die Namen der Sicherheitsvertrauenspersonen, 

2. den Wirkungsbereich und Dienstort der einzelnen Sicher­

heitsvertrauenspersonen, 

3. den Beginn und das Ende der Funktionsperiode, 

4. die Unterschrift des Dienstgebers oder der sonst für die 

Einhaltung der Dienstnehmerschutzvorschriften verantwortli­

chen Person. 

(13) Alle im Wirkungsbereich der Sicherheitsvertrauenspersonen 

beschäftigten Dienstnehmer sind über die Bestellung der Sicher­

heitsvertrauenspersonen zu informieren . Die Information hat die 

im Abs. 12 vorgesehenen Angaben zu entha l ten. c>iese Information 

kann auch durch einen Aushang der ~it:eilung an die Land- und 
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Forstwirtschaftsinspektion an einer für alle Dienstnehmer leicht 

zugänglichen Stelle erfolgen. 

(14) Die Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen berührt 

nicht die Verantwortlichkeit des Dienstgebers für die Einhaltung 

der Dienstnehmerschutzvorschriften. Den Sicherheitsvertrauens­

personen kann die Verantwortlichkeit für die Einhaltung von 

Dienstnehmerschutzvorschriften nicht rechtswirksam übertragen 

werden. § 82 gilt auch für Sicherheitsvertrauenspersonen." 

17. Nach§ 80 wird folgender§ 80a samt Uberschrift eingefügt: 

"Aufgaben und Beteiligung der Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 80a. (l) Die Sicherheitsvertrauenspersonen haben in allen 

Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

l. die Dienstnehmer zu informieren, zu beraten und zu unter­

stützen, 

2. den Betriebsrat zu informieren, zu beraten und zu unter­

stützen und mit ihm zusammenzuarbeiten, 

3. in Abstimmung mit dem Betriebsrat die Interessen der 

Dienstnehmer gegenüber den Dienstgebern, den zuständigen 

Behörden und sonstigen Stellen zu vertreten, 

4. die bienstgeber bei der Durchführung des Dienstnehmerschut­

zes zu beraten, 

5. auf das Vorhandensein der entsprechenden Einrichtungen und 

Vorkehrungen zu achten und die Dienstgeber über bestehende 

Mängel zu informieren, 

6. auf die Anwendung der gebotenen Schutzmaßnahmen zu achten, 

7. mit den Sicherheitsfachkräften und den Arbeitsmedizinern 

zusammenzuarbeiten. 

(2) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind bei Ausübung ihrer 

nach diesem Gesetz geregelten Aufgaben an keinerlei Weisungen 

gebunden. 

(3) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind berechtigt, in al­

len Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei den 

Dienstgebern sowie bei den dafür zuständigen Stellen die notwen­

digen Maßnahmen zu verlangen, Vcrsc~lage f~r die Verbesserung 
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der Arbeitsbedingungen zu erstatten und die Beseitigung von Män­

geln zu verlangen. 

(4) Dienstgeber sind verpflichtet, die Sicherheitsvertrauens­

personen in allen Angelegenheiten der Sicherheit und des Ge­

sundheitsschutzes anzuhören. 

(S) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind vor der Bestellung 

und Abberufung von Sicherheitsfachkräften, von Arbeitsmedizinern 

sowie von für die erste Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuie­

rung zuständigen Personen zu informieren. Die beabsichtigte 

Bestellung oder Abberufung ist mit den Sicherheitsvertrauensper­

sonen zu beraten, außer wenn ein Betriebsrat errichtet ist. 

(6) Wenn kein Betriebsrat errichtet ist, sind die Dienstgeber 

verpflichtet, die Sicherheitsvertrauenspersonen 

1. bei der Planung und Einführung neuer Technologien zu den 

Auswirkungen zu hören, die die Auswahl der Arbeitsmittel 

oder Arbeitsstoffe, die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

und die Einwirkung der Umwelt auf den Arbeitsplatz fUr die 

Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer haben, 

2. bei der Auswahl der persönlichen SchutzausrUstung zu betei­

ligen und 

3. bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der 

Festlegung der Maßnahmen sowie bei der Planung und Organi­

sation der Unterweisung zu beteiligen. 

(7) Dienstgeber sind verpflichtet, Sicherheitsvertrauens­

personen 

1. Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten 

sowie zu den Aufzeichnungen und Berichten über Arbeitsun­

fälle zu gewähren; 

2. folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen: 

a) die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse gemäß§ 73 

Abs. 2, 

b) die Ergebn:sse von Messungen betreffend gefährliche 

Arbeitsstoffe und Lärm sowie sonstiger Messungen und 

Untersuchungen, die mit dem Dienstnehmerschutz im Zu­

sammenhang stehen, und 

c) die A~fzeict~~~gen ~et=e!!e~d A:be~tsstoffe und Lärm; 
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3. Uber GrenzwertUberschreitungen sowie deren Ursachen und 

Uber die getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu informieren 

und 

4. über Auflagen, Vorschreibungen und Bewilligungen auf dem 

Gebiet des Dienstnehmerschutzes zu informieren." 

18. § 81 samt Uberschrift lautet: 

"Information 

S 81. (1) Dienstgeber sind verpflichtet, für eine ausreichende 

Information der Dienstnehmer Uber die Gefahren für Sicherheit 

und Gesundheit sowie über die Maßnahmen zur GefahrenverhUtung zu 

sorgen. Diese Information muss die Dienstnehmer in die Lage ver­

setzen, durch eine angemessene Mitwirkung zu überprüfen, ob die 

erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Diese Informa­

tion muss während der Arbeitszeit erfolgen. 

(2) Die Information muss vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. 

Sie muss regelmäßig wiederholt werden, insbesondere wenn dies 

auf Grund sich ändernder betrieblicher Gegebenheiten erforder­

lich ist, weiters bei Änderung der maßgeblichen Dienstnehmer­

schutzvorschriften und bei neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. 

(3) Dienstgeber sind verpflichtet, alle Dienstnehmer, die 

einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sein können, 

unverzüglich über diese Gefahr und die getroffenen oder zu tref­

fenden Schutzmaßnahmen zu informieren. 

(4) Die Information muss in verständlicher Form erfolgen. Bei 

Dienstnehmern, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mäch­

tig sind, hat die Information in ihrer Muttersprache oder in 

einer sonstigen fUr sie verständlichen Sprache zu erfolgen. 

Dienstgeber haben sich zu vergewissern, dass die Dienstnehmer 

die Informaticnen verstanden haben. 

(5) Den Dienstnehmern sind erfcrderlicher-falls zur Information 

geeignete Unterlagen z~:: Verfügung zu stellen. Abs. 4 zweiter 

und dritter Satz gilt auch fur diese C~terlagen. Bedienungsan­

leitu~gen betre!fe~d Arbeitsmittel sc~:e Seipac}:texte, Ge-



brauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter betreffend Ar­

beitsstoffe sind den betroffenen Dienstnehmern jedenfalls zur 

Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen sind erforderlichenfalls 

am Arbeitsplatz auszuhängen. 

(6) Dienstgeber sind weiters verpflichtet, alle Dienstnehme­

rinnen über die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der 

Gefahren gemäß§ 74 Abs. 3 sowie über die gemäß§ 94 zu ergrei­

fenden Maßnahmen zu unterrichten. 

(7) Bei Arbeitsaufnahme sind Jugendliche über die im Betrieb 

bestehenden Gefahren und über die zur Abwendung dieser Gefahren 

getroffenen Maßnahmen sowie Einrichtungen und deren Benützung zu 

unterrichten. Bei Jugendlichen im Sinne des§ 108 Abs. 6a sind 

auch die gesetzlichen Vertreter zu unterrichten. 

(8) Die Information der einzelnen Dienstnehmer gemäß Abs. 1 

kann entfallen, wenn Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind 

oder ein Betriebsrat errichtet ist, diese entsprechend infor­

miert wurden und eine Information dieser Personen zur wirksamen 

Gefahrenverhütung ausreicht. Die Information der einzelnen 

Dienstnehmerin gemäß Abs. 6 kann entfallen, wenn der Betriebsrat 

über die Ergebnisse und Maßnahmen unterrichtet wurde. 

(9) Wenn weder Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind 

noch ein Betriebsrat errichtet ist, sind alle Dienstnehmer in 

allen im§ 80a Abs. 7 angeführten Angelegenheiten zu informie­

ren. Es sind ihnen die dort angeführten Unterlagen zur Verfügung 

zu stellen." 

19. Nach§ 81 werden folgende§§ Bla und 81b samt Überschrif­

ten eingefügt: 

"Anhörung und Beteiligung 

§ 81a. (1) Dienstgeber sind verpflichtet, die Dienstnehmer in 

allen Fragen betreffend die Sicherheit und die Gesundheit am 

Arbeitsplatz anzuhören . 

(2) Wenn weder s1cherheitsvertraue~sperscnen bestellt sind 

noch ein Betriebsra: e=rich:e: :s:, s:~d a::e ~ie~s:~eh~er 1n 
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allen im§ 80a Abs. 5 und 6 angeführten Angelegenheiten anzuhö­

ren und zu beteiligen. 

Unterweisung 

S Blb. (l) Dienstgeber sind verpflichtet, für eine ausreichen­

de Unterweisung der Dienstnehmer über Sicherheit und Gesund­

heitsschutz zu sorgen. Die Unterweisung muss während der Ar­
beitszeit und nachweislich erfolgen. Für die Unterweisung sind 

erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. 

(2) Die Unterweisung muss in regelmäßigen Abständen, mindes­

tens aber einmal jährlich, erfolgen. Eine Unterweisung muss je­

denfalls erfolgen 

l. vor Aufnahme der Tätigkeit, 

2. bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenberei-

ches, 

3. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 

4. bei Einführung neuer Arbeitsstoffe, 

5. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 

6. nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall 

geführt hätten, sofern dies zur Verhütung weiterer Unfälle 

nützlich erscheint. 

(3) Die'Unterweisung muss auf den Arbeitsplatz und den Aufga­

benbereich des Dienstnehmers ausgerichtet sein. Sie muss an die 

Entwicklung der Gefahrenmomente und an die Entstehung neuer Ge­

fahren angepasst sein. Die Unterweisung muss auch die bei abseh­

baren Betriebsstörungen zu treffenden Maßnahmen umfassen. 

(4) Die Unterweisung muss dem Erfahrungsstand der Dienstnehmer 

angepasst sein und in verständlicher Form erfolgen. Bei Dienst­

nehmern, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig 

sind, hat die Unterweisung in ihrer Muttersprache oder in einer 

sonstigen für sie verständlichen Sprache zu erfolgen. Dienstge­

ber haben s1ch zu vergewissern, dass die Dienstnehmer die Unter­

weisung verstanden haben. 

(5) Die Unterweisung kann auch schrifclich erfolgen. Erforder­

lichenfalls s1nd den Dienstnehmern schriftliche Betriebsanwei­

sungen und sonst~ge A."'lweisungen zur Ver:ugu:-:g zu stellen. Diese 
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Anweisungen sind erforderlichenfalls am Arbeitsplatz auszuhän­

gen. Abs. 4 zweiter und dritter Satz gilt auch für schriftliche 

Anweisungen." 

20. Die§§ 82 bis 85 samt Uberschriften lauten: 

"Pflichten dar Dienstnehmer 

S 82. (ll Dienstnehmer haben die zum Schutz des Lebens, der 

Gesundheit und der Sittlichkeit nach diesem Gesetz, den hiezu 

erlassenen Verordnungen sowie behördlichen Vorschreibungen gebo­

tenen Schutzmaßnahmen anzuwenden, und zwar gemäß ihrer Unterwei­

sung und den Anweisungen des Dienstgebers. Sie haben sich so zu 

verhalten, dass eine Gefährdung soweit als möglich vermieden 

wird. 

(2) Dienstnehmer sind verpflichtet, gemäß ihrer Unterweisung 

und den Anweisungen des Dienstgebers die Arbeitsmittel ordnungs­

gemäß zu benutzen und die ihnen zur Verfügung gestellte, diesem 

Gesetz entsprechende persönliche Schutzausrüstung zweckentspre­

chend zu benutzen. 

(3) Dienstnehmer dürfen Schutzvorrichtungen nicht entfernen, 

außer Betrieb setzen, willkürlich verändern oder umstellen, 

soweit dies nicht aus arbeitstechnischen Gründen, insbesondere 

zur Durchführung von Einstellungs-, Reparatur- oder Wartungsar­

beiten, unbedingt notwendig ist. Sie sind verpflichtet, gemäß 

ihrer Unterweisung und den Anweisungen des Dienstgebers die 

Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß zu benutzen. 

(4) Dienstnehmer dürfen sich nicht durch Alkohol, Arzneimittel 

oder Suchtgift in einen Zustand versetzen, in dem sie sich oder 

andere Personen gefährden können. 

(5) Dienstnehmer haben jeden Arbeitsunfall, jedes Ereignis, 

das beinahe zu einem Unfall geführt hätte, und jede von ihnen 

festgestellte ernste und unmittelbare Gefahr für Sicherheit oder 

Gesundheit sowie Jeden an den Sch~t:sys:emen festgestellten 

Defekt unverz~gl1ch den zustar.diger. Vc:gesetzten oder den sonst 

dafür zustandige~ Pe=sonen zu ~e!de:: . 
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(6) Wenn sie bei unmittelbarer erheblicher Gefahr die zustän­

digen Vorgesetzten oder die sonst zuständigen Personen nicht 

erreichen können, sind Dienstnehmer verpflichtet, nach Maßgabe 

der Festlegungen in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku­

menten, ihrer Information und Unterweisung sowie der zur Verfü­

gung stehenden technischen Mittel selbst die ihnen zumutbaren 

unbedingt notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die anderen 

Dienstnehmer zu warnen und Nachteile für Leben oder Gesundheit 

abzuwenden. 

(7) Dienstnehmer haben gemeinsam mit dem Dienstgeber, den 

Sicherheitsvertrauenspersonen und den Präventivdiensten darauf 

hinzuwirken, dass die zum Schutz der Dienstnehmer vorgesehenen 

Maßnahmen eingehalten werden und dass die Dienstgeber gewähr­

leisten, dass das Arbeitsumfeld und die Arbeitsbedingungen si­

cher sind und keine Gefahren für Sicherheit und Gesundheit auf­

weisen. 

(8) Die Pflichten der Dienstnehmer in Fragen der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes berühren nicht die Verantwortlich­

keit des Dienstgebers für die Einhaltung der Dienstnehmerschutz­

vorschriften. 

Aufzeichnungen und Berichte über Arbeitsunfälle 

S 83. (1) Dienstgeber haben Aufzeichnungen zu führen über 

l. alle tödlichen Arbeitsunfälle, 

2. alle Arbeitsunfälle, die eine Verletzung eines Dienst­

nehmers mit einem Arbeitsausfall von mehr als drei Kalen­

dertagen zur Folge haben, und 

3. alle Ereignisse, die beinahe zu einem tödlichen oder schwe­

ren Arbeitsunfall geführt hatten und die gemäß§ 82 Abs. 5 

gemeldet wurden. 

(2) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 1 sind mindestens fünf Jahre 

aufzubewahren. 

(3) Dienstgeber sind verpflich:e:, au!' Verlangen der Land- und 

Forstw.irtscha!:sinspektion Ber:c::t.e ube::- bes:im:r.te Arbeits unfäl­

le zu e=s:e::e~ ~nd dieser z~ ~be~~:::e:~. 
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Instandhaltung, Reinigung, Prüfung 

S 84. (ll Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass die Arbeits­

stätten einschließlich der Sanitär- und Sozialeinrichtungen, die 

elektrischen Anlagen, Arbeitsmittel und Gegenstände der persön­

lichen Schutzausrüstung sowie die Einrichtungen zur Brandmeldung 

oder -bekämpfung, zur Erste-Hilfe-Leistung und zur Rettung aus 

Gefahr ordnungsgemäß instand gehalten und gereinigt werden. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß fUr Verkehrswege im Betrieb, wobei 

der jeweiligen besonderen Beschaffenheit der Wege hinsichtlich 

der Sicherheitserfordernisse Rechnung zu tragen ist. 

(3) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass Anlagen und Ein­

richtungen im Sinne des Abs. 1, Wohnräume und Unterkünfte sowie 

sonstige Einrichtungen oder Gegenstände für den Schutz der 

Dienstnehmer unbeschadet besonderer Prüfungen nach§ 86d Abs. 1 

bis 3 und Bewertungen nach§ 88j Abs. 5 und 6 in regelmäßigen 

Zeitabständen ihrer Eigenart entsprechend durch geeignete, fach­

kundige Personen nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 

überprüft werden und festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt 

werden. Weiters ist eine solche Prüfung sowie eine besondere 

Prüfung nach den angeführten Bestimmungen zusätzlich dann vor­

nehmen zu lassen, wenn begründete Zweifel darüber bestehen, ob 

sich die im ersten Satz genannten Baulichkeiten, Einrichtungen, 

Mittel oder Gegenstände in ordnungsgemäßem Zustand befinden. 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten 

§ 85. ( 1 l Arbeitsstätten sind 

1. alle Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen sowie Teile 

von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen, in denen Ar­

beitsplätze eingerichtet sind oder eingerichtet werden sol­

len oder zu denen Dienstnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zu­

gang haben (Arbeitsstätten in Gebt.udenl, sowie 

2. alle Orte au! e i nem Betriebsgelande, zu denen Dienstnehmer 

im ~ahme~ :hrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten im 

Fre:enl . 



(2) Auf Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören, aber außerhalb 

seiner bebauten Fläche liegen, sind die Abs. 3 bis 7 und die 

§§ 85a bis 85 i und§ 85k nicht anzuwenden. 

(3) Dienstgeber sind verpflichtet, Arbeitsstätten entsprechend 

den Vorschriften dieses Gesetzes sowie den dazu erlassenen Ver­

ordnungen und entsprechend den für sie geltenden behördlichen 

Vorschreibungen einzurichten und zu betreiben. 

(4) Befinden sich in einer Arbeitsstätte Gefahrenbereiche, in 

denen Absturzgefahr für die Dienstnehmer oder die Gefahr des 

Herabfallens von Gegenständen besteht, so müssen diese Bereiche 

nach Möglichkeit mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die unbe­

fugte Dienstnehmer am Betreten dieser Bereiche hindern. Dies 

gilt auch für sonstige Bereiche, in denen besondere Gefahren be­

stehen, insbesondere durch elektrische Spannung, nichtionisie­

rende Strahlung oder durch Lärm oder sonstige physikalische Ein­

wirkungen. Gefahrenbereiche müssen gut sichtbar und dauerhaft 

gekennzeichnet sein. 

(5) Elektrische Anlagen müssen so geplant und installiert 

sein, dass von ihnen keine Brand- oder Explosions.gefahr ausgeht 

und dass Dienstnehmer bei direktem oder indirektem Kontakt ange­

messen vor Unfallgefahren geschützt sind. 

(6) Lagerungen sind in einer Weise vorzunehmen, dass Gefahren 

für Sicherheit oder Gesundheit der Dienstnehmer nach Möglichkeit 

vermieden werden, wobei insbesondere die Beschaffenheit und die 

allfällige besondere Gefährlichkeit der gelagerten Gegenstände 

zu berücksichtigen sind. 

(7) Arbeitsstätten, in denen Dienstnehmer bei Ausfall der 

künstlichen Beleuchtung in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt 

sind, müssen mit einer ausreichenden Sicherheitsbeleuchtung aus­

gestattet sein." 
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21. Nach§ 85 werden folgende§§ 65a bis 851 samt Uberschrif­

ten eingefügt: 

"Arbeitsstätten in Gebäuden 

S esa. (ll Arbeitsstätten in Gebäuden müssen eine der Nut­

zungsart entsprechende Konstruktion und Festigkeit aufweisen. 

(2) Arbeitsstätten in Gebäuden müssen möglichst ausreichend 

Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicher­

heit und dem Gesundheitsschutz der Dienstnehmer angemessene 

künstliche Beleuchtung ausgestattet sein. 

(3) Ausgänge und Verkehrswege einschließlich der Stiegen müs­

sen so angelegt und beschaffen sein, dass sie je nach ihrem Be­

stimmungszweck leicht und sicher begangen oder befahren werden 

können. Anzahl, Anordnung, Abmessungen und Beschaffenheit der 

Ausgänge, der Verkehrswege, der Türen und der Tore müssen der 

Art, der Nutzung und der Lage der Räume entsprechen. Ausgänge, 

Verkehrswege, Türen und Tore müssen so angelegt sein, dass in 

der Nähe beschäftigte Dienstnehmer nicht gefährdet werden kön­

nen. 

(4) Es muss dafür vorgesorgt werden, dass alle Arbeitsplätze 

bei Gefahr von den Dienstnehmern schnell und sicher verlassen 

werden können. Anzahl, Anordnung, Abmessungen und Beschaffenheit 

der Fluchtwege und der Notausgänge müssen der höchstmöglichen 

Anzahl der darauf angewiesenen Personen sowie der Nutzung, der 

Einrichtung und den Abmessungen der Arbeitsstätte angemessen 

sein. Die Verkehrswege zu Fluchtwegen und Notausgängen sowie die 

Fluchtwege und Notausgänge selbst müssen freigehalten werden, 

damit sie jederzeit benutzt werden l:önnen. Fluchtwege und Not­

ausgänge müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Arbeitsstätten in Gebäuden sind gegebenenfalls behinder­

tengerecht zu gestalten. Dies gilt insbesondere für Ausgänge, 

Verkehrswege, Türen und Tore und sanitäre Vorkehrungen, die von 

behinderten Dienstnehmern benutzt werden. 

(6) Wird ein Gebäude nur zum 7ei ! ~ur Ar beitsEtätten gen utzt, 

gilt Abs. 3 :1-...:= f:..!r Je:-.e A:..:sga:-:ge , \'e: ►:e~.rs :.,,:ege, 'T-...::-e:1 i;,;1d To re, 

die v on den r·:e~s:~e~~e~n be~~:zt ~e=de~. 
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Verkehr in den Betrieben 

S 85b, (l) Der Verkehr innerhalb der Arbeitsstätten ist mit 

entsprechender Umsicht so abzuwickeln, dass ein möglichst wirk­

samer Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer 

gewährleistet wird. Die der Verkehrssicherheit dienenden Vor­

schriften, insbesondere die Abschnitte I. bis IX. der Straßen­

verkehrsordnung 1960-StVO 1960, BGBl. Nr. 159, in der Fassung 

des Gesetzes BGBl. I Nr. 145/1998, sind sinngemäß anzuwenden, 

soweit nicht durch zwingende betriebliche Notwendigkeiten eine 

Abweichung geboten erscheint. Solche Abweichungen sind in der 

Arbeitsstätte oder auf der Arbeitsstätte im Freien entsprechend 

bekannt zu machen. Für Fahrzeuge gelten die grundsätzlichen An­

forderungen des§ 86 Abs. 3. 

(2) Zum Lenken motorisch angetriebener Fahrzeuge dürfen nur 

solche Dienstnehmer herangezogen werden, die die hiefür not­

wendige Eignung und Ausbildung nachweisen. 

Arbeitsräume 

S 85c. (l) Arbeitsräume sind jene Räume, in denen mindestens 

ein ständiger Arbeitsplatz eingerichtet ist. 

(2) Arbeitsräume müssen für den Aufenthalt von Menschen geeig­

net sein und unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und Ar­

beitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes des Lebens und 

der Gesundheit der Dienstnehmer entsprechen. 

(3) In Arbeitsräumen muss unter Berücksichtigung der Arbeits­

vorgänge und der körperlichen Belastung der Dienstnehmer ausrei­

chend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und 

müssen raumklimatische Verhältnisse herrschen, die dem menschli­

Organismus angemessen sind. 

(4) Bei der Konstruktion und Einrichtung der Arbeitsräume ist 

dafür zu sorgen, dass Lärm, elektrostatische Aufladung, üble 

Gerüche, Erschütterungen, schädliche Strahlungen, Nässe und 

Feuchtigkeit nach Möglichkeit vermieden werden. 

(5) Arbeitsräume m~ssen eine ausre:chende Grundfläche und Höhe 

sowie einen ausreichenden Luftraum au!~e:sen, sodass die Diens:-
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netuner ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit 

und ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können. 

(6) Soweit die Zweckbestimmung der Räume und die Art der Ar­

beitsvorgänge dies zulassen, müssen Arbeitsräume ausreichend na­

türlich belichtet sein und eine Sichtverbindung mit dem Freien 

aufweisen. Bei der Anordnung der Arbeitsplätze ist auf die Lage 

der Belichtungsflächen und der Sichtverbindung Bedacht zu neh­

men. 

(7) Arbeitsräume müssen erforderlichenfalls während der Ar­

beitszeit unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge entspre­

chend künstlich beleuchtet sein. 

(8) Die Fußböden der Arbeitsräume dürfen keine Unebenheiten, 

Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen. Sie müssen befe­

stigt, trittsicher und rutschfest sein. Sie müssen im Bereich 

der ortsgebundenen Arbeitsplätze eine ausreichende Wärmeisolie­

rung aufweisen, sofern dies nicht aus arbeitstechnischen Gründen 

ausgeschlossen ist. 

Sonstige Betriebsräume 

S 85d. (1) Sonstige Betriebsräume sind jene Räume, in denen 

zwar kein ständiger Arbeitsplatz eingerichtet ist, aber vorüber­

gehend Arbeiten verrichtet werden. 

(2) Sonstige Betriebsräume müssen für den Aufenthalt von Men­

schen geeignet sein und unter Berücksichtigung der Arbeits­

vorgänge und Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes 

des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer entsprechen. 

(3) Soweit dies die Nutzung und die Zweckbestimmung der Räume 

zulassen, muss in sonstigen Betriebsräumen unter Berücksichti­

gung der Arbeitsvorgänge und der körperlichen Belastung der 

Dienstnehmer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft 

vorhanden sein und müssen raumklimatische Verhältnisse herr­

schen, die dem menschlichen Organismus angemessen sind. 

14) Sonstige Betriebsräume müssen erforderlichenfal l s während 

der Zeit, in der Arbeiten durchgefUr.rt werden, unter Berücksich­

tigung der Arbeitsvorgänge ents~recr. e~d kU~stlich beleuchtet 

sein. 
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(5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume dürfen keine Un­

ebenheiten, Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen. Soweit 

dies die Nutzung und Zweckbestimmung der Räume zulassen, müssen 

die Fußböden befestigt, trittsicher und rutschfest sein. 

Arbeitsstätten im Freien 

S esa. (ll Arbeitsstätten im Freien müssen während der Ar­

beitszeit ausreichend künstlich beleuchtet werden, wenn das 

Tageslicht nicht ausreicht. 

(2) Auf Arbeitsstätten im Freien sind geeignete Maßnahmen zu 

treffen, damit die Dienstnehmer bei Gefahr rasch ihren Arbeits­

platz verlassen können und ihnen rasch Hilfe geleistet werden 

kann. 

(3) Verkehrswege und sonstige Stellen oder Einrichtungen im 

Freien, die von den Dienstnehmern im Rahmen ihrer Tätigkeit be­

nutzt oder betreten werden müssen, sind so zu gestalten und zu 

erhalten, dass sie je nach ihrem Bestimmungszweck sicher began­

gen oder befahren werden können und dass in der Nähe beschäftig­

te Dienstnehmer nicht gefährdet werden. 

Brandschutz und Explosionsschutzmaßnahman 

S 8Sf. (1) Dienstgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, 

um das Entstehen eines Brandes und im Fall eines Brandes eine 

Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer zu 

vermeiden. Sie müssen geeignete Maßnahmen treffen, die zur 

Brandbekämpfung und Evakuierung der Dienstnehmer erforderlich 

sind. 

(2) Bei der Festlegung der Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß 

Abs. l sind insbesondere die Art der Arbeitsvorgänge und Ar­

beitsverfahren, die Arbeitsstoffe und Arbeitsweise, allfällige 

Lagerungen und der Umfang und die Lage des Betriebes sowie die 

größtmögliche Anzahl der anwesenden ?er~onen zu berücksichtigen, 

um das Entstehen von Bränden oder Ex?los1cnen und eine damit im 

Zusammenhang stehende Gefährdung de5 ~etens und der Gesundheit 



der Dienstnehmer möglichst zu vermeiden. Erforderlichenfalls 

müssen Arbeitsstätten mit Blitzschutzanlagen versehen sein. 

(3) Der Dienstgeber hat Vorkehrungen für eine Alarmierung und 

den Einsatz der Feuerwehr, erforderlichenfalls durch Brandmelder 

und Alarmanlagen, zu treffen. Der Dienstgeber hat erforder­

lichenfalls Personen zu bestellen, die für die Brandbekämpfung 

und Evakuierung der Dienstnehmer zuständig sind. 

14) Es müssen ausreichende und geeignete Feuerlöschmittel, 

-geräte und -anlagen vorhanden sein. Diese müssen den anerkann­

ten Regeln der Technik, insoweit diese auch dem Schutz des Le­

bens und der Gesundheit der Dienstnehmer dienen, entsprechen. 

Sie müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Mit 

der Handhabung der Feuerlöschgeräte muss eine für wirksame 

Brandschutzmaßnahmen ausreichende Zahl von Dienstnehmern ver­

traut sein. Wenn es wegen der besonderen Verhältnisse für einen 

wirksamen Schutz der Dienstnehmer erforderlich ist, hat der Ma­

gistrat die Aufstellung einer besonders ausgebildeten und ent­

sprechend ausgerüsteten Brandschutzgruppe vorzuschreiben. 

(5) Die Mittel, Anlagen und Geräte gemäß Abs. 4 sind nachweis­

lich mindestens alle zwei Jahre durch geeignete fachkundige Per­

sonen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. In regel­

mäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, sind Ein­

satzübungen durchzuführen. 

Vorsorge für Erste-Hilfe-Leistung 

S 85g. (1) Dienstgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, 

damit Dienstnehmern bei Verletzungen oder plötzlichen Erkrankun­

gen erste Hilfe geleistet werden kann. 

(2) Es müssen ausreichende und geeignete Mittel und Einrich­

tungen für die erste Hilfe samt Anleitungen vorhanden sein. Die 

Aufbewahrungsstellen der für die erste Hilfe notwendigen Mittel 

und Einrichtungen müssen gut erreichbar sein sowie gut sichtbar 

und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(3) Werden in einer Arbeitsstätte von einem Dienstgeberregel­

maßig mindestens funf Dienstnehmer beschäftigt, sind in ausrei­

chender Anzahl ?erscnen zu bestellen , d~e für die erste Hilfe 



zuständig sind. Diese Personen müssen über eine ausreichende 

Ausbildung für die erste Hilfe verfügen. Es ist dafür zu sorgen, 

dass während der Betriebszeit entsprechend der Anzahl der in der 

Arbeitsstätte anwesenden Dienstnehmer für die erste Hilfe zu­

ständige Personen in ausreichender Anzahl anwesend sind. 

(4) Für die erste Hilfe müssen Sanitätsräume vorgesehen sein, 

wenn in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als 250 Dienstnehmer 

beschäftigt werden oder wenn es wegen der besonderen Verhältnis­

se für eine rasche und wirksame erste Hilfe erforderlich ist. 

Sanitätsräume müssen mit den erforderlichen Einrichtungen und 

Mitteln ausgestattet und leicht zugänglich sein. Sie müssen gut 

sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß Abs. 1 bis 4 sind die 

Art der Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren, die Art und Menge 

der vorhandenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrichtungen 

und Arbeitsmittel, das Unfallrisiko, die Lage, Abmessungen und 

Nutzung der Arbeitsstätte sowie die Anzahl der in der Arbeits­

stätte beschäftigten Dienstnehmer zu berücksichtigen. 

(6) Bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer nach Abs. 3 

und 4 sind familieneigene Dienstnehmer (§ 3 Abs. 2) einzurech­

nen. 

sanitäre Vorkehrungen in Arbeitsstätten 

S 85h. (l) Den Dienstnehmern sind in ausreichender Anzahl ge­

eignete Waschgelegenheiten mit hygienisch einwandfreiem, flie­

ßendem und nach Möglichkeit warmem Wasser, Reinigungsmittel so­

wie geeignete Mittel zum Abtrocknen zur Verfügung zu stellen. 

Waschräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn 

l. von einem Dienstgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig 

mehr als zwölf Dienstnehmer beschäftigt werden, oder 

2. die Art der Arbe:tsvorgänge, hygienische oder gesundheitli­

che Gründe dies erfordern. 

(2) Sind nach Abs. l Waschraume einzurichten, so hat eine 

Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, wenn jedem Geschlecht min­

destens für.f D:er.stnehmer angehcrer.. S:nd ge~einsame Waschge-
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innen eingerichtet, ist eine nach Geschlecht getrennte Benutzung 

sicherzustellen. 

(3) Den Dienstnehmern sind in der Nähe der Arbeitsplätze, der 

Aufenthaltsräume, der Umkleideräume und der Waschgelegenheiten 

oder Waschräume in ausreichender Anzahl geeignete Toiletten zur 

Verfügung zu stellen. In Vorräumen von Toiletten muss eine 

Waschgelegenheit vorhanden sein, sofern sich nicht in unmittel­

barer Nähe der Toiletten eine Waschgelegenheit befindet. Werden 

in einer Arbeitsstätte regelmäßig mindestens fünf Dienstnehmer 

und mindestens fünf Dienstnehmerinnen beschäftigt, so hat bei 

den Toiletten eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen. 

(4) Jedem Dienstnehmer ist ein versperrbarer Kleiderkasten 

oder eine sonstige geeignete versperrbare Einrichtung zur Aufbe­

wahrung der Privatkleidung und Arbeitskleidung sowie sonstiger 

Gegenstände, die üblicherweise zur Arbeitsstätte mitgenommen 

werden, zur Verfügung zu stellen. Erforderlichenfalls ist dafür 
• vorzusorgen, dass die Straßenkleidung von der Arbeits- und 

Schutzkleidung getrennt verwahrt werden kann. Den Dienstnehmern 

sind geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1. in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Dienstneh­

mer beschäftigt werden, die bei ihrer Tätigkeit besondere 

Arbeitskleidung oder Schutzkleidung tragen, oder 

2. aus hygienischen, gesundheitlichen oder sittlichen Gründen 

gesonderte Umkleideräume erforderlich sind. 

(5) Sind nach Abs. 4 Umkleideräume einzurichten, so hat eine 

Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, wenn jedem Geschlecht min­

destens fünf Dienstnehmer angehören. Sind gemeinsame Umkleide­

räume für Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen eingerichtet, ist 

eine nach Geschlecht getrennte Benutzung sicherzustellen. 

(6) Waschräume müssen in der Nähe der Arbeitsplätze gelegen 

sein, soweit nicht gesonderte Waschgelegenheiten in der Nähe der 

Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Waschräume und Umkleideräume 

müssen untereinander leicht erreichbar sein. 

(7) Waschräume, : oile::en und Umkle1dera~me müssen entspre­

chend ihrer Zwec,:tes::~.":-:J:--.g und der ;..:-,:a!il der Dienstnehmer be­

messen und ausge:;:e::e: se:n, den ~.y;i,e:c.1schen A.'1forderungen 
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entsprechen, eine angemessene Raumtemperatur aufweisen sowie 

ausreichend be- und entlüftet, belichtet oder beleuchtet sein. 

(8) Der Verpflichtung zur Einrichtung von Waschräumen, Toilet­

ten und Umkleideräumen kann auch in der Weise entsprochen wer­

den, dass mehrere Dienstgeber gemeinsam für ihre Dienstnehmer 

Waschräume, Toiletten und Umkleideräume zur Verfügung stellen. 

In diesem Fall müssen die Waschräume, Toiletten und Umkleideräu­

me hinsichtlicher ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer Bemessung und 

ihrer Ausstattung den Anforderungen nach Abs. l bis 7 unter 

Zugrundelegung der Gesamtzahl aller Dienstnehmer entsprechen. 

(9) Den Dienstnehmern ist Trinkwasser oder ein anderes gesund­

heitlich einwandfreies, alkolholfreies Getränk zur Verfügung zu 

stellen. 

(10) Bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer nach 

Abs. 1, 2, 3 und 4 sind familieneigene Dienstnehmer (§ 3 

Abs. 2) einzurechnen. 

Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten 

§ 8Si. (1) Den Dienstnehmern sind für den Aufenthalt während 

der Arbeitspausen geeignete Aufenthaltsräume zur Verfügung zu 

stellen, wenn 

1. Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern, insbe­

sondere wegen der Art der ausgeübten Tätigkeit, der Verwen­

dung gefährlicher Arbeitsstoffe, der Lärmeinwirkung, Er­

schütterungen oder sonstigen gesundheitsgefährdenden Ein­

wirkungen sowie bei längerdauernden Arbeiten im Freien, 

oder 

2 . ein Dienstgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als 

zwölf Dienstnehmer beschäftigt. 

(2) Wenn Dienstnehmer in Büroräumen oder ähnlichen Räumen be­

schäftigt s i nd, die gleichwertige Vcrausset:ungen für eine Erho­

lung während der Arbeitspausen wie Au!enchalcsräume bieten, sind 

keine eigener. Aufenthaltsraume erfcrderlich. 

13 1 Der. D1er.s:r.ehmern sind 1n den Aufenthaltsräumen, wenn sol­

che n1ch: bestehen, an öor.st1gen gee:gneten Plätzen, Sitzge­

leger.t-,e: ten :,-,: t Ruckenlehne und T:sc:-. e 1,, ausreichender A:izahl 
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zur Einnahme der Mahlzeiten sowie Einrichtungen zum Wärmen und 

zum Kühlen von mitgebrachten Speisen und Getränken zur Verfügung 

zu stellen. 
(4) Für jene Dienstnehmer, in deren Arbeitszeit regelmäßig und 

in erheblichem Umfang Zeiten der Arbeitsbereitschaft fallen, 

sind geeignete Bereitschaftsräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

l. sie sich während der Zeiten der Arbeitsbereitschaft nicht 

in Aufenthaltsräumen oder anderen geeigneten Räumen aufhal­

ten dürfen und 
2. Gesundheits- oder Sicherheitsgründe die Einrichtung von 

Bereitschaftsräumen erfordern. 

(5) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume müssen leicht er­

reichbar sein. 

(6) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume müssen entspre­

chend ihrer Zweckbestimmung und der Anzahl der Dienstnehmer be­

messen und ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen 

entsprechen, angemessene raumklimatische Verhältnisse aufweisen, 

ausreichend be- und entlüftet, belichtet oder beleuchtet und ge­

gen Lärm, Erschütterungen und sonstige gesundheitsgefährdende 

Einwirkungen geschützt sein. 

(7) Der Verpflichtung, Aufenthaltsräume zur Verfügung zu stel­

len, kann auch in der Weise entsprochen werden, dass mehrere 

Dienstgeber gemeinsam für ihre Dienstnehmer Aufenthaltsräume zur 

Verfügung stellen. In diesem Fall müssen die Aufenthaltsräume 

hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer Bemessung und ihrer 

Ausstattung den Anforderungen nach Abs. l, 2, 4, und 5 unter 

Zugrundelegung der Gesamtzahl aller Dienstnehmer entsprechen. 

(8) Bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer nach Abs. l 

sind farnilieneigene Dienstnehmer (§ 3 Abs. 2) einzurechnen. 

Wohnräwne und Unterkünfte 

S 85j. (l) Räume, die den Dienstnehmern vorn Dienstgeber zu 

Wohnzwecken oder zur Nächtigung zur Verfügung gestellt werden, 

müssen entsprechend ihrer Zweckbes:1~.:cung bemessen und ausge­

stattet sein, de~ hygie~ische;. A.~:crde~~~ge~ e~ts~rechen, a~ge­

messene raumklitatische Verhaltn:sse a~fweisen, ausreichend be-



und entlüftet, belichtet und beleuchtbar sein. Den Dienstnehmern 

müssen geeignete Duschen, Waschgelegenheiten, Toiletten und den 

hygienischen Anforderungen entsprechendes Trinkwasser zur Verfü­

gung stehen. 
(21 Dienstnehmern, die auf Arbeitsstellen beschäftigt werden, 

die so entlegen sind, dass sie in deren Umgebung keine Räume er­

halten können, die gemäß Abs. l für Wohnzwecke geeignet sind, 

müssen feste Unterkünfte oder andere geeignete Einrichtungen zur 

Verfügung stehen. Unterkünfte sind an erfahrungsgemäß sicheren 

Orten mit ebensolchen Zugängen zu errichten; sie müssen den An­

forderungen des Abs. l entsprechen. Für andere geeignete Ein­

richtungen gilt dies sinngemäß. Unterkünfte müssen dem Verwen­

dungszweck gemäß eingerichtet und ausgestattet sein. Für das Zu­

bereiten und Wärmen von Speisen sowie für das Trocknen nasser 

Kleidung müssen im Unterkunftsbereich geeignete Einrichtungen 

zur Verfügung stehen. 

(3) In jeder Unterkunft muss bei Verletzungen oder plötzlichen 

Erkrankungen erste Hilfe geleistet werden können;§ 85g gilt 

sinngemäß. 

(4) Abs. l bis 3 gilt nicht für Werks- und Dienstwohnungen. 

Nichtraucherschutz 

§ 85k. (ll Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass Nichtrau­

cher vor den Einwirkungen von Tabakrauch am Arbeitsplatz ge­

schützt sind, soweit dies nach der Art des Betriebes möglich 

ist. 

(2) Wenn aus betrieblichen Gründen Raucher und Nichtraucher 

gemeinsam in einem Büroraum oder einem vergleichbaren Raumar­

beiten müssen, der nur durch Betriebsangehörige genutzt wird, 

ist das Rauchen am Arbeitsplatz verboten, sofern die Nichtrau­

cher nicht durch eine verstärkte Se- und Entlüftung des Raumes 

vor der Einwirkung von Tabakrauch ausreichend geschützt werden 

können. 

(3) Durch geeignete technische oder crganisatorische Maßnahme n 

ist dafür zu sorgen, dass in den Aufen:haltsraumen Nichtraucher 

vor den Einwirkungen vc n Tabakra~c~ ges=~~tzt sind. 



(4) In Sanitätsräumen und Umkleideräumen ist das Rauchen ver­

boten. 

Verordnungen über Arbeitsstätten 

S 851. (1) Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 85 

bis 85k nähere Vorschriften unter Bedachtnahme auf einen größt­

möglichen Schutz des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer 

durch Verordnung zu erlassen. 

(2) Abs. l betrifft insbesondere: 

l. die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsstätten in 

Gebäuden, 

2. die Ausrüstungen zur Brandbekämpfung und die Bestellung 

von für Brandbekämpfung und Evakuierung zuständigen 

Personen, 

3. die Vorkehrungen und Ausrüstungen zur ersten Hilfe und 

4. die Bereitschaftsräume." 

22. § 86 samt Uberschrift lautet: 

"Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsmittel 

S 86. (l) Arbeitsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind alle 

Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte und Anlagen, die zur Be­

nutzung durch Dienstnehmer vorgesehen sind. Zu den Arbeitsmit­

teln gehören insbesondere auch Beförderungsmittel zur Beförde­

rung von GUtern, Aufzüge, Leitern, Gerüste, Dampfkessel, Druck­

behälter, Feuerungsanlagen, Behälter, Silos, Förderleitungen, 

kraftbetriebene Türen und Tore sowie Hub-, Kipp- und Rolltore. 

(2) Die Benutzung von Arbeitsmitteln sind alle ein Arbeits­

mittel betreffenden Tätigke:ten ,,ie In- ,md Außerbetriebnahme, 

Gebrauch, Transport, Instandsetzung, Urr.bau, Instandhaltung, War­

tung und Reinigung. 

(3) Dienstgeber haben dafür zu scrgen, dass Arbeitsmittel ent­

sprechend den Vorschriften dieses Gese::es sowie den dazu erlas­

senen Verordnungen beschaffen s:nd, aufgestellt, gesichert, er­

halten und benutzt werden. 



(4) Dienstgeber dürfen nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung 

stellen, die 

l. für die jeweilige Arbeit in Bezug auf Sicherheit und Ge­

sundheitsschutz geeignet sind oder zweckentsprechend ange­

passt werden und 

2. hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen 

den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits­

oder Gesundheitsanforderungen entsprechen. 

(5) Werden von Dienstgebern Arbeitsmittel erworben, die nach 

den für sie geltenden Rechtsvorschriften gekennzeichnet sind, 

können Dienstgeber, die über keine anderen Erkenntnisse verfu­

gen, davon ausgehen, dass diese Arbeitsmittel hinsichtlich Kon­

struktion, Bau und weiterer Schutzmaßnahmen den für sie im Zeit­

punkt des Inverkehrbringens geltenden Rechtsvorschriften über 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen. 

(6) Dienstgeber haben bei der Auswahl der einzusetzenden Ar­

beitsmittel die besonderen Bedingungen und Eigenschaften der Ar­

beit sowie die am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren für die Si­

cherheit und Gesundheit der Dienstnehmer und die Gefahren, die 

aus der Benutzung erwachsen können, zu berücksichtigen. Bei der 

Benutzung ist auf die arbeitsphysiologischen und ergonomischen 

Erkenntnisse soweit Bedacht zu nehmen, als dies der Schutz der 

Dienstnehmer erfordert. Es dürfen nur Arbeitsmittel eingesetzt 

werden, die nach dem Stand der Technik die Sicherheit und Ge­

sundheit der Dienstnehmer so gering als möglich gefährden. 

(7) Sofern es nicht möglich ist, die Sicherheit und den Ge­

sundheitsschutz der Dienstnehmer bei der Benutzung eines Ar­

beitsmittels in vollem Umfang zu gewährleisten, haben Dienst­

geber geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Gefahren weitest­

gehend zu verringern sowie erforderlichenfalls Not- und Ret­

tungsmaßnahmen festzulegen. Insbesondere haben Dienstgeber auch 

dafür Sorge zu tragen, dass Dienstnehmer die Zeit und Möglich­

keit haben, sich den ffiit der In- und A~3erbetriebnahme des Ar­

beitsmittels verbundenen Gefahren rasch zu entziehen." 



23. Nach§ 86 werden folgende§§ 86a bis S6f samt Uberschrif­

ten eingefügt: 

"Aufstellung von Arbeitsmitteln 

S 86a. (1) Als Aufstellung im Sinne dieser Bestimmung gilt das 

Montieren, Installieren, Aufbauen und Anordnen von Arbeitsmit­

teln. 

(2) Dienstgeber haben bei der Aufstellung von Arbeitsmitteln 

die besonderen Bedingungen und Eigenschaften der Arbeitsmittel 

und der Arbeit sowie die am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren 

für Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer und die Gefahren, 

die aus der Benutzung der Arbeitsmittel erwachsen können, zu be­

rücksichtigen. Bei der Aufstellung von Arbeitsmitteln ist insbe­

sondere darauf zu achten, dass 

l. ausreichend Raum zwischen ihren mobilen Bauteilen und 

festen oder mobilen Bauteilen in ihrer Umgebung vorhanden 

ist, 

2. alle verwendeten oder erzeugten Energien und Stoffe sicher 

zugeführt und entfernt werden können, 

3. Dienstnehmern ausreichend Platz für die sichere Benutzung 

der Arbeitsmittel zur Verfügung steht und 

4. Arbeitsmittel nur dann aufgestellt werden, wenn die zuläs­

sige Beanspruchung tragender Bauteile nicht überschritten 

ist. 

(3) Im Freien aufgestellte Arbeitsmittel sind erforderlichen­

falls durch Vorrichtungen oder andere entsprechende Maßnahmen 

gegen Blitzschlag und Witterungseinflüsse zu schützen. 

(4) Werden Arbeitsmittel unter oder in der Nähe von elektri­

schen Freileitungen aufgestellt oder benutzt, sind geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um jegliches Gefahr bringendes Annähern 

der Dienstnehmer und der Arbeitsmittel an diese Leitungen sowie 

Stromschlag durch diese Leitungen zu verhindern. 

151 Arbeitsmittel und ihre Teile ~ussen durch Befestigung oder 

durch andere Maßnah~en stabilisiert werden, sofern dies fur die 

Sicherheit und den Gesundhe1:sschu:: der ~:enstnehmer erforder­

l.ich ist. 



(6) Dienstgeber haben geeignete ~aßnahmen zu treffen, damit 

Kleidung oder Körperteile der die Arbeitsmittel benutzenden 

Dienstnehmer nicht erfasst werden. 

(7) Die Arbeits- und Wartungsbereiche der Arbeitsmittel müssen 

entsprechend der Benutzung ausreichend belichtet oder beleuchtet 

sein. 

Benutzung von Arbeitsmitteln 

S 86b. (l) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass bei der Be­

nutzung von Arbeitsmitteln folgende Grundsätze eingehalten wer­

den: 

l. Arbeitsmittel dürfen nur für Arbeitsvorgänge und unter Be­

dingungen benutzt werden, für die sie geeignet sind und für 

die sie nach den Angaben der Hersteller oder Inverkehr­

bringer vorgesehen sind. 

2. Bei der Benutzung von Arbeitsmitteln sind die für sie gel­

tenden Bedienungsanleitungen der Hersteller oder Inverkehr­

bringer sowie die für sie geltenden elektrotechnischen Vor­

schriften einzuhalten. 

3. Arbeitsmittel dürfen nur mit den für die verschiedenen Ver­

wendungszwecke vorgesehenen Schutz- und Sicherheitsvor­

richtungen benutzt werden. 

4. Die Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen sind bestirnrnungs­

gernäß zu verwenden. 

5. Arbeitsmittel dürfen nicht benutzt werden, wenn Beschädi­

gungen festzustellen sind, d~e die Sicherheit beeinträchti­

gen können, oder di e Sicherheits- und Schutzvorrichtungen 

nicht funktionsfahig sind. 

(2) Die Benutzung von Arbeitsmitteln, die oder deren Einsatz­

bedingungen in einem größeren Umfang verändert wurden, als dies 

von den Herstellern oder Inverkehrbringern vorgesehen ist, ist 

nur zulässig, wenn eine Risikoanal;se durchgefchrt wurde und die 



(3) Dienstgeber haben durch entsprechende Informationen, An­

weisungen und sonstige geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass 

1. Dienstnehmer vor Benutzung der Arbeitsmittel prüfen, ob 

diese offenkundige Mängel aufweisen, 

2. Dienstnehmer sich bei Inbetriebnahme der Arbeitsmittel ver­

gewissern, dass sie sich selbst und andere Dienstnehmer 

nicht in Gefahr bringen und 

3. Dienstnehmer, die sich bei der Benutzung eines Arbeitsmit­

tels ablösen, festgestellte Unregelmäßigkeiten bei der Ab­

lösung verständlich bekannt geben. 

(4) Eine kombinierte Benutzung von Arbeitsmitteln, die nicht 

von den Herstellern oder Inverkehrbringern vorgesehen ist, ist 

nur zulässig, wenn 

1. die Verträglichkeit der Arbeitsmittel gewährleistet ist, 

2. eine Risikoanalyse durchgeführt wurde und 

3. sie auf den in der Risikoanalyse festgelegten Bereich be­

schränkt wird und erforderlichenfalls zusätzliche Ein­

schränkungen und Maßnahmen auf Grund der Risikoanalyse ge­

troffen sind. 

(5) Außer Betrieb genommene Arbeitsmittel müssen mit den für 

sie vorgesehenen Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen versehen 

sein. Andernfalls sind diese Arbeitsmittel zu demontieren, unzu­

gänglich oder durch Abnahme und Entfernung wesentlicher Bauele­

mente oder durch sonstige geeignete Maßnahmen funktionsunfähig 

zu machen. Erforderlichenfalls sind zusätzliche Schutzmaßnahmen 

zu treffen. 

Gefährliche Arbeitsmittel 

§ 86c. (1) Gefährliche Arbeitsmittel sind Arbeitsmittel, deren 

Benutzung mit einer möglichen spezifischen Gefährdung der 

Dienstnehmer verbunden ist oder deren Benutzung auf Grund ihres 

Konzeptes besondere Gefahren mit sich bringt. 

(2) Dienstgeber haben geeignete Maßnahmen zu treffen, damit 

1. die Benutzung gefährlicher Arbeitsmittel nur durch eigens 

hiezu beauftragte Diens:neh~er erfolgt und 

• 



2. Instandsetzungs-, Umbau-, Instandhaltungs-, Reinigungs- und 

Wartungsarbeiten nur von eigens hiezu befugten, speziell 

unterwiesenen Personen durchgeführt werden. 

Prüfung von Arbeitsmitteln 

S 86d. (l) Wenn es auf Grund der Art oder der Einsatzbedingun­

gen für die Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit der 

Dienstnehmer erforderlich ist, müssen Arbeitsmittel vor der 

erstmaligen Inbetriebnahme, nach dem Aufbau an jedem neuen Ein­

satzort sowie nach größeren Instandsetzungen und wesentlichen 

Änderungen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand, ihre korrekte Mon­

tage und ihre Stabilität überprüft werden (Abnahmeprüfungen). 

Dies gilt insbesondere für Krane, Aufzüge, Hebebühnen sowie be­

stimmte Zentrifugen und Hub- und Kipptore. 

(2) Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen durchzuführen 

sind, sind darüber hinaus in regelmäßigen Abständen auf ihren 

ordnungsgemäßen Zustand besonders zu überprüfen (wiederkehrende 

Prüfungen). Wiederkehrende Prüfungen sind weiters durchzuführen 

bei Arbeitsmitteln, die Belastungen und Einwirkungen ausgesetzt 

sind, durch die sie derart geschädigt werden können, dass da­

durch entstehende Mängel des Arbeitsmittels zu gefährlichen Si­

tuationen für die Dienstnehmer führen können. 

(3) Arbeitsmittel, bei denen wiederkehrende Prüfungen durchzu­

führen sind, sind außerdem nach außergewöhnlichen Ereignissen, 

die schädigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmit­

tels haben können, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. 

(4) Abnahmeprüfungen, wiederkehrende Prüfungen und Prüfungen 

nach außergewöhnlichen Ereignissen dürfen nur durch geeignete 

fachkundige Personen durchgefUhrt werden. 

(51 Für Arbeitsmittel, bei denen rxnah~eprüfungen oder wieder­

kehrende Prufungen durch:uführen sind, ist durch eine geeignete 

fachkundige Person auf der Grund:age einer Risikoanalyse und 

nach Maßgabe der vorgesehenen Einsot:ced:ngungen ein Plan für 



die Prüfung des Arbeitsmittels zu erstellen. Der Prüfplan hat zu 

enthalten: 
l. die Art, die Methode und die Häufigkeit der Prüfung, 

2. Kriterien zur Bewertung der Prüfung und die daraus zu zie­

henden Schlussfolgerungen, 

3. Ereignisse, die eine außerordentliche Prüfung erforderlich 

machen und 
4. die Geltungsdauer des Prüfplans im Zusammenhang mit den 

Einsatzbedingungen des Arbeitsmittels. 

(6) Die Ergebnisse der Prüfung sind von der Person, die die 

Prüfung durchgeführt hat, schriftlich festzuhalten. Diese Auf­

zeichnungen sind von den Dienstgebern bis zum Ausscheiden des 

Arbeitsmittels aufzubewahren. Am Einsatzort des Arbeitsmittels 

müssen Aufzeichnungen oder Kopien über die letzte Abnahmeprüfung 

und über die wiederkehrenden Prüfungen vorhanden sein. 

(7) Arbeitsmittel dürfen nur benutzt werden, wenn die für sie 

erforderlichen Abnahmeprüfungen, wiederkehrenden Prüfungen und 

Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen durchgeführt wur­

den. Werden bei der Prüfung Mängel des Arbeitsmittels festge­

stellt, darf das Arbeitsmittel erst nach der Mängelbehebung be­

nutzt werden. 

(8) Werden bei einer wiederkehrenden Prüfung Mängel des Ar­

beitsmittels festgestellt, darf das Arbeitsmittel abweichend von 

Abs. 7 auch vor Mängelbehebung wieder benutzt werden, wenn 

l. die Person, die die Prüfung durchgeführt hat, im Prüfbefund 

schriftlich festhält, dass das Arbeitsmittel bereits vor 

Mängelbehebung wieder benutzt werden darf und 

2. die betroffenen Dienstnehmer über die Mängel des Arbeits­

mittels informiert wurden. 

Wartunq von Arbeitsmitteln 

§ 86e. (1 1 Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass Arbeitsmit­

tel wahrend der gesa~ten ~auer der 5enutzung durch entsprechende 

Wartung 1~ e:~e~ Zcs:a~d ge halte~ werde~, der den für s i e gel­

te~de~ Rec~:sv::s=~::!:e~ e~:s~ric~:. Bei der Wart~ng s~ nd die 



Anleitungen der Hersteller oder Inverkehrbringer zu berucksich­

tigen. 

(2) Bei Arbeitsmitteln mit Wartungsbuch sind die Eintragungen 

stets auf dem neuesten Stand zu halten. 

Verordnungen über Ar bei tsmi t tel 

§ 86!. (1) Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 86 

bis 86e durch Verordnung näher zu regeln: 

l. Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Arbeitsmittel 

sowie die erforderlichen übergangsregelungen für bereits in 

Verwendung stehende Arbeitsmittel, 

2. eine Liste der gefährlichen Arbeitsmittel, 

3. die Art und die Zeitabstände der Prüfung von Arbeits­

mitteln. 

(2) Die Landesregierung kann unter Berücksichtigung der Gefah­

ren für die Sicherheit und Gesundheit der Dienstnehmer und unter 

Bedachtnahme auf Rechtsvorschriften über das Inverkehrbringen 

sowie auf internationale übereinkommen durch Verordnung Arbeits­

mittel bezeichnen, für die ein Wartungsbuch zu führen ist." 

24. § 87 samt Überschrift lautet: 

"Arbeitsstoffe 

§ 87. Arbeitsstoffe im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe, 

Zubereitungen sowie biologischen und chemischen Agenzien, die 

bei der Arbeit verwendet werden. Als "Verwenden" gilt auch das 

Gewinnen, Erzeugen, Anfallen, Entstehen, Gebrauchen, Verbrau­

chen, Bearbeiten, Verarbeiten, Abfliller., Umfüllen, Mischen, Be­

seitigen, Lagern, Aufbewahren, Eere:~halter. zur Verwendung und 

das innerbetriebliche Befördern." 



25. Nach§ 87 werden folge~de §§ 67a bis 67i samt Uberschrif­

ten eingefügt: 

"Gefährliche Arbeitsstoffe 

S 87a. (ll Gefährliche Arbeitsstoffe sind explosionsgefährli­

che, brandgefährliche und gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe 

sowie biologische Arbeitsstoffe, sofern nicht die Ermittlung und 

Beurteilung gemäß§ 87b ergeben hat, dass es sich um einen bio­

logischen Arbeitsstoff der Risikogruppe lohne erkennbares 

Gesundheitsrisiko für die Dienstnehmer handelt. 

(2) Explosionsgefährliche Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, 

die, ohne gasförmig zu sein, auch ohne Beteiligung von Luft­

sauerstoff exotherm und unter schneller Entwicklung von Gasen 

reagieren können und die unter festgelegten Prüfbedingungen de­

tonieren, schnell deflagieren oder beim Erhitzen unter teil­

weisem Einschluss explodieren. 

(3) Brandgefährliche Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, die 

brandfördernde, hochentzündliche, leicht entzündliche oder ent­

zündliche Eigenschaften aufweisen. 

(4) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, 

die 

l. sehr giftige, giftige, mindergiftige, ätzende, reizende, 

krebserzeugende, erbgutverändernde oder chronisch schädi­

gende oder 

2. fortpflanzungsgefährdende, sensibilisierende, fibrogene, 

radioaktive oder biologisch inerte Eigenschaften aufweisen. 

(5) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, ein­

schließlich genetisch veränderter Mikroorganismen, Zellkulturen 

und Humanendoparasiten, die lnfe,:ticnen, Allergien oder toxische 

Wirkungen hervorrufen könnten. E~tsprechend den von ihnen ausge­

henden Infekti onsr isiken gilt folgende Un terteilung in vier Ri­

sikogruppen: 

1. Biologische Arbe1:sstof!e der Risikogruppe l sind Stoffe, 

bei dene~ es c~~a~rschei~!ich 1s:, dass sie beim Menschen 



2. Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 sind Stoffe, 

die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und 

eine Gefahr fUr Dienstnehmer darstellen könnten. Eine 

Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist unwahr­

scheinlich, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist 

normalerweise möglich. 

3. Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 sind Stoffe, 

die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und 

eine ernste Gefahr fUr die Dienstnehmer darstellen können. 

Die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann beste­

hen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder 

Behandlung möglich. 

4. Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 4 sind Stoffe, 

die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und 

eine ernste Gefahr für Dienstnehmer darstellen. Die Gefahr 

einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen 

groß, normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Be­

handlung nicht möglich. 

(6) Für die im Abs. 3 und Abs. 4 Z 1 genannten Eigenschaften 

gelten die entsprechenden Begriffsbestimmungen des Chemikalien­

gesetzes 1996 - ChemG 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der Fassung 

des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/1997. 

(7) Für.die im Abs. 4 Z 2 genannten Eigenschaften gelten fol­

gende Begriffsbestimmungen: 

Arbeitsstoffe gelten als 

l. "fortpflanzungsgefährdend", wenn sie durch Einatmung, Ein­

nahme oder Aufnahme durch die Haut nicht vererbbare Schäden 

der Nachkommenschaft hervorrufen oder deren Häufigkeit er­

höhen oder eine Beeinträchtigung der männlichen oder weib­

lichen Fortpflanzungsfunktionen oder Fortpflanzungsfä­

higkeit zur Folge haben können; 

2. "sensibilisierend", wenn sie durch Einatmung oder durch 

Aufnahme d~rch die Haut eine Uberempf i ndlichkeitsreakt1on 

hervorrufen kc~ne~, sodass bei kunftiger Exposit i on gegen­

Uber dem ~r be:: s st o ff charak t eristische Stör~~ge~ auftre-

te~; 



3. "fibrogen", wenn sie als Schwebstoffe durch Einatmen mit 

Bindegewebsbildung einhergehende Erkrankungen der Lunge 

verursachen können; 

4. "radioaktiv", wenn sie zufolge spontaner Kernprozesse ioni­

sierende Strahlen aussenden; 

5. "biologisch inert", wenn sie als Stäube weder giftig noch 

fibrogen wirken und keine spezifischen Krankheitserschei­

nungen hervorrufen, jedoch eine Beeinträchtigung von Funk­

tionen der Atmungsorgane verursachen können. 

Ermittlung und Beurteilung von Arbeitsstoffen 

§ 87b. (1) Dienstgeber müssen sich im Rahmen der Ermittlung 

und Beurteilung der Gefahren hinsichtlich aller Arbeitsstoffe 

vergewissern, ob es sich um gefährliche Arbeitsstoffe handelt. 

(2) Dienstgeber müssen die Eigenschaften der Arbeitsstoffe er­

mitteln und gefährliche Arbeitsstoffe nach ihren Eigenschaften 

gemäß§ 87a einstufen. 

(3) Dienstgeber müssen die Gefahren beurteilen, die mit dem 

Vorhandensein der Arbeitsstoffe verbunden sein könnten. Sie müs­

sen dazu insbesondere die Angaben der Hersteller oder Impor­

teure, praktische Erfahrungen, Prüfergebnisse und wissenschaft­

liche Erkenntnisse heranziehen. Im Zweifel müssen sie Auskünfte 

der Hersteller oder Importeure einholen. 

(4) Werden Arbeitsstoffe von Dienstgebern erworben, gilt für 

die Ermittlung und Einstufung gemäß Abs. 2 Folgendes: 

1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach den Bestimmungen 

des Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der 

Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/1997, oder des Pflan­

zenschutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, gekennzeich­

net ist, können Dienstgeber, die über keine anderen Er­

kenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass die Angaben die­

ser Kennzeichnung hinsichtlich der im Chemikaliengesetz 

1996, BG9l. I ~"- $3/1997, 1n der Fassung des Gesetzes 

BGBl. I ~r. :::: ,- :~!?7, t::w. 1:r. ~:la:--,zenscl:ut::mittelgesetz 



2. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach den Bestim­

mungen des Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, 

in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/1997, oder des 

Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, gekenn­

zeichnet ist, können Dienstgeber, die über keine anderen 

Erkenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass der Arbeits­

stoff der Kennzeichnungspflicht nach den Bestimmungen des 

Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, in der Fas­

sung des Gesetzes BGBl. I Nr. 112/1997, oder des Pflanzen­

schutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, nicht unter­

liegt. 

(5) Dienstgeber müssen in regelmäßigen Zeitabständen Art, Aus­

maß und Dauer der Einwirkung von gesundheitsgefährdenden und 

biologischen Arbeitsstoffen im Sinne des§ 87a Abs. 1 auf die 

Dienstnehmer ermitteln, wobei gegebenenfalls die Gesamtwirkung 

von mehreren gefährlichen Arbeitsstoffen sowie sonstige risiko­

erhöhende Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen sind. 

Diese Ermittlung ist zusätzlich auch bei Änderung der Bedingun­

gen und bei Auftreten von Gesundheitsbeschwerden, die arbeitsbe­

dingt sein können, vorzunehmen. 

(6) Dienstgeber müssen in regelmäßigen Zeitabständen ermit­

teln, ob explosionsgefährliche oder brandgefährliche Arbeits­

stoffe in ·einer für die Sicherheit der Dienstnehmer gefährlichen 

Konzentration vorliegen, wobei gegebenenfalls die Gesamtwirkung 

von mehreren gefährlichen Arbeitsstoffen sowie sonstige risiko­

erhöhende Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen sind. 

Diese Ermittlung ist zusätzlich auch bei Änderung der Bedingun­

gen vorzunehmen. 

Ersatz und Verbot von gefahrlichen Arbeitsstoffen 

S 87c. 111 Krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungs­

gefährdende und biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2, 3 

oder 4 dürfen nicht verwendet werden, wenn ein gleichwertiges 

Arbeitsergebnis erre:cht werden kann 

1. ~it nicht gefah:l:che~ Arbei:sstc!~e~ oder, scfern dies 
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2. mit Arbeitsstoffen, die weniger gefährliche Eigenschaften 

aufweisen. 

(2) Mit besonderen Gefahren verbundene Verfahren bei der Ver­

wendung von in Abs. l genannten Arbeitsstoffen dürfen nicht an­

gewendet werden, wenn durch Anwendung eines anderen Verfahrens, 

bei dem die von der Verwendung des Arbeitsstoffes ausgehenden 

Gefahren verringert werden können, ein gleichwertiges Arbeitser­

gebnis erzielt werden kann. 

(3) Abs. l und 2 gelten auch für die im Abs. l und 2 nicht ge­

nannten gefährlichen Arbeitsstoffe, sofern der damit verbundene 

Aufwand vertretbar ist. 

(4) Im Zweifelsfall entscheidet der Magistrat auf Antrag der 

Land- und Forstwirtschaftsinspektion oder des Dienstgebers, ob 

die Verwendung eines bestimmten Arbeitsstoffes oder die Anwen­

dung eines bestimmten Arbeitsverfahrens nach Abs. l oder 2 zu­

lässig ist, wobei der jeweilige Stand der Technik und die je­

weils aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichti­

gen sind. 

(5) Die beabsichtigte Verwendung von krebserzeugenden, erbgut­

verändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Arbeitsstoffen ist 

der Land- und Forstwirtschaftschaftsinspektion schriftlich zu 

melden. 

(6) Die erstmalige Verwendung biologischer Arbeitsstoffe der 

Risikogruppen 2, 3 oder 4 ist der Land- und Forstwirtschaftsin­

spektion mindestens 30 Tage vor dem Beginn der Arbeiten schrift­

lich zu melden. Nach Ablauf dieser Frist können Dienstgeber da­

von ausgehen, dass die Verwendung zulässig ist, solange sie über 

keine anderen Erkenntnisse verfügen. Wenn an den Arbeitsprozes­

sen oder Arbeitsverfahren wesentliche Änderungen vorgenommen 

werden, die für die Sicherheit oder Gesundheit am Arbeitsplatz 

von Bedeutung sind u~d auf Grund deren die Meldung überholt ist, 

hat eine neue Meldung zu erfolgen. 

17) Auf Verlangen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion ha­

ben Dienstgeber schri!tlich darzulegen, aus welchen Gründen ein 

im Abs. 1 angefL:.hrte:- A=be: tsstof: ver-...·eride: \,,,,':..rd ur.d ur.ter Vor­

l~ge vcn Unterlage~ ~be:- die Ergeb~isse :hrer Untersuchungen zu 

begründe,., 1,,ar-.;:c, e:r. E:rsat: im S:r.r.e der r.bs. l cder 2 nicht 



möglich ist. Wird diese Begründung nicht erbracht, hat der Magi­

strat auf Antrag der Land- und Forstwirtschaftsinspektion die 

Beschäftigung von Dienstnehmern an Arbeitsplätzen, an denen der 

gefährliche Arbeitsstoff verwendet wird, mit Bescheid zu unter­

sagen. 

M.aßnahmen zur GefahrenverhUtung 

§ 87d. (l) Krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungs­

gefährdende und biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2, 3 

oder 4 dürfen, wenn es nach der Art der Arbeit und dem Stand der 

Technik möglich ist, nur in geschlossenen Systemen verwendet 

werden. 

(2) Stehen gefährliche Arbeitsstoffe in Verwendung, haben 

Dienstgeber Maßnahmen zur Gefahrenverhütung in folgender Rang­

ordnung zu treffen: 

1. Die Menge der vorhandenen gefährlichen Arbeitsstoffe ist 

auf das nach der Art der Arbeit unbedingt erforderliche 

Ausmaß zu beschränken. 

2. Die Anzahl der Dienstnehmer, die der Einwirkung von gefähr­

lichen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein 

könnten, ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu be­

schränken. 

3. Die Dauer und die Intensität der möglichen Einwirkung von 

gefährlichen Arbeitsstoffen auf Dienstnehmer sind auf das 

unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken. 

4. Die Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge sind, soweit dies 

technisch möglich ist, so zu gestalten, dass die Dienstneh­

mer nicht mit den gefährlichen Arbeitsstoffen in Kontakt 

kommen können und gefährliche Gase, Dämpfe oder Schwebstof­

fe nicht frei werden können. 

5. Kann durch diese Maßnahmen nicht verhindert werden, dass 

gefährliche Gase, Dämpfe oder Schwetstoffe frei werden, so 

sind diese an ihrer Austritts- oder En:stehungsstelle voll­

ständig :u erfassen und anschl1e3end ohne Gefahr für die 

~:enstne~~e~ =~ te~eitigen, so~e:: d:es ~ach de~ Stand der 

Tech~ik - - ~· --~ :s:. 



6. Ist eine solche vollständige Erfassung nicht möglich, sind 

zusätzlich zu den Maßnahmen gemäß Z 5 die dem Stand der 

Technik entsprechenden Lüftungsmaßnahmen zu treffen. 

7. Kann trotz Vornahme der Maßnahmen gemäß z l bis 6 kein aus­

reichender Schutz der Dienstnehmer erreicht werden, haben 

Dienstgeber dafür zu sorgen, dass erforderlichenfalls ent­

sprechende persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden. 

(3) Bei bestimmten Tätigkeiten wie z.B. Wartungs- oder Rei­

nigungsarbeiten, bei denen die Möglichkeit einer beträchtlichen 

Erhöhung der Exposition der Dienstnehmer oder eine Uberschrei­

tung eines Grenzwertes im Sinne des§ 87f Abs. l oder 2 vorher­

zusehen ist, müssen Dienstgeber 

1. jede Möglichkeit weiterer technischer Vorbeugungsmaßnahmen 

zur Begrenzung der Exposition ausschöpfen, 

2. Maßnahmen festlegen, die erforderlich sind, um die Dauer 

der Exposition der Dienstnehmer auf das unbedingt notwendi­

ge Mindestmaß zu verkürzen, 

3. dafür sorgen, dass die Dienstnehmer während dieser Tätig­

keiten die entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen 

verwenden, und 

4. dafür sorgen, dass mit diesen Arbeiten nur die dafür unbe­

dingt notwendige Anzahl von Dienstnehmern beschäftigt wird. 

(4) Bei der Verwendung biologischer Arbeitsstoffe müssen 

Dienstgeber die dem jeweiligen Gesundheitsrisiko entsprechenden 

Sicherheitsvorkehrungen treffen. Erforderlichenfalls sind den 

Dienstnehmern wirksame Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. 

Kennzeichnung, Verpackung und Lagerung 

§ 87e. (1) Soweit die Art des Arbeitsstoffes oder die Art des 

Arbeitsvorganges dern n i cht entgegenstehen, rnussen Dienstgeber 

dafür sorgen, dass gefährliche Arbe i tsst offe so verpackt sind, 

dass bei bestim.~ungsgernaßer oder vor hersehbarer Verwendung keine 

Gefahr für Leben oder Gesundheit der 21enstnehmer herbeigeführt 

werden kann . 

(2) Dienstge~e~ ~~ssen dafur s c ~ge~, dass ge!äh: l iche Arbeits­

t:ber die 



möglichen Gefahren, die mit ihrer Einwirkung verbunden sind, so­

wie über notwendige Sicherheitsmaßnahmen gut sichtbar gekenn­

zeichnet sind, soweit die Art des Arbeitsstoffes oder die Art 

des Arbeitsvorganges dem nicht entgegenstehen. In Betrieben, in 

denen solche Stoffe gelagert werden, dürfen diese nur in Behält­

nissen verwahrt werden, die so zu bezeichnen sind, dass dadurch 

die Dienstnehmer auf die Gefährlichkeit des Inhaltes aufmerksam 

gemacht werden; beim Füllen von Behältnissen ist darauf beson­

ders zu achten. Die Kennzeichnung ist nach Möglichkeit auf der 

Verpackung anzubringen, ansonsten in Form eines Beipacktextes 

beizugeben. Soweit eine Kennzeichnung nach anderen Rechtsvor­

schriften auch den Erfordernissen des Dienstnehmerschutzes ent­

spricht, ist eine weitere Kennzeichnung nicht erforderlich. 

(3) Bei der Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen müssen 

Dienstgeber dafür sorgen, dass alle auf Grund der jeweiligen ge­

fährlichen Eigenschaften dieser Stoffe gebotenen Schutzmaßnahmen 

getroffen werden und vorhersehbare Gefahren für die Dienstnehmer 

vermieden werden. 

(4) Dienstgeber müssen dafür sorgen, dass unbefugte Dienstneh­

mer zu Bereichen, in denen krebserzeugende, erbgutverändernde, 

fortpflanzungsgefährdende oder biologische Arbeitsstoffe der Ri­

sikogruppen 2, 3 oder 4 in Verwendung stehen, keinen Zugang ha­

ben. Diese Bereiche sind nach Möglichkeit mit Vorrichtungen aus­

zustatten, die unbefugte Dienstnehmer am Betreten dieser Berei­

che hindern und müssen gut sichtbar gekennzeichnet sein. 

(5) Gefährliche Arbeitsstoffe, die nicht gemäß Abs. 2 gekenn­

zeichnet sind, dürfen nicht verwendet werden. 

Grenzwerte 

§ 87f. 11! Der ~.J..K-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) 

ist der Mittelwert in einem bestirr~ten Beurteilungszeitraum, der 

die hochs::u:assige Konzentration eines Arbeitsstoffes als Gas, 

Dampf oder Schwebstcff :n der Luft am Arbeitsplatz angibt, die 

nach de~ :ewe::ige~ 5:a~j der ~lsse~scha!:!ichen Erkenntnisse 



meinen die Gesundheit von Dienstnehmern nicht beeinträchtigt und 

diese nicht unangemessen belästigt. 

(2) Der TRK-Wert (Technische Richtkonzentration) ist der Mit­

telwert in einem bestimmten Beurteilungszeitraum, der jene Kon­

zentration eines gefährlichen Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder 

Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz angibt, die nach dem 

Stand der Technik erreicht werden kann und die als Anhalt für 

die zu treffenden Schutzmaßnahmen und die messtechnische Uberwa­

chung am Arbeitsplatz heranzuziehen ist. TRK-Werte sind nur für 

solche gefährlichen Arbeitsstoffe festzusetzen, für die nach dem 

jeweiligen Stand der Wissenschaft keine toxikologisch-arbeitsme­

dizinisch begründeten MAK-Werte aufgestellt werden können. 

(3) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein MAK-Wert festgelegt 

ist, in Verwendung, müssen Dienstgeber dafür sorgen, dass dieser 

Wert nicht überschritten wird. Dienstgeber haben anzustreben, 

dass dieser Wert stets möglichst weit unterschritten wird. 

(4) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein TRK-Wert festgelegt 

ist, in Verwendung, müssen Dienstgeber dafür sorgen, dass dieser 

Wert stets möglichst weit unterschritten wird. 

(5) Stehen gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, für die ein 

MAK-Wert oder TRK-Wert festgelegt ist, in Verwendung, müssen die 

Dienstgeber Maßnahmen festlegen, die im Fall von Grenzwertüber­

schreitungen infolge von Zwischenfällen zu treffen sind. 

(6) Bei Grenzwertüberschreitungen auf Grund von Zwischenfällen 

müssen die Dienstgeber weiters dafür sorgen, dass, solange die 

Grenzwertüberschreitung nicht beseitigt ist, 

l. nur die für Reparaturen und sonstige notwendige Arbeiten 

benötigten Dienstnehmer beschäftigt werden, 

2. die Dauer der Exposition für diese Dienstnehmer auf das un­

bedingt notwendige Ausmaß beschränkt ist und 

3. diese Dienstnehmer während ihrer Tätigkeit die entsprechen­

den persönlichen Schutzausrüstungen verwenden. 

(7) Steht ein gesundheitsgefährdender Arbeitsstoff in Verwen­

dung, fur den 1:e::1 y_;J<-Wert oder TRK-Wert festgelegt ist, müssen 

Dienstgeber da~~r scrgen, dass die Kcnzentration dieses Arbeits­

stcffes als Gas , :a~~f oder Schwebstcff in der Luft am Arbeits­

pla:: s:e:5 sc g e r:~g ~:e ~:g_:=~ 1s:. 



Messungen 

S 87g. ( 1) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein MAK-Wert fest­

gelegt ist, in Verwendung oder ist das Auftreten eines solchen 

Arbeitsstoffes nicht sicher auszuschließen, müssen Dienstgeber 

in regelmäßigen Zeitabständen Messungen durchführen oder durch­

führen lassen. 

(2) Steht ein explosionsgefährlicher oder brandgefährlicher 

Arbeitsstoff in Verwendung und kann auf Grund der Ermittlung und 

Beurteilung der Gefahren nicht ausgeschlossen werden, dass eine 

für die Sicherheit der Dienstnehmer gefährliche Konzentration 

solcher Arbeitsstoffe vorliegt, sind Messungen durchzuführen 

oder durchführen zu lassen. 

(3) Messungen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die 

über die notwendige Fachkunde und die notwendigen Einrichtungen 

verfügen. 

(4) Bei Messungen gemäß Abs. 1 muss das Messverfahren dem zu 

messenden Arbeitsstoff, dessen Grenzwert und der Atmosphäre am 

Arbeitsplatz angepasst sein. Das Messverfahren muss zu einem für 

die Exposition der Dienstnehmer repräsentativen Messergebnis 

führen, das die Konzentration des zu messenden Arbeitsstoffes 

eindeutig in der Einheit und der Größenordnung des Grenzwertes 

wiedergibt. 

(5) Bei Messungen gemäß Abs. 2 muss das Messverfahren dem zu 

messenden Arbeitsstoff, der zu erwartenden für die Sicherheit 

der Dienstnehmer gefährlichen Konzentration und der Atmosphäre 

im Gefahrenbereich angepasst sein und zu einem für die Kon­

zentration repräsentativen Messergebnis führen. 

(6) Ergibt eine Messung gemäß Abs. 1, dass der Grenzwert eines 

Arbeitsstoffes nic~t eberschritten wird, so ist die Messung in 

angemessenen Zeitabs:anden zu wiederholen. Je naher die gemesse­

ne Konzentration arr Grenzwert liegt, umso kürzer haben diese 

Zeitabstände zu sein. Ergeben wiederholte Messungen die langfri­

stige Einhaltung de5 Grenzwertes, können die Messungen in länge­

ren Zei tabstande:--. vc rge ncrr.men "'erden, sofern kei ne Änderung der 

Arbeitsbedingungen e:ngetreten ist, die zu einer höheren Exposi-
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(7) Ergibt eine xessung gemäß Abs. 1 die Überschreitung eines 

Grenzwertes, hat der Dienstgeber unverzüglich die Ursachen fest­

zustellen und Abhilfemaßnahmen zu treffen. Sodann ist eine neu­

erliche Messung vorzunehmen. 

(8) Ergibt eine Messung gemäß Abs. 2, dass eine für die Si­

cherheit der Dienstnehmer gefährliche Konzentration eines explo­

sionsgefährlichen oder brandgefährlichen Arbeitsstoffes vor­

liegt, hat der Dienstgeber unverzüglich die Ursachen festzustel­

len und Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

Verzeichnis der Dienstnehmer 

S 87h. (1) Stehen krebserzeugende, erbgutverändernde, fort­

pflanzungsgefährdende oder biologische Arbeitsstoffe der Risiko­

gruppen 3 oder 4 in Verwendung, müssen die Dienstgeber ein Ver­

zeichnis jener Dienstnehmer führen, die der Einwirkung dieser 

Arbeitsstoffe ausgesetzt sind. 

(2) Dieses Verzeichnis muss für jeden betroffenen Dienstnehmer 

insbesondere folgende Angaben enthalten: 

1. Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 

2. Bezeichnung der Arbeitsstoffe, 

3. Art der Gefährdung, 

4. Art und Dauer der Tätigkeit, 

5. Datum und Ergebnis von Messungen im Arbeitsbereich, soweit 

vorhanden, 

6. Angaben zur Exposition, und 

7. Unfälle und Zwischenfälle im Zusammenhang mit diesen 

Arbeitsstoffer.. 

(3) Die Verzeichnisse sind stets auf dem aktuellen Stand zu 

halten und jedenfalls b1s zum Ende der Exposition aufzubewahren. 

Nach Ende der Expos.ti8r. sind sie derr zuständigen Träger der Un­

fallversicherung :u Cberrr:tte!r.. 

( 4) Dienstgeber ::-,:Jsser. u:-.t:eschade: der §§ c: ;,;r,d e: a J ede::i 

Dienstne!"lmer ::u der. ::-.~. pe!"scr.::ch be~re::e~,de:-: ;.--:gaCe:1 des Ver­

zeichnisses Z~gö:-:~ ge~~~ren ~nd a~! \'e::ange~ Kc~:e~ davon aus­

zuhändi ge:-.. 



Verordnungen über Arbeitsstoffe 

S 87i. (ll Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 87 

bis 87h durch Verordnung näher zu regeln: 

1. die Zuordnung der biologischen Arbeitsstoffe zu den Risiko­

gruppen 1 bis 4, 

2. die Meldung von gefährlichen Arbeitsstoffen, 

3. die Kennzeichnung von Arbeitsstoffen sowie deren Verpackung 

und Lagerung, 

4. Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen mit ge­

fährlichen Arbeitsstoffen, 

5. die Grenzwerte, 

6. nähere Bestimmungen über 

a) Anforderungen an Fachkunde und Einrichtungen jener Per­

sonen, die Messungen durchführen dürfen, 

b) Messverfahren, Verfahren der Probenahme, Auswahl der 

Messorte, Auswertung der Messungen und Bewertung der 

Messergebnisse, 

c) Zeitabstände der Messungen. 

(2) Die Landesregierung kann mit Verordnung anordnen, dass 

§ 87c Abs. 1 und 2 (Verbot von Stoffen oder Verfahren), Abs. 5 

(Meldung der Verwendung an die Land- und Forstwirtschaftsinspek­

tion), Abs·. 7 (Begründung für die Verwendung), § 87d Abs. 1 

(Verwendung im geschlossenen System), § 87e Abs. 4 (Zugang zu 

Gefahrenbereichen) und§ 87h (Verzeichnis der Dienstnehmer) auch 

für gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe anzuwenden sind, die 

andere gefährliche Eigenschaften als die in der jeweiligen Be­

stimmung genannten aufweisen, wenn dies unter Bedachtnahme auf 

arbeitsmedizinische Erkenntnisse, auf den jeweiligen Stand der 

Technik oder auf internationale Abkommen erforderlich ist." 

26. § 88 samt Überschrift lautet: 

"Allgemeine Regelungen uber Arbeitsvorgange 

§ 88 . 11) C-ienst9eber haben ciaft.:r -~ sc:rge~., :iäss .?..rbe:tsvo:r-

gan9e so vo:rbere1te:, ges-cal:et v .. :erje:-., dass 
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ein wirksamer Sctutz des Lebens und der Gesundheit der Dienst­

nehmer erreicht wird. Dementsprechend sind vom Dienstgeber die 

hiefür notwendigen und geeigneten Einrichtungen und Mittel zur 

Verfügung zu stellen. Auch ist von ihm die Arbeitsweise im Be­

trieb in diesem Sinne einzurichten. 

(2) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, dass Belastungen 

durch Monotonie, einseitige Belastung sowie Belastungen durch 

taktgebundene Arbeiten und Zeitdruck möglichst gering gehalten 

und ihre gesundheitsschädigenden Auswirkungen abgeschwächt wer­

den. 

(3) Arbeitsvorgänge sind, wenn dies nach der Art der Tätigkei­

ten möglich ist, so zu gestalten, dass die Arbeit ganz oder 

teilweise im Sitzen verrichtet werden kann." 

27. Nach§ 88 werden folgende§§ 88a bis 881 samt Oberschrif­

ten eingefügt: 

"Allgemeine Anforderungen an Arbeitsplätze 

§ 88a. (l) Arbeitsplatz im Sinne dieses Gesetzes ist der räum­

liche Bereich, in dem sich Dienstnehmer bei der von ihnen auszu­

übenden Tätigkeit aufhalten. 

(2) Arbeitsplätze müssen unter Bedachtnahme auf die Arbeits­

vorgänge und Arbeitsbedingungen so eingerichtet und beschaffen 

sein und so erhalten werden, dass die Dienstnehmer möglichst 

ohne Gefahr für ihre Sicherheit und Gesundheit ihre Arbeit ver­

richten können. Hiebei ist auch auf die arbeitsphysiologischen 

und ergonomischen Erkenntnisse Bedacht zu nehmen. 

(3) Arbeitsplätze müssen so beschaffen sein, dass sie nicht 

einstürzen, umkippen, einsinken, abrutschen oder ihre Lage auf 

andere Weise ungewollt verändern. 

(4) Arbeitsplätze und Zugänge zu den Arbeitsplätzen müssen er­

forderlichenfalls mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz 

oder herabfallende Gegenstände versehen sein. 

(5) Die freie unve~stellte Fläche am Arbeitsplatz muss so be­

messen sein, dass s i ~~ die Dienst ~ehmer be: ~~rer Tätigkeit u~­

gehindert ~e~ege~ ~= c ~~e n . !st d:es a~s a:~e::splatztechnischen 
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Gründen nicht möglich, so muss den Dienstnehmern erforderlichen­

falls in der Nähe des Arbeitsplatzes eine andere ausreichend 

große Bewegungsfläche zur Verfügung stehen. 

(6) Kann die Arbeit ganz oder teilweise im Sitzen verrichtet 

werden, sind den Dienstnehmern geeignete Sitzgelegenheiten zur 

Verfügung zu stellen. Den Dienstnehmern sind geeignete Arbeits­

tische, Werkbänke oder sonstige Einrichtungen zur Verfügung zu 

stellen, soweit deren Verwendung nach der Art der Tätigkeit mög­

lich ist. 

(7) An Arbeitsplätzen mit erhöhter Unfallgefahr sowie an abge­

legenen Arbeitsplätzen darf ein Dienstnehmer nur allein beschäf­

tigt werden, wenn eine wirksame Oberwachung sichergestellt ist. 

(8) Im Freien und in nicht allseits umschlossenen Räumen dür­

fen ständige Arbeitsplätze nur eingerichtet werden, wenn dies 

wegen der Art der Tätigkeiten oder aus sonstigen wichtigen be­

trieblichen Gründen erforderlich ist. Bei Arbeitsplätzen in 

nicht allseits umschlossenen Räumen sowie bei ortsgebundenen Ar­

beitsplätzen im Freien ist dafür zu sorgen, dass die Dienstneh­

mer durch geeignete Einrichtungen gegen Witterungseinflüsse so­

weit als möglich geschützt sind. Bei Arbeitsplätzen im Freien 

ist dafür zu sorgen, dass die Dienstnehmer nicht ausgleiten oder 

abstürzen können. 

(9) Für'Verkaufsstände im Freien gilt abweichend von Abs. 8 

Folgendes: 

1. An Verkaufsständen im Freien dürfen Dienstnehmer nur be­

schäftigt werden, wenn sie gegen Witterungseinflüsse, 

schädliche Zugluft, Einwirkungen durch Lärm, Erschütterun­

gen und Abgase von Kraftfahrzeugen ausreichend geschützt 

sind. 

2. An Verkaufsständen im Freien, die organisatorisch und räum­

lich im Zusammenhang mit Verkaufsläden oder sonstigen Be­

triebsgebäuden stehen, dUrfen Dienstnehmer außerdem nur be­

schäftigt werden, wenn die Außentemperatur am Verkaufsstand 

mehr als •16° C beträgt. 
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Fachkenntnisse und besondere Aufsicht 

S BBb. (1) Zu Arbeiten, die mit einer besonderen Gefahr für 

die damit Beschäftigten oder für andere Dienstnehmer verbunden 

sind, dürfen nur Dienstnehmer herangezogen werden, die 

1. hiefür geistig und körperlich geeignet sind, 

2. über einen Nachweis der erforderlichen Fachkenntnisse ver­

fügen und 

3. über die erforderliche Berufserfahrung verfügen. 

(2) Abs. 1 gilt für das Führen von bestimmten Kranen und Stap­

lern, die Durchführung von Sprengarbeiten sowie sonstige Arbei­

ten mit vergleichbarem Risiko. 

(3) Mit der Durchführung von Sprengarbeiten dürfen darüber 

hinaus nur Dienstnehmer beschäftigt werden, die verlässlich 

sind. 

(4) Wenn es für eine sichere Durchführung der Arbeiten erfor­

derlich ist, hat die Organisation und Vorbereitung durch Perso­

nen zu erfolgen, die hiefür geeignet sind und die erforderlichen 

Fachkenntnisse nachweisen. Dies gilt für Vorbereitungs- und 

Organisationsarbeiten betreffend besonders gefährliche Arbeiten 

unter Spannung sowie sonstige Arbeiten, für die hinsichtlich der 

Vorbereitung und Organisation vergleichbare Anforderungen beste­

hen. 

(5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit verbundenen 

Gefahren oder die spezifischen Arbeitsbedingungen erforderlich 

ist, dürfen Arbeiten nur unter Aufsicht einer geeigneten Person 

durchgeführt werden. Arbeiten, die hinsichtlich der Gefahren 

oder der Arbeitsbedingungen mit Bauarbeiten vergleichbar sind, 

dürfen nur unter Aufsicht von Personen durchgeführt werden, die 

hiefür geeignet sind und die erforderlichen Fachkenntnisse nach­

weisen. 

(6) Abs. 2 bis 5 gelten auch für den Dienstgeber, soweit dies 

zur Vermeidung einer Gefahr für die Sicherheit oder die Gesund­

heit der Diens:nehmer erforderlich ist. 

(7) Diens:geber haben ein Verzeichnis jener Dienstnehmer zu 

f ühren, die 7ö:i;t:e.:..te :: im Sir: ne de r rl::is . 2 bis 5 ::iurc!'.~~hren. 

Dieses \ te:-:e!::--.:-.:.s ::-,·.;ss a...:c!'". A..'1gat•e:: ...:be!' de:-, Sacr.we:s der Fach-



kenntnisse enthalten. Das Verzeichnis ist stets auf dem aktuel­

len Stand zu halten. 

Nachweis der Fachkenntnisse 

S sec. (1) Der Nachweis der Fachkenntnisse gemäß§ 88b ist 

durch ein Zeugnis einer hiefUr in Betracht kol!ll!lenden Unter­

richtsanstalt oder durch ein Zeugnis einer anderen Einrichtung 

zu erbringen, die hiezu vorn Bundesminister fUr Arbeit, Gesund-

· heit und soziales nach den§§ 63 Abs. 2 oder 113 des Arbeitneh­

merlnnenschutzgesetzes - ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, in der Fas­

sung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, oder, wenn diese Einrich­

tung oder deren Betreiber der Aufsicht der Verkehrs-Arbeitsins­

pektion unterliegt, vom Bundesminister fUr Wissenschaft und Ver­

kehr, ermächtigt wurde. 

(2) Der Nachweis der Fachkenntnisse gemäß§ 88b wird durch 

Zeugnisse anderer als der im Abs. 1 angeführten Stellen, insbe­

sondere auch durch ausländische Zeugnisse, erbracht, sofern 

diese gemäß§ 113 Abs. 2 und 3 des Arbeitnehmerlnnenschutz­

gesetzes - ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, in der Fassung des 

Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, anerkannt wurden. 

(3) Der Nachweis der Fachkenntnisse ist vorn Magistrat zu ent­

ziehen, wenn die betreffende Person zur DurchfUhrung der betref­

fenden Arbeiten geistig oder körperlich nicht mehr geeignet ist. 

Gleiches gilt, wenn auf Grund besonderer Vorkol!ll!lnisse, z.B. 

eines Fehlverhaltens, das zu einem Unfall gefUhrt hat, eine 

sichere Durchführung der Arbeiten durch die betreffende Person 

nicht mehr gewährle i stet ist. Der Entzug des Nachweises ist dem 

Dienstgeber, der Land- und Forstwirtschaftsinspektion sowie 

jener Unterrichtsansta lt oder Einr ichtung, die den Nachweis aus­

gestellt hat, bekannt zu geben. 

(4) Die Land- und Fc rstwirtschaftsinspektion hat Umstände, die 

zur Entziehung des Nacr.weises der Fachkenntnisse führen könnten, 

dem Y.agistrat :ur ~enn:n:s :u bringen. ~erden dem Dienstgeber 

Umstände bekannt, d1e :ur Entziehung des Nachweises der Fach­

kenntnisse führen konnten, hat er d1es der Land- und Forstwirt­

scha!~si~spek:ic~ =~ ~e!den. 



Handhabung von Lasten 

S BBd. (1) Als manuelle Handhabung im Sinne dieser Bestimmung 

gilt jede Beförderung oder das Abstützen einer Last durch 

Dienstnehmer, insbesondere das Heben, Absetzen, Schieben, Zie­

hen, Tragen und Bewegen einer Last, wenn dies auf Grund der 

Merkmale der Last oder ungünstiger ergonomischer Bedingungen für 

die Dienstnehmer eine Gefährdung, insbesondere des Bewegungs­

und Stützapparates, mit sich bringt. 

(2) Dienstgeber haben geeignete organisatorische Maßnahmen zu 

treffen oder geeignete Mittel einzusetzen, um zu vermeiden, dass 

Dienstnehmer Lasten manuell handhaben müssen. Lässt es sich 

nicht vermeiden, dass Dienstnehmer Lasten manuell handhaben müs­

sen, so hat der Dienstgeber die geeigneten organisatorischen 

Maßnahmen zu treffen, die geeigneten Mittel einzusetzen oder ge­

eignete Mittel den Dienstnehmern zur Verfügung zu stellen, um 

die Gefährdung bei der manuellen Handhabung der Lasten gering zu 

halten. 

(3) Der Dienstgeber hat im Rahmen der Ermittlung und Beurtei­

lung der Gefahren insbesondere die Merkmale der Last, den erfor­

derlichen körperlichen Kraftaufwand, die Merkmale der Arbeitsum­

gebung und die Erfordernisse der Aufgabe zu berücksichtigen. Der 

Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass es bei den Dienstnehmern 

nicht zu einer Gefährdung des Bewegungs- und Stützapparates, 

insbesondere der Lendenwirbelsäule, kommt oder dass solche Ge­

fährdungen gering gehalten werden, indem sie unter Berücksichti­

gung der Merkmale der Arbeitsumgebung und der Erfordernisse der 

Aufgabe geeignete ~aßnahmen treffen. 

(4) Dienstnehmer dürfen mit der manuellen Handhabung von La­

sten nur beschäftig: werden, wenn sie da!ür körperlich geeignet 

sind und über ausreichende Kenn:nisse und eine aJsreichende Un­

terweisung ver!Jgen. 

(5) Dienstne~mer, c :e m1: der manuellen Handhabung von Lasten 

beschaftigt \,,:e:-de:-., ;:-:..:sse!"', ;._~gebe!"'. ;.;be:- d!e da~i: ve::-b,.;ndene Ge­

~ahrd~ng des Ee~e;~~~5- ~~d S:~::a~~a:-a:es sc~1e nach Mbglich­

teit auc~. ger-.a·...:e .:.:.;o te~. :..:t.e:- das Ge · ... ·::: :-.: :;:::: d.!.e sc::st.igen 



weisungen über die sachgemäße Handhabung von Lasten und Angaben 

über die bestehenden Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung er­

halten. 

Lärm 

S 88e. (1) Dienstgeber haben unter Berücksichtigung des Stan­

des der Technik die Arbeitsvorgänge und die Arbeitsplätze ent­

sprechend zu gestalten und alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, 

damit die Lärmeinwirkung auf das niedrigste in der Praxis ver­

tretbare Niveau gesenkt wird. Unter Berücksichtigung des techni­

schen Fortschrittes und der verfügbaren Maßnahmen ist auf eine 

Verringerung des Lärms, möglichst direkt an der Entstehungs­

quelle, hinzuwirken. 

(2) Im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist 

auch zu ermitteln, ob die Dienstnehmer einer Lärmgefährdung aus­

gesetzt sein könnten. Wenn eine solche Gefährdung nicht aus­

geschlossen werden kann, ist der Lärm zu messen. Bei der Messung 

ist gegebenenfalls auch Impulslärm zu berücksichtigen. Diese Er­

mittlung und Messung ist in regelmäßigen Zeitabständen sowie bei 

Änderung der Arbeitsbedingungen zu wiederholen. 

(3) Die _Ermittlung und Messung ist unter der Verantwortung der 

Dienstgeber fachkundig zu planen und durchzuführen. Das Messver­

fahren muss zu einem für die Exposition der Dienstnehmer reprä­

sentativen Ergebnis führen. 

(4) Je nach Ausmaß der Lärmeinwirkung sind die erforderlichen 

Maßnahmen zur Verringerung und Beseitigung der Gefahren zu tref­

fen. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere: 

1. Die Dienstnehmer sind über die möglichen Gefahren der Lärm­

einwirkung und die zur Verringerung dieser Gefahren ge­

troffenen Maß nahmen zu informieren und zu unterweisen. 

2. Den Dienstnehmern sind geeignete Gehörschutzmittel zur Ver­

fügung zu stellen. 

3. Die ~1enstnehrr.er haben die Ge hc rschut::rr. i ttel zu benutzen. 

4. I:> : e Lar::-.l:e::e:cr.e s::-,d ::u i:en,.::e:cr.ne:-, :.::-,d abzugrenzen. Der 



66 

5. Die Gründe für die Lärmeinwirkung sind zu ermitteln. Es ist 

ein Programm technischer Maßnahmen und Maßnahmen der Ar­

beitsgestaltung zur Herabsetzung der Lärmeinwirkung festzu­

legen und durchzuführen. 

6. Es ist ein Verzeichnis jener Dienstnehmer zu führen, die 

der Lärmeinwirkung ausgesetzt sind. § 87h Abs. 2 bis 4 gilt 

sinngemäß. 

Sonstige Einwirkungen und Belastungen 

S BBf. (ll Dienstgeber haben unter Berücksichtigung des Stan­

des der Technik die Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze so zu 

gestalten und alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, dass das 

Ausmaß von Erschütterungen, die auf den menschlichen Körper 

übertragen werden, möglichst gering gehalten wird. Gleiches gilt 

auch fUr andere physikalische Einwirkungen. 

(2) Dienstgeber haben die Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 

entsprechend zu gestalten und alle geeigneten Maßnahmen zu tref­

fen, damit die Einwirkungen durch blendendes Licht, Wärmestrah­

lung, Zugluft, üblen Geruch, Hitze, Kälte, Nässe, Feuchtigkeit 

oder vergleichbare Umwelteinflüsse auf die Dienstnehmer mög­

lichst gering gehalten werden. 

(3) Lassen sich gesundheitsgefährdende Erschütterungen oder 

sonstige besondere Belastungen nicht durch andere Maßnahmen ver­

meiden oder auf ein vertretbares Ausmaß verringern, so sind zur 

Verringerung der Belastungen oder zum Ausgleich geeignete orga­

nisatorische Maßnahmen zu treffen, wie eine Beschränkung der Be­

schäftigungsdauer, Arbeitsunterbrechungen oder die Einhaltung 

von Erholzeiten. Dies gilt für Arbeiten, die mit besonderen phy­

sischen Belastungen verbunden sind so~ie für Arbeiten unter ver­

gleichbaren Belastungen, wie besonders belastenden klimatischen 

Bedingungen, z.B. Arbeiten in Kühlräumen. 

Bildschirrnarbeitsplatze 

§ 88g. (11 5iidsc~.:r:c,gerä: im Sinne dieser 5estim::,,.;ng is: eine 

Baueinheit mit ei~em Bildschirm :~r Da~stellung alphanumerischer 



Zeichen oder zur Grafikdarstellung, ungeachtet des Darstellungs­

verfahrens. Bildschirmarbeitsplätze im Sinne dieser Bestimmung 

sind Arbeitsplätze, bei denen das Bildschirmgerät und die Daten­

eingabetastatur oder sonstige Steuerungseinheiten sowie gegebe­

nenfalls ein Informationsträger eine funktionale Einheit bilden. 

(2) Dienstgeber sind verpflichtet, Bildschirmarbeitsplätze 

ergonomisch zu gestalten. Es dürfen nur Bildschirmgeräte, Einga­

be- oder Datenerfassungsverrichtungen sowie Zusatzgeräte verwen­

det werden, die dem Stand der Technik und den ergonomischen An­
forderungen entsprechen. Es sind geeignete Arbeitstische bzw. 

Arbeitsflächen und Sitzgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. 

(3) Bildschirmarbeitsplätze sind so zu bemessen und einzurich­

ten, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um wechselnde Ar­

beitshaltungen und -bewegungen zu ermöglichen. Es ist für eine 

geeignete Beleuchtung und dafür zu sorgen, dass eine Reflexion 

und eine Blendung vermieden werden. 

(4) Auf tragbare Datenverarbeitungsgeräte sind die Abs. 2 

und 3 anzuwenden, wenn die Datenverarbeitungsgeräte regelmäßig 

am Arbeitsplatz eingesetzt werden. 

(5) Bei den nachstehend angeführten Einrichtungen bzw. Geräten 

sind die nach der Art oder Zweckbestimmung der Einrichtung oder 

der Art der Arbeitsvorgänge erforderlichen Abweichungen von 

Abs. 2 und 3 zulässig: 

1. Fahrer- und Bedienungsstände von Fahrzeugen und Maschinen, 

2. Datenverarbeitungsanlagen an Bord eines Verkehrsmittels, 

3. Datenverarbeitungsanlagen, die hauptsächlich zur Benutzung 

durch die Öffentlichkeit bestimmt sind, 

4. Rechenmaschinen, Registrierkassen und Geräte mit einer 

kleinen Daten- oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur 

direkten Benutzung des Gerätes erforderlich sind, und 

5. Display-Schreibmaschinen. 

(61 Abs. 1, 2 mit Ausnahme des letzten Satzes und 4 gelten 

auch für die vom Diens t geber den Dienstnehmern zur Erbringung 

vcn Arbeitsleistunge~ außerhalb der Arbeitssta:te zur Verfügung 

gestellten Bi:dsch1rmgera t e, Eingabe- oder ~atener:assur.gsvor­

richtungen s o~~e Zus a::gerate, Arbe1:st:sche bz~. Arbeitsflächen 

und Sitzgeleger.he1:e~. 
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Besondere Maßnahmen bei Bildschirmarbeit 

S 88h. 11) Im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefah­

ren ist auch auf die mögliche Beeinträchtigung des Sehvermögens 

sowie auf physische und psychische Belastungen besonders Bedacht 

zu nehmen. Auf Grundlage dieser Ermittlung und Beurteilung sind 

zweckdienliche Maßnahmen zur Ausschaltung der festgestellten Ge­

fahren zu treffen, wobei das allfällige Zusammenwirken der fest­

gestellten Gefahren zu berücksichtigen ist. 

(2) Bei der Konzipierung, Auswahl, Einführung und Anderung der 

Software sowie bei der Gestaltung von Tätigkeiten, bei denen 

Bildschirmgeräte zum Einsatz kommen, haben die Dienstgeber fol­

gende Faktoren zu berücksichtigen: 

l. Die Software muss der auszuführenden Tätigkeit angepasst 

sein. 

2. Die Software muss benutzerfreundlich sein und gegebenen­

falls dem Kenntnis- und Erfahrungsstand der Benutzer ange­

passt werden können. 

3. Die Systeme müssen den Dienstnehmern Angaben über die je­

weiligen Abläufe bieten. 

4. Die Systeme müssen die Information in einem Format und in 

einem Tempo anzeigen, das den Benutzern angepasst ist. 

5. Die Grundsätze der Ergonomie sind insbesondere auf die Ver­

arbeitung von Informationen durch den Menschen anzuwenden. 

(3) Bei Beschäftigung von Dienstnehmern, die bei einem nicht 

unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit ein Bildschirmgerät 

benutzen, gilt Felgendes: 

l. Die Dienstgeber haben die Tätigkeit so zu organisieren, 

dass die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmäßig 

durch Pausen oder durch andere Tätigkeiten unterbrochen 

wird, die die Belastung durch Bildschirmarbeit verringern. 

2. Die Dienstnehmer haben das Recht auf eine Untersuchung der 

Augen und des Sehvermögens, und zwar vor Aufnahme der Tä­

tigkeit, s c·..::e anschließe:-.d in regelma ß: ge:-. J..bs:ar.den und 

weiters bei ~~!:re:en vc n Se~bes=~werde~, die a~~ die Bi l d­

schir~a:te:: =~= ~c~:ge~~h~t ~e: de~ }::n~e~ . 



3. Die Dienstnehmer haben das Recht auf eine augenärztliche 

Untersuchung, wenn sich dies auf Grund der Ergebnisse der 

Untersuchung nach Z 2 als erforderlich erweist. 

4. Den Dienstnehmern sind spezielle Sehhilfen zur Verfügung zu 

stellen, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen nach Z 2 

und 3 ergeben, dass diese notwendig sind. 

(4) Maßnahmen nach Abs . 3 z 2 bis 4 dürfen in keinem Fall zu 

einer finanziellen Mehrbelastung der Dienstnehmer führen. 

(5) Auf tragbare Datenverarbeitungsgeräte, die nicht regel­

mäßig am Arbeitsplatz eingesetzt werden, ist Abs. 2 nicht anzu­

wenden. 

(6) Auf die in§ 88g Abs. 5 angeführten Einrichtungen bzw. 

Geräte ist Abs. 2 nur anzuwenden, soweit die Art oder Zweckbe­

stimmung der Einrichtung oder die Art der Arbeitsvorgänge dem 

nicht entgegenstehen. 

(7) Abs. 2 gilt auch für Bildschirmarbeit außerhalb der Ar­

beitsstätte. 

Persönliche Schutzausrüstung 

§ 88i. (1) Als persönliche Schutzausrüstung gilt jede Aus­

rüstung, die dazu bestimmt ist, von den Dienstnehmern benutzt 

oder getragen zu werden, um sich gegen eine Gefahr für ihre 

Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit zu schützen, sowie 

jede mit demselben Ziel verwendete Zusatzausrüstung. 

(2) Den Dienstnehmern ist die für ihren persönlichen Schutz 

notwendige und hiefür geeignete Schutzausrüstung vom Dienstgeber 

kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn für sie bei ihrer be­

ruflichen Tätigkeit trotz entsprechender anderer Schutzmaßnahmen 

ein ausreichender Schutz des Lebens oder der Gesundheit nicht 

erreicht wird . Eine derartige Schutzausrüstung ist auch dann 

kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn entsprechende andere 

Schutzmaßnahmen nicht durchführbar sind. 

(3) Die Dienstnehmer sind verpflichtet, die persönlichen 

Schutzausrüstungen zu benutzen . Die Dienstgeber haben die Ein­

haltung dieser Vorschr i ft zu ~berwachen und durfen Ubertretungen 

durch die Dienscneh~er nicht du l den. 



(4) Persönliche Schutzausrüstungen dürfen, außer in besonderen 

Ausnahmefällen, nur für jene Zwecke und unter jenen Bedingungen 

eingesetzt werden, für die sie nach den Angaben des Herstellers 

oder des Inverkehrbringers bestimmt sind. 

(5) Persönliche Schutzausrüstungen müssen für den persönlichen 

Gebrauch durch einen Dienstnehmer bestimmt sein. Erfordern die 

Umstände eine Benutzung durch verschiedene Personen, so sind 

entsprechende Maßnahmen zu treffen, damit sich dadurch für die 

verschiedenen Benutzer keine Gesundheits- und Hygieneprobleme 

ergeben. 

(6) Dienstgeber haben durch geeignete Lagerung und ausreichen­

de Reinigungs-, Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen ein 

gutes Funktionieren der persönlichen Schutzausrüstung und ein­

wandfreie hygienische Bedingungen zu gewährleisten. Dabei sind 

insbesondere die Verwenderinformationen der Hersteller und In­

verkehrbringer zu berücksichtigen. 

Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung 

S BBj. (l) Dienstgeber dürfen nur solche persönliche Schutz­

ausrüstungen zur Verfügung stellen, die 

l. hinsichtlich ihrer Konzeption und Konstruktion den für das 

Inverkehrbringen geltenden Sicherheits- und Gesundheitsan­

forderungen entsprechen, 

2. Schutz gegenüber den zu verhütenden Gefahren bieten, ohne 

selbst eine größere Gefahr mit sich zu bringen, 

3. für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet 

sind, 

4. den ergonomischen Anforderungen und den gesundheitlichen 

Erfordernissen des Dienstnehmers Rechnung tragen sowie 

5. dem Träger, allenfalls nach erforderlicher Anpassung, pas­

sen. 

(2) Zu den Bedingungen im Sinne des Abs. 1 Z 3 zählen die 

Dauer ihres Einsatzes, das Risiko, die Ha~figkeit der Exposition 

gegenüber diesem Risiko, die spezifischen ~erkmale des Arbeits­

platzes der e1n:elnen ~1enstnehmer ~nd die ~eistungswerte der 

persönlic~e~ S=h~~=a~s~~s:~ng. 
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(3) Werden von Dienstgebern persönliche Schutzausrüstungen 

erworben, die nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften 

gekennzeichnet sind, können Dienstgeber, die über keine anderen 

Erkenntnisse verfügen, davon ausgehen, dass diese persönlichen 

Schutzausrüstungen hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer 

Schutzmaßnahmen den für sie im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 

geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits- und Gesundheits­

anforderungen entsprechen. 
(4) Machen verschiedene Gefahren den gleichzeitigen Einsatz 

mehrerer persönlicher Schutzausrüstungen notwendig, so müssen 

diese Ausrüstungen aufeinander abgestimmt und muss ihre Schutz­

wirkung gegenüber den betreffenden Gefahren gewährleistet sein. 

(5) Vor der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung müssen 

die Dienstgeber eine Bewertung der von ihnen vorgesehenen per­

sönlichen Schutzausrustung vornehmen, um festzustellen, ob sie 

den in Abs. 1, 2 und 4 genannten Anforderungen entspricht. Die 

Bewertung hat zu umfassen: 

1. die Untersuchung und Abwägung derjenigen Gefahren, die an­

derweitig nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden 

können, 

2. die Definition der Eigenschaften, die persönliche Schutz­

ausrüstungen aufweisen müssen, damit sie einen Schutz ge­

genüber diesen Gefahren bieten, wobei eventuelle Gefahren­

quellen, die die persönliche Schutzausrüstung selbst dar­

stellen oder bewirken kann, zu berücksichtigen sind, und 

3. die Bewertung der Eigenschaften der entsprechenden verfüg­

baren persönlichen Schutzausrüstungen im Vergleich mit den 

unter Z 2 genannten Eigenschaften. 

(6) Die Bewertung ist bei Änderung der für die Bewertung maß­

geblichen Kriterien zu wiederholen. Dienstgeber sind verpflich­

tet, diese Bewertung sowi e die Grund lagen für die Bewertung der 

Land- und Forstwirtschaftsinspekti on auf Verlangen zur Verfügung 

zu stellen. 
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Arbeitskleidung 

S 88k. (ll Die Arbeitskleidung muss den Erfordernissen derbe­

ruflichen Tätigkeit der Dienstnehmer entsprechen und vor allem 

so beschaffen sein, dass durch die Kleidung eine zusätzliche Ge­

fährdung des Lebens und der Gesundheit nicht bewirkt wird. 

(2) Wenn die Art der Tätigkeit zum Schutz der Dienstnehmer 

eine bestimmte Arbeitskleidung erfordert oder wenn die Arbeits­

kleidung durch gesundheitsgefährdende oder Ekel erregende Ar­

beitsstoffe verunreinigt wird, sind die Dienstgeber verpflich­

tet, auf ihre Kosten den Dienstnehmern geeignete Arbeitskleidung 

zur Verfügung zu stellen und für eine ausreichende Reinigung 

dieser Arbeitskleidung zu sorgen. 

Verordnungen 

über Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 

S 881. Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 88 bis 

88k durch Verordnung näher zu regeln: 

l. jene Tätigkeiten, für die ein Nachweis der Fachkenntnisse 

erforderlich ist, 

2. Grenzwerte für die Handhabung von Lasten, sobald gesicherte 

wissenschaftliche Erkenntnisse oder Normen für die Festle­

gung solcher Grenzwerte vorliegen, 

3. die Ermittlungen und Messungen betreffend Lärm sowie die 

Grenzwerte (Auslöseschwellen) für die Schutzmaßnahmen nach 

§ 88e Abs. 4, 

4. für sonstige physikalische Einwirkungen Grenzwerte 

(Auslöseschwellen), sobald gesicherte wissenschaftliche Er­

kenntnisse oder Ncrmen für die Festlegung solcher Werte 

vorliegen, auf das Ausmaß dieser Einwirkungen abgestimmte 

geeignete Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung der 

Gefahren sowie die Ermittlungen und Messungen betreffend 

diese physikalischen Einwirkungen, 

5. die Tätigkeiten und Bed i ngungen, bei denen bestimmte per­

sönliche Schut:ausrus: ungen zur ~er!ugung zu s:ellen sind, 

sowie die Senu::ung von perscn! 1chen Schutzausrustungen, 
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6. die Tätigkeiten und Bedingungen, bei denen Arbeitskleidung 

zur Verfügung gestellt werden muss." 

28. § 89 samt Oberschrift lautet: 

"Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

S 89. (l) Mit Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Berufs­

krankheit besteht, und bei denen einer arbeitsmedizinischen Un­

tersuchung im Hinblick auf die spezifische mit dieser Tätig­

keit verbundene Gesundheitsgefährdung prophylaktische Bedeutung 

zukommt, dürfen Dienstnehmer nur beschäftigt werden, wenn 

l. vor Aufnahme der Tätigkeit eine solche Untersuchung durch­

geführt wurde (Eignungsuntersuchung) und 

2. bei Fortdauer der Tätigkeit solche Untersuchungen in regel­

mäßigen Zeitabständen durchgeführt werden (Folgeunter­

suchungen) . 

(2) Tätigkeiten im Sinne des Abs. l sind insbesondere Tätig­

keiten, bei denen Dienstnehmer einer der nachstehenden Einwir­

kungen ausgesetzt sind, wobei bei Fortdauer der Tätigkeit in den 

angeführten Zeitabständen Folgeuntersuchungen durchzuführen sind 

l. organische Phosphorverbindungen (sechs Monate oder Ende der 

Saison); 

2. Quecksilber und seine Verbindungen (sechs Monate); 

3. Benzol, Toluol, Xylol, (sechs Monate); 

4. Halogenkohlenwasserstoffe (sechs Monate); 

5. Pech und Ruß mit hohem Anteil policyclischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen (zwei Jahre); 

6. Quarzhaltiger Staüb (zwei Jahre). 

(3 ) Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 

1. wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemäß§ 74 

ergibt, dass die Arbeitsstoffe gemäß Abs. 2 in einer Appa­

ratur so verwendec werden, dass während des normalen Ar­

beicsvorganges kein Entweichen i n den A~beitsraum möglich 

ist oder 
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2. wenn Dienstnehmer mit Tätigkeiten, bei denen sie einer Ein­

wirkung gemäß Abs. 2 ausgesetzt sind, nicht mehr als eine 

Stunde pro Arbeitstag beschäftigt werden. 

(4) Abs. l gilt weiters fUr Tätigkeiten, bei denen häufiger 

und länger andauernd Atemschutzgeräte (Filter- oder Behälterge­

räte) getragen werden müssen und für Tätigkeiten unter Einwir­

kung von den Organismus besonders belastender Hitze." 

29 . Nach§ 89 werden folgende§§ 89a bis 89i samt überschrif­

ten eingefügt: 

"Untersuchungen bei Larmeinwirkung 

S 89a. Mit Tätigkeiten, die mit gesundheitsgefährdender 

Lärmeinwirkung verbunden sind, dürfen Dienstnehmer nur beschäf­

tigt werden, wenn vor Aufnahme der Tätigkeit eine arbeitsmedizi­

nische Untersuchung der Hörfähigkeit durchgeführt wurde. Dienst­

geber haben dafür zu sorgen, dass Dienstnehmer, die einer ge­

sundheitsgefährdenden Lärmeinwirkung ausgesetzt sind, sich in 

regelmäßigen Abständen einer arbeitsmedizinischen Untersuchung 

der Hörfähigkeit unterziehen. 

Sonstige besondere Untersuchungen 

S 89b. (ll Wenn im Hinblick auf die spezifische mit einer Tä­

tigkeit verbundene Gesundheitsgefährdung nach arbeitsmedizini­

schen Erkenntnissen oder nach dem jeweiligen Stand der Technik 

besondere ärztliche Untersuchungen geboten erscheinen, müssen 

Dienstgeber dafür sorgen, dass Dienstnehmer, die eine solche Tä­

tigkeit ausüben oder ausüben sollen, sich auf eigenen Wunsch vor 

Aufnahme dieser Tätig keit sowie bei Fortdauer der Tätigkeit in 

regelmäßigen Zeitabstanden einer solchen besonderen Untersuchung 

unterziehen kennen . 

(2) Tätigkeiten :::i Sir.ne des Abs . si nd solche, bei denen 

Dier.stne!'.r.oer 

1. bescn=eren ~h ysika!1schen E:n~:rk~ngen ausgeset:t sind oder 



2. den Einwirkungen gefährlicher Arbeitsstoffe ausgesetzt sind 

oder 

3. besonders belastenden Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind 

oder 
4. bei deren Ausübung durch gesundheitlich nicht geeignete 

Dienstnehmer eine besondere Gefahr für diese selbst oder 

für andere Personen entstehen kann. 

(3) Gelangt der Land- und Forstwirtschaftsinspektion zur 

Kenntnis, dass bei einem Dienstnehmer eine Erkrankung aufgetre­

ten ist, die auf eine Tätigkeit im Sinne des Abs. 2 zurückzufüh­

ren sein könnte, so kann sie die Vornahme von besonderen Unter­

suchungen auch hinsichtlich anderer Dienstnehmer empfehlen, die 

mit derartigen Tätigkeiten beschäftigt werden. 

Ourchführunq von Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

S 89c. Die untersuchenden Arzte haben bei Durchführung von 

Eignungs- und Folgeuntersuchungen nach folgenden Grundsätzen 

vorzugehen: 

l. Die Untersuchungen sind nach einheitlichen Richtlinien 

durchzuführen und zu beurteilen . 

2. Die Ergebnisse der Untersuchungen s i nd in einem Befund 

festzuhalten . 

3. Es hat eine Beurteilung zu erfolgen ("geeignet", "nicht 

geeignet"). 

4. Wenn die Beurte ilung auf "geeignet" lautet, aber eine Ver­

kürzung des Zeitabstandes b i s zur Fo lgeuntersuchung geboten 

erscheint, ist in di e Beurteil ung der Zeitabstand bis zur 

vorzeitigen Folgeuntersuchung aufzunehmen. 

5. Der Befund i st dem Di enstnehmer auf Verlange n zu erläutern. 

Durchführung von Untersuchungen bei Lärmeinwirkung 

und sonstigen besonderen Untersuchungen 

§ 89d . Di e unt er suchenden Ar zt e hbbe~ t e: de r Du r ch ! üh r ung von 

w1 e der ke hre~den ~~t e :s~chung e n de: H::! a ~:g~e: t und b e i s c~sti ­

gen bescnde ren ~~ : e : s~=~~ngen w:e t ~:g: vcr =~g ehe ~ : 



1. Sofern für die Durchführung von solchen Untersuchungen ein­

heitliche Richtlinien erlassen wurden, sind die Untersu­

chungen nach diesen Richtlinien durchzuführen. 

2. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in einem Befund 

festzuhalten. 
3. Der Befund ist dem Dienstnehmer auf Verlangen zu erläutern . 

Ermächtigung der Ärzte 

S 89a. Untersuchungen nach den§§ 89, 89a und 89b sind von den 

hiezu vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und soziales ge­

mäß§ 56 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes - AschG, BGBl. 

Nr. 450/1994, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, 

ermächtigten Ärzten durchzuführen und zu beurteilen. 

Oberprüfung der Beurteilung 

S B9f. (ll Das Ergebnis der Untersuchungen nach den§§ 89, 89a 

und 89b ist der Land- und Forstwirtschaftsinspektion, dem 

Dienstnehmer und dem Dienstgeber zu übermitteln. Wird bei einer 

Untersuchung gemäß§ 89 die gesundheitliche Nichteignung festge­

stellt, so darf der Dienstnehmer mit dieser Tätigkeit nicht mehr 

beschäftigt werden. Die Aufhebung des Beschäftigungsverbotes er­

folgt, wenn auf Grund einer Folgeuntersuchung durch den Arzt 

festgestellt wird, dass die gesundheitliche Eignung für die be­

treffende Tätigkeit wieder gegeben ist. 

(2) Der Dienstgeber und der Dienstnehmer können bei der Land­

und Forstwirtschaftsinspektion eine Uberprüfung der Ergebnisse 

der Eignungs- oder Folgeuntersuchung beantragen. Die Land- und 

Forstwirtschaftsinspektion hat eine Uberprüfung durch geeignete 

sachverständige Arzte vornehmen zu lassen. Führt die Oberprüfung 

zu einem anders lautenden Ergebnis, 1st dies dem untersuchenden 

Arzt, dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer mitzuteilen. Auf An­

trag der Land- und Forstwirtschaftsinspektion kann der Magistrat 

feststellen, ob die Voraussetzungen des Abs. l vorliegen. 
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Kosten der Untersuchungen 

S 89g. (l) Die Kosten von Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

sowie von wiederkehrenden Untersuchungen der Hörfähigkeit sind 

vom Dienstgeber zu tragen. 

(2) Die Kosten von sonstigen besonderen Untersuchungen hat der 

Dienstgeber zu tragen, soweit sie nicht auf Kosten eines Versi­

cherungsträgers erfolgen. 

(3) Sofern es sich jedoch um Dienstnehmer handelt, bei denen 

infolge der Art der Einwirkung die Gefahr besteht, dass sie an 

einer Berufskrankheit im Sinne des§ 177 des Allgemeinen Sozial­

versicherungsgesetzes - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung 

des Gesetzes BGBl. I Nr. 68/1999, erkranken, hat der Dienstgeber 

gegenüber dem zuständigen Träger der Unfallversicherung Anspruch 

auf Ersatz der Kosten dieser ärztlichen Untersuchungen. Dies 

gilt auch für Eignungsuntersuchungen, die unmittelbar vor Auf­

nahme einer Tätigkeit durchgeführt werden, die die Unfallversi­

cherungspflicht auslöst. 

Pflichten der Dienstgeber 

S 89h. (1) Dienstgeber müssen den untersuchenden Arzten Zugang 

zu den Arbeitsplätzen der zu untersuchenden Dienstnehmer sowie 

zu allen für die Durchführung oder Beurteilung notwendigen In­

formationen, wie zum Beispiel zu Messergebnissen, gewähren. 

(2) Werden Eignungs- und Folgeuntersuchungen, wiederkehrende 

Untersuchungen der Hörfähigkeit sowie sonstige besondere Unter­

suchungen während der betrieblichen Arbeitszeit durchgeführt, 

müssen Dienstgeber den Dienstnehmern die erforderliche Freizeit 

unter Fortzahlung des Entgelts gewähren. 

(3) In den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten sind 

jene Bereiche anzuführen, in denen Dienstnehmer mit Tätigkeiten 

beschäftigt werden, die Eignungs- und Folgeuntersuchungen erfor­

derlich machen. 
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(4) Dienstgeber müssen über jeden Dienstnehmer, für den Eig­

nungs- oder Folgeuntersuchungen erforderlich sind, Aufzeich­

nungen führen, die Folgendes zu enthalten haben: 

l. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Anschrift, 

2. Art der Tätigkeit, die die Untersuchungspflicht begründet, 

3. Datum der Aufnahme dieser Tätigkeit, 

4. Datum der Beendigung dieser Tätigkeit, 

5. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes, 

6. Datum jeder Untersuchung. 

(5) Den Aufzeichnungen sind alle Beurteilungen der untersu­

chenden Arzte über die gesundheitliche Eignung sowie allfällige 

Bescheide der Land- und Forstwirtschaftsinspektion anzuschlie­

ßen. 

(6) Die Unterlagen gemäß Abs. 4 und 5 sind aufzubewahren, bis 

der Dienstnehmer aus dem Betrieb ausscheidet. Sodann sind sie 

dem zuständigen Träger der Unfallversicherung zu übermitteln. 

Dieser hat die Unterlagen mindestens 40 Jahre aufzubewahren. 

(7) Dienstgeber müssen unbeschadet der§§ 81 und Bla jedem 

Dienstnehmer zu den ihn persönlich betreffenden Aufzeichnungen 

und Unterlagen Zugang gewähren und auf Verlangen Kopien davon 

aushändigen. 

Verordnungen über die Gesundheitsüberwachung 

S 89i. Die Landesregierung hat in Durchführung der§§ 89 bis 

89h durch Verordnung näher zu regeln: 

l. weitere Tätigkeiten, die Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

(§ 89) erforderlich machen, sowie die Tätigkeiten, bei de­

nen sonstige besondere Untersuchungen (§ 89b) geboten sind, 

2. die Zeitabstände, in denen Folgeuntersuchungen, wiederkeh­

rende Untersuchungen der Hörfähigkeit sowie sonstige beson­

dere Untersuchungen durchzuführen sind, 

3. Richtlinien über die Durchführung von Untersuchungen, wobei 

insbesondere festzulegen ist, welche speziellen Untersu­

chungen und Untersuchungsverfahren nach dem jeweiligen 

Stand der Arbe~:s~ediz~n zur Feststellung der gesundheitli­

che:1 E:g;.~:--.g vc:-. ::e:--.str.e:--.:.,err. !:.;!" best:..~~,te Tatigkeiten 1n 
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Betracht kommen, nach welchen arbeitsmedizinischen Kriteri­

en die Untersuchungsergebnisse zu beurteilen sowie welche 

biologischen Grenzwerte gegebenenfalls zu beachten sind." 

30. § 90 samt Oberschrift lautet: 

"Bestellung von Sicherheitsfachkräften 

S 90. (1) Dienstgeber haben Sicherheitsfachkräfte zu bestel­

len. Diese Verpflichtung wird grundsätzlich durch Beschäftigung 

von Sicherheitsfachkräften im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

(betriebseigene Sicherheitsfachkräfte) erfüllt. Reichen die in­

nerbetrieblichen Möglichkeiten nicht aus, um den Aufgaben der 

Sicherheitsfachkräfte nach diesem Gesetz nachzukommen, kann die­

se Verpflichtung auch durch Inanspruchnahme externer Sicher­

heitsfachkräfte oder durch Inanspruchnahme eines sicherheits­

technischen Zentrums im Sinne des§ 75 des Arbeitnehmerinnen­

schutzgesetzes - ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, in der Fassung des 

Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, erfüllt werden. 

(2) Als Sicherheitsfachkräfte dürfen nur Personen bestellt 

werden, die die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß§ 90a nach­

weisen. 

(3) Sicherheitsfachkräfte sind bei Anwendung ihrer Fachkunde 

weisungsfrei. 

(4) Dienstgeber sind verpflichtet, den Sicherheitsfachkräften 

das für die Durchführung ihrer Aufgaben notwendige Hilfspersonal 

sowie die erforderlichen Räume, Ausstattung und Mittel zur Ver­

fügung zu stellen. 

(5) Bei Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums 

entfällt die Verpflichtung der Dienstgeber zur Beistellung des 

Hilfspersonals, der Ausstattung und der Mittel . Bei Inanspruch­

nahme externer Sicherheitsfachkräfte entfdllt diese Verpflich­

tung der Dienstgeber insoweit, als die externen Sicherheitsfach­

kräfte nachweislich das erforderliche Hilfspersonal, die erfor­

derliche Ausstattung und die erforder!:chen Mittel beistellen." 
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31. Nach§ 90 wird folgender§ 90a samt Überschrift eingefügt: 

"Fachkenntnisse der Sicherheitsfachkräfte 

S 90a. Die erforderlichen Fachkenntnisse sind durch ein Zeug­

nis über den erfolgreichen Abschluss einer nach§ 74 Abs. 1 

und 2 des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes - ASchG, BGBl. 

Nr. 450/1994, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, 

vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und soziales anerkann­

ten Fachausbildung oder durch den Abschluss einer gleichwertigen 

Ausbildung im Ausland nachzuweisen." 

32. § 91 samt Uberschrift lautet: 

"Aufgaben, Information und Beiziehung 

der Sicherheitsfachkräfte 

S 91. (ll Sicherheitsfachkräfte haben die Aufgabe, die Dienst­

geber, die Dienstnehmer, die Sicherheitsvertrauenspersonen und 

den Betriebsrat auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der 

menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und die Dienstge­

ber bei der Erfüllung ihrer Pflichten auf diesen Gebieten zu un­

terstützen. Die Sicherheitsfachkräfte sind in allen Fragen der 

Arbeitssicherheit einschließlich der Unfallverhütung hinzuzuzie­

hen, insbesondere bei der Planung von Arbeitsstätten und bei der 

Beschaffung und Änderung von Arbeitsmitteln oder Arbeitsverfah­

ren. 

(2) Dienstgeber haben den Sicherheitsfachkräften alle zur Er­

füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und Unter­

lagen zur Verfügung zu stellen, insbesondere betreffend die Si­

cherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und 

Berichte über Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen be­

treffend gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen 

fUr die Sicherheit und den Gesundhe1:sschutz maßgeblichen Mes­

sungen und Untersuchungen . Die S:cherheitsfachkräfte sind geson-
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wenn Dienstnehmer auf Grund einer Überlassung beschäftigt wer­

den, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Dienstgeber haben die Sicherheitsfachkräfte und erforder­

lichenfalls weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen: 

l . in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der 

Unfallverhütung, 

2. bei der Planung von Arbeitsstätten, 

3. bei der Beschaffung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 

4. bei der Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 

bei der Einführung von Arbeitsstoffen, 

5. bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen Schutzaus­

rüstungen, 

6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und son­

stigen ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, 

insbesondere der Gestaltung der Arbeitsplätze und des Ar­

beitsablaufes, 

7. bei der Organisation des Brandschutzes und von Maßnahmen 

zur Evakuierung, 

8. bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, 

9. bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung und 

10. bei der Organisation der Unterweisung und bei der Erstel­

lung von Betriebsanweisungen. 

(4) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass die Sicherheits­

fachkräfte 

l. den Dienstnehmern, den Sicherheitsvertrauenspersonen und 

dem Betriebsrat auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte 

erteilen, 

2. die Dienstnehmer und die Sicherheitsvertrauenspersonen be­

raten, und 

3. den Betriebsrat auf Verlangen beraten." 
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33. Nach§ 91 werden folgende§§ 9la und 9lb samt Uberschrif­

ten eingefügt: 

"Mindesteinsatz:zai t dar Sicharhei tsfachltra.fte 

S 91a. (ll Sicherheitsfachkräfte sind in dem zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderlichen Ausmaß, mindestens aber im Ausmaß 

der Mindesteinsatzzeit, zu beschäftigen, sofern§ 9lb nicht an­

deres bestimmt. 

(2) Die Mindesteinsatzzeit richtet sich nach der Anzahl der 

Dienstnehmer, die in einer Arbeitsstätte von einem Dienstgeber 

beschäftigt werden. Die auf auswärtigen Arbeitsstellen beschäf­

tigten Dienstnehmer sind einzurechnen. Teilzeitbeschäftigte 

Dienstnehmer sind bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer 

entsprechend dem Umfang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzu­

rechnen. In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder 

Dienstnehmerzahl richtet sich die Mindesteinsatzzeit nach der 

vorhersehbaren durchschnittlichen Dienstnehmerzahl pro Jahr. 

(3) Die Mindesteinsatzzeit beträgt je nach der Anzahl der 

Dienstnehmer pro Kalenderjahr: 

Anzahl der Dienstnehmer: 

ll 

16 

21 

26 

31 

41 

51 

61 

71 

81 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

bis 

15 •. . •.. • ... . .....•..........•...• 

20 . . .............. . .. .. ..... . .... . 

25 

30 . . ............ . ........• . ....... 

40 . • ...•...•.. . ..••••............. 

50 • • • . • • • .•...•. • .•..••.•. . .•• •. . • 

6 0 • ... . ...... . . •. ...... . ... . . . .. .. 

70 •...... . . .. ........•...... . . .. .. 

80 ........ • .. . .. . ..... • . . .. . . . .... 

9 0 ...... . .... .. .. . .... .• .. .. . . .... 

91 bis 10 0 

Stunden : 

13 

18 

23 

28 

36 

46 

56 

66 

76 

86 

96 

I n Arbeitsstätten m:: Cber 100 D1en s:ne hmer n beträgt die M1n­

desteinsa t z=e:t ~ r o 21enst~e~~er u ~d Ka :e~derjahr eine S t unde . 



(4) Die jährliche Mindesteinsatzzeit ist unter Berücksichti­

gung der betrieblichen Verhältnisse aufzuteilen. Jeder Teil muss 

mindestens vier Stunden betragen. Auf jedes Kalendervierteljahr 

muss mindestens ein Achtel der jährlichen Mindesteinsatzzeit 

entfallen. In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder 

Dienstnehmerzahl kann vom letzten Satz abgewichen werden. 

(5) In die Mindesteinsatzzeit darf nur die für folgende Tätig­

keiten aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

l. die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angele­

genheiten gemäß§ 91 Abs. 3, 

2. die Beratung der Dienstnehmer, der Sicherheitsvertrauens­

personen und des Betriebsrates in Angelegenheiten der Ar­

beitssicherheit und der menschengerechten Arbeitsgestal­

tung, 

3. die Besichtigung der Arbeitsstätten und auswärtigen Ar­

beitsstellen sowie die Teilnahme an Besichtigungen durch 

die Land- und Forstwirtschaftsinspektion, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von Arbeitsun­

fällen und arbeitsbedingten Erkrankungen sowie die Auswer­

tung dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

5. die Überprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurtei­

lung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen gemäß§ 74 

Abs. 7 und 8 samt Anpassung der Sicherheits- und Gesund­

heitsschutzdokumente, 

6. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 15 % der Min­

desteinsatzzeit pro Kalenderjahr, 

7. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Un­

tersuchungen sowie die Erstellung von Berichten und Pro­

grammen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der Ar­

beitsgestaltung und 

8. die Koordination der Tätigkeit reehrerer Sicherheitsfach­

krafte. 



Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 

Betreuung von Kleinbetrieben 

S 91b. (1) Dienstgeber können selbst einen Teil der Aufgaben 

der Sicherheitsfachkräfte wahrnehmen, wenn 

1. sie regelmäßig weniger als 25 Dienstnehmer beschäftigen, 

2. sie die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß§ 90a nachwei­

sen, 

3. sie eine externe Sicherheitsfachkraft oder ein sicherheits­

technisches Zentrum im Ausmaß von mindestens der halben 

Mindesteinsatzzeit nach§ 91a Abs. 3 in Anspruch nehmen und 

4. dies im Hinblick auf die Art der Tätigkeit und die beste­

henden Gefahren vertretbar ist. 

(2) Dienstgeber können selbst zur Gänze die Aufgaben der 

Sicherheitsfachkräfte wahrnehmen, wenn 

1. 

2. 

3. 

sie 

sie 

sen, 

regelmäßig weniger als 25 Dienstnehmer beschäftigen, 

die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß§ 90a nachwei-

und 

dies im Hinblick auf die Art der Tätigkeit und die beste­

henden Gefahren vertretbar ist. 

(3) Werden in einer Arbeitsstätte regelmäßig sechs bis zehn 

Dienstnehmer beschäftigt, so muss nachweislich mindestens zwei­

mal im Kalenderjahr eine gemeinsame Begehung durch eine Sicher­

heitsfachkraft und einen Arbeitsmediziner erfolgen. Dienstgeber 

haben dafür zu sorgen, dass bei dieser Begehung alle Dienstneh­

mer anwesend sind, soweit sie nicht durch Urlaub, Krankenstand 

oder sonstige wichtige persönliche Gründe oder zwingende be­

triebliche Gründe verhindert sind. 

(4) Für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis zu fünf 

Dienstnehmer beschäftigt werden, haben externe Sicherheitsfach­

kräfte und Arbeitsmediziner eine gemeinsame Begehung zur Ermitt­

lung und Beurteilung im Sinne des§ 74 vorzunehmen und dann un­

ter Berucks1cht1gung der festgestellten Gefahren festzulegen, in 

welchen Zeitabstanden künftig gemeinsame Begehungen erforderlich 

sind. Diese Zeitabstände sind in die Sicherheits- und Gesund­

heitsschutzdckume~te aufzunehmen. Sctald sich die der Ermittlung 



und Beurteilung zugrundeliegenden Gegebenheiten ändern, hat aber 

jedenfalls eine neuerliche gemeinsame Begehung zu erfolgen." 

34. § 92 samt Oberschrift lautet: 

"Bestallung- von Arbeitsmedizinern 

S 92. (ll Dienstgeber haben Arbeitsmediziner zu bestellen. 

Diese Verpflichtung wird grundsätzlich durch Beschäftigung 

von geeigneten Arzten im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

(betriebseigene Arbeitsmediziner) erfüllt. Reichen die inner­

betrieblichen Möglichkeiten nicht aus, um den Aufgaben der 

Arbeitsmediziner nach diesem Gesetz nachzukommen, kann diese 

Verpflichtung auch durch Inanspruchnahme externer Arbeitsmedi­

ziner oder durch Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zen­

trums im Sinne des§ 80 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes -

ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, in der Fassung des Gesetzes, BGB!. I 

Nr. 70/1999, erfüllt werden. 

(2) Dienstgeber sind verpflichtet, den Arbeitsmedizinern das 

für die Durchführung ihrer Aufgaben notwendige Hilfspersonal so­

wie die erforderlichen Räume, Ausstattung und Mittel zur Ver­

fügung zu stellen. Stellen externe Sicherheitsfachkräfte oder 

sicherheitstechnische Zentren das Hilfspersonal, Ausstattung und 

Mittel zur Verfügung, entfällt die Verpflichtung des Dienst­

gebers zu deren Bereitstellung." 

35. Nach§ 92 werden folgende§§ 92a und 92b samt Oberschrif­

ten eingefügt: 

"Aufgaben, Information und Beiziehunq 

der Arbeitsmediziner 

§ 92a. 111 Arbeitsmediziner haben die Aufgabe, die Dienstge­

ber, die Dienstnehmer, die Sicherheitsvertrauenspersonen und den 

Betriebsrat auf dem Geb:et des Gesur.dheitsschutzes, der auf die 

Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsforderung und der men­

schengerechter. Arbe::5gestaltung zu ber~ten und die Dienstgeber 



bei der Erfüllung ihrer Pflichten auf diesen Gebieten zu unter­

stützen. Arbeitsmediziner sind in Fragen der Erhaltung und För­

derung der Gesundheit am Arbeitsplatz hinzuzuziehen, insbesonde­

re bei der Planung von Arbeitsstätten und bei der Beschaffung 

und Anderung von Arbeitsmitteln oder Arbeitsverfahren. 

(2) Dienstgeber haben den Arbeitsmedizinern alle zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen, insbesondere betreffend die Sicherheits­

und Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und Berichte über 

Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen betreffend gefähr­

liche Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen für die Sicher­

heit und den Gesundheitsschutz maßgeblichen Messungen und Unter­

suchungen. Arbeitsmediziner sind gesondert zu informieren, wenn 

Dienstnehmer aufgenommen werden, oder wenn Dienstnehmer auf 

Grund einer Überlassung beschäftigt werden, soweit dies zur Er­

füllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Dienstgeber haben die Arbeitsmediziner und erforderlichen­

falls weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen: 

1. in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit 

am Arbeitsplatz, 

2. bei der Planung von Arbeitsstätten, 

3. bei der Beschaffung oder Anderung von Arbeitsmitteln, 

4. bei der Einführung oder Anderung von Arbeitsverfahren und 

der Einführung von Arbeitsstoffen, 

5. bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen Schutzaus­

rüstungen, 

6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und 

sonstigen ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, 

insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit- und 

Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze und des 

Arbeitsablaufes, 

7. bei der Organisation der ersten Hilfe, 

8. in Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung 

und Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozess, 

9. bei der Ermittlung und Beurtei"ung der Gefahren, 

10. bei der Festleg~ng von P.a ßnahmen zur Gefahrenverhütung, 



11. bei der Organisation der Unterweisung und bei der Erstel­

lung von Betriebsanweisungen. 

(4) Dienstgeber haben dafUr zu sorgen, dass die Arbeitsmedizi­

ner 

l. den Dienstnehmern, den Sicherheitsvertrauenspersonen und 

dem Betriebsrat auf Verlangen die erforderlichen AuskUnfte 

erteilen, soweit dem nicht die ärztliche Verschwiegenheits­

pflicht entgegensteht, 

2. die Dienstnehmer und die Sicherheitsvertrauenspersonen be­

raten, und 

3. den Betriebsrat auf Verlangen beraten. 

(S) Dienstgeber haben dafür zu sorgen, dass alle Dienstnehmer 

sich auf Wunsch einer regelmäßigen geeigneten Uberwachung der 

Gesundheit je nach den Gefahren für ihre Sicherheit und Gesund­

heit am Arbeitsplatz durch die Arbeitsmediziner unterziehen kön­

nen. Die Regelungen Uber besondere Eignungs- und Folgeunter­

suchungen bleiben unberUhrt. 

Mindesteinsatzzeit der Arbeitsmediziner 

S 92b. (ll Arbeitsmediziner sind in dem zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Ausmaß, mindestens aber im Ausmaß der 

Mindesteinsatzzeit, zu beschäftigen sofern§ 91b nicht anderes 

bestimmt. 

(2) Die Mindesteinsatzzeit richtet sich nach der Anzahl der 

Dienstnehmer, die von einem Dienstgeber in einer Arbeitsstätte 

beschäftigt werden. Die auf auswärtigen Arbeitsstellen beschäf­

tigten Dienstnehmer sind einzurechnen. Teilzeitbeschäftigte 

Dienstnehmer sind bei der Berechnung der Anzahl der Dienstnehmer 

entsprechend dem Umfang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzu­

rechnen. In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder 

Dienstnehmerzahl richtet sich die Mindesteinsatzzeit nach der 

vorhersehbaren durchschnittlichen Dienstnehmerzahl pro Jahr. 



(3) Die Mindesteinsatzzeit beträgt je nach der Anzahl der 

Dienstnehmer pro Kalenderjahr: 

Anzahl der Dienstnehmer: Stunden: 

11 bis 15 . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

16 bis 20 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

21 bis 25 . • . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 15 

26 bis 30 • . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

31 bis 40 . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 24 

41 bis 50 . • • • . . . • . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 30 

51 bis 60 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

61 bis 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

71 bis 80 . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

81 bis 90 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57 

91 bis 100 64 

In Arbeitsstätten mit über 100 Dienstnehmern beträgt die Min­

desteinsatzzeit pro Dienstnehmer und Kalenderjahr 40 Minuten. 

(4) Die jährliche Mindesteinsatzzeit ist unter Berücksichti­

gung der betrieblichen Verhältnisse aufzuteilen. Jeder Teil muss 

mindestens drei Stunden betragen. Auf jedes Kalendervierteljahr 

muss mindestens ein Achtel der jährlichen Mindesteinsatzzeit 

entfallen. In Arbeitsstätten mit saisonal bedingt wechselnder 

Dienstnehmerzahl kann vom letzten Satz abgewichen werden. 

(5) In die Mindesteinsatzzeit darf nur die fUr folgende Tätig­

keiten aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

l. die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angele­

genheiten gemäß§ 92a Abs. 3, 

2. die Beratung der Dienstnehmer, der Sicherheitsvertrauens­

personen und des Betriebsrates in Angelegenheiten des Ge­

sundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen 

Gesundheitsförderung und der rnenschengerechten Arbeits­

gestaltung, 

3. die Bes1ct:igung der Arbeitssta:ten und auswartigen Ar­

beitsstelle~ sowie die Teilnat~e an Eesict:igungen durch 



4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von arbeitsbe­

dingten Erkrankungen und Gesundheitsgefahren sowie die Aus­

wertung dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

5. die Oberprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurtei­

lung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen gemäß§ 74 

Abs. 7 und 8 samt Anpassung der Sicherheits- und Gesund­

heitsschutzdokumente, 

6. die arbeitsmedizinische Untersuchung von Dienstnehmern bis 

zum Höchstausmaß von 20 % der Mindesteinsatzzeit, 

7. die Durchführung von Schutzimpfungen, die mit der Tätigkeit 

der Dienstnehmer im Zusammenhang stehen, 

B. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 15 % der Min­

desteinsatzzeit pro Kalenderjahr, 

9. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Un­

tersuchungen sowie die Erstellung von Berichten und Pro­

grammen auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes und der Ge­

sundheitsförderung und 

10. die Koordination der Tätigkeit mehrerer Arbeitsmediziner." 

36. § 93 samt Uberschrift lautet: 

"Gemeinsame Bestimmungen für Sicherheitsfach­

kräfte und Arbeitsmediziner 

S 93. (l) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für Sicher­

heitsfachkräfte und Arbeitsmediziner gleichermaßen. Sicherheits­

fachkräfte und Arbeitsmediziner werden im Felgenden als Präven­

tivfachkräfte bezeichnet. 

(2) Dienstgeber haben der Land- und Forstwirtschaftsinspektion 

Namen und Einsatzzeit der Präventivfachkräfte mitzuteilen. 

13) Die Bestellung von Präventivfachkräften hat jeweils für 

eine Arbeitsstätte samt allen dazugehörigen auswärtigen Arbeits­

stellen zu erfolgen. Ubersteigt die Mindesteinsatzzeit die be­

triebliche Normalarbeitszeit, sind ~eitere Fräventivfachkräfte 

in der zur Erfüllung der Xindeste:nsötz:e:t erforderlichen An­

zahl zu bestellen. Wenn die Einsö:z:e:: die betriebliche Ncrmal­

arbeitszei: nic~t ~te~steig:, da~~ s:e a~~ rne~~ere Präve~tiv-
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fachkräfte aufgeteilt werden, wenn dies aus organisatorischen 

oder fachlichen Gründen zweckmäßig ist. 

(4) Abs. 3 gilt auch bei Inanspruchnahme eines Zentrums. Wer­

den mehrere betriebseigene Sicherheitsfachkräfte bestellt, ist 

einer von ihnen die Leitung zu Ubertragen. Gleiches gilt bei Be­

stellung mehrerer betriebseigener Arbeitsmediziner. Bei Be­

stellung mehrerer Präventivfachkräfte und bei Inanspruchnahme 

eines Zentrums neben betriebseigenen oder externen Präventiv­

fachkräften ist für deren Zusammenarbeit und Koordination zu 

sorgen. 

(5) Betriebseigene Präventivfachkräfte bzw. deren Leitung sind 

unmittelbar dem Dienstgeber oder der fUr die Einhaltung der 

Dienstnehmerschutzvorschriften sonst verwaltungsstrafrechtlich 

verantwortlichen Person zu unterstellen. 

(6) Dienstgeber haben den betriebseigenen Präventivfachkräften 

Gelegenheit zu geben, die fUr ihre Tätigkeit erforderlichen 

Fachkenntnisse zu erweitern. 

(7) Die Bestellung von Präventivfachkräften enthebt die 

Dienstgeber nicht von ihrer Verantwortlichkeit fUr die Einhal­

tung der Dienstnehmerschutzvorschriften. Den Präventivfachkräf­

ten kann die Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Dienst­

nehmerschutzvorschriften nicht rechtswirksam übertragen werden." 

37. Nach§ 93 werden folgende§§ 93a bis 93e samt Oberschrif­

ten eingefUgt : 

"Aufzeichnungen und Berichte 

S 93a. {lJ Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die 

geleistete Einsatzzeit und die nach diesem Gesetz durchgeführten 

Tätigkeiten zu führen, insbesondere auch über die von ihnen 

durchgeführten Besichtigungen und Untersuchungen sowie deren Er­

gebnisse. Den Organen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion 

ist auf Verlangen Einsicht in diese Unterlagen zu gewähren. 

12) Die Präventivfachkräfte habe n dem ~1enstgeber jährlich 

einen :usarr.-,ienfi,ssenden Be:ricr.t ute= :r.:re ':'at:gkei t sarr.t Ve r­

schlägen zur \'e:rbesse=ung der Ar te:: s ted:ngungen vorzulegen . Der 
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Dienstgeber hat diesen Bericht den Sicherheitsvertrauenspersonen 

zu übermitteln. Wenn keine Sicherheitsvertrauenspersonen be­

stellt sind, ist dieser Bericht an geeigneter Stelle zur Ein­

sichtnahme durch die Dienstnehmer aufzulegen. Der Land- und 

Forstwirtschaftsinspektion hat der Dienstgeber auf Verlangen 

eine Ausfertigung dieses Berichtes zu übermitteln. 

(3) Sicherheitstechnische Zentren und arbeitsmedizinische 

Zentren sind verpflichtet, der Land- und Forstwirtschaftsinspek­

tion auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen 

1. wer als Sicherheitsfachkraft bzw. als Arbeitsmediziner vom 

Zentrum beschäftigt wird, 

2. welche Arbeitsstätten und auswärtige Arbeitsstellen vom 

Zentrum betreut werden, und 

3. welche Einsatzzeit in diesen Arbeitsstätten und auswärtigen 

Arbeitsstellen geleistet wird. 

Zusammenarbeit 

§ 93b. (1) Präventivfachkräfte und der Betriebsrat haben zu­

sammenzuarbeiten. 

(2) Die Präventivfachkräfte haben gemeinsame Besichtigungen 

der Arbeitsstätten durchzuführen. 

(3) Die ·Präventivfachkräfte haben bei gemeinsamen Besichti­

gungen gemäß Abs. 2 die zuständigen Sicherheitsvertrauensper­

sonen und den Betriebsrat beizuziehen. 

Meldung von Missständen 

§ 93c. (1) Präventivfachkräfte haben die bei Erfüllung ihrer 

Aufgaben festgestellten Missstände auf dem Gebiet der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes dem Dienstgeber oder der sonst für 

die Einhaltung der Dienstnehmerschutzvorschriften verantwortli­

chen Person sowie dem Betriebsrat mitzuteilen. 

(2) Stellen Präventivfachkräfte bei Erfüllung ihrer Aufgaben 

eine ernste und ~=1ttelbare Gefahr fur Sicherheit und Gesund­

heit der Dienst~e~~er fest, sc ~abe~ sie ~~verzuglich die be­

troffenen ~1ens:~e~~er ~~d de~ ~le~stgete: ~de= die !~r die Ein-



haltung der Dienstnehmerschutzvorschriften sonst verantwort 

liehen Personen sowie den Betriebsrat zu informieren und Maßnah­

men zur Beseitigung der Gefahr vorzuschlagen. 

(3) Präventivfachkräfte haben das Recht, sich an die Land- und 

Forstwirtschaftsinspektion zu wenden, wenn sie der Auffassung 

sind, dass die vorn Dienstgeber getroffenen Maßnahmen und bereit­

gestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem sie 

erfolglos vorn Dienstgeber eine Beseitigung dieser Missstände 

verlangt haben. 

Abberufung 

S 93d. (1) Wenn nach Auffassung der Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion eine Präventivfachkraft die ihr nach diesem 

Gesetz Ubertragenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt, hat 

die Land- und Forstwirtschaftsinspektion vor Erstattung einer 

Strafanzeige wegen Obertretungen gemäß§ 237 diese Beanstan­

dungen dem Dienstgeber schriftlich mitzuteilen. 

(2) Der Dienstgeber hat im Fall einer Mitteilung nach Abs. 1 

gegenUber der Land- und Forstwirtschaftsinspektion binnen vier 

Wochen zu den Beanstandungen schriftlich Stellung zu nehmen. 

Verordnungen über Präventivdienste 

§ 93e. (1) Die Landesregierung kann durch Verordnung abweichend 

von§ 91a Abs. 3 fUr Arbeitsstätten, in denen besonders hohe Un­

fallgefahren bestehen, höhere Mindesteinsatzzeiten der Sicher­

heitsfachkräfte und für Arbeitsstätten, in denen geringe Unfall­

gefahren bestehen, niedrigere Mindesteinsatzzeiten festlegen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung abweichend von 

§ 92b Abs. 3 für Arbeitsstätten, in denen besonders hohe Gesund­

heitsgefahren bestehen, und für Arbeitsstätten, in denen regel­

mäßig Nachtarbeit geleistet wird, höhere Mindesteinsatzzeiten 

der Arbeitsmediziner !estlegen, so~:e für Arbeitsstätten, in 

denen geringe Ges~~d~e~:sgefahre~ bestehen, sobald gesicherte 



Erkenntnisse für entsprechend den Gesundheitsgefahren differen­

zierte Mindesteinsatzzeiten vorliegen, niedrigere Mindestein­

satzzeiten festlegen. 

(31 Die Landesregierung kann durch Verordnung zulassen, dass 

die Gesamteinsatzzeit der Präventivfachkräfte abweichend von 

§§ 91a und 92b auf Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner 

aufgeteilt wird, wenn dies unter Bedachtnahme auf die bestehen­

den Gefahren für Sicherheit und Gesundheit für eine sachgerechte 

Betreuung zielführend ist.• 

38. § 94 samt Oberschrift lautet: 

"Mutterschutz 

S 94. (l) Ergibt die Beurteilung gemäß§ 74 Abs. 3 Gefahren 

für die Sicherheit oder Gesundheit von werdenden oder stillenden 

Müttern oder mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Schwan­

gerschaft oder das Stillen, so hat der Dienstgeber diese Gefah­

ren und Auswirkungen durch Änderung der Beschäftigung auszu­

schließen. 

(21 Ist eine Änderung der Arbeitsbedingungen aus objektiven 

Gründen nicht möglich oder dem Dienstgeber oder der Dienstnehme­

rin nicht zumutbar, so ist die Dienstnehmerin auf einem anderen 

Arbeitsplat~ zu beschäftigen. Besteht kein geeigneter Arbeits­

platz, so ist die Dienstnehmerin vcn der Arbeit freizustellen." 

39. Vor§ 95 entfällt die Oberschrift. 

40. Dem§ 95 ;.r;s. 6 werden folgende Sätze angefügt: 

"Eine A.b!chri!t der ~eldung an die Land- i;nd Forstwirtscha!ts­

inspekticn ist der ~ienstnehmerin vcm Dienstgeber zu übergeben. 

Ist in eine~ Ee:rieb eine eigene betr1ebsär:tliche Betreuung 

eingerichtet, !~ hat der Dienstgeber auch den Leiter derbe­

triebs~rz::1c~en Be:re~~ng Cber die ~ctwa~gerscha!t einer 

t '4. Weibliche Oienslnrivner, die, einon .,;~.....,,. Haush.111 lührcn sind ohne 
x.:;mlilc,,ung d,,, EntgellS von der l'flicht zur loislun11 von Arbritm an' Sonni.gen 
~ f~,l~ befn.-,1; der VortJJ; vor Weihn.Khl<-n. Owern und Pfin,cMen n.1 
mm i;l,,ichL1lls ohne Schm~lc,,un~ des [n1_., fr-i1u,__._- •1•- · 1· 1 · '-Vieh Re nd . . b"'-"11 '" . ro"'-""-"fl. ,., "",n f t(' M.-t .... , 

l.J~ :.:hfet ~~-rlOtwt•·mlfJ,CN'I MW!tll'n müs.~ von ihrlt.on .Juch .Jti d0Cn 

MullorKhulz 

§ 9S. 1 I) Wrrdendc MüUN dürfen in den ~zlen achl•Wnchffl vor d<-r vor.1u,­
sichtlichen Entbindung (ALhiwochmlrilll n.-ht i,,,.ch.llti~~ wrrdm_ 

121 0. Achtwochenfrilt (Am. 1) wird ·,1u( Grund ~ine ~rill.Chcn ZPu,:nisw-, 
ht•r«hft!PI. Erk>fRt die Entbindung zu cintm früher~ oder tpJlc,en •11, dem im 
ZeuJtnf!I angegebcnl.-n ZCtlpunkl. so vt"fkürtt oder vffltln,;crt Meh tl~ fritt rnl• 
!lprrchf'nd . 

1.11 Ülwr die im AM. 1 vor~ne Frist hinau!I dürfe-n ~rdendfo Müller auch 
rLmn ni<:hl lN.."\Cholfti,cl werrH'n. WN1n nach cincm lfOll.'<"k-,:lcn .,m1~,rzllicht-n 
Zru~ni'5o lelx-n oder Gt."!-undhl"1l Vt>n Mullc.'1 oder Kind hc.-i f ur1d,lUf'r der Dnch3l­
liJ(ung ,cd.lhrtk-1 w:.re. 

141 \'VCfdcnde MüllN' habe-n, sob.lld ihnen ihre, Schw.1nRet!ICh,lfl lM.'k,mnl •~I 
ock•r l'illC' ,·orzcilit,,."t' Bcend1~ung ck-r Schw,m!«'r!oeh.'lh C'tngc-tr~t'n itl, dc..•m l)M•n~I­
MC'her h~on MiU~lung zu m.:tChro. Oiiirübcr hin•us ,ind ttC vprpO.chlt'I, innc'r­
h.alh ,~ vicnen Woc.he vor der,1 Bt-ginn Ol'f Achtwoc~f,~1 lA.ht. 11 den Dl('n!ol· 
,::C'h<-r •ur de-rpn ~inn aufmcrk~,m zu m.,ctwn. Auf V~rl•n,:f'n lks DK"n1>IMC'lxr,­
h.11'wn W ül,c,r CM, 8"1ehcn der Schw„n,:cr5<haft und den Zei111unkt ihre, vor.,u,-. 
~htlkhcn EntbindunJ: eine .ir2lltChc lk!,chcmigun,=: vorzule,gC"n. 

(Sl All(dlliRe Ko'-fc.-n (Ur einr-n wt'11eren N.Khwe;.. über d.1!o Bc.-!,1Nlf'n det Schw•n• 
t<<''M. h.1'1 unci ührr den Zr1IJ,unk1 00 VOf.1U,.,_K"hllK. h<"f\ En1bindunJt, ,~, vom 
ÜM"fl!.IJ,.'f'IK"f Y't'rLlnKI wird, h.11 der Oic.-nM,:t•l,M zu lr.i,et.~-

tftl Ot.-r ÜJ("fl\lj:dK'r r\t verpntchll't, unvt"rzügl,ch n.'lch E,WnMun~ dt•r '<t>m11n,.. 
von df-r S,c.hw.:ang,cr!oC"hdh f'ln(>t 09"m.ltlC."hnlC'fin oder. wc:-nn er f'IO<' lrithchr 
BM.c-hciniti:ung d,uuhcf ve,t~,n,:1 h,ll, un\l("flÜ>(IICh n;,ch Vorl.1~ dlf!'".tC'r Be~h<.-1m­
,:un,t, hK"VOn der zu!-1.iindip.en Lilnd- und foruw1r1w::~h-.in„rx-k1MJn M1fl<'ilunll, ,u 
m,,chf'n. HK'OO !.ind N.ai11~. Alll"f und TA11~kc11 M'f wt"'fck-ndf'n Mull('r bek.mnlzu­
Rel><'fl. 



41. Nach S 95 JJ:>s. 6 werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

"(7) Uberlasser gemäß§ 79 ~.bs. l sind darUber hinaus ver­

pflichtet, der Land- und Forstwirtschaftsinspektion den Wechsel 

des Beschaftigers einer schwangeren Dienstnehmerin oder die Tat­

sache des häufigen kurzfristigen Wechsels anzuzeigen. 

(8) Ist die werdende Mutter durch notwendige schwangerschafts­

bedingte Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere solche nach der 

Mutter-Kind-Pass-Verordnung, BGBl. II Nr. 24/1997, in der Fas­

sung der Verordnung BGBl. II Nr. 345/1998, die außerhalb der Ar­

beitszeit nicht möglich oder nicht zumutbar sind, an der Dienst­

leistung verhindert, hat sie A.~spruch auf Fortzahlung des Ent­

gelts." 

42. § 96 lautet: 

"S 96. (l) Werdende Mütter dürfen keinesfalls mit schweren 

körperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten oder in Arbeitsverfahren 

beschäftigt werden, die nach Art des Arbeitsvorganges oder der 

verwendeten Arbeitsstoffe oder -geräte für ihren Organismus oder 

für das werdende Kind schädlich sind. 

(2) Als Arbeiten im Sinne des Abs. l sind insbesondere anzuse­

hen: 

l. Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Ge­

wicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht 

ohne mechanische Hilfsmittel von Hand gehoben oder regelmä­

ßig Lasten von mehr als 8 kg Gewicht oder gelegentlich Las­

ten von mehr als 15 kg Gewicht ohr.e mechanische Hilfsmittel 

von Hand bewegt oder befördert werden; wenn größere Lasten 

mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder beför­

dert werden, dar! die körperliche Beanspruchung nicht grö­

ßer sein als tei verstehend ar.gef~t.rteu Arbeiten; 

2. Arbeiten, die von werdenden MU::ern cterwiegend im s:ehen 

verrichtet werden müssen, sowie Arbeiten, die diesen in ih­

rer statiscr.en Belastung gleic~Y-C~T-en, es sei denn, dass 

Sitzgelege~~eiten :~~ k',,;rze~ ~~s=~~e~ ten~tzt ~erde~ kön­

ne :: ; :-.ac!"l .:..b:.ö-.;!' de:- 2C. Sc~.~ä:-i:;:e=sc!":.cf:s · ... ·cc~e al l e Ce:-ar-

t '6. II IWc,rdcndc,Mü11c,,<lürfennich1 mit,ch-,,n körpe,lichenAt~kN>und 
nicht mil Atbeitm besch.'if1ig1 _,c1c,n, die nach M dc,s Nbci1,v0tpng"' od,,, der 
verwendl!lon Arbri1SS1offc, oder •II"•••• für ihrc,n Organi\mu, w~hl<!nd ck.'f 
Schw•nsench.ilt oder für da, -~ Kind sch.ldlich sind. • 

121 Als Atbeilen im Sinne de, llbs. 1 sind ~ndc,re •nz....,~n: 
1. Atbcilon, bl'i denon rrgcln,Jßis laSlon von mehr •ls 5 kg Gewicht od,,, ll'­

~lich laSle<> \OOfl mehr ... 10 ks Gtwichl ohne tnKh•niK~ HiH1mi11.i 
von Hand~ ode< ~N&is l•Slon von mehr al1 8 kg ~hl od,,, 
~ich l•Sle<> von mehr •k 15 kR Gewichl ohnC' fflf'CNniKM Hilkmil• 
tel ...,.. H~nd 1-eiit od<,r bcf6tdof1 wetdcn: wenn grö~e laSIN> mil 
ffll'<:haniKh<,n Hilfvnilk-ln gehobon, bewegt ~ belö,dort wo,dc,n, !Cl darf 
die k6rperlkhe lle•nspruchung nicht 3rößet ,ein •ls bc.-i vorSle~ •nll'­
lührtffl Atbl'ile<>; 

2. ~. bei d,,r,en CM _,dcnden Müller ~ndig Slehon mü,son, es sei 
denn, da& Siu.~enheiten zum kurHnAusruhen bcnülZI _,dl!n k6nnen; 
nach Ablauf des fünften MoNI"' der Schw•ngrrschalt Atbrilc,n, bei denen 
die -denden Müll<" SIJndiil slehon mü"on und die IJnl!t'r als vier Stunde<> 
dauom, •uch wenn Si1zgeqc,nh<,;1on zum kurzen Ausruhon ~nützl wordl!n 
könnt.'11; 

J. Atboilon. bei denen riie c;./ahr finer S..Uftetkr•nkun1 im Sinne der ein­
Khl.lßigen Vonch,iflen des ASVG _.,.., iSI; 

4. At~. bl'i denen die werdenden Müller K~dlkhon Einwirkungc,n von 
R=ndheii,~oeQhrrichc,n Sloll,,n odet Strahlen, von Sl•ub. G,.,on oder 
D.irnplen, von H~ze. K.'lhe odrr NJ,so •u,~zl >incl ; 

5. •I~ B<-dtt'nunR von Ge-r.llffl und ~ichinen•lk?r Art. M>k-rn d.n1it eine hohe 
FuShe.anspruchung verbunden i~; 

&. dio 8esch.lfligunR mil Akkord- od<,t PrJrnienarbeil , w,,nn di<' damit verbun­
dono durchschnillliche Arl>ei1>le;.1ung die KrJflc der -rdmdon Muller 
über,toigl ; 

7. di<' Beschäfliitung auf 8c,/6rdrtUnll'fflilloln nach Ahlaiuf des drillen Monat"' 
der Schwange,Khalt ; 

8. das SchiSkan von Holz mil H•ndrnn~n; 
9. dtt" Bf'd~ung von C,,,r,r.llc.-n und ~Khinen met Fußan1,~b. soft-rn d•mll 

eine hohe Fu&bc-.anspruchung verbunck-n ~: 
10. c1ie Me-lkung und Vte'hpfk-gc mil Auwuhmt der fült~rung und rflcg~ von 

Kk.-m11Mrn. 



tigen Arbeiten, sofern sie länger als vier Stunden verrich­

tet werden, auch dann, wenn Sitzgelegenheiten zum kurzen 

Ausruhen benützt werden können; 

3. Arbeiten, bei denen die Gefahr einer Berufserkrankung im 

Sinne des§ 177 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset­

zes - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des Gesetzes 

BGBl. I Nr. 68/1999, gegeben ist; 

4. Arbeiten, bei denen werdende Mütter gesundheitsgefährdenden 

biologischen Stoffen (wie Toxoplasrna und dem Rötelvirus) -

sofern die Dienstnehmerinnen nicht ausreichend immunisiert 

sind-, chemischen Stoffen (wie Blei und Bleiderivaten), -

soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vorn menschli­

chen Körper absorbiert werden-, oder gesundheitsgefähr­

denden Strahlen, Staub, Gasen oder Dämpfen oder von Hitze, 

Kälte, Nässe oder Uberdruck ausgesetzt sind; 

5. die Bedienung von Geräten und Maschinen aller Art, sofern 

damit eine hohe Fußbeanspruchung verbunden ist; 

6. die Bedienung von Geräten und Maschinen mit Fußantrieb, so-

fern damit eine hohe Fußbeanspruchung verbunden ist; 

7. die Beschäftigung auf Beförderungsmitteln; 

8. das Schälen von Holz mit Handmessern; 

9. Akkordarbeiten, akkordähnliche Arbeiten, Fließarbeiten mit 

vorgeschriebenem Arbeitstempo, leistungsbezogene Prärnienar­

beiten und sonstige Arbeiten, bei denen durch gesteigertes 

Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann, wie 

beispielsweise Arbeiten, für die Entgelt gebührt, das auf 

Arbeits(Persönlichkeits)bewertungsverfahren, statistischen 

Verfahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren 

oder ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruht, wenn die 

damit verbundene durchschnittliche Arbeitsleistung die 

Kräfte der werdenden Mutter übersteigt. Nach Ablauf der 

20. Schwangerschaftswoche sind Akkordarbeiten, akkordähnli­

che Arbeiten, leistungsbezogene Pramienarbeiten sowie 

Fließarbeiten mit vorgeschriebenem Arbeitstempo jedenfalls 

untersagt; Arbeiten, für die Encgelt gebührt, das auf Ar­

beits(Ferso~lichke1ts)bewertu~gsverfahren, statistischen 



oder ähnlichen Entgeltfindungs~ethoden teruht, können im 

Einzelfall von der Land- und Fcrstwirtschaftsinspektion un­

tersagt werden; 

10. Arbeiten, die von werdenden Müttern ständig im Sitzen ver­

richtet werden müssen, es sei denn, dass ihnen Gelegenheit 

zu kurzen Unterbrechungen ihrer Arbeit gegeben wird; 

11. die Pflege von Tieren, die an einer auf Menschenübertrag­

baren Tierseuche, insbesondere an Maul- und Klauenseuche, 

Milzbrand, Rotz, Pockenseuche der Schafe, Wutkrankheit, 

Rotlauf der Schweine oder äußerlich erkennbarer Tuberkulose 

der· Rinder erkrankt sind. 

(31 Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt wer­

den, bei denen sie mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft beson­

deren Unfallsgefahren ausgesetzt sind. 

(41 Im Zweifelsfall entscheidet die Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemäß den 

Ats. l bis 3 fällt. 

(51 Werdende Mütter dürfen mit Arbeiten, 

1. bei denen sie sich häufig übermäßig strecken oder beugen 

oder bei denen sie häufig hocken oder sich gebückt halten 

müssen, sowie 

2. bei denen der Körper übermäßigen Erschütterungen oder 

3. bei denen die Dienstnehmerin sie besonders belästigenden 

Gerüchen oder besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt 

ist, 

nicht beschäftigt werden, wenn die land- und Forstwirtschaftsin­

spektion auf Antrag der Dienstnehmerin oder vcn Amts wegen ent­

scheidet, dass diese Arbeiten für den Organismus der werdenden 

Mutter oder für das werdende Kind schädlich sind und im Fall der 

Z 3 dies auch von einem Gutachten eines ;.rn:sarztes testätigt 

wird. 

(6) Werdende Mütter, die seltst nich t rauchen, dürfen, scweit 

es die Art des Betriebes gestattet, r.1cht ar. Arbeitsplätzen be­

schäftigt werden, bei denen sie der Eir.w!rkur.g vcn Tatakrauch 

ausgesetzt werden. Wenn eine räumliche Trennung nicht mOglich 

ist, hat der D!enstgeber durch gee:gr.ete ~annahmen da!~r Sorge 

zu tragen, dass a~de~e ~ienstneh~er, d:e :~ selben Ra~rn ~ie die 

(31 Werucndc Müll<'I' du,1«,n nichl mil Mx,;1en bcsch.'\fti,;I werd<!n, bri dcn<-n 
,., mil Rücksichl auf ihre Schwanboench.>ft b<,ondc,,c,n Unf•llsgdah""' ausgesetzt 
sind. 

l~l lrn Zweifcl,fall enrschcidct die Land, und Forstwirtschafr,in'Jlcl<lion, ob eine 
Arueil unk~ ein Vefhol gern:11\ Abs. 1 bis 3 f.lllr. 

CSJ Wert~ Müller dCorl«,n mil Arbcilen, boi denen sie >ich h~ufig ül>erm3ßiG 
Slll'Ckl'n odc,r bc,uRen oder bei denen sie h.iufiR hock..-n oder sich Reblickl h.1hen 
~usM"fl, SOWJe. m11 ArbctlPn. bei denen der Körper ErschüllPNngen ,ausReSetzt isl, 
ntehl bech3h1i;t _..den, _,,n die, L•nd- und Fontwirtsch.1ftsin>pek1ion ~ul 
~nlr•R der l);en>1nmmerin oder"°" Arnis wt-,;en onrscheiMI, d.,ß diese Arbciren 
lur ~ Org.,n..,,,us der werdendm Muller oder für das werdende Kind >eh.,dlich 
sind. 
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werdende Mutter beschäftigt sind, diese nicht der Einwirkung von 

Tabakrauch aussetzen." 

43. Nach§ 96 wird folgender§ 96a eingefügt: 

"S 96a. (1) Stillende Mütter haben bei Wiederantritt des 

Dienstes dem Dienstgeber Mitteilung zu machen, dass sie stillen 

und auf Verlangen des Dienstgebers eine Bestätigung eines Arztes 

oder einer Mutterberatungsstelle vorzulegen. 

(2) Stillende Mütter dürfen keinesfalls mit Arbeiten oder in 

Arbeitsverfahren gemäß§ 96 Abs. 2 Z 1, 3, 4, 9 und 11 beschäf­

tigt werden. 

(3) Im Zweifelsfall entscheidet die Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemäß Abs. 2 

fällt. 

(4) Die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber mitzuteilen, wenn 

sie nicht mehr stillt." 

44. § 97 Abs. 4 lautet: 

"(4) Ober die Abs. l bis 3 hinaus kann der Magistrat für eine 

Dienstnehmerin, die nach dem Zeugnis eines Amtsarztes in den 

ersten Monaten nach ihrer Entbindung nicht voll leistungsfähig 

ist, dem Dienstgeber die zum Schutz der Gesundheit der Dienst­

nehmerin notwendigen Maßnahmen auftragen." 

45. § 97 Abs. 5 entfällt. 

46. Nach§ 98 wird folgender§ 98a samt Oberschrift eingefügt: 

"Ruhemöglichkeit 

§ 98a. (1) Werdenden und stillenden Muttern ist es zu ermög­

lichen, sich unter geeigneten Bedingungen hinzulegen und auszu­

ruhen. 

(4) Über die Abs . 1 his J hinaus kann die land- und Fon.twirtschahsinspcldion 
für Dienstnehmerinnen, die nach dem Zeugnis eines Amtsarzt~ in den ersten 
Monaten nach ihrer EntbindunR nicht voll leistunR5fähig sind, dem Dienstl!<'he< die 
M.1flnahmen auftragen, die zum Schutz der Gesundheit der Oienstnehmc,,in nol­
wendiR sind. 

(5) Wird dem Auhr•R nach Abs. 4 nichl entlfl(ochen, so hat die land- und Forst• 
wirtschahsinspektion beim MaRistrat die Er),mung der erforderlichen Verfügung 
zu beantragen. § 113 Abs. J bleibt unherührt. 
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werdende Mutter beschäftigt sind, diese nicht der Einwirkung vcn 

Tabakrauch aussetzen." 

43. Nach§ 96 wird folgender§ 9€a eingefügt: 

"S 96a. (ll Stillende Mütter haben bei Wiederantritt des 

Dienstes dem Dienstgeber Mitteilung zu machen, dass sie stillen 

und auf Verlangen des Dienstgebers eine Bestätigung eines Arztes 

oder einer Mutterberatungsstelle vorzulegen. 

(2) St_illende Mütter dürfen keinesfalls mit Arbeiten oder in 

Arbeitsverfahren gemäß§ 96 Abs. 2 Z l, 3, 4, 9 und 11 beschäf­

tigt werden. 
(31 Im Zweifelsfall entscheidet die Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemäß Abs. 2 

fällt. 
(41 Die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber mitzuteilen, wenn 

sie nicht mehr stillt." 

44. § 97 Abs. 4 lautet: 

"(41 Ober die Abs. l bis 3 hinaus kann der Magistrat für eine 

Dienstnehmerin, die nach dem Zeugnis eines Amtsarztes in den 

ersten Monaten nach ihrer Entbindung nicht voll leistungsfähig 

ist, dem Dienstgeber die zum Schutz der Gesundheit der Dienst­

nehmerin notwendigen Maßnahmen auftragen." 

45. § 97 }.bs. 5 entfällt. 

~6. Nach§ 98 wird folgender§ 9ea samt Überschrift eingefügt: 

"Ruhemoglichkei t 

S 98a. lll Kerdenden und stillenden X~ttern ist es zu ermög­

lichen, sich unter geeigneten Beding~ngen hinzulegen und auszu­

ruhen. 

C41 Über die Abs. 1 hi> J hinau, k.1nn di, l•nd- und FurstwirtKh•hloim1N.-l.lion 
für Oiemlnc.-hmc1innen. die nach ~ ZcuRnjs <-ines Amtsarzt~ in den er,aen 
Monaien n.ich ih"" EntbindunR nichl volllei<1ungsfllhig sind. dem OicnSIRroet die 
M.1Snahn= •uhragen, rlie zum SchUlz der Gesundheit der Dicnstnehme,in no1-
wendiR sind. 

C51 Wird dem Auhrag n.1ch Abs. 4 nichlenl!pfOChen. so h.11 die land- und Fnr,1-
wirtschah,in'f'l'klinn bc,im M.~istr•I di, l,la„ung der erforderli<hrn V~fügung 
zu bcantr.,gen. § 113 Abs. J blc,ibt unherührt. 
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(2) J..bs. l gilt nicht !er die Beschäftigung von werdenden und 

stillenden XUttern außerhalb von Betriebsgebäuden und sor.stigen 

ortsgebundenen }.nlagen.• 

47. S 102 Abs. l und 2 lauten: 

"S 102. 11) Macht die Anwendung der §§ 94, 96, 96a, 97 Abs. 4 

oder des§ 98 Abs. l, soweit§ 102a Abs. 3 des Landarbeitsgeset­

zes 1984, BGBl. Nr. 287, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I 

Nr. 101/1998, nicht anderes bestimmt, eine Änderung der Beschäf­

tigung 1m Betrieb erforderlich, so hat die Dienstnehmerin J.Ji­

spruch auf ein Entgelt, das dem Durchschnittsverdienst gleich­

kommt, den sie während der letzten 13 Wochen des Dienstverhält­

nisses vor dieser Anderung bezogen hat. Fallen in den Zeitraum 

von 13 ~ochen Zeiten, während deren die Dienstne~~erin infolge 

Erkrankung oder Kurzarbeit nicht das volle Entgelt bezogen hat , 

so verlängert sich der Zeitraum vcn 13 Wochen um diese Zeiten; 

diese Zeiten bleiben bei der Berechnung des Durchschnittsver­

dienstes außer Betracht. Die vorstehende Regelung gilt auch fUr 

den Fall einer Beschäftigung gemäß§ 95 Abs. 2 oder, wenn sich 

durch die Änderung der Beschäftigung der Dienstne~~erin eine 

Verkürzung der Arbeitszeit ergibt, mit der Maßgabe, dass der Be­

rechnung des Entgelts die Arbeitszeit zugrunde zu legen ist, die 

fur die Dienstnehmerin ohne Änderung der Beschäftigung gelten 

wurde. Bei Saisonarbeit mit Akkord- oder Prämienentlohnung ist 

der Durchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen nur fUr die 

Zeit weiterzugewähren, während der solche Arbeiten im Betrieb 

verrichtet werden; fUr die Ubrige Zeit ist das Entgelt weiterzu­

gewähren, das die Dier.stnehmerin ct.r.e Vorliegen der Schwanger­

schaft erhalten hätte. 

12) Dienstnehmerinnen, die gemäß§ 95 Abs. 3 nicht beschäf­

tigt werden dürfen, und Dienstneh~er i nnen, !Ur die au! Grund der 

§§ 94, 96, 96a, 97 J-.iJs. ~ oder des § 96 1-:;s . l l:e i ne Beschä!­

tigungsmöglichl:e i t i::-. Betrieb i::es:er.:, hc:=en k is,:n:ch ai.:f ein 

t 102. III M.1chl die Anwffldung der§§ 96, 97 Abo. 4 und 5 udc,r des§ 98 
Abs. I.M>WN § 102aAb.. Jdesl.andarboit,~o,s 1984, BGBI.Nr. 287, _;de, 
f••"'"R des Gedzes, IIGBI.Nr. 50W199l nichl ~ndcn,s bcslimn11, eine Andc,. 
rung der Be.ch-'ftigun11 im 114,tricl, erfonlortich, so hal die Oicn,.,,.hmerin 
A"'P'uch auf ein En1~1. das dem Du1ch,chnü1,-.,rdic,ns1 11eichliomm1, <k.-n oio, 

wälvrod ck-r lrlllm 13 Wochen de> Dim~-h.ihnisoes ""' d.,..,,. Anck-run11 
hczOl,'Crl hol . Fal~ in dc,n Z~raum '°" 13 Wochen Zc,ilen, wlhrend dc,r~n dit­
Oien,inehmorin infolll<' Erkrankuni; oder cine, Uni;lücksialle1 odl'r -,im Kurz­
arhcil nichl d~s vol~ En1gcl1 bc,,o,:,,n hol, so 11CrLl"!lcrt •ich ck-r ZL-ilr•um ..,.. 
1 J Wochen um d ..... ZC!ilen; rlieso Zci1en bleibc,n bc,i der Berechnun~ ctrs Ourch­
schni11,..,dicn51es aul!er Belrachl. Die \'Onlehende R-lunN gih auch für dc,n F ~H 
ciner e...ch.lhisunK RCm.\11 § 'JS Ab.. 2 oder, wonn sich durch die Ändc,runR dt'r 
Bc,,ch.llligung ck-r Dien51nehmerin eine Vorkürzung der Arl,c,;1„e~ "'llibl, n•~ der 
M.a&~be. da& der Berechnu"R des En1So111 die A,bc,;ts.zc,i1 zuArunde zu ~ i1I 
dit- für die Dien51nehmerin ohne, Änderung der Be.clwliigung gdion würd,,. Dei 
Saisonarbeil mi1 A~ko,d. odc,r l',äm.,,,.,.lohnung i$1 der Ourchschnins-.,rdiensl 
dor ll'lzlen I J Wochen nur lür die, Zeil woüerz.,_llhren, wJhrc,nd dc,r .olchc, 
Arhcilc,n im 8"1rieb """ichlel -den; lür die übrit;,, Zc,il isl clas (nlgc,11 wcilc,m,­
R=•"'""· das die, Dienslnc,hmc,rin ohno Voriqc,n der Schwan~c,nch;,ft c,,hallc,n 
h.'ine. 

121 Oien,tnehmo,innc,n, die IIC"Nß § 9SAbs. J nicht hc,och.lhiRll•~rden rlürfr-n, 
und l);c,n51nc,hme,innc,n. für (lic, aul Grund der§§ !16. 97 Ab,,, 4 und 5 ocJc,, des 
~ 981\b!.. 1 k~inc, llesc:h.llii1WnJl'MÖKlichkl!il im lletric,I, bc,$1c,hl, h.1bc,n An,flrUCh 
4ul c,in Enlboell, für dessm Bc,,L"<:hnung Abs. 1 sinngenlllS anz.,...ndc,n i>I. 



~6. § 103 ;..=s. S lautet: 

"(S) Die SS 100, 101 und 104 scwie die r-=s. l bis 4 und 6 

bis 9 sind auf Dienstnehmerinnen, die 

l. allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, welches das zwei­

te Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an Kindes statt an­

genommen haben (Adoptivmütter); 

2. in der Absicht, ein Kind an Kindes statt anzunehmen, dieses 

in unentgeltliche Pflege genommen haben, mit dem Kind im 

selben Haushalt leben und es überwiegend selbst pflegen 

(Pflegemütter), 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden, 

wenn sie einen Karenzurlaub im Sinne des Abs. l in Anspruch 

nehmen wollen. An Stelle der Bekanntgabe der Schwangerschaft 

CS 100 Abs. 2) tritt die Mitteilung von der Annahme eines Kindes 

an Kindes statt oder von der behördlichen Verständigung über die 

Zusage der Übergabe und der Erklärung über die beabsichtigte 

Obernahme eines Kindes in Pflege; in beiden Fällen muss mit der 

Mitteilung das Verlangen auf Gewährung eines Karenzurlaubes ver­

bunden sein. An Stelle des in Abs. l erster Halbsatz festge­

legten Zeitpunktes ist Adoptivmüttern der Karenzurlaub ab dem 

Tag der Annahme an Kindes statt, Pflegemüttern ab dem Tag der 

Übernahme in Pflege bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 

Kindes zu gewähren." 

49. S 105 lautet: 

"S 105. Für die D;irchführung der in den §§ 5?6 Abs. 4 und 96a 

Abs. 3 der Land- ~nd Forstwirtschaftsinspektion übertragenen 

Au!gaben und Befugnisse gilt Abschnitt 5." 

50. § 107 sa~t Cberschrift la\Jtec: 

"Schutz der Jugendlichen 

S 107. (ll .;\Jgendliche irn Sinne dieses Gesetzes sind ?erso:-:e:1, 

die nicht als Kinder i::i Sinne des § ic,; ;..=s. 6 und 6a gelten, 

151 CJ«,§~ 11111, 101 und 104 sowit,~Ab,. 1 bis 4 und f> bi>9„nd auf Oic,n,a. 

""""'""""""· ~ 1. •llein odc,r mit ihrem Eh<i!a1tc,n M Kind, Wl"k:hes das zweit~ lcberui,1hr 
noch nichl volk,ndel hal, an Kindesswn ··- haben (Adoplivmül­
k!rl, 

2. in de, Absicht, ~n Kind o1n Ki,...$1atl •nzunehmen, dien in u"""l!ll'illic~ 
Pdcge ll('nomnx,n h.,bc,n, mit dem Kind im l<'lbcn Haushall k,I,..,. und es 
ül~ l('lbst ~n U'fll,gemünerl, 

n.wh Mo~ der ful~ llr,.limmURll'fl liM~ß o1nzuwmdc,n. wmn >ic · 
cinc,n Karmzurl•ub im Sinne des Abs. 1 in Anspruch nehnwn wollen: An.a~lle de< 
Bc,k.,nnrga~ dft Schwa"ll"'(hafl 1§ 100 Abs. 21 trin di<- MittcilunR ..,., der 
Annahme cines Kinde,, an Kindo,; Stall oder von et... 1...-hordlichen Veril~ndiRung 
ülx,r die Zus.1gc, der Ühc,,J1,Jl>e und der ErklärunR ül>Pr die, hcahsich1ig1e Über· 
n.1hme- Kindft in f'llegc.-; in bcidcn F.llk,n muß mit der Mineilung rlas Wrl,m­
gcn auf Gcw.lhrunß c,incs K.>n,nzurt.,ubes W'!bundcn sein. An,ar,lle d~ im Abs. 1 
ersk.~ lialti.alz leSIJ!Cl<,;lc,n Z~IJJUllkl~ isl Adopl~'fflullc,n der Karm,urlJuh ab 
dem T ai; elf,, Annahme an Kindesslall, Pfltilen,üllern .tb dc,m T •K der Ül><•rn.d,n,c 
in f'flq,.., bis zum Abl.iuf dc,s zw..-ilm lfflefls~,h,.. dc,s Kind<.'S zu h"'-w;ihren. 

t 105. Für die Durchlüruung de,, in den ll b 
und 'J<J n,,, LJnd- und foolwinsch.,n, % A _•· 4 onrl S, 97 l\b,. ◄ und S 
~•fu1,-n~w:- Kih Ab!tChni11 S. ~kltan ubcrtr..1genen Auf1t,•lx.-n und 
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bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. hl::weichend davon gilt 

§ 107a Abs. 2 auch fUr Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr voll­

endet haben. 
121 Die regelmäßige Wochenarbeitszeit der Jugendlichen darf 

,o Stunden, die Tagesarbeitszeit acht Stunden nicht über­

schreiten.§ S7 Abs. l und 2 gilt sinngemäß. 
(31 Werden Jugendliche von mehreren Dienstgebern beschäftigt, 

so darf die Gesamtdauer der einzelnen Beschäftigungen zusammen­

gerechnet die in Abs. 2 vorgesehenen Höchstgrenzen der Arbeits­

zeit nicht überschreiten. 
141 Für Personen unter lS Jahren, die im Rahmen eines Pflicht­

oder Ferialpraktikums beschäftigt werden 1§ 108 Abs. 6a Z 2 

und 31, gilt Abs. 2 mit der Abweichung, dass während der Haupt­

ferien und schulfreier Zeiten von mindestens einer Woche, die 

tägliche Arbeitszeit sieben Stunden und die Wochenarbeitszeit 

35 Stunden nicht überschreiten darf. In dieser Zeit ist eine ab­

weichende Verteilung der Arbeitszeit gemäß§ 57 nicht zulässig. 

Beträgt die Unterrichtszeit an einem Schultag mindestens sieben 

Stunden, ist eine Beschäftigung nicht mehr zulässig. Beträgt die 

Unterrichtszeit weniger als sieben Stunden, darf die im Betrieb 

zu verbringende Zeit zwei Stunden nicht überschreiten. 

15) Während jedes Zeitraumes von 24 Stunden ist 

l. Personen unter lS Jahren 1§ 106 Abs. 6a) eine ununterbro­

chene Ruhezeit von mindestens 14 Stunden zu gewähren; 

2. den übrigen Jugendlichen eine ununterbrochene Ruhezeit von 

mindestens zwölf Stunden zu gewähren. 

Für Jugendliche, die mit der Viehpflege und Melkung (Stall­

arbeit! beschäftigt sind, kann die Ruhezeit ab Vollendung des 

16. Lebensjahres au! zehn Stunden verkürzt werden, sofern inner­

halb von drei Wochen eine Ruhezeit oder Wochenfreizeit entspre­

chend verlängert wird. 

(E) § 60 gilt mit der Maßgabe, dass eine Arbeitspause zusam­

menhängend mindestens 30 Minuten zu betragen hat. Die Arbeits­

pause ist spätestens nach sechs Stu~den zu gewahren. 

(7) Jugendliche dur!en in der Zeit =~ischen l9 Uhr und 5 Uhr 

nicht beschä!tigt ~~d :~r Uterstu~de~a=~elt {§ ~6) nicht hera~­

ge:ogen ,,erde~ .. 

(21 Oil! w6chffltliche N°"""larbo!ilulPil der Jun(lffldlicMn d;irf ◄O Stundc,n. die 
T~r~1>zet1 neun Stunden nicht iibcnchroil..,. § 57 1ilt ~&. 

Lll Juilrndhchen tSt n.1c:h Bec,ndiSU"II der !Jslichen ArbeilSZIPil .;ne ununtl'fbro. 
chene Ruhez~ von mindeslenszw611Stund,ruu-,1hrrn. für Jull<lrldliche die 
MIi der Vll'hpllege und Melkung (StaU.rboil) bedillti111 sind, kann die Rui,.;zrit 
ab Vollendu1111 dl!s _16. Lft>fflsjahre auf zehn Stund<!n verkürzt _,den. 

_ <◄ 1 lus,,ndloche dürfen zur Nachta~t 1§ 59) und zur Über,auncienarbril 1§ 581 
noch< herang,,zOllffl werden. 

151 Den Jullffl(llichen iol wOchenllich ..,. ununl~cochene Freizeil von 
◄ 1 Slundc!n zu -Jhrffl, in die der Sonni.R zu fallen hat; d""" Wochenfreizeit 
soll nach Möillichkril loj)Jlelt'M 11m 1 J Uhr •m SamSlag bqinnen. A,bc,iten 
wJhrffld der Wcochenfreizeil und an Feieri.t!"" sind nur in beonders dringlichen 
FJllen 1§ 61 Abs. ◄1 zulJ„ig. 

CC,I lugendliche, die wJhrend der Wcochfflfrrizril (Abs. SI be>ch3ftigl werden, 
haben in der folgenden Woche unter Fonuhlung des Emsett• Anspruch ,,uf Frei­
zeit in folgendem Auoma6: 

1. llci ei,.,. BechJftiRU"II an, Sam>l•R nach ( J Uht im Auvn.i& der Jleleislctl'tl 
Arbeil; 

2. bei ei,.,. Besc:h.lftigung am Sonn1as im doppc,bc,n AuNN6 der ""1cisl<'kn 
Arbeil; 

J. bei ,.;,.,. Deo<häftiJlun11 wJhrc,nd der Wochenfreizrit am s.,""'•11 n.1c:h 
1 l Uhr und am Sunnta11<'inr ununterbrochene Wochc,nfr•izrit von ◄ 1 Stun­
den. 

J<,d,,s zwrite Wochenmde mu& arbeitsfrei bleiben. (~ BeKl-wftigun~ wJhrMCI 
der Wochen/reizeij isf an hiichstcns 15 Wochenenden im Kalenderjahr erlaubt. 

• 
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(8) Persor.en unter 15 Jahren <§ 108 ~.bs. 6aJ dürfen vor sechs 

Uhr nicht zur Arbeit herangezogen wercen. ~ie übrigen Jugendli­

chen dürfen zu regelmä5iger Arbeit ver sechs Uhr nur herangezo­

gen werden, wenn vor Aufnahme dieser Arbeiten und danach in 

jährlichen Abständen eine Untersuchung gemäß§ 89b Abs. l durch­

geführt wurde. 
(9) Jugendliche dürfen an Samstagen und Sonntagen nicht be­

schäftigt werden. Für Jugendliche, die in Betrieben gemäß§ 5 
Abs. 4 erster Satz beschäftigt werden, hat die Wochenfreizeit am 

Samstag spätestens wn 13 Uhr zu beginnen. Bei Beschäftigung am 

Samstag' ,dürfen diese Jugendlichen am Montag in der darauffolgen­

den Kalenderwoche nicht beschäftigt werden. Ist der Montag Be­

rufsschultag, ist eine Beschäftigung dieser Jugendlichen am 

Samstag nicht zulässig. 

(10) Während der Arbeitsspitzen muss die Wochenfreizeit minde­

stens 41 aufeinander folgende Stunden, in die der Sonntag zu 

fallen hat, betragen. Arbeiten während der Wochenfreizeit und 

an Feiertagen sind nur in besonders dringlichen Fällen (§ 61 

Abs. 4) zulässig. 

(11) Jugendliche, die während der Wochenfreizeit (Abs. 10) be­

schäftigt werden, haben in der folgenden Woche unter Fortzahlung 

des Entgelts Anspruch auf Freizeit in folgendem Ausmaß: 

1. Bei einer Beschäftigung am Samstag im Ausmaß der geleiste­

ten Arbeit; 

2. bei einer Beschäftigung am Sonntag im doppelten Ausmaß der 

geleisteten Arbeit; 

3. bei einer Beschäftigung während der ~ochenfreizeit am 

Samstag und am Sonntag eine ur.ur.terbrochene Wochenfreizeit 
von 48 Stunder.. 

Jedes zweite ~ocher.ende muss arbeits!rei ble~ben. Eine Beschäf­

tigung wahrend der Wochenfreizeit ist an höchstens 15 Wochen­

enden im Kalenderjahr erlaubt." 

51. § 107a lautet: 

"§ 107a. Eei der 5eschaftig~~g J~ge~dlicter ist au! ihre 
§ 107 •· (1) ßei dc:'f Ül."!toCh.'ifliJ(un,:: luRCOdlicher i~ iluf ihr~ ('",c,wndhcil und kür­

f)("fhche [ntwic..l..lunw, t)e)Ondt•r, MUCl1oichl zu Ol'hme>n; <M"r Ott.•n\l,::t'IK"r o<X"r 
d~5'Pfl 8evollm.::ichüg1c )inci vcrpllach1"1, ~ M.1F.n.1hn1en ,ur W.1hrung dt•r 
S,1ulichke-1I zu lrt-flf'n, die durt.:h Aller und ~hlcchl der l,c"'(h.ill,gtcn Ju,:;rntJ­
l1cht'n ~M ~nci . 
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r.e!-1.-nen; der Dier.stgeber oder dessen Ee\·cl!:r.äct,tigte sind ver­

pflichtet, jer.e ~aßnat-.r..en zur \oiahr;,;n9 der Sittlichkeit zu tref­

fen, die durch Alter und Geschlecht der beschäftigten Jugendli­

chen geboten sind. 
(21 Die Beschäftigung Jugendlicher mit Arbeiten, 

l. die objektiv ihre physische oder psychische Leistungsfähig­

keit übersteigen: 
2. die eine schädliche Einwirkung von giftigen, krebserregen­

den, erbgutverändernden, fruchtschädigenden oder in sonsti­

ger Weise den Menschen chronisch schädigenden Stoffen mit 

sich bringen; 
3. die eine schädliche Einwirkung von Strahlen mit sich brin­

gen: 
4. die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen 

ist, dass junge Menschen sie wegen mangelnden Sicherheits­

bewusstseins oder wegen mangelnder Erfahrung oder Ausbil­

dung nicht erkennen oder nicht abwenden können oder 

5. bei denen die Gesundheit durch extreme Kälte, Hitze, durch 

Lärm oder Erschütterungen gefährdet wird, 

ist verboten. Die Landesregierung hat durch Verordnungen die Ar­
beiten und Verfahren näher zu bezeichnen, die durch physikali­

sche, chemische oder biologische Einwirkungen oder auf Grund 

ihrer Beschaffenheit geeignet sind, die in Z l bis 5 genannten 

spezifischen Gefahren für Jugendliche mit sich zu bringen. In 

der Verordnung können auch die Arbeiten festgelegt werden, wel­

che wegen der damit verbundenen Gefahren für die Sicherheit, Ge­

sundheit oder Sittlichkeit für Jugend!iche r.ur unter besonderen 

Bedingungen zulässig sind. 

(3) Cnabhängig von Vorschriften im Sinne des A.bs. 2 kann die 

Land- und Forstwirtscha!tsinspekticn im Einzel!all die Eeschäf­

tigung Jugendlicher :r.it gefährlicher. Arbeiten mit Bescheid un­

tersagen oder von Bedingungen abhän; ig machen. 

(~) Jugendliche, die das 16. lebens Jahr r.och r.icht vcllendet 

haben, dUr!en nicht zu Akkordarbeiter., al:~crdähnlichen Arbeiten, 

leistungsbezogenen ?ra:r.ienarbeiten ;.;nd sonstigen Arbeiten, bei 

denen durch ein gesteigertes Arbe:ts:empo ein htheres Entgelt 

erzielt werden kann, herangezcgen ~e~jen. =~genjl ich e ab dem 

12) Unh,,sch.iclet des § 78 Abs. 5 und 6 UM durch Vrrordnun1 der Lanrios­
rC!lic<ung die Bc,sch.Jfti!:un11 von luJ!,,ndlichon mil bcolinvnlm lltbo..ion. die m~ 
be.onderon Golahren für die Gnundhoit Vffl>Undrn sind, unlon.lgl oder von 
8c..'<linRunMC'f' ,1bh.\ngi,: ,::emachl wt.-rdcn. 

131 Unabh.JnRiil von Vorschrillm im Sinnt dt> Abs. 2 bnn dil.' land- und for"• 
wirt>clwf1'in,peklion im Einzdi.>11 die BOK~hiRUng lugendlichrr nril gcfdhrlic:hon 
Arbei,c,n unlrr'"l,'cn odrr ,-on Bcdini;ungon •bhlni;ig ffl,ICMn. 

141 lugendliche, die da, II,. LftlfflJj,lhr noch nichl "°'lmdel hilben oder in 
einem lehr, odrr ,o,,.,iilffl mindelffl< ei~hrigen Au\bildunpvrrlwlum „fflffl, 
dürfen nicht zu Akkordarbcilen, •kkor.Uhnlichon Arlx!ilm. loi"uffl!>bcz_,, 
Pr~mioNr~itm und \00\lillffl Arbeilcn, boi deMn durch m l!ftleiJIC'flt'S Arbeils­
lt•mpo cin hc)I..,,.,. Ent110II rrzich -~n bnn, her•nll<"zoaen w,,,dm. Lohrlin!I<' 
oder lullffldliche, die in~ sonstitlm mindeslem einjlhti8ffl AUlbildunp..,,. 
lwltnis „ohffl, dürfen noch Vollenduna de, 1&. Leben,.jahNl!I zu Auobildunp­
zW«km l.,llw,,;w, jedoch in rinffl> Au\ffl;lßvon hlichsk!nS zdln Wochffl ;r Au\­
bildun11Sioht, bei dm im onlm Salz 8fflOMl«I Ulii;keilen mil•rllNm, jedoch 
darf lieh ih"' Enllohnung nicht nach ihr,r orbrochlen L~ung richlffl. 

151 0.. Dienstgeber iJI vrrpllichlet, dm lu!cffldlich,,n d;. für ä,o Durchführung 
der fu,irndlichenuniom,chungen l!<"Nß § 132 • ASVC erforderliche Freizeit uni"' 
Fortzahlung doJ Enlsei1' zu -Jhren. 

(61 Aullerholl, .... klriobes dürl,,n lugcndlichl, nicht zur 8c,16tdc,rung höher .. 
Gdd- od"' S.Chw,,rtc unrc,r ...,.._., Vor•nl-'ung i-ansrzogen _,dm_ 
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vollendeten 16. Lebensjahr dür!en zu Ausbildungszwecken unter 

Au!sicht fallweise bei den im ersten Satz genannten Tätigkeiten 

mitarbeiten, jedoch darf sich ihre Entlchnur.g nicht nach ihrer 

erbrachten Leistung richten. 

(51 Der Dienstgeber ist verpflichtet, den Jugendlichen die 

fUr die Durchführung der Jugendlichenuntersuchung gemäß§ 132a 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes - ASVG, BGBl. 

Nr. 189/1955, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. li9/1999, 

erforderliche Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts zu gewäh­

ren. 

(6) Ergibt die Beurteilung gemäß§ i4 Al:ls. 5 eine Gefahr fUr 

die Sicherheit des Jugendlichen, so hat der Dienstgeber unbe­

schadet der Regelungen uber die Sicherheit und den Gesundheits­

schutz dafür Sorge zu tragen, dass in jährlichen Abständen eine 

Untersuchung gemäß§ 132a des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung des Gesetzes 

BGBl. I Nr. li9/1999, stattfindet. 

(7) Außerhalb des Betriebes dürfen Jugendliche nicht zur Be­

förderung höherer Geld- oder Sachwerte unter eigener Verantwor­

tung herangezogen werden." 

52. § 108 Abs. 3 lautet: 

"13) Als.Kinderarbeit gilt nicht die Beschäftigung von Kindern 

ausschließlich zum Zweck des Unterrichts oder der Erziehung und 

die Beschäftigung eigener Kinder mit leichten, wenn auch regel­

mäßigen Leistungen von geringer Dauer im Haushalt. Eigene Kin­

der, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, dürfen mit leichten 

und vereinzelten Arbeiten in Betrieben, in denen ausschließlich 
Mitglieder der Familie des Betriebsinhabers beschäftigt sind, 

beschäftigt werden." 

53. Dem§ 108 F~s. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Kinder, die ge::-_ä5 AJ::s. 3 zweiter Sa-::z l::esc!-:äftigt werden d'.!r­

!en, dürfen an Schultagen und an sc~ul!re~en Tagen nicht mehr 

flt Al~ KinciermUeil J:ih nicht die ßt"!,,(häfli,tunR von Kindern, die au!-!l(;hlicßlich 
zum Z"«k des Unl~rKhl~ oc.~r der Erziehun,c erfolgt: fernc:-r nichl die Hcr,,nztt-­
hun~ von i'tndcrn zu ve-reinzcl&en k-ichlrn Oten~dci!rolun,;cn und die lktiM:hlfligung 
<-iJ..'er'K"r kindcr mil lf-ichtcn. wenn auch rc,:elm.\ßiA(.-n Leölungcn von "crint(t-r 
D,1uer. 

1 \) fü_-i c.k-r ßt."\,,: ·häflii:unR von Kindern im Sinnt' <k..~ Abs. J i„1 ,1ul dcrl"n G~und­
hl.'d, Sichf'th<-i1 und kCJr1><-rhcM Enlw1cklun,i:b«.-1onde-r~ Rüt.l..,ithl zu nehmen uiuJ 
;rtJc Gef:ihnluni; de-, SillhchL:f'il 1'U vcrmt.'Kic!n. 



zahl der dem Schulur.terricht ur.d der. leichten Arbeiten gewid.~e­

ten Stunden keinesfalls mehr als sieben Stunden betragen darf. 

Nach Schluss des Unterrichts und bei 9eteiltem Unterricht nach 

Schluss jeden Unterrichtsabschnittes ist ohne Anrechnung auf die 

für den Schulweg aufgewendete Zeit eine Stunde arbeitsfrei zu 

halten, es sei denn, dass es sich ausschließlich um eine Be­
schäftigung mit einem Botengang handelt. Eine Beschäftigung zwi­

schen 19 Uhr und 6 Uhr ist nicht erlaubt." 

54. § 108 Abs. 6 lautet: 

"16) Kinder im Sinne dieses Gesetzes sind Minderjährige 

1. bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres oder 

2. bis zur späteren Beendigung der Schulpflicht." 

55. Nach§ 108 Abs. 6 wird folgender Abs. 6a eingefügt: 

"(6a) Für Minderjährige (Abs. 6 Z ll, die die Schulpflicht be-

endet haben und 

1. in einem Lehrverhältnis oder 

2. im Rahmen eines Ferialpraktikums oder 

3. im Rahmen eines Pflichtpraktikums 

beschäftigt werden, gelten die Besti~.:nungen für Jugendliche." 

56. § 113 1'.bs. 4 erster Satz lautet: 

"Uber Berufungen gegen Bescheide der Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion nach diesem Gesetz entscheidet die Landesre­
gierung." 

57. Im§ 159 1'.bs. 3 wird das Wort "?räsenzdienstes" durch den 

Ausdruck "Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes" er­
setzt. 

f&J llnler Kindern im Sinne diees ee..-t, .. lindMindo.rjllhrige zu ...,,.,t'hc,n, die, 
1. die •llgemeine Schulpßichl noch nichl ""'"1del habc,n; 
2. d<,, allllC!'l'<-int>n Schulpßichl nicht unlerlieRffl oder von ihl bclrcit >ind, bio 

zum 1. luU <h!s Ka~~1hn,s, in dem sie das I S. lebc,n•jahr vollendm. 

f41 Über d;. Brrufung (!~Pn PiMn 8..cht;d im Sinn~ ~s Abs. 3 pntschPidPt 
die l•n~r~ierung. Dlf Be-ruful"lg ist bt,i "'r land- und ForsM·inKhaftsins~Ltion 
einzubringf'n. ste hat kPiM .aiuiKhiebtondf' \\'irkun,i. 

()) W•hlber«hliWc, die W\'llffl Urlaubs, )(an,nzurl.,ub., Lcislung des Präsenz• 
.d.cnsl~ ock-r Kr ankhett .am W •hll,ag .in der Lcb,1ung der U~nslc otk.•r infolJ;c Aus• 
übunR ihrt~ Berufe!> ode-r aus .andcum wichli,;M, ihre Pen,on bc1reff~dcn Grün­
den •n der l>"rsönlichcn Slimn10hi:,,be ""'hindo~ sind. ho1bcn do1 Ro<hl •ul b,icf. 
liehe Slimrnal'fl,lbr; d......- hal im PostWl'(t zu orlolgen. 



58. Nach§ 196 wird folgender§ 196a samt Oberschrift einge­

fügt: 

"Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

S 196a. (ll Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat in allen 

Angelegenheiten der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

rechtzeitig anzuhören und mit ihm darüber zu beraten. Der Be­

triebsinhaber ist insbesondere verpflichtet, 

l. den Betriebsrat bei der Planung und Einführung neuer Tech­

nologien zu den Auswirkungen zu hören, die die Auswahl der 

Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe, die Gestaltung der Ar­

beitsbedingungen und die Einwirkung der Umwelt auf den Ar­

beitsplatz für die Sicherheit und Gesundheit der Dienst­

nehmer haben, 

2. den Betriebsrat bei der Auswahl der persönlichen Schutzaus­

rüstung zu beteiligen, 

3. den Betriebsrat bei der Ermittlung und Beurteilung der Ge­

fahren und der Festlegung der Maßnahmen sowie bei der Pla­

nung und Organisation der Unterweisung zu beteiligen. 

(2) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, 

l. dem Betriebsrat Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheits­

schutzdokumenten sowie zu den Aufzeichnungen und Berichten 

über Arbeitsunfälle zu gewähren, 

2. dem Betriebsrat die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse 

auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung zur Verfügung zu stel­

len, 

3. dem Betriebsrat die Ergebnisse von Messungen und Untersu­

chungen betreffend gefährliche Arbeitsstoffe und Lärm sowie 

die Ergebnisse sonstiger Messungen und Untersuchungen, die 

mit dem Dienstnehmerschut z in Zusammenhang stehen, zur Ver­

fügung zu stellen, 

4. dem Betriebsrat die Aufzeichnungen betreffend Arbeitsstoffe 

und Lärm zur Verfügung zu stellen, 

5. den Betriebsrat über Grenzwerteberschreitungen sowie deren 

Ursachen und über die getroffenen Xaßnahmen unverzüglich zu 

informieren, und 
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6. den Betriebsrat Cber Au!lagen, Verschreibungen und Bewilli­

g;.mgen au! de:n Gebiet des Dienstneh:r,erschutzes zu infor:nie­

ren. 

(3) Der Betriebsinhaber hat mit de:n Betriebsrat über die beab­

sichtigte Bestellung oder Abberufung von Sicherheitsfachkräften, 

Arbeitsmedizinern sowie von Personen zu beraten, die für die 

erste Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständig sind. 

Der Betriebsrat kann zu den Beratungen die Land- und Forstwirt­

schaftsinspektion beiziehen. Eine ohne Beratung mit dem Be­

triebsrat vorgenoll\lllene Bestellung von Sicherheitsfachkräften und 

Arbeitsmedizinern ist rechtsunwirksam. 

(4) Der Betriebsrat kann seine Befugnisse nach Abs. 1 Z 1 

bis 3 an die im Betrieb bestellten Sicherheitsvertrauenspersonen 

delegieren. Für die Beschlussfassung gilt§ 172. Der Beschluss 

ist den Sicherheitsvertrauenspersonen sowie dem Betriebsinhaber 

unverzüglich mitzuteilen und wird erst mit deren Verständigung 

rechtswirksam." 

59. § 211 Abs. 3 z l lit. g lautet: 

"gl wegen der bevorstehenden Einberufung zum Präsenz- oder 

Ausbildungsdienst oder Zuweisung zum Zivildienst (§ 3 

des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes 1991 - APSG, BGBl. 

Nr. ~83, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 0/1998);" 

60. § 211 Abs. 3 Z 1 lit. i lautet: 

"il wegen seiner Tätigkeit als Sicherheitsvertrauensperson, 

Sicherheitsfachkraft oder Arteits:nediziner oder als Fach­

oder Milfsperscnal von Sicherheitsfachkräften oder 

Arbeits~ejiziner~,'1 

i1. § 217 Abs. 2 z 5 lautet: 

"5. scwei: die !n~eressen aller i~ Eetrietsausschuss ver:re-

tlJ Dit- Künffll!U"8 kann b,,; Gcrichl an,p,foch1cn we«k-n. ,..cnn 
1. die KündigunR 

a) wt.iec-n ~ lk-ilriUt.~ 0<k.~r der Milgltl-d!<haft <k.-s O"ns1r1t•hmt.-rs zu 
Gcwc,rk>ch.,h"": 

ht we,.,-..."f'I M-int'f T.'Higkc.-it m Gewcr~~h.1f1rn; 
1·) W('J.."Cfl [inlx-ru(un,:, rk..-r flt.-criclm-cr,.,1nmdunR durch den Ok."fl~nehmc .. •r; 
d1 \"'1tl'fl 5i«.'1nt.or T•tiR.kt;1 ,tls Mi1Rlit-11 ck.-!. \\'ahlvon.tandr.~. Nncr Wahlkorn,. 

miuion ock-r c1I, W.1hllNR1,•; 
e) Wc,t<"n w.-inc.-r li<!-wt•rhung um rinc MilWit-cl-.c.:h.1(1 lum Uc.irtl"iKr.al mlt-r 

Wt"R(.-n c..-inM frühere..., T~lli.:1!;1.'11 im Ut'l,icl"°'•11· 
(1 wt.,ct-n s.einrr T.)h,ckcil .1ls. Md,;IK"CI dt.'r Llnci. und fot!olwin0roeh.1fthchen 

St. hlichtunw-s.h!U<"; 
J;) w.:,:rn dc..-r hc.ovors.1t:>lw„1ck-n EinhcfufunK des. Oicn,afl('hmc.."' zun1 r,~benz. 

dit-n" 1~ 11 ck,,. Arlx,1>pi•1Z,ic""'unit>K"""z"'. UGBI. Nr. 1 S◄l 1'/Sbl; 

,uwpil ehe l111t'fl°'"'4..' 0 .,n .. , im lk•lf11•h~1ll\'l.h11K 'V('flrl'll'llC'n Dll'n,11wh111(•r• 
J,:ru11pt·n l-.·1rolh-n ,anti 

,11 Uht'l\'11,1<.hun~ dt.-r [111h,1hun.: 1k•r U1l' Dic..•11'l1ll.•hnwr h1.•trl'f1t•1ul..-n Vur-
"'( hr1flt•n 1\ l'H1; 

lil t.:t-< lu ,1ui lnh'f'Vt.•nlton (~ 1 't4J; 
, 1 ,IIIJ."t'nk..'ln<.'!> lnform.1lmn!-11"1·h1 t§ ll'JJ1; 
clJ M11wirlunt,: ,ln lw1,11.·l1 ... und unh•rfll•l1n11..•n~••~rfl('n Sthuli,n).:'·· U,1 -

tlunt,:'- • und Wohlf.,hr1"-'"1nr11 ·h1un~t•n l~~ 1 lJH und 1 'l'JJ 

lh•tui.:111,\C.• in Ani;c-lt.·1ott•nht•1IC'n. 1h1.· ,lU~'(hlM.'~IK h ,Jic..· l111(•re-."t.•n t'IIM.'f 101 l~•lrtrl1,. 
,IU''-' hufi. nk hl vt•rl•C'l~•'lf-n 1 >ic•n„lnt.·lmli:•1i.:ru1llll' IM•lfC"l,t•n. ltmnt..·n -.·1m1 Ut•lt11..·l,'\• 
.11,,."(. hul\ mt hl ,Hl'-).!t•uht ""1.·rc ... ,, 
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al Oberwachung der Einhaltung der d!e ,ienstne~~er betref-

fenden Vorschriften <§ 193); 

b) Recht auf Intervention (§ 194); 

c) allgemeines Informationsrecht (§ 195); 

dl Mitwirkung in Angelegenheiten der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes <§ l96a); 

e) Mitwirkung an betriebs- und unternehmenseigenen Schu­

lungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen 

(§§ 198 und 199) ." 

62. § 217 11hs. 4 z 2 lautet: 

"2. soweit sie nicht nur die Interessen der Dienstnehmerschaft 

eines Betriebes berühren 

a) Recht auf Intervention (§ 194); 

bl allgemeines Informationsrecht (§ 195); 

c) Beratungsrecht (§ 196); 

d) Mitwirkung in Angelegenheiten der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes (§ 196a); 

e) Mitwirkung an betriebs- und unternehmenseigenen 

Schulungs-, Bildungs- und Kchlfahrtseinrichtungen 

(§§ 198 und 199); 

fl wirtschaftliche Informaticns- und Interventionsrechte 

(§ 214); 

g) Mitwirkung bei Betriebsänderungen (§ 215) .• 

€3. Im§ 236a wird folgender Abs. la eingefügt: 

"(la) Ist bei gleitender Arbeitszeit vereinbart, dass die Ar­

beitszeitau!zeichnungen vom Dienstnehmer zu führen sind, so hat 

der Dienstgeber den Dienstnehmer zur crdentlichen Führung der 

Aufzeichnungen anzuleiten. Nach Ende der Gleitzeitperiode hat 

der Dienstgeber sich diese Aufzeichnu~gen aushändige~ zu lassen 

und zu ko~trolliere~. Werden die A~fzeich~~~gen v:m Cie~stgeber 

2. ~• !t,6C nicht nur d,c- lnll'"res'l."n <k•r DirnSlnehmcrM·h.lft eint"!\, ßc1tiet>c.-!t, 

berühren, 
,11 R.cchl •uf lnlrr.,enlion t~ 194); 
b) allgt-meinc-s ln{ormr11iun~l"Chl t~ 195); 
Cl ßer.1lun,t!,tl"'Chl (~ 1 'Jb); 
d1 Mitwi,kun,: an bc."lric.•h~- unrl unll'f1ll.fm1t.,,~i,trr'K"1\ Schulung~-. Kil­

dunl(..lli.• und Wohliahrl!lieinrN:-htun,:l'fl I!~ 198 und 19'JI; 
pJ wirlM:h,1!lltCht..- lnlorm,11iumt• und lnlervt"nliom.rt..-chlc 1~ 21 ◄); 
(1 M1twi,kung ~i lk.-lril~~jnck•r~nRrn f~ }!S_J; 
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tnde der Gleitzeitperiode au! Verlangen eine Abschrift der Ar­

beitszeitau!zeichnungen zu übermitteln, öndernfalls ist ihm Ein­

sicht zu gewähren." 

64. § 236a Abs. 2 Z 9 lautet: 

"9. Angaben über die Beschäftigung ~ährend der Wochenfreizeit 

(§ 107 Abs. 9 und 10) und die hiefür gewährten Frei­

zeiten." 

65. s· ·237 Abs. 1 lautet: 

"(ll Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist, sofern die 

Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe un­

terliegt, mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 S zu bestrafen, 

l. wer als Dienstgeber oder dessen Bevollmächtigter 

a) den§§ 56 bis 61, 70, 73 Abs. 3, 4, und 5, 74 Abs. l 

bis 8, 75 Abs. l, 76, 78 Abs. l und 2, 79 Abs. 3 bis 5, 

80 Abs. l und 4 bis 13, 80a Abs. 4 bis 7, 81 bis 81b, 83 

Abs. 

Abs. 

8Se, 

bis 

bis 

Abs. 

87d, 

87h, 

Abs. 

99h 

l z l und 2 sowie Abs. 3, 84, 85 Abs. 3 bis 7, 85a 

l bis s, 85b, 85c Abs. 2 bis 8, 85d Abs. 2 bis 5, 

8Sf Abs. l bis S, 85g Abs. l bis 4, 85h, 851 Abs. l 

7, 85j Abs. l bis 3, 85k Abs. l und 3, 86 J'.bs. 3 

7, 86a Abs. 2 bis 7, 86b, 86c Abs. 2, 86d, 86e, 87b 

l bis 3 sowie 5 und 6, S7c Abs. 

87e, 87f Abs. 3 bis 7, 87g Abs. 

88, 88a Abs. 2 bis 9, SSb Abs. 

4. ESd Abs. 2 bis 5, eee, 89f, 

l, 2 sowie 5 bis 7, 

1, 2 sowie 7 und 8, 

1, 3, 5 und 8, esc 

88g Abs. 2 und 3, 

S8j F.bs. l sowie 4 F.bs. l bis 4, BSi Abs. 2 bis 6, 

bis 6, SSk, 89 1-.bs. l, 99a, 89b Abs. l, 89f Abs. l, 89h, 

90 Abs. l, 2 u:-:d 4, 91 A:=s. 2, 3 und 4, 91a Abs. l, 92 

Abs. l und 2, 92a Abs. 2 bis 5, 92b Af)s. l, 93 Abs. 2 

und 6, 93a Abs. l und 2, 9::b, 93d Abs. 2, 94, 95 Abs. l, 

3, 6 und 7, 96 Abs. und 3, 9€-a ;..bs. 2, 97 Abs. l bis 

3, 98, 92a, 99, 107 Abs. 2 l::!s 11, 107a Abs. l sowie~ 

bis 7, 107b, 108 Ats. l, 3 :.::::l 5, ::e .Z.J:s. 2, 236, 236a 

und 23€b, 

9. Angah<•n ü'- d~ e,.,c~f1igung w3hrond der W0< hfflirNeil und d„ hi<-füt 
R("Währtt.-n F rriu-i1en. 

t 237.111 EitK' V<-,w,1hun11--.üho.-nrctunRl>l,:eht und ;,,1 • .,,fo,n die, Tal nichl n.1<:h 
,1nck.-,cn Vcn~:hrihen l"incr MrcnJ,.'t.'"fl-n Slr,dl' unlt-rliq;1. nlfl einet Gcldilr,de bi~ zu 
1 :-; ooo S. zu b1 .. •>1r.1((:n. 

1. "1"' .,I~ UN.."f'l!'JJ.."C.-1,cr o<k.-r de.~~.., OcvollnlolChlit,,.-IN' 
,11 ,i._,. II~ Sb. 57, 58 bi• bl. 70. 74bt, lllll. 1 IOAIJ.. 3, 128Ab,. 2, 2Jb. 

l.U, ,1 und 2J(, b. 
b1 ,1t .. ,.,ufGrund<k.,!i~ 7SIW.91, 1J7Alr.,.. 4und S,9'JAl.x. 1. IU7Ahs. n. 

I07 .1 AIM. J. !WtWN:" 11 l Ah,., .1 und ◄ rrLl~M'1l<!fl Ver01dnun11,l-n un,I 
Bt••clM..d,..., 

lU\'\ick·rh..mtk·h; 
2. wt"'f' die ÜfR,l•~ CWf l.mcl- unrl F,H,-awirbch.1l1!ooin"'fN-•khun in Au,-übunJ,t ihre..~ 

ÜK'n'.\I~ bdtindl-,1 ock.-r dtt> Eriüllun,c ihrt"f Auf,;..lbcn vt"ft"tlt"h, insbc•,,,omlf>rl' 
""''' .,1, 1 ,._.,l~J..'t-fx.·r 1.Nk'f ck,!i('tl ßf"VC,llm.H"hli,cll"J den sich.iu!t den lk-fugnß. 
!ll"ft clN""" C>r.:,.,nc ,«mtf\ den~§ 1101~ 111 er,tcbenc.k.-n Vt-rpOich&unt,"<.•n 
ntchl n.ichkomn~. 

<21 Ülx.-rln.-tunJ."M ck.-s ~ 21(, !tind mil GcldstrJlen von minct..~•~s 7 500 S zu 
.1hntk-n. 

fJJ Einl' Vt'fW.-.llun,:~ühc.-,freluns: lx.~hl und KI, Wt.1orn die T ,11 nichl nach .1nc~ 
rt'fl Vof"'4. luiflt.'f'I ""'~ !olrrn,.,~•n Slr,tfl" untrrht,;I, n1i1 t"iner Gc.•l,h,lr,dc hi!o zu 
.SO fl(l(J S LU ht."!'olr,1ien 

1. Wf"r ,ll!o DtrtNt,tl°IJN nck•r ON,~•n lk'VOtlnl.°i<·h1tK1er 
M tk.•n ~~ 41,. 158 Al,-. .1, 2<M Ah, .. 1 unrl 4. 2UII, 21~J Alx. 1,214 Ahs. 2. 

]. 1 S Al'!I>, 1 L 1 .t und Ab). 1 ,l MM'K.' 221 luwi,k..-hJndl'lt odt'f 
hl ch-n •,n:h ,lU'.'i> ck-n Ül,erw,1,·hunJ;~hc;-fus;ni!>~l ck-1, lh•trM.-INJl('j n.1c·h 

~ l'J.I l l t•r~t•l„"flt'k.,, Vc.•rpßtd,tunJ,,'\'f'I nM:ht n.1chlmmm1; 
2. wt•r ,11,MitJ:lit-.l odc-r [r'-1l,:mtf~IK"d 1k..,,lh'lril-lN.1l1~ M.'f11t•n Verplltchlunr,,'t•n 

n,1ch ~ i ltf Ah~. ~ nK·h1 n.Rhlmmml. 
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b) den §§ 2 bis 29, 30 Abs. l bis 8 und 32 bis 55 der auf 

Gesetzesstufe stehenden Land- und forstwirtschaftli­

chen Dienstnehrnerschutzverordnung, LGBl. für Wien 

Nr. 10/1970, in der Fassung des Gesetzes LGBl. für Wien 

Nr. 24/1982 und des Art. III dieses Gesetzes, 

c) den mit§ 2 der auf Gesetzesstufe stehenden Verordnung 

der Wiener Landesregierung über die Sicherheitskenn­

zeichnung an land- und forstwirtschaft- liehen Arbeits­

plätzen, LGBl. für Wien Nr. 28/1993, für verbindlich er­

klärten ÖNORMEN oder 

d) den in Verordnungen oder Bescheiden, welche auf Grund 

dieses Gesetzes erlassen wurden, enthaltenen Geboten und 

Verboten 

zuwiderhandelt; 

2. wer die Organe der Land- und Forstwirtschaftsinspektion in 

Ausübung ihres Dienstes behindert oder die Erfüllung ihrer 

Aufgaben vereitelt, insbesondere wer als Dienstgeber oder 

dessen Bevollmächtigter den sich aus den Befugnissen dieser 

Organe gemäß den§§ 110 Abs. 3, 111, 112 Abs . 3 ergebenden 

Verpflichtungen nicht nachkommt; 

3. wer als Dienstnehmer trotz Aufklärung und nachweislich 

schriftlicher Aufforderung durch den Dienstgeber oder des­

sen Bevollmächtigten§ 82 Abs. bis 5 zuwiderhandelt." 

66. Dem§ 237 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 tritt im Abs. l an die 

Stelle des Ausdrucks "15. 000 S" der Ausdruck "l. 050 Euro", im 

Abs. 2 an die Stelle des Ausdrucks "7.500 S" der Ausdruck 

"525 Euro" und im Abs. 3 an die Stelle des Ausdrucks "30 . 000 S" 

der Ausdruck "2.100 Euro"." 
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67. Nach§ 239 werden folgender 14. Abschnitt samt Uberschrift 

sowie folgender§ 240 angefügt: 

"14. BEZUGNAHME AUF RICHTLINIEN 

S 240. Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Eu­

ropäischen Union umgesetzt: 

1. Richtlinie 78/610/EWG zur Angleichung der Rechts- und Ver­

waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Schutz der 

Gesundheit von Arbeitnehmern, die Vinylchloridmonomer ausge­

setzt sind, ABl. Nr. L 197 vom 22.7.1978, S. 12; 

2. Richtlinie 80/1107/EWG zum Schutz der Arbeitnehmer vor der 

Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische 

Arbeitsstoffe bei der Arbeit, ABl. Nr. L 328 vom 3.12.1980, 

S. 8, geändert durch die Richtlinie 88/642/EWG, ABl. Nr. 

L 356 vom 24.12.1988, S. 74; 

3. 391 L 0322: Richtlinie 91/322/EWG zur Festsetzung von Richt­

grenzwerten zur Durchführung der Richtlinie 80/1107/EWG über 

den Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemi­

sche, physikalische und biologische Arbeitsstoffe bei der 

Arbeit, ABl. Nr. L 177 vom 5 . 7.1991, s. 22; 

4. 396 L 0094: Richtlinie 96/94/EG zur Festsetzung einer zwei­

ten Liste von Richtgrenzwerten in Anwendung der Richtlinie 

80/1107/EWG zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung 

durch chemische, physikalische und biologische Arbeitsstoffe 

bei der Arbeit, ABl. Nr. L 338 vcm 28.12.1996, S 86; 

5. Richtlinie 82/605/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdungen durch metallisches Blei und seine Ionenverbin­

dungen a~ Arbeitsplatz !Erste Einzelrichtl i nie im Sinne des 

Artikels i, der R1cl'.tl1nie 80/l: C,7/ EWG I , ABl. Nr. ::.. 247 vom 

23.E'.:"E:, 5. ,_ ; 
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6. Richtlinie 83/477/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz (Zweite Einzelricht­

linie im Sinne des Artikels 8 der Richtlinie 80/1107/EWG), 

ABl. Nr. L 263 vom 24.9.1983, s. 25, geändert durch die 

Richtlinie 91/382/EWG, ABl. Nr. L 206 vom 29.7.1991, S. 16; 

7. 386 L 0188: Richtlinie 86/188/EWG über den Schutz der Ar­

beitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz 

(Dritte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 8 der Richt­

linie 80/1107/EWG), ABl. Nr. L 137 vom 24. Mai 1986, S. 28; 

8. Richtlinie 88/364/EWG zum Schutz der Arbeitnehmer durch ein 

Verbot bestimmter Arbeitsstoffe und/oder Arbeitsverfahren 

(Vierte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 8 der Richt­

linie 80/1107/EWG), ABl. Nr. L 179 vom 9.7.1988, S. 44; 

9. Richtlinie 89/391/EWG über die Durchführung von Maßnahmen 

zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

der Arbeitnehmer bei der Arbeit, ABl. Nr. L 183 vom 

29.6.1989, S. l; 

10. Richtlinie 89/654/EWG über Mindestvorschriften für Sicher­

heit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzel­

richtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. l der Richtlinie 

89/391/EWG), ABl. Nr. L 393 vom 30.12.1989, s. l; 

11. Richtlinie 89/655/EWG über Mindestvorschriften für Sicher­

heit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln 

durch Arbeitnehmer bei der Arbeit {Zweite Einzelrichtlinie 

im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), 

ABl. Nr. L 393 vom 30.12.1969, s . 13, geändert durch die 

Richtlinie 95/€3/EG, ABl. Nr. L 335 vorn 30.12.1995, S. 28; 



112 

12. Richtlinie 89/656/EWG über Mindestvorschriften für Sicher­

heit und Gesundheitsschutz bei Benutzung persönlicher 

Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte 

Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richt­

linie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 393 vom 30.12.1989, S. 18; 

13. Richtlinie 90/269/EWG über Mindestvorschriften bezüglich der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen 

Handhabung von Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere 

eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich bringt 

(Vierte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. l der 

Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 156 vom 21.6.1990, S. 9; 

14. Richtlinie 90/270/EWG über Mindestvorschriften bezüglich der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an 

Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne des Ar­

tikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 156 

vom 21.6.1990, s. 14; 

15. Richtlinie 90/394/EWG Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch Karzinogene bei der Arbeit (Sechste Einzel­

richtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. l der Richtlinie 

89/391/EWG), ABl. Nr. L 196 vom 26.7.1990, S. l, geändert 

durch die Richtlinie 97/42/EG, ABl. Nr. L 179 vom 8.7.1997, 

S. 4; 

16. Richtlinie 90/679/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

(Siebente Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 

der Richtlinie 89/391/EWG), ABl. Nr. L 374 vom 31.12.1990, 

S. 1, geändert durch die Richtlinie 93/88/EWG, ABl. Nr. 

L 268 vom 29.10.1993, S. 71, geändert durch die Richtlinie 

95/30/EG, ABl. Nr. L 155 vom 6.7.1995, S. 41, angepasst 

durch die Richtlinie 97/59/EG, ~31. Nr. L 282 vom 

15.10.1997, S. 33, angepasst d~rch d1e Richtlinie 97/65/EG, 

ABl. Nr. L 335 vc:n E.12.1997, ~- :,; 
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17. Richtlinie 92/58/EWG Uber Mindestvorschriften !Ur die Si­

cherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Ar­

beitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 

Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG), ~.al. Nr. L 245 vom 

26.8.1992, s. 23; 

18. Richtlinie 92/85/EWG Uber die OurchfUhrung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 

schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 

Arb~.i tnehmerinnen am Arbeitsplatz ( Zehnte Einzelrichtlinie 

im Sinne des Artikels 16 Abs. l der Richtlinie 89/391/EWG), 

ABl. Nr. L 348 vom 28.11.1992, S. l; 

19. Richtlinie 91/383/EWG zur Ergänzung der Maßnahmen zur Ver­

besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Ar­

beitnehmern mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leih­

arbeitsverhältnis, ABl. Nr. L 206 vom 29.7.1991, S. 19; 

20. Richtlinie 93/104/EG Uber bestimmte Aspekte der Arbeitszeit­

gestaltung, ABl. Nr. L 307 vom 13.12.1993, S. 18; 

21. Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz, ABl. 

Nr. L 216 vom 20.8.1994, S. 12. 

Artikel II 

(ll Dieses Gesetz tritt, soweit im Folgenden nicht anderes be­

stirr.mt wird, mit Ablauf des Tages seiner Kundmachung in Kraft. 

(2) FUr Arbeitsstätten, in denen ein Dienstgeber regelmäßig 

bis zu 100 Dienstnehmer beschäftigt, muss die Umsetzung der 

DurchfUhrung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und die 

Festlegung von Maßnahmen zur GefahrenverhCtung und die Erstel­

lung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente nach Maß­

gabe der folgenden Sestim.~ungen fertiggestellt sein: 

l , fUr Arteitsstatten, in denen rege!~lßig 51 tis 100 Dienst­

nehrr,er beschl~tii;;t sind, mit 1. .Jul. 2000, 

Artikel II 

(1) Die Land- und forstwinschaftliche Dienst­
nehmerschutzVerordnung, LGBI. für Wien 
Nr. 10/1970, bleibt bis zur Erlassung einer Verord­
nung auf Grund des § 7 3 q der Wiener Landarbeits­
ordnung nach Maßgabe des Abs. 2 als Landesge­
setz in Geltung, soweit ihr nicht Bestimmungen der 
Wiener Landarbeitsordnung in der Fassung des 
Art. I entgegens-tehen: - - - - - - -

(2) Im § 56 der Land- und forstwirtschaftlichen 
Diennnehmerschutzverordnung ist die Zitierung 
,,§ 134 der Wiener Landarbeitsordnung" durch 
,,§ 209 der Wiener Landarbeitsordnung''. zu erset­
zen. 
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2. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig elf bis 50 Dienst­

nehmer beschäftigt sind, mit l. Jänner 2001, 

3. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis zu zehn Dienst-

nehmer beschäftigt sind, mit l. Jänner 2002. 

Familieneigene Dienstnehmer sind bei der Berechnung der Dienst­

nehmeranzahl erst in der letzten Phase gemäß Z 3 zu berücksich­

tigen. 

(3) Für Arbeitsstätten, in denen ein Dienstgeber regelmäßig 

bis zu 100 Dienstnehmer beschäftigt, tritt die Verpflichtung zur 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften sowie von Arbeitsmedizi­

nern nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in Kraft 

l. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig 51 bis 100 Dienst­

nehmer beschäftigt sind, mit l. Juli 2000, 

2. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig elf bis 50 Dienst­

nehmer beschäftigt sind, mit l. Jänner 2001, 

3. für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig bis zu zehn Dienst-

nehmer beschäftigt sind, mit 1. Jänner 2002. 

Familieneigene Dienstnehmer sind bei der Berechnung der Dienst­

nehmeranzahl erst in der letzten Phase gemäß Z 3 zu berücksich­

tigen. 

Artikel III 

(1) Art . II der Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1982, LGBl. 

für Wien Nr. 24, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung die­

ses Gesetzes außer Kraft. 

(2) Die Land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmerschutz­

verordnung, LGBl. für Wien Nr. 10/1970, in der Fassung des Ge­

setzes LGBl. für Wien Nr. 24/1982, tleibt bis zur Erlassung von 

Verordnungen nach den §§ 851, 66f, Pi und 881 der Wiener 

Landarbeitsordnung 1990, LGBl. fur W1en Nr. 33, in der Fassung 

des Art. I dieses Gesetzes, als La~desgeset: in Geltung, soweit 

ihr nicht Bestimmungen des zitierten Gesetzes entgegenstehen. 

Ihr§ 56 entfällt . 

(3) Treten Best1r.::n.:ngen der land- u:-.d fcrst...,.1rtschaftl1chen 

~ienstneh~ersch~:zver c =d~u~g :~~:. ~~: ~:e~ ~=- : G/ 19~ 0 , :n der 
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Fassung des Gesetzes LGBl. für Wien Nr. 24/1982, wegen der Er­

lassung einer Verordnung gemäß Abs. 2 außer Kraft, so ist dies 

in der betreffenden Verordnung festzustellen. 

(4) Die Verordnung der Wiener Landesregierung über die Sicher­

heitskennzeichnung an land- und forstwirtschaftlichen Arbeits­

plätzen, LGBl. für Wien Nr. 28/1993, bleibt bis zur Erlassung 

einer Verordnung nach§ 73 Abs. 6 der Wiener Landarbeitsordnung 

1990, LGBl. für Wien Nr. 33, in der Fassung des Art. I dieses 

Gesetzes, als Landesgesetz in Geltung. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 




